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wohl wenn sie in Friedenszelten angeschafft, als wenn

sie im Kriege gebraucht werden soll, — nach der

Verschiedenheit des Zustandes, in welchem sich der Staat

befindet, oder »ach den Perioden der Cultur, welche er

schon durchlaufen hat, — sehr verschiedene Kosten.

Bey Iagsrvölkern, — wie die Er'ngebohrnen in

Nordamerika waren — bey welchen sich die bürgerliche

Gesellschaft noch auf ihrer untersten Stufe und in ihrem

rohesten Zustande befindet, ist ein jeder Mann eben

sowohl Soldat, als Jäger. Wenn er in den Krieg zieht,

es sey um seine Völkerschaft zu vertheidigen, ober um

die Beleidigung zu rächen, welche andere Horden ihr

üngethan haben: so schafft er sich ebensogut, und auf

eben die Weise seinen Unterhalt durst) seine eigene Ar¬

beit, als weinn er im Frieden zu Hause wäre. Seine

Völkerschaft, (denn Staat oder Staatsoberhaupt giebt

es in diesem Zustande der Dinge noch nicht) braucht

nicht den mindesten Aufwand zu machen, es sey nun ihn

zum Kriege auszurüsten, oder ihn während desselben zu

unterhalten«

Unter Hirtenvölkern, einer schon etwas mehr aus¬

gebildeten Art bürgerlicher Gesellschaften, dn gleichen

wir in der Tartarey und in Arabien finden, ist gleichst;?-:

jede Person männlichen Geschlechts ein Kriegr-mc.-:-..;.

Solche Nationen leben gemeiniglich unter Zelten, !

in einer Art von bedeckten Wägen, die sich sehr

von einem Orte zu dem andern fortbringen lassen. D>'

ganze Nation oder der ganze Stamm veränd h in'

Aufenthalt sowohl nach den Jahreszeiten, als nach an¬

dern zufälligen Veranlassungen. Wenn ihr- -va

großen und kleinen Viehes das Futter, in eine g o;?
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sen Bezirke des Landes, aufgezehrt haken: so ziehen sie

Mit ihnen zu einem andern, und den diesem zu einem

dritten. In der trrckuen Jahreszeit kommen sie zu den

Listn, der Flüsse herab,, und Ziehen sich in der nassen in

die Hähern Gegenden zurück. Wenn eine seiche Nation

in den Krieg zieht, so können ihre Kriegsmänner

ihre Heecden der schwachen Vertheidigung ihrer alten

Leute, ihrer Weiber und Kinder nicht überlassen; und ihre

ait-r- -ecate, Weiber und Kinder wollen auch nicht ohne

Vertheidigung und ohne Lebensmittel zurückbleiben. Ue-

kcrciG ist die ganze Nation zu einem wandernden Le¬

ben, auch in Friedenszeiken, gewöhnt; und es fallt ihr

also nicht schwer, in Kriegszeiten ins Feld zu rücken.

Ob sie als ein Kriegsherr marschirt, oder als eine Ge¬

sellschaft von Viehhütcn herumzieht, das verändert ihre

Lebensart wenig: wenn gleich die Absichten ihrer Bewe¬

gungen tu beyden Fällen sehr verschieden sind. Alle ihre

erwachsenen Männer gehen also zusammen in den Krieg,

und jeder schlägt auf den Feind los, so gut er es vermag

und vccst-ht. In den Schsi-chim der Tartan, h-t man

sehr oft auch die Weiber an der Seite ihrer Männer strei¬

ten sehen. Wenn solche Nationen überwinden: so ist

ab es, was der feindlichen Horde gehört, die Belohnung

,s t^neaes. Wenn sie überwunden werden: so h. ben

G alles verlohnen ; und nicht nur ihre Heerdrn, sondern

- -y ihre Weiber und Kinder werden eine Beute des

Grober rs. Der größte Theil derer, welche am Leben

blerd-en, ist selbst seines Unterhalts wegen genöthigt,

sich ihm unbedingt zu unterwerfen. Die übrigen zer¬

streuen und verlieren sich größtenkheils in den umliegen¬

den Wüsten.
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Die gewöhnliche Lebensart, und die gewöhnlichen

Hebungen eines Tartan, oder 2trabcrs sind für ihn eine

hinlängliche Vorbereitung zum Kriege» Kufen, Rin¬

gen, mit Kolben gegen einender fechten, mit Wurf¬

spießen nach einem Ziele werfen , oder mit Bogen schie¬

ßen : das sind die gewöhnlichen Zeitvertreibe der Men¬

schen, die immer in freyer Lust leben ; und alle diese

Zeitvertreibe sind Nachahmn,,äsn von dem, was im

Kriege geschieht. Wenn ein Tartar oder Araber in den

Krieg zieht : so ernährt er sich von seinen, Viehe, das

er mir sich nimmt, auf eben die Weift, wie im Fri'e--

den. Er verursacht seinen, Fürsten, oder dem Haupte

seiner Horde, (denn alle diese Nationen haben ihre Für¬

sten, oder Oberhäupter,) nicht den geringsten Auswand,

um zum Kriege ausgerüstet und vorbereitet zu werden;

und wenn er im Felde steht, so ist die Hoffnung der

Beure der einzige Sold, den er verlangt und erwartet.

Euig Armee von Jägern kann selten starker seyn

als zwey oder drey hundert Mann. Die Ungewißheit

des Unterhalts, den die Jagd verschafft, erlaubt selten

einer größerer Anzahl, lange Zeit beysammen zu bleiben.

Eine Armee hingegen, die aus Hirten besieht, kann

sich zuweilen auf zwey, bis drey tausend Mann belaufen»

So lange sie nichts in ihren Wanderungen aufhält; so

lange sie von der einen Gegend, wo sie die Fütterung

aufgezehrt haben, nach einer andern ziehen können, wo

noch Futter für ihr Vieh vorhanden ist: so lange hat

die Anzahl derer, die diese Märsche gemeinschaftlich

niachen, keine bestimmten Grenzen. — Eine Jägerna-

tion kann den gesitteten Völkern in ihrer Nachbarschaft
nie fürchterlich seyn r ein Hirtenvolk aber kann es. Nichts

ist
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U unbebsntonder, als em Krieg mit den Wilden m

Nordamerika. Nichts hingegen ist mehrmahlen Aste»

sü-chte-licher gewesen, als ein Einfalt der Tartaren. DcL

Urtheil des Fhueydides, daß Europa und ?tsien zusiam-
mengenomn'uü den Scythen, wenn sie vereinigt waren,
nicht widerstehen konnte, hat sich durch die Erfahrung,
aller Zeitalter bestätiget. Diese Vereinigung ist mehr
als einmahl geschehen. Mehr als einmahl sind die Ein»
wohyer der ungeheuer großen, aber vertheidigungslosen
Flächen der Tartarey oder Scykhieus von dem Oberhaupte
irgend einer sieghaften Horde in einen Staat zusammen-
gezwungen worden; und immer ist die Verwüstung und
Plünderung Asiens die Folge davon gewesen.

Das andere große Hirtenvolk, die Bewohmr
der unwirthbarcu Sandwüsten Arabiens, ist nur em
einzigesmahl, unter Muhammed und seinen unmitrel--
ber.n Nachfolgern, vereiniget gcwcfen. Und auch ihre
Vereinigung., die mehr die Wirkung religiöser Schwär-
Niere!) , als der Eroberungssucht war, ist durch die glei¬

chen Folgen merkwürdig geworden. Wenn die Fäger-
uationcu in Amerika jemahls Hirkennackoncn werden
sollten; so würden sie den europäischen Kolonien in ihres
Nachbarschaft weit fürchterlicher werden, als sie eH
jetzo sind.

llnkcr Nationen, die noch einen Schritt weiter zur

Cultur in ihrem gesellschaftlichen Zustande gemacht ha¬
ben, -— unter solchen, die zwar Ackerbau treiben, aber
wenig auswärtigen Handel haben, und keine andere Ma-
mifactur-Waaren kennen, als die ganz gemeinen und
groben, welche fast jede Familie zu ihrem eigenen Ge¬
brauche selbst verfertiget — unter diesen Nationen ist

A g gleich-



gleichfalls jeder erwachsene Mann ein Kriegsmann, oder

. wird es sehr leicht. Der Ackersmann bringt gemeini¬

glich seinen Tag in freyer Inst zu, und ist beständig al¬

len 2lb'.vechse!ungen der Witterung ausgesehr. 6 r här¬

tet sich also schon durch seine gewöhnliche Lebensart zu den
Beschwerlirhkeirett des KrregcS ab. so wir er in Mkh.
rern seiner Arbeiten eine Vorübung der Urbdiken des

Krieges findet. Das Graben in seinem Acker macht ihn

geschickter, im Felde an Verschanzungen und in Lauf¬

gräben zu arbeiten; und die Einzäunung seiner Felder

hat eine Achnlichkerr mit der Befestigung eines Lagers.

Auch find die gewöhnlichen Zeivcrrrcibe der Ackerleute

mit den Zeitvertreiben der Viehhirten vo.r emerlr-y

Art: b.yde sind Nachahmungen 'kriegerischer Unterneh¬

mungen. — Aber da der Ackersmann weniger müßige

Zeit hat, als der Hirte: so giebt er sich auch weniger

mit diesen Zeitvertreiben ab. In diesem Zustünde der

Gesellschaft sind also auch alle Männer Soldaten; aber

sie sind nicht so gut geübte Soldaten. So aber wie sie

sind, kosten sie dem gemeinen Wesen oder dem Regen¬

ten desselben selten den mindesten Aufwand, um zum

Feldzüge ausgerüstet, oder vorbereitet zu werden.

Der Ackerbau seht, selbst in seinem unvollkom¬

mensten und rohestcn Zustande vcraus, daß die, welche

ihn treiben, feste S ße haben, das heißt, daß sie

irgendwo ihre beständige Wohnung aufgeschlagen haben,

die sie nicht ohne großen Verlust verkosten können.

Wenn also eine Ackerbau treibende Nation einen Krieg

führt: so kann nicht die ganze Nation ins F-'!d ziehen.

Wenigstens müssen ihre alten Männer, ihre Weiber

und Kinder zurückbleiben, um für Haus und HvfSorge

zu
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zu tragen. Aber daß die Männer von mittlerem Altcp
sämmtlich insFeld ziehen, ist bey solchen Nacionen mög¬
lich, und ist bey kleinen Völkerschaften oft wülllch ge¬
schehen. In jeder Nation nimmt man die Anzahl der
Männer, welche fähig sind die Waffen zu tragen, für
den vierten, oder fünften Theil der ganzen Menschen¬
zahl an. — Wenn überdieß der Feldzug nach der
Saatzeit anfangt, und sich vor der Ernte endiget: so
kann während desselben der Landmann mit feinen vor¬
nehmsten Arbeitern von feinem Gute abwesend seyn,
ohne sehr vermißt zu werden. Was in der Zwischen¬
zeit nothwendig geschehen muß, kann von den alten Leu¬
ten, den Weibern und Kindern ziemlich gut verrichtet
werden. Darauf verläßt sich der Mann, und er ist da¬
her nicht abgeneigt, einen kurzen Feldzug mit zu machen,
so, daß es auch hier dem gemeinen Wesen, oder dessen
Oberhaupte eben so wenig kostet, Soldaten auf Feld-
zügen zu unterhalten, als sie dazu vorzubereiten.Auf
diese Weise scheinen, bis nach dem Zweyten persischen
Kriege, alle griechische Staaten, und bis nach dem
Pclcponncsischen Kriege die Staaten dieser Halbinsel,
ihre Kriege geführt zu haben. Von den Einwohnern
der letztem bemerkt Thucydides, daß sie gemeiniglich
erst im Sommer im Felde erschienen, und zur Zeit der
Ernte nach Hause gingen. Auch dos römische Volk
that, unter den Königen und wahrend der ersten Zeit
der republikanischenVerfassung, seine Kriegsdienste auf
die nehmliche Weise. Erst bey der Belagerung von
Vcji fing die neue Einrichtung an, daß die Bürger,
welche zu Hause blieben, zur Unterhaltung derer, welche
in den Krieg zogen, etwas beytrugen.

A 4 I"
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In denjenigen Monarchien Europens, die auf den

Trümmern des römischen Reichs errichte worden sind,

pflegten, sowohl vyr der Einführung des sogenannten

Lehuösystemö, als einige Zeit nach derselben, die großen

sandeigenthümer mit allen ihren Unterfassen, in den

Heeren ihrer Könige, auf ihre eiaenen Kosten zu die¬

nen. Von ihren Einkünften unterhielten sie sich eben

so wohl im Fckde, als zu H nise; und sie empfingen dcS

Krieges wegen von den Königen keine Art von Sold

noch Entschädigung.

Wenn aus diesem Zustands die bürgerliche Gesell-

schaft zu einer noch hohem Such der Verfeinerung em¬

porsteigt: so finden sich zwey Ursachen ein, welche es

durchaus unmöglich machen, daß die, welche in den

Krieg ziehen, sich aus ihre eigene Kesten rin. Felde un¬

terhalten. Die eine dieser Ursachen ist der Fortgang

der Manusacturen, und die andre ist die Vervollkomm¬

nung des Kriegshandwerks selbst.

Erstlich. Ein Landwirrh, wenn er gleich eichen Feld-

zug mitmacht, (vorauSgesehk, daß derselbe erst nach der

Saat anfängt, und vor der Ernte sich endigt) darf deß¬

wegen seine Geschäfte nicht dergestalt unterbrechen, daß

ihm daraus eine beträchtliche Verminderung seiner Ein¬

nahme erwüchse. Ohne seine Mitwirkung thut die Na¬

tur für sich den größten Theil der Arbeit,, welche zur

Hervorbringnng der Erzeugnisse erfordert wird. Ganz

anders ist es mit dem Künstler und Handwerksmanne.

Sobald der Schmid, der Zimmermann, der Weber,

feine Werkstakte einen Augenblick verlaßt: so steht sein

Werk still, und die Quelle seines Unterhalts Hort auf zu

fließen. Die Natur thut nichts für ihn: er muß alles

für
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für sich selbst thun. Wenn er also zur Vertheidigung

seines Vaterlandes zu Felde geht: so muß er, da er kein

Einkommen hat, von welchen! er sich selbst umschalten

könnte, vom Staats unterhalten werden». Nun muß

aber, in einem Lande, wo ein großer Theil der Cmwvh-

per aus Handwerkern und Künstlern besteht, auch ein

großer Theil der KriegSheere aus diesen Klaffen genom-

men werden; und dieser Theil muß also, so lange als er

dient, nothwendig aus d?n Einkünften des Staacs er¬

nährt welchen.

Zwölftens. Nachdem die Kriegskunst stufenweise

zu einer weitläuftigen und schweren Wissenschaft erwach¬

sen ist; nachdem die Kriege nicht Mehr, wie in den er¬

sten Zeitaltern; der bürgerlichen Gesellschaft, durch ein

einziges unregelmäßiges Gefechts durch ei»? einzige

Schlacht entschieden werden, sondern gemeiniglich durch

mehrere Feldzüge fortdauern, wovon sedcr den größten

Theil des Jahres einnimmt: so wird es allgemein noth-

wendig, daß der Staat die, welche ihm sm Kriegs die¬

nen, wenigstens wahrend der wirklichen Dienstzeit un¬

terhalte. Das sonstige Geschäft dieftr Menschen, wo¬

mit sie sich unterhalte», mag seyn weiches es wolle: so

wird es durch einen solchen Krieg zu lange unterbrochen

und zu sehr verhindert, als daß sie, ohne fremde Unter¬

stützung, die Kosten der Feldzüae aus eigenen Mitteln

bestreuen könnten. -- Daher waren auch, nach dem

zweyten persischen Kriegs, die achemensischen Heere größ-

tenthe-lü MiechStruppen; — wovon zwar ein Theil aus

Bürgern, und nur ein Theil aus Fremden br stand —-

die aber alle ausgleiche Weise zum Kriege gedungen

puren und bezahlt wurden. So erhielt, seit der Be-

' A z sage-
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lagerung von Veji, auch der römische Soldat seinen

Sold so lange, als er im Felde stand. — Unter den

Lehns-Regierungen wurde, zu einer gewissen Epoche,

der Kriegsdienst sowohl den großen Vasallen, als ihren

Unkerlehnskrägern gegen die Bezahlung einer bestimmten

Abgabe erlasen , van deren Betrags diejenigen, die an

ihrer Stelle dienten, besoldet wurden.

I» einem, verfeinerten Zustands der bürgerlichen

Gesellschaft ist ohne Zweifel die Anzahl der Menschen,

weiche in den Krieg gehen können, ein weit kleinerer

Theil von der ganzen Bürger-Zahl, als in dem Zu¬

stande der ersten U.'ohheit. In einem eivilistrt-n Staate

wird der Soldat lediglich durch die Arbeit derer, die nicht

Soldaten sind, unterhalten. Es kann also nicht mehr

Soldaten in demselben geben, als der Verrath von 1er

hensmitkeln erlaubt, den die Arbeit der übrigen Bürger,

noch über das, was diese selbst brauchen, und was sie zur

Unterhaltung der Verwalkungs - und Justr'zbeamten lie¬

fern, (denn diese müssen ebenfalls durch ihre Arbeit er-

halten werden) hervorbringt. In den kleinen Acketbau

treibenden Staaten Griechenlands sah sich der vierte oder

fünfte Theil der ganzen Volkszahl, als zum Kriegsdienst

bestimmt an, und zog auch zuweilen, wie man sagt,

wirklich ganz zu Felde. In den gesitteten Staaten des

neuern Europa nimmt man an, daß höchstens der hun¬

dertste Theil der sämmtlichen Einwohner in den Krieg

ziehen kaun, wenn nicht das Land, welches sie unter¬

hält, zu Grunde gerichtet werden soll.

Die Vorbereitung und Ausrüstung des Sol¬

daten zum Kriege scheint erst in einer weit spätern

Epoche beträchtliche Ausgaben veranlaßt Zu haben, als

dicje-
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diejenige war, wo die Unterhaltung des Soldaten tm

Kriege anfing dem gemeinen Wesen, oder dem Lan¬

desherr» zur Last zu fallen. In allen Republiken des

allen Gnechenlandes war es ein nothwendiger Theil der

Erziehung jedes freyen Bürgers, daß er die kriegeri¬

schen Uebungen erlernte. In jeder Stadt scheint ein öf¬

fentlicher Plah gewesen zu seyn, wo, unter der Aufsicht

obrigkeitlicher Personen, die jungen Lerne in diesen ver¬

sehn denen U-bringen von verschiedenen Meistern unter¬

richtet wurden. Der Auswand, den der Staat auf die

Gym-allen wandte, war die einzige Art der Kosten,

welche ihm die Vorbereitung seiner Bürger Zum Kriege

rwrurstchke. Im alten Rom hatten die Uebungen des

Marsseldes eben den Endzweck, den die gymnastischen

Uebungen in Griechenland hatten. In den Feudal-

rrichen des neuern Europa gab es Verordnungen in

Menge, daß die Einwohner jcdes Dezirks, sich im

ArmbrusUchiefien und in andern militärischen Künsten

üben sollten, womit man eben den Endzweck beabsich¬

tigte, aber mehr eben so gut erreichte. Es scheint, Laß

diese Verordnungen allgemein vernachlässiget worden

sind, entweder weil die Personen, denen man ihre Voll¬

ziehung auftrug, nicht genug lebhaftes Interesse daran

nahmen, oder aus curdcr n uns unbekannten Ursachen.

So viel ist richtig, daß ll: diesen Reichen militärische

Uebungen, bey dem eigenttt'ch sagmannken Volke, nach

uud nach ganz außer Gebrauch kamen.

In den Frsystaaten Griechenlands und Roms war,

während der ganzen Zeit ihrer Dauer, und in den euro¬

päischen Saaten, wo die Lehnsregierung herrschte, war

während einer brkrächllichen Zeit nach ihrer Errichtung,

der



der Stand eines Soldaten kein eigenthümlicher nnd aus-

schließender Beruf gewisser Menschen. Jeder Unter¬

than de6 Staats i sein anderweitiges Gewerbe und die

gewöhnliche Beschäftigung, mit welcher ersieh seinen

Unterhalt erwarb, mochten seyn welche sie wollten, sah

sich immer als geschickt, und oft als verpflichtet an, das

Soldatenhandwerk zu treiben. Gleichwohl wird die

Kriegskunst, die gewiß die edelste aller Künste ist, mft

dem Fortgangs der Cultur zugleich eine der schwersten.

Au welch em Grade der Vollkommenheit sie in jedem Zeit¬

punkte gelangen soll, hängt von dem Zustande der me¬

chanischen und anderer Wissenschaften ab, mit welchen

sie in Verbindung steht, Uni sie aber zu demjenigen

Grade der Vollkommenheit, deren sie fähig ist, zu brin¬

gen, ist nöthig, daß sie die einzige Beschäftigung einer

eignen Bürgerklasfe werde; indem bey ihr, wie bey

allen andern Künsten, die Theilung der Arheiken zu ih¬

rer Vervollkommnung nothwendig ist, Bey andern

Künsten wird diese Theilung der Arbeiten durch die Klug¬

heit einzelner Personen veranstaltet, die ihren Privat-

nutzen dadurch am besten befördert finden, wenn sie sich

auf ein einziges Gewerbe einschränken. Aber um aus

dem Stands eines Soldaten ein eigenes, von afle» an¬

dern abgesondertes Gewerbe zu machen: dazu muß die

Weisheit des Staats mitwirken. Ein Privatmann, der

im tiefen Frieden und ohne irgend eine Aufforderung von

Seiten des PnblicumZ, den größten Theil seiner Zeit

militärischen Uebungen widmen wollte, würde sich ohne

Zweifel sehr in denselben vervollkommnen, und seine Zeit

ganz angenehm zubringen: aber er würdy wenig Vor¬

theil dabey haben, Nur durch , die Veranstaltung des

Staats kgnn es geschehen, daß ein Privatmann es vor-
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theilhaft findet, ftwe ganze Zeit auf diese einzige Be.
schaskiguNg zu wenden, und nicht immer sind die Staa¬
ten weise genug gewesen, solche Anstalten zu machen; —
selbst alsdann nicht, wenn, nach den Umständen der
Zeit, sie derselben zu ihrer Selbstcrhaltnng nöthig ge-
habt hätten»

Ein Hirte hat sehr viel müßige Zeit; ein Ackcrs-
mann, so lange der Landbau noch in seiner Kindheit ist-
hat einige: aber der Handwerker und Manufacturist hat
gar keine» Der erste kann einen großen Theil, der
zweyte etwas von seiner Zeit auf kriegerische Uebungen
wenden- ohne dabey zu verlieren: aber der dritte kann
nicht einen Augenblick dazu anwenden, ohne Verlust zu
leiden ; daher auch die Sorge für seinen Vortheil ihn na¬
türlicher Weise dahin bringt, kriegerische Uebungen ganz
zu vernachlässigen. Der LanVbau selbst, wenn er die^
jenigen Fortschritte macht, zu welchen die Vervollkomm¬
nung der Künste und Manukacturen ihn natürlicher
Weiss führt, beschäftigt den Ackersmann mehr, und
laßt ihm zuletzt eben so wenig Muße übrig, als der Ma¬
nufacturist und Künstler hat. Dann werden also mili¬
tärische Uebungen von den Einwohnern des offenen Lan¬
des so sehr, als von den Einwohnern der Städte ver¬
nachlässiget, und die Nation im Ganzen wird unkriege¬
risch. Zu gleicher Zeit aber reiht der anwachsende Reich¬
thum eines solchen Landes, — die natürliche Folge beb
jm Ackerbau und den Mamifactüren gemachten Fort¬
schritte, — alle seine Nachbaren, eS anzufallen. Ei»
kuustfleißigeS, und eben deßwegen reiches Volk, ist un¬
ter allen Völkern den Angriffen andrer Staaten am mei¬
ste» ausgesetzt; und doch ist es, wen» der Skaar nicht

neue



neue Maßregeln für die öffentliche Vertheidigung er¬

greift, das wehrloseste, weil die Menschen, uns dsuen

es besteht, durch ihre Lebensart und ihre Arbeiten zum

Kriege unfähig werden.

Unter diesen Umständen scheinen nur zwey Wege zu

seyn, aus welchen der Staat mir einigem. Eifo'ge fük

seine Vertheidigung gegen äußere Feinde sorgen kann.

Entweder kann er, durch strenge-Pslizeygeseße,

dem allen zum Trotze, was der Vortheil, die Anlagen

und die Neigungen eines solchen Volkes verlangen, die

militärischen Uebungen im Gange erh lken, und entwe¬

der alle Bürger, welche in dem Alter sind, daß sie die

Waffen tragen können, oder eine gewisse Anzahl dersel¬

ben nöthigen, das Handwerk eines Soldaten m>c ihrem

eigenthümlichen Gewerbe, einigermaßen zu verbinden.

Oder er kann zweytens eine gewisse Anzahl von

Bürgern, der er selbst Unterhalt giebt, ganz allein mit

kriegerischen Uebungen beschäftigen, und auf diese Weise

den Stand eines Soldaten zu einem eigenen und von

allen andern abgesondertem Gewerbe machen.

Wählt der Staat die erste dieser beyden Methoden,

so sagt man, daß er eine Landmiliz,— wählt er die

zweyte, so sagt man, daß er ein stehendes Heer unter¬

hält. Bey einem stehenden Heere sind die militärischen

Uebungen die einzige, oder die vornehmste Beschäfti¬

gung der Menschen, auS denen es besteht: und der Sold,

den ihnen der Staat reicht, ist die einzige, oder die ge¬

wöhnliche O.ucile ihres Unterhalts. Bey einer Landmi¬

liz sind die milltarischen Uebungen nur die gelegentliche

Beschäftigung ihrer Glieder: und die vornehmste Quelle
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ihres Unterhalts ist ihrs eigene Arbeit in irgend einem
andern Gewerbe. Bey einem Soldaten aus der Land-
miliz hat der Charakter des AckersmannS, Künstlers
oder Handwerkersüber den ft-ldatischen die Oberhand;
bey einem aus einem stehenden Heere herrsch: das Eigen«
khünUiche des Soldaten über alle andere Charakterzüqe.
Und hierin liegt der größte Unterschied, der zwischen die¬
sen beyden Arren der Kriegsmachtobwaltet»

Es yat Milizen verschiedener Art gegeben. In
einigen Ländern sind die zur Vertheidigung des StaakS
bestunmren Büxgrr in den Waffen geübt worden, ohne
Regimenterzu bilden: das heißt, ohne in gewisse Hau¬
fen von bestimmter Anzahl gesammelt z» seyn, und ihre
Uebungen unter gewissen auf immer dazu angest'Htm Be¬
st hiZhnbern zu machen. In den Freystaatsn des alten
Gr-eedemanves und NomS scheint jeder Bürger, so lange
als er zu Hause blieb, seine kriegerischenUebungen ent¬
weder einzeln und für sich, oder in Gesellschaft mit den¬
jenigen seines Standes und Alters getrieben zu haben,
welche er selbst dazu wählte: und keiner mag eher einem
besondern Truppencorps angehört haben, als bis er
wirklich aufgefordert wurde, ins Feld zu ziehen. In
andern Ländern ist die Landmiliz nicht bwß geübt, son¬
dern zugleich in Regimenter vertheilt worden. In Eng¬
land, -in der Schweiz, und ich glaube in jedem Lande
des neuern Europa, wo irgend eine Art dieser unvoll-
kommnernKriegsmacht errichtet -worden ist, gehört je¬
des Mitglied der Miliz einem besondern Truppencorps
an, das immer seine Uebungen gemeinschaftlich macht,
und feine eigenen Anführer und Befehlshaber hat.

Vorder Erfindung des Fenergewehrs, war das¬
jenige Kriegsheer das beste, worin jeder einzelne Sol¬

dat
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hat sein? Waffm mir her größten Geschrcklichkekt zu fuh¬

ren wußte. Stärke und Geschwindigkeit des Körpers

waren zu dieser Zeit von der größten Wichtigkeit in den

Schlachten, und entschieden gemeiniglich den ÄuSgang

derselben; aber diese Gewandtheit des Körpers und diese

geschickte Handhabung der Waffen kann nur auf die Art

erlangt werden 7 wie wir jetzt Geschickiichkelt im Fechten

erlangen: indem man nehmlich sich, nicht in großen

Haufen, sondern einzeln, unter einem eigenen Meister,

allein, oder in Gesellschaft weniger seiner guten Freunde

und Gespielen, darin übt. Seit der Erfindung des

Feuergewchrs sind körperliche Stärke und Gewandt¬

heit, -- selbst eine vorzügliche Geschickiichkeit in Hand¬

habung der Waffen, — zwar nicht unnütz im Kriege,

aber doch weniger wichtig geworden. Die Natur die¬

ser neuen Art der Waffen macht zwar, den Ungeschickten

und Ungeübten nicht dem Geschickten und Geübten im

Streite gleich: aber sie giebtihm doch nicht eine so große

Uebcrlcgenheit, als er ehedem hatte. Der Grad von

Geschickiichkeit also, welcher jetzt noch von einem Solda¬

ten gefordert wird, scheint erlangt werden zu können,

wenn er seine Uebungen auch in großem Haufen

vornimmt.

Ordnung- pünktliche Regelmäßigkeit, und strenger

Gehorsam scheinen in den neuern Armeen weit mehr,

ots die Geschicklichkeit der einzelnen Soldaten, und die

Kunst, mit welcher diese ihre Waffen zu gebrauchen wis¬

sen, die Eigenschaften zu seyn, durch welche sie sich des

Sieges versichern können. Aber diese Okdrmng und Re¬

gelmäßigkeit und diesen Gehorsam, auch nur in einem

mittelmäßigen Grade, auch nur indem Anfange einerSchlacht
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Schlacht zu schalten H muß bey dieser neuen Art Krieg

zu sichren weit schwerer werden, da das Geröw des los¬

gebrannten Feuergewehrs, der Ranch den es verursacht,

und die unsichtbare Todesgefahr, welcher jeder Soldat

ausgesetzt ist, sobald er nur dem Feinde sich so weit nähert,

daß dessen Artillerie ihn erreichen kann, — und dieß ge¬

schieht oft weil eher, als die Schlacht ihren eigentlichen

Anfang nimmt; — da dieß alles sich vereinige, Unord¬

nung uns Unausmerksirmkeit auf die Befehle der Anfüh¬

rer hervorzubringen. In einer Schlacht alter Zeiten

war kein anderes Getöse, als das Geklirre des Eisens,

und das Geschrey der Menschen; es gab keinen Rauch,

keine unsichtbaren Ursachen von Wunden und Tod. Je¬

der wuffe gewiß, daß, so lanue er kein tätliches Ge¬

wehr sich ihm nähern sahe, auch kein solches vorhanden

sey, das seinem beben drohe. Unter solchen Umstanden,

und bey Truppen, die ein gewisses Zutrauen auf ihre

Geschicklichkeit im Gebrauche der Waffen hatten, muß eS

um ein gutes Theil leichter gewesen seyn, nicht nur im

Anfange einer Schlacht, sondern auch wahrend ihrer

ganzen Datier und bis zur völligen Vesiegung des Fein¬

des, Ordnung und Regelmäßigkeit zu erhalten» Diese

Eigenschaften eines Heeres nun, Ordnung und pünkt¬

licher Gehorsam können nur erhalten werden, wenn es

in ganzen Corps geübt wird.

Eine bandmiliz mag aber Disciplin und Waffen-

übnng erlangt haben, auf welche Weise sie wolle: so

wird sie immer hinter einem wohl diZciplinirten und

wohlgeübten stehenden Heere zurückbleiben.

Soldaten, welche die Woche oder des Monats ein¬

mahl in den Waffen geübt werden, können unmöglich

SmithMters. Z.TH, B die«
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dieselben so geschickt gebrauchen lernen, als Soldaten,

die alle Tage, oder einen Tag um den andern, sich üben.

lchud ob gle ch dieser Unterschied, zwischen weniger und

mehr vollkommener Behandlung der Wessen, wie ich

schon gesagt habe, bey der neuern Kriegskunst von ge¬

ringerer Bedeutung ist, als er bey der alten war: so

zeigt doch die anerkannte Uebcrlegenheit der picußischen

Heere über die andern europäischen, die, wie jedermann

sagt, von ihrer großem Vollkommenheit in den Waffen-

Uebungm herkömmt, daß nech bis auf den Heringen Tag

auf diesen Vorzug im Kriege viel ankömmt.

Ein Soldat, der nur einmahl die Woche, oder

des Monats, seinem Ofsieiere gehorchen muß, und

die übrige Zeit die Freyheit hat, seinen eigenen Geschäf¬

ten obzuliegen, ohne jenem die mindeste Rechenschaft

darüber schuldig zu seyn: kann nie durch die Gegenwart

desselben so in Ehrfurcht erhalten werden, nie zu einem

so augenblicklichen Gehorsam gegen ihn gewöhnt seyn,

als der Soldat ist, dessen ganzes Leben und ganze Auf-

führuNg, jeden Tag, ven seinem Ofsicier angeordnet

wird, und der nach dessen Befehlen aussteht und zu

Bette, wenigstens in sein Quartier geht. In dem,

was man militärische Disciplin nennt, oder in Ab,

ficht der augenblicklichen Folgeleistung und des blinden

Gehorsams, wird eine Landmiliz hinter dem stehenden

Heere noch weiter zurückbleiben, als in dem, was

erciren heißt, oder in der Handhabung und dem Ge¬

brauche der Waffen. Run ist es aber, b y der neuern

Art Krieg zu führen, von größerer Wichtigkeit für die

Vollkommenheit eines Kriegheeres, daß es zum pünkt¬

lichsten Gehorsam gewöhnt, als daß es im Gebrauche

der Waffen vorzüglich geschickt sey.

Die-



Diejenigen Landmilizen, die, wie die arabischen

und kanarischen, unter eben den Anführern zu Felde

gehen, welchen sie als ihren Stammhäuptern im Frie¬

den gehorchen, sind bey weitem die besten. Diese kom¬

men in oer Ehrfurcht für ihre Befehlshaber, und in der

Gewohnheit pünktlich zu gehorchen, stehenden Heeren am

nächsten. Der Bergschotten - Miliz, als sie noch unter

den Oberhäuptern ihrer Clans zu Feite zog, konnte man

einen ähnlichen Vorzug beylegen. Da indeß der Berg.

schotte, kein herumziehender, sondern ein angesessener

Hirte ist, da er eine feste Wohnung hak, und in Frie-

denszeiken nicht gewohnt ist, seinem Lehnsherrn von ei¬

nem Orte zum andern nachzuziehen: so ist er auch im

Kriege weniger geneigt, ihm weit von seiner Heimath

zu folgen, oder lange Zeit im Felde auszuhalten. Wenn

er etwas Beute gemacht hat, so verlangt ihn sehr, wieder

zu Hause zu seyn; und selten ist das Ansehen seines An.

führerö groß ^enug, um ihn zurück zu holten. — In

dem Punkte des Gehorsams standen die Bcrgschotten

immer weit hinter den arabischen und kanarischen Trug.

pen, so wie uns solche von den Geschichtschreibern ge.

fchileerc werden, zurück. — Da übercieß die Berg-

schotten, weil sie feste Sitze und Häuser haben, weniger

Zeit in freyer Luft zubringen, und die kriegerischen Ue-

düngen weniger zu ihren Zeitvertreiben machen, als die

Araber und Tartarn: so sind sieauch in dem Gebrauchs

ihrer Waffen weniger erfahren, als diese.

Indeß muß man folgendes bemerken: Eine Land-

Miliz, die mehrere Jahre hintereinander im Felde Dienste

thut, wird in jeder Rücksicht zu einer stehenden Armee.

Die Soldaten in jener werden dann auch alle Tage inB s den
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den Waffen gcubk, und gewöhnen sich, da sie beständig

unter den Befehlen ihrer Ossiciere stehen, auch zu eben

dem strengen Gehorsam, der bey stehenden Armeen statt

findet« Es kömmt wenig darauf an, was für einen

Namen ein Truppen. Corps zuvor hatte, ehe es in den

Krieg ging. Genug, wenn es einige Jahre hinter ein¬

ander in demselben gewesen ist: so wird es zu einem ste¬

henden Heere. Dauert der Krieg in Amerika noch einen

Feldzug: so kann die amerikanische Landmiliz vielleicht eS

mit dem ganzen stehenden Heere aufnehmen, welches im

letztem Kriege (dem Kriege von 1756 bis 6 2) den Vete¬

ranen der französischen und spanischen Armeen die Spitze

gebothen hat*)«

Wenn man den Satz, daß einer wohl eingerich¬

teten stehenden Armee eine Landmiliz nicht gewachsen sey,

mit der Einschränkung, die ich eben angezeigt habe, ver¬

steht Z so bestätiget ihn die Geschichte oller Zeitalter.

Eine der ersten stehenden Armeen, von der wir in

glaubwürdigen Geschichtschreibern bestimmte Nachrichten

haben, ist die des Philipps von Mocedonien. Seine

häufigen Kriege mit den Thraciern, Jllyriern, Thesta-

iiern und einigen griechischen Städten in der Nachbar¬

schaft von Macedonim, brachten nach und nach seine

Truppen, die anfangs wahrscheinlich nur Landmiliz wa¬

ren, unter die genaue Kriegszuchk einer stehenden Ar¬

mee. Wenn er Frieden hatte, welches ein seltner Fall,

und

5 ) Dieß wurde in der'Feit des Krieges zwischen England und seinen

Kolonien , im Jahr 1772 geschrieben; und die Vorhcrsagung
des Autors ist erfüllt worden- St. d. U.



und nie ein lauge dauernder Zustand war: so ließ er

gleichwohl sein Heer nicht aus einander gehen. In der

That überwand er auch mit demselben, nach langem und

hartem Kampfe, die tapfern und wohlgeübttn Landmi-

kiz-m der vornehmsten Freysiaaten des alten Griechen*

landeo; — und in der Folge, mit minderer Schwierig¬

keit, die feige und schlecht geübte Landmiliz des großen

persischen Reichs. — Der Fall der griechischen Frey-

floaten und des persischen Reichs war die Felge diejer

Uebcrlegsnheit, welche eine stehende Armee über,Land¬

milizen hat, sie mögen seyn, von welcher Art sie wollen.

Eö ist dieß die erste große Revolution in dem politischen

Zustande der Welt, von der uns die Geschichte umständ¬

liche Nachrichten aufbehalten hat.

Der Fall Karthagos, und die darauf gegründete

Größe Roms, ist die zweyte. Die nehmliche Ursache

erklärt alle die Abwechselungen, die in den Kriegsglücks

dieser beyden berühmten Republiken vorgegangen sind.

Von dem Ende des ersten punischen Krieges an:

bis zu dem Ansauge des zweyten, waren die kanhagini-

ensischeu Heere ununterbrochen im Felde und i» Thätigkeit;

wobey sie von drey auf einander folgenden großen Feld¬

herrn, demHamilkar, demAsdrubal, seinem Schwie¬

gersöhne, und dem Hannibal, seinem Sohne angeführt

wurden. Die Kriege, weiche diesen Zeitraum anfüll¬

ten, waren, zuerst der mit ihren MiethStruppen, die

sich empört hatten; dann der mit den afrikanischen Na¬

tionen , die sich ihrer Herrschaft entziehen wollten: und

endlich der mit Spanien, welches sie eroberten. Das

Heer, welches Hannibal nach Italien führte, mußte

nothwendig, in so vielen und so lange dauernden Krie-
V z gen
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gen völlig zu der Disciplin einer stehenden Armee gebil-

der worden styn. Die Römer hingegen, hatten zwar

in diesem Zeitraume nicht ganz im Frieden gelebt; aber

ste hatten doch keinen sehr wichtigen Krieg zu führen ge¬

habe, und ihre Disciplin war, wie durchgängig behaup¬

tet wird, in ziemlichem Grade erschlafft. Die römischen

Heere, auf die Hannibal am Flusse Trebia, bey dem

Trasymemschen See und bey Canna stieß, und die er

überwand, waren Landmilizen, die einer stehenden Ar¬

mee entgegen gingen. Dieser Umstand trug wahrschein¬

lich mehr, als irgend ein andrer bey, den AuSgang die¬

ser Schlachten zu entscheiden.

Die stehende Armee, welche Hannibal in Spanien

zurückließ, hatte die gleiche Überlegenheit über die

Landmiliz, welche die Römer gegen sie sandten, und

trieb sie, unter der Anführung seines Bruders, des

jüngern A-drubals, nach wenigen Jahren aus diesem

Lande. Hannibal wurde von Hause aus schlecht unter¬

stützt. Die römische Miliz, die ununterbrochen im Felde

war, wurde in dem Fortgangs des Krieges eine weht

diöciplinirte und wohl geübte Armee, und die Ueberle-

genheit Hanmbals über sie wurde alle Tage geringer.

Asdrubal hielt es für nothwendig, die ganze stehende

Armee, die er in Spanien commandirke, oder den größ¬

ten Theil derselben, nach Italien zu führen, um stinem

Bruder zu Hülfe zu kommen. Auf einem seiner Marsche

wurde er, wie die Geschichtschreiber sagen, von seinen

Wegweisern irre geführr; und in einem Lande, welches

er nicht kannte, von einer, in jeder Rücksicht der seini-

gen gleichen oder überlegenen Armee überfallen, angegrif¬
fen und gänzlich geschlagen

Als
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Als Asdrubal Spanien verlassen hatte, fand der

große Scipio kckne andere Truppen gegen sich im Felde,

als eine Miliz, die der seinigen nachstand. — Diese

letztere wurde durch den Krieg selbst ein vortresirches ste¬

hendes Heer, schlug jene Miliz und eroberte das Land.

Mit diesem siehenden Heere ging er weiter nach Ast ich

wo sich ihm nichts widersetzen konnte, als eine Miliz. —

Um Karthago zu vertheidigen, mußte die stehende Armee

Hannibals zurückberufen werden. Die schen oft ge¬

schlagene und dadurch muthloö gewordene apikani'cheMi-

liz vereinigte sich mit ihr, und machte in der Schlacht

bey Zaina, den größten Theil der Truppen aus, die

Hannibal anführte. Der Ausgang dieses Treffens ent¬

schied das Schicksal der beyden Republiken.

Aon dem Ende des zweyten punischen Krieges an

bis zum Falle der römischen Republik, waren die Kriegs¬

heere Roms, in jeder Rücksicht, stehende Heere. Das

stehende Heer Macedoniens that ihren Waffen eine Zeit¬

lang Widerstand. , Inder Periode, ha jene Republik

auf dem Gipfel ihrer Größe war, kostete eS ihr doch

zwey schwere Kriege und drey große Schlachten, ehe sie

dieß kleine Königreich unterjochen konnte. Und wahr¬

scheinlich würde ihr dessen Eroberung noch schwerer ge¬

worden seyn, wenn der letzte makedonische König nicht

ein feiger Mensch gewesen wäre. Die Landiniltzen oller

übrigen civilisirten Völker der alten Welt, die griechi¬

schen, ägyptischen und syrischen, thaten den stehenden

römischen Heeren nur schwachen Widerstand. Die Land-

milizen einiger rohen Völkerschaften vertheidigten sich weit

besser. Keine fürchterlichern Feinde hatten die Römer,

seit dem Ende des zweyten punischen Krieges irgendwo

V 4 ange-
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angetroffen, als die scythischen und tartarischen Milizen

waren, die MithridateS aus den Ländern zog, welche

auf der Nocdseire des schwarzen und des Caspischen Mee¬

res liegen. Die parrhischen und deutschen Milizen zeig¬

ten sich auch immer als sehr achtungswerkhe Truppen,

und erfochten, bey mehr als einer Gelegenheit, ansehn¬

liche Vortheile über die römischen Armeen. Doch scheint

im Ganzen die >Überlegenheit der Römer, wenn sie

wohl angeführt wurden, entschieden und unbestritten ge¬

wesen zu sey»; und wenn sie weder die Eroberung

Deutschlands, noch die des parthischen Reichs vollendet

haben: so liegt die Ursache wahrscheinlich darin, daß sie

es nicht für wichtig genug hielten, diese beyden noch

meist unanaebauctt'n Länder zu ihrem, ohne das schon zu

weüläufsigem R'-iche hinzuzufügen. Die alten Par-

ther scheinen von scythlscher oder kanarischer Abkunft ge¬

wesen zu seyn, und immer viel von den Sitten ihrer

Scammeltern beybehalten zu haben. Die alten Deut»

schen waren, wie die Scythen und Tartarn, ein wan¬

derndes Hirtenvolk, das unter eben den Oberhäuptern in

den Krieg zog, von welchen es im Frieden regiert wurde.

Seine Miliz war ganz von der scythischen und kanarischen

Art, so wie es selbst wahrscheinlich mit diesen Völkern

einerley Ursprung hatte.

Mehrere Ursachen kamen zusammen, die Disciplin

der römischen Armeen zu dieser Zeit in Verfall zu brin¬

gen. Ihre äußerste Strenge war vielleicht eine dieser

Ursachen. Als die Römer den Gipfel ihrer Hoheit er¬

reicht hakten; als kein Feind mehr sichtbar war, der sich

ihnen mit Nachdruck hätte widersetzen können: so legten

sie die schwere Rüstung, die sie bisher getragen hatten,

als
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als eine unnütze last, bey Seite, und vernachlässigten

ihre bisherigen ermüdenden Uebungen, als eine nnnö-

thige Beschwerde. Dazu kam, daß zur Zeit der Regie?
ning der Kaiser, dse stehenden Armeen Roms, beson¬

ders die, welche die deutschen und parkhischen Grenzen

besetzten, ihren Herren oft fürchterlich wurden, gegen

die sie die Fahne des A"ft»hrs unter ihren eigenen Ge¬

neralen erhoben. Nach einigen Geschichtschreibern war eZ

Diokletian, nach andern war es Consitwkin, welcher,

um diese Armeen weniger gefährlich zu machen, zuerst sie

von her Grenze, wo sie vorher, in größere Haufen von

zwey oder drey Legionen versammelt, in fagern gestanden

hakten, entfernte, und sie in die Städte der verschiede¬

nen Provinzen als Besatzungen vertheilte» Aus diesen

Städten kam der Soldat, welcher zu einer solchen Ar¬

mee gehörte, selten ins freye Feld hinaus, als wenn er

dem Feinde entgegen gehen sollte. Soldaten, die in

kleinen Corps in Manufactur- und Handelsstädten im

Quartier lagen, und diese Quartiere selten verließen,

wurden nach und nach selbst Manusacturisten und Han¬

delsleute. Der Charakter des Bürgers erhielt bey ihnen

über den Charakter des Soldaten die Oberhand; und

die stehenden Armeen Roms arteten nach und nach in

«ine vernachlässigte, verdorbene und undiSciplinirce Mi¬

liz aus, die der deutschen und fcykhischen Miliz, von

der bald daraus die westlichen Provinzen des Reichs an¬

gefallen wurden, nicht widerstehen könnte^ Nur da¬

durch waren die Kaiser im Stande, noch eine Zeitlang

sich zu vertheidigen, daß sie die Miliz einiger dieser Na-

klonen in Sold nahmen, um sie der Miliz anderer entge¬

genzustellen. Der Fall des abendländischen Kaiftrthums
ist die zweyte große Revolution in dem Zustande dcr Völ-

V z ker,
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ker, von der uns die Geschichte deutliche und umstand,

liche Nachrichten aufbehalten hat. Sie war eine Folge

von der Ueberlegenheit, welche die Miliz roher Völker

über die Miliz ci-ier gesitteten Nation — die Miliz der

Hirtenvölker über die Miliz einer Ackerbau, Manufactu.

ren und Handel treibenden Nation hat. Wenn iand-
Milizen Siege erfechten: so sind es gemeiniglich Siege,

nicht über stehende Heere, sondern über andre Landmili-

zcn, die in Di-ciplin und Kriegsübung unter ihnen sind.

Von dieser Art waren die Siege, welche die griechische

Miliz über die persische: »nd ebenfalls die, welche in

spätern Zeiten die Schweiher über die Oeslcrreicher und

Burgunder erfochten.

Als die germanischen und seythlschen Völker auf

den Trümmir» des abendländischen Kaiserthums neue

Reiche errichtet hatten: so blieb eine Zeitlang ihr Ver-

theidigungsstand derselbe in ihren neuen Sitzen, derer

in ihrem ursprünglichen Vaterlande gewesen war. Ihr

Kriegsherr war noch eine Landiniliz, auS Hirten und

Acke leuken bestehend, die unter den: Befehl eben der

Personen in den Krieg zogen, welchen sie im Frieden

zu gehorchen gewohnt waren. Es war daher Mittel-

mäßig gut disciplinirt und geübt. Nachdem Künste

und Gewerbsteiß Fortschritte machten, sank das Ansehen

dieser Oberhäupter, und der große Haufe des Volks

hatte weniger Zeit zu militärischen Uebungen übrig.

Beydes, Disciplin und Waffeuübuug gerieth bey der

Lehnsmi'liz immer mehr und mehr in Verfall ; und ste¬

hende Armeen wurden, nach und nach, an ihrer statt

ei geführt. Wenn es überdies; be» Einer Nation da¬

hin gekommen war, daß sie eine stehende Armee unter-

bielk:
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hielt: so waren alle ihre Nachbarn genöthigt, deren

Beyspiele zu folgen. Sie sahen gar bald ein, daß ihre

Sicherheit durchaus diese Maßregeln erfordre, und daß

ihre Miliz den Angriffen eines stehenden Heeres nicht

widerstehen könne.

Ost haben die Soldaten einer stehenden Armee, wenn

sie gleich noch nie einen Feind gesehen hatten, dech, bey ih¬

rer ersten Erscheinung im Felde, mit dem Muthe alter

erfahrner Krieger gefochten, und gegen den Angriff sol¬

cher Truppen ausgehalten, die unter den Waffen grau

geworden waren. Ais im Jahr 1756 die russische Ar¬

mee in die preussischen Staaten einstel: so schienen die

russischen Soldaten den preußischen an Muth nichts

nachzugeben, obgleich diese damahls für die erfahrensten

und zum Kriege gewöhntesten Veteranen von Emopa

gehalten wurden. Als im Jahre 1739 der Krieg zwi¬

schen Spanien und England ausbrach, hatte letzteres

Land acht und zwanzig Jahrelang im tiefsten Frieden ge¬

lebt. Gleichwohl war der Muth seiner Soldaten so we¬

nig durch einen so langen Frieden geschwächt worden,

daß er sich vielmehr nie so ausgezeichnet hat, als bey

dem Angriffe auf Ehartagena, der ersten unglücklichen

Unternehmung dieses unglücklichen Krieges. Die Gene¬

rale können zuweilen in einem langen Frieden die Kunst,

ein Heer anzuführen, verlernen: aber die Soldaten einer

wohl eingerichteten stehenden Armee behalten immer den

Muth, mit welchem sie fechten sollen.

Wenn eine gebildete Nation sich zu ihrer Verthei-

digung auf eine Miliz verlaßt: so ist sie beständig der

Gefahr ausgesetzt, von ljcdem rohern Volke, das in
ihrer Nachbarschaft wohnt, unterjocht zu werden. Das

Schick-
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Schicksal, welches alle civilisirten Theile Asiens mehr als

einmahl gehabt haben, von den Tartarn erobert zu wer¬

den, beweiset hinlänglich, wie sehr die Miliz eines ro¬

hen Volks der Miliz eines gesitteten überlegen sey. Eine

wohl eingerichtete stehende Armee hingegen ist jeder Mi¬

liz überlegen, lind so wie eine solche Armee nur von

einer gesitteten und reichen Nation unterhalten werden

kann: so bann auch eine solche Nation nur von einer ste¬

henden Armee gegen einen armen und wilden Nachbar

geschützt werden. Scehende Armren sind daher — bis

zu dem Zenpumte, wo der ganze Erdkreis gleich civili-

strk seyn wird — das einzige Mittel, die Fortschritte,

die irgend eine Nation im Anbau und in bürgerlicher

Bildung gemachthat, auf eine beträchtliche Zeit zu

erhalten.

Stehende Armeen sind zugleich das einzige Mittel,

ein rohes Land und eine wilde Nation schnell anzubauen

und gesittet zu machen. Durch sie sann das Gesetz eines

Landesherr« auch in den entferntesten Provinzen eine un¬

widerstehliche Kraft, und ein Ansehen erhalten, vor wel¬

chem sich alles beugen muß. Und so kann, wenn der

Regent an Einsicht über sein Volk erhaben ist, durch

Gewalt eine gewisse Ordnung und äußere Sittlichkeit bey

demselben zu einer Zeit eingeführt werden, da es, nach

seiner eignen Ausbildung, noch beyder unfähig ist. Wenn

mair untersucht, durch welche Mittel eigcuilich Peter der

Große das russische Reich gesittet gemacht habe: so wird

man finden, daß sie sich alle in der Errichtung und Un¬

terhaltung einer guten stehenden Armee vereinigen. Dieß

war das Werkzeug, vermittelst dessen er alle seine andern

guten Anordnungen durchsetzte und ausrecht erhielt. Und
dem
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dem Einflüsse dieser Armes hat dieses Reich den Grad

von Ordnung und inneilichein Frieden, dessen es seis

Peter dem Großen genoss« hat, zuzuschreiben.

Männer von republikanischen Grundsätzen sind im-

mer gegen flehende Armeen argwöhnisch gewesen, und

haben sie als der Freyheit gefährlich betrachtet. Das

sind sie auch in der. That, wenn das Interesse d;S Ge¬

nerals und der vornehmsten Offieiere nicht an die Auf¬

rechterhaltung der Skaatöverfassung g-cnüpft ist. Cä¬

sars stehende Armee machte sder römischen Republik ein

Ende; Cromwelks Armes jagre das langsitzeude Parla¬

ment aus einander. Aber da, wo der Landesherr selbst

General ist, und wo die Offieiere der Armee aus dem

vornehmsten Adel dcö Landes und den Gutsbesitzern ge¬

nommen find; — da wo die militärische Macht den

Befehlen derjenigen anvertrauet ist, welche das größte

Interesse dabey haben, das Ansehen der bürgerlichen

Obrigkeit aufrecht zu erhalten, weil sie selbst, zum gro¬

ßen Theile, diese bürgerliche Obrigkeit ausmachen: da

kann eine stehende Armee nie der Freyheit gcjätzriich wer¬

den. Im Gegentheil, es kann Fälle geben, wo sie die

Freyheit zu beschützen dient. Die Sicherheit, welche

sie dem Laudesherrn giebt, macht, daß er weder auf Mit¬

tel dankt, seine Macht zu vergrößern, noch mit so arg¬

wöhnischer Sorgfalt, als in einigen neuern Republik-tt

geschieht, über die Aufrechterhaltung derselben wacht.

Da wo die Sicherheit der Obrigkeit, wenn sie auch von

dem größten und besten Thejle der Einwohner eines l-m-

dcö unterstützt wird, doch durch ein augenblickliches Miß¬

vergnügen besä Pöbels in Gefahr gerathen kann; da,

wo ein kleiner Aufruhr, innerhalb weniger Stunden eine

große
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große Zerrüttung der Dinge veranlassen kann : da muß

das ganze Ansehen der Regierung angewandt werden,

jedes Murren und jede laute Klage zu unterdrücken

und zu bestrafen. Einem Regenten hingegen, der sich

nicht nur durch die aristokratische Partey, oder durch

die Zuneigung der Angesehensten und Besten, sondern

auch durch eine wohlgeordnete stehende Armee über alle

Gefahr erhaben fühlt: einem solchen Regenten können

auch die grundlosesten, die unhöflichsten, und die mit

den ausschweifendsten Forderungen verbundenen Aeuße¬

rungen der Unzufriedenheit mit seiner Regierung, wenig

Unruhe erwecken. Er kann sie, ohne etwas zu wagen,

vergeben oder verachten; und das Bewußtseyn seiner

Überlegenheit über die Aufrührer macht ihn natürlicher

Weife geneigt, das eine oder das andere zu thun. Der¬

jenige Grad von Freyheit, der an Ausgelöst.nheit grenzt,

kann nur in Landern gestattet werden, deren oberster Re-

gent durch eine tüchtige stehende Armee geschützt wird.

Nur in solchen Landern ist die Nothwendigkeit nicht vor¬

handen, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit, dem

Landesherrn einige wittkühriiche Gewalt in die Hände zu

geben, damit er die gefährlichen AuSbniche jener unbe¬

grenzten Freyheit hemmen könne.

Aus allen diesen Ursachen also, wird die Erfüllung

der ersten Pflicht, welche ein Staatsoberhaupt auf sich

hat, — der Pflicht, die Gesellschaft, weicher er vor-

steht, gegen die Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkei¬

ten anderer unabhängiger GeH llschasten zu vertheidigen —

für ihn immer.kostbarer und kostbarer, je weiter der

Staat selbst an Reichthum und politischer Bildung vor¬

rückt. — Die Kriegsmacht, welche ihm anfangs,weder
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weder in Friedens - noch in Knegesgeitcn h?n mindesten
Aufwand verursachte, muß, so wie sich der Anstand der
Dinge vervollkommnet, Zuerst nur während des Krie¬
ges, zuletzt aber auch mitten im Frieden vsn ihm unter¬
halten werden.

Die durch die Erfindung des FeuergewehrS vorge¬
gangene große Veränderung in der Kriegskunst, hat die¬
sen Aufwand noch verg; ößerr. Es kostet weit mehr, als
ehedem, sowohl den Seltenen so zu üben lind zu disci-
pliniren, wie e6 diele neue Art Krieg zu führe!» fordert,
als ihn, bey wirklichen, Kriege, auszurüsten. Gewehr
und Ammunirion sind sehr theure Artikel. Eine Flinte
ist eine weit theurere Maschine, als ein Wurfspieß, oder
als Bogen und Pstile; eine Kanone oder ein Mörser ist
kostbarer, als ein Mauerbrecher oder Katapult. Das
Pulver, das bey den Musterungen unser Truppen ver¬
schoben wird, ist umviderbringsich verloren, und macht
einen beträchtlichen Aufwand. Die Wnrfspj»ße und
Pfeile, welche bey den alten Musterungen verschossen
wurden, konnten wieder aufgelesen werden, und waren
überdieß an sich von geringem Werrhe. Die Kanonen
und Mörser sind nicht nur weit theurere, sondern auch
weit schwerere Maschinen, als die Katapulten und
Mauerbrecher der alten Zeit; und ihre Verfertigung so¬
wohl, als ihr Fortbringen von einem Arie zum andern
erfordert weit mehr Ausgaben. Da die Artillerie der
Neuern vor dcrArtillerie der Alten einen so großen Vor¬
zug hat: so hat auch die Befestigung der Städte zu
mehrerer Vollkommenheit gebracht werden müssen; und
sie ist natürlicher Weise um so viel theurer geworden, je
schwerer und künstlicher sie geworden ist. So viel ver-

schie-
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schirme Ursachen kämmen!n neuem Zeiten zusammen,
die Vertheidigung der bürgerlichen Gesellschaft gegen aus¬
wärtige Feinde kostbarer zu machen. Außer der natür¬
lichen und nothwendigen Ursache, die in den Fortschritten
der Cultur und des Reichthums liegt, ist noch eine bloß
zufällige durch die Erfindung d>'ß SchießpuiverH, und
durch die Veränderung in der Art Krieg zu führen, wel¬
che eine Folge jener Erfindung ist, hinzugekommen.

Dieser große Aufwand, den das Fevcrgewehr ver¬
ursachet, giebt in den Kriegen unserer Zeit derjenigen
Nation einen entschiedenen Vorzug, welche diesen Aus¬
wand am längsten aushalten kann. Er giebt also den
reichen und rulkivirren Nationen eine große Ueberlegm-
heik über die armen und rohen. In alten Zeiten konn¬
ten jene gegen diese sich nur mit Mühe vertheidigen. In
neuen» Zeiten ist es umgekehrt. Die Erfindung des
FeuergewehrS also, die bey dem ersten Anblicke so zer¬
störend für das menschliche Geschlecht zu seyn scheint, hat
in ihren Folgen besonders dazu beygetragen, die bürger¬
liche und sittliche Bildung desselben zu befördern, sie
fortdauernd zu machen und auszubreiten.

Zwey-
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Zweyte Abtheilung.

Aufwand, den die Rechtspflege erfordert

^)ie zweyte Pflicht eines Staats-Oberhaupts, die

Psiicht, ein jedes Glied der Gesellschaft, welcher er vor¬

sieht, gegen Gewalt und Unrecht von Seiten anderex

Glieder eben dieser Gesellschaft, zu schuhen, oder die

Pflicht einer unparteiischen Rechtspflege erfordert eben-

falls in den verschiedenen Perioden der bürgerlichen Cuk»

tur, einen sehr verschiedenen Aufwand.

Unter Jagervölkern giebt es beynahe gar kein Ei¬

genthum, oder doch keines, welches mehr an Werthe
betrüge, als durch die Arbeit von zwey oder drey T gen
angeschafft werden kann. Sie haben daher auch fast

gar keine immerwährende Obrigkeiten: und eben so we¬

nig eine Art ordentlicher Rechtspflege. Menschen, die

kein Eigenthum b.fitzen, können einander nur in ihren

Personen, oder in Absicht ihrer Ehre beleidigen. Wenn

ein Mensch den andern nmbringt, verwundet, schlagt

oder beschimpft: so leide: zwar der beleidigte Theil, aber

der Beleidiger gewinnt nichts. Ganz anders ist es mit

den Beleidigungen, die das Eigenthum betreffen. Der

Vortheil, welchen der Beleidiger davon hat, ist oft dem

Verluste, welchen der beleidigte Theil leidet, gleich.

Neid, Bosheit oder Rachsucht sind die einzigen Leiden¬

schaften, welche einen Menschen bewegen können, einen

andern Menschen an seiner Person, oder an seiner Ehre

Smith Unters. Z. Th. C <mzu-
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anzugreifen. Von diesen Leidenschaften werden die Men-

scheu nur selten, und die schlimmsten unter ihnen nur,

wenn sie gereich worden sind, beherrscht. Da ihre Be-

frie>!g»ng, so angenehm sie für gewisse Charaktere und

bey einer gewissen Gemüts sstimmung seyn mag, doch

keinen wirklichen und bleibenden Vortheil gewährt: so

werden die meisten Menschen durch Betrachtungen der ^

Klugheit lind der Selbstliebe davon zurückgehalten.

Wenn vor den Ungerechtigkeiten, die aus diesen Leiden-

schastcn herstammen, die Menschen auch dm ch keine bür¬

gerliche Obrigkeit beschützt werden: so können sie doch

noch, mit erträglicher Sicherheit, bey einander wohnen.

Aber anders an ihrem Eigenthums anzugreifen,

dazu werden die Älen sehen durch Leidenschaften angetrie¬

ben, die weit ununterbrochener in ihrer Wirksamkeit,

und weit ausgebreiteter in ihrem Einflüsse sind: — die

Reichen durch Habsucht und Ehrgeiz, und die Armen

durch Arbeitsscheu und durch Liebe zu Bequemlichkeit und

Genuß. Allenthalben, wo viel Eigenthum ist, daist

auch große Ungleichheit dieses Eigenthums. Für einen

sehr reichen Mann muß es wenigstens fünfhundert arme

Leute geben: und der Uebersiuß bey Wenigen, setzt im¬

mer die Dürftigkeit bey der Menge voraus. Dieser Ue-

bersluß der Reichen erweckt bey dem Armen Unwillen;

und der letztere wird cft durch wirklichen Mangel und

durch Neid zugleich angetrieben, die Besitzungen des er-

stern anzulallen. Ohne den Schirm bürgerliche; Obrig¬

keit könnte der Besitzer eines, durch die Arbeit mehre¬

rer Jahre, vielleicht mehrerer Geschlechtsfolgen, er¬

worbenen ansehnlichen Eigenthumes, keine einzige Nacht

ruhig schlafen. Zu jeder Zeit ist ein solcher Eigenthü¬

mer
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mer von heimlichen Feinden umgeben, die er nicht ge.
reize Hot, die er ober doch nicht belanftigen kaun, und
vor deren Ain.raffen inn nur der machtiye Arm der bür¬
gerlichen Obrigkeit, der immer zur Bestrafung dersel¬
ben aufgehoben ist, zu schützen vermag. Eigenthum
also, und das Anwachse» desselben ist eS eigentlich, was
die Errichtung einer bürgerlichen Regierung so unum¬
gänglich nothwendig macht. Dw, wo es gar kein Ei¬
genthum giebt, oder wo das vorhandene nur das Er¬
zeugnis d r Arbeit von zwey oder drey Tagen ist: da
braucht es sehr wenige Anstalten für die Einrichtung ei¬
nes bürgerlichen Regimencö.

Wenn eine Regierung statt finden soll: so muß
eine Unterordnung unter de» Menschen vorhanden seyn.
Diese findet sich aber natürlicher Weise und stufenweise
ei», so wie die Regierung mehr und mehr nothwendig
wiid; das heißt, so wie mehr und mehr Eigenthum in
die Gesellschaft kömmt.

Die Ursachen, oder Umstände, welche natürlicher
W'ise die Menschen einander unterordnen, oder welche,
vor Errichtung aller bürgerlichen Verfassungen, einige
Menschen über ihre Brüder erheben, scheinen mir fol¬
gende vier zu seyn.

Die erste ist der Vorzug an persönlichen Ei¬
genschaften, es sey an Schönheit, Stärke und Be¬
hendigkeit deü Körpers, oder an Weisheit und Tugend,
an Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit
der Seele. Die körperlichen Eigenschaften allein, wenn
sie von den Eigenschaften des Geistes nicht unterstützt
werden, geben in jeder Periode der Gesellschaft, dem

C 2 Men-



M nschen nur ein geringes Ansehen.' Der Mensch muß

schon sehr stark seyn, welcher durch seine bloßen Körper»

kräfce, zwey schwächere Menschen Zwingen kann, ihm

zu gehorchen. Die Eigenschaften der Seele hingegen

können, auch allein, einen bettächchchen Grad von An¬

sehen mittheilen. Gleichwohl stnd diese Eigenschaften

unsichtbar. Man kaun darüber streiten, wem mehr

oder weniger davon zukömmt: und es wird auch sehr

darüber gestritten. Auf sie also die Abstufungen des

Ranges und der dlntei Ordnung zu gründen, welche den

regierenden Theil der Gesellschaft von dem regierten un¬

terscheiden: das hat kein Staat thunlich und zweckmäßig

gefunden. Leichter zu erkennende und mehr in die Au¬

gen fallende Emenschaften sind dazu nöthig, diese Grenz¬

linien zn ziehen.

Die Zweyte jener Ursachen des Ranges unter den

Menschen, ist das höhere Alter. Ein alter Mann,

vorausgesetzt, daß er nicht so abgelebt ist, daß mau sei¬

ne Fähigkeiten für geschwächt halten kann, ist allenthal¬

ben mehr geehrt, als ein junger Mann von gleichem

Range, Vermögen und Geistesgaben. Bey Jäger-

volk rn, wie die eingebohrnen Nordamerikaner sind, ist

da? Alter der einzige Grund des Ranges und eines er-

HZHeten Ansehens. Bey ihren heißt jeder Höhere, Va¬

ter, jeder von gleichem Range Bruder— und jeder

Urtere, Sdhn. Auch bey den gesittetsten und reich¬

sten Nationen bestimmt das Alter den Rang unter den¬

jenigen Personen, die in jeder andern Rücksicht einander

gl ich sind, und die also nichts anders haben, wonach

eine Rangordnung unter ihnen gemacht nnrden könnte»

Unter Brudern und Schwestern, haben die ältesten den

Vorzug: uno in der EebjvlZe in die väterlichen Güter,
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wird jede Sache, die nicht getheilt werden kann, son¬

dern Einer Person ganz zugchören muß, (wie zum Bey-

sich!, die Eyreruitel,) in den meisten Fällen, dem Ael-

krstcn überlaffru. Das Aller ist ein sichtbarer und deut¬

lich zu erkennender Unterschied, worüber man nicht zwei¬

felhaft seyn kann, ob er zwischen zwey Menschen statt

finde.

Die dritte jener Ursachen oder Umstände ist das

größere Vermögen. — Das Ansetzen der Reichen

ist zwar in jedem Art-alter der bürgerlichen Gesellschaft

gros,: aber nie ist cS größer, als in den Zeiten, wo

Nohheik herrscht und Euitur mangelt, woftrn b-ydes

nur nicht so weil geht, daß eine beträchtliche Ungleich¬

heit des Vermögens dadurch unmöglich gemacht wird.

Ein Tartarsürst, dessen Heerden so zahlreich sind, daß

er tausend Menschen von ihren Erzeugnisstn umerhalten

kann, weiß auch diesen seinen Reichthum auf nichts an¬

ders anzuwenden, als daß er wirklich tausend Menschen

davon unterhält. In dem Zustande der Rchheik, worin

sich sein Staat noch bestallet, giebt eS keine Manufac-

tnrwaaren, keine kostbaren Svi iwerke, die er für seine

überfiüßigxn, von ihm sich st und seiner Familie nicht

verzollbaren Erzeugnisse eintauschen könnte. Die tau¬

send Menschen nun, die er damit ernährt, hängen, in

Absicht ihres Unterhalts, gänzlich gon ihm ab; sie »Nis¬

sen also seinen Befehlen im Kriege gehorchen, und sich

seiner Gerichtsbarkeit im Frieden unterwerfen. Er wird

natürlicher Weise, beydes, ihr Anführer und ihr Rich¬

ter: und seine Oberherrschaft über sie ist die nothwendige

Wirkung seines großem Reichthums. In einem reichen

und ordentlich regierten ^ande hingegen kann ein Mann.

«in weit größeres Vermögen besitzen, als jener Tartar-,
C z sürst^
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fürst, und doch vielleicht nicht einem Dutzend Personen

zu befehlen hb- n. — Seine Einkünfte können viel¬

leicht hinlänglich seyn, mehr als tausend Mensche» zu

unterhaken; vielleicht unterhält er auch wirklich so viele

davon. Aber weil von allen diesen Menschen keiner et¬

was von ihm erhalt, ohne ihm wieder etwas dafür zu

geben: so sieht sich keiner als von ihm abhängig an, und

nur seine wenigen Hansbedienten stehen wirklich unter

seinen Befehlen. — Indeß ist, selbst in einem reichen

und bürgerlich gesitteten Lande, das Ansehen des Reich¬

thums immer sehr groß. Daß es weit größer sey, als

das Anschen, wclchkS das Alter oder das persönliche Ver»

dienst ertheilt, ist die allgemeine Klage aller Zeitalter

gewesen, seitdem es Reiche und Arme in der menschli¬

chen Gesellschaft giebt. Dieser Unterschied findet in der

ersten Periode der Gesellschaft, wenn die Menschen noch

von der Jagd leben, nicht statt. Alle sind alsdann

gleich, wie sie alle arm sind; und die einzigen aber schwa¬

chen S-üßcn des Ansehens und der Unterordnung sind

Alter und persönliche Eigenschaften. Daher ist auch

in die'er Periode, obrig'eitilches Ansehen und bürger¬

liche Unterordnung entweder gar nicht vorhanden, oder

von weniger Bedeutung. Die zweyte Periode, das

Hlrtsiil-ben, erlaubt schon weit größere Ungleichheiten

der Glüstsgüter: und in keiner giebt der Besitz des Reich,

thums ein so groß's Ansehen. In keiner ist daher auch

Oberherrschaft und Unterwürfigkeit fester gegründet. Ein

arabischer Scheich hat eine große, ein tartarischer Khan

eine beynahe unumschränkte Gewalt.

Die vierte jener Ursachen endlich ist der Vorzug
der Geburt. Dieser ist nichts anders, als.der Vor¬

zug



zug eines alten Reichthums in der Familie, aus welcher

man he> stammt. Au sich sind alle Familien gleich alt.

Und wenn die Ahnherren des Bettlers auch wem er be¬

kannt sind: so hat er deren doch gewiß eine eb.n so lange

Reihe, als der König. Eine alte Familie heiß: also

eine Familie, die schon seit langer Zeit angesehen ist;

und, da dieses Ansehen entweder aus den-. Reichthums

entsteht, oder doch dmrüt gemeiniglich begleitet ist: so

heißt eS eine, die von Alters her reich ist. Allenthal¬

ben ist eine neu entstandene Größe nicht so angesehen,

als eine alte, die schon lange gedau-rt hat. Worin der,

welcher sich aus einen Thron unrechtmaschqer Weise ein¬

dringt, so allgemeinen Haß erregt, und die Nachkom¬

men einer alten Köuigsfamilie die Zuneigung und Er¬

gebenheit der Völker so leicht gewinnen: so kömmt dieß

großrmheils aus der Achtung, welche die Menschen ge¬

gen ererbte und alte Größe überhaupt, — und aus der

Verachtung, die sie gegen einen vom Glücke auS dem

Staube Erhobenen haben. So wie sich b> y der Armee,

ein Ossicier ohne Widerrede von dem befehlen läßt, der

von jeher über ihm gestanden hat, aber durchaus nicht

vortragen kann, daß einer über ihn gesetzt werde, dtp

zuvor sein Untergebener gewesen ist, so unterwerfen sich

auch oft die Einwohner eines ganzen Landes sticht einer

Familie, deren Vorfahren von jeher das Land beherrscht

haben, entbrennen aber vor Unwillen, wenn eine andre

Familie, deren Erhabenheit sie nie anerkannt haben, sich

dieser Herrschaft bemächtigen will«.

Dieser Unterschied der edlen und unedlen Geburt,

da er erst eine Folge von dem Umerschreoe des Reichthums

ist, kann bey einem Iägervolke nicht stmt sst.oen, beyC 4 wck
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welchem alle Menschen an Glücksgütern, und also auch
alle Familien an Herkommen gleich sind. Es mag zwar
Mich unter ihnen der Sohn eines weisen und b,herzren
Mannes etwas mehr Achtung genießen, als ein Mann
von gleichem Verdienste, der aber das Unglück hat, der
Sohn eines Narren, oder eines Feigherzigen zu seyn.
Aber dieser Unterschied wird doch nicht sehr groß seyn;
und nie, glaube ich, ist irgend eine große Familie in
dir Welt entstanden, die ihr Ansehen ganz allein der
Weisheit und Tugend ihres Ahnherrn zu danken ge¬
hübt hatte.

Unter Hirtenvölkernkann nicht mir der Unterschied
der Geburt sehr wohl entstehen: sondern er ist bey ihnen
auch unausbleiblich.Da solchen Nationen der Luxus
fast immer fremd bleibt: so lassen sich'einmahl gesam¬
melte Reichthümer auch sogar durch Verschwendung nicht
leicht zerstreuen. — Nirgends dauert also Reichthum,
lind mit demselben Ansehen so lange in denselben Fami¬
lien fort; nirgends giebt es so alte Geschlechter, und die
IIIN ihres Alterthums willen so geehrt wären.

Geburt und Vermögen sind augenscheinlich die bey¬
den Sachen, welche, in der bürgerlichen Gesellschaft,
einen Menschen über den andern am meisten erheben.
Sie sind die beyden merklichsten Unterschiede, welche die
Klassen und einzelnen Personen von einander absondern.
Auf sie gründet sich also auch am natürlichsten diejenige
Oberherrschaft und Unterwürfigkeit, die sich unter den
Menschen findet.

Bey Hirtenvölkern wirken beyde Ursachen vereini¬
get, mic ihrer vollen Stärke. Der Bescher großer

Heer-
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Heerden, der wegen seines Reichthums und der Menge

Menschen, die von ihm ihren Unterhalt bekommen, in

Ansehen steht, und seiner edlen Herkunft, und des Al¬

terthums seiner Familie wegen geehrt ist, erlangt leicht

stber die ärmcrn und geringern Hirten seines Stammes

eine Oberherrschaft. Er kann die Kräfte einer größer»

Anzahl von Leuten vereinigen, und über mehrere gebie¬

then, als iruend einer von ihnen. Er hat also wirklich,

in seinem Stamme, die größte Kriegsmacht in Hän¬

den. Entsteht Krieg: so sind alle natürlicher Weise

geneigter seinen Fahnen, als den Fahnen irgend eines

andern Anführers z» folgen; und so giebt ihm sein Ver¬

mögen und seine Geburt eine Art vollziehender
Staatsgewalt. Eben deßwegen, weil er über die
Kraft der größten Anzahl von Leuten gebiethet, ist er

auch am besten im Stande, den Schwachen gegen die

Unterdrückung des Startern zu beschützen, und einen

Beleidiger zmn Schadenersatz anzuhalten. Er' ist also

natürlicher Weise die Person, bey welcher die Schwa¬

cher» Schutz suchen; die, bey welcher sie die Klagen

wegen erlittene» Unrechts anbringen, und deren schieds¬

richterlichem Urtheile sich selbst der angeklagte Theil am

ersten unterwirft. So giebt Reichthum und Geburt

ihm also auch eine Art von richterlicher Gewalt.

In der zweyten Periode der bürgerlichen Gesellschaft

demnach, in dem Hirtenleben, fangt die Ungleichheit des

Eigenthums an sich unter den Menschen einzufinden,

und legt den Grund zu einem obrigkeitlichen Ansehen und

zu einer Unterwürfigkeit, die zuvor unter ihnen nicht

statt fand. Dadurch entsteht eine Art von bürgerlicher

Regierung, — eine solche, als zu Erhaltung desEigen-

C 5 chums,
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thums, und also zu Aufrechterhaltung jener Ungleichheit

unumgänglich nothwendig ist: obgleich sie mchl um die¬

ser bemerkten Nothwendigkeit willen errichtet, sondern

durch den natürlichen Gang der Dinge von selbst herbey-

geführt worden zu seyn scheint. Doch trügt in der Folge

die Betrachtung, daß eine Regierung zur Erhaltung des

Eigenthums nothwendig sey, viel dazu bey, ihr Anst-

hen zu befestigen« Dem Reichen insbesondere muß sehr

viel daran gelegen seyn, diejenige Ordnung der Dinge

zu erhalten, durch welche rhm die Vortheile, ruderen

Besitz er ist, gesichert werten. Die Leute von gerin«

gcrm Vermögen vereinigen sich zur Vertheidigung derer,,

die größere Reichthümer haben, damit diese sich wieder

zur Vertheidigung ihres kleinern Vermögens vereinigen

mögen. Alle die kleinern Hirten werden gewahr, daß

die Sicherheit ihrer eigenen Heerden von der Sicherheit

der Heerden des großen Hirten — daß die Aufrecht¬

erhaltung ihres geringern Ansehens von der Aufrechter¬

haltung seines großem abhänge; und daß sie nur durch

rlwe Unterwürfigkeit unter ihm mächtig genug werden, um

die, welche unter ihnen sind, in der Unierwürsigkeit zu

erhalten. So machen sie also eine Art von kleinem Adel

aus, dessen Vortheil erfordert, das Eigenthum und das

Ansehe» ihres obersten Regenten zu unterstützen, damit

ihr eignes Eigenthum und Ansehen sicher seyn möge. —'

Die bürgerliche Regierung, insofern sie zur Aufrechter-

haltn g des Eigenthums eingeführt worden ist, ist in der

That zur Vertheidigung des Reichen gegen den Armen,

oder dcssn, der ein Eigenthum hat, gegen den, der

keines hat, eingefühlt worden.

Doch war für einen solchen Oberherrn, die Aus¬

übung der richterlichen Gewalt, weit entfernt, daß sie ihm

Unko-
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Unkosten gemacht hatte, lange Zeit eine Quelle von Ein¬
künften. Die Personen, welche bey ihm Recht suchten,
waren immer bereit, dafür z» bezahlen: und jede bey
ihm angebrachte Klage war mit einem Geschenke beglcj.
tet. — Io elftem das Ansehen der Fürsten völlig befe¬
stigt worden war: mußten auch die, welche vor Gericht
schuld g befunden wurden, außer der Genugthuung, die
sie dem beleidigten Theile zu leiste» hatten, dem Landes¬
herr» ein Strafgeld bezahlen. Sie hatten Unruhe er¬
regt, sie hakten der Obrigkeit zu schaffen gemacht, sie
hacken den Landfrieden gebrochen. Für diese Vergehun-
gen schien es billig, ihnen eine Buße auszulegen. Vey
den Tarrarsürsten in Affen, und in Europa in allen den
Regierungen, welche deutsche und scychischr Völkerschaf¬
ten in den eroberten Provinzen des römischen Reichs stif¬
teten, war die Rechtspflege, sowohl für den Landesherr»,
als für die, welche unter ihm, entweder über einen be¬
sondern Vezirk, oder über eine besondere Klasse von
Menschen die Gerichtsbarkeitausübten, eine ergiebige
Quelle von Einkünften. Ursprünglich wurde dieß Ruch»
reramt, von dem Könige, oder von dem ihm untergeord¬
neten Volkshäuptern in Person verwalket. In der Fol¬
ge fanden sie es fast durchgängig bequemer, Stellvercre-
tcr für sich zu ernennen, denen sie die Namen der Vög¬
te, Amtleute oder Richter gaben. Diese mußten dessen
ungeachtet die Einkünfte, die mit der Gerichtsbarkeit
verbundenwaren, den Hauptpersonen, von welchen sie
gesetzt waren, berechnen. Jeder, der die Anweisungen
liefet, welche den herumreisenden Richtern *) zur

Zeit

*) Durch eine Acte des großen Rolls des Reichs, oder des Parr

taimnts, im 2-stcu Regicnuigsschro Heinrichs des zweyten,
im
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Zeit Heinrichs des zweyten gegeben worden sind, wird

deutlich sehen, daß sie eine Art von Einnehmer» wcren,

die zu dem Ende durchs Land geschickt wurden, um ge¬

wisse mit der Rechtspflege verbundene Gefälle sür den

König zu erheben. Nicht nur brachte damahls die Ver¬

waltung der Gerechtigkeit dem Landesherr» ein gewisses

Einkommen: sondern dieses Einkommen scheint auch ei¬

ner der Hauptzwecke gewesen zu seyn, den man sich bey

jener Verwaltung vorsetzte.

Diese Methode, die Nechtsverwaltung zu einer

Quelle von Einkünften Zu machen, mußte unfehlbar

mehrere große Mißbrauche mit sich führen. Diejenige

Partey, welche, mit einem großen Geschenke in der

Hand, den Richter nm Gerechtigkeit anflehete, mochte

wohl leicht etwas mehr, und die, welche eben diese Bitte

nur einem kleinen Geschenke unterstützte-, etwas weniger

als Gerechtigkeit, erhalten. Zuweilen mochte wohl der

richterliche Ausspruch aufgeschoben werden, damit der

Ge-

im Jahr 1176, wurden gewisse Richter ernannt, die innerhalb
sieben,Jahren alle Provinzen deS Königreichs, (welches deß¬
halb in sechs Distrikte oder cn-cnirs getheilt wurde) zu berei¬
sen hatten, um an jedem Orte, von Zeit zu Zeit Gericht zu
halten- Durch die maZnn clisrra wurden sie angewiesen, in
jeder Grafschaft jedes Jahr einmahl zu erscheinen; und zu¬
gleich wurden die Sachen naher bestimmt, die ihrer Gerichts¬
barkeit unterworfen waren. Sie hießen juitici-nii in inner-,
welches, barbarisch genug, durch jnsiic-s in -^r- übersetzt
worden ist. Aus dieser Einrichtung sind die jetzt noch beste¬
henden courrg ok «KL° entstanden, die zweymahl des Jahrs,
in jeder Grafschaft, von dazu dclegirten Richtern aus den drey
Tribunalen, Kinzzkench, cnmmnn pl-ss, und Lxalicgncr
schaltet» werden. Llscküone L. ru. L. A. d. u.
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Geschenke mehrere einlaufen möchten. Endlich moch¬

ten nicht filten die Strafgelder, welche ein Angeklagter

zahlen mußte, wenn er schuldig befunden wurde, mit

auf den Richter wirken, ihn zur Verurtheiluug des An¬

geklagten, ohne vollständige Beweise, geneigr zu ma¬

chen. Daß Mißbrauche der Art häufig genug vorgin-

gen, davon giebt uns die ölte Geschichte aller europäi¬

schen Lander Beweise.

Als noch der Landesherr, oder der oberste Regen!

des Staats selbst in Person zu Gericht saß, da mußte

es, so schreyend auch die Ungerechtigkeiten seyn mochten,

welche er beging, doch immer sehr schwer halten, Hülfe

dagegen zu finden: weil niemand mächtig genug war,

diese» Richter zur Verantwortung zu ziehen. Uebte er

aber seine Gerichtsbarkeit durch einen Vdgt, Amt-

mcmn, kurz durch einen Delegirten aus: so war es

vielleicht zuweilen möglich, die Aenderung eines unge¬

rechten Urtheils zu erhalten. In dem Falle nshmllch,

wenn der Gcrichtshalter zu seinem eignen Vortheile Un¬

gerechtigkeiten beging: so war der obersie Regent wahr¬

scheinlich nicht abgeneigt, ihn zu besirasen, oder das

Unrecht zu vergüten. Wenn aber die Ungerechtigkeit

zum Vortheil des Landesherr» selbst begangen worden

war; wenn der Richter dadurch der Person, die ihm

das Amt gegeben hakte, und die ihn weiter befördern

konnte, sich gefällig machen wollte: dann war ohne

Zweifel so wenig gegen eine solche Unterdrückung Schuh

zu finden, als wenn der Regent selbst der unmittelbare

Urheber davon gewesen wäre. Wir finden auch daher,

daß unter allen noch rohen und ungesitteten Völkern, be-

sonders in denjenigen europäischen Staaten, die auf den
Trum-
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Trümmern des römischen Staats erbauet waren, die

Rechtöverwalrung lange Zeit äußerst fehlerhaft, — auch

unter den besten Monarchen bey weirem nicht unparteystch

und gerecht, — unter schlechten hingegen durchaus un¬

gerecht und unterdrückend gewesen ist»

Unter Hirtenvölkern, deren Regent oder Oberhaupt

nur der reichste Hirte seines Stammes oder seiner Horde
ist, nährt der Regent sich gerade aus eben die Weise,

wie sich alle st ine Unterthanen unterhalten, -— von den

Erzeugnissen oder den Einkünften, die i nn seine Heerden

bringen» Unter Ackerbau treibenden Vollern, die »och

nicht lange aus dem Hirtenstande heraus mneren sind,

und in ihrem neuen Stande mch mal große Fortschritte

gemacht haben — (wie dieß rer Fall b-y den griechi¬

schen Völkerschaften zu der Zeit des trojanischen Krieges,

und bey unsern deutschen und scylbischen Ahnherrn z» der

Zeit war, als sie sich in dem Gebiethe des römischen Kai-

serthumö festsetzten,) ist der Landesherr oder das StaakS-

Oberhaupt gleichfalls nichts anders, als der größte Land-

kigenrhümer, und wird, so wie alle andere Gutsbesitzer,

durch das Einkommen seiner Ländereyen, oder dessen,

was man in neuern Zeiten seine DbMallM-Güter

genannt hak, unterhalten. Seine Unterthanen tragen,

für gewöhnlich, nichts zu seinem Umerhaste beo. Nur

dann, wenn sie seinen Schutz und seinen Beystand ge¬

gen die Ungerechtigkeiten suchen, welche ihnen von einem

ihrer Mitunterkhanen widerfahren— nur dann, wenn

sein Ansetzn ihnen persönlich nützlich wird, zahlen sie

ihm etwas dafür; und die Geschenke, welche sie ihm

bey dieser Gelegenheit machen, sind, wenn man einige
außerordentliche Fälle ausnimmt, die einzigen Einkurvte,

weiche
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welche ihm sein Regenkenamk bringt. Wenn bey dem

Homer Agamemnon dem Achilles die Obri Herrschaft über

sieben griechische Statte anbiethet: so ist der einzige

Vortheil-, welchen er ihn davon hoffen läßt, der, daß

das Volk ihn durch Darbringung reicher Geschenk? eh¬

ren werde. So lange als so'che Geschenke — so lange

als diese mit der Rechlsverwaltung verbundenen Geld-

vortheile, oder das, was man die GerichtSsporteln nen¬

nen könnte, fast die einzigen Einkünfte waren, welche

das Staatsoberhaupt von seiner Würde zog: so längs

konnte man natürlicher Weise nicht erwarten, und man

konnte billiger Weiss nicht von ihm fordern, daß er die¬

se ganz aufgeben sollte. Alles was man von ihm zu ver¬

langen berechtigt war, und was man auch oft in Vor¬

schlag brachte, ist, daß sie bestimmt und ein für alle¬

mahl festgesetzt werden sollten. Aber wie konnte, auch

nachdem dieses geschehe» war, ein Richter, der selbst

die höchste Gewalt des StactS in Handen hatte, verhin¬

dert werden, Grenzen, die er nur ßch selbst gesetzt hak¬

te, zu überschreiten? So lange also dieser Zustand der

Dinge fortdauerte, mußte es sehr schwer seyn, den Miß¬

brauchen der RechtSverwaltung, die aus der Unbestimmt¬

heit und Wtllkürlichkeit dieser Geschenke stoßen, abzuhelfen»

Aber nachdem durch mehrere Ursachen, vernehmlich

aber durch das unaufhörliche Steigen der Unkosten, die

mit der Vertheidigung des Sn-atS gegen auswärtige

Feinde verbunden waren, die Einkünfte äuS dem Pri-

vateigenrhvme des LanveSbrrrn, zur Bestreitung der

StaatSausgrbeii schlechterdings unzureichend wurden;

und nachdem es also die eigene Sicherheit des Volkes zu

erfordern anfing, daß es, durch Bezahlung gewisser Ab¬

gaben,
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gaben, diesen Aufwand bestreiken helfe r seitdem scheint

e6 ziemlich allgemeine Uebereinkunft der Völker zu seyn,

daß für die Verwaltung des Rechts, weder von dun

obersten Richter, von dem Regen.«:!, selbst, noch von

seinen Stellvertretern, den Amtleucen und Genchtshal-

tern, Geschenke genommen werden dürfen. Es war,

wie es scheint, leichter, diese Geschenke ganz abzuschaffen,

als sie zu mäßigen und bestimmten Regeln zu „uttrwer.

fen. Um den Richtern den Verlust zu ersetzen, den sie

durch da§ Aufgeben ihres Auch-ulS au diesen Emolumen-

ten litten, wurden ihnen feste Gehalte ausgesetzt. Was

den Landesherr» betrifft: so war dieser für seinen Verlust

durch die dafür eingssüh.ccn Abgaben mehr als entschä¬

diget. Nun sagte man also, daß die Gerechtigkeit
umsonst verwaltet würde.

Im Grunde ist dieß in keinem lande wirklich ge¬

schehen. Wenigstens haben die RechtSgelehtten und

Sachwalter immer müssen von den Parteyen bezahlt wer¬

den; und würde» sie es nicht, so würden sie ohne Zwei¬

fel noch weniger ihre Pfl-chken e füllen, als sie es jetzo

thun. Die Gebühren, weiche Sachverwaster und Ad¬

vokaten jährlich erhalten, betragen bey jeb m Gerichts¬

höfe mehr, als die Gehalte der Richter. Dadurch, daß

diese letzter» von der Krone bezahlt werden, vermindern

sich die Unkosten der Prozesse nirgends sehr merklich.

Aber es geschah auch nicht sowohl in der Absicht, bis

Prozesikosien zu vermindern, als Ungerechtigkeit und

Parteylichkeit in der Entscheidung der Prozesse zu ver¬

hüten,"'baß matt den Richtern verboth, Geschenke oder
Sporccln von den Parteyen anzunehmen.

Das



Das Amt eines Richters ist so ehrenvoll, daß es
Leute genug giebt, die bereitwillig sind es zu übernehmen,
auch wenn es nur mit, geringen Geldvortheilen verbunden
ist. In England ist das Amt eines Friedensrichters nur
ein untergeordnetes Richteramt; es verursachet dem, wel¬
cher es bekleidet, manche Unannehmlichkeiten und Plage?
es ist ohne allen Gehalt: und doch bewirbt sich der grö¬
ßere Theil unserer Gutsbesitzer mit Eifer darum.— In
allen gesitteten Ländern machen die Gehalte der sämmtli-^
chen Ober- und Unterrichtet, und alle Unkosten der
Rechtooerwaltung, auch da, wo diese Verwaltung nicht:
mit vorzüglicher Sparsamkeit eingerichtet ist. nur einen
sehr kleinen Theil der gesainmten Staatsausgaben anS.

Ja der ganze Aufwand, den die Rechtspflege ver¬
ursacht, kann von den Gerichksfpocteln allein bestellten
werden; und fällt auf diese Weise den Staatseinkünften
gar nicht zur Last, ohne daß sie deßhalb im wesentlichen
schlechter ist. Diese Gerichtsfporceln zu bestimmen,
und zu machen, daß die Bestimmung nicht überschritten
wird, ist schwer, solang; dem Staatsoberhaupte selbst ein
Theil davon anheimfallt, und er eine Quelle seiner Ein¬
künfte daraus macht; aber es ist sehr leicht, sobald der
Gerichtshalter die einzige Person ist, welche davon den
Genuß hat. Den Richter kann das Gesetz sehe leicht
zwingen, die Vorschriften, welche es macht, zu befolgen;
aber den Landesherr,, zu deren Befolgung zu nöthigen
war es weniger im Stande. Da wo die Gerichtsspor-
keln genau für jeden Fall bestimmt sind; da wo sie ent¬
weder auf einmahl, oder theilweise bey gewissen Perio»
den jedes Prozesses, in die Hände eines ausdrücklich
dazu gesetzten Beamten bezahlt, und von diesem, nach
Smirh Unters. Z. Th. D Endi?
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ben, unter die Richter vertheilt werden: da scheint die

unpakteyische Verwaltung der Gerechtigkeit eben so gesi-

chert zu seyn, als wenn gar keine Spötteln bezahlt

würden.

Es ist sehr wohl möglich, die Gerichtsgebühren,

ohne merkliche Vertheuerung der Prozesse, bis dahin zu

erhöhen, daß sie zu Bestreitung aller Unkosten der Justiz

zureichen.-Werden sie erst nach geendigten Prozessen

unter die Richter vertheilt: so kann dieß ein Sporn des

Fleißes für den ganzen Gerichtshof seyn. Bekömmt

bey Gerichtscollegien, die aus einer beträchtlichen Anzahl

von Mitgliedern bestehen, jedes Mitglied seinen Antheil

an den Sporteln, nur nach Maaßgabe des Antheils,

,den es an der Arbeit, bey Untersuchung und Entschei¬

dung der Rechtöstreitigkeiten, gehabt hat: so kann auch der

Fleiß jedes einzelnen Richters durch dieses Mittel ange¬

feuert werden. Dienste, die dem Staate gewidmet

sind, werden nie besser geleistet, als wenn die Bezah¬

lung der Arbeit auf dem Fuße nachfolgt, und die Größe

der Belohnung, der Größe der Arbeit und dem darauf

gewandten Fleiße angemessen ist. In den französischen

Parlamenten machen die Sporteln, (welche kPices und

vucution8 heißen,) den bey weitem größten Theil der mit

diesen Richterstellen verbundenen Einkünfte aus. Der

Gehalt, den ein ParlamenkSrath oder Richter in dem

Parlamente von Toulouse, dem zweyten Gerichtshöfe im

Königreiche, von der Krone empfängt, betragt noch Ab¬

zug alles dessen, was er noch davon zu bezahlen hat,

nicht mehr als r 5 o Livres oder sechs Pfund St. eilf Sch.

des Jahrs. Vor sieben Jahren war dieß an eben die¬

sem
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Jene ftip-iaes werden unter die Richter, nach der mehre-rn

oder mindern Arbeit, die sie machen, vertheilt. Ein

fleißiger Parlamentsrach kann von seinem Amte sich ein

Einkommen verschaffen, das mäßig, aber doch hinläng.

lich ist, ihn zu unterhalten; ein Fauler hak nichts als

seinen Gehalt. Obgleich die französischen Parlamente,

in ihrer Verfassung als Gerichtshöfe, mehrere fehlerhafte

Seiten haben: so sind sie doch nie der Bechchung be-

schuldigt worden, und haben auch wahrscheinlich diese

Anklage nicht verdient.

Es scheint, daß auch in England ursprünglich die

Gerichtshöfe hauptsächlich auf die Sporteln zu ihrer Un¬

terhaltung angewiesen worden sind» Daher kam es,

Daß jeder Gerichtshof sich bemühete, feine Geschäfte so

sehr zu erweitern, als er nur konnte; und deßhalb gerne

Rechtssachen unter seine Gerichtsbarkeit zog, die ur¬

sprünglich dahin nicht gehörten. Das Tribunal der
königlichen Bank, (Xin§8-ftsncft) war ursprünglich

nur ein Criminal-Gericht; aber in der Folge erkannte

es auch in Civilprozessen, denen dadurch der Anstrich

einer Criminalsache gegeben wurde, daß der Kläger vor¬

gab, der Beklagte habe, durch Verweigerung der Ge¬

rechtigkeit, ihm eine Beleidigung zugefügt. Das Schatz-

kammergerichc ttfte court ofexLfteguer) hatte anfangs

nur mit Rechtssachen, welche die königlichen Einkünfte

betrafen, und mit Erhebung der Abgaben zu thun. Nur

Zur Eintreibung derjenigen Schulden, welche ein Privat¬

mann an den König zu bezahlen hakte, war es eigentlich

bestimme. Aber in kurzem zog es alle und jedeSchuldsa-

Hen unter ferne Gerichtsbarkeit; zu welchem Ende der
D s Klä-
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Kläger vorgab^ er könne deßwegen dem Könige die ihm

schuldigen Abgaben nicht entrichten, weil der Beklagte

ihm seine Schuldforderung vorenthielte. Durch Hülfe

solcher Erdichtungen wurde es ganz von der Willkür der

Parteyen abhängig, vor welchem Gerichtshöfe sie ihre

Sache wollten ausgemacht sehen; und jeder Gerichtshof

beeiferte sich, durch vorzügliche Unparteilichkeit und Schnel¬

ligkeit in Behandlung der Geschäfte, das Vertrauen des

Publicumö zu gewinnen, und die Prozeßlusiigen an sich

zu ziehen. Vielleicht rührt von diesem Wetteifer, der

vor Zeiten zwischen den verschiedenen Tribunalen Eng¬

lands herrschte, die vorkrefliche Verfassung grvßenkhsilS

her, durch welche sie sich jetzo auszeichnen. Es ist zu

glauben, daß jeder Richter sich in seinem Collegio beei¬

ferte, die wirksamste und schleunigste Rechtshilfe, welche

die GeseHe für jede Art erlittenen Unrechts darbiethen,

ausfindig zu machen und den Parteyen angedeihen zu

lassen.

Die Gerichtshöfe, welche nach dem strengen Rechte

hinscheiden, gaben bey der Klage wegen eines gebroche¬

nen Vertrags, ursprünglich dem Kläger keine weitere

Hülfe, als daß sie ihm die Entschädigung zuerkannten.

Nur das Canzleygericht (court of clmncer^) welches

ein Gewissens - oder Villigkeitsgericht ist, nahm es zuerst

über sich, den Beklagten zu einer genauen Befolgung

der im Vertrage versprochenen Sache anzuhalten. Zwar

wenn der Contract durch nicht geleistete Zahlung einer

versprochenen Geldsumme gebrochen worden war: so war

die Schadloshaltung, wenn stein Gelde geschah, zu-

gleich die Erfüllung deS Contracts. In diesem Falle

war also die Hülfe, welche die Gerichtshöfe des strengen

Rechts
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Rechts gaben^ hinlänglich. Aber nicht sein andern

Fällen. Wenn der Pachter gegen den Gutsherrn dar¬

über eine Klage anstellte, daß. er ungerechter Weis aus

dem Pachte geworfen worden sey: so war eö ihm - ichk

einerley, ob er bloß dafür eine Entschädigungen Gel ver¬

hielt, oder ob er in seinen Pacht wieder eingesetzt wurde.

Solche Rechtssachen, wie diese, kamen also eine Zeit ang

bloß vor das Canzleygerichk, zu nicht geringem Schaden

der andern Gerichtshöfe. Eben um diesem Umstandet

abzuhelfen, und jene Gattung von Prozessen den Gerichts¬

höfen des strengen Rechts wieder zuzuwenden, erfanderr

die Richter, die darin saßen, die erkünstelte, und auf

einer Erdichtung beruhende Ejectionöklage, (rvrit

ejcümenr) *) die man von da an, für das kräftigste

Rechtsmittel Zum Besten aller derjenigen ansähe, die

ungerechter Weise aus ihren Besitzungen, sey es ein ei¬

genthümlicher, oder ein Pachtbestß, vertrieben worden-

waren.

Eine andere Art, die Kosten der Rechtspflege zu be-

flreitcn, ohne die allgemeinen Einkünfte des Staats mit

einer Ausgabe zu belasten, ist, wenn bey allen schrift¬

lichen Verhandlungen eines Prozesses Stempelgebühren

bezahlt, diese Gebühren von jedem Gerichtshöfe erhoben

und zu Besoldung seiner Glieder angewandt werden. Es

ist wahr, daß in diesem Falle die Richter versucht wer¬

den, die Actenstücke eines Prozesses unnöthiger Weise

zu vervielfältigen, um den Ertrag der Stempeltaxe so

sehr als möglich zu vermehren. Da man in einigen en-

D 3 ropäi--

*) Die Beschaffenheit derselben i- im Anhangt zuA zweyte» Ban/
de S- 6§s u- f- erklärt worden- A. d- U.



54

ropaischen Landern die Einrichtung gemacht hatte, daß

die Advocaten und Secretarien nach der Anzahl der Sei¬

ten, die sie schrieben, bezahlt wurden, — wobey zugleich

die Anzahl der Zeilen, die auf jede Seite, und die An¬

zahl der Wörter, die in jede Zeile kommen sollte, bestimmt

ivar: so veranlaßte dieß die Advecsten und Secreearien,

die Wörter ohne Noth und Nutzen zu vervielfältigen.

Und hierdurch wurde dicNechkssprache aller Gerichtshöfe

in Europa verdorben. Auf eine ähnliche Art könnte der

Prozeßgang selbst leicht verdorben werden, wenn die Ge¬

richtshöfe in eine ähnliche Versuchung gericthen, der Ak¬

tenstücke mehr, als das Bedürfniß der Sache erfordert,

zu machen.

Doch, die Kosten der Rechtsverwaltunq mögen nun

von dem, was sie selbst einbringt, bestritten, oder die

Richter mögen durch stehende Gehalte aus irgend einem

andern Fond bezahlt werden: so scheint es doch nicht noth¬

wendig, daß die Person oder die Personen, welche mit der

ausübenden Gewalt im Staate bekleidet sind, die Ver-

waltung dieses Fonds, und die Auszahlung dieser Ge-

halte über sich nehmen. Besteht dieser Fond in liegenden

Gründen, die jedem Gerichtshöfe zu seiner Unterhaltung

angewiesen sind: so kann jedem Gerichtshöfe auch die

Verwaltung dieser Güter überlassen werden. Oder be¬

steht er in ausgesehenen Kapitalien: so kann ebenfalls

der Gerichtshof, weicher davon die Einkünfte zieht, auch

das Unterbringen desselben, und das Eincassiren der

Zinsen besorgen. Die Richter des Court os Session

in Schottland, erhalten in der That einen Theil, ob¬

gleich nur einen kleinen Theil ihres Gehaltes, von den

Zinsen ausgeliehener Gelder. Im allgemeinen aber,

scheint
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scheint diese Art von Fonds, da sie die unsicherste ist,

nicht dazu gemacht, einem Institut, das von ewiger

Dauer seyn soll, zur Grundlage zu Kienen.

Die Absonderung der richterlichen, von der vollzie¬

henden Gewalt scheint ursprünglich daher entstanden zu

seyn, daß mit dem wachsenden Reichthums des Landes,

die Geschäfte beyder Zweige zugleich wuchsen. Die

Verwaltung der Gerechtigkeit- insbesondere wurde eine so

schwere und so weitläuftige Arbeit, daß sie die ungetheilte

Aufmerksamkeit der Personen, denen sie anvertraut war,

forderte. Eine selche Aufmerksamkeit konnte diejenige

Person nicht darauf wenden, welche die ausübende Ge¬

walt des Staats in Händen hakte; sie wählte also einer»

Stellvertreter, der an ihrer statt die Rechtsstreitigke!-

ten der Privatleute untersuchte und entschied. Als Rom

anfing, ein großer und mächtiger Staat zu werden, be¬

kamen die Cousuln so viel mit den politischen Geschäften

zuthun, daß ihnen wenig Zeit übrig blieb, in Privak-

sachen Recht zu sprechen. Es wurde daher zu diesem

Geschäfte eine neue MaaisiratSpcrson ernannt, die Ppa-

tor hieß, und eigentlich nur im Namen des Consuls

handelte.

Als die auf den Trümmern des römischen Staats

errichteten europäischen Monarchien einige Fortschritte in

Macht und Reichthum gemacht hatten, fingen die Lern-

desherren und der hohe Adel an allen Orte» an, das Amt

eines Richters für ein zu mühsames und zu niedriges Ge¬

schäft zu hallen, als daß es ihnen anstünde, sich in Per¬

son damit abzugeben. Sie machten sich also fast insge¬

sammt von demselben los, indem sie an ihrer Stelle,

Richter, Gerichtsvögte, mit einem Worte Depmirk«

D 4 ernann-
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ernannten, die in ihrem Namen diesen Zweig ihrer ober«
herrlichen Rechte ausübten.

So lange die richterliche Gewalt, mit der ausüben-
den in einer Person vereiniget ist, sind Fälle, wo die
Gerechtigkeit der Politik aufgeopfert wird, kaum zu ver¬
meiden. Die mit den großen Angelegenh icen beS
Staats beschäftigten Personen können selbst, ohne daß
ihre Leidenschaften sich einmischen, es oft für nothwendig
halten, diesem großem Interesse, das kleinere der Pri¬
vatleute und ihrer Rechte nachzusetzen. Aber diese Be¬
rechnung ist immer sehr unrichtig. Auf der unparteyi-
schen Verwaltung der Gerechtigkeit beruhet die bürger¬
liche Freyheit, beruhet das Bewußtseyn,das billiger
Weise jeder Mensch von seiner Sicherheit huben soll. —-
Um jedem Bürger im Staate dieses Bewußtseyn der
Sicherheit in Absicht aller seiner Rechte zu geben, ist es
daher nothwendig, nicht nur, daß die richterliche Ge¬
walt von der ausübenden abgesondert werde, sondern
auch, daß sie von derselben, so viel als möglich unab¬
hängig sey. Dazu gehört, daß die ausübende Gewalt
nicht nach ihrem Gefallen die Richter ihres Amts ent¬
setzen könne; und daß die Gehalte der Richter weder
von dem guten Willen, noch selbst von der guten Wirth¬
schaft jener Macht abhängen.

Dn'l-
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Dritte Abtheilung.

Von den Ausgaben, die ein Staat auf öf-
fentliche Werke und öffentliche Anstal¬

ten wenden muß.

dritte und letzte Pflicht, die dem Staate, oder
dem Regenten obliegt, ist die Errichtung und Unter¬
haltung derjenigen öffentlichen Werke und Anstalten,
die einer großen Gesellschaft äußerst nützlich sind, aber
von einer einzelnen Person oder einer kleinen Anzahl von
Personen nicht errichtet und unterhalten werden können,
weil für diese der Aufwand, den sie erfordern, nie durch
den Vortheil, den sie bringen, vergütet wird. Die
Erfüllung dieser Pflicht erfordert ebenfalls, in den ver¬
schiedenen Perioden der Gesellschaft, einen sehr verschie¬
denen Grad von Aufwand.

Nächst der Vertheidigung des Staats und nächst
der Rechtspflege, sind der Handel und der öffentliche
Unterricht die beyden vornehmsten Gegenstände, füv
welche Werke und Anstalten nöthig sind. Die Un¬
terrichtsanstalten sind von zwcysacher Art; entweder die
für die Erziehung der Jugend, oder die für den Unter¬
richt der Erwachsenen. — Die Betrachtungenalso, die
wir in diesem dritten Theile des gegenwärtigen Kapitels,
über die vom Staate auf die verschiedenenöffentlichen
Werks und Anstalten zu wendenden Ausgaben, und

D 5 über



über die Mittel, die Kosten derselben z» bestreiken, auf¬

zustellen haben, werden sich am schicklichsten unter drey

Haupkstücke bringen lasten.

Erster Abschnitt.

Von den öffentlichen Werken und Anstalten, die zur

Beförderung des Handels bestimmt sind.

r.

Won denen, welche den Handel überhaupt zu erleichtern
dienen.

!§^aß die Errichtung und Unterhaltung derjenigen öf¬

fentlichen Werke, welche dem Handel eines Landes ge¬

widmet sind,— als gute Landstraßen, Brücken, schiff¬

bare Kanäle, Hafen u.s.w. zu verschiedenen Zeitpunkten

im Fortgangs der bürgerlichen Gesellschaft, einen sehr

verschiedenen Auswand erfordern, fällt ohne Beweis in

die Augen. Offenbar muffen die Landstraßen in einem

Lande sich vervielfältigen, und diese müssen mehr zu un¬

terhalten kosten, wenn die Anzahl und das Gewicht der

Erzeugnisse zunimmt, welche das Land hervorbringt,

und welche auf diesen Straßen hin und her geführt wer¬

den sollen. Je mehr Wagen und je schwerere Wagen

über eine Brücke fahren, desto starker und dauerhaster

muß sie gebauct werden. Die Tiefe eines schiffbaren

Kanals, und der Wasservorrach, der ihn füllt, muß

der Anzahl und Größe der Fahrzeuge angemessen seyn,



die wahrscheinlicher Weise auf demselben zur Verführung
der Güte^werden gebraucht werden; die Hafen müssen
von größeren oder geringerm Umfange angelegt werden,
nachdem mehr oder weniger Schiffe in denselben ihre
Zuflucht suchen werden.

Es scheint nicht nothwendig zu seyn, daß die Un¬
kosten des Baues und der Unterhaltung solcher öffentlichen
Werke., aus dem öffentlichen Schatze, im eigentlichen
Verstände, das heißt, aus denjenigen Einkünften be¬
statten werden, deren Hebung und Anwendung in den
meisten Ländern der ausübenden Gewalt überlasten ist.
Aus vielen dieser Werke ist es möglich, selbst gewisse
Einkünfte zu ziehen, und mit ihnen den Aufwand, wel¬
chen sie erfordern, zu bestreiten,vhne daß die Casse, worein
die allgemeinen Staatseinkünfte fließen, damit be¬
schweret werde.

Eine Landstraße, eins Brücke, ein'Kanal, kann oft
durch das Einkommen eines kleinen Zolls, der von
allem darauf fahrenden Fuhrwerke gefordert wird, so?
wohl gebauet, als unterhalten werden? Ein kleiner ckda-
fcuzoll von jeder Tonne, den jedes Schiff, das in dem
Hafen ein-oder ausladet, bezahlt, kann hinreichend
seyn, den Hafen zu bauen und im Stande zu erhal¬
ten. — Das Geldprägen ist eine andere solche Veran¬
staltung zum Besten des Handels; und in vielen Län¬

dern werden von den Einkünften der Münze nicht bloß
die Unkosten derselben bestritten, sondern dem Landes¬
herr« auch noch ein Ueberschuß verschafft, der unter
dem Namen des Schlageschaheö bekannt ist. Die Post-
Einrichtungen, welche denselben Endzweck haben, brin-
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gen fast in allen Ländern dem Regenten beträchtliche

Einkünfte.

Wenn die Wagen, die über eine Brücke oder eine

Heerstraße fahren, und die Kähne, welche auf einem

schiffbaren Kanüle fahren, nach Verhältniß ihres Ge¬

wichts oder ihrer Tonnenzah! Zoll bezahlen: so tragen

sie zur Unterhaltung dieser Werke gerade in demselben

Verhältnisse bey, in welchen: sie mehr oder weniger an

demselben zu Grunde richten. Kaum laßt sich eine bil¬

ligere Methode, diese Werke zu unterhalten, denken.

Dieser Zoll, oder diese Abgabe wird von dem Fuhr¬

manns oder dem Schiffer zwar vorgeschossen, aber von

dem Verzehres der Waaren, in deren Verkaufspreis

sie mit eingerechnet wird, zuletzt bezahlt. Da aber durch

gute Landstraßen und Kanäle die Fracht tranöportirter

Waaren sehr beträchtlich vermindert wird: so kommen die¬

selben, ungeachtet des darauf geschlagenen Zolls, dem

Verzehres doch vielleicht wohlfeiler zu stehen, als er sie

außerdem kaufen würde. Die Personen, welche am

Ende diese Abgabe bezahlen, gewinnen mehr durch die

Anwendung, die davon gemacht wird, als sie durch die

Bezahlung derselben verlieren. Ihr Gewinnst steht

mit ihrem Verluste in genauem Verhältnisse; oberste

geben vielmehr einen Theil ihres Gewinnsteü ab, um

den andern desto sicherer zu erhalten. Es läßt sich kaum

«ine billigere und vernünftigere Art Abgaben einzuheben

gedenken.

Wenn der Wege- und Brückenzoll auf das Fuhr¬

werk, das dem Luxus dient, auf Kutschen, Postchaisen

u. s. w., nach Verhältniß von dessen Schwere, etwas

höher ist, als der Zoll auf Fuhrwerk von unentbehrli¬

chem
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chem Gebrauche, als Fuhrmannswagen, Karren u. s. w.

so ist dieß eine sehr leichte und billige Abgabe, die dein

Vergnügen und dem LuruS der Reichen abgefordert wird,

um den Aermern diese Erleichterung zu verschaffen, daß

die Fracht auf schwere Waaren, welches vorzüglich die

Waaren für den gemeinen Mann sind, durch das ganzg

Land etwas wohlfeiler werde.

Wenn der Bau der Landstraßen, Brücken u.s. w^

üuf diese Weife auf Unkosten des Handels geschieht, der

auf denselben und vermittelst ihrer getrieben wird: so

findet er nur da stark, wo dieser Handel vorhanden ist;

und es wird also akdann auch kein anderer Bau dieser

Art vorgenommen, als der wirklich nützlich und schicklich

ist. In diesem Falls wird auch die Größe und Kostbar¬

keit dieser Baue immer den Hülfsgurllen mtgemeffen

seyn, die der Handel dazu herzugeben vermag. Auch

in dieser Rücksicht werden sie also in den gehörigen

Schranken der Mäßigung und Schicklichkeit bleiben. Es

wird dann nicht eins prächtige Heerstraße durch ein wki«

fies Land ohne Handel, bloß deßwegen gemacht werden,

weil sie zu dem Landsitze des Intendanten der Provinz,

oder zu dem Schlosse eines andern Großen führt, dem

der Intendant damit sich gefällig machen will. Eine

große Brücke wird dann nicht über einen Fluß, und an

einem Orte zcbauet werden können, wo niemand darü¬

ber geht — bloß um den Fenstern eines nahe liegenden

Schlosses eine schöne Aussicht zu verschaffen. Alle diese

Sachen geschehen aber in einem Lande, wo Straßen,

Brücken und Kanäle aus andern Einkünften gebaueS

werden, als die von ihnen selbst herkommen.
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In mehrern europäischen Ländern ist der Zoll oder
das Schleusengeld, das auf den Kanälen bezahlt wird,
das Eigenthum von Privatpersonen, die dafür auch ge-
halten sind, und auf diese Weife durch ihren eigenen
Vortheil angetrieben werden, die Kanäle zu unterhal¬
ten. Denn wenn sie nicht in Ordnung sind: so hat die
Schiffahrt ein Ende; und mit ihr hört zugleich der Ge¬
winn auf, der aus dem Zolle entsteht. Würde der
Zoll von Beamten eingehoben, die selbst daran keinen
Antheil haben: so würden sie wahrscheinlich auch auf
Unterhaltung der Werke, an welche der Zoll gebunden
ist, weniger Sorgfalt wenden. Der Kanal von Lan-
guedoc kostete dem Könige von Frankreich, und der Pro¬
vinz, worin er liegt, mehr als dreyzehn Millionen
Livres, welches (wenn Man acht und zwanzig Livres auf
die Mark fein rechnet, wie der französische Münzfuß zu
Ende des vorigen Jahrhunderts war,) 900,000 Pfund
St. beträgt. Als dieß große Werk geendigt war, fand
man keine Methode, von der sich die baubeständige Un¬
terhaltung des Kanals sicherer erwarten ließ, als wenn
man die Einnahme des Zolls auf demselben dem Inge¬
nieur Ristttet, der den Plan zu demselben gemacht und
die Aufsicht über den Bau geführt hatte, überließe.
Diese Zölle machen gegenwärtig sehr ansehnliche Erbstü¬
cke für mehrere Zweige der Familie dieses Edelmannes
aus, und ihr muß deßhalb auch sehr viel daran gelegen
seyn, daß die Werke selbst in gehörigem Stande erhal¬
ten werden. Wäre diese ganze Verwaltung eigenen
vom Könige dazu verordneten Beamten anvertrauet
worden, deren Interesse mit der Erhaltung des Kanals
weniger verbunden gewesen wäre: so würden die Ein¬
künfte der Zölle wohl vielleicht in unnützen Ausgaben

und



und zu bloßen Verzierungen verschwendet worden seyn,
indeß man die wesentlichsten Theile des Werks hätte zu
Grunde gehen lassen.

Zur Unterhaltung einer Heerstraße ist es ein wem«
ger sicheres Mittel, als zur Unterhaltung eines Kanals,
die darauf zu erhebenden Zölle zum Eigenthume einer
Privatperson zu machen. Eine Landstraße kann sehr
schlecht unterhalten, und doch deßwegen nicht ganz un-
fahrbar werden; aber einKanal wird gänzlich unbrauch¬
bar, wenn seine Unterhaltung vernachlässiget wird. Die
Eigenthümer eines Straßenzolls können die Landstraße
sehr verfallen lassen, und doch ungefähr dieselbe Sum¬
me voll dem Zolle einnehmen. Hier also ist es schicklich
und zweckmäßig, die zur Unterhaltung solcher Werke be¬
stimmten Zölle, eigenen dazu gesetzten Beamten oder
Aufsehern anzuvertrauen.

In Großbritannien hat man sich, mit vielem
Grunde über die Mißbräuche beschwert, welche diese
Dcamren in der Verwaltung ihrer Zölle sich zu Schul¬
den kommen lassen. An vielen Schlagbäumen beträgt
der Zoll mehr als das Doppelte der Summe, welche
die eilervollkommenste Unterhaltung der Straße, wobey
er angelegt ist, kosten würde: und doch wird die Stra¬
ße sehr nachlässig, oder gar nicht unterhalten. Indeß
ist es noch nicht so gar lange, daß man auf die Metho¬
de, die Heerstraßen durch die Einkünfte der Wegzölle
zu verbessern, gekommen ist. Man darf sich also viel-
ieicht nicht wundern, wenn man sie noch nicht zu dem
Grade der Vollkommenheit, deren sie fähig ist, gebracht
hat. Wenn oft schlechte und untaugliche Leute zu Weg-
zwmmissarien gewählt worden sind; wenn man noch kein

Col-
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Colleglum zur Aufsicht und zur Rechnungsabnahme be¬
stellt hat; und wenn endlich die Zölle noch nicht bis auf
die bloßrn Bau- und Unterhaltungskosten der Straßen
herabgesetzt worden sind: so kann die Neuheit der Ein¬
richtung birst Mängei entschuldigen — Mängel, do¬
rren die Weisheit künftiger Parlaments nach und nach
-wird abhelfen können.

Nach der allgemeinen Meinung des Publrcums
übertrifft das Geld, welches, durch ganz Großbritan¬
nien an den Schlagbäumen der Heerstraßen erhoben
wird, die zu ihrer Unterhaltung nöthigen Kosten sehr
weit. Selbst Minister haben geglaubt, bey einer gehö¬
rig sorgfältigen Verwaltung könnten die Hiebey über¬
schüssigen Summen groß genug seyn, um den Staats-
bedürfniffen, zu einer oder der andern Zeit, zu Hülfe
zukommen. Die Regierung, hat man gesagt, würde,
wenn sie den Bau und die Unterhaltung der Straßen in
ihre eigenen Hände nähme — da sie Soldaten zu dieser
Arbeit brauchen könnte, denen sie nur ihren Sold um
ein klein wenig erhöhen dürste — die Sache mit weit ge¬
ringern Kosten, als Privatunternehmer zu Stande brin¬
gen, weil diese lauter solche Arbeiter dazu nehmen müß¬
ten, die von ihrem Taglohn ihren ganzen Unterhalt zie¬

hen wollen. Auf diese Weise, hat man behauptet, könne
eine sehr große Summe, vielleicht eine halbe Million
Pst St. *) für den Staat gewonnen werden, ohne daß

er

*) Seit der Aalt, da die erste» Ausgaben dieses Buchs erschiene»
sind, habe ich gute Ursache bekommen, zu glaube», Laß an al.
Um Wegeschiagbäumen durch ganz Großbritannien, noch nicht

eine Halde Million Pst St> reines Einkommens erhoben wird;

eine Summe, die unter der Vcrwaituug der Regierung nicht

hinlänglich seyn würde, iüuf vo» den Hauptstraßen des König,
reiche im Stande zu erhalten« T. d. Bm.
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er dem Unterthan neue Lasten auflegen'dürfe; und die
Heerstraßen, woran Schlagbaume und Wegezölle sind,
könnten auf eben die Weise zur Bestreitung der allge¬
meinen Scaatsausgaben beytragen, wie dieß jetzt schon
bey den Posten der Fall ist.

Daß ein beträchtliches Einkommen auf diese Mes¬
se gewonnen werden könnte, daran zweifle ich auf keine
Weise; ob ich gleich glaube, daß die Summe viel zu
hoch angegeben wird. Aber gegen den Plan selbst schei¬
nen mir mehrere wichtige Einwürfe gemacht werden zn
können.

Zuerst: wenn die Wegezölle jemahls als ein
Staatöeinkommen angesehen werden sollten, so würde
man, bey steigenden Bedürfnissen des Scaatö, gar
bald dieselben erhöhen. Und da nach der Art, wie
Großbritannien regiert wird, die Bedürfnisse des
Staats sehr schnell steigen: so würde auch die Erhö¬
hung sehr bald erfolgen. Die Leichtigkeit, mit welcher
aus dieser Quelle große Einkünfte könnten geschöpft
werden, würde wahrscheinlich die Staatöverwalcer ver-,.
anlassen, oft davon Gebrauch zu machen.

Hierdurch würden aber in kurzem diese Wegezölle,
anstatt den inländischen Handel zu erleichtern, wozu sie
bestimmt waren, für ihn selbst eine Last und ein Hin¬
derniß werden. Schwere Waaren von einem entfern¬
ten Theile des Landes zum andern zu führen, würdL
bald so viel kosten, daß ihr Preiß diesen Transport
nicht bezahlen könnte. Ihr Markt würde verenget,
also ihre Hervorbringung zurück gehalten werden; und
die wichtigsten Zweige des für den innern Verbrauch
bestimmten Arbeitssieißes würden zu Grunde gehen.

Smith. Unters, z. Th. E Zwey-



Zweytms: eine Auflage aufWagen, nach Ver¬
hältniß der Last, die sie führen, ist eine sehr billige
und gleiche Auflage^ wenn sie bloß die Absicht hat,
ein Einkommen zur Wegeverbesserung zu verschaffen;
sie wird aber sehr ungleich und unbillig, sobald sie zu
irgend einem andern Zwecke angewandt wird. Im
ersten Falle kann man annehmen, daß jeder Wagen
so viel bezahlt, als er an der Straße verdirbt. Im
zweyten Falle bezahlt er mehr. Und da diese Zölle
nicht nach Verhältniß der Kostbarkeit, sondern der
Schwere der Waaren erhoben werden: so werden sie
zum größten Theile von Leuten, die gemeine und wohl¬
feile, nicht von Leuten, die feine und kostbare Waa¬
ren verbrauchen, bezahlet. Das heißt, diese Aufla¬
ge fällt hauptsächlich auf den ärmern Theil des Volks
«nd verschont den reichern.

Drittens : wenn die Regierung jemals die Un-
terhaltung der Heerstraßen vernachlässigen sollte, so
würde es weit schwerer seyn, sie zu der zweckmäßigen
Anwendung dieser Zölle zu nöthigen, als Privatperso¬
nen, wenn ihnen diese Besorgung übertragen ist, da¬
zu gezwungen werden können. Es könnte also wohl
der Fall eintreten, daß große Summen, unter deut,
Namen von Straßenbaugeldern, vom Staate erhoben
würden, und daß nicht der kleinste Theil davon zum
Straßenbau wirklich angewendet würde. Jetzt ist es
die Niedrigkeit und 'Armuth der Unternehmer des Stra¬
ßenbaues, die es oft schwer macht, sie zu Erfüllung
ihrer Pflicht anzuhalten: dann würde es die. Macht
und Größe derftlben seyn.



In Frankreich sind die Fonds, die zur Unterhal¬
tung und Verbesserung der Heerstraßen bestimmt sind,
unter der unmittelbaren Aufsicht der ausübenden Ge¬
walt; und die Anwendung derselben wird von ihr ge¬
leitet. Diese Fonds bestehen thcils in den Handdien¬
sten und Fuhren, welche in Frankreich, wie in den
meisten Theilen von Europa, der gemeine Landmann,
während einer bestimmten Anzahl von Tagen, jedes
Jahr zum Straßenbau zu thun verpflichtet ist; theils
in den Summen, welche der König aus den allgemei¬
nen Staatseinkünften dazu anzuweisen für gut befindet.

Nach den alten französischen Gesehen, die hierin
mit den Gesetzen aller europäischen Länder übereinstimm¬
ten, geschahen diese Frohnarbeiten des Landmanns un¬
ter der Aufsicht der Orts - oder Provinzialobrigkeit, die
nicht unmittelbar von den Befehlen des Hofes abhing.
Jetzt aber hat der Intendant jeder Provinz unumschränkt,
sowohl über die dem Straßenbau gewidmete Arbeit des
Landvolks, als über die vorn Könige dazu angewiesene
Summen zu gebiethen: — eine Magistratöperson,
die von dem Staaksrathe des Königs ernannt und ab¬
gesetzt wird, von ihm Befehle empfängt, und in ei¬

nem immerwährenden Zusammenhange mit ihm steht.
— So wie ein monarchischer Staat sich dem Despo¬
tismus mehr nähert: so verschlingt die vollziehende Ge¬
walt nach und nach jede andere Macht im Staate, und
bemächtiget sich mit der Zeit der Verwaltung aller
Zweige der Einkünfte, die Zu irgend einem öffentlichen
Endzwecke bestimmt sind. Indeß werden in Frank¬
reich die großen Poststraßen, die, welche von einer
der vornehmsten Städte des Königreichs zur andern

E 3 gehen,



gehen, ziemlich gut in Ordnung gehalten; und si« sind
ik einigen Provinzen sogar in besserm Stande, als
der größte Theil der Heerstraßen Englands, auf wel¬
chen Wezezölle bezahlt werden. Das aber, was wir
Queer - Straßen nennen, — das heißt, der bey
weitem größere Theil aller Landstraßen , wird gänzlich
vernachlässiget, und ist an vielen Orten für schweres
Fuhrwerk schlechterdings unfahrbar. Auf einigen ist
es sogar gefährlich zu Pferde zu reisen; und die einzige
sichere Art fortzukommen ist, sich und seine Waaren
auf Maulesel zu laden. Die Ursache ist begreiflich.
Der stolze Minister eines prachtvollen und eiteln Ho¬
sts, kann oft ein Wohlgefallen daran finden, eine gro¬
ße Heerstraße , die von dem vornehmsten 'Adel gesehen
wird , wodurch er sich das Lob desselben, und oft des¬
sen Beystand zu Unterstützung seines Credits am Hofe
verdienen kann, mit aller Pracht und Herrlichkeit zu
erbauen. Aber eine Menge kleiner, ähnlicher Stra¬

ßenbaue zu besorgen, an welchen nichts gethan werden
kaum, was ins Auge fiele, nichts, was die Bewunde¬
rung irgend eines Reisenden erweckte, kurz Baue, die
sich durch nichts, als ihre große Nützlichkeit empfeh¬
len, ist ein in aller Rücksicht so kleinliches und niedri¬
ges Geschäft, daß es der Aufmerksamkeit eines so ho¬
hen Beamten ganz unwürdig scheint. Unter einer sol¬
chen Staatsverwaltung werden Anstalten der Art im¬
mer gänzlich vernachlässiget«

In China und in verschiedenen andern asiatischen
Reichen , nimmt die vollziehende Gewalt, die Ausbesse¬
rung der Landstraßen und die Unterhaltung der schiffba¬

ren Kanäle selbst über sich. In den Anweisungen, die

jedem



jedem Befehlshaber einer Provinz mitgegeben werden,
stehen diese Gegenstände unter den ihm empfohlenen
oben an; und das Urtheil, welches der Hof über dessen
Amtsführung-fällt, richtet sich großenkheils nach der
Aufmerksamkeit, die er auf sie gewandt bar. Dieser
Zweig der öffentlichen Polizep soll daher in allen diesen
Landern, vornehmlich aber in China, sehr wshl^be-
sorgt seyn; in welchem lehtern lande , wie man sagt,
Heerstraßen und Kanäle, alles, was man von der Art
in Europa sehen kann, weit übertreffen. Indessen
kommen uns alle die Nachrichten, die wir über diese
Monumente haben, größtentheils nur von schwachen
und alles anstaunenden Reisenden, oder gar von dum¬
men oder absichtlich lügenden Missionarien zu. Wenn
ein Bm'.M' uns die Heerstraßen und Kanäle Hinbo-
stans beschreibt: so sinkt unser Begriff von ihnen weit
unter die Vorstellung herab, die wir, nach andern Rer-
sebeschreibuugen,von ihnen hatten. Es mag auch.
dort vielleicht wie in Frankreich zugehen, daß die gro¬
ßen Heerstraßen,durch welche Hauptstädte zusammen¬
hängen, — die, von welchen am Hofe und in der
Residenz viel geredet wird — prächtig erbauet, alle
andere aber vernachlässiget werden. Dazu kömmt,
daß iu China, in Hrndoftan, und in verschiedenen an¬
dern asiatischen Staaten, die Einkünfte des Landesherrn
fast alle aus einer Abgabe von Ländereyen, oder aus
einer Art von Landrente herkommen, die mit der Grö¬
ße des jährlichen Erzeugnisses nothwendig steigen und
fallen. Das wichtigste Interesse des Landesherrn al¬
so,— fein Einkommen,—> ist in diesen Ländern mit
dem Anbaue des Landes, mit der Größe von dessen Er¬
trage, und mit dem Werthe seiner Erzeugnisse aufs
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genaueste verbunden. Um nun sowohl die Menge, als
den Werth derselben aufs möglichste zu erhöhen, ist
es nothwendig, ihnen den ausgebreitetsten Markt, den
sie haben rönnen, zu verschalen; und dieß kann nicht
geschehen, wenn nicht zwischen allen Theilendes Lan¬
des der freyeste, leichteste und wohlfeilste Zusammen¬
hang eröffnet ist: wozu hinwiederum gute Heerstraßen
und vortrestiche, immer schiffbare Kanäle gehören. In
Europa hingegen ist kein Land, wo der Landesherr sei-"
ne vornehmsten Einkünfte aus einer Landrence, oder
aus einer Austage auf Ländereyen zöge. — Zuletzt
hängt zwar in allen großen Königreichen, vielleicht der
größte Theil dieser Einkünfte von der Größe des Lan-
deserzeugniffeö ab. Aber diese Abhängigkeit ist weder
so unmittelbar, noch fällt sie so deutlich in die Augen.
In Europa fühlt sich also der Landesherr nicht so stark
aufgefordert, geradezu dahin zu arbeiten, daß der Er¬
trag von Grund und Boden, sowohl an Menge als an
Werthe der Producte, möglichst vergrößert, oder daß
für diese Producte durch gut unterhaltene Landstraßen
und Kanäle, der ausgebreitetefte Markt eröffnet wer¬
de. Wenn es. also auch wahr seyn sollte, was doch
noch manchem Zweifel unterworfen ist, daß in einigen
Theilen Asiens, dieser Zweig der öffentlichen Polizey
durch die ausübende Gewalt des Staats, gut verwal¬
tet wirdso würde doch daraus noch nicht folgen, daß,
bey dem gegenwärtigen Zustande der Dinge, sich in
irgend einem Theile von Europa etwas ähnliches er¬
warten ließe.

Selbst diejenigen öffentlichen Werke, die kein sol¬
ches Einkommen verschaffen, woraus sie unterhalten

wer-
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werden könnten, deren Nutzen aber bloß auf einen ge¬
wissen Ort oder Bezirk eingeschränkt ist, wenden im¬
mer besser aus den besondern Einkünften des Orts und
der Provinz, unter der Verwaltung von örtlichen oder
Provinzial - Obrigkeiten, als aus den allgemeinen
Staatseinkünften unterhalten; in welchem Falle auch
die Verwaltung der vollziehenden Macht im Staate an¬
heimfallt. Wenn die Straßen von London auf Unko¬
sten der Schatzkammergepflastert und erleuchtet wer¬
den sollten: läßt es sich wohl denken, daß sie so gut
gepflastert und erleuchtet seyn würden, als sie es jetzt
sind; oder daß sie es für so weniges Geld seyn wür¬
den? Ueberdieß würden alsdann, anstatt daß jetzt die
Einwohner jeder Straße, jedes Vier-theils, oder jedes
Kirchspiels von London die Bequemlichkeit, die sie ge¬
nießen, auch selbst bezahlen, die Einwohner von ganz
England zur Pflasterring und Erleuchtung von London
zusammenschießen;und Leute, die nie den geringsten
Vortheil davon zu erwarten haben, würden so gut da¬
zu beytragen, als die, denen beydes alle Tage zu statt
ten kömmt.

Die Mißbrauche, die sich zuweilen in die Ver¬
waltung solcher Einkünfte einschleichen, welche in ei¬
nem besondern Orte oder Bezirke erhoben werden, und
unter der Aufsicht von Orts - oder Bezirks - Obrigkei¬
ten stehen, mögen noch so ungeheuer scheinen: so sind
sie doch in der That wahre Kleinigkeiten gegen d i e
Mißbrauche, die fast immer in der Verwendung der
Einkünfte eines großen Reichs statt haben. Sie las¬
sen sich überdieß weit leichter abstellen. Vielleicht mö-
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gen z. B. die acht Tagö Arbeit, *) die in Großbritan¬
nien das Landvolk zur Ausbesserung der Heerstraßen lei¬
sten muß, von den örtlichen oder Provinzial-Obrig¬
keiten , unter deren Aufsicht sie stehen, — den Frie¬
densrichtern meine ich, — nicht immer so weislich an¬
gewandt werden, als es wohl geschehen könnte. Aber
nie ist doch dabey irgend eine Klage über begangene
Grausamkeit,oder erlittene Unterdrückung gehört wor¬
den. In Frankreich hingegen, wo die JmendcmtM
Liese Verwaltung über sich haben, ist die Anwendung
der Arbeiten nicht immer weiser, aber die Art sie ein¬
zufordern ist immer grausam und unterdrückend gewe¬
sen. Diese Lorvees, (so nennt man in Frankreich
diese dem Landmanne zur Pflicht gemachten unentgeld-
llichen Arbeiten) haben eines der vornehmsten Werk¬
zeuge der Tyranncy ausgemacht, womit jene Beam¬
ten, eine ihnen mißfällig gewordene Gemeinde, oder
Ortschaft züchtigten.

2.

Von denjenigen öffentlichen Werken, die nöthig sind, um
besondere Zweige des Handels zu begünstigen.

^>er Endzweck der obengenannten Werke und Anstal¬
ten ist, dem Handel im Allgemeinen Erleichterungen

Z"

») Also auch eine Slraßenbauftohne 'in England? Und doch ist
hier »ic darüber geschrieen worden; da sie in Frankreich den
Gegenstand der größten Klage des Laiiomannes ausmachte,
«iid in andern Länder« über noch härteren Bedrückungen ver¬
sessen wurde. A. d- U.
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zu verschaffen. Aber um einzelne Zweige desselben zu
unterstützen, sind auch besondere Anstalten nothwendig,
die auch hinwiederum eigenen Aufwand erfordern.

Diejenigen Zweige des Handels, zum Beyspiel,
die mit wilden, ungesitteten Völkern geführt werden,
wollen auf eine besondere Weise geschützt seyn. Bloße
Waarenbehäitnisseund Schreibstuben würden den Kauf¬
leuten, die nach der westlichen Küste von Afrika han¬
deln , keine hinlängliche Sicherheit für ihre Güter ver¬
schaffen. Um diese gegen die barbarischen Eingebohr-
nen zu vertheidigen, müssen die Plätze, wo sie aufbe¬
halten werden, auf eine oder die andere Art befestigt
seyn. In Hindostan ist der Charakter des Volks zwar
sanft und milde; aber die immerwährenden Kriege und
Verwirrungen, die unter den Regenten dieser Länder
herrschen, machen, wie man glaubt, eine ähnliche
Vorsicht unentbehrlich. Wenigstens geschah es unter
dem Vorwande, Menschen und Güter vor Gewaltthä¬
tigkeiten zu sichern, daß sowohl die französische als die
englische Handelsgesellschaft die erste Erlaubniß erhielt,
Festungen in diesen Ländern anzulegen.

Bey andern Nationen, deren kraftvollere Regie¬
rung Fremden nie erlauben würde, Festungen auf ih¬
rem Gebiethe zu erbauen, kann es vielleicht zur Unter¬
stützung des Handels mit ihnen nothwendig seyn, einen
Abgesandten, Minister oder Consul zu unterhalten, der
theils die Streitigkeiten unter seinen eigenen Landsleu-
ten, nach ihren Gesetzen und Gewohnheiten entscheiden,
theils in ihren Streitigkeiten mit den Eingebohrnen,
als eine öffentliche Person, mit mehr Ansehen auftre¬
ten, und nachdrücklicher, als es von einer bloßen Pri-
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vatperson geschehen kann, ihre Rechte vertheidigen kön¬
ne. Das Handelsinteresse hat es oft nothwendig ge¬
macht, Abgesandte an Höfe zu schicken, die wegen der
politischen Verbindungen keine solche Aufmerksamkeit
erfordert hätten. — Daß ein englischer Gesandter
beständig zu Constantinopel residirt, geschah ursprüng¬
lich bloß zum Besten der nach der Türkcy handelnden
Gesellschaft. Die ersten englischen Gesandtschaften
nach Rußland hatten ebenfalls bloß Handels-Angele¬
genheiten zum Gegenstände. Wahrscheinlich kömmt
überhaupt die Gewohnheit der europäischen Regenten,
bey allen benachbarten Staaten immerwährende Ge¬
sandtschaften zu unterhalten, davon her, daß der Han¬
del das Interesse der Einwohner so mannichfaltig ver¬
wickelt hat. Wenigstens fängt diese Gewohnheit, die
den alten Staaten unbekannt war, in dem neuern Eu¬

ropa nicht vor den: Ende des fünfzehnten und dem Auf¬
fange des sechzehnten Jahrhunderts, das heißt, von
der Zeit an, da der europäische Handel sich auszubrei¬
ten anfing, und die europäischen Nationen auf das

Handels-Interesse aufmerksam wurden.

Es scheint nicht unbillig, daß der besondere Schutz
oder Bcystand, den ein gewisser einzelner Handelszweig
vom Staate verlangt, auch durch eine Abgabe, die auf

diesen besondern Zweig allein gelegt wird, bezahlt wer¬
de; es sey nun, daß jeder, der ein solches Gewerbe
anfängt, bey seinem Eintritte eine mäßige Summe be¬
zahle, oder, welches noch besser ist, daß bestimmte
Procente von dem Werthe der darin ein - und ausge¬

führten Waaren bezahlt werden. Die Zölle überhaupt,
sagt man, sind daher entstanden, daß man für die Un¬

kosten,
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kosten, die erfordert wurden, den Handel gegen See¬
räuber und Freybeuter zu beschuhen, einen Ersah ver¬
langt hat. Wenn es aber für billig gehalten wurde,
dein Handel überhaupt eine Abgabe aufzulegen, weil
die Beschühung desselben Kosten verursachte, die her-
beygeschafft werden mußten; so kaun es auch nicht un¬
billig scheinen, einem besondern Handelszweige, der
einen eigenen Schuh verlangt, auch zur Ersehung der
Kosten, die dieser Schuh verursacht, eine eigene Ab¬
gabe aufzulegen.

Die Beschühung des Handels überhaupt hat man
immer als einen Theil der Vertheidigung des ganzen
Staats, und also als eine der Pflichten der vollziehen¬
den Macht angesehen. Daher ist es immer dieser Macht
überlasten worden, die Handelszölle überhaupt sowohl
einzuhebcn, als zu verwenden. Nun ist die Veschü--
Hung eines einzelnen Handelszweiges nichts anders, als
ein Theil von der Beschühung des Handels überhaupt;
es ist also auch ein Theil der Pflichten jener Gewalt.
Und wenn also die Nationen immer mit sich selbst über¬
einstimmend zu Werke gingen: so müßten die für jenen
besondern Schuh eingehobenen besondern Abgaben, auch
der Verwaltung der vollziehenden Macht überlassen
werden. Aber in dieser Rücksicht, so wie in vielen an¬
dern, haben die Nationen, bey ganz ähnlichen Fallen,
nicht immer gleichförmiggehandelt. Daher in den
meisten handelnden Staaten Europas', die Handelsge¬
sellschaften, welche gewisse Zweige des Handels aus¬
schließend treiben, die gesetzgebende Macht zu überre¬
den gewußt haben, daß auch die Sorge für den Schuh
dieser Zweige, welche eigentlich dem Landeslerrn zu¬

kömmt",



76

4

kömmt, ihnen mit aller der Gewalt, welche dazu er-
fordert wird, überlassen werden müsse.

Diese Gesellschaften mögen, bey der ersten Ein¬
führung gewisser Handelszweige, dadurch nützlich ge¬
worden seyn, daß ste aus ihre Kosten einen Versuch
machten, zu welchem der Staat sich nicht entschließen
wollte. Aber in der lange der Zeit sind sie alle dem
Staace entweder unnütz oder lästig geworden, und ha¬
ben entweder die Handelsgeschäfte schlecht geführt, oder
die Ausbreitung derselben aufgehalten.

Wenn diese Gesellschaften nicht mit einem von ei¬
ner bestimmten Anzahl Personen zusammengeschossenen
Kapitale ihren Handel treiben, sondern jede dazu beei-
genschaftete Person für die Bezahlung eines gewissen
Eintrittsgeldes, und gegen das Versprechen, sich den
Anordnungen der Gesellschaft zu unterwerfen, zuzulas¬
sen verbunden sind — dergestalt, daß jedes Glied der
Gesellschaft für sich, mit seinem eignen Kapitale, und
auf seine eigene Gefahr handelt: so werden sie regulir-
1e Gesellschaften (reAulatecl compLnies) genannt.
Wenn aber alle Glieder einer solchen Gesellschaft ihre
Kapitalien zusammenschießen, und mit diesem gesam¬
melten Fond nur Ein Handel getrieben wird, an des¬
sen Gewinne und Verlust alle Theil nehmen: so ist dieß
eine Gesellschaft mit vereinten Fonds (jomt-lloclc-
compuny). Beyde können entweder ausschließende
Privilegien haben, oder nicht.

Reguliere Handelsgesellschaften sind in jeder
Rücksicht den Handwerkszünften und Innungen gleich,
die in allen europäischen Städten so gemein sind; und

trei-
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treiben also, so wie diese, ein Monopol einer etwas
erweiterten Art. So wie kein Einwohner einer Stadt

eher ein zünftig gewordenes Gewerbe treiben kann, bis
er das Bürgerrecht dieser Stadt erhalten hat: so kann
kein Unterthan eines Staates, einen Handelszweig, der
in den Händen einer reguiitten Gesellschaft ist, recht¬
mäßiger Weise treiben, als wenn er zuvor ein Mit¬
glied dieser Gesellschaft wird. Der Alleinhandel, den
eine solche Gesellschaft sich zueignet, ist mehr oder we¬
niger strenge, nachdem sie denen, die zugelassen wer¬
den wollen, mehr oder minder harte Bedingungen vor¬
schreibt; und nachdem ihre Vorsteher mehr oder weni¬
ger Ansehen besitzen, — es mehr oder weniger in ih¬
rer Gewalt haben, den großem Theil dieses Handels
sich selbst und den näher mit ihnen verbundenen Freun¬
den zuzueignen. In den meisten alten regulirten Ge¬
sellschaften war, so wie in den Handwerkszünften, an
das Aushalten gewisser Lehrjahre ein Privilegium ge¬
knüpft: so daß, zum Beyspiel, der, welcher bey ei¬
nem Gliede der Gesellschaft ausgelernt hatte, ohne al¬
les Eintrittsgeld, oder mit einem geringern, als an¬
dere, in dieselbe aufgenommen wurde. Ueberhaupt

herrscht der gewöhnliche Innungsgeist in allen regulir¬
ten Handelsgesellschaften; wenn er nicht von den Ge¬
setzen in Schranken gehalten wird. Allenthalben, wo
man ihnen erlaubt hat, nach ihrem natürlichen Hange
zu handem, haben sie immer, um die Anzahl der Mit¬
bewerber zu vermindern, ihren Handelszweig einer
Menge lästiger Verordnungen unterworfen. Sobald
hingegen der Scaac sie hiervon zurückgehalten hat: sind
sie fast durchgängig unbedeutend und unnütz geworden.

Die
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Dis regulirken Gesellschaften, die sich gegenwär¬
tig für den Betrieb des auswärtigen Handels in Groß¬
britannien befinden, sind die alte Gesellschaft der ÄVM-
tUNer-Hchrd.'er, die jetzt die Hamburg isiche Gesell¬
schaft heißt; dann die, welche nach Rußland, die,
welche nach der Konnte, die, welche nach der Türkey,
und endlich die, welche nach Afrika handelt.

Die Bedingungen, unter welchen man zu der
Hamburgifchen Gesellschaft zugelassen wird, sind, wie
man sagt, jetzt außerordentlich leicht; und ihre Dire-
cwren haben entweder nicht mehr Macht genug, ihren
Handel lästigen Anordnungen zu unterwerfen, oder sie
haben in der letzten Zeit keinen Gebrauch davongemacht.
So ist es aber nicht immer gewesen. Um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts mußten fünfzig, und ein¬
mahl hundert Pfund St. Eintrittsgeld bezahlt werden;
zu welcher Zeit auch das ganze übrige Verfahren der
Gesellschaft, wie man versichert, äußerst unterdrückend
für den übrigen Handelsstand war. In den Jahren
164Z, 164; und 1661 beschwerten sich die Tuch-

handler, und andere freye Handelsleute aus den westli¬
chen Theilen Englands bey dem Parlamente über jene
Gesellschaft, als über Alleinhändler, die den Handel
beschränkten und die Manufakturen des kandes unter¬
drückten. Obgleich diese Klagen keine Parlamenköacke

gegen die Gesellschaft zu Wege brachten: so jagten sie
sie doch wahrscheinlich dergestalt in Furcht, daß ihre
Direktoren genöthigt waren, ihre Aufführung zu än¬
dern. Wenigstens sind seit der Zeit weiter keine Kla¬

gen gegen sie laut geworden.

Für



Für die nach Rußland handelirde Gesellschaft wur¬

de durch Parlamencsc.eten vorn zehnten und eiiften Jah¬

re Wilhelms des dritten, das Eintrittsgeld, welches

neue Mitglieder bezahlen mußten, auf fünf Pfund St.

festgesetzt. Bey der Esthlandischen Gesellschaft wurde

im fünf und zwanzigsten Jahre Karls des zweyten eben¬

falls durch eine Parlamentöacte die Zulassung für vier¬

zig Schillinge zugestanden, wobey zugleich Schweden,

.Dänemark und Norwegen von den Landern, worauf

ihr Privilegium lautere, ausgenommen wurden. Wahr¬

scheinlich hatte ebenfalls die willkirhrliche Tyranney,

die diese beyden Gesellschaften über das Publicum aus¬

geübt hatten, zu diesen Parlamentsacten die Veranlas¬

sung gegeben. Wenigstens schildert Joftas Child,

der vor dieser Zeit schrieb, diese Gesellschaften sowohl,

als die Hainburgische, als unterdrückende Monopoli¬

sten; und schreibt den Mißbrauchen, die sie sich zu

Schulden kommen ließen, den schlechten Zustand zu,

in welchem sich der englische Handel mit den in ihren

Privilegien enthaltenen Landern befinde. Wenn aber

auch solche Gesellschaften, zn unserer Zeit, für ihre

Mitbürger nicht mehr sehr drückend seyn mögen: so

sind sie doch gewiß für den Staat unnütz. Und viel¬

leicht ist, unnütz und vergeblich zu seyn, das höchste

Lob, welches eine regulirle Handelsgesellschaft ver¬

dienen kann; ein Lob, welches, wie es scheint, den

drey vbengenannten gegenwärtig gebührt.

Um in die nach der Türkey handelnde Gesellschaft

zugelassen zu werden, mußten ehedem Personen unter

sechs und zwanzig Jahren, fünfund zwanzig Pfund St.

und Personen über dieses Alter fünfzig Pfund bezahlen.

Nur
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Nur eigentliche Kaufleute oder Großhändler konnten
Mitglieder davon werden, und alle Krämer, welche
Waaren im Einzelnen verkaufen, waren davon ausge¬
schlossen. Vermöge eines Statuts der Gesellschaft darf-
ten brittische Manufacturwaaren auf keinem andern
Schiffe, als einem, welches der ganzen Gesellschaft
-gemeinschaftlich gehörte, nach der Türkey versandt wer¬
den; und da diese Schiffe sämmtlich aus dem Londoner
Hafen abfuhren: so schränkte jenes Statut den Handel
aufdiesen Platz, wo alles so theuer ist, und auf die in
und um London lebenden Kaufleute ein. Durch ein an¬
deres Statut der Gesellschaft durfte niemand, der von
London mehr als zwanzig Meilen entfernt lebte, und
das Bürgerrecht der Stadt London nicht besaß, zum
Mitgliede aufgenommen werden; eine Einschränkung,
die, mit der vorigen verbunden, nothwendig alle an¬
dere, als eigentliche Londoner Bürger von diesem Han¬
del ausschließen mußte. Da die Zeit, wenn diese der
ganzen Gesellschaft zugehörenden Schiffe geladen wer¬
den und absegeln sollten, ganz von den Direkteren ab-

hing: so konnten sie sehr leicht diese Schiffe mit ihren
eigenen Gütern und den Gütern ihrer vertrautem Freun¬
de anfüllen, indeß sie die übrigen unter den: Verwän¬
de ausschlössen, daß sie ihre Versendungen zu spät an¬
gemeldet hätten. In diesem Zustande der Dinge ward
also durch die Gesellschaft ein vollkommener und für das
Publicum sehr drückender Alleinhandel einigen wenigen
Personen in die Hände gespielt. Diese Mißbrauche
gaben zu der ParlamentSaete Anlaß, die im sechs und
zwanzigsten Regierungsjahre Georgs des zweyten er¬
schien, durch welche das Eintrittsgeld, für alle Perso¬
nen, ohne Unterschied des Alters, ohne Rücksicht dar-

' - auf
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auf zu nehmen, sb es Kaufleute waren, oder ob sie das

Londoner Bürgerrecht hatten, auf Zwanzig Pfund Sk. her-

abgesetzt, — und worin allen solchen Personen erlaubt wur¬

de, alle brittischen Waaren, deren Auosi.hr sonst nicht ver¬

bothen ist, aus allen Haien des Königreichs in jeden rürki>>

sehen Hafen auszuführen , — und alle türkische Waa¬

ren, deren Einfuhr nicht überhaupt verbothen ist, gegen

Erlegung der allgemeinen Landeszölle, und der besondern

der Gesellschaft zu entrichtenden Abgaben, und unter der

Verpflichtung, sich dem obrigkeitlichen Ansehen des brit-

tischen Gesandten und der brittischemConsuln in der Tür-

key zu unterwerfen, und die gehörig bestätigten Statuten

der Gesellschaft zu beobachten, — einzuführen. Um

alle aus diesen Statuten entstehen en Unterdrückungen zu

verhüten, wurde in eben dieser ParlamentSacte verord¬

net: „daß, sobald sieben Glieder ter Gesellschaft sich

„durch irgend ein nach der Zeit dieser Acte gemachtes

„Statut beschwert glaubten, sie davon an dasHcmdels-

„und Plantations-Collegium, LoarU ot' rraüe A

„plantations, (an dessen Stelle jeßo ein Ausschuß aus

„dem geheimen Staatsrathe getreten ist,) appelliren

„könnten; doch mit der Einschränkung, daß die Ap- ^

„pellalion innerhalb eines Jahres, von dem Tage an

„zu rechnen, da dieses Statut in Ausübung käme,

„eingereicht werden müßte." Diese letzte Clausel

scheint nicht völlig zweckmäßig. Denn ein Jahr ist

nicht immer ein hinlänglich langer Zeitraum, um jedem

Gliede einer Gesellschaft die schädlichen Folgen eines neuen

Statutes zu entdecken; und gegen solche Anordnungen

also, deren Schädlichkeit oder Härte erst nach dieser Zeit

bemerkt wird, kann bey der türkischen Handelsgesellschaft,

weder das Handelscollegium, noch der geheime Staatö-

Smith Unters, z. Theil. § rath
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rath Hülfe verschaffen. Ueberdieß zielen die meisten

Statute regulirter Handlungsgesellschaften nicht sowohl

darauf ab, die jetzigen Glieder der Gesellschaft zu unter¬

drücken, als andere von der Theilnehmung an ihren

Vorrechten auszuschließen: welches nicht bloß durch hohe

Eintrittsgelder, sondern noch durch viele andere Mittel

geschehen kann. — Die unveränderliche Absicht solcher

Gesellschaften ist, von ihrem angelegten Kapital die größ¬

ten möglichen Gewinnste zu ziehen, und deßhalb den.

Markt sowohl für die Güter, welche sie aus-, als für

diejenigen, welche sie, einführen, immer mit einer ge¬

ringern Quantität Waaren angefüllt zu erhalten, als

darauf abgesetzt werden könnte; wozu aber kein anderes

Mittel ist, als die Concurrenz mehrerer Verkäufer zu

verhindern, oder neue Anfänger von diesem Handels¬

zweige abzuschrecken. — Auch die in der Parlaments-

arte bestimmte Summe von zwanzig Pfunden scheint noch

zu groß zu seyn. Denn ob sie gleich nicht Leute, die sich

in den Handel nach der Türkey auf lange Zeit einlassen

wollen, abschrecken wird: so kann sie doch leicht solche

Kaufleute zurückhalten, welche nur einmahl eine Spccu-

lation dahin machen wollen. — In allen Handels¬

zweigen aber, sind diejenigen Kaufleute, welche sie fort¬

dauernd und regelmäßig betreiben, wenn sie auch nicht

zu einer Innung vereiniget sind, doch ganz natürlicher

Weise darin einverstanden, daß sie ihre Gewinnste über

das gewöhnliche Verhältniß zu erhöhen suchen: — zu

welchem Verhältnisse der Handelsgewinn nie sicherer,

als durch die vorübergehenden Unternehmungen einzelner

spekulativer Hazardhändler herunter gebracht werden kann.

Der türkische Handel, ob er gleich durch die gedachte

Parlamentsacte, gewissermaßen für jedermann geöffnet
zu
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zu seyn scheint, wird doch noch von sehr vielen Personen,

als weit entfernt von einer vollkommenen Freyheit ange¬

sehen. Die nach der Türke» handelnde Gesellschaft trägt

zur Unterhaltung des Abgesandten in Ccmstaminopel,,

und zweyer oder dreyer Consuln, in verschri enen türki¬

schen Städten bey. Aber von NechtS wegen sollten die¬

se, wie alle andere Diener des Staats, ganz vorn Staa¬

te unterhalten werden; und dafür sollte der Handel nach

der Türkey allen brittischen Unterthanen offen stehen»

Regulirte Handelsgesellschaften haben zwar, wie

schon Josias Child bemerkt, oft Gesandte an auswar-

tigen Höfen besoldet, aber nie auf ihre Uukosten, in

den iandern, wohin sie handeln, Festungen errichtet,

und Bejahungen daselbst unterhalten. Handelsgesell¬

schaften hingegen, die mit einem zusammengeschos¬
senen Fond handeln, haben das letztere oft gethan.

In der That scheinen jene auch zu dieser Operation weit

weniger, als diese, gemacht zu seyn.

Zuerst^haben die Directoren einer regttlirten Ge¬
sellschaft kein eigenes Interesse an dem Flor des allge-

meinen Handels der Gesellschaft, — zu dessen Beförde¬

rung doch jene Festungen und Bejahungen abzwecken sol¬

len. Sogar kann zuweilen der Verfall jenes allgemei¬

nen Handels, ihrem Privathandel vortheiihast werden,

indem er die Anzahl ihrer Mitbewerber vermindert,

sie dadurch in den Stand seht, wohlfeiler einzukaufen

und theurer zu verkaufen. Die Directoren einer Ge¬

sellschaft hingegen, die mit einem gemeinschaftlichen
Kapitale handelt, haben nur ihren Antheil an den

Eewinnsten, welche die ganze Gesellschaft macht. Sie

2 » haben



haben keinen eigenen Handel, und also auch kein eige»

nes Interesse, welches von dem Interesse der Gesell¬

schaft getrennt, und zuweilen demselben entgegengesetzt

wäre. Sie gewinnen mehr oder weniger, nachdem

der Handel der Gesellschaft im Ganzen mehr oder weni¬

ger im Flor ist. Es liegt also auch ihnen selbst daran,

die Festungen und Besatzungen, welche zur Beschüßung

jenes Handels nothwendig sind, in gutem Stande zu

erhalten. Von ihnen also kann man weit eher als von

den Directoren einer regulirten Gesellschaft erwarten, daß

sie mit Fleiß und Aufmerksamkeit für diesen Gegenstand

sorgen werden. Die Directoren einer mit einem gemein¬

schaftlichen Fond handelnden Gesellschaft haben, zwey-

tenS, immer große Geldsummen, —nehmlich eben die¬

se zusammengeschossenen Fonds unter ihren Handen, wo¬

von sie also einen Theil oft sehr schicklich zur Erbauung,

Ausbesserung und Unterhaltung solcher Festungen und

Besatzungen anwenden können. Die Direktor-n einer

regulirten Gesellschaft hingegen, die kein gemeinschaftli¬

ches Kapital zu verwalten haben, sind auch von allen

Fonds, woraus sie jenen Aufwand bestreiken könnten,

entblößt, ausgenommen von den zufälligen Einnahmen,

welche die Eintrittsgelder neuer Mitglieder, — und von

den beständige!» aber kleinen, welche gewisse Abgaben

aller Mitglieder der Gesellschaft verschaffen. Hätten sie

also gleich das nehmliche Interesse, wie die Directoren der

Aktien--Gesellschaften, für Festungen und deren Be¬

satzungen mit gewissenhafter Aufmerksamkeit zu sorgen:

so hätten sie doch nicht eben das Vermögen, welches jen«

haben, die dazu nöthigen Kosten aufzuwenden. Ganz

anders verhält es sich mit der Unterhaltung eines öffent¬

lichen Geschäftsträger- an einem , auswärtigen Hofe.Dies«



Diese Sache fordert gar keine beständige Aufmerksam,

keit; und der Aufwand, den sie verursacht, ist mäßig,

und bestimmt. Sie ist also sowohl dem Geiste, als

dem Vermögen einer regulirten Gesellschaft weit mehr

angemessen.

Doch lange Zeit nach Iosias Child, im Jahre

1750, wurde eine regulirte Handelsgesellschaft, ich meine

die noch jetzt bestehende Gesellschaft der nach Afrika han¬

delnden Kaufleute, errichtet, der es ausdrücklich zur

Pflicht gemacht wurde, anfangs alle, zwischen dem wei¬

ßen Vorgebirge und dem Vorgebirge der guten Hoff¬

nung, — nachher aber nur die zwischen dem rothen

Vorgebirge und dem Vorgebirge der guten Hoffnung lie-

genden briktischen Festungen und Bejahungen zu unterhal¬

ten. Es scheint, daß man bey der Acte, durch welche

diese Gesellschaft errichtet wurde, (es ist die zrste Acte

aus dem 2zsten Jahre Georgs des zweyten,) sich zwey

verschiedene Absichten vorgesetzt habe: erstlich den unter¬

drückenden Monopoliengeist, der den Direcroren einer

regulmen Handelsgesellschaft eigen zu seyn pflegt, im

Zaume zu halten; zwcytens sie zu einer ihr nicht natür-

lichen Fürsorge für die Unterhaltung von Festungen und

Besatzungen zu nöthigen.

Um die erste Absicht zu erreichen, ist das Eintritts¬

geld auf vierzig Schillinge eingeschränkt worden. Der

Gesellschaft wird verbothen - die Kapitalien ihrer Glieder

in einen Fond zu vereinigen und mit diesem zu handeln;

es wird ihr verbothen, auf ihren gemeinschaftlichen Cre-

dit Geld zu borgen; oder die Privatpersonen, die sich mit

diesem Handel abgeben wollen — vorausgesetzt, daß sie

brittische Unterthanen sind, und das bestimmte Eintritts-F ; geld
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geld bezahlt haben, — dem mindesten Zwange zu unter¬

werfen. Die Regierung der Angelegenheiten dieser Ge¬

sellschaft wird einem in London sitzenden Ausschusse von

neun Personen anvertrauet, der auö allen zu London,

Bristol und Liverpool das Bürgerrecht habenden Gesell-

schaftsgliedern gewählt wird; auö jeder dieser Städte

drey Personen. . Keiner dieser Directoren kann län¬

ger als drey Jahre hinter einander in seinem Amte blei¬

ben. Jedes Mitglied kann von dem Commerz - und

Plantations-Collegium, — oder nach der neuen Ein¬

richtung von einem AuSschusse des geheimen SrasrS-

raths, — nachdem es mit seiner Vertheidigung gehört

worden, abgesetzt werden. Jenem Ausschüsse ist verbo¬

then, Negersklaven aus Afrika auszuführen, oder aui-

konische Waaren nach Großbritannien einzuführen.

Nur weil ihnen zur Pflicht gemacht wird, die Festungen

und Besätzungen zu unterhalten : so ist ihnen auch er-

laubt, zu diesem Endzwecke Güter und Verrathe aller

Art aus Großbritannien nach Afrika zu führen. Aus

den Summen, welche ihnen die Gesellschaft anvertrauet,

werden ihnen nicht mehr als achthundert Pfund

St. zugestanden, um damit ihre Faktoren und Buchhal¬

ter zu London, Bristol und Liverpool zu besolden, die

Hausm.iekhe für ihr Comtoir in London zu bezahlen,

und alle andere Kosten der Verwaltung, der Aufträge,

die sie an andere geben, oder der Agenten, die sie bey

irgend einem Geschäfte brauchen, zu bestreiken. Was

von dieser Summe, nach Bestreitung der gedachten AuS-

gaben übrig bleibt, können sie unter sich, als eine Be¬

lohnung für ihre Mühe, auf eine ihnen selbst beliebige

Art vertheilen. Durch eine!solche Verfassung sollte man

glauben, wäre dem Monopolien-Geiste hinlänglich bey
der
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der Gesellschaft vorgebeugt,— und der ersten Absicht

der oben gedachten Parlamentsacte ein Genüge gethan

worden. Und doch scheint der Erfolg diese Erwartung

nicht bestätiget zu haben. Obgleich durch die zwanzig,

sie Acte des vierten Jahres Georgs des dritten, die Fe-

stung Senegal mit allem ihrem Zugehör der nach Afri¬
ka handelnden Gesellschaft von Kaufleuten überlas,
sen worden war: so wurde ste doch mit ihrem Gebiethe,

und der ganzen Küste von dem Hafen von Säle in der

südlichen Barbarey an, bis nach dem rothen Vorgebir.

ge, schon durch die fünfte Acte Georgs des dritten, im

vier und vierzigsten Kapitel der Gerichtsbarkeit der Ge¬

sellschaft wieder entzogen; dieser ganze Bezirk der Krone

zurückgegeben, und dem freyen Handel aller großbritan.

nischen Einwohner überlassen. Die Gesellschaft war

nehmlich in den Verdacht gekommen, daß sie den Handel

beschränke, und eine Art von unschicklichen Alleinhandel

errichte. Wie sie dieß bey den Anordnungen thun konnte,

welche die Acte vom drey und zwanzigsten Jahre Georgs

des zweyten gemacht hatte, ist schwer zu begreifen. Und

doch finde ich, in den gedruckten Debatten des Unter-

Hauses, — obgleich diese nicht immer die lauterste Quel-

le von historischen Nachrichten sind — daß sie dessen im

Parlament beschuldigt worden ist. So viel läßt sich

muthmaßlich einsehen, daß, da die neun Personen, wel¬

che den dirigirenden Ausschuß ausmachten, alle selbst

Kaufleute waren; und da alle Gouverneurs und Faktoren

in den verschiedenen Festungen und Niederlassungen der

Gesellschaft gänzlich von ihnen abhingen: diese viel¬

leicht den Auftragen und Anweisungen der erstem einen

solchen Vorzug vor den Aufträgen anderer Kaufleute gaben,

daß daraus eine wirkliche Art von Alleinhandel entstand.F 4 Um
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Um die zweyte der oben gedachten Absichten zu er¬
reichen , wurde der Gesellschaft jährlich eine gewisse Sum-

^ me Geldes zur Unterhaltungder Festungen und Besa¬
tzungen, vom Parlament angewiesen, gemeiniglich ar¬
gen IZ,O00 Pfund St. Ueber die gehörige Anwen¬
dung dieser Summe soll der Ausschuß jährlich einem
Mitgliede des SchatzkammergerichtS *) Rechnung oble¬
gen, welche Rechnung alsdann dem Parlamente vorgelegt
werden soll. Doch von dem Parlamente, welches ge¬
wohnt ist, Millionen ausgeben zu sehen, ohne sich son¬
derlich um ihre Verwendung zu bekümmern, ist,wahr¬
scheinlich nicht zu erwarten, daß es auf eine jährliche
Ausgabe von iz,ooo Pfund St. eine große Aufmerksam-
kett wenden werde. Und eben so wenig laßt sich von
einem Mitgliede eines Gerichtshofes, dergleichen der
Exchequer ist, erwarten, daß es riefe Einsichten in
das Schickliche oder Unschickliche der Ausgaben haben
werde, welche Festungen und Besatzungen erfordern.
Es ist wahr, daß das Admiralitäks-Collegiumberech¬
tigt ist, den Schiffskapitansvon der königlichen Flotte,
oder irgend andern im Dienste stehenden Ossiciers, cke
Untersuchungdes Zustandes dieser Festungen und Be¬
satzungen aufzutragen, und BerichtS-Erstattung darüber
zu fordern. Aber dieses Collegium hat auf der andern
Seite gar keine Gerichtsbarkeit über die Diremon der
afrikanischen Handelsgesellschaft,nock irgend eine Ee-
walt, diejenigen zurecht zu weisen, deren Aufführung es
auf diese Weise untersuchen darf; zu geschwelten,
daß die Schiffskapitäns der königlichen Flotte, nicht für

große
*) Im Original heißt er Lursicor lisron ok rI>L Lxckeqrier.

A. d. U.



große Kenner der Befcstl'gungskunst gehalten werden

können. — Die einzige Strafe, der ein Mitglied des

dmgirenden Ausschusses, wegen irgend eines Fehlers,

wenn er nicht in wirklicher Veruntreuung der öffentlichen,

oder der Gesellschaftsgelder besteht, unterworfen werden

kann, ist, wie es scheint, die Absetzung von seinem

Amte, einem Amte, welches ohne dieß nur drey Jahre

dauert, und äußerst geringe Vortheile gewährt. Die

Furcht vor einer solchen Strafe kann wohl niemanden zu

einer sorgfältigen und ununterbrochenen Aufmerksamkeit

auf ein Geschäfte bewegen, für dessen zweckmäßige Be¬

treibung er nicht auf andere Weise interessier ist. Die

Directoren sind beschuldigt worden, zu Ausbesserung des

an der Küste von Guinea liegenden Kasiels, Cape

Cdaft genannt, wozu das Parlament mehr als einmahl

ansehnliche Geldsummen angewiesen halte, die Steins

und Ziegel von England aus hingeschickt zu haben. Und

diese Steine und Ziegel, welche man eine so weite Reise

machen ließ, sollen noch überdieß so schlecht gewesen seyn,

daß man die damit verbesserten Mauern, jin der Folge

hat von Grund aus neu bauen müssen. Alle die Fe-

stungen und Besatzungen, die nordwärts vom rothen

Vorgebirge liegen , werden nicht nur auf Kosten des

Staats unterhalten, sondern stehen auch unter der un-

mittelbaren Aufsteht der vollziehenden Gewalt. War¬

um nun diejenigen, welche südwärts von jenem Vorge¬

birge liege«, und die zum Theil auch aus den Cassen des

Staus unterhalten werden, einer andern Gerichts¬

barkeit unterworfen seyn sollen, davon läßt sich nicht

wohl eine vernünftige Ursache einsehen. — Die Be¬

satzungen zu Gibraltar und Minorka hatten auch ur¬

sprünglich, die Beschützung des Handels auf dem mit-

F z tellän«
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tellandischen Meere, zur wahren oder doch zur vorgege¬

benen Absicht: -— aber deßwegen hat man doch nicht

die Unterhaltung und die Befehlöhaberschast dieser Fe¬

st mgen, der nach der Levante handelnden KausmannS-

gesell chast, sondern der vollziehenden Macht aufgetra¬

gen , der sie auch auf alle Weise gehört. Die Würde

und der Glanz dieser Macht scheint großentheils auf dem

weiten Umfange ihres Gebieths zu beruhen: und es ist

also nicht wahrscheinlich, daß sie es an Sorgfalt, dieses

ihr Gebieth zu vertheidigen, werde fehlen lassen. Die

Besatzungen von Gibraltar und Minorka sind daher auch

rste vernachlässigt gewesen. Und wenn Minorka zwey.

mahl genommen worden, und jetzt vielleicht auf immer

verloren ist: so kann man doch die Schuld davon auf

keine Weise der Sorglosigkeit der Regierung beymessen.

Ich will indeß hiermit gar nicht behaupten, daß diese

beyden Festungen, die Großbritannien so viel Geld ge¬

kostet haben, im mindesten zu Erreichung der Absicht

nöthig gewesen waren, um derentwillen man sie zuerst

von der spanischen Monarchie losriß. Vielmehr glaube

ich, daß diese Eroberungen zu nichts weiter dienten, als

den König von Spanien, den natürlichen Bundesge¬

nossen Englands, von diesem Staate zu entfremden, und

die beyden vornehmsten Zweige des Bourbonjschen Hau¬

ses in ein genaueres und dauerhafteres Vündniß mit ein-

ander zu vereinigen, als je die Verwandtschaft desBlukS

würde hervorgebracht haben.

Handelsgesellschaften, die mit einem vereinig¬

ten Kapitale die Geschäfte treiben, sie mögen nun

durch königliche Patente, oder durch Parlamentsacten

errichtet werden, sind nicht nur von regulikten, — so«-

dern



den, auch von bloßen Privat-Handelsgesellschaften

in mehrere,! Rücksichten unterschieden.

Erstlich: wenn Privat- Kaufleute mit einander m

Verblutung treten: so kann kein Theilhaber ohne Ein¬

willigung der ganzen Gesellschaft, seinen Antheil an eine

andere Person übertragen. Jeder ober kann, nachdem

er zu gehöriger Zeit davon Anzeige gemacht hat, sich auö

der Gesellschaft zurückziehen, und sein eingelegtes Kapi¬

tal von derselben zurückfordern. Bey einer Gesellschaft

hingegen, die ein durch Actien gesammeltes Kapital zum

Fond hat, kann kein Mitglied die Zurückzahlung seines

Beytrages, so lange die Gesellschaft besteht, fordern;

aber jedes kann, ohne die Einwilligung der Gesellschaft

einzuhohlen, seinen Antheil an eine andere Person über¬

tragen, und auf diese Weise ein neues Mitglied in die

Gesellschaft einführen. — Der Werth des Antheils,

den man an einer solchen Actien-Gesellschaft P hat, ist

jedesmahl dem Preise gleich, um welchen man diesen

Antheil auf dem Markte verkaufen kann; — und dieser

Preis kaun in jeden, Verhältnisse größer oder kleiner

seyn, als die Summe/welche man ursprünglich zn dem

Fond der Gesellschaft eingezahlt hat, oder für welche der

Eigemhümer des verkauften Antheils aus den Büchern

der Gesellschaft als Gläubiger sieht.

Zwey-

*) Ich habe um die Weitläustigkeit des eigentlichen Ausdruckt

im GruudteM, jvinr-üock-companv ;u vermeiden, die Be¬

nennung einer Actien- Gesellschaft gewählt, weil

Actien nichts anders sind, als Antheile au dem KcwUale

und den Gewinnsten einer Gesellschaft, die nu! gemeinschaft¬

lichen , vvn den Mitglieder» zusammengeschossenen Fonds
handelt. A. d, U.



92

Zweytens: In einer Privat-Handelsgesellschaft

muß jeoes Mnglied für die von der Gesellschaft gemach¬

ten Schulden mit seinem ganzen Vermögen haften.

In einer auf Actien errichteten oktroyirten Gesellschaft

haftet jedes Micglled für die Schulden der Gesellschaft,

nur mit so viel, als sein Antheil beträgt.

Der Handel einer auf Actien errichteten Gesellschaft

wird immer von einem Collegium von Directoren betrie¬

ben. Dieses Collegium ist gemeiniglich, in vielen

Puncten ihrer Verwaltung, der Oberaufsicht der allge¬

meinen Versammlung aller Actien-Inhaber unterwor¬

fen. Aber der größte Theil dieser Inhaber hat nicht die

geringste Kenntniß von dem Geschäfte der Gesellschaft,

und macht auch keinen Anspruch darauf; und wenn also

nicht der Parteygeist unter ihnen zu herrschen anfängt:

so geben sie sich mit der von den Directoren abgelegten

Rechnung wenig ab, und sind zufrieden, wenn sie jähr¬

lich oder halbjährig die Dividende richtig empfangen,

welche die Directoren ihnen anzuweisen für gut bcsinden.

Diese gänzliche Besreyung von Sorge und von Gefahr,

ausgenommen die, welche die eingelegte Summe be-

trifft, reiht viele Personen, ihr Geld in solchen auf

Actien errichteten Gesellschaften zu wagen, die sich nie¬

mahls entschließen würden, sich in eine Privat-Handels¬

gesellschaft einzulassen. Daher ziehen jene Gesellschaft

ken weit größere Kapitalien an sich, als irgend eine von

diesen zu besitzen sich rühmen kann. Der Handelsfond

der Südseegesellschaft, betrug zu der einen Zeit mehr

als Zz Millionen, 800,000 Pfund St. Das Kapital

der Bank von England steigt gegenwärtig auf io Millio¬

nen 782,000 Pfund St. Da indeß die Directoren sol-

cher



«her Gesellschaften mehr die Uerwalter von anderer

Leute Gelee, als von ihrem eigenen sind: so kann man

nicht von ihnen erwarten, daß sie nuk eben der ängstli«

chcn Sorgfalt darüber wachen sollten, mit welcher dis

Theilhaber einer Privat-Handelsgesellschaft an der Er-

Haltung und besten Anwendung ihres eigenen Geldes ar¬

beiten. Jene Direktoren sind den Haushofmeistern in

großen Häusern ähnlich, die eS unter der Würde ihrer

Herren halten, daß sie auf Kleinigkeiten Acht geben

sollten; und die sich deßwegen auch von dieser Aufmerk¬

samkeit sehr leicht lossprechen. Nachlässig! eic und Ver¬

schwendung muß also in der Verwaltung der Geschäfts

solcher Gesellschaften immer, mehr ocer weniger, herr¬

schen. Daher haben auch solche auf Aktien zum aus¬

wärtigen Handel errichtete Gesellschaften selten die Con-

currenz einzelner Privathandler ertragen können. Sie

haben deßwegen immer um ausschließende Privilegien,

als die einzigen Mittel ihres Bestehens, angehalten;

und haben dennoch oft bey diesen Privilegien nicht in

Flor kommen können. Ohne solche haben sie ihren Han¬

del schlecht betrieben; und mit denselben haben sie ihn

zugleich schlecht betrieben, und andere an einer bessern

Betreibung verhindert.

Die alte königliche afrikanische Gesellschaft, die Vor¬

gängerin der jetzigen, hatte ein ausschließendes Privile¬

gium, kraft eines königlichen PakentS. Da aber die¬

ses Patent nie durch eine Parlamentsacte war bestätiget

worden: so wurde dieser Handel, bald nach der Revo¬

lution, vermöge der Erklärung der Rechte*) allen
brit-

*) Als der Prinz von Oranien, nachmahliger König Wilhelm der
dritte noch (örvßbritarinien berufen wurde, dieses Land von der

Unduld»
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brittischen Unterthanen frey gegeben. Die nach derHud-

so»ö-Bay handelnde Gesellschaft ist in demselben Falle.

Das ihr durch ein königliches Patent ertheilte ausschlie¬

ßende Privilegium, ist nie vom Parlamente bestätiget

worden. Hingegen hatte die Südseegesellschaft, so lan¬

ge .sie bestand, — und die ostiudische Gesellschaft hat

noch seht ihr ausschließendes Privilegium durch eine Par¬

lamentsacte.

Die königliche afrikanische Gesellschaft sahe bald ein,

baß sie sich gegen die Mitbeiverbung von Puvrlunter-

nehmern nicht würde ausrecht erhalten können, die, trotz

der Erklärung der Rechte, von ihr noch immer als

Schleichhändler angesehen und verfolgt wurden. Indeß

wurden im Jahr 1698 diese Privathandler einer Abgabe

von zehn vom Hundert, von fast allen Artikeln ihres

Handels unterworfen; welche Abgabe die Gesellschaft

dazu anwenden sollte, ihre Festungen und Besatzungen

zu unterhalten. Aber auch dieser schweren Austage un¬

geachtet, konnte die Gesellschaft die Mubewerbung von

Privatkaufleuten nicht ertragen. Ihr Kapital und ihr

Credit sanken stufenweise. Im Jahre 1712 waren ihre

Schulden so groß: daß eine besondere Parlamentsacte,

zu

Unduldsamkeit und Tyrannep Jakobs des zweigen zu besteyen,
legte ihm die Convention, welche ihm die Krone anboth, zu¬
gleich eine Erklärung der Rechte vor, welche dem englischen
Volke gegen seine Regenten zustande, und forderte von ihm
die Anerkennung derselben. Diese k>ilk ot rizkks ist es, wovon
der Autor redet, in welcher auch dieser Artikel vorkam, daß
kein vom König gegebenes Cdiet, oder verliehenes Privilegium
Geseges Kraft habe, bis es vom Parlamente bestätiget wor¬
den ,st. A. d- U.
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zu ihrer und ihrer Gläubiger Sicherheit nöthig erachtet

wurde. Es wurde darin festgesetzt, daß, was zwey

Dritiheile dieser Gläubiger — (zwey Driitheile in Ab¬

sicht der Anzahl und der creditirten Summen,) sowohl

in Absicht der Zeit, welche der Gesellschaft zur Bezah¬

lung ihrer Schulden zuzugestehen sey, als in Absicht jedes'

andern diese Schulden betreffenden Abkommens, — be¬

schließen würden, für die übrigen verbindlich seyn sollte.

Im Jahr l7Zo waren die Angelegenheiten der Gesell¬

schaft in so großer Unordnung, daß es ihr ganz unmög¬

lich fiel, die ihr zustehenden Festungen und Besatzungen

zu unterhalten, welches doch der einzige Endzweck und

der Verwand zu ihrer Errichtung gewesen war. Von

diesem Jahre an, bis zu ihrer völligen Aufhebung, hielt

es das Parlament für nothwendig, ihr zu dieser Unter¬

haltung jährlich 10,000 Pfund St. zu bewilligen. Im

Jahre i?Z2, nachdem sie mehrere Jahre beym Negcrhan-

del eingebüßt hatte, beschloß sie endlich, denselben ganz

aufzugeben, die aus der afrikanischen Küste gekauften

Sklaven an Privatkausteute in Amerika zu verkaufen,

und sich auf den Handel mit Goldstaub, Elephanren-

zähnen, und Farbe-Waaren, die aus dem Innern von

Afrika gebracht werden, — einzuschränken. Aber auch

in diesem so eingeschränkten Handel hatte sie nicht mehr

Glück, als vorher in dem ausgebreitetem. Ihre Sa¬

chen geriethen immer mehr und mehr in Verfall; bis

endlich, da sie in aller Absicht eine bankerottirte Gesell¬

schaft war, sie durch eine Parlamentsacte aufgehoben,

und ihre Festungen und Besatzungen der noch bestehen¬

den regulikten Gesellschaft der nach Afrika handeln¬
den Kaufleute übergeben wurden. Schon vor dieser
königlichen afrikanischen Handelsgesellschaft >va-

ren



ren drey andere Gesellschaften hinter einander, zum äfft.

kanischen Handel errichtet worden. Aber keine hatte sich

erhalten können: ob sie gleich alle drey ausschließende

Privilegien hatten, — zwar nur durch königliche Pa-

teure, die aber in jenen Zeiten, auch ohne parlamenta¬

rische Bestätigung ihre volle Kraft hatten.

Die Hudsvnöbay - Gesellschaft ist vor den Unfällen,

die sie im lehtern Kriege (dem von 1756) gelitten hat,

weit glücklicher als die königliche afftkanrjchL Gesiliichaft

gewesen. Der Aufwand, den sie machen muß, ist

weit geringer. Die Anzahl aller Personen, die sie in

ihren sämmtlichen Niederlassungen und Wohnungen,

(weiche sie mit dem Namen von Festungen beehrt,) un¬

terhalt, erstreckt sich nicht hoher, als auf hundert und

zwanzig. Diese Anzahl ist gleichwohl hinlänglich, das

Pelzwerk und die andern Waaren, mit welchen die da¬

hin gesandten Schiffe beladen werden sollen, schon ehe

sie ankommen, zu sammeln und fertig zu halten; denn

dort können diese Schiffe, des Eises wegen, selten über

sechs oder acht Wochen bleiben. Diesen Vortheil, die

Ladung der Schiffe schon zum Voraus in Bereitschaft zu

haben, konnte sich viele Jahre lang kein Privachäudler

verschaffen: und ohne denselben scheint keine Möglich¬

keit zu seyn, nach der Huksonsbay zu handeln. Das

mäßige Kapital der Gesellschaft, welches, wie man sagt,

nicht mehr als 110,020 Pfund St. beträgt, kann dessen

ungeachtet sehr wohl hinlänglich seyn, den ganzen Han¬

del, und alle verkäuflichen Erzeugnisse dieftr so armseli¬

gen, obgleich sehr weitläufigen Lander, die in ihrem

Privilegium begriffen sind, damit in Beschlag zu neh¬

men. Dem zu Folge hat auch kein Privatkausmann es
je
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je gewagt,' mit der Hndsonsbay-Gesellschaft in Concur-

renz nach jenen Gegenden zu handeln. Die Gesellschaft

hat also, so lange sie dauert, einen wirklich ausschließen¬

den Handel genossen, wenn sie auch gleich vielleicht nach

den Gesehen, kein volles Recht zu Ausschließung ande¬

rer Kaufleute besaß. Zu allem dem kömmt, daß das

mäßige Kapital der Gesellschaft, so viel man weiß, un¬

ter eine kleine Anzahl von Eigenthümern vertheiltest.

Aber eine auf Artien errichtete Gesellschaft, die ein mä¬

ßiges Kapital, und eine kleine Anzahl von Theil ehmern

hat, kömmt der Natur einer PrivakhandelSgesellschaft

sehr nahe, und kann fast mit demselben Grade von Auf¬

merksamkeit und Sorgfalt ihre Geschäfte betreiben, als

diese. Man hat also nicht Ursache, sich darüber zu wun¬

dern , daß die Hudsonsbay-Gesellschaft, die in dieser

vorkheilhasten Lage war, bis auf die Zeit des lehren

Krieges, ihren Handel mit einem ziemlich guten Erfol¬

ge geführt hat. Doch sind ihre Gewinnst? gewiß nie

dem beygekommen, was der jüngst verstorbene Ddb-

bes sich davon vorgestellt und dem Publikum vorgespie¬

gelt hat. Ein anderer Schriftsteller von weit richtige¬

rer Beurtheilungökrast und mehr nüchternen Ideen, Zln-

derson, in seiner. Geschichte des Handels, bemerke
sehr treffend, daß selbst die Rechnungen, die Dobbes

von der Ein - und Ausfuhr der Gesellschaft während meh¬

rerer Jahre giebt, — wenn man abzieht, was auf

außerordentliche Gefahren und Ausgaben der Gesellschaft

gerechnet werden nuß,— ihren Gewinnst nicht als be-

neidenswerth darstellen, und daß er nach denselben we¬

nigstens den gewöhnlichen Handelsgewinns! nicht übertrifft.

Die Südsee-Gesellschaft halte keine Festungen und

Besatzungen zu unterhalten, und war also von Einee

Smith Unters, z. Th. G großen
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großen Ausgabe besreyek, zu der andere auf Actien er«

richtete Handelsgesellschaften genöthigt sind. Aber sie

hatte ein unermeßliches Kapital, unter eine unzählige

Menge von Eigenthümern vertheilt; und es war also

natürlicher Weise nichts anders zu erwarten, als daß

Thorheit, Nachlässigkeit und Verschwendung in der gan«

zen Verwaltung ihrer Angelegenheiten herrschen würde.

Bis zu welcher Ausschweifung und mit wie viel Schel-

merey ihr Acnenspiel sey getrieben worden, ist allgemein

bekannt: und dasselbe zu erklären, würde mich von mei¬

nem Gegenstände ganz abführen. Ihre Handels - Ent¬

würfe waren nicht besser angelegt. Das erste Geschäft,

in welches sie sich einließ, war der Handel mit Neger¬

sklaven nach dem spanischen Amerika, welches Land sie,

(vermöge des sogenannten Assiento-Trackatö, der mit

dem Utrechter Frieden zugleich geschlossen wurde) mit

dieser Waare ausschließend zu versorgen das Recht hatte.

Aber da man von diesem Handel keinen großen Gewinn

erwartete, indem die portugiesischen und französischen

Handels-Gesellschaften, denen dieser Handel, unter eben

den Bedingungen zugestanden worden war, zu Grunde

gegangen waren: so wurde der englischen, gleichsam zur

Schadloshaltung erlaubt, jährlich ein Schiff von einer

bestimmten Tonnenzahl, zum direkten Handel mit dem

spanischen Amerika abzusenden. Unter den zehn Rei¬

sen, die diese jährlich abgesandten Schiffe zu machen die

Erlaubniß erhielten, soll eine, — die, welche das

Schiff, die königliche Cawline, im Jahr I?zr

machte, der Gesellschaft einen sehr ansehnlichen Ge¬

winnst gebracht, bey allen den übrigen aber soll sie mehr

verloren, als gewonnen haben» — Die Factoren und

Agenten der Gesellschaft schrieben diesen schlechten Erfolg

den
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den Erpressungen und den Gewaltthätigkeiten der spani¬

schen Regierung zu; aber vielleicht lag die Schuld mehr

an der Verschwendung und der Untreue dieser Faetören

und Agenten selbst, wovon einige, sogar in einem

Jahre, zu großen Reichthümer» gekommen seyn sollen.

Im Jahr l7Z4 kam die Gesellschaft mit einer Bitte beym

Könige ein, daß ihr erlaubt werden möchte, über den

Handel und die Tonnenzahl jenes von ihr noch Südame¬

rika jährlich auszusendenden Schiffs, in Rücksicht auk den

geringen Gewinnst, den sie damit machte, nach ihrem

Gefallen zu verfügen, und vcm Könige von Spanien

die Schadloshaltung, die von ihm für das nicht gebrauch¬

te Privilegium zu erhalten stünde, anzunehmen.

Im Jahre 1724 hatte die Gesellschaft den Wallfisch,

fang unternommen. Darüber hatte sie nun zwar kein

ausschließendes Privilegium; aber es scheint doch, daß,

so lange sie sich damit abgab, kein anderer britti'scker

Unterthan sich in diese Fischerey eingelassen habe. Un-

ter den acht Reisen, die ihre Schiffe nach Grönland

machten, war nur Eine, die ihr Gewinnst brachte,

und bey den übrigen verlor sie. Als nach der acbtm und

lehren Reise sie ihre Schiffe, Verrathe und Werkzeuge

verkaufte, fand sie, daß ße an diesem Handelszweige, —

Kapital und Zinsen zusammengerechnet, — mehr als

2Z7,ooo Pfund St. verloren harte.

Im Jahr 1722 bat die Gesellschaft das Parlament

um die Erlaubniß, ihr ungeheueres Kapital von mehr

als zz Millionen, 800,000 Pfund St., welches sie

ganz der Regierung vorgeschossen hakte, in zwey gleicke

Theile zu theilen. Die eine Hälfte, oder mehr als 16

Millionen und 900,000 Pfund St. sollten hinführo an-G 3 dem
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dem Stacks-Annuitäten gleich seyn, und nicht mit zur

Bezahlung der Schulden, oder zur Deckung der Ver¬

luste, welche die Directoren der Gesellschaft, beyder

Ausführung ihrer Handelsentwürse machen möchten, ge¬

zogen werden; die andere Hälfte aber sollte nach wie vor

ein Handelsfond, und jenen Schulden und Verlusten

unterworfen bleiben. Dieses Gesuch war zu vernünftig

um abgeschlagen zu werden. Im Jahr r?zz kamen fte

wieder beym Parlamente ein: daß drey Vertheile von

ihrem Handelsfond in Staats-Annuitäten verwandelt

werden — und daß nur Ein Vlertheil, als Handelsfoud

allen, aus der schlechten Verwaltung der Directoren

entstehenden Gefahren ausgesetzt bleiben möchte. Bey¬

des, ihr Anmutaröfond uns ihr Handelsfond war, durch

Verschiedene Zahlungen von Seiten der Regierung, um

zwey Millionen Pfund St. vermindert worden; so daß

jenes Vierrheil sich nur auf 9,662,784 Pfund St. 8 Sch.
6 Pf. beließ. Im Jahre 1748 wurden im Aachener

Frieden, alle Anforderungen, welche die Gesellschaft ver¬

möge des Assiento-Tractats an den König von Spanien

zu machen hatte, gegen eine für gleichgeltend angenom¬

mene Vergütung aufgegeben. Ihrem Handel mit den:

spanischen Amerika wurde ein Ende gemacht, sie verwan¬

delte den noch übrigen Rest ihres Handelsfonds in An-

nuitätsfonds, und hörte in aller Absicht auf, eine han¬

delnde Gesellschaft zu seyn.

Man muß bemerken, daß die Gesellschaft bey dein

Handel, den sie mit dem jährlich nach dem spanischen

Westindien geschickten Schiffe machte, dem einzigen,

von welchem sich beträchtliche Gcwinnste erwarten ließen,

sie nie ohne Mitbewerber, weder in Absicht des auswär¬

tigen,
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tigm, noch des einheimischen Absatzes ihrer Waaren
-war. Zu Carthagena, Pdrkobello und Vera Cruz/
fand sie als Mitbewerber alle spanischen Kaufleute, die
von Cadix aus eben die europäischen Waaren hinbrach-
rm, mit welchen sie ihr Schiff beladen hatte; und in
England concurrirten wieder mit ihr alle die englischen
Kaufleute, welche von Cadix aus alle die spanisch-ame¬
rikanischen Waaren einbrachten, welche die Rückfracht
ihres jährlichen Schiffes ausmachten. Zwar waren
vielleicht die Waaren dieser spanischen und englischen
Kaufleute Auflagen unterworfen, von welchen die Süd-
see-Gesellschaft frey war. Aber der Verlust, den ihr
die Nachlässigkeit, Verschwendung und Untreue ihrer
Hgenen Bedienten Zuzog, war ohne Zweifel eine weit
drückendere Abgabe für sie, als jene Auflagen hätten seyn
können. — Ueberhaupt scheint eö aller Erfahrung ent¬
gegen , daß eine auf Ackien errichtete und octroyirte Han-
Delögesi lischest irgend einen Zweig des auswärtigen Han¬
dels mit Glück betreiben könne, wenn es Privakkaufleu-
<e„ erlaubt ist, in eine völlig freye und ungehinderte
Concurrenz„mit ihr zu tretem

Die alte englische ostindische Handelsgesellschaft
wurde durch ein Patent der Königinn Elisabeth, im
Jahr 1600, errichtet. In den ersten zwölf Handelsrei¬
sen, welche sie unternahm, scheint sie, als eine regu-

lirte Gesellschaft, mit getrennten Fonds, obgleich in
gemeinschaftlichen Schiffen gehandelt zu haben. Im
Jahr 1612 vereinigten die Mitglieder ihre Fonds. Ihr
Patent gab ihr ausschließende Rechte; und obgleich das¬
selbe nicht durch eine Parlamentsacks bestätiget worden
war: so wurde doch das dadurch ertheilte Privilegium

G z damahls
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damahls für eben so vollgültig gehalten. Viele Jahre
hindurch wurden sie daher von Schleichhändlern wenig in
ihrem Handel gestört. Ihr Kapital, welches niemals
744,200 Pfund St. überstieg, — und wovon fünfzig
Pfund emm Antheil, oder eine Accie ausmachte, war
nicht so ungeheuer groß, noch waren ihre Gestrafte so
ausgedehnt, daß sie für grobe Vernachlässigungen und
V Hch-veudnngen einen Verwand, oder für große Ver¬
untreuungen einen Deckmantel geliefert hätten. Un¬
geachtet einiger außerordentlichen Verluste, die sie theils
durch die Bosheit der holländisch - ostinvischen Gesellschaft,
theils durch Zufalle litt, trieb sie doch, mehrere Jahre
hinter einander einen Vortheilhaften Handel. In der
Früge der Zeit aber, als die Grundsätze einer freyen Ver¬
fassung besser eingesehen wurden, fing man an zu bezwei¬
feln, ob ein königliches Patent, durch keine Parlamentö-
acte bestätigt, irgend jemanden ein ausschließendes Pri¬
vilegium geben könne. Die Entscheidungen der Ge¬
richtshöfe über diese Frage waren nicht gleichlautend, son-
Lern wechselten, mit dem steigenden oder fallenden Anse¬
hen der Regierung, und mit den Meinungen und Lau-
nen des Zeitalters. — Unterdessen vermehrte sich die
Anzahl der Schleichhändler, und brachte, gegen das
Ende der Regierung Karls des zweyten, wahrend der
ganzen Regierung Jakobs des zweyten, und wahrend
eines Theils der Regierung Wilhelms des dritten, die
Gesellschaft in große Verlegenheit. , Im Jahr 1698
wurde dem Parlamente der Vorschlag gemacht, daß der
Regierung zwey Millionen Pfund St. für acht vom
Hundert Zimen, vorgeschossen werden sollten, wen» da¬
für die, weiche das Gt-ld unterzeichneten, zu einer neuen
vsiindischen Handelsgesellschaft, mit ausschließendem Pri-

vile-



IO)

vilegium vereiniget würden. Die alte ostindische Ge¬
sellschaft both 700,OOO Pfund St., fast den ganzen Be-
lauf ihres Kapitals, für vier von Hundert Zinsen, un¬
ter den nehmlichen Bedingungenan. Aber der öffentli¬
che Credit war damahls in einem solchen Zustande, daß
es der Regierung vvrtheilhafter zu seyn schien, zwey Mil¬
lionen zu acht Procent, als 700,000 Pf. St. zu vier
Procent Zinsen zu borgen. Der Vorschlag der neuen
Suofcribenten wurde angenommen: und dem zufolge
eine neue ostindische Gesellschaft errichtet. Die alte be-
hielt dessen ungeachtet das Recht, noch bis zum Jahre
1701 ihren Handel fortzusetzen. Diese hatte zugleich sehr
klüglich, durch ihren Schatzmeister, 315,000 Pfund St.
in den Fonds der neuen Gesellschaft mit unterzeichnen
lassen. Durch eine Nachlässigkeit in der Abfassung der¬
jenigen Parlamentsacte, welche den Unterzeichnern der
zwey Millionen den ostindischen Handel zueignete, war
es nicht deutlich ausgedrückt, daß sie verbunden waren,
sämmtlich ihre Fonds zu vereinigen. Eine kleine An¬
zahl Privatkaufleute, deren Unterschriften sich auf keine
höhere Summe, als auf 7,200 Pfund St. beliefen, be¬
standen auf der Forderung, für ihre eigene Rechnung,
und auf ihre eigene Gefahr, mit ihrem Kapital nach
Ostindien handeln zu dürfen. Die alte ostindische Ge¬
sellschaft hatte ein unstreitiges Recht, bis 1701 mit ih¬
ren eigenen alten Fonds einen abgesonderten Handel zu
treiben. Sie hatte überdieß, so wie andere Privathand-
ler das Recht, sowohl vor als nach jenem Zeitpuncte,
die Summe von zi;,ooo Pfund St., welche sie in die
Fonds der neuen Gesellschaft unterzeichnet hatte, gleich¬
falls in einem abgesonderten Handel anzuwenden. Es
soll nicht viel gefehlt haben, daß diese Concurrenz zwi-

G 4 scheu



scheu den beyden Gesellschaften) und die zwischen ih¬

nen und den Privatkausteuren, sie alle mit einander zu

G >i! de gerichtet hätte. Dieses Gerücht wurde von der

vsiindisch?» Gesellschaft selbst, bey ei'er folgenden Ge-

leg.nheit, im Jahre 17ZO bestätiget: indem sie, dazu

dieser Z ik dem Parlamente der Verschlag gemacht wur¬

de , diesen Handei einer regulirken Gesellschaft zur

Verwaltung anzuvertrauen, und ihn also auf gewisse

Weift frey zu geben, sich in den stärksten Ausorücken

dagegen erklärte, und zum Grund, voruehmilü., du' Un¬

glück ichen Folgen ansuchte, die in jenem frühern Zeit¬

räume, aus d r Cuncurrenz mehrerer von einander un¬

abhängiger ostuidischen Haubelsuntcrnehmungeu entstan¬

den wären. In Indien > sagte» ste, wäre dadurch der

Preis der Waaren so gestiegen, d ß sie des Emkauftns

nicht werth gewesen wären; und in England wäre der

Markt mit ostindischen Waaren dergestalt überführt wor¬

den, daß ste ohne allen Gewinnst hätten verkauft werden

muss». — Daß diese Concurrenz, durch eine reich¬

lichere Versorgung des englischen Marktes, den Preis

der ostindischen Waaren, zu großem Vortheile des

Publicums, merklich herabgejeht haben müsse, läßt sich

leicht glauben. Daß sie aber den Preis der Waaren auf

dem ostindischen Markte sehr solle vermehrt haben, ist

sehr unwahrscheinlich: indem alle die außerordentliche

Nachfrage nach Waaren, welche jene Concurrenz ver¬

anlaßt haben kann, für den unermeßlichen Umfang des

ostindischen Handels, nur wie ein Tropft» Wasser im

Ocean gewesen seyn muß. Ueberdieß wirkt die ver¬

mehrte Nachfrage, wenn sie auch im Anfange die Preise

der Waaren erhöhet, init der Länge der Zeit, unanS-

bleiblich auf Erniedrigung derselben. Sie muntert zur

Her-



Hervorbrmgung der Waaren aus; und vermehrt dadurch

die Concurrenz zwischen den Personen, welche an dieser

Hervorbrmgung arbeiten. Diese sinnen, um die Käu¬

fer durch die wohlfeilsten Preise an sich zu ziehen, auf

Mittel, die Arbeit mehr zu vertheilen, und machen in

ihrer Kunst Fortschritte, an die ohne dieß lnicht gedacht

worden wäre. Die unglücklichen Wirkungen, über

welche die Gesellschaft klagte, waren die Wohlseilheit,

mit welcher der Verzehret sich versorge» konnte, und die

Aufmunterung, welche der Hervorbringsr erhielt, mehr

Waare zu liefern; gerade die beyden vornehmsten End¬

zwecke, welche die Staatswirthschaft zu befördern sich

vorsetzt. — Indeß ließ man diese Concurrenz, von

welcher die ostindische Gesellschaft ein st trauriges Bild

entwarf, nicht lange fortdauern. Im Jahre 1702 ver¬

einigten sich beyde Gesellschaften auf gewisse Weise, durch

einen schriftlichen Vertrag, zu welchem die Königinn,

als . eine dritte Partey hinzutrat, bind im Jahre 1708

wurden sie durch eine Parlamentsackö, völlig zu einet

Gesellschaft umgeschafftn, die noch jetzt den Namen der
vereinigten Gesellschaft der nach Ostindien han¬
delnden Kausteute trägt. Man hielt es der Mühe

werth, in diese Acte eine Clauftl einzurücken, nach wel¬

cher den abgesonderten rPstindien-Händlern bis zu Mi¬

chaelis 1711 erlaubt seyn sollte, ihren Handel fortzusetzen;

durch die aber zugleich die Directo-ren der neuen Gesell¬

schaft bevollmächtiget wurden, nach drey Jahr zuvor

geschehener Aufkündigung, jenen ihr kleines Kapital

von 7,200 Pfund St. zurückzuzahlen, um auf diese

Weise forthin den ganzen Handel der Gesellschaft, mit

einem gemeinschaftlichen Kapitale zu führen. Durch

eben diese Parlamentsacte wurde das Kapital der Ge-

G z ftll-
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ftllschaft, zufolge eines neuen Darlehns, welches sie der
Regierung gemacht hatte, von zwey Millionen auf drey
Millionen und 2OO,oao Pfund St. vergrößert. Im
Jahr 174z schoß die Gesellschaft der Regierung noch eine
Million Pfund St. vor. Da aber diese Million nicht
durch neue Zuschüsse, zu welchen die Actien-Inhaber
wären aufgefordert worden, sondern durch den Verkauf
von Annuitäten, und durch Borgen auf Obligationen
aufgebracht worden war: so vermehrte sie nicht dasjenige
Kapital, von welchem die Actien-Inhaber eine Divi¬
dende fordern konnten. Sie vermehrte indeß doch ihren
Handelsfond: indem sie eben soaM wie die andern drey
Millionen und 222,022 Pfund St., allen Verlust tra¬
gen, und alle Schulden bezahlen helfen mußte, welche
die Gesellschaft in Verfolgung ihrer kaufmännischenEnt¬
würfe sich zuzog. Vom Jahr 172g, oder wenigstens
von 1711 an, da die Gesellschaft von allen ihren Mitbe¬
werbern befreyek, und in den Alleinhandelmir ouindi-
schen Waaren völlig eingesetzt war, führte sie ihre Ge¬
schäfte mit gutem Erfolge, und theilte von ihren Ge¬
winnsien, den Actien-Inhabern eine mäßige Dividende
aus. Während des französischen Krieges, der 1741
ausbrach, verwickelte sie der Ehrgeiz deöDuplech, fran¬
zösischen Befehlshabers zu Pondichery, in die Kriege,
welche im Carnatic geführt wurden, und in alle politi¬
schen Verhältnisse der Hindostanischen Fürsten. Nach
mehreren Siegen und Niederlagen verlor sie zuletzt Ma¬
dras, damals ihre vornehmste Niederlassung in Hindo-
si -.n. Dieses wurde ihr in dem Aachener Frieden wie¬
der gegeben; und seit der Zeit scheint der kriegerische
Geist und die Eroberungssucht sich ihrer Diener und
Beamten in Indien bemächtiget zu haben, um sie nie

wieder
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imJa^r 17z; anfing, nahm die cstindische Gesellschaft an

dem guten Glücke Theil, von welchem damahls die groß¬

britannischen Waffen an allen Orten begleitet waren. Sie

vertheidigte Madras, nahm Pondichery weg, eroberte

Calcutta wieder, und erwarb sich das Eigenthum einer

großen und reichen Provinz, derpn Einkünfte, wie man

damahls sagte, mehr als drey Millionen des Jahres be¬

trugen. Sie blieb verschiedene Jahre in ruhigem Be¬

sitze dieses Einkommens. Im Jahr 1767 aber machte

die Regierung 'Anspruch an das, was die Gesellschaft an

Land und Leuten erworben hatte, und an die aus diesem

Besitze entspringenden Einkünfte, als welche von Rechts¬

wegen der Krone zugehörten. Und die Gesellschaft, um

diese Anforderung abzukaufen, willigte ein, der Regie¬

rung alle Jahre 400,000 Pfund St. zu bezahlen. Schon

vor dieser Zeit hatte sie die Dividende stufenweise von

sechs auf zehn vom Hundert erhöhet; das heißt, auf

ihr Kapital von 3,222,220 Pfund St., zahlte sie jähr¬

lich, anstatt der bisherigen 192,002 Pfand St., nun¬

mehr 322,222 Pfund. Die Direccoren der Gesellschaft

versuchten um diese Zeit die Dividende noch höher,—

und zwar auf zwölf und ein halbes vom Hunderte zu

treiben, da sie dann den Actien. Inhabern jährlich eine

eben so große Summe auszuzahlen gehabt hatten, als

sie der Regierung zu zahlen sich anheischig gemacht hat¬

ten, das heißt, 402,000 Pfund St. Doch wahrend

der beyden Jahre, in welchen ihr Abkommen mit der

Regierung seinen Anfang nehmen sollte, wurden sie, von

aller wettern Vermehrung der Dividende, durch zwey

auf einander folgende ParlamentSacten abgehalten, die

die Absicht hatten, die Gesellschaft zur schnellern Abzah¬

lung
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lang ihrer Schuldem, welche damals über sechs oder sie«
ben Millionen Pfund St. geschätzt wurden, in den
Scand zu setzen. Im Jahre 1769 erneuerten sie ihr
Abkommen mit der Regierung, auf fünf folgende Jahre;
und bedungen sich dabey aus, daß sie wahrend dieses
Zeitraumes die Dividende nach und nach auf zwölf und
ein halbes vom Hunden erhöhen dürsten; doch so, daß
sie in einem Jahre niemals um mehr, als um ein Pro¬
cent stiege. Auch nach dieser Vermehrung ihrer Divi¬
dende, zur Zeit, da sie ihre äußerste Höhe erreicht hatte,
überstiegen doch die Zahlungen, welche der Gesellschaft
jährlich, an die Ackien-Inhaber und an die Regierung
zusammen zu leisten oblagen, diejenigen, welche sie
schon vor ihren Eroberungen zu machen gehabt hatte,
um nicht mehr als 608,000 Pfund St. Wie hoch das
rcche Einkommen dieser von der Gesellschaft erworbener
Lander angenommen wurde, habe ich schon oben ange¬
zeigt: und durch die im Jahr 1768 von dem osiindisiven
Schiffe Cnrtlendm mitgebrachten Rechnungen wurde
dos reine Einkomme« derselben auf 2,048,747 Pjund
St. angegeben. Der Gesellschaft wurde zu eben der
Zelt noch ein anderes Einkommen zugeschrieben, welches
zum Theile von Ländereyen, hauptsächlich aber von den
Zöllen, die sie in ihren verschiedenen Niederlassungen
von ein und ausgehenden Waaren erhübe, herkommen
sollte, und dieses Einkomme» wurde auf 459,000 Pfund
St. berechnet. Am eben diese Zeit betrugen die jähr¬
lichen Gewinnste ihres Handels,— nach der Aussage
ihres Präsidenten vor dem Hause der Gemeinen, wenig¬
stens 400,000 Pfund St. — nach der Aussage ihres
Rec! nungssührers aufs wenigste 500,000 Pfund St. —
und nach der allemiedrigsten Berechnung, so viel als

die
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dende. So große Einkünfte konnten gewiß eine jähr¬

liche Vermehrung von 628,222 Pfund St. in ihren

Zahlungen decken; und doch noch dabey einen Ueberschuß

zu Errichtung eines Schulden-Tilgungsfonds hergeben,

der die Gesellschaft sehr bald würde schuldenfrei) gemacht

haben. Indeß waren im Jahr 177z, ihre Schulden,

anstatt abgenommen zu haben, vermehret worden: erst¬

lich durch einen Rückstand in der Zahlung der 422,202

Pfund St. an die Schatzkammer, zweytens durch einen

andern von unbezahlt gebliebenen Zöllen, drittens durch

ein großes bey der Bank aufgenommenes Darlehn, und

viertens, durch Wechselbriefe, vom Belaufe von

1,222,222 Pfund Sk., die man von Ostindien aus aus

sie gezogen, und die sie, ohne alle Vorsicht, aecepcirt

hatte. Die Verlegenheit, in die sie durch diese sich

hausenden Anforderungen an sie geriekh, nöthigte sie

nicht nur ihre Dividende auf einmahl auf sechs von Hun¬

dert herabzusetzen, sondern auch den Beystand der Re¬

gierung anzuflehen, und sie. sowohl um die Erlassung

der fernern jährlichen Zahlung der 422,222 Pfund St.

als um ein Darlehn von 1,422,222 Pfund zu bitten,

damit sie sich von dem unmittelbar ihr drohenden Ban¬

kerott retten könne. Der große Zuwachs ihrer Reich¬

thümer hatte, wie es scheint, nur dazu gedient, ihren

Bedienten zu Verschwendungen einen Vorwand, und

für Veruntreuungen eine Beschönigung zu geben: beyde

aber waren in einem weit großem Verhältnisse gestiegen,

als ihre Reichthümer. Die Aufführung dieser ihrer Ve-

dienten in Ostindien, und der Zustand ihrer Angelegen¬

heiten, in Europa sowohl als in Ostindien, wurde der

Gegenstand einer Parlamentarischen Untersuchung. In
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Folge derselben wurden einige wichtige Aenderungen in

der Verfassung der Gesellschaft, sowohl in - als außerhalb

Landes, gemacht. In Ostindien wurden ihre vornehm¬

sten Niederlassungen, Bombay, Madras und Calcutta,

die zuvor ganz unabhängig von einan0er gewesen waren,

einem General-Gouverneur, dem ein Collegium von

vier BeyssHsrn zur Seite stand, unterworfen. Dieser

höchste Rath von Ostindien sollte in Calcutta, der Stadt,

die jetzt geworden war, was ehemals Madras war, —

die wichtigste englische Niederlassung in Ostindien, —

ihren Sitz haben; und die erste Ernennung der Glieder

desselben behielt sich das Parlament vor. Der Gerichts¬

hof des Mayors oder der höchsten Stadtobrigkrit in

Calcutta, der ursprünglich zur Untersuchung der in der

Stadt und der umliegenden Gegend vorfallenden Strei¬

tigkeiten über Handelssachen errichtet worden war, hatte

nach und noch feine Gerichtsbarkeit ausgedehnt, so wie

das brimfche Reich in Ostindien sich erweitert hatte.

Jetzt wurde er auf seine ursprüngliche Bestimmung zu¬

rückgeführt, und auf seine ersten Geschäfte eingeschränkt.

Anstatt seiner wurde ein oberster Gerichtshof errichtet,

der aus einem Präsidenten und drey Räthen bestand, die

sämmtlich von der Krone ernannt werden sollten. In

Europa wurde die Summe, welche ein Eigenthümer in

dem Fond der Gesellschaft haben mußte, um bey den

allgemeinen Versammlungen derselben seine Stimme ge¬

ben zu dürfen, von fünf Hundert Pfunden St. dem ur¬

sprünglichen. Preise einer Aclie, oder eines Antheils an

dem Fond der Gesellschaft, auf tausend erhöhet. Es

wurde auch noch die Bedingung hinzugefügt, daß der

Inhaber von Accien dieses Werthes, um stimmfähig zu

seyn, dieselben, wenn er sie gekauft und nicht geerbt

hatte,
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hätte, wenigstens ein Jahr lang besessen haben muffe;

anstatt, baß zuvor der Besitz von sechs Monaten hin¬

länglich war. Das Collegium der vier und zwanzig Di-

recroren war zuvor alle Jahre neu erwählt worden; aber

jetzo wurde verordnet, daß inskünftige jeder Direktor auf

vier Jahre erwählt werden solle; — und daß also jedes

Jahr sechs von den vier und zwanzig Direkteren abgin¬

gen, wovon keiner das nächstfolgende Jahr wiedergewählt

werden dürfe. Durch diese Veränderungen hoffte man

zu erhalten, daß sowohl die allgemeine Versammlung

der Aktien-Inhaber, als das Collegium der Direktoren,

m>t mehr Würde und Festigkeit, als bisher geschehen

war, handeln würde. Aber es scheint unmöglich zu

seyn, durch irgend eine Einrichtung, diese beyden Ver¬

sammlungen zur Regierung eines großen Reichs, oder

auch nur zur mindesten Theilnahme an dieser Regierung

geschickt zu machen; weil der größte Theil der Mitglieder

von beyden bey der Wohlfahrt dieses Reichs zu wenig

eigenen Vortheil findet als daß er auf die Mittel, wo¬

durch sie zu erhalten steht, eine sorgfältige Aufmerksam¬

keit wenden sollte. Ein Mann von großem, — ja auch

oft einer von kleinem Vermögen, kauft sich bloß deßwe¬

gen für tausend Pfund St. Aktien der osiindischen Ge¬

sellschaft, um in der Versammlung der Eigenthümer

seine Stimme mitgeben zu können. Wenn er auch da¬

durch selbst nicht seine» Antheil an der Plünderung In¬

diens erhält: so bekömmt er dock die Macht, die Plün¬

derer mit ernennen zu helfen. Zwar kömmt dem Eolle-

giurn der Directoren eigentlich diese Ernennung zu; aber

eö steht doch mehr oder weniger unter dem Einstufte der

Actien-Inhaber, die nicht nur selbst diese Directoren

wählen, sondern auch oft wider den Willen derselben es

durch-
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durchsetzen,' wer zu den Aemtern in Indien ernannt wer¬

den soll. Hat nun jener Käufer ostindischer Amen nur

erst einige wenige Jahre seines Einflusses genossen, und

vermittelst desselben einer gewissen Anzahl seiner Freunds

zu Erste verhelfen: so fragt er gemeiniglich wenig nach

der Dividende, und selbst wenig nach dem Werthe des

Kapitals, welches er in den Fond der Gesellschaft gelie¬

fert, und mit welchem er sein Stimmrecbt erkauft hak.

Noch welliger kümmert er sich mn die Wohlfahrt des

großen Reichs, an dessen Regierung er vermöge dieses

Stimmrechtö Antheil hat. Nie gab es einen L. nveS-

herrn, und nie konnte es, nach der Natur der Sache

einen geben, dem die G ückseligk'Nt oder das Elend keiner

Unterthanen, der blühende oder der verwüstet" Zustand

seines Gebiethes, der Ru m oder die Schande seiner

Staatsverwaltung so vollkommen gleichgültig gewesen

wäre, als dieß alles aus unwiderstehlichen moralischen

Ursachen für den größten Theil der Eigenthümer einer

solchen kaufmännischen Gesellschaft ist und seyn muß.

Einige der neuen Einrichtungen, welche auf die Unter¬

suchungen des Parlaments folgten, waren mehr dazu

gemacht, jene Gleichgültigkeit zu vermehren als zu ver¬

mindern. So wurde, zum Beyspiele, durch einen

Beschluß des Unterhauses festgesetzt, daß wenn die von

der Regierung der Gesellschaft vorgestreckten 1,400,020

Pfund St. bezahlt, und ihre übrigen Schuldverschrei¬

bungen auf i,500,022. Pfund St. zurückgebracht seyn

würden, sie dann, aber auch erst dann das Recht haben

solle, acht vom Hunderte von ihrem Kapitale als Divi¬

dende auszutheilen; und daß das, was von ihren Ein¬

künften und reinen Gewinnst«.'» zu Haus? übrig bliebe, in

vier Theile getheilt werden solle; wovon drey Theile in

die
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hie Schatzkammer zum Gebrauche des gemeinen Wesens
gezahlt, und der vierte als ein Fond theils zur fortge¬
henden Verminderung ihrer gemachten Schulden, theils
zur Bestreitung anderer zufälliger Ausgaben, welche
der Gesellschaft von Zeit zu Zeit zur Last fallen möch¬
ten , zurück behalten werden solle. Wenn aber die Ge¬
sellschaft ein schlechter Haushaltet und ein schlechter Sou¬
verän war, als das Ganze ihrer reinen Einkünfte und
Gewinnste ihr gehörte, und sie darüber frey verfügen
durfte: so war es sicher nicht wahrscheinlich,daß sie
ein besserer werden würde, nachdem drey Viertheile je¬
ner Einkünfte andern Leuten zugeeignet, das vierte
Biertheil aber zwar wohl zu dem Vortheile der Gescll-
schaftsglicder bestimmt, aber der Aussicht und der Di¬
rektion anderer Leute untergeben worden war.

Es ließ sich denken, daß es der Gesellschaft lieber
gewesen wäre, ihre eigenen Diener und Untergebenen^
den Ueberschuß, der von ihren Einkünften^ nach Be¬
zahlung der vorgeschlagenen Dividende von acht vom
Hundert, übrig blieb, entweder zu ihrem Vergnügen
Verschwenden, oder zu ihrem Nutzen unterschlagen zu
sehen: als diesen Ueberschuß in die Hände von Leuten ge¬
ben zu müssen, mit weichen sie, vermöge dieser Ein¬
richtungen, fast unfehlbar in Streik zu gerathen befürch¬
tete. Das Interesse dieser Bedienten und Untergebe¬
nen konnte in der Versammlungder Eigenthümer einen
so überwiegenden Einfluß haben, daß sie selbst die Ur¬
heber solcher Räubereyen unterstützte, die ihren Be¬
fehlen und ihrem Ansehen unmittelbar zum Trotze wa¬
ren verübt worden. Bey dem größer» Theile der Ei¬
genthümer konnte es zuweilen eine weniger wichtige An-

Sinich. Unters, z. Th. H gest
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gelegenheit seyn, ihr Ansehen aufrecht zu erhalten, als
diejenigen Personen zu begünstigen, welche diesem An¬
sehen getrotzt hatten.

Der Erfolg war demnach auch, daß die Anord¬
nungen vom Jahre 177z, der Verwirrung in den Sa-
chen der Gesellschaft, und den Mißbräuchen ihrer Re¬
gierung in Ostindien auf keine Weise ein Ende mach¬
ten. Ungeachtcc ihre Geschäftsführer, in einer kurzen
Anwandlungvon kluger und ehrlicher Aufführung mehr
als drey Millionen Pfund Sc. in den Schatz von Cal-
cutta gesammelt hatten; ungeachtet sie in der Folge ih¬
re Herrschaft, oder ihre Räubercyrn über eine weite
Strecke der reichsten und fruchtbarsten Gegenden In¬
diens ausgedehnt hatten: so wurde doch dieß alles ver¬
schwendet und vernichtet. Die Gesellschaft fand sich,
als Hyder Aly in ihre Länder einfiel, gänzlich unvorbe¬
reitet , seinem Angriffe zu widerstehen oder ihn aufzu¬
halten. Sie ist jetzt, ( im Jahre 1784) in größerer
Noth als jemahls; und ist noch einmahl gezwungen
worden, um den unmittelbar ihr drohenden Bankerott
zu vermeiden, die Hülfe der Regierung anzustehen.
Verschiedene Entwürfe sind dem Parlamente von ver¬
schiedenen Parteyen , zu besserer Verwaltung der An-
gelegenheiren der Gesellschaft,vorgelegt worden. Al¬
le scheinen darin übereinzukommen,was in der That
auch zu allen Zelten ganz augenscheinlichwar: daß die
Gesellschaft gänzlich ungeschickt ist, die Regierung über
Land und Leute zu führen. Davon scheint sie jeho selbst
überzeugt zu seyn; und sie ist deßwegen geneigt, ihre
Regierungörechte an den Staat abzutreten.

Mit



rrz

Mit dem Rechte, Festungen und Besatzungen in
entfernten Ländern und unter ungesitteten Völkern zu
halten, ist das Recht in diesen Ländern Krieg zu füh-
den und Frieden zu machen nothwendig verbunden. Al¬
le die aufAckien errichtete Gesellschaften/ welchen das
eine Recht zugekommen ist, haben auch beständig das
andere ausgeübt, und oft ist es ihnen ausdrücklich bey
ihrer Stiftung ertheilt worden. Auf welche ungerech¬
te, eigensinnige und grausame Art sie davon Gebrauch
gemacht haben, ist aus den neuesten Erfahrungen mehr,
als zu bekannt»

Wenn eine Anzahl von Kaufleuten es Unternimmt,
üus ihre eigene Unkosten und Gefahr , einen Handel mit
irgend einem entfernten Lande, dessen Einwohner noch
Barbaten sind, zu eröffnen: so kann es billig und ver¬
nünftig seyn, sie in eine Gesellschaft, die mit einem un-
getheilken Kapitale Handelt, Zu vereinigen, und ihr,
im Falle es ihr gelingt, den Alleinhandel dahin aufcine
gewisse Anzahl von Jahren zu bewilligen. Dieß ist
der leichteste und natürlichste Weg, wie der Staat sie
dafür belohnen kann, daß sie einen kostbaren und ge¬
wagten Versuch machen, von welchem das PubiicuM
in der Folge die Früchte einzuernten haben wird. Ein
solches auf eins Zeitlang verliehenes Monopol kann aus
eben den Gründen gerechtftrtiget werden, um derentwil¬
len dem Erfinder einer Maschine em Privilegium über
den Gebrauch derselben, und dem Verfasser eines Buchs
ein Privilegium über dessen Herausgabe, auf eine Zeit¬
lang ertheilt wird. Aber mit Ausgang des festgesetzten
Zeitraums sollte jener Alleinhandel unstreitig sein Ende
haben. Die Festungen und Besatzungen, wenn es

H s noth-
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nothwendig gewesen ist, dergleichen zu errichten, soll¬
ten alsdann von der Regierung in Besitz genommen;
ihr Werth sollte an die Gesellschaft bezahlt, und der
Handel allen Unterthanen des Staats fteygelassen wer¬
den. Durch ein immerwährendes Monopol werden alle
übrige Glieder des Staats auf eine doppelte Weise,
ohne vernünftigen Grund, beeinträchtiget: erstlich durch
den hohen Preiß der Waaren, die sie, in: Falle der
Handel frey wäre, weit wohlfeiler kaufen würden;
zweylens durch die gänzliche Ausschließung vcn einem
Handelszweige, welchen zu betreiben viele unter ihnen
sowohl ihren Umstanden, als ihrem Vortheile gemäß
finden könnten. Und die Absicht, wozu sie aus diese
Weise mit einer Auflage beschwert werden , ist die aller-
unwürdigste von der Welt» Es geschieht bloß, um
die Gesellschaft in den Stand zu setzen, die Nachlässig¬
keit, Verschwendung und Untreue ihrer Beamren zu
unterstützen, deren unregelmäßige Aufführung die Di¬
vidende der Gesellschaft selten über den gewöhnlichen
Gewinn eines freyen Handels steigen läßt, und sie oft
ein gutes Theil unter diesen Maßstab erniedriget. —>
Und doch kann, wenn man nach Erfahrungen urtheilet,
eine auf Actien errichtete Gesellschaft, ohne ein solches
Monopol, keinen Zweig des auswärtigen Handels auf
lange Zeit treiben. Auf dem einen Markte einzukau¬
fen, um aus dem andern zu verkaufen, wenn auf bey¬
den viele Mitbewerber vorhanden sind; auf alle zufälli¬
ge Veränderungen, die in der Nachfrage nach einer
Waare vorgehen, und auf die noch weit größern Ver¬
änderungen, welche diese vermehrte, oder verminderte
Nachfrage, in der Concurrenz der Verkäufer, und
in der Menge der von andern auf den Markt gelieferten
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Waaren hervorbringt, — auf diese Veränderungen,
sage ich, Acht zu geben, und die Quantität und Be¬
schaffenheit jedes Sortiments von Waaren, mit Ver¬
stand und Geschickiichkeit, nach allen diesen Umstä/.den
abzumesseni dieß erfordert, wenn es glücklich von stat¬
ten gehe» soll, eine solche unermüdete Wachsamkeit und
Sorgfalr, daß es sich von denen Directoren einer, aus
einem allgemeinen Fond handelnden Gesellschaft nicht
lange erwarten läßt. Die ostindische Gesellschaft hak
vermöge einer Parlamentöacte, ein Recht, wenn sie
ihre Kapitalien schuldenfrei, gemacht haben, und die
Zeit ihres ausschließenden Privilegiums zu Ende seyn
wird, doch noch als eine geschlossene Gesellschaft, mit
einem gemeinschaftlichen Kapital, aber in Concurrenz
mit allen andern brittischen Unterthanen nach Ostindien
zu handeln. Aber in dieser Lage würde bald der grö¬
ßere Fleiß und die wachsamere Sorgfalt, mit welchem
Privatkausieute ihre Geschäfte betreiben, sie des Han«
delö überdrüssig machen-

Ein vorzüglicher französischer Schriftsteller in dem
Fache der StaatSwirthschaft, der Abr Mürellet zählt
fünf und vierzig solcher auf Aetien errichteten Gesellschaf¬
ten auf, die seit dem Jahre l 600 in verschiedenen Thei¬
len von Europa ihren Anfang genommen und Zweige
des auswärtigen Handels mit ausschließendem Privile¬
gium sich zugeeignet haben, aber alle, durch schlechte
Wirthschaft und unkluge Betreibung der Geschäfte zu
Grunde gegangen sind. Er nennt darunter zwar zwey
oder drey, von denen er nicht gehörig unterrichtet gewe¬
sen ist, die nicht Actien - Gesellschaften und nicht zu
Grunde gegangen sind. Dagegen giebt es verschiedene

Hz an-
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andere Gesellschaften dieser Art, welche dieses Schick«
sql gehabt haben, und deren er nicht gedacht hat.

Die einzigen Handelszweige, welche eine Aktien-
Handelsgesellschaft, ohne ausschließendes Privilegium,
doch mit Glück betreiben kann, sind diejenigen, deren
Operationen so äußerst einförmig und unveränderlich sind,
haß sie nichts als Fleiß, und die Art von blinder Uebung,
die man Routine nennt, erfordern. Von dieser Art
sind erftlrch die Bank- oderWechselgeschafte, zweytenS
der Assekuranz- oder Versicherungshandel, es sey die
Versicherung gegen Feuers- und Seegefahr, öder die
gegen Kapereyen im Kriege - drittens das Geschäfte
einen schiffbaren Kanal oder Durchstich eines Stroms
zu machen, oder zu unterhalten; viertens das ähnliche
Geschäft, Wasser einer großen Stadt zuzuführen.

Obgleich die Theorie der Bank- und Wechftlge--
schäfte etwas verwickelt und abstrakt zu seyn scheint: so
ist doch die Ausübung derselben sehr einfach und laßt sich
<»uf ganz bestimmte Regeln bringen, Von diesen Re¬
geln in irgend einem Falle, in Hoffnung eines außeror¬
dentlichen Gewinnes abzugehen, ist immer äußerst ge¬
fährlich, und gemeiniglich für die Bank«Gesellschaft,
welche es versucht, verderblich. Doch die Verfassung
einer Aktien - Gesellschaft giebt ihr immer eine stärkere
Anhänglichkeit an einmahl festgesetzte Regeln, als eine
Privat - Handelsgesellschaft hat. Jene ist daher zu
Bank- und Wechselgeschäften vorzüglich geschickt, Und
dem zu Folge sind auch die vornehmsten Banken von
Europa in den Händen solcher Aktien-Gesellschaften,
wovon viele, ohne ein ausschließendes Privilegium zu
haben, ihr Geschäft mit dem besten Erfolge betreiben.

Die
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Die Bank von England hat kein anderes ausschließendes
Privilegium, als dieses, daß keine andere Bank-Ge¬
sellschaft in England aus mehr als sechs Personen be¬
stehen darf. Die beyden Edinburger Banken sind Ak¬
tien-Gesellschaften, ohne alles Privilegium.

Bey dem Verstcherungshandellaßt sich zwar die
Größe der Gefahr, die vorn Feuer, von Siffbrücheff,
oder von Kapereyen den astecurirten Gütern bevorsteht,
und wie viel dafür in Gelde bezahlt werden muß, nicht
genau berechnen; aber auch die ungefähre Schähung,
die davon möglich ist, erlaubt doch bey der Versiche¬
rung gegen diese Gefahren nach ganz bestimmten Regeln
zu verfahren. Auch der Versicherungshandelalso ist
in den Handen einer Aktien-Gesellschaft gut aufgehoben,
wenn sie gleich kein ausschließendesPrivilegium hat.
Weder die Londoner Verslcherungs-Gesellschaft,noch
die, welche den Beynahmen von der königlichen Börse
hat, (Lvvul rrtlurnnac compunz-) hat
ein solches Privilegium.

Wenn ein schiffbarer Kanal oder Durchstich ein¬
mal ist gemacht worden: so ist es eine leichte und einfa¬
che Arbeit ihn zu unterhalten; und das Geschäft der da¬
bey nöthigen Verwaltung kann genauen und einförmigen
Regeln unterworfen werden. Auch selbst die Verferti¬
gung desselben ist in gleichem Falle, da man ste einem
Umernehmer übergeben kann, dem man für jede Meile
und für jede Schleuse einen bestimmten Preis bezahlt.
Das nehmliche läßt sich von einer Wasserleitung oder ei¬
nem Wasser-Kunstwerkesagen, durch welches eine gro¬
ße Stadt mit Wasser versorgt werden soll. Oft sind
daher Kanäle und Wasserleitungen von Aktien - Gestll-

H 4 schaff
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schaften gsbaust und unterhalten worden, die ohne Pri¬
vilegium sich oabey wohl befunden haben.

Doch eine solche Gesellschaft zu irgend einem Un¬
ternehmen bloß deßwegen zu errichten, weil sie im Stan¬
de ist, das Unternehmenmit Gewinnst für sich auszu¬
führen; oder irgend eine Anzahl von Gewerbsleuten
bloß deßwegen von gewissen allgemeinen Gesetzen, de¬
nen alle ihres Gleichen unterworfen sind, freyzusprechen,
weil sie bey Voraussetzungdieser Befteyung in ihrem
Geschäfte glücklich seyn können: würde in der That nicht
vernünftig und billig seyn. Dieß wird eine solche Stif¬
tung nur alsdann, wenn bey dem Geschäfte, außer
Dem Umstände, daß es auf genaue Regeln und eine ein¬
fache Methode zurückgebracht werden kann, noch zwey
andere Umstände zusammenkommen. Erstlich muß es,
nach augenscheinlichen Zeugnissen eine Sache von weit
großerm und allgemeinerm Nutzen für das Publikum
seyn, als die meisten andern Grwerbe sind; und zwcy-
tenö muß es zu feiner Betreibung ein größeres Kapital
erfordern, alv durch die Vereinigung einiger Privat-
kaufieute leicht zusammengebracht werden kann. Wa¬
re ein mäßiges Kapital hinlänglich: so würde der gro¬
ße Nutzen des Geschäfts noch kein zureichender Grund
seyn, eine Aetien-Gesellschaft für dasselbe zu errichten;
weil in diesem Falle die Nachfrage nach dem Producte,
welches dadurch auf den Markt gebracht werden soll,
leicht und geschwind genug von Privat-Unternehmern
würde befriedigt werden. Bey den vier oben genannten
Arten der Gewerbe vereinigen sich beyderley Umstände.

Die große Gemeinnützigkeit der Bankgeschäfte,
wenn sie mit Klugheit geführt werden, habe ich im zwey¬

ten
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kcn Buche diese!? Untersuchung umständlich genug au6
einander gesetzt. Eine öffentliche Bank aber, die auch
den öffentlichen Credit unterstützen, und bey besondern
Ereignissen der Regierung den vollen Ertrag gewisser
Abgaben, vielleicht bis zur Summe vm einigen Mil¬
lionen, ein oder zwey Jahrs zuvor, ehe das Geld von
jenen Abgaben einkömmt, vorschießen soll; eine solche
Bank erfordert ein größeres Kapital, als die Vereini¬
gung weniger Kaufleute zu einer Priyatsorietät, leicht¬
lich zusammenbringen kann.

Der Versicherungshandel giebt dem Vermögen der
Privatleute eine große Sicherheit, und macht, indem
er denjenigen Verlust unter viele theilt, der sonst auf
einen einzigen fallen, und ihn erdrücken würde, ihn
für die ganze Gesellschaft leicht und erträglich. Diese
-Sicherheit aber'zu geben, muß der Versicherer noth¬
wendig ein großes Kapital haben. Ehe die zuvor ge¬
nannten beyden Assecuranz-Gesellschaften in London auf
Actien errichtet wurden, ist, wie man sagt, dem Ad-
vocaten der Krone eine Liste von hundert und fünfzig
Privat-Versicherern vorgelegt worden, die alle in dem
Zeitraume von wenigen Jahren Bankerott gemacht
haben.

An dem großen und allgemeinen Nutzen schiffbarer
Kanäle und derjenigen Werkes durch welche zuweilen
große Städte mit Wasser versorgt werden müssen, wird
gewiß niemand zweifeln; und eben so augenscheinlich ist,
daß sie einen größern Aufwand erfordern, als dem Ver¬
mögen von Privatleuten angemessen ist.

Diese vier Gewerbe ausgenommen, habe ich, bey
angestrengtem Nachdenken, kein anderes auffinden kön-

H 5 nen,
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nsn, bey welchem sich alle die Umstände, welche die Er¬
richtung einer Aekien-Gesellschaft anrathen, vereinigten.
Die englische Kupfer - Geftlischaft, die Gesellschaft,
welche zum Schmelzen und Abtreiben des Bleyes, und
die, welche zum Poliren und Schleifen von Spiegel¬
gläsern errichtet worden ist, haben nicht einmahl irgend
eine große oder allgemeine Nutzbarkeit des Gegenstan¬
des, den sie bearbeiten, für sich anzuführen; und eben
so wenig übersteigen die Unkosten, welche diese Bear¬
beitung verursacht, das Vermögen vieler Privatleute.
Hb ihre Geschäfts aus so einfache Methoden und be¬
stimmte Regeln gebracht werden können, daß eö besser
wäre, sie vermittelst der Actien zu betreiben, und ob
die Gesellschaften großen Gewinn machen, maße ich
mir nicht an zu entscheiden. So viel weiß ich: die Ge.
scllschaft der Bergwerks-Unternehmer (mine-rräven-
turers) ist schon lange bankerott. Ein Antheil an dem
Kapital der edinhurger Gesellschaft für , den brittischen
seinwandhandel, steht tief unter dem Pari, obgleich
nicht so sehr, als vor einigen Jahren. Alle die Ak¬
tien-Gesellschaften, die den großmüthigen Vorsah hat¬
ten, irgend einen besondern Manufaekurzweig in die
Höhe zu bringen, haben nicht nur dadurch dem gemei¬
nen Wesen Schaden gethan, daß sie ihre eigenen Ge¬
schäfte schlecht betrieben, wodurch dann das allgemeine
EandeSkapikal vermindert worden ist: sondern sie haben
auch, in vielen andern Rücksichten, mehr Böses als
Gutes gestiftet. Bey den reinsten Absichten ist die un¬
vermeidliche Parteylichkeit der Directoren, für gewis¬
se Zweige einer Manufaktur, deren Unternehmer ihnen
Blendwerke vormachen und sie mißleiten, ein wirkliches
Hinderniß für das Aufkommen der übrigen, und stört

« noth-



nothwendig mehr oder weniger dasjenige natürliche Ver¬
hältniß, da§ sich sonst zwischen Gewinn und weise an¬
gewandtem Fleiße von selbst allenthalben einstellt, und
das von allen Beförderungsmitteln der allgemeinen Lau?
desmdnstrie das kräftigste ist»

Zweyter Abschnitt,
Von dem Aufwande, welchen der SkUät

für die Unterweisung der Jugend
zu machen hat,

ie Anstalten für die Erziehung der Jugend können
auf gleiche Weise st> eingerichtet werden, daß sie

selbst einen hinlänglichen Fond zu ihrer Unterhaltung
abwerfen, Das Schulgeld oder Honorar, welches
her Lehrling seinem Lehrer bezahlt, bringt natürlicher
Weise einen solchen Fond hervor.

Selbst ha, wo die Belohnung des Lehrers nicht
aus dieser natürlichsten Quelle hexfljeßt, darf sie des¬
wegen doch nicht nothwendig aus den allgemeinen Staats¬
einkünften genommen wexden, deren Emsammlung und
Verwendung her vollziehenden Macht anvertrauet ist.
Und so ist eH auch in dem größten Theile von Europa.
Die Unterhaltung von Schulen und Universitäten fällt
den allgemeinen Staatseinkünften entweder gar nicht,
pdev doch sehr wenig zur Last, Allenthalben wird sie
aus gewissen örtlichen oder Pryvinzial-Einkünften, aus
der Rente gewisser Landgüter oder den Zinsen gewisser

Kapi?
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Kapitalien öe-jjritcen, die bald vom Landeshervn selbst,
bald von Priogt-Wohlthäternausdrücklich diesem End¬
zwecke gewidmet, und der Verwaltung eigens dazu er¬
wählter Vorsteher anvertrauet worden sind.

Hat diese Aussteuer öffentlicher Lehranstalten, durch
immerwährende ihnen gewidmete Einkünfte beygetragen,
hen Endzweck derselben besser zu erreichen? Haben die¬
se den Fleiß der Lehrer ermuntert, und ihre Geschick-
Uchkcit erhöhet? Haben sie den Unterricht auf nützliche¬
re Gegenstände, — nützlichere, meyne ich, sowohl
für den Lernenden selbst, als für die Gesellschaft, deren
Glied er künftig seyn wird, geleitet, als er sich selbst
überlasten, würde aufgesucht haben? Es würde eben
nicht schwer fallen, auf jede dieser Fragen wenigstens
eine wahrscheinlicheAntwort zu geben.

In jedem Beruft ist die Anstrengung, mit wel¬
cher der größte Theil derer, die sich ihm widmen, sei¬
ne Arbeit verrichtet, immer im Verhältnisse der Noth¬
wendigkeit, worin er sich befindet, sich anzustrengen.
Und diese Nothwendigkeit ist am größten, wenn der
Gewinn, welchen ein Mensch von seiner Arbeit zieht,
die einzige Quelle ist, von her er eine Verbesserung
seiner Vermögensumständeerwartet, selbst die einzige,
aus welcher er seinen täglichen Unterhalt schöpft, Um
jenes gehoffke Vermögen zu erwerben, oder um sich die¬
ses Unterhaltes zu versichern, muß er alsdann des Jahrs
eine gewisse bestimmte Quantität Arbeit von einem be¬
stimmten Werthe liefern; und da, wo die Mitbewer-
hung frey und allgemein ist, wird jeder durch den Wett¬
eifer seiner Nebenbuhler, ihn aus seiner Beschäftigung
zu verdrängen, genöthigt, seine Arbeit so gut und voll-

kom-
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kommenzu machen , als es ihm nur möglich ist. Bey
einigen 'Arten des Berufs, kömmt auch noch die Größe
der Vvrtheiie, welche man sich, wenn man glücklich
darin ist, erwerben kann, hinzu; und diese belebt als¬
dann ohne Zweifel den Fleiß und die Thüftgkeit der we¬
nigen Personen, welche Muth und Ehrgeiz zu diesen
Lebensarten treibt, noch mehr. Doch sind diese Aus-»
sichten auf große Belohnungen bey weitem nicht astend
halben nöthig, um erneu beharrlichen Fleiß und eine
große Anstrengung hervorzubringen. Die bloße Nach-
eiserung und das Ringen mit Nebenbuhlern macht es
auch oft, bey niedrigen Beschäftigungen, zu einem Ge¬
genstände des Ehrgeihes, vollkommen darin Zu seyn;
und dieß allein kann die äußerste Anstrengung bewirken.
Große Aussichten hingegen, allein und abgesondert von
der Nothwendigkeit sieis-ig-zu arbeiten, sind selten
hinlänglich, die Menschen zu großen Anstrengungen zu
bewegen. In England führe die Laufbahn eines Rechts-
gelehrten, wenn man auf derselben glücklich ist, zu ei¬
nigen sehr hohen dem Ehrgeihe aufgesteckten Preisten;
und doch, wie wenige Menschen, die schon durch ihre
Geburt Ansprüche auf Vermögen und ein bequemes
Auskommen hatten, sind in diesem Lande als RechtSge-
lrhrte groß und berühmt geworden!

Die Dotirung der Schulen und Universitäten hak
unvermeidlich beygetragen, die Nothwendigkeit des Flei¬
ßes bey den Lehrern, bald mehr bald weniger zu vermin- <
dern. Ihr Unterhalt, insofern er von einem festen Ge¬
halte herkömmt, ist von der Geschickiichkeit, die sie in
ihrem Berufe erworbeu haben, oder von dem Glücke,
mir welchem sie in demselben arbeiten, gänzlich unab¬
hängig.

Atif
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Auf einiger! Universitäten Macht der Gehalt der

Lehrer nur einen kleinen Theil ihrer Einnahme aus; und

diese kömmt hauptsächlich aus dem Honorar, oder dem

bedungene» Preise ihrer Vorlesungen her, den ihnen

ihre Zuhörer bezahlen. In diesem Falle ist die Noth¬

wendigkeit, sieißig zu seyn, wettn sie auch um etwas

vermindert ist- doch nicht gänzlich aufgehoben. Für

diese Professoren ist der Ruf- den sie in ihrer Wissen«

schuft erlangt haben, immer noch von einigem Gewich¬

te ; und sie hängen doch einigermaßen von der Zunei¬

gung und Dankbarkeit ihrer Zuhörer- und von den mehr

oder weniger günstigen Berichten ab- welche dieselben

von ihren Vorlesungen geben» Sich diese günstigen

Gesinnungen und diese rühmlichen Berichte zu verschaf¬

fen - hak der Lehrer kein sichcrers Mittel, als wenn et

dieselben durch seine Geschicklichkcit und durch seinen

Fleiß in Erfüllung der Pflichten seines Annes Zu verdie¬

nen sucht«

Auf andern Universitäten ist es dem Lehrer verbo¬

then- ein Honorar oder eine Geldbelohnung von seinen

Zuhörern anzunehmen; und sein stehender Gehalt ist

das einzige Einkommen, welches ihm seine Arbeit ver¬

schafft. In diesem.Falle ist sein Vortheil mit seiner

Pflicht in einen so großen Widerspruch gebracht, als

nur zwischen beyden statt finden kann» Jeder Mensch

ist nehmlich darauf bedacht- ein so bequemes und ange¬

nehmes Leben zu führen, als nur möglich ist. Wenn

er nun eben dieselben Vortheile erhalt, er mag gewisse

beschwerliche und mühsame Pflichten thun, oder er mag

sie unterlassen: so ist es sicher seinem Interesse gemäß,

— wenigstens Nach den gewöhnlichen Begriffen der

Men-
r



127

Menschen, von dem, was sie Interesse nennen, -— jene

Pflichten entweder ganz zu vernachlässigen; oder

wenn ihn irgend eine obrigkeitliche Auflacht, der er un¬

terworfen ist, davon abhält, sie so obenhin und so

saumselig zu thun, als er es nur bey diesen seinen Obern

verantworten kann. Ist er von Natur thätig und ein

Freund der Arbeit, so wird er seinen Fleiß lieber auf

eine Weise, die ihm irgend einen Gewinn bringt, als

zur genauen Erfüllung seiner Amtspflicht, von der er

keinen Vortheil zu erwarten hat, anwenden.

Ist die Aufseht, der er unterworfen ist- in den

Händen der Universität oder des Cellegiums selbst, von

welchem er ein Mitglied ist, und besten übrige Mitglie¬

der sämmtlich Lehrer sind, oder seyn sollen: so machen

sie höchst wahrscheinlich eine gemeinschaftliche Sache

daraus, gegen einander wechselsweist nachsichtig zu

seyn; so daß jeder seinem Collegm gern erlaubt, seine

Pflicht zu vernachlässigen, wenn er nur nicht strenge zur?

Erfüllung der seinigen angehalten wird. Auf der Uni¬

versität Opford haben seit vielen Jahren die meisten öf¬

fentlichen Professoren auch den Vorsah aufgegeben- Vor¬

lesungen zu halten.

Wird aber diese Aufsicht, unter welcher der Leb--

rer steht, nicht von dem gelehrten Körper selbst, dessen

Glied er ist, sondern von einer fremden Person, —

z. B. dem Bischöfe der Diöces, dem Befehlshaber der

Provinz, oder vielleicht einem Staatsminister ausgeübt:

so ist es zwar in diesem Falle nicht zu vermuthen- daß

ihm gestattet werden wird,^ seine Pflichten gänzlich zu

vernachlässigen. Indeß alles, was solche Aufseher thun

können, ist, daß sie ihn nöthigen, auf seine Zöglinge

eine
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eine gewisse Anzahl von Stunden zu verwenden, odee
mit andern Worten, eine gewisse Anzahl von Vorlesun¬
gen das Jahr hindurch zu halten. Wie diese Vorle¬
sungen beschaffen seyn sollen,, hängt noch immer von
dem fteywüllgen Fleiße des Lehrers ab, der wahrschein¬
lich größer oder geringer seyn wird, nachdem er von
der Anwendung desselben mehr oder weniger Vortheil
zu erwarten hat. Ueoerdirß ist diese Gerichtsbarkeit,
welche Fremde über ein Lollegium öffentlicher Lehrer
ausüben, in Gefahr, auf eine eben so uuwissnde als
parteyische Weise verwaltet zu werden. Sie ist ihrer
Natur nach sehr willkührlich und gesetzlos; und da die
Personen, welchen sie anvertrauet ist, selten die Vor¬
lesungen der Lehrer selbst besuchen — oft die Wissen¬
schaften, welche diese vortragen, gar nicht verstehen:
so sind sie auch wenig geschickt, das Ansehen, welches
sie besitzen, auf eine zweckmäßige Art anzuwenden.
Oft macht sie der Stolz ihres Amtes gleichgültig in Ab¬
sicht des Gegenstandes desselben, und verleitet sie, Leh¬
rer, die ihnen mißfallen, leichtsinniger Weise und ohne
hinlängliche Ursache zu bestrafen oder abzusetzen. Der
Lehrer, der einer solchen Gerichtsbarkeit unterworfen ist,
wird aus einem der geachtetsten Männer, der er in der
bürgerlichen Gesellschaft seyn sollte, zu einem der nie¬
drigsten und verächtlichsten Glieder derselben. Nur
durch Verbindungen mit mächtigen Gönnern kann er
sich gegen die Mißhandlungen seiner Obern schützen:
und diese Gönnerschaft kann er weit weniger hoffen,
durch Fleiß und Geschicklichkeit in seinen Berufsarbei¬
ten, als durch Nachgiebigkeit gegen den Willen der
Hohem, und dadurch zu erhalten, deß er die Rechte,
die Vortheile und die Ehre des gelehrten Körpers, zu

dem
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dem er gehört, Preis giebt. Wer je Gelegenheit ge¬
habt hak, die Art, wie die französischen Universitäten
regiert werden, zu beobachten, der wird wissen, von
welchen Übeln Folgen für solcho Institute eine willkühr-
liche Gewalt sey, die von einer Person, welche nicht
ihr Mitglied ist, über sie ausgeübt wird.

Alles, was eine gewisse Anzahl Studirender nö«
thigt, ein Gymnasium oder eine Univerßtätzu besuchen,
ohne daß dabey der Ruhm oder die Verdienste der Leh¬
rer in Betrachtung kommen, dient nur dazu, die Er¬
werbung dieser Verdienste oder dieses Ruhms für die
Lehrer unnöthizer zu machen. Die Vorrechte der Gra¬
duieren sind den Gesetzen, welche die Lehrjahre der Hand¬
werker brumme», ähnlich. Jene haben gerade so viel
dazu beygetragen, den Unterricht zu verbessern, als die¬
se, Künste und Munusacturen in die Höhe Zu bringen.

Die milden Stiftungen von Freytifchen, Stipen¬
dien und dergleichen, welche an gewisse Lehranstalten
und Collcgia gebunden sind, ziehen eine Anzahl Sku-
dirender dahin, es mag das Verdienst der Lehrer an den¬
selben grüß oder geringe seyn. Würde eö den Studen¬
ten, die aus solchen milden Stiftungen unterhalten wer¬
de!«, freygclassen, welche Universität oder welche Lehr¬
anstalt sie wählen wollen: so würde daraus vielleicht ckn
NacheiferungStrieb unter den verschiedenen Lehranstalten
entliehen. Ein Gesetz hingegen, welches selbst den
unabhängigen Mitgliedern jedes einzelnen CollegiamS
verbiethet, es zu verlassen und mit einem andern zu ver¬
tauschen, ohne dazu die Erlaubniß gesucht und erhalten
zu haben, muß sehr viel beytragen, diese Nacheiferung
zu unterdrücken.

Smtth. Unters, z. Th. I Wenn
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Wenn in einer Lehranstalt der Lehrer oder Profes¬
sor, der jeden Studirenden in den verschiedenen Kün¬
sten und Wissenschaften zu unterrichten hat, nicht von
dem Studirenden selbst freywillig gewählt, sondern von
dem Vorsteher des Collegiums oder dem obersten Lehrer
ernannt würde; und wenn ein Student, im Fall sein
Lehrer saumselig, ungeschickt oder gegen ihn unhöflich
wäre, ihn doch nicht ohne gesuchte und erhaltene Er¬
laubniß mit einem andern vertauschen dürfte: so würde
eine solche Einrichtung nicht nur die Nacheiserung unter
den Lehrern eines und desselben Collegiums vernichten,
sondern bey allen insgesammt einen großen Beweg ungs-
grund des Fleißes und der auf das Beste ihrer Zöglin¬
ge zu wendenden Sorgfalt aufheben. Lehrer der Art
können, wenn sie auch von ihren Schülern bezahlt wer¬
den , eben so leicht in die Versuchung gerathen, diesel¬
ben zu vernachlässigen,als die, welche von einem ste¬
henden Gehalte leben , und gar keine Belohnung von
ihren Zuhörern erwarten.

Ist der Lehrer ein Mann von Geist: so wird es
ihm selbst höchst zuwider seyn, bey seinen Vorlesungen
gewahr zu werden, daß er sinnloses Zeug sagt, oder
mittelmäßige und unverdauete Sachen vorbringt. Es
muß ihm allerdings ein unangenehmes Gefühl erregen,
wenn der größte Theil seiner Zuhörer seine Vorlesungen
verläßt, oder sie wenigstens mit den augenscheinlichsten
Merkmahlen von Gleichgültigkeit, Unaufmerksamkeit
und Verachtung anhört. Ist er daher genöthiget, eine
bestimmte Anzahl von Stunden zu lesen: so kann schon
die Furcht vor dieser Unannehmlichkeit allein ihn antrei¬
ben, sich zu seinen Vorlesungen so vorzubereiten, daß

die-
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dieselben erträglich werden. Indeß giebt es allerley
Auswege und Kunstgriffe, durch welche jene Unannehm¬
lichkeiten vermindert, und die darin liegenden Antriebe
zum Fleiße geschwächt werden können. Der Lehrer
kaun, z. B. anstatt einen eigenen Vertrag über die
Wissenschaft, die er dem Zuhörer beybringen soll, zu
harten, ein darüber geschriebenes Buch vorlesen, und
wenn es in einer alten oder fremden Sprache geschrieben
ist, es in die Muttersprache übersehen. Oder er kann
auf die noch bequemere Methode fallen, das Buch von
seinen Zuhörern übersehen zu lassen, und nur einige ge¬
legentliche Anmerkungen und Verbesserungen hinzufü¬
gen, — welche er dann, sehr selbstgefällig, mit dem
Namen von Vorlesungen belegt. Es gehört ein äu¬
ßerst geringer Grad von Kenntnissen und Fleiß dazu,
auf diese Weife Lchrstunden Zu halten, ohne sich doch
geradezu der Verachtung oder dem Gelächter seiner
Schüler auszusehen, und ohne etwas durchaus unge¬
reimtes und abgeschmacktes sagen zu dürfen. Die in

'dem Collegium eingeführte Schulzucht kann üb erbtest
alle Zöglinge dieses Lehrers, sowohl zu der fleißigsten
Besuchung feiner bloß Schande halber gehaltenen Vor¬
lesungen , als zu dem anständigsten und ehrerbiethigsten
Betragen während derselben nöthigen.

Ueberhaupt ist die Schulzucht oder die Polizey,
die in solchen Lehranstalten und Cvllegien eingeführt ist,
weit weniger für das Beste der Lernenden, als für den
Vortheil, oder vielmehr für die Bequemlichkeit der Leh¬
renden eingerichtet. Sie zielt immer dahin ab, das
Ansehen des Lehrers, er mag feine Pflichten erfüllen
oder vernachlässigen, doch aufrecht zu erhalten, und

I - die
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die Schüler in allen Fallen Zu einem solchen Betrage!»

gegen ihn zu nöthigen, als wenn er der vortreflichste

feiner Art wäre. Sie scheint in den Lehrern die voll¬

kommenste Weisheit und Tugend, und bey den Lernen¬

den die größte Schwäche und Thorheit vorauszusehen.

Und doch giebt es, glaube ich, kein Beyspiel, daß da,

wo Lehrer wirklich ihre Pflicht thun, ihre Schüler,

(wenigstens dem größten Theile nach,) eö je an Ach¬

tung gegen sie haben fehlen lasten. Keine Schul-Po-

lizeygcseHe sind nöthig, um die fleißige Besuchung sol¬

cher Vorlesungen zu erzwingen, die wirklich des Zu-

hörenö werth sind; wie dieß die Erfahrung allenthalben

zeigt, wo es dergleichen Vorlesungen giebt. Für Kin¬

der und sehr junge Knaben kann zwar unstreitig zuwei¬

len Zwang nöthig seyn, um sie zum Fleiße und zur

Aufmerksamkeit bey demjenigen Unterrichte zu nöthigen,

der ihrem Alter unentbehrlich ist, und doch noch so we¬

nig anziehendes für sie hat. Aber nach dem zwölften

oder dreyzehnten Jahre muß, wenn der Lehrer seine

Schuldigkeit thut, die innere Annehmlichkeit eines gu¬

ten Unterrichts einen jungen, von der Natur nicht ver¬

wahrlostem Menschen, auch ohne äußern Zwang zur

fleißigen Besuchung desselben bewegen können. In der

That besitzt der größere Theil junger Leute so viel Edel-

muth, daß er nicht nur den Unterricht seiner Lehrer,

wenn diese nur einigen Eifer zeigen, ihm nützlich zu

werden, hochzuschätzen und zu rühmen, sondern ihnen

auch viele grobe Vernachlässigungen ihrer Pflichten zu

vergeben, und ihre Fehler vor dem Publicum zu ver¬

bergen geneigt ist.

Man findet, daß diejenigen Theile der Erziehung,

für welche keine öffentliche Lehranstalten vorhanden sind,

ge«



gemeiniglich am besten gelehrt werden. Wenn ein jun¬
ger Mensch in eine Fccht-oder Tanzschule geht: seist
es zwar nicht immer der Fall, daß er ein guter Tänzer
oder Fechter wird; aber er lernt doch immer tanzen und
fechten. Der gute Erfolg des Unterrichts auf einer
Reitbahn ist weit zweifelhafter. Die Unkosten, welche
dieselbe erfordert, sind so groß, daß Reitschulen an den-
meisten Oertcrn öffentliche Anstalten sind. Die drey
wesentlichsten Grundlagen einer gelehrten Erziehung,
Lesen, Schreiben und Rechnen werden Kindern noch
jeht weit häufiger von Privat - als von öffentlichen Leh¬
rern beygebracht, und fast jedermann erlangt diese Ge-
schicklichkeiten wirklich in dem Grade, in welchem seine
Umstände es erfordern.

In England find die Schulen wert weniger verdor¬
ben , als die Universitäten. In den Schulen lernt die
Jugend Lateinisch und Griechisch, oder kann es lernen;
und zu mehr machen sich die Lehrer auf denselben nicht
anheischig, so wie auch nicht mehr von ihnen erwartet
wird. Auf den Universitätenhingegen findet die Ju¬
gend oft keine Gelegenheit in denjenigen Wissenschaften
unterrichtet zu werden, zu deren Unterrichte diese gelehr¬
ten Körper eigentlich bestimmt sind. Der Löhn des
Schullehrers hängt in den meisten Fällen größtentheils,
und in einigen ganz allein von den Honorn ien oder von
dem ab, was ihre Schüler ihnen bezahlen. Schulen
haben kein ausschließendes Privilegium. Um den Ma¬
gister- oder Doctor-Titel zn erhalten, ist eö nicht noth¬
wendig, daß der Candidat ein Zeugniß beybringe, daß
er so und so viele Jahre auf irgend einer öffentlichen
Schule siudirt habe. Wenn er bey der Prüfung nurI 3 Leigt,
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zeigt, daß er das versteht, was auf Schulen gelehrt
wird: so wird weiter nicht darnach gefragt, an welchem
Orte er es gelernt habe.

Doch man kann sagen: es ist vielleicht wahr, daß
diejenigen Theile des Unterrichts, für welche die Uni¬
versitäten gestiftet sind, nicht allzu gut gelehrt werden.
Aber sie würden gar nicht gelehrt worden seyn, wenn
keine Universitäten vorhanden wären; und das Publi¬
kum sowohl als die Privatleute würden durch den gänz¬
lichen Mangel dieses Theils der Erziehung einen beträcht¬
lichen Schaden erleiden.

Die noch jeht bestehenden Universitäten in Europa
waren ursprünglich größtentheilS kirchliche Institute,
und dazu bestimmt, junge Geistliche zu erziehen. Sie
wurden durch das Ansehen des Pabstes gestiftet, und
standen so unmittelbar unter seinem Schuhe, daß alle
ihre Glieder, Lehrer sowohl als Studirende, das !>e-

riabiLium dm i hatten, das heißt, daß sie von der Ge¬
richtsbarkeit der bürgerlichen Obrigkeit ausgenommen
waren, und nur vor geistlichen Tribunalen belangt wer¬
den konnten. Alles, was in den meisten dieser Univer¬
sitäten gelehrt wurde, war nach dem Endzwecke ihrer
Stiftung Theologie, oder etwas, welches als Vorbe-
reitung zur Theologie angesehen werden konnte.

Als das Christenthum zuerst durch Gesetze in die
Lander des westlichen Europas eingeführt wurde, war
«in verdorbenes Latein die gemeinschaftliche Sprache al¬
ler dieser Länder. In diesem verdorbenen Latein wurde
dann auch der Gottesdienst gehalten, — auch war darin
die Uebersetzung der Bibel abgefaßt, die beym Gottes¬

dienste



dienst? vorgelesen wurde. Nach dem Einfalle der ro-
Heu deutschen Völkerschaften, welche das römische
Reich zerstückelten, hörte die lateinische Sprache nach
und nach aus, die Sprache irgend eines europäischen
Landes zu seyn. Aber die Verehrung der Menschen
erhält natürlicher Weise religiöse Gebrauche und For¬
men dos Gottesdienstes noch lange Zeit, nachdem die
Umstände aufgehört haben, um derentwillen sie zuerst
waren eingeführt worden, und durch die sie allein ver¬
nünftig wurden. Ob also gleich das Latein dem größ¬
ten Theile des Volks nicht mehr verständlich war: so
fuhr man doch fort, den Gottesdienst in dieser Spra¬
che zu halten. Auf diese Weise entstand in den euro¬
päischen Landern, fast wie in Aegypten, eine doppelte
Sprache; eine heilige für den Gottesdienst und die
Priester, die zugleich die gelehrte war — und eine
gemeine für das Volk, und für die gewöhnlichen Ge¬
schäfte des Lebens. Nun ward es also nothwendig,
daß die Geistlichen wenigstens etwas von dieser heiligen
und gelehrten Sprache verstehen mußten; und das Stu¬
dium der lateinischen Sprache wurde also vom Anfan¬
ge der Universitäten an, ein wesentlicher Theil ihres
Unterrichts.

Mit der griechischen und hebräischen Sprache hat¬
te es nicht gleiche Bewandniß. Der unfehlbare Aus¬
spruch der Kirche hatte die lateinische UeberseHung der
Bibel, welche man die Vulgata heißt, für ein eben
so unmittelbares Werk göttlicher Eingebung erklärt,
als die griechischen und hebräischen Urschriften, und
ihr also eben das Ansehen beygelegt, welches diesen ge¬
bührt. Da also die Kenntniß dieser beyden Sprachen

I 4 dem
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dem Geistlich"« nicht mehr nothwendig war: so machte
auch das Studium derselben nicht lange mehr einen
Theil des auf Universitäten ertheilten Unterrichts aus.
Man hat mir versichert, daß auf einigen spanischen
Universitätennie daran gedacht worden ist, die griechi¬
sche Sprache zu lehren, oder die griechischen Su-rist-
sieller auszulegen. Die ersten Reformatoren im sieb¬
zehnten Jahrhunderts fanden den griechischen Grund-
text des neuen, und selbst den hebräischen des alten Te-
siamentS ihren Meinungen günstiger, als jene alte Uc-
bersetzung der Vulgaka, die, wie sich natürlicher Wei¬
se vermuthen läßt, nach und nach den Irrthümern der
katholischeu Kirche angepaßt worden war. Sie mach¬
ten sich also an die Arbeit, die vielfältigen Fehler die¬
ser Uebersetzung ins Acht zu sehen; und nöthigten da¬
durch die katholische Geistlichkeit, auch von ihrer Sei¬
te an die Vertheidigung oder die Auslegung derstlbrn
zu denken. Keines von beyden konnte ohne einige
Kenntniß der Grundsprachengeschehen, deren Stu¬
dium also nach und nach auf den meisten sowohl katho¬
lischen als protestantischen Universitäten wieder einge¬
führt wurde. Die griechische Sprache hing überdies;
mit der ganzen klassischen Gelehrsamkeit zusammen, die
zwar zuerst nur von Italienern und Katholiken war ge¬
trieben worden, um die Zeit der Reformation aber die
allgemeine Aufmerksamkeit der Menschen in allen euro¬
päischen christlichen Ländern auf sich zog.

Auf dem großem Theile der Universitäten wurde
daher das Griechische noch vorder Philosophie, und so¬
bald der Studirende einige Fortschritte im Lateinischen
gemacht hatte-, gelehrt. Das Studium der hebräischen

Sprache
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Sprache, da diese mit der klassischen Gelehrsamkeit gar¬
nicht zusammenhing, und außer dem alten Testament
kein einziges geschätztes Buch in ihr geschrieben war,
folgte gemeiniglich erst dem EursuS der Philosophie, und
wurde nicht eher angefangen, als bis der Studirende
in die theologischen Schulen eintrat.

Ursprünglich wurden die Anfangsgründe der grie¬
chischen und hebräischen Sprache auf den Universitäten
selbst gelehrt; und auf einigen geschieht es noch. Auf
andern, und zwar auf den meisten erwartet man jetzt,
daß der Studirende, welcher sie besucht, schon die
Kenntniß der Anfangsgründe beyder Sprachen mitbrin-«
ge. Aber das fortgesetzte Studium derselben und ih»
rer Litteratur macht noch jetzt allenthalben, einen be¬
trächtlichen Theil des Universitäten-Unterrichts aus.

Die alte griechische Philosophie war in drey große
Theile getheilt, die Ethik, Physik und Logik. Diese
Eintheilung scheint der Natur der Sache vollkommen
angemessen. ,

Die großen Erscheinungen der Natur, der regel¬
mäßige Lauf der himmlischen Körper, Finsternisse, Ko¬
meten: Donner, Blitz und andere außerordentliche Me¬
teore; die Erzeugung, das Leben, das Wachsthum und
der Untergang von Thieren und Pflanzen, sind Gegen¬
stände, die, so wie sie natürlicher Weise den Menschen
in Erstaunen setzen, ihn auch neugierig machen, die Ur¬
sachen derselben zu erforschen. Im Anfange versuchte
es der Aberglaube, dieser Neugierde Genüge zu thun,
indem er alle diese wunderbaren Ereignisse der unmittel¬
baren Einwirkung der Götter zuschrieb. In der Folge

I 5 u e
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trat die Philosophie auf, und bemühete sich, aus be¬
kanntem und dem Menschen naher liegenden Ursachen
und Kräften, als die unmittelbare Wirkung der Gott¬
heit ist, darüber Rechenschaft zu geben. Die Wissen¬
schaft, welche sich mit der Erklärung dieser großen Na¬
tur - Erscheinungen beschäftigt, war die erste, welche
man anbauete: weil diese Erscheinungen selbst die er¬

sten Gegenstände waren, welche die menschliche Wißbe¬
gierde geweckt hatten. Und die ältesten der Philoso¬
phen , deren Andenken uns die Geschichte erhalten hat,
sind dem zu Folge Physiker gewesen.

In jedem Zeitalter und Lande ist es unausbleiblich,
daß ein Mensch auf des andern Charakter, Absichten
und Handlungen Achtung giebt, und daß daraus nach
und nach gewisse Regeln und Maximen für die menschli¬
che Aufführung abgezogen werden, in welchen alle über¬
einstimmen. Sobald die Schreibekunst erfunden und
bey einer Nation eingeführt ist, werden die weisen Leute
derselben, oder die, welche sich dafür halten, unfehlbar
die Anzahl dieser allgemein angenommenen und verehr¬
ten Lebenöregeln und Maximen zu vermehren, und ihre
eigenen Gedanken über das, was in dem Betragen der
Menschen schicklich oder unschicklich ist, bald in der
künstlichern Form von Fabeln, bald in der einfachern
von Sentenzen, dergleichen die Sprüche Salomonö,
und die griechischen Gnomologen, so wie einige Werke
des Hesiods enthalten, vorzutragen suchen. Lange Zeit
hindurch kann die Anzahl dieser Klugheits - und Lebens¬
regeln immerfort vermehrt werden, ohne daß irgend je¬
mand daran denkt, sie zu ordnen, sie in Verbindung
mit einander zu bringen, oder sie aus gemeinschaftlichen

Pein-



Principien herzuleiten. Die ersten Versuche einer sy¬
stematischen Zusammenstellung einzelner entdeckter Wahr¬
heiten, und einer Zurückführung mannichfaltiger Be¬
obachtungen aus wenige allgemeine Grundbegriffe, wur¬
den zuerst in der Nakurlehre gemacht. Von da ging
man mit dieser Bemühung auf die Moral über. Die
gemeinen Lebensregeln und moralischen Denksprüche
wurden auf eben die Art mit einander verbunden, in
eine methodische Ordnung gebracht, und auf allgemeine
Grundsätze zurückgeführt, als man dieß mit den Na¬
turerscheinungen und den physikalischen Beobachtungen
gethan hatte. Die Wissenschaft, welche dieses that,
und diejenigen Grundsätze aufzusuchen sich vornahm,
wodurch die einzelnen Lebensregeln erklärt und mit ein¬
ander verbunden werden sollen, war eben das, was

man Moralphilosophie nannte.

Verschiedene Schriftsteller lieferten auch verschiede¬
ne Systeme sowohl über die Natur- als Sitcenlehre.
Aber die Gründe, mit welchen sie diese ihre Systeme
unterstützten, waren oft so wenig völlig genugthucnde
Beweise, daß sie vielmehr kaum bis zu einer schwachen
Wahrscheinlichkeit reichten, und zuweilen augenscheinli¬
che Trugschlüsse enthielten, deren Kraft nur aus der
Zweydeutigkeit und dem unbestimmten Gebrauche ge¬
wisser Wörter herrührte. In allen Zeitaltern der Welt
sind Systeme der speculativen Philosophie um so schwa¬
cher Gründe willen angenommen worden, daß kein
Mensch von gesundein Verstände auf ähnliche Wahr¬
scheinlichkeiten auch nur den mindesten Theil seines Ver¬
mögens wagen würde. Grobe Sophisterei) hat auf die
Meinungen der Menschen selten anderswo als in der
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Philosophie Einfluß: aber hier hat sie oft den größt¬
möglichen. Natürlicher Weise sachten die Schutzred¬
ner jedes physikalischen oder moralischen Lehrgebäudes,
die Schwächen derjenigen Systeme ins Licht zu sehen,
die dem ihrigen entgegesetzt waren. Bey der Prüfung
ihrer Beweise wurden sie nothwendig darauf geleitet,
den Unterschied zwischen einem bloß wahrscheinlichen
und einem völlig überzeugenden Beweise, zwischen ei¬
nem bündigen und einem Trugschlüsse, aufzusuchen.
Daraus entstand die Logik, oder die Wissenschaft der
allgemeinen Grundsätze, welche bestimmen, wenn man
richtig, und wenn man unrichtig urtheilt und schließt.
-— Diese Wissenschaft,obgleich von spätern: Ursprün¬
ge, als die Natur - oder Sittenlehre, wurde doch in
der Folge in den meisten Schulen der Philosophen vor
jenen beyden Wissenschaften gelehrt. Man glaubte
nehmlich, daß ehe der Schüler zugelassen werden könn¬
te, über jene großen Gegenstände seine Urtheils - und
Schlußkraft zu üben, er zuerst von dem Unterschiede
zwischen richtigen und zwischen falschen Urtheilen und
Schlüssen, wohl unterrichtet seyn müsse.

Diese alte Einteilung der Philosophie in drey
Theile, wurde auf den meisten Universitäten des neuern
Europa, in eine andere von fünf Theilen abgeändert.

In der alten Philosophie machte alles, was man
von der Natur Gottes, oder der menschlichen Seele
lehrte, einen Theil der Naturlehre aus. Diese We¬
sen, sagte man — ihre Natur mag auch bestehen,
worin sie wolle —' sind doch Theile des großen Uni¬
versums , und zwar Theile von dem wichtigsten Einflüs¬
se ins Ganze. Alles also, was die menschliche Ver¬

nunft,
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nunfk, durch Schlüsse oder durch Vermuthungen, in
Absicht ihrer herausbringen konnte, machte nur zwey
Kapitel , — Zwar unstreitig sehr wichtige Kapitel, —-
derjenigen Wissenschaft aus, welche es sich vorsetzte,
den Ursprung und die Gesetze des Universums zu erklä¬
ren. Auf den europäischen Universitäten hingegen, wo
die Philosophie nur als Dienerin der Theologie gelehrt
wurde, war eö natürlich, bey diesen beyden Hauptstü¬
cken länger, als bey irgend einem andern der ganzen.
Naturwissenschaft, zu verweilen. Man dehnte sie al¬
so nach und nach so sehr aus, und theilte sie in so viele
untergeordnete Artikel, bis endlich die Lehre von den
Geistern, von denen man so wenig wissen kann, einen
eben so großen Raum in dem philosophischen System
einnahm, als die Lehre von den Körpern, von welchen
man so viel weiß. Man sing an, beyde Lehren als
zwey verschiedene Wissenschaften zu betrachten. Das,
was man Metaphysik oder Geisterlehre nannte, wur¬
de der Physik oder der NatM'lehre entgegengesetzt, unk»
nicht nur als die erhabenere, sondern auch in Rücksicht
auf den Stand der Geistlichen, für welchen eigentlich
alle gelehrte Erziehung bestimmt war, als die nützli¬
chere umer beyden Wissenschaften betrachtet. Derje¬
nige Gegenstand, der durch Beobachtung und ange¬
stellte Versuche erkannt werden kann, und in Absicht
dessen es bey sorgfältiger Bearbeitung möglich ist, nütz¬
liche Entdeckungen zu machen, wurde fast gänzlich ver¬
nachlässigt. Und einer, an welchem, nach der Auf¬
findung einiger trivialen Wahrheiten, die jedem Men¬
schen in die Augen fallen, die angestrengteste Aufmerk¬
samkeit nichts als Ungewißheit und Dunkelheit entdeckt,
und also nichts als Spitzfindigkeiten und Sophistcreyen

her«
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herausbringen kann, wurde mit dem größten Fleiße be¬

arbeitet.

Nachdem diese beyden Wissenschaften von einan¬

der abgesondert worden waren, gab ihre Vergleichung

natürlicher Weise einer dritten, der Ontologie, ihren

Ursprung, — derjenigen Wissenschaft, welche von den

der Körper - und Geisterwelt gemeinschaftlichen Begrif-

fen und Eigenschaften handelt. Aber wenn schon der

größte Theil der Metaphysik und Geistcrlchre der Schu¬

len auf Spitzfindigkeiten und Sophistercyen hinauslief:

so war das Spinncngewebe der Ontologie, -— die man

auch zuweilen zur Metaphysik rechnete, ganz daraus

zusammengesetzt.

Der vornehmste Gegenstand der Untersuchung in

der alten Moral, war die Frage: worin die Glückselig¬

keit und Vollkommenheit dcö Menschen bestehe, sowohl

wenn man ihn bloß einzeln als Individuum, als wenn

man ihn als Mitglied einer Familie, eines Staates,

oder des menschlichen Geschlechts betrachtet. In dieser

Philosophie wurden die menschlichen Pflichten als die

Mittel zur Erreichung menschlicher Glückseligkeit und

Vollkommenheit betrachtet. Aber nachdem die Moral

sowohl, als die Naturlehre bloß die Vorbereitung zur

Theologie wurde: fing man an, auch die menschlichen

Pflichten vornehmlich als Mittel zur Glückseligkeit in ei-

ncm künftigen Leben anzusehen. Nach der Philosophie

der Alten, brachte die Tugend ihrem Besitzep schon in

diesem Leben die größte Glückseligkeit zuwege, deren der

Mensch fähig ist. Nach der Philosophie der Neuern

stand sie gemeiniglich, oder fast immer, der Glückseligkeit

des jetzigen Lebens entgegen: und der Himmel mußte

durch



durch Enthaltsamkeit und Kasteyungen, durch die Stren¬
ge und die Demüthigungen des Mönchs, mehr durch
die Thätigkeit und das muthige und geistvolle Betragen
des Mannes gewonnen werden. Easüistik und Astecik,
unnütze Entscheidung künstlich ausgedachrcr Gewisstns-
falle, utld Anweisung zu eben so unnüyen geistlichen
Andachtsübungen, machte den größten Theil der scho¬
lastischen Moral aus. So wurde derjenige Zweig der
Philosophie, der bey weitem der wichtigste unter allen
ist, der leerste und unnützeste.

Dreß war demnach der Studicnplan auf den mei¬
sten europäischen Universitäten. Die Logik wurde zu¬
erst gelehrr; dann folgte die Onkologie. Die Gcister-
lehre, welche sowohl die Untersuchung über die mensch¬
liche Seele, als über die Natur Gottes in sich schloß,
nahm die dritte Stelle ein. In der vierten folgte ein
sehr verdorbenes und gninghalrigcs Moralfystem, das
man als eine unmittelbare Folge der Geisterlehre ansah,
besonders chscftru als es anss genaueste mst der Lehre
von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, und den
göttlichen Belohnungen und Strafen in einem künftigen
Leben verbunden war. Den Beschluß des ganzen Cur-
sus. machte em kurzer und seichter Unterricht in der Na-
turlehrc.

Alle diese Veränderungen also, welche die Univer¬
sitäten in der Methode des philosophischen Studiums
hervorbrachten, waren bloß für die Erziehung junger
Geistlichen berechnet, und zielten bloß dahin ab, die
Philosophie zu einer schicklichen Vorbereitung für die
Theologie zu machen. 'Aber gewiß wurde sie durch den
starren Zusatz von Spitzfindigkeit und Sophisterei), von



Casuisterey und Ascetik, den sie vermöge dieser Verän¬

derungen erhielt, nicht geschickter, einen edlen Mann

und nützlichen Staatsbürger zu bilden, >— den Ver¬

stand eines Menschen aufzuhellen, ober sein Herz zu

verbessern.

Noch jetzt ist dieß der gewöhnliche philosophisch»

Cursus, der auf den meisten europäischen Universitäten,

— mit mehr oder weniger Sorgfalt, — gelehrt wird,

nachdem die Verfassung jeder Universität Fleiß undGe-

schicklichkeit bey den Lehrern, mehr oder weniger noth¬

wendig macht. Auf einigen der reichsten und am be¬

sten ausgesteuerten Universitäten begnügen sich die Leh¬

rer, nur einige unzusammenhängende Fäden oder Bruch¬

stücke dieser verdorbenen Philosophie vorzutragen; und

selbst diese tragen sie gemeiniglich ziemlich obenhin und

nachlässig vor. '

Die Fortschritte und Entdeckungen, welche in den

neuesten Zeiten in einigen Zweigen der Philosophie ge¬

macht worden sind, kommen größtentheils nicht von den

Universitäten her, obgleich ohne Zweifel einige hier ih¬

ren Anfang genommen haben. Ja die meisten dieser

gelehrten Körper haben gar nicht einmahl geeilt, diese

Entdeckungen, nachdem sie anderswo zum Vorscheine

gekommen waren, bey sich aufzunehmen, um von die¬

sen Fortschritten der Wissenschaften Gebrauch zu ma¬

chen. Vielmehr haben einige recht geflissentlich als Zu¬

fluchtsörter gedient, in welchen veralterce Systeme und

verjährte Vorurtheile, nachdem sie aus allen übrigen

Winkeln der Erde vertrieben worden waren, Schuh

fanden und fortdauerten. Mit einem Worte, die reich¬
sten und die um besten dotieren Universitäten sind immer

die
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die langsamsten gewesen, Verbesserungen aufzunehmen,

und haben f.ch jeder Veränderung in der einmahl ein¬

geführten Methode des Unterrichts am hartnäckigsten

widersetzt. Weit leichter haben diese V-rbesserungen auf

ärmern Universitäten Eingang gefunden, wo die Lehrer,

weil ihre Einnahme von dem Rufe ihrer Brauchbarkeit

abhängiger war, gmöthiget waren, sich mehr nach dem

Geiste der Zeit zu bequemem

Aber obgleich die öffentlichen Schulen und Univer¬

sitäten Europens ursprünglich nur für die Erziehung eines

einzigen Scan» es,— der Geistlichkeit sorgten; — und

ob gleich auf denselben nicht einmahl diejenigen Wissen¬

schaften sehr gut gelehrt wurden, welche man als noth¬

wendig für diesen Stand ansieht: so haben sie doch nach

und nach die Erziehung auch all^r andern Stände, nnd

besonders der vornesmern und reichern Jugend au sich

gezogen. Man kannte, wie es scheint, keine bessere

Art, den langen Zwickhenraum zwischen der Kindheit und

demjenigen Acker, wo der Mensch in die Geschäfte des

bürgerlichen Lebens eintritt, und eines derselben, das

in Zukunft seinen Beruf ausmachen soll, ernstlich zrc

betreiben anfangt, mit einigem Nutzen auszufüllen.

Indeß scheint der größte Theil dessen, was auf Schulen

und Universitäten gelehrt wird, keine sehr schickliche Vvt>

Lcreitung zu diesen Geschäften zu siyn.

In England wird es immer mehr und mehr ge¬

wöhnlich, junge Leute, so wie sie aus den Schulen kommen,

sogleich auf Reisen zu schicken, und sie nicht erst eine

Universität besuchen zu lassen. Man behauptet, daß

unsere Jugend durch die Reisen sehr gebildet wird. Und

freylich ein junger Mensch, der im siebzehnten oder acht-

Smith Unters, z. Th. K Zehn»
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zehnten Jahre außer Landes geht, und im ein und zwan¬

zigsten wiederkömmt, ist während der Zeit drey oder

vier Jahre älter geworden; und in diesem Alter ist es

schwer, vier Jahre zuzubringen, ohne sich auf irgend eine

Art auszubilden und Fortschritte zu machen. Der Jüng¬

ling lernt auch auf diesen Reisen eine oder zwey auslän¬

dische Sprachen, obgleich selten so vollkommen, daß er

im Stande wäre, sie zu schreiben und zu sprechen. In

andern Rücksichten aber kömmt er gemeiniglich mit mehr

falschen Einbildungen von sich selbst, mit unmoralischen

Grundsätzen, mit einem größern Hange zu Zerstreuung

und Ausschweifungen, und mit einer geringern Fähig¬

keit zu einer ernsthaften Betreibung von Wissenschaften

oder Geschäften zurück, als er am Ende einer so kurzen

Zeit gehabt haben würde, wenn er sie zu Hause zugebracht

hatte. Durch das Reisen in einem noch so unreifen Al¬

ter, durch die Verschwendung der kostbarsten Jahre

seines Lebens in zeitverderbenden Lustbarkeiten, entfernt

von der Aussicht seiner Eltern und Verwandten, und

befreyk von allen den Schranken, welche diese ihm hätten

setzen können, muß der Jüngling nothwendig alle die

nützlichen Anlagen und Gewohnheiten, welche ihm die

frühern Theile seiner Erziehung beyzubringen gesucht

haben, anstatt sie auszubilden und zu befestigen, viel¬

mehr schwachen und nach und nach verlieren. Nichts

als der gänzliche Mangel des Vertrauens und der Ach¬

tung, welchen sich die Universitäten durch ihre Schuld

zugezogen haben, hat einem so ungereimte» Erziehungs¬

plane, als der ist, so ganz junge Leute reisen zu lassen,

Beyfall verschaffen können. Ein Vater, der einen

Sohn auf Reisen schickt, hat wenigstens den Vortheil
davon , daß er eine Zeitlang den unangenehmen Anblick

von
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von sich entfernt, seinen Sohn vor seinen Augen müßig

gehen, von stiuen Lehrern vernachlässiget, und aus dem

Wege zu seinem Verderben fortschreiten zu sehen.

Dieß sind die Wirkungen mancher neuern öffenk-

lichen Erz'.ehuugöanstalten gewesen.

In andern Zeitaltern, bey andern Nationen, sind

andere Pläne zur Erziehung beliebt worden, und andere

Anstalten haben starr gefunden.

In den Frevstaaten des alten GrlechenlandeS wurde

jeder freye Bürger, unter der Aufsicht der bürgerlichen

Obrigkeit, in gymnastischen Uebungen und in der Musik

unterrichtet. Durch die gymnastischen Uebungen wollte

m,an seinen Körper abhärten, .seinen Muth stählen, und

ihn aus die Beschwerden und Gefahren des Kruges vor»

bereiten. Und da nach allen Nachrichten, die griechi¬

sche Miliz eine der besten in der Welt war: so muß die¬

ser Theil ihrer öffentlichen Erziehung den Endzweck wirk¬

lich erreicht haben, welchen ste sich dabey vorgesetzt hat¬

ten. Durch den andern Theil der Erziehung, — durch

die Musik, — wurden, wenigstens nach den Berich¬

ten, die uns Geschichtschreiber und Philosophen von die¬

sen Unterrichtsanstalten geben, die Leidenschaften besanf-

ritzet, das Temperament gezähmct, das Herz zu wen-

schensreunoliche» Empfindungen gesiimmet, und der

Charakter zur Ausübung aller sittlichen und gesellschaft¬

lichen Pflichten, sowohl im öffentlichen als im Privat¬

leben gebildet.

In Rom hakten die Uebungen bss Marsseides eben

den Endzweck, den die gymnastischen Uebungen in Grie¬

chenland hatten; und sie scheinen auch ihren Endzweck eben

K 2 ss
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so gut erreicht zu haben. Aber nichts, der musikalischen

Erziehung der Griechen ähnliches, war unter den Rö¬

mern vorhanden. Indeß scheint der moralische Charak¬

ter der Römer, im öffentlichen und Privatleben, dem

Charakter der Griechen nicht nur gleich gewesen zu seyn,

sondern in vielen Rücksichten Vorzüge über ihn gehabt

zu haben. Daß sie im Privatleben die Griechen an

Tugend übertrafen, dieß bezeugen DionysiuS von Hali-

karnaß und PolybiuS ausdrücklich, zwey mit beyden

Nationen wohl bekannte Schriftsteller, und von der

bessern Moral, die in dem öffentlichen leben der Römer

herrschte, legt der ganze Inhalt ihrer Geschichte, wenn

er mit den Thatsachen der Griechischen verglichen wird,

ein vollgültiges Zeugniß ab. Nichts scheint diese offent-

liehe Moral b.y einem freyen Volke sicherer anzuzeigen,

als dieMaßigung und Menschlichkeit, welche'die politi¬

schen Parteyen, worin es getheilt ist, in ihrem Streite

gegen einander beweisen. In Griechenland war der

Streit solcher Parteyen immer gewaltthätig und blutig.

In Rom war bis auf die Zeit der Gracchen noch kein

Blut in einem bürgerlichen Zwiste vergossen worden;

und von der Zeit dieser Demagogen an kann man den

römischen Freystaat als aufgelöset betrachten. Ungeach¬

tet deS AnsehnS also, welches Zeugnisse des Plato, Ari¬

stoteles und Polybius verdienen, und ungeachtet der

scharfsinnigen Gründe, mit welchen Montesquieu dieses

Ansehe^ unterstüht, wird es uns doch erlaubt seyn zu

zweifeln, ob die musikalische Erziehung der Griechen, so

großen Einfluß, als jene Schriftsteller vorgeben, auf

ihre Sittlichkeit gehabt habe, da wir die Römer, ohne

eine solche Erziehung, im Ganzen weit tugendhafter fin¬

den als sie. Die Achtung, welche diese alten Weisen
für
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für Einrichtungen ihrer Verfuhren hatten, machte sie

wahrscheinlich geneigt, viel verborgene politische Weis¬

heit in Dingen aufzusuchen, welche bloß alte Gewohn¬

heiten waren,— Gewohnheiten, die in den frühesten

Perioden ihrer bürgerlichen Existenz erzeugt, auch dann

noch fortdauerten, da sie zu einem hohem Grade vcn

Verfeinerung gekommen waren. Musik und Tanz sind

die großen Zeitvertreibe aller rohen barbarischen Völker;

und unter diesen ist die Geschiekiichkeit in beyden alles,

was man von einem Menschen, der in der Gesellschaft

gefallen soll, fordert. So ist es noch bis auf den heuti¬

gen Tag unter den Negern in Afrika. So war eS un¬

ter den alten Celten, Skandinaviern, und, wie wir

aus dem Homer lerne», unter den Griechen vor den

Zeiten des trojanischen KricgeS. Als die griechischen

Stämme steh zu kleinen Frcystaaten ausbildeten, war

cS natürlich, daß die Erwerbung dieser Fertigkeiten,

einen Theil der öffentlichen und gemeinen Erziehung deS

Volkes ausmachte. -

Es scheint, daß die Lehrer, welche die Jugend in

der Musik odtr den Leibesübungen nute! richteten, in Rom

sowohl als in Athen, — derjenigen griechischen Republik,

deren Gesetze und Gewohnheiten wir am besten kennen —>

weder vom Staate bezahlt, noch selbst von ihm er¬

nannt waren. Der Staat forderte von jedem freyen

Bürger, daß er sich zur Vertheidigung seines Vaterlan¬

des geschickt machen, und also die dazu nöthigen Leibes¬

übungen erlernen sollte. Aber er überließ es ihm, bey

welchen: Lehrer er sie lernen wollte; und gab, wie es

scheint, nichts zu diesem Unterrichte her, als das Feld

oder den Platz, wo die Uebungen gehalten werden

sollten.
K 3 In
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In den ältesten Zeiten der griechischen und römischen

Freystaaten, bestand außer den beyden jetzt genannten

Sachen, die ganze übrige Erziehung in dem Erlernen

des Lesens, Schreibens und Rechnens; des letztem, wie

sich von selbst versteht, nach derjenigen Rechenkunst,

welche damahls bekannt und im Gebrauch? war. Den

Unterricht hierin erhielten die Kinder reicher Bürger

gemeiniglich in dem Hause ihrer Eltern von einem eige¬

nen Hauslehrer oder Pädagogen, *) der entweder ein

Sklave oder Freygelassener war. Die armem Bürger

schickten ihre Kinder in die Schulen solcher Lehrer, welche

aus dem Unterrichten für Geld ein Gewerbe machten. —-

Dafür aber zu sorgen, daß die Kinder diesen Unterricht

empfingen, dieß blieb gänzlich ihren Eltern oder Vor¬

mündern überlassen; und der Staat scheint sich weder eine

Aufsicht über diese, noch eine Leitung ihres Verfahrens

angemaßt zu haben. Nur vom Solon finden wir ein

Gesetz, welches die Kinder von der Ernährung ihrer al¬

ten Eltern frcyspricht, wenn diese es unterlassen haben,

sie in irgend einer nützlichen Kunst unterrichten, oder zu

einem Gewerbe, daö Vroc bringt, erziehen zu lassen.

In den spätern Perioden, nachdem Griechen und

Römer sich mehr verfeinert hatten, und Philosophie und

Beredsamkeit allgemein geschätzte Vorzüge wurden, ^

schickte die höhere Klasse der Bürger ihre Sohne in die

Schulen der Rhetoren und Philosophen, um diese bey¬

den

*) Die Pädagogen, selbst in den griechischen Trauerspielen, füh/
rcn nur die Kinder in die Schule, haben die Aufsicht über sie,
und besorgen ihre Pfirg«, ohne ihnen eigentlichen Unterricht
«u geben. A. d. U.
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den Modestudien zu treiben. Aber auch diese Schulen

wurden nicht vom Publicum unterhalten. Sie wurden

anfangs bloß von ihm geduldet. Die Nachfrage nach

Philosophie und Redekunst war anfangs so geringe, daß

die ersten Lehrer, welche Profession davon machten, in

einer von beyden Unterricht zugeben, in keiner Stadt

immerwährende Beschäftigung für sich fanden, sondern

von einem Orte zum andern reisen mußten. Auf diese

Weise lebten Zeno von Elca, Hippias, GorgiaS, Pro-

tagoraS und viele andere. Da die Nachfrage zunahm,

erhielten sowohl die philosophischen als Rednerschulen feste

Sitze zuerst in Athen; in der Folge auch in mehrern an¬

dern Städten. Der Staat indeß scheint auch für sie

wenig gethan zuhaben; außer daß er zuweilen Plätze

für sie anwieß, welche sie doch hin und wieder, auch

durch Schenkungen von Privatleuten erhielten. So

scheint der atheniensische Staat dem Plato die Gärten der

Akademie, dem Aristoteles das Lycaum, dem Zeno von

Cyzicum, dem Stifter der stoischen Secce den Säulen-

gang der ?oeciIe hieß, angewiesen zu haben. Die

Gärten des Epikurö aber waren sein Eigenthum, und

er vermachte sie zu den Lehranstalten seiner Secre. Bis

zu den Zeiten des Kaisers Mark Aurels scheint kein Leh¬

rer einen Gehalt vom Staate bekommen, oder irgend

ein anderes Einkommen von seiner Beschäftigung gezogen

Hu haben, als welches ihm die Honoremen seiner Zuhö¬

rer verschafften. Die Besoldungen , welche dieser philo¬

sophische Kaiser, wie wir aus dem Lucian lernen, eini¬

gen Lehrern der Weltweisheit aussetzte, wurden wahr¬

scheinlich nicht länger ausgezahlt, als er lebte. Es gab

damahls nichts, was den jetzigen Privilegien graduirtec

Personen ähnlich ist; und es war nicht nothwendig, auf

K 4 einer
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einer jener Schuleu gewesen zu seyn, um zu einem ge¬
wisse» Gewe>de 0- er Berute zugelassen zu werden. Wenn
nicht die guce Meinung, die man von der Nützlichkeit
einer Lehranstalt harte, Schüler hnizog: so war weder
jemand durch Gesetze gezwungen dahin zu gche», noch
wurde er dafür belohnt, eine Zeitlang sie l os cht Z» ha¬
ben. Die Lehrer übten keine Arc von Gerichtsbarkeit
über ihre Schüler aus, noch war n, sie mir irgend einer
Art von obrigkeitlichemAnsehen über sie bekleidet. Nur
dasjenige natürliche Ansehen stand ihnen zu, welches
höhere Einsichten und Tugenden unfehlbar denjenigen
über die Jugend erwerben, die sich mit ihrer Erziehung
beschäftigen.

In Rom machte das Studium der bürgerlichen
Rechte einen Theil der Erziehung, nicht bey allen Bür¬
gern, sondern nur in gewissen Familien aus. Doch
fanden die jungen Leute, welche die Rechtswissenschaft
zu erlernen wünschren, keine öffentliche Schule, wo sie
gelehrt wurde, und hatten überhaupt kein anderes Mit¬
tel dieses Studium zu verfolge!,, als indem sie den Um¬
gang derjenigen ihrer Freunde und Verwandten, die im
Rufe waren es zu verstehen, aufsuchten. Es ist viel-
leicht der Bemerkung nicht unwerth, daß obgleich von
den Gesetzen der zwölf Tafeln viele von Gesetzen griechi¬
scher Republiken herüber genommen waren, doch in kei¬
nem griechischenStaate das Studium der Gesetze und
des Rechts je scheint zu einer eigentlichen Wissenschaft
erhoben worden zu seyn. I» Rom wurde es zeitig eine
Wissenschaft, und gab denjenigen Bürgern, die in dem
Rufe waren es zu verstehen, einen beträchtlichenGrad
von Ansehen. In den Freystaaten Griechenlands, wie

z. B.
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zahlreichen und eben deßwegen unordentlichen Volks-

Versammlungen, in welchen die Sachen oft nur auf

Gercnhewobl, noch öfter durch das Ucbcrgewicht, cder

durch den Ungestüm und das Geschrey der einen oder der

andern Partey entschieden wurden. Die Schande, eine

ungerechte Sentenz gefällt zu haben, wenn sie auf zoo,

iOoo oder i Zoo Personen fallt, (und so zahlreich waren

einige ihrer Gerichtshöfe) sann keine einzelne Person sehr

schwer drücken. In Rom hingegen bestanden die vor¬

nehmsten Gerichtshöfe entweder aus einem einzigen Rich¬

ter, oder aus einer sehr kleinen Anzahl derselben, deren

guter Ruf also, — (zumahl da die gerichtlichen Ver¬

handlungen immer öffentlich geschahen,)durch eine über¬

eilte oder ungerechte Entscheidung sehr leiden mußte.

Solche Gerichtshöfe werden in zweifelhaften Fallen, aus

Ängstlichkeit sich nicht dem öffentlichen Tadel auszusehen,

sich durch die Beyspiele ihrer Vorgänger, oder durch die

ähnlichen Entscheidungen, welche Richter des nehmlichen,

oder eines andern Gerichtshofes vor ihnen gefällt haben,

zu schuhen such n. Die daraus entstehende Achtung für

Herkommen lind Beyspiel oder für die Urtheilssprüche der

altern Richter bildete das römische Recht zu demjenigen

regelmäßigen Lehrgebäude aus, welches es in der Folge

geworden ist. — In jedem fände, wo eine solche Ach¬

tung für die blrtheilssprüche ihrer Vorgänger sich bey den

Gerichtshöfen einsind-et, wird auch diese Wirkung,—-

eine systematische Rechtspflege — entstehen. Vielleicht

war der Vorzug, den nach dem Zeugnisse des PolybiuS

und Dionnsius von Halikamaß, die Römer über die

Griechen in Ansehung ihres moralischen Cl arakters hak¬

ten, der bessern Verfassung ihrer Gerichtshöfe mehr als

K z irgend
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Schrffisteller dafür angeben. Die Römer, heißt es,

zeichneten sich vorzüglich durch die Ehrfurcht aus, die sie

für Eide harren. Nun werden aber Menschen, die ihre

Eide vor einem, aus angesehenen Männern bestehenden,

und mit Einsicht und Würde handelnden Gerichtshöfe ab¬

zulegen haben, dieselben mehr in Ehre halten, als dieje¬

nigen, welche vor einer unordentlichen und geräuschvollen

Versammlung, die zum Theil, aus Pöbel besteht, zu

schwören gewohnt sind.

Daß die Geschicklichkeiten der Römer und Griechen

in Kriegs - und bürgerlichen Geschäften, denen die wir bey

irgend einer der neuen Nationen finden, wenigstens gleich

gewesen find, wird man leicht zugeben. Unser Vorur-

theil ist nur zu geneigt, die erster» allzu hoch anzuschliß

gen. Und doch scheint, wenn man die militärischen Uebun¬

gen ausnimmt, der Staat sich wenig darum beküm¬

mert zu haben, seinen Bürgern diese großen Geschick-

lichkeiten zu verschaffen. Denn daß die Musik bey den

Griechen so gar viel zur Bildung des ganzen Menschen

solle beygetragen haben — davon kann ich mich nicht

überzeugen. Indeß fehlte es unter diesen Nationen, den

Leuten bessern Standes, nie an Lehrern in irgend-einer

der Künste oder Wissenschaften, die nach den Umstän¬

den, in welchen sich die Gesellschaft befand, für noth¬

wendig oder für schicklich gehalten wurden. Die Nach-

frage nach einem solchen Unterrichte brachte auch das
Talent hervor, ihn zu geben. Und die Nacheiftnmg
unter den Lehrern, die immer eine Folge der ganz

freyen Concurrenz ist, scheint dieses Talent zu einem

h-hen Grade von Vollkommenheit gebracht zu haben.In
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Inder Aufmerksamkeit, welche die alten Philosophen

bey ihren Zuhörern hervorbrachten; — in der Herr¬

schaft, die sie sich über ihre Meinungen und Grundsätze

zu verschaffen wußten, — in der Fähigkeit, die sie besas.

sen, den Reden und Handlungen ihrer Schüler, einen

gewissen eigenen Geist und Charakter zu geben, — schei-

ncn sie den Lehrern neuerer Zeiten weit überlegen gewesen

zu seyn. In den neuern Zeiten ist der Fleiß der effent-

lichen Lehrer, mehr oder weniger, durch alle die Um¬

stände geschwächt worden, welche ihre Lage von der vell-

kommenern oder unvollkommenem Ausübung ihres Be¬

rufs unabhängig machen. Ihre Besoldungen sehen sie

gegen unbesoldete Lehrer, die mit ihnen in Concurreuz

treten wollten, in eben das Verhältniß, in welchem ein

Kaufmann, der eine ansehnliche Ausfuhrprämie er¬

hält, gegen einen steht, der denselben Handel ohne Prä¬

mie treibt. Wenn dieser seine Waaren auch ziemlich

rim denselben Preis als jener absetzt: so kann er doch nie

so viel als jener dabey gewinnen; und er bleibt unfehlbar

ein armer Mann, wenn er nicht gar dabey zu Grunde

geht. Will er hingegen seine Waaren theurer, als jener

begünstigte verkaufen: so wird er wahrscheinlichst» wenige

Kunden finden, daß seine Umstände nicht viel dadurch

gebest?, t seyn werden. In vielen Ländern sind die akade¬

mischen Würde»: überdieß für Personen, die als Gelehrte

von Profession ihr Glück machen wollen,— (und die

meisten, welche die Universitäten besuchen, sind solche

Personen) entweder durchaus nothwendig, oder doch zu

ihrem Fortkommen nützlich. Aber diese Würden lönnen

nur durch den Aufenthalt an Oertern, wo gewisse Lehr-

austasten sind, und durch die Besuchung der Vorlest»»-

gen öffentlicher Lehrer erhalten werden. Ein Mensch

mag
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mag den Unterricht des geschicktesten Puvatlehrers mit

dein angestrengtesten Fleiße genutzt haben, und er kann

dech keinen Anspruch darauf machen. Aus allen diesen

verewigten Ursachen rührt es her, daß in den neuern Zei¬

ten Puvatlehrer eben der Wistenschaftcn, die auf Univer¬

sitäten gelehrt zu werden pstegen, als die aller unter sie Klasse

in der gelehrten Zunft angesehen'werden. Ein Mann von

Kopf »nd Gelehrsamkeit kann schwerlich eine Laufbahn

wählen, die ihm weniger Ehre oder Nutzen verspricht.

Auf diese Weise haben die Fonds, mit welchen die Schulen

uud Universitäten beschenkt worden sind, nicht nur den

Fleiß der öffentlichen Lehrer geschwächt, sondern eö auch

beynahe unmöglich gemacht, gute Puvatlehrer zu

fmden.

Gabe es keine öffentliche Lehranstalten: so würde

keine Wissenschaft und kein wissenschaftliches System ge¬

lehrt werden, wonach nicht eine Nachfrage vorhanden,

das beißt, k essen Erlernung nicht nach den Umstanden

und dem Geiste der Zeit, entweder nothwendig, oder

schicklich, oder doch modisch wäre. Ein Puvatlehrer

könnte nie seine Rechnung dabey finden, entweder eine

wirklich nützliche Wissenschaft nach einem veralteten Sy¬

steme, und nach einer für fehlerhaft anerkannten Me¬

thode, oder einen mit dem Namen einer Wissenschaft

fälschlich belegten Wortkram und Unsinn vorzutragen.

Solche Systeme und Methoden können sich nirgends er¬

halten, als in den vom Staate zur öffentlichen Erziehung

errichteten Gesellschaften, deren Wohlstand und Einkom¬

men grcßkentheils von ihrem Ruft, und selbst von ihrem

Fleiße unabhängig ist. Gabe es keine öffentlichen

Lehranstalten: so wäre es nicht möglich, daß ein Mann
vom
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vom Stande, der natürliche Fähigkeit und Lust zu ler-

nen hat, die ganze Bahn des Unterrichts, die ihm

sein Zeitalter eröffnet, durchlaufen haben, und doch m

jeder Sache vollkommen unwissend seyn könnte, die tcu

gewöhnlichen Gegenstand der Unterhaltung unter Welt-

leuten, und in der gebildeten Klaffe überhaupt ausmacht.

Es giebt keine öffentlichen Erziehungsanstalten für

Frauenzimmer: und eben deßwegen ist in ihrer Erzie¬

hung und der Laufbahn ihrer Studien nichts st) durchaus

ungereimtes und unnützes, als sich bey der männlichen

Erziehung sinket. Sie lernen, was ihre Eltern oder

Vormünder für gut befinden sie lehren zu lassen, und

sonst nichts. Jeder Tneil ihrer Erziehung zielt auf irgend

einen nützlichen Endzweck ab: entweder ihre körperlichen

Reihe zu erhöhen, oder ihren Geist zur Sittsamreit,

zur Sanftmuth, zur Keuschheit und zu den Geschäften

der Haushaltung auszubilden; — zu machen, daß

sie wahrscheinlichere Aussichten bekommen, Hausmüt¬

ter zu werden, und wenn sie es geworden sind, wahr-

fchemlichcre Hoffnungen geben, ihren Platz gut auszu¬

füllen. In jedem Theile und Zeitpunkte seines Lebens

empfindet das Frauenzimmer von jedem Theile seiner Er¬

ziehung irgend eine vorcheilhafte oder angenehme Wir¬

kung. Bey dem Manne geschieht es häufig, daß er

von demjenigen Theile seiner Erziehung, welcher ihm die

sauerste Arbeit und die meiste Anstrengung gekostet hat,

auch nicht die allermindesten Früchte einerntet; daß er

gar nicht einmahl veranlasset wird, daran wieder zu

denken.

Soll denn also, wird man fragen, der Staat sich

um die Erziehung seiner Bürger gar nicht bekümmern? Oder
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Oder wenn er es soll, welches sind bey jeder Volksklasse

diejenige., Th.üe der Erziehung, für welche er zu sorgen

hat? Und nxe kann er aufdie bch e Weise dafür sorgen?

In einigen Fällen sitzt der Zustand der Gesellschaft

den größten Theil seiner Glieder von selbst in solche La¬

gen, wodurch ohne alles Zuthun der Regierung, alle

diejenigen Talente und Tugenden in ihnen ausgebildet

werten, weiche dieser Zustand erfordert, oder auch nur

erlaubt. In andern Fällen giebt der Zustand der Ge¬

sellschaften überhaupt, den einzelnen Gliedern derselben

diese völlige Bildung nicht; und die Sorge der Regie¬

rung muß hinzutreten, um eine völlige Verwilderung

des großen Hausens zu verhindern.

Beyder immer weiter getriebenen Theilung der Ar¬

beiten kömmt cö endlich dahin, daß der größte Theil

derer, die von ihrer Hände Arbeit leben, das heißt,

der größte Theil des Volks, auf einige wenige, oft nur

auf eine oder zwcn sehr einfache Verrichtungen einge¬

schränkt ist. Nun wird aber der Verstand der Menschen,

dem größten Theile nach, bloß durch ihre gewöhnlichen

Beschäftigungen gebildet. Der Mensch, welcher sein

ganzesLchen damit zubringt, einige einfache Operationen

unaufhörlich zu wiederholten, Operationen, deren Erfolg

auch immer derselbe oder koch sehr gleichförmig ist, kömmt

mein den Fall, sein Nachdenken anzustrengen, oder

seine Erfindungskraft in Aufsuchung der Hülfsmittel ge¬

gen vorkommende Schwierigkeiten zu üben. Er verliert

also gemeiniglich die Fähigkeit nachzudenken, und wird

mit der Z it ein so unwissender und eingeschränkter Mensch,

als nur irgend ein menschliches Geschöpf seyn kann. Die

Schlafsucht, in welche sein Geist versinkt, macht ihn
nicht
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nicht nur unfähig, das VerM'gei, einer vernünftigen

Umenedung zu lchmecken', oder selbst etwas dazu beyzu¬

tragen, sondern erstickt auch in ihm alle edeln oder zärt¬

lichen Gefühle des Herzens, und erlaubt ihm daher nicht

einmahl die gewöhnlichen Pflichten des Privatlebens ge¬

hörig zu erfüllen. Ueber die großen und violumfassenden

Gegenstände des öffentlichen Wohls ist er durchaus un¬

vermögend, ein Urtheil zu füllen; und wenn nicht außer¬

ordentliche Vorkehrungon gemuchc worden sind, den Wir¬

kungen seiner Lebensart entgegen zu arbeiten: so ist er

auch unfähig sein Vaterland im Kriege zu vertheidigen.

Die Einförmigkeit seiner sitzenden Lebensart schwächt sei¬

nen natürlichen Muth, und macht, daß er das unstäte,

unbequeme und gefahrvolle Leben eines Soldaten mit

Furcht rind Abscheu ansieht. Sie schwächt sogar seine-

körperlichen Kräfte, und erlaubt ihm nicht, die Stärke

und Beweglichkeit seiner Glieder, anhaltend und. ange¬

strengt in irgend einer andern Beschäftigung, als in der

Arbeit seines gewöhnlichen Vcrufs zu gebrauchen. Seine

Geschicklichkcic in dem ihm eigenen Gewerbe scheint also

auf Kosten aller seiner geistigen, geselligen und kriegeri¬

schen Tugenden erworben zu seyn. — In diesem Zustan.

de aber muß der arbeitende Arme, und also der größte

Theil des Volks, bey einer Nation, die in Künsten und

tm Handel große Fortschritte macht, nothwendiger Weise

fallen, wenn ^.icht die Regierung sich seiner Erziehung

und Ausbildung annimmt.

Anders verhält es sich unter den rohen, und wie

man sie gemeiniglich nennt, barbarischen Völkerschaften,

die von der Jagd, der Viehzucht, oder auch von einem

sehr einfachen Ackerbau, ohne Künste, Manufacruren

und
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und Handel leben.' Bey diesen wird jeder Mensch durch

die Mannigfaltigkeit seiner V-schäftigungen zum ange¬

strengten Gebrauche seiner Verstandeskräfte genöthigt,

und durch die aüe AuKenblicke ihm vorstoßenden Schwie¬

rigkeiten aufgefordert, Hülfsmittel dagegen auszudenke».

Seine Erfindungskraft wird in immerwährender Thätig¬

keit erhalten; und fein Geist wird verhindert, in dieje¬

nige träumerische Dummheit zu versinken, die be» sehr

verfeinerten Völkern, den Verstand der untern VolkS-

klafse fast ohne Ausnahme umnebelt. Unter jenen Bar¬

baren, w'.e man sie nennt, ist übwdieß wie ich schon

bemerkt habe, jeder Mensch ein Soldat. Jeder ist auch

in gewisser Maße Staatsmann, und kann ziemlich rich¬

tig über das Interesse des gemeinen Wesens, wozu er

gehört, und über das Berragcn derjenigen, welche ihm

vorsiehe», urtheilen. Ob seine Obern im Frieden gute

Richter, und im Kriege gute Heerführer sind: das liegt

auch dem geringsten zur Beobachtung offen. Freylich

erlangt in einem solchen Zustande der Gesellschaft kein

Mensch denjenigen fein gebildeten und mit Kenntnissen

bereicherten Verstand, der bey einer gesitteten und auf¬

geklärten Nation einigen wenigen Personen eigen ist.

Denn obgleich bey rohen Nationen jeder einzelne Mensch

eine hinlängliche Marmigffltigleit von Beschaffst,u»gen

hat: so sind doch die Geschäfte der ganzen Gesellschaft

sehr einförmig. Der eine Mensch thut beynahe alles

das, oder ist im Stande es zu thun, was der andere

thut oder thun kann. Jeder hat eine» gewissen Grad

von Kenntniß lind Erfindungskraft: aber keiner hat einen

sehr hohen. So mittelmäßig indeß ane!) diestr Grad

seyn mag, so ist er zur Führung der sehr einfachen Ge¬

schäfte der Gesellschaft hinlänglich. -— Bey einer ver-

seiner-

z
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seinerten Nation hingegen, ist die Beschäftigung der

meiste» Jnckviduen äußerst einförmig: ober die Geichäs-

te der ganzen Gesellschaft find äußerst mannigfa'riq. Die¬

se maningfa-ttZen Beschäftigungen machen eben so man¬

nigfaltige Gegenstände der Betrachtung für dieieuigm

wenigen Personen aus, die, da sie se'bst k in eigen hüm-

liches Geschäft haben, ihre Muße dazu anwenden, auf

die Beschäftigungen anderer Leute Acht zu geben. Diese

Betrachtung so vieler und so verschiedener Gegenstände

übt den Geist dieser wenigen Auserwahlten, durch unend¬

liche Vergleichungen und Zusammenstellungen, und giebt

daher ihrem Verstände einen außerordentlichen Grad,

sowohl von Schärfe als Ausdehnung. Indeß, wenn

diele Wenigen nicht in besonders dazu schicklichen äußern

Lagen sind: so tragen diese ihre Vorzüge, obgleich ehren¬

voll u>d ohne Zweifel auch angenehm für sie selbst, doch

zur Glückseligkeit und zur bessern Regierung der Gesell¬

schaft wenig bey. Ihrer hohen Talente und Einsichten

ungeachtet, kann doch in dem größer» Theile des VckkS,

der Ade! der menschlichen Narur ganz erlöschen, und alle

ihre Anlagen zu geistiger Vollkommenheit können er¬

stickt seyn.

Vielleicht verdient bey einer verfeinerten Nation und

einem in Künsten uno Handel weit vorgerückte:! Staate,

die Erziehung des gemeinen Mannes weit mehr die Auf¬

merksamkeit der Regierung, als die Erziehung des vor¬

nehmen. In den hohem Klassen hat der Jünglina ge¬

meiniglich schon sein achtzehntes oder neunzehntes Jahr

erreicht, ehe er in die besondere Laufbahn tritt, o-'ee

dasjenige eigene Geschäft anfängt, in welchen und durch

weiche er Glück und Ehre zu erwerben gedenkt. Er

hat also Zeit genug, entweder alle die Talente und Fer-

Smilh u»ms. z.TH. L Ligkei-
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tigkeiten, welche ihn der öffentlichen Achtung empfehlen,
und ihn derselben werth machen können, wirklich zu er¬
werben, oder doch ihre künftige Erwerbung vorzuberei¬
ten. Seine Eltern und Vormünder sind gemeiniglich
besorgt genug, ihm diese persönlichen Vorzüge zu ver¬
schaffen, und willig genug, alle die Ausgaben zu machen,
welche zu solchem Endzwecke erfordert werden. Miß¬
lingt seine Erziehung: so liegt es selten an dem unterlasse¬
nen Aufwande, sondern es liegt an der unzweckmäßigen
Anwendung der gemachten Ausgaben. Jiicht, weil
man es hat an Lehrern bey ihm fehlen lassen, Hot er
nichts gelernt, sondern weil die Lehrer, die man ihm
gab, ungeschickt und nachlässig waren, und iv"il es schwer
und in dem gegenwärtigen Zustande der Dinge fast un¬
möglich war, sich bessere zu verschaffen. Dazu kommt,
daß für Leute aus den höher» Klassen auch ihre Berufs¬
geschäfte nicht so einfach und einförmig sind, als die Ar¬
beiten der gemeinern Stände. Viele dieser Geschäfte
sind äußerst zusammengesetzt, und geben dem Kopfe weit
mehr, als den Händen zu thun. Unmöglich also kann
der Verstand, der mit solchen Gegenständenumgehen¬
den Personen, aus Mangel der Uebung unthätig und
verdunkelt werden. Endlich füllen auch die Berufsge¬
schäfte der vornehmern Leute selten ihre ganze Zeit aus.
Es bleibt ihnen noch immer Muße genug übrig, um,
wenn sie wollen, sich in jedem Zweige nützlicher oder an¬
genehmer Kenntnisse, zu welchem sie in ihrer ersten Er¬
ziehung den Grund gelegt, oder an welchem sie bey
ihrem jugendlichen Unterrichte Geschmack gewonnen ha¬
ben, vollkommen zu machen.

Ganz anders ist es mit dem Sohne eines gemeinen
Mannes: Es kann wenig Zeit auf seine Erziehung ge¬

wandt



wandt werden. Kaum sind seine Eltern im Stande,

ihn während der Jahre der Kindheit zu erhalten. So,

bald er nur etwas zu arbeiten im Stande ist, muß er sich ^

auch gleich auf eine Arbeit legen, mit der er Brot ver-

dient. Diese Arbeit, mit der er oft sein ganzes übriges

Leben zubringt, ist gemeiniglich von der andern Seite sy

einfach und ohne Abwechselung, daß sie d'm Verstands'

wenig zu denken giebt; und sie erfordert von der andern

einen so sauern und unablässigen Fleiß, wenn er sich da,

von ernähren will, daß ihm weder Zeit noch Lust, an ir,

gcnd etwas anders zu denken, geschweige dann sich auf ek»

was anderes ernstlich zu legen, übrig bleibt.

Aber obgleich in keiner bürgerlichen Gesellschaft,

welche einige Fortschritte in der Cultur gemacht hat, der

gemeine Mann eben so gut, als die Personen aus den

höher« Ständen unterrichtet seyn kann: so lassen sich doch

die wesentlichsten Theile des Unterrichts, Lesen, Schrei¬

ben und Rechnen, den Kindern in einem so frühen Al»

ter beybringen, daß auch die ärmsten und zu den niedrig¬

sten Arbeiten erzogenen, noch diese drey Sachen lernen

können, ehe sie zu irgend einer jener Arbeiten fähig wer¬

den. Es kostet dem Staate nur einen sehr geringen Auf¬

wand, um dieser ganzen großen Volksklasse, die Er¬

werbung d-eser unentbehrlichen Geschicklichkeitsn zu er»

leichtern, sie dazu aufzumuntern, und sie gewissermaßen

nothwendig zu machen.

Erleichtern kann der Staat die Erlernung dieser

drey Stücke, indem er in jedem Kirchspiele, oder in je¬

dem Bezirke kleine Schulen errichtet, worin Kinder um

ein so geringes Geld unterrichtet werden, daß auch der

gemeinste Tagelöhner es ohne Mühe ausbringen kann.L - Um
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Um dieß möglich zu machen^ müssen die Lehrer dieser

Schulen zum Theile vom Staate besoldet werden.

Zum Theile, sage ich, weil, wenn sie ihren Unterhalt

ganz, oder hauptsächlich von ihm empfingen, sie bald

lernen würden, ihren Beruf zu vernachlässigen. In

Schottland hat die Errichtung solcher Kirchspielschulen

gemacht, daß fast alle gemeine Leute lesen, und sehr

viere von ihnen schreiben und rechnen können. Die Ar¬

menschulen in England haben eine ähnliche Wirkung ge¬

than, obgleich nicht so allgemein: weil sie selbst nicht so

durchgängig im ganzen Lande eingeführt worden sind.

Wenn die Lesebücher in solchen Schulen von einem et¬

was lehrreichern Inhalte waren; und wenn darin, an¬

statt des stümperhaften Lateins, mit welchem die Kinder

gemeiner Lems ganz unnützer Weise zuweilen geplagt wer¬

den, die ersten Anfangsgründe der Mathematik und Me¬

chanik gelehrt würden: so würde die gelehrte Erziehung

dieser Volksklasse so vollständig seyn, als möglich. Auch

das gemeinste Gewerbe ist nicht ohne alle Gelegenheit,

die Grundsätze jener beyden Wissenschaften, (die zu den

erhabensten, wie zu den nützlichsten Kenntnissen die Ein¬

leitung ausmachen) anzuwenden; und in jedem würde

also der Mann, welcher dasselbe treibt, wenn er mit

diesen Elementarkenntnissen versehen wäre, eine Uebung

seines Verstandes, und einen Stoff zum Nachdenken

finden. Ermuntern kann der Staat die gemeinen Leute
zu Erwerbung jener Kenntnisse, indem er denjenigen

Kindern, die sich darin hervorthun, kleine Belohnungen

oder Ehrenzeichen ertheilt. '

Der Staat kann es endlich dem gemeinen Manne

znr Nothwendigkeit machen, jene wichtigsten aller
Kennt-



Kenntnisse zu erwerben, indem er jeden einer Prüfung

darin unterwirft, ehe er,das Bürgerrecht in einer Stadt,

oeer das Meisierrecht in einer Zunft erhalten, oder ehe

er sich in irgend einem Dorfe oder einer Stadt zu Treibung

eines Gewerbes niederlassen kann.

Auf diese Weife ermunterten die griechischen und

römischen Freystaaren den großen Haufen zu Erlernung

der gymnastischen Uebungen, und auf diese Weise machten

sie ihm diese Erlernung leicht und nothwendig, als es

ihnen so gut gelang, den kriegerischen Geist bey ihren

Bürgern zu unterhalten. Sie erleichterten diese Erler¬

nung, indem sie Platze zu den Uebunzen mrwiesen, und

gewissen Meistern das Recht zaben, auf diesen Plätzen

zu lehren. Diese Meister hatten übrigens keine aus¬

schließende Privilegien. Und der, welcher sich auf den
össentlichen Gymnasien geübt hakte, bekam keinen
Vorzug vor dem, der bey Privatlehrem dieselben

Uebungen getrieben hakte, wenn er eben so geschickt

darin war. Diese Freystaaten ermunterten das Volk

zu Erlernung der gymnastischen Uebungen dadurch,

daß sie unter die jungen Leute, welche sich hervor thaten,

Prämien und Ehrenzeichen austheilten. Wer in den

olympischen, isthmischen oder'nemäischen Spielen einen

Preis errungen hatte, wurde nicht »ur für seine Person

berühmt, sondern theilte auch diesen Ruhm seiner ganzen

Familie mit. Endlich legte die Verpflichtung, die jeder

Bürger hatte, eine gewisse Anzahl von Jahren, wenn

er dazu aufgefordert wurde, in den Armeen des Staats

zu dienen, auch jedem die Nothwendigkeit auf, sich zu

diesem Dienste durch die Leibesübungen, ohne welche er

nicht gehörig geleistet werden kann, vorzubereiten.

Daß,
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Daß, so wie die Staaten in Cultur, in Handar¬

beiten und im Handel hoyer steigen, die kriegernchen

U dung'n, wosrn der Staat nicht den Unterricht rann

selbst veranstaltet, nach und nach aus der Gewohnheit

kommen, und d >ß dadurch selbst der kriegerische Geist bey

dem .rosten T eile des Volks verloren geht: dieß ist

durch d'.s Beyspiel des neuern Europa nur gar zu deut¬

lich erwiesen worden. Und doch ist es dieser kriegerische

Geist eines Volks, und die natürliche Herzhaftigkeit des

geni-iuen Mannes, auf welchem die Sicherheit des

S. -ars hanptiachlich beruhet. Zwar sind jetzt, dieser

kriegerische Geist und diese Herzhaftigkeit, wenn sie nicht

durch eine wohl geordnete und geübte stehende Armee

unterstützt werden, nicht mehr hinlänglich, den Staat

gegen seine äußern Feinde zu schützen. Indeß würde in

einem Lande, in welchem jeder Bürger den Charakter

eines Soldaten hätte, ein weit kleineres stehendes Heer

nothwendig seyn. Auch würde dieser Charakter die wah¬

ren oder eingebildeten Gefahren, die man von einer ste¬

henden Armee für die Freyheit befürchtet, unstreitig sehr

vermindern. So wie er die Operationen dieser Armee

gegen einen auswärtigen Feind sehr unterstützen und ihren

guten Erfolg befördern würde: so würde er hingegen,

wenn diele Armee je unglücklicher Weise zum Angriff ge¬

gen die V rmffung des Staats gebraucht werden sollte,

ihr jeden Schritt erschweren, und ihre Erfolge vereiteln.

Die alten Einrichtungen Noms und GnechenlandcS

scheinen zu der Absicht, den kriegerischen Geist bey der

großen Mast' des Volks zu beleben und zu unterhalten,

weit wirksamer gewesen zu seyn, als in neuern Zeiten die

Errichtung der stuivmilizen, die eben dahin abzielt. I>
ne
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neAnst cken waren weit einfacher, als diese. Waren sie

einmahl eingeführt: so brauchten sie keine, oder nur eine

sehr geringe Sorgfalt von Seiten der Regierung, um in

ihrer vollen Kraft erhalten zu werden. Dahingegen,

wenn unsere Landmilizen nicht in kurzem völlig in Ver¬

fall gerathen, und zu ihrer Bestimmung untauglich wer¬

den sollen: so muß die Regierung unaufhörlich und sehr

mühsam sich mit ihnen beschäftigen. Ueberdieß war der

Einfluß jener alten Anstalten weit allgemeiner. Durch

sie wurde das ganze Volk vollkommen in dem Gebrauche

der Waffen unterrichtet. — Nach der Verfassung un¬

serer europäischen Landmilizen, (wenn man die schweize¬

rischen auSnimm t) ist es nur ein kleiner Theil des Volks,

der dadurch in den Waffen geübt wird. — Und doch

entbehrt ein Feiger, ein Mensch, der sich weder zu ver¬

theidigen noch zu rächen im Stande ist, eines wesent¬

lichen Stücks von dem Character eines Mannes. Der

Geist eines solchen Menschen ist auf eben die Art gelähmt

und verstümmelt, wie es sein Körper seyn würde, wenn

er eines seiner wesentlichen Glieder verloren hätte, oder

um den Gebrauch desselben gekommen wäre. Ja er ist

in dem ersten Falle noch unglücklicher, als in dem letz¬

tem, da Glückseligkeit und Elend, welche ganz in der

Seele ihren Sitz haben, auch mehr von der Gesundheit

und Vollständigkeit der geistigen Kräfte, als der körper¬

lichen Werkzeuge abhängen. Ja selbst, wenn der krie¬

gerische Geist eines Volks, zur Vertheidigung des

Staats weniger nothwendig wäre, würde es doch noch

die ernsthafteste Sorge der Regierung verdienen, diesen

Geist zu erhalten, bloß um diejenige innere Verstümme¬

lung, Häßlichkeit und Erniedrigung der Seelen zu ver¬

hüten, die mit der Feigheit nothwendig verbunden ist.

L 4 Eben
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Eden so würde cs die Pflicht der Regierung stmr, dem

Aussähe, oder irgend einer andern ekeihafren und den

mmsillichen Körper ernst llenden Kran! heil, durch al¬

le iuüg.iche AnstaltiN zu wehren, auch wenn keine un¬

mittelbare Gefahr für das Leben der Menschen daraus

enchände. .

Ei cn das kann man von der groben Unwissenheit

und Dummheit sagen, die den Geist des gemeinen

Vo! ö in einem Staate um desto mehr verdüstert, je

w.uer der Staat im Ganzen, im Anbau, Kämst st esse
UNO Handel svitgerückt ist» Ein Mensch, der seine

Vernunft, das unterscheidende Merkmahl der menschlichen

Natur nicht zu gebrauchen wech, ist, wo möglich ein

noch Verächtlicheres Geschöpf, als ein feigherzig er Mensch;

und ist in einem noch weit wesemiichern Theile semeS

G isteö verstümmelt. Auch wenn der Staat von den

bessern Einsichten der niedrigern Volksklassen gar kei¬

nen Nutzen zöge: wäre eö doch noch seine Pflicht, sie

nicht ganz ohne Unterricht zn lassen. Aber der Staat

zieht in der That großen Nutzen von diesen Einsichten.

Je bessr unterrichtet der gemeine Mann ist: je weniger

ist er durch 'Aberglauben und Schwärmerei) versührbar;

zw n- Abwege, auf denen bey unwissenden Nationen, das

Volk zu den größten Ausschweifungen gebracht werden

kann. Uebercieß beobachtet ein verständiges und mit

einigen Kennülisstn versehenes Volk, in seinem Betragen

Anstand und Ordnung immer mehr, als ein dummes und

unwissendes. Jeder einzelne in demselben fühlt sich et¬

was achtungSwüroiger, — kann eher hoffen, von seinen

gesetzmäßigen Obern eine gewisse Achtung zn erhalten,

und ist auch deßwegen geneigter, ihnen wieder die gebüh¬

rende Achtung Zu erweisen. Jeder ist aufgelegter, das

vorgc-
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vorgesehene Interesse und die Klagen der Staatsparteyen

oder aufrüdrerischer Zusammenrottirungen zu untersuchen,

und fähiger der Wahbeit dabey auf den Grund zu kom¬

men; und eben deßwegen ist er weniger in Gefahr, durch

falsche.Vorspiegelungen zu einer muthwilligen oder unnö-

thigcn Widersetzlichkeit gegen die Regierung verleitet zu

werden. Vorzüglich ist es in freyen Staaten, wo die

Sicherheit der Regierung sehr von dem günstigen Urtheile

abhängt, welches das Volk über ihr Verfahren fällt,

von der äußersten Wichtigkeit, zu verhüten, daß daS

Volk nicht übereilt oder nach bloßen Launen zu urtheilen

sich gewöhne.

Dritter Abschnitt.

Von dem Aufwcmde, welchen der Staat zur Unterwei¬

sung der Erwachsenen zu machen hat.

^L-)er Unterricht für die Erwachsenen, oder für Perso¬

nen jedes Alters in einer Nation, ist größtencheils kein

anderer, als der Religionsunterricht. Dieser Unter¬

richt hat nicht sowohl den Zweck, die Menschen zu gu¬

ten Bürgern in diesem Leben zu machen, als sie für eine

andere und bechere Welt, nach demselben vorzubereiten»

Die Lehrer, welche diesen Unterricht geben, können eben

so wie jeder andere Lehrer, ihren Unterhalt entweder von

den frcywilügen und veränderlichen Beytragen ihrer Zu¬

hörer, oder aus einem unveränderlichen Fond erhalten;

cS bestehe nun dieser in Ländereyen, in einem Zehnten,

L 5 oder
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oder einer Auflage auf Ländereyen, — oder in einem

festgesetzten Gehalte. In der ersten Lage werden sie

wahrscheinlich sich mehr anstrengen, mehr Eifer und

größere, Fleiß beweisen, als in der letztem. Dieß macht

es eben, daß die Lehrer neuer Religionen bey ihren An.

griffen gegen die alten Systeme so große Vortheile ha.

ben, weil die Lehrer, welche diese vertheidigen sollen,

auf ihre Pfründen sich verlassend, gemeiniglich eö ver¬

säumt haben, den Glauben und die Andacht des Volks in

einer gewissen Inbrunst zu unterhalten; und dann, weil

sie zugleich aus Liebe zur Bequemlichkeit und zum Wohl¬

leben, alle die Kenntnisse und Geistesübungcn vcrnach»

lässiger haben, die zu einem kräftigen Widerstände gegen

ihre Gegner nothwendig wären. Die Geistlichkeit einer

durch Staatsgesrße gegründeten, und durch ansehnliche

Güter unterstützten Kirche kann vielleicht zu einer Gesell¬

schaft artiger und gelehrter Männer werden, die alle

Tugenden von Weltleuten oder die Tugenden, welche

ihnen die Achtung der Welkleme zuziehen, besitzen; aber

sie wird wahrscheinlich nach und nach diejenigen guten

oder bösen Eigenschaften verlieren, die ihr ehedem bey

den niedrigen Volköklassen so viel Ansehen und Einfluß

gaben, und die viellticht ursprünglich der Religion, welche

sie predigte, den Eingang in die Staaten verschafften.

Eine solche Geistlichkeit, wenn sie von einem Hausen

k ühner und beym Volke beliebter, obgleich vielleicht dum¬

mer und unwissender Schwärmer angegriffen wird, fühlt

sich eben so vollkommen vertheidigungslos, als die trä¬

gen, weichlichen und wohl genährten Einwohner der

südlichen Theile von Asien, als sie von den thätigen, ab-

grbäiteken und hungrigen Völkerschaften des Nordens

angefallen wurden. Eine solche Geistlichkeit hak bei¬

der-
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dergleichen Ereignissen fast kein anderes Rektungsmitkel,

als sie bürgerliche Obrigkeit zu Hülfe zu rufen, und von

ihr zu begehren, daß sie ihre Gegner als Skörer des öf¬

fentlichen Friedens verfolgen, aus der Welt schaffen,

oder aus dem Lande verjagen soll. So rief die römisch-

katholische Geistlichkeit die Obrigkeit auf, um die Pro-

'teitmiten, und die englische, um die Dissenters zu ver¬

folgen; und so lehrt überhaupt die Geschichte, daß jede

Religionspartey, wenn sie ein oder zwey Jahrhunderte

lang die Sicherheit einer durch Gesetze befestigten Herr»

schafk genossen hat, unfähig geworden ist, sich gegen

eine neu entstehende Secte, die ihren Lehrbegriff oder

ihre Kirchenzucht angriff, mit Kraft und Much zu ver¬

theidigen. Bey diesem Streite kann vielleicht die alte

herrschende Partey die gelehrtere seyn, und bessere Schrift¬

steller ausweisen können. Aber in der Kunst, die Ge-

müther des Volks zu gewinnen, in den Künsten, welche

Proselyten machen, werden ihre Gegner immer dieOber-

hand haben. In England sind diese Künste von der

wohl begüterten Geistlichkeit der Herrschenden Kirche schon

längst vernachlässiget worden, und werden jetzt nur von

den Dissenters und den Methodisten geübt. Aber auch

die Lehrer der Dissenters haben viel von ihrem frommen

Eifer und von ihrer Thätigkeit verloren, seitdem an vie¬

len Orten durch freywillige Beyträge und Unterzeichnun¬

gen für ihr unabhängiges Einkommen'gesorgt worden ist.

Viele von ihnen sind sehr gelehrte, einsichtsvolle und in

aller Absicht achtnngSwürdigp Männer geworden; aber

im Ganzen haben sie aufgehört, aufs Volk stark wir¬

kende Pre'iger zu seyn. Die Methodisten, obgleich

nicht halb so gelehrt als sie, stehen weit mehr bey diesem

in Achtung.
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In der römischen Kirche, wird der Eifer und Fleiß
der niedern Geistlichkeit durch die mächtigen BewegungS«
gründe des Eigennutzes, mehr als vielleicht in irgend
einer protestantischen Landeskirche, aufrecht erhalten.
Die Weltgeistlichen, welche Pfarreyen haben, erhalten
einen sehr beträchtlichen Theil ihrer Einkünfte von den
freywllligen Opfern ihrer Pfarrkinder. Um diese Quelle
des Einkommens ergiebiger zu machen, giebt ihnen das
Sacrament der Ohrenbeichte mannigfaltige Gelegenheit.
Die Bettelorden erwarten ihren Unterhalt einzig und al¬
lein von solchen Opfern. Sie besinden sich in der Lage,
wie die Husaren und leichte Infanterie bey gewissen
Kriegsherren: wenn sie keine Beute machen, so haben
sie auch keinen Sold. Die Pfarrer sind denjenigen
Schul- und Universitätslehrern ähnlich, die zum Theil
von festen Besoldungen, zum Theil von dem Ehrenlohne
leben, den ihnen ihre Schüler und Zuhörer bezahlen: —
einem Lohne, der immer mehr oder weniger von ihrem
Fleiße und ihrem Rufe abhängt. Die Bettelmönche
sind den Lehrern ähnlich, welche ganz allein von ihren
Schülern bezahlt werden. Sie sind also zur Anwen-
düng jedes Mittels genöthigt, welches das Feuer der
Andacht bey dem gemeinen Manne anfachen kann.
Macchiavell merkt an, daß die beyden großen Bettel¬
orden, der . Franziskaner und Dominikaner, im drey.
zehnten und vierzehnten Jahrhunderte, den schwach wer-
denden Glauben und die erkaltete Andacht der katholi¬
schen Kirche wieder belebten und erwärmten. In der
That sind es in katholischen Landern die Mönche und die
ärmern Pfarrer, welche die Volksandachc fast ganz al¬
lein unterhalten. Die Prälaten und die übrige hohe
Geistlichkeit, wenn sie gleich diejenige Ausbildung des

Geistes



Geistes und der Sitten haben) welche man von Leuten

vom Stande, und selbst zuweilen die, welche man von

Gelehrten fordert, — wenn sie gleich wachsam genug

sino, die ihnen untergebene Geistlichkeit in gehöriger

Zucht und Ordnung zu halten, geben sich doch selbst mit

der Unterweisung des Volks sehr wenig ab.

„Die meisten der Künste und Arbeiten, welche den

„Beruf eigener Stände in der bürgerlichen Gesellschaft

„ausmachen, (sagt einer der berühmtesten Philosophen

„u»d Geschichtschreiber unserer Zeit) *) sind von der

„Beschaffenheit, daß, indem sie das Beste der Gesell¬

schaft befördern, sie auch gewissen einzelnen Personen

„nützlich oder angenehm sind; und in diesem Falle sollte

„cö sich die Obrigkeit zur beständigen Maßregel machen,

„diese Künste oder diese ArbeitSzwei'ge, — ausgenom'

„wen vielleicht, wenn sie zuerst in einem Lande einge¬

führt werden— sich selbst zu überlassen, und die Er-

„munterung derselben ruhig von dem Eigennütze derjeni¬

gen zu erwarten, die persönlich davon Vortheil ziehen.

„Die Künstler, wenn sie ihren Gewinn durch die Zu¬

friedenheit und den, Beyfall ihrer Kunden vermehrt

„finden, werden von selbst ihre Geschicklichkeit so weit

„zu treiben, und ihren Fleiß so sehr anzustrengen suchen,

„als möglich ist; und da alsdann der natürliche Gang

„der Sachen nicht durch ein unzeitiges Dazwischenkom-

„men deS obrigkeitlichen Ansehens gestört wird: so kann

„man fast sicher seyn, daß Menge und Beschaffenheit

„der

*) Man sehe Hums kiüsry c>5LnZIanä, Vo>. IV. x. zo. (Isn-
äon ,77;. z.)
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„der Waare immer dem Verlangen der Käufer entspre-
„chen werde."

„Aber es giebt noch andere Berufsarten, die, ob
„sie gleich in einem Staare nützlich und beynahe nothwen¬
dig sind, doch keinem einzelnen Individuum Verguü-
„gen oder Vortheil bringen; und in Ansehung d r Per¬
sonen, welche sich diesen widmen, muß der Reg-nt
„nothwendig ein ganz anderes Veifahren wadle». Er
„muß zuerst zu ihrem Unterhalte auf öffenk'iche Kosten
„beytragen; und er muß zweytenS, um derjenigen Ver-
„nachlässigung ihrer Geschäfte, zu welcher sie leicht in
„Versuchung gerathen könnten, vorzubeugen, emw.ver
„außerordentliche Würden an solche Berufe-arten knüpfen,
„oder eine lange Reihe einander untergeordneter Nung-
„stusen mit einer strengen ?kbhangigkelt der Untern von
„ihren Obern, bey denselben einführen, oder andere
„zweckmäßige Vorkehrungen dazu machen. Zu dieser
„Klasse gehören alle in Finanz- Militär - oder obrigkeit¬
lichen Aemtern angestellte Personen."

„Vielleicht kann man beym ersten Anblicke glauben,
„daß auch der Stand der Geistlichen zu der ersten Klasse
„gehöre; und daß, um Menschen zu Ergreifung dieses
„Berufs, oder zu sorgfältiger Abwartung desselben zu
„ermuntern, es eben sowohl, wie bey Aerzte» und Sach¬
waltern, an der Freygebigkeitund Dankbarkeit der
„einzelnen Personen genug sey, die der kehre derselben
„anhängen, und durch ihre geistlichen Arbeiten erbauet
„und getröstet werden. Ohne Zweifel muß ihr Eifer und
„Fleiß durch einen Bewegungsgrund, der immer im Ver¬
hältnisse mit beydem wächst,, sehr belebt wei den: und
„sowohl ihre Geschicklichkeit in ihrem Berufe überhaupt,

«als
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„als insbesondere die Fähigkeit, die Gemüther des Volks

„zu regieren, muß durch die täglich sich vermehrende Ue-

„buug sehr zunehmen."

„Indeß, wenn man die Sachen naher untersucht,

„so findet man, daß dieser auf Eigennutz gegründete Ei-

„fer der Geistlichkeit gerade dasjenige ist , was jeder

„weise Gesetzgeber aufs möglichste verhüten muß: weil

„er jede andere Religion, außer der wahren, durchaus

„zu verderben, aber auch selbst in diese eine starke Mi¬

schung von Thorheit und Aberglauben zu bringen im

„Grande ist. Jeder solcher geistliche Practiker wird, um
„sich selbst seinen Anhängern theurer, und in den Augen
„derselben geheiligter zu machen, sie mit dem größten

„Abscheue gegen alle andere Secten erfüllen, und durch

„immer neue Erfindungen die ermattende Andacht seiner

„Zuhörer zu beleben suchen. Auf Wahrheit, Schick-

„lichkeit und Anstand wird er in seinen Vortragen wenig

„Rücksicht nehmen; und jeder Glaubensartikel wird um

„desto begieriger von ihm in sein System aufgenommen

„werden, je besser er mit den Schwachen oder den Lei¬

denschaften der menschlichen Natur übereinstimmt. In

„jedem neuen Conventikel wird man, um sich Kunden

„zuzuziehen, mit erhöheter Kunst und Emsigkeit auf die

„Leichtgläubigkeit des Pöbels zu wirken suchen. Und

„am Ende wird die bürgerliche Obrigkeit finden, daß sie

„das Ersparniß sehr theuer bezahlt hat, welches sie zu

„machen glaubte, als sie den Priestern einen stehenden

„Gehalt versagte. Sie wird finden, daß in der That

„der anständigste und vortheilhafteste Handel, den sie

„mit diesen geistlichen Führern schließen kann, der ist,

„durch ausgesetzte feste Besoldungen ihre Lauigkeit in ih*

„rem
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„rcm Amte zu erkaufen, — und es für sie überst'ssig
„zu machen, noch thätiger zu seyn, als es bloß nöthig
„ist, um ihre Heerde von der Verürung auf fremde
„Weiden abzuhalten. Und auf di se Weise ireiden
„geistliche Skinunaen und Kirchei'güter, ob ste gl.ich
„zuerst in bloß religiösen Absichten der Eeiblichteic üb,r°
„geben worden sind, zuletzt auch dem politischen Inteleste
„der Gesellschaft nützlich?'

Doch die.Wirkungen von der Versorgung der Geist-
lichkeit durch feste und von rhrem Flußv unabhängige
Einkünfte mögen gut oder schlicht gewesen seyn: so sind
sie doch sehr selten die Endzwecke gewesen, um deremvli-
len man ihr diese Einkünfte verliehen hat. Zelten hefti¬
ger Religionsstreitigkeiten sind gemeiniglich auch Zeiten
eines heftigen PartcyenkampsS im Staate. Zu solchen
Zeiten findet oder glaubt jede StaalSparccy es nützlich,
sich mit der einen oder der andern der mit einander strei¬
kenden Religionssccten zu verbinden. Dieß kann aber
nur geschehen, indem sie das besondere L-.hrgebäude die¬
ser Sccte annimmt, oder wenigstens begünstigt. Die
Secte, welche das Glück hak, mir der siegenden Sraars-
parcey im Bündniste zu seyn, theilt nothwendig die Vor¬
theile des Sieges mit ihrem Alliirtcn, unter besten Schuß
und Begünstigung sie bald in den Stand kömmt, alle
ihre Widersacher zu unterjochen und zum Schweigen zu
bringen. Diese Gegner hatten sich gemeiniglich mit den
Feinden der siegenden StaatSpc.rtcy in Verbindung ein-
gelasten, und werden also selbst als Feinde dieser Parrcy '
angesehen. Wenn auf diese Weise öle Geistlichkeit einer
bestimmten Seele Meister vom Schlackst selb? geblieben
ist, und ihren Einfluß und ihr Ansehen bey dem gemei¬

nen
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mn Volke auf den höchsten Gipfel gebracht hak: fo wird
sie dadurch mächtig genug, um die Häupter und Anfüh¬
rer ihrer eigene» Partey in Ehrfurcht zu erhalten, >.nd
die bürgerliche Obrigkeit selbst zur Annahme ihrer Mei¬
nungen und Gesinnungen zu nöthigen. Ihre erste For¬
derung war gemeiniglich die, daß ihre Gegner zum
Stillschweigen und zur Unterwerfung verwiesen weroerr
sollten; — die zweyte, daß ihr selbst fixe und unabhän¬
gige Einkünfte angewiesen würden. Da sie gemeiniglich
zu dem Siege der nun triumphirenden Staaksportey
nicht wenig beygetragen hatte: so schien es nicht mehr
als billig, daß sie auch einen Antheil an der eroberten
Beute haben müsse. Sie war überoieß müde, um die
Gunst des Volks fernerhin zu buhlen, und von dessen
Launen ihren Unterhalt zu erwarten. Sie suchte also
durch jene Forderung nur ihre gegenwärtige Lage beque¬
mer und annehmlicher zu machen , ohne sich darum zn
bekümmern, was i» der Zukunft daraus für Folgen in
Absicht ihres Einflusses und Ansehens benm Volke ent¬
stehen könnten. Die bürgerliche Obrigkeit, welche ihr
Verlangen nicht anders erfüllen konnte, als indem sie ihr
etwas überließ, was sie weit lieber für sich behalten hat¬
te, war niemahls sehr geneigt einzuwilligen. Doch
am Ende mußte sie fast immer nachgeben, wenn es
auch erst geschahe, nachdem sie alle mögliche Verzöge¬
rungen und Ausflüchte erschöpft hatte.

Wenn aber die Staütskunst nie die Religion zu
Hülfe gerufen, — wenn die triumphirende Skaakspar«
key, nicht schon wahrend ihres Streits mit ihren Geg¬
nern, sich mit einer der kirchlichen Secten verbunden

hatte: so würde sie auch nach ihrem Siege, gegen alle
Smith Unters. Z. Th. M Ses-
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Secten gleichgültig oder unparteyisch gewesen seyn, und

jedem Menschen erlaubt haben, seine Religion und sei¬

nen Priester nach seinem Gefallen zu wählen. In die-

sem Falle würde es ohne Zweifel eine große Menge von

Seceen gegeben haben. Fast jede besondere Gemeinde

würde eine kleine Secte ausgemacht, und einige ihr ei¬

gene Lehrsätze oder Gebräuche gehabt haben.

Jeder Kirchenlehrer würde ohne Zweifel in der

Nothwendigkeit gewesen seyn, seinen äußersten Fleiß

anzuwenden, und jeden Kunstgriff, der zur Erhaltung

oder zur Vermehrung der Zahl seiner Schüler dienen

könnte, zu benutzen. Da aber jeder andere Lehrer durch

denselben Antrieb wäre angefeuert worden: so würde kei¬

ner ein außerordentliches Glück gemacht, und keine

Secte würde ein großes blebergewicht über die andern

erhalten haben. Nur da kann der eigennützige und lei¬

denschaftliche Eifer der Religionslehrer dem Staate ge-

jährlich werden, wo es entweder nur Eine geduldete

Seele im Staate giebt, oder wo die ganze Gesellschaft

in zwey oder drey große Secten getheilt ist; und die Leh¬

rer einer jeden mit einander einverstanden, oder einan¬

der untergeordnet sind. Aber da, wo eine Nation in

zwey oder drey hundert, vielleicht in so viele tausend

Secten getheilt ist, wovon keine mächtig genug ist, um

die öffentliche Ruhe stören zu können; da ist der Reli-

gionseiftr der Geistlichkeit durchaus unschädlich. Die

Lehrer jeder Partey, da sie sich von allen Seiten von

mehr Feinden als Freunden umgeben sehen, müssen sich

nothwendig der Billigkeit und Mäßigung befleißigen —

Tugenden, die bey den Lehrern der mächtigen Religions¬

parteyen, deren Lehren, — von der bürgerlichenObrig-
keit
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keit unterstützt, — von allen Einwohnern eines großen
Reichs ch Ehren gehalten werden, und die daher nichts
als Schüler und demüthige Bewunderer um sich herum
sehen, äußerst selten sind. In diesem von mir ange¬
nommenen Falle würden die Lehrer jeder kleinen Secce,
da sie sich beynahe allein und verlassen fänden, den Leh¬
rern jeder andern Secte mit Achtung zu begegnen genö-
thigec werden; und das gegenseitige Nachgeben dersel¬
ben in streitigen Puncten, wobey olle ihre Rechnung
am besten fänden, würde vielleicht das System einer je¬
den zu derjenigen reinen und vernünftigen Gottesvereh¬
rung zurückführen, die, von Ungereimtheiten, Betrug
und Aberglauben in gleichem Grade gelämert wäre. Ei¬
ne solche Religion ist der Wunsch aller weisen Männer
zu allen Zeiten gewesen; aber sie ist nie durch positive
Gesetze in irgend einem Lande eingeführt worden, und
wird wahrscheinlichnie durch eine solche eingeführt wer¬
den: weil auf die positiven Gesetze, welche die Religion
zum Gegenstände haben, Volköaberglaube oder Volks-
schrvärmerey immer mehr oder weniger Einfluß hat.

Dieser Plan kirchlicher Regierung, oder vielmehr
diese Entsagung aller Pläne, irgend ein kirchliches
Regimem festzusetzen, wurde in England von derjenigen
Rcligionsporrey, welche wir die Jndependenten nen¬
nen, und die unstreitig aus sehr wilden Schwärmern
bestand, gegen das Ende des bürgerlichen Krieges im
vorigen Jahrhunderte in Vorschlag gebracht. Wäre
der Vorschlag angenommen worden: so würde er, ob er
gleich einen sehr »«philosophischen Ursprung hmte, doch
zu jetziger Zeit die am meisten philosophische DenkungS«
art in Absicht religiöser Grundsätze, nehmlich allgemeine

M 2 Dul-
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Duldung und Mäßigung hervorgebracht haben. Er ist
in der That in Pensylvauien befolgt worden ; und ob¬
gleich die Quacker daselbst die zahlreichsten sind, so wird
doch im Grunde keine Reliqionsparteyvor der an; ern
durch die Gesetze begünstiget; und auch hier soll er >ene
philosophische Gutmüthigkeit und Mäßigung bewirkt
haben.

Aber wenn auch diese ganz gleiche und ««'parteyi¬
sche Behandlung aller Secten, in den Gemächern ihrer
Anhänger Gutmüthigkeit und Mäßigung gegen einander
nicht zur Folge haben sollte: so würde doch, wenn der
Secren nur recht viele in einem Lande, und jede also nur
zu klein wäre, um die öffentliche Ruhe stören zu können,
auch der blinde und übertriebene Eifer einer jeden für die
ihr eigenen Glaubenssätze, keine sonderlich schädlichen,—
sondern vielmehr einige gute Wirkungen hervorbringen.
Und wenn der Staat nur unwiderruflich entschlossen wä¬
re, theils jede Secte sich selbst, ohne alle Einschränkung
zu überlassen, theils jede zu nöthigen, daß sie die übri¬
gen ungestört ließe: so ist sicher zu glauben, daß sie sich
in kurzem von selbst in mehrere Zweige theilen, und also
bald zahlreich genug werden würden.

In jedem gebildeten Staate, in jeder bürgerlichen
Gesellschaft, worin der Unterschied der Stände einmahl
festen Sitz gewonnen hat, sind immer zu einer und der¬
selben Zeit zwey verschiedene Moralsysteme in Umlaufe
gewesen, wovon man das eine das strenge, das andere
das nachgiebige nennen kann. Das erste ist gemeini¬
glich von dem gemeinen Manne, das andere von den
Vornehmen geschätzt und angenommen worden. Der
Unterschied unter beyden Systemen scheint in der großem

oder



öder geringern Mißbilligung zu liegen, welche die Lüster
des Leichtsinnes, die, welche aus zu großem Glücke, aus
dem Uebermaße von Fröhlichkeit und sinnlichen Genüssen
herrühren, erregen. In dem System der nachgiebigen
Moral, oder der Moral der Vornehmen wird Ueppig¬
keit, leichtsinnigerund selbst unsittlicher Scherz, der bis
zu einiger Unmäßigkeit getriebene Genuß des Vergnü¬
gens, die Verletzung der Keuschheit, wenigstens bey dem
männlichen Geschlechte, —- wenn nur nicht der guteA«^
stand dabey auf eine grobe Art beleidiget wird, oder
Falschheit und Ungerechtigkeit damit vergesellschaftet
ist, — mit einem hohen Grade von Nachsicht behandelt,
leichtlich entschuldigt,oder auch völlig vergeben. Nach
der strengern Moral hingegen, werden alle diese Aus¬
schweifungen mit dem äußersten Abscheu angesehen. —
Dieser Unterschied in der Beurtheilung ist nicht ohne al¬
len Grund. Die Laster des Leichtsinnes sind für die nie¬
drigern Volksklassen immer verderblich; uad eine einzi¬
ge Woche, gedankenlos und in Zerstreuungen zugebracht,
kann einen armen Arbeusmann auf immer zu Grunds
richten, und ihn aus Berzweisiungzur Begehung der
abscheulichsten Verbrechen verleiten. Der weisere und
bessere Theil des gemeinen Volks haßt und verabscheuet
daher diese Ausschweifungen aufs äußerste, weil er aus
Erfahrung weiß, daß sie so vielen Leuten seines Standes
verderblich gewesen sind. Ein Mann vom Stande hin¬
gegen wird oft durch die Ausschweifungen vieler Jahre
nicht gänzlich zu Grunde gerichtet; und die ganze höhere
Klasse ist also sehr geneigt, es als das Vorrecht ihres
Ranges und ihrer Glücksumstände anzusehen, daß ste
sich einen gewissen Grad von Unmäßigkeit im Genusse
des Wohllebens und der Sinnlichkeit erlauben, und doch

M z kei-
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keinen großen Tadel darüber befürchten darf. Sie ist

daher auch sehr nachsichtig gegen Fehler der Art, wenn

sie von Personen, die zu ihr gehören, begangen werden,

und bel- gt sie mit einem sehr leichten Tadel, oder radelt

sie gar nicht.

Fast alle Religionssecten haben unter den gemeinen

Volksklaffen ihren Anfang genommen, aus we chen sie

immer :hre ersten, so wie ihre zahlreichsten Prost lyren ge¬

zogen haben. Alle haben also auch bey ihrer Entstehung

das System der strengen Moral angenommen. (Wenn

es Ausnahmen hrervon gegeben hat: so sind sie doch sehr

selten gewesen.) Durch dieses System konnren sie sich

am besten bey derjenigen Klasse des Volks empfehlen,

der sie ihren Resormarionsplan zuerst vorlegten. Viele

von ihnen, vielleicht die meisten haben eben dadurch Cre¬

dit zu'erhalten gesucht, daß sie die Strenge der gemeinen

Volksmoral noch höher, — vielleicht bis zur Thorheit

und Ungereimtheit trieben; und es gelang ihnen auch

nicht selten durch tiefe ausschweifende Strenge, die Ach¬

tung und das Vertrauen des gemeinen Mannes mehr,
als durch irgend etwas anders zu gewinnen.

Ein Mann von Stande und Vermögen ist, vermö¬
ge seiner Lage in der bürgerlichen Gesellschaft, ein bedeu¬

tendes Glied derselben; seine ganze Aufführung wird von

ihr beobachtet, und er wird eben dadurch genöthigt, selbst

auf seine Aufführung Acht zu geben. Sein Ansehen

Und sei» Glück hangt sehr von dem Urtheile ab, welches

^>ie Gesellschaft über ihn fällt. Er wagt es also nicht,

irgend etwas zu thun, was ihn in den Augen der Welt

entehren, oder ihm allgemeinen Tadel zuziehen könnte,
und er ist zu einer genauen Beobachtung derjenigen stren-

gen



gen oder nachgiebigen-Moral genöthigt, welche die Ge¬

sellschaft, worin er lebt, den Personen sein'S Ranges

vorschreibt. Ein Mensch von niedrigem Stande hin¬

gegen, ist in einem großen Staate nie ein Aufmerksam¬

keit erweckendes Glied der Gesellschaft. Lebt er in einem

kleinen Dorfe: so ist es möglich, daß seine Aufführung

von andern beachtet, und er also auch dadurch genöthigt

wird, selbst auf sie Achtung zu geben. In dieser Lage

und in dieser Lage allein kann er das zu verlieren haben,

was man' einen guten Namen nennt. Sobald er

aber in eine große Stadt kömmt, so versinkt er in Dun¬

kelheit. Seine Aufführung wird von keinem Menschen

mebr beobachiet, und er ist daher sehr in Gefahr sie selbst

zu vernachlässigen, und sich der Liederlichkeit und den

niedrigsten L-.stern ohne Rückhalt zu überlasten. Aus

dieser Dunkelheit tritt er nie so gewiß heraus — nie

wird seine Aufführung von einer ansehnlichen Gesellschaft

so aufmerksam beobachtet, als wenn er Micglied einer

kleine» religiösen Secte wird. Von diesem Augenblicke

qn bekömmt er ei en Grad von Wichtigkeit, den er

nie zuvor hatte. Allen seinen Glaubensgenossen ist um

des guten Rufs der Partey willen, zu welcher sie gemein-

schaf.iiäi gehören, an seiner guten Aufführung gelegen;

sie geben also genau auf ihn Acht, und wenn er durch

grobe Vergehungen Aergerniß giebt, oder von der stren¬

gen Sitrenlehre, welche die Anhänger kleiner Secten

gemeiniglich einander vorschreiben, sehr weit abweicht:

so bestrafen sie ihn durch den Bann, oder die Ausschlie¬

ßung aus ihrer Gemeinde;— eine sehr harte Strafe

für den gemeinen Mann, auch wenn sie von keinen bür¬

gerlichen Folgen begleitet ist. Dieß ist die Ürsache,

warum in kleinen Religionssecken, die Aufführung der

M 4 gemei.
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gemeinen Leute fast immer vorzüglich regelmäßig und

sittlich gefunden wird, gemeiniglich weit regelmäßi¬

ger, als sie es bey den Mitgliedern der großen National-

kirche ist. Wenn die Moral dieser kleinen Seelen in ir¬

gend etwas gefehlt hakt so ist es eher durch eine unge¬

sellige übertriebene Strenge, als durch Ausschweifungen

der Sinnlichkeit geschehen.

Doch es giebt zwey leicht anwendbare und sehr wirk¬

same Mittel, durch deren vereinigten Einfluß der Staat

ohne allen Zwang das, was in der Sirrenlehre kleiner

Secren ungesellig und auf eine tadelhafce Werfe strenge
ist, verbessern kann.

Das erste ist das Studium der Philosophie und der

Wissenschaften überhaupt; ein Studium, welches der

Staat sehr leicht, wenn er will, bey dem Mittelstände

Und dem hohem Stande allgemein machen kann; —

nicht dadurch, daß er Lehrer dazu ansetzt und besoldet,

wodurch er nur die, welche sich von selbst dem Geschäfte

des Unterrichts mit Fleiß und Eifer widmen würden,

faul und nachlässig macht: sondern dadurch, daß er alle

und jede, die in eine der ediern Werufsarten treten wol¬

len, oder sich als Candidaten zu ehrenvollen und einträg¬

lichen Aemtern melden, ehe sie dazu zugelassen werden,

einer Prüfung, selbst in Absicht der Hähern und schwe¬

rern Wissenschaften unterwirft. Wenn der Staat den

Personen aus diesen obern Volsklassen die Nothwendig¬

keit auflegte, etwas gelerm zu haben: so hätte er

nicht nöthig, für ihr Lernen selbst zu sorgen. Die, wel¬

chen daran gelegen ist, unterrichtet zu seyn, werden

schon wissen, sich Unterricht zu verschaffen, und zwar

besseren, als der Staat ihnen verschaffen konnte. —

Nun



-85

Nun sind aber die Wissenschaften das große Gegengift
gegen Schwarmerey und Aberglauben; und wenn die
höhrrn Stande vor diesen beyden Abwegen verwahrt
sind, so können auch die niedern keinen sehr großen
Schaden durch sie leiden.

Das zweyte der oben gedachten Mittel besteht in der
Anzahl und Fröhlichkeit der öffentlichen Vergnügun-
gen, — Derjenige Staat, welcher olle Personen, die,
ihres eigenen Vortheils wegen, das Volk durch Musik,
Mahlerey und Tanz, durch dramatische oder andere
Schauspiele,ohne den Anstand zu verletzen oder Aerger¬
niß zu geben, zu belustigen unternehmen, ermuntert, —
und dieß geschieht am besten durch eine völlige ihnen ver¬
stattete Freyheit — wird leicht bey seinem Volke die
finstere und melancholische Gemüthsart zerstreuen, welche
dem Aberglauben und der Schwarmerey am meisten
Nahrung giebt, Heffentiiche Vergnügungen sind voll
jeher ein Gegenstand des Hasses und des Schreckens für
alle Fanatiker gewesen, die das Volk zu den Ausschwei¬
fungen einer falschen Frömmigkeitzu verführen suchen«
Fröhlichkeit und gute raune, die Wirkungen jener Ver¬
gnügungen, stehen derjenigen Gemüthsbeschaffenheit ge¬
rade entgegen, die ihren Absichten am günstigsten ist,
und auf die sie am besten zu wirken wissen, Ueberdieß
haben die dramatischen Vorstellungen oft die Kunstgriffs
der Schwärmer und Abergläubischen selbst, dem öffent¬
lichen Spotte Preis gegeben, oder wohl gar sie dem all¬
gemeinen Abscheu bloß gestellt. Und eben deßwegen sind
sie von diesen auch noch mehr, als andere öffentliche
Zeitvertreibe gehaßt worden,

M 5 In
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J'i einem Lande, wo die Gesetze die Lehrer keiner
Religiondparcey vor der andern vorzüglich begünstigten,
würde es auch gar nicht nothwendig seyn, die k hrer vor
irgend einer in eine besondere und unmittelbare .coyän-
gigkeir von dem Landesherr», oder der obersten StaarS-
g wal> zu setzen; und diese in die Ernennung oder Ent¬
lastung derselben einzumischen. In einer solchen Lage
würde der Souvera-- sich gar nicht weiter um sie beküm-
rn » düifen, als insofern er sicN um alle seine Bürger
bekümmert, nehmlich um den Frieden inner ibnen zu er-
halten, und jedem insbesondere von der Beiekd'gnng,
Vnfolgung und Unterdrückung der übrigen ab) h itui.
Aoer ganz anders ist es, wo es eine durch Geletze ein-
geführte und herrschende Religion g rbc. Hier kann der
Sruat nie der off ntlichen Ruhe sicker syn, wenn er sich
nicht üder die eehr"r diesem.Religion einen beträchtlichen
und unmittelbaren Einstuß verschafft har.

Die Geistlichkeit jeder in ei"em Staate herrschenden
Kirche bildet einen großen politilchen Körper. Sie kann
mit solcher Uebereinstimmung handeln, und ihr Interesse
so planmäßig, uno so in Einem Geiste vkrfo'gen, als
wenn sie unter der Anführung eines emsigen Oberhauptes
stünde; und oft sieht sie «uch in der That unter einem
solchen Anführer. Ihr Interesse, als einer eigenen Ge¬
meinheit, ist mit dem Interesse des StaatS oder des
Landesherrn niemahls einerley, und ist oft geradezu dem¬
selben entgegengesetzt. Das Hauptinteresse der Geist,
licbkeit besteht in der Aufrechterhaltung ihres Ansehens
berim Volke; und dieses Ansehen hängt von der Gewiß¬
heit und Wichtigkeitab, welche dem von ihr vorgetra-
geiin; Glaubenösystem zugeschriebenwird; es hängt da-

von



von ab, daß der Glaube an jeden Artikel dieses Systems

für nothwendig gehalten werde, den Menschen vor ewi¬

gem Elende zu sichern. Sollte der Landesherr entweder

die Unklugheit begehen, irgend einen unbedeutenden

Satz ihrer Dogmatik selbst zu bezweifeln oder zu verla¬

chen; ober die Menschlichkeit haben, diejenigen, welche

das eine oder das andere thun, zu beschützen: so ist von

einer Geistlichkeit, die in keiner Art von Abhängigkeit

von ihm steht, nichts anders zu erwarten, als daß, da

sie sich an ihrer Ehre dadurch beleidigt glaubt, sie den

Landeöherrn sogl^ch als einen Feind Gottes und der Re¬

ligion in den Bann thun, und alle Schrecknisse der letz¬

tem anwenden werde, um den Gehorsam und die Unter¬

würfigkeit des Volks einem rechtgläubigem und frommern

Fürsten zuzuwenden. Die Gefahr für ihn ist eben so

groß, wenn er sich den Ansprüchen und den usurpieren

Rechten der Geistlichkeit widersetzt. Diejenigen Fürsten,

die sich auf diese Weise gegen die Kirche empört haben,

sind gemeiniglich, außer der Beschuldigung Tyrannen zu

seyn, noch mit dem Namen der Ketzer gebrandmarkt wor¬

den — so feyerlich sie auch ihre Rechtgläubigkeit bezeugt,

und so unbedingten Gehorsam gegen jede Entscheidung

der Kirche in Glaubenssachen sie auch angelobt haben. —-

Nun geht aber das Ansehen der Religion über jedes an¬

dere Ansehen. Die Furcht, welche sie erregt, überwiegt

alle andere Furcht. Wenn die vom Staate genehmig¬

ten Lehrer der Religion unter dem großen Haufen Grund¬

sätze verbreiten, welche das Ansehen des Landesherrn

untergraben: so hat dieser kein anderes Mittel, als die

Gewalt, oder eine stehende Armee in Handen, um die¬

ses sein Ansehen aufrecht zu erhalten. Selbst eine ste¬

hende Armee kann ihm in diesem Falle keine dauerhafte

Sicher-
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Sicherheit vctleihen. Denn wenn die Soldaten nicht

Ausländer, sondern aus den zahlreichen niedrigen Volks-

klaffen genommen sind, (welches letztere fast immer der

Fall ist) so werden auch sie sehr leicht durch jene Kirchen¬

lehrer verführt werden können. Die Revolutionen,

welche die unruhige griechische Geistlichkeit ohne Unterlaß

zu Constantinepcl veranlaßte, so lange das morgenlän-

dische Kaiserthum dauerte — die Zerrüttungen, welche

wahrend mehrerer Jahrhunderte die Streit - und Herrsch¬

sucht der römischen Klerisey in allen europäischen Reichen

stiftete, sind hinlängliche Beweise, wie unsicher der Zu¬

stand eines Lanoesherm ist, in dessen Lande Eine Kirche

die herrschende ist, und der auf die Geistlichkeit dieser

Kirche keinen bestimmten und immerwährenden Ein¬

fluß hat.

Glaubensartikel, so wie alle andere geistliche Ge¬

genstände, gehören ganz augenscheinlich nicht unter die

Gerichtsbarkeit des Landeshcrrn, der nurzurBeschüßung,

aber nicht zur Belehrung des Volks die erforderlichen Ei¬

genschaften hak. In Absicht solcher Gegenstände also ist

sein Ansehen selten groß genug, um dem Ansehen der

vereinigten Geistlichkeit das Gegengewicht zu halten.

Und doch kann oft die öffentliche Ruhe und seine Sicher¬

heit von den Lehrsätzen abhängen, die sie über dergleichen

Gegenstände zu verbreiten für gut befindet. Da er nun

selten, mit hinlänglichem Gewicht und Ansehen, sich den

Entscheidungen der Geistlichkeit in solchen Sachen wi¬
dersetzen kann: so ist es nothwendig, daß er auf diese
Entscheidungen Einfluß habe. Und Einfluß kann er

darauf nur durch die Hoffnung und Furcht haben, die er

bey den einzelnen Gliedern der Geistlichkeit zu erregen

im Stande ist. Diese Hoffnung kann keine andere seyn,als
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als die Hoffnung auf Beförderung zu hohem und ein«
träglichern Aemtern, und diefe Furcht keine andere, als

die vor Absetzung und Strafe.

In allen christlichen Landern find die Pfründen der

Geistlichkeit eine Art von freyen Lchngümn (iracliolcis),

die sie vorn Souverän, nicht auf fo lange Zeit als eS

ihm gefällt, — sondern auf Lebenslang ode, so lange,

als sie sich gut betragen, erhalten. Wäre dieser Besitz

ihnen weniger gesichert; könnten sie bey jeder kleinen Be¬

leidigung, die sie dem Landeshcrrn oder feinen Ministern

beweisen, aus ihren Gütern herausgeworfen werden:

so würden sie sich unmöglich in ein so großes Ansehen bey

dem Volke haben, setzen können, weil dies s sie immer

als Söldlinge des Hofes bewachtet hätte, auf dessen Un¬

terweisungen es sich nicht verlassen könnte. Sollte aber

ein Landesherr versuchen, auf eine ungefetzmäßige Weife

und durch Gewalt, eine auch nur geringe Anzahl von

Geistlichen ihrer Freygüter, vielleicht aus der U sacke zu

berauben, weil sie gewisse zum Aufruhr leiten!: e Sätze

mit mehr als gewöhnlichem Eifer ausgebreitet hätten:

so würde er durch diefe Verfolgung sie und ihre Lehrsätze

nur zehnfach beym Volke beliebter, und eben deßwegen

zehnfach gefährlicher und ruhestörcnder machen, als sie

es vorher waren. Furcht ist in allen Fällen ein elendes

Regierungswerkzeug, und darf vorzüglich nie gegen eine

Klasse von Menschen gebraucht werden, welche den min¬

desten Anspruch auf Unabhängigkeit hat. Sie schrecken,

heißt nur so viel, als ihren Unwillen reitzm, und ihre

Widersetzlichkeit — die vielleicht bey einer gelindert,

Behandlung nachgelassen, oder gar aufgehört hätte, hart¬

näckiger machen. So gelang e§ zum Beyspiel in Frank¬

reich
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reich der Regierung selten ^ wenn sie die sämmtlichen
Parlamente oder höchsten Gerichtshöfe zur Registrirung
dem Volke verhaßter Ediere, (wie dieß so oft in der Ge¬
schichte dieses Landes vorkömmt,) nöthigen wollte. Und
doch waren die Mittel, deren sie sich dazu bediente, die
Einkerkerungen aller sich ihr widersetzendenMitglie¬
der, stark und kräftig genug. Die Fürsten auö dem
Hause Smart bedienten sich zuweilen.ähnlicher Mittel,
sich Parlamentsgliederunterwürfig zu machen — und sie
fanden einen eben so hartnäckigen Widerstand. Gegen¬
wärtig wird das englische Parlament vorn Hofe auf eine
ganz andere Weise behandelt; und ein kleiner Versuch,
den vor zwölf Jahren der Herzog von Ehoiseui mit dem
Pariser Parlamente machte, bewies hinlänglich, daß
sämmtliche Parlamente noch viel leichter auf gleiche Art
hatten behandelt werden können. Aber dieser gemachte
Versuch wurde nicht weiter verfolgt. Denn obgleich
Uebcrredung und Einfluß auf die Gemüther immer das
sicherste und bequemste, so wie Gewalt und Furcht daS
schlimmste und gefährlichste Werkzeug der Regierung ist:
so ist doch, wie eö scheint, die natürliche Herrschsucht
des Menschen so groß, daß er sich des bessern Werkzeugs
fast niemahls bedient, als wenn es ihm unmöglich fällt,
oder er sich nicht getrauet, das schlimmere anzuwenden.
Die französische Regierung konnte und durfte Gewalt
brauchen; und also verschmähte sie Ueberredungskünste
anzuwenden, und über die Gemüther Einfluß zu su¬
chen. — Aber nach der Erfahrung aller Zeitalter giebt
es im Staate keinen Stand, gegen den die Gewalt mit
so vieler Gefahr, und selbst mit so gewissem Unglücke
von einer Regierung gebraucht wird, als die vom Volke
geachtete Geistlichkeit einer herrschenden Kirche. Selbst

in



in den am meisten despotischen Reichen, hat der Geist-«

liche, der bey s iner ebenen Klasse in gutem Ansehen

steht, weniger für seine persönliche Sicherheit, oder für

seine Rechne und Pr-vilegien zu furchten, als irgend ein

anderer Unterthan des Staats von gleichem Range. So

verhält es sich auf allen Stufen des Despotismus von

dem sanften und verfeinerten, wie wir ihn in Frank¬

reich — bis zu dem wüthenden und milden, wie wir

ihn in der Türkey finden. Aber obgle-ch der geistliche

Stand nirgends leicht mit Gewalt bezwungen werden

kann: so kann er doch so leicht als ein anderer, durch

geheimen Einfluß regiert werden. Von den Mitteln,

die der Landesherr dazu in Händen hat, hangt seine Si¬

cherheit und die öffentliche Ruhe in großem Maße ab.

Diese Mittel bestehen vornehmlich in den Beförderun¬

gen zu Hähern und einträglichen Aemtern, weiche der

Landesherr verzieht.

Nach der ältesten Verfassung der christlichen Kirche

wurde der Bischof jedes Sprengels durch die vereinigten

Stimmen der Geistlichkeit und des Volks gewählt. Das

Volk blieb nicht lange in dem Besitze dieses Wahlrechts;

und als ihm auch noch dasselbe zustand, wurde es doch

durch den Einfluß der Geistlichkeit, die sein natürlicher

Führer in geistlichen Sachen zu seyn scheint, bey der

Wahl regiert. Doch auch dieser Mühe, das Volk zu

stimmen, wurde die Geistlichkeit überdrül ig, und sie

eignete sich also das Wählgeschäft ganz allein zu. Auf

gleiche Weise wurde der Abt, wenigstens in dem größten

Theile der Klöster, von den Mönchen seines Klosters

ernannt. Alle geringere geistliche Aemter wurden in

jedem Sprengel von dem Bischöfe beseht, der dazu unter
der
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der Geistlichkeit diejenigen Personen auswählte, die er

für die tüchtigsten und schicklichsten hielt. 'Auf diese

Weise waren also alle Beförderungen zu kirchlichen Wür¬

den in den Händen der Kirche selbst. Der Landesherr,

wenn er auch einigen mittelbaren Einfluß auf diese Wah¬

len hatte — und ob es gleich an mehrern Orten gewöhn¬

lich war, seine Einwilligung zur Anstellung der Wahl

und seine Bestätigung des Gewählten einzuhohlen —-

hatte doch keine Mittel, geradezu auf die Geistlichkeit

Einfluß zu bekommen; oder die Mittel, welche er hat¬

te, waren nicht hinlänglich. Ein ehrgeitziger Geistli¬

cher hatte bey weitem nicht so viel Ursache, sich dem Lan¬

desherr» gefällig zu machen, als seinem eigenen Stan¬

de, weil er nur von dem letztem seine Beförderung er¬

warten konnte.

In dem größten Theile von Europa zog der Pabst

nach und nach die Vergebung aller Bißthümer und Ab¬

seyen, oder derjenigen Plrünben, weiche Consistorial-

Pfründen heißen, und in der Folge auch die Vergebung

der meisten kleinern Plründen in jeder Dieses an sich, so

daß dem Bischofs nicht mehr Gewalt bey Besetzung der

geistlichen Aemter übrig blieb, als zur Aufrechterhaltung

seines Ansehens schlechterdings nothwendig war. Durch

diese Einrichtung kam der Landesherr in eine noch schlim¬

mere Lage, als zuvor. Die Geistlichkeit aller europäi¬

schen Länder bildete sich dadurch zu einem großen Kriegs-

heere unter der Anführung des PabsteS -— das zwar

in verschiedene Quartiere vertheilet war, dessen Bewe¬

gungen und Operationen aber von einem Haupte regiert

wurden, und in emem gemeinschaftlichen Plane zusam¬

menstimmten, Die Geistlichkeit jedes einzelnen Landeskonnte



konnte, als eine Abtheilung (äetAcssement) dieses gro¬

ßen Kriegesheers angesehen werden, dessen Operatio¬

nen erforderlichen Falles, sehr leicht von den in den

nmliegenden Ländern einquartierten Knegshaufen un¬

terstützt werden konnten. Jeder solcher Haufen war

nicht nur von dem Regenten des Landes, worin er

einquartiert war, unabhängig; sondern war auch von

einem fremden Regenten abhängig, der die Waffen des¬

selben zu jeder Zeit gegen den Landcöregenten kehren und

sie durch die Waffen aller andern abgetheilten Haufen

verstärken konnte.

Diese Waffen waren die fürchterlichsten, die sich

nur erdenken lassen. In dem alten Zustande von Euro¬

pa, ehe Künste und Wissenschaften ihren Weg dahin

fanden, gab der Geistlichkeit ihr Reichthum eben den

Einfluß über das gemeine Volk, welches die großen welt¬

lichen Baronen, vermöge ihres Reichthums über ihre

LehnStrager, Unterthanen und Anhänger hatten. Auf

den großen Landgütern und Herrschaften, welche die un¬

recht angewandte, von ihrem Zwecke sich verirrende

Frömmigkeit der Fürsten und Privatpersonen der Geist¬

lichkeit vermacht oder geschenkt hatte, übte sie die Ge¬

richtsbarkeit auf eben die Art und aus gleichen Ursachen,

wie die Baronen sie auf ihren Gütern übten. Die Geist¬

lichkeit nehmlich konnte auf diesen ihren Gütern das Recht

sehr wohl, ohne Hülfe des Landesherr», verwalten, oder

durch ihre Vögte verwalten lassen; aber der Landesherr

hätte nimmermebr ohne der Geistlichkeit Hülfe und Un¬

terstützung , die Rechtspflege daselbst besorgen oder seine

Richcersprüche vollziehen lassen können. Die Gerichts¬

barkeit also, welche die Geistlichkeit auf ihren Herrschas-

Smith Unters, z, Theil. N ttn
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ten und Edelhöfen ausübte, war von den königlichen

Gerichtshöfen eben so unabhängig, als es die Gerichts¬

barkeit der weltlichen großen Herrn war. Alle Pach¬

ter und Untersasien der Geistlichen, waren so wie die des

Adels, fast durchgängig nur auf so lange in ihren Gü¬

tern, als es den Grundherrn beliebte. Sie standen al¬

so in der vollkommensten Abhängigkeit von ihr, und

konnten von ihr ausgerufen werden, jeden Streit, in

den sie verwickelt war, ausfechten zu helfen. Außer der

Rente von ihren eigenen Ländern, besaß die Geistlichkeit

in ollen Ländern Europas, noch unter dem Namen des

Zehnten, einen nicht unbeträchtlichen Theil der Rente

aller andern Landgüter. Beyde Renten wurden größ-

tentheils in Natural-Lieferungen von Getreide, Wein,

Vieh, Geflügel u. s. w. gezahlt. Die Menge dieser

Lieferungen betrug weit mehr, als die Geistlichkeit selbst

verzehren konnte; und Künste und Manufakturen, ge¬

gen deren Erzeugnisse sie das Ueberflüßige hätte abse¬

tzen können, waren noch nicht vorhanden. Die Geist¬

lichkeit konnte also diesen ungeheuern Ueberschuß der ihr

gelieferten LebenSmittel über ihren eigenen Bedarf nicht

anders anwenden, als die weltlichen Herrn ihren ähnli¬

chen Ueberschuß anwandten, — zu einer verschwenderi¬

schen Gasisreyheit, und zu weit umher ausgestreuten All-

mosen. Und in der That wird auch die Gastsreyheit und

Mildthätigkeit der Geistlichkeit in alten Zeiten als sehr

groß vorgestellt. Nicht nur erhielten sie fast alle Armen

des Königreichs: sondern auch viele Edelleute und Rit¬

ter hatten kein anderes Mittel sich zu ernähren, als daß

sie von einem Kloster zum andern reiseten, — zwar un¬

ter dem Verwände frommer Wallfahrten, in der That

aber, um die Gastfreyheit der Geistlichkeit zu benutzen.

In



-95

In dem Dienste und dem Gefolge manches Prälaten
waren eben so viel Leute, als in dem Dienße und Ge¬
folge der größten Barone; und in dem Dienste der ge¬
summten Geistlichkeit waren gewiß mehr Leute, als in
dem Dienste des sämmtlichen Adels. — Ueberdieß
war unter der Geistlichkeit immer mehr Einigkeit, als
unter den weltlichen Herren. Die ersten standen unter
der Oberherrschaft des PabsteS, und waren gemeinschaft-
lichen Gesehen unterworfen; die lehtern standen unter
niemandem,und waren gemeiniglich einer auf des an¬
dern Macht so eifersüchtig, als sie es alle auf die Macht
des KönigS waren. Wenn also auch die Geistlichkeit
weniger Vasallen und Dienstleute als der weltliche Adel
gehabt hätte: (und der Vasallen hotte sie wahrscheinlich
weniger) so würde sie doch durch ihre Einigkeit fürchter¬
licher als dieser geworden seyn. Auch vermehrte die
Gastfteyheit und Mildthätigkeitder Geistlichkeit nicht nur
ihre weltliche Macht, sondern auch das Gewicht ibrer
geistlichen Waffen. Diese beyden Tugenden erwarben
ihr die größte Verehrung bey den niedrigern Volksklas¬
sen, unter weichen viele Leute waren, die immer, —'
wenige die nicht zuweilen — von der Geistlichkeit gespei-
set wurden. In den Augen dieses gemeinen Volks be¬
kam alles, was einem von ihm so geliebten Staude an¬
gehörte, oder mit ihm in Verbindung stand — die Be¬
sitzungen, Privilegien und Glaubenslehrendesselben, —
einem Schein von Heiligkeit: und jeder, der eines von
diesen Stücken wirklich antastete, oder der nur dessen be¬
schuldiget wurde, erregte als ein Kirchenräuber und Gott¬
loser seinen Abscheu und Haß. Bey diesem Zustande
der Dinge dürfen wir uns nicht wundern, daß wenn
eö die Landeöherrn in den europäischen Reichen zuweilen

N 2 schwer
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schwer fanden, dem Bündnisse einiger wenigen großen
Edelleute zu widerstehen: es ihnen durchaus unmöglich
fiel, gegen die ganze vereinigte Geistlichkeit ihrer Län¬
der den Streit auszuhalten, besonders da diese durch die
Geistlichkeit der benachbarten unterstützt wurde. Wenn
man sich unter solchen Umstanden über etwas wundern
muß; so ist es nicht, daß die Fürsten zuweilen nach¬
geben mußten, sondern daß sie jemahls im Stande wa¬
ren zu widerstehen.

Dasjenige Privilegium der Geistlichkeit in jener
alten Zeit, welches uns in der gegenwärtigen am unge¬
reimtesten vorkommt, ich meine ihre gänzliche Bcfrcyung
von der weltlichen Gerichtsbarkeit, oder was in England
das denebiciurn cleri heißt, war doch in der That
nichts mehr, als die ganz natürliche und fast nothwen¬
dige Folge des gesammten Zustandes der Dinge oder
der Gesellschaft. Wie gefährlich mußte es nicht für den
Landesherrn seyn, einen Geistlichen wegen eines noch
so groben Verbrechenszu strafen, wenn der ganze Stand
des letzter» geneigt war ihn-in Schutz zu nehmen, und
entweder die Beweise für unzulänglich erklärte, um ei¬
nen so heiligen Mann darauf zu verurteilen, oder die
Strafe für zu hart, als daß sie an einer geheiligten
Person vollzogen werben dürfe. Der Landesherr konn¬
te unter solchen Umständen nichts besseres thun, als
den Verbrecher den geistlichen Gerichshöfen überlassen;
henen um der Ehre ihres eigenen Standes willen daran
gelegen seyn mußte, zu verhindern, daß ein Mitglied
desselben ein grobes Verbrechen beginge, oder auch nur
ein sichtbares Aergerniß gäbe, weil durch beydes die
Gemüther des Volks von dem ganzen Stande abge¬
wandt werden konnten.
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In demjenigen Zustande, welchen die Dinge fast
Lurch ganz Europa vom zehnten bis zum dreyzehnten
Jahrhunderte, auch einige Zeit vor und nach dieser Pe¬
riode hatten, konnte die Verfassung der römischen Kir¬
che als das fürchterlichste Vündniß angesehen werden,
Las je gegen das Ansehen und die Sicherheit der bür¬
gerlichen Regierung ist geschlossen worden, — ein
Bündniß, das zugleich eine Verschwörung gegen die
Vernunft, die Freyheit und das Glück derVölker war;
weil alle diese Vorzüge nirgends gedeihen können, wo
nicht die bürgerliche Obrigkeit mächtig genug ist, sie
zu beschützen. Vermöge dieser Verfassung war der
gröbste Betrug des Aberglaubens von dem Privakin-
reresse einer so großen Anzahl von Personen unterstützt,
Laß er über alle Gefahr, von der menschlichen Ver¬
nunft angegriffen zu werden, erhaben war. Denn
wäre es dieser auch gelungen, einige der groben Be-
Lrügereyen des Aberglaubens, selbst vor denAugen des
gemeinen Volks aufzudecken: so würde sie doch nie¬
mahls die Bande des Privatinterefse haben zerreißen
sönnen. Wäre also die Hierarchie nie von andern
Feinden, als durch die schwachen Waffen der Vernunft
ang, griffen worden: , so hätte sie von ewiger Dauer
seyn können. Aber dieses unermeßliche und so fest ge¬
gründete Gebäude, das durch alle mcnschlicheWeisheit
und Tugend nie hätte erschüttert werden können, wur¬
de durch den natürlichen sauf der Dinge von selbst zu¬
erst geschwächt und dann zum Theile zerstört; und läßt
fetzt voraussehen, daß es in wenigen Jahrhunderten
vielleicht ganz ui Trümmern zerfallen wird.

Die allmähligen Fortschritte in Manufakturen,
Künsten und Handel zerstörten die weltliche Macht der

N z Geist-
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Geistlichkeit, durch den größer» Theil von Europa, auf
eben die Weise, wie sie die Macht des hohen Adels zer¬
stört harten. In den Erzeugmssen und Waaren, wel¬
che dadurch geliefert wurden, fand die Geistlichkeit,
so wie der Adel , Gegenstände, die sie gegen ihr über-
stüßiges rohes Erzeugniß eintauschen konnten, und sie
fanden dadurch zuerst Mittel, ihre großen Einkünfte
auf ihre eigenen Personen zu verwenden, oder andere
^eute an dem Genusse derselben einen beträchtlichen An¬
theil nehmen zu lassen. Ihre Mildthätigkeit wurde
nach und nach weniger ausgebreitet, ihre Gastfreyheit
weniger verschwenderisch. IhreAnhänger und die von
ihr Abhängigen wurden also weniger zahlreich, und
schwanden nach und nach völlig hinweg. Nun wünschr
te auch die Geistlichkeit, wie die weltlichen Gutsbesitzer,
von ihren Ländereyen höhere Renten zu bekommen;
um den neuen Zusatz auf gleiche Weise, wie ihre bishe¬
rigen Einkünfte, auf die Befriedigung ihrer persönli¬
chen Eitelkeit und Sinnlichkeit wenden zu können.
Aber diese Erhöhung fand nur statt, wenn sie ihren
Unterfassen die Ländereyen auf lange Zeit in Pacht ga¬
ben; und hierdurch wurden diese großenthcils von ih¬
nen unabhängig, — die Bande des Interesse, welche
die untern Volksklassen bis dahin an die Klerisey ge¬
knüpft hatten, rissen auf diese Weise, oder löseten sich
auf. Sie rissen und löseten sich sogar eher, als die
ähnlichen Bande, durch welche eben diese Volksklassen
an den weltlichen Baronen hingen. Denn da die kirch¬
lichen Pfründen größtentheils kleiner als die Güter des
hohen Adels waren: so war der Inhaber jeder Pfrün¬
de noch weit eher im Stande, das ganze Einkommen
derselben auf seine eigene Person zu wenden. Wah¬

rend
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rend des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, war

in den meisten Landern Europeus die Macht des hohen

Adels noch auf ihrem Gipfel. Aber die weltliche Macht

der Geistlichkeit, die unumschränkte Herrschaft, welche

sie sonst über den großen Haufen des Volks ausgeübt

hatte, war schon sehr im Verfalle. Beynahe war schon

damahls ihre Macht bloß auf ihr geistliches Ansehen ein¬

geschränkt; und selbst dieses geistliche Ansehen fiel sehr,

da eö nicht mehr durch Gastfreyheit und Mildthätigkeit

unterstützt wurde. Die untern Volksklassen sahen nun

nicht mehr auf den geistlichen Stand als ihren Helfer in

der Noth, und den wohlthätigen Verfolger ihrer Dürf¬

tigkeit. Im Gegentheil wurden sie nun durch die Eitel¬

keit, das Wohlleben und den Aufwand der reichern Geist¬

lichkeit beleidigt, die das auf ihr eigenes Vergnügen zu

wenden schien, was zuvor als das Erbtheil der Armuth

war angesehen worden.

In dieser Lage der Dinge suchten die Landesherren in

den verschiedenen Staaten von Europa den Einfluß, wel¬

chen sie vor Zeiten auf die Vergebung der großen Kir-

chenpfründen gehabt hatten, wieder zu erlangen; indem

sie den Kapiteln der Domstifte, und den Mönchen der

Klöster ihr altes Recht, ihre Bischöfe oder Aebte zu wäh¬

len, von neuem zuwandten. Die Wiederherstellung die¬

ser alten Ordnung der Dinge war die Absicht mehrerer

in England, während des vierzehnten Jahrhunderts ge¬

machten Parlamentsactcn, besonders des sogenannten

Ikstute ot provisol-8, so wie es in Frankreich die Ab¬

sicht der im fünfzehnten Jahrhunderte eingeführten prag¬

matischen Sanction war. Um eine solche Wahl gültig

zu machen, mußte der Landesherr zuvor seine Einwilli-

N 4 gung
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gung dazu gegeben f und nachher die gewählte Person be^

stäkiget haben; und ob man gleich vorgab, daß die

Wahl vollkommen frey sey: so hatte doch ohne Zweifel

der Landesherr eine Menge Mittel in Händen, auf die

Geistlichkeit seines Landes mittelbarer Weise Einstuß zu

bekommen. In andern Ländern von Europa wurden

ähnlicye Anordnungen gemacht, die einen gleichen Zweck

harten. Nirgends aber scheint, vor der Reformation,

die Macht des PabsteS, die größer» Pfründen zu verge¬

ben, so allgemein und so wirksam eingeschränkt worden

zu seyn, als in Frankreich und England. Späterhin,

jm sechszehnken Jahrhunderte, gab das Cvncordat den

Königen von Frankreich das volle Recht, zu allen gro¬

ßem geistlichen Aemtern, oder zu denen, welche Consi-

storial-Pfründen heißen, die Personen zu ernennen.

Seit der Errichtung der pragmatischen Sanction

und des Cc-ncordats scheint die französische Geistlichkeit

weniger Achtung für die Aussprüche der römischen Tribu-

riäle bewiesen zu haben, als die Geistlichkeit irgend eines

ondern katholischen Landes. In allen Streitigkeiten,

die ihr Landesherr mit dem Pabste gehabt hat, hat sie

fast ohne Ausnahme die Partey des Landesherr» genom-

ruen. Diese Unabhängigkeit der französischen Geistlich¬

keit vom römischen Hofe kam vornehmlich von jenen bey.

den KirchengrseHen her. In frühern Perioden war sie

diesem Hoft eben so unterwürfig oder zugethan, als die

Geistlichkeit irgend eines Landes. Als Robert, der

zweyte König des Kapetischen Geschlechts, sehr unge¬

rechter Weise vom Pabste in den Bann gethan worden

war, warfen seine Bedienten, wie es heißt, die Über¬

reste der Speisen, die von seinem Tische kamen, vor die

Hun--
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Hunde. Sie weigerten sich, das mindeste von dem zu

kosten, was durch die Berührung eines mit dem Bann¬

flüche Beladenen verunreinigt werden war. Höchst wahr¬

scheinlich war es die Geistlichkeit seines eigenen Landes,

welche seine Bedienten so handeln lehrte.

Der Anspruch, den der römische Hof auf die Ver¬

gebung der großem Kirchenpsründcn machte, ein An¬

sprach, zu dessen Vertheidigung er mehr als einmahl die

Throne der größten christlichen Reiche erschüttert hat, wur¬

de auf diese Weise noch vor der Reformation in vielen

Theilen Europens, entweder gewissen Einschränkungen

unterworfen, oder von ihm gänzlich ausgegeben. Seit

der Zeit hat die Geistlichkeit weniger Gewalt über das

Volk, und dieRegierung hat mehr Einfluß auf die Geist¬

lichkeit. Diese hat also weder die alte Gewalt, noch die

alte Neigung mehr, den Staat Zu beunruhigen.

Bis zu diesem Grade war dasAusehen der römischen

Kirche schon herabgesunkcn, als die zur Reformation

Anlaß gebenden theologischen Streitigkeiten in Deutsch¬

land ihren Anfang nahmen, und sich bald durch alle eu¬

ropäischen Lander verbreiteren. Die neuen Lehren wur¬

den allenthalben von dem Volke mit großem Beyfalls

aufgenommen, und von den Predigern, die sie vortru¬

gen, mit allem dem schwärmerischen Eifer ausgebreitet,

der fast immer den Parteygeist belebt, wenn er sich gegen

ein durch Zeit und Gewohnheit befestigtes Ansehen auf¬

lehnt. Diese Lehrer, ob sie gleich vielleicht in anderer

Rücksicht nicht gelehrter waren, als die Theologen, wel¬

che den Glauben der alten Kirche vertheidigten, wegen

doch, wie es scheint, mit der Kirchmgcschichke und mit

N z dem
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dem Ursprünge und Fortgange derjenigen Meinungen, auf

welche sich das Ans.hen der Kirche gründete, besser be¬

kannt, als ihre Gegner, und erhielten daher über diese

fast in jedem Streite einige Vortheile. Die Strenge

ihrer Sitten gab ihnen überdieß Ansehen in den Augen

des gemeinen Volks, das die Regelmäßigkeit ihrer Auf¬

führung mit der ausschweifenden Lebensart vieler Geist¬

lichen ihrer eigenen Kirche auf eine Weise verglich, welch«

diese sehr gegen jene herabsetzte. Sie besaßen endlich,

in einem weit Hähern Grade als ihre Gegner, die Künste

die dazu gehören, sich beym Volke beliebt zu machen,

und Neubekehrte zu gewinnen, — Künste, welche die

stolzen, mit ansehnlichen Würden bekleideten Söhne der

katholischen Kirche, lange als unnütz und verächtlich ver¬

nachlässigt hatten. Die neuen Lehren empfahlen sich den

einen durch ihre Gründe, den andern durch ihre Neu¬

heit; bey einer noch großem Anzahl wurde ihnen durch

den Haß und die Verachtung gegen die Geistlichkeit der

herrschenden Kirche, Eingang verschafft; bey den aller-

meisten aber wirkte die leidenschaftliche, schwärmerische,

obgleich oft gemeine und pöbelhafte Beredsamkeit, mit

welcher diese Lehren vorgetragen wurden.

Allenthalben war der Fortgang, den die neuen Leh¬

ren machten, so groß, daß Fürsten, welche eben da-

mahls mit dem römischen Hofe zufälliger Weise entzweyet

waren, sehr leicht durch Hülfe derselben Mitte! fanden,

die Macht derKirche, — welche, nachdem sie dieVerch.

rung der niedrigern Volksklassen einmahl verloren hatte,

beynahe ganz vertheidigungslos war, — in ihren Län¬

dern zu vernichten. Da der römische Hof einige der kiel-

nrrn Fürsien, in dem nördlichen Theile von Deutschland

belei-
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beleidigt hatte, — ohne Zweifel, weil er es nicht

der Mühe werth hielt, sie zu gewinnen: so waren sie

fast alle bereitwillig, die Reformation in ihren Gebie.

then einzuführen. In Schweden erbitterte dieTyranney

CHrlstierns des zweyten und des Erzbischoffs Troll von

Upsal die Gemüther so sehr, daß es dem Gustav Wasa

leicht wurde, beyde zu vertreiben. Und da sich der

Pabst beyder annahm: so fand Gustav wenige Schwie¬

rigkeit, die Reformation einzuführen. In der Folge

wurde Christiern der zweyte auch des dänischen Thrones

entsetzt, da feine Aufführung ihn in Dänemark eben so

verhaßt, als in Schweden gemacht hatte. Indeß war

doch noch der Pabst auf seiner Seite; und Friedrich von

Oldenburg, der den erledigten dänischen Thron bestiegen

hatte, rächte sich an dem Pabste, indem er dem Bey¬

spiele Gustav Wasas folgte.

Die Magistrate von Bern 'und Zürich hatten zwar

keine besondere Mißhelligkeit mit dem römischen Hofe.

Aber einige von der Geistlichkeit hatten kurz zuvor ihren

ganzen Stand durch einen mehr als gewöhnlich groben

Betrug, bey dem Volke zugleich verhaßt und verächtlich

gemacht; und die Reformation wurde daher in beyden

Cantons ohne Schwierigkeit eingeführt.

In dieser kritischen Lage der Sache war der pabst.

liche Hof nicht wenig bemüht, die Freundschaft der mäch¬

tigen französischen und spanischen Monarchen zu gewin-

nen, wovon der letztere eben damahls auf dem deutschen

Kaiserchi one saß. Durch ihre Hülfe wurde er, obgleich

nicht ohne viele Schwierigkeit und viel vergossenes Blut,

in den Stand gesetzt, die Reformation in beyden Reichen,

th cilS
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theils aufzuhalten, theils gänzlich zu unterdrücken. Ge-

gen den König von England war der Pabst geneigt ge¬

nug, sich nachgebend zu beweisen. Aber die Umstände

der Zeit machten, daß er dieses nicht konnte, ohne zu¬

gleich einen noch mächtigern Fürsten, Karln den fünf¬

ten, römischen Kaiser und König von Spanien zu be¬

leidigen. Heinrich der achte also, der zwar die meisten

Leonen der Reformatoren selbst verwarf, wurde doch

Lurch den Eingang, welchen sie allenthalben in seinen

Landern fanden, und das Uebergewicht, welches sie da¬

selbst bekamen, in den Stand gesetzt, die Klöster in sei-

nen Staaten aufzuheben, und das Ansehen der römi¬

schen Kirche zu vernichten. Die Begünstiger der Re¬

formation waren sehr damit zufrieden, daß er so weit

Ltug: ob sie ihn gleich gerne noch weiter hatten gehen

sehen. Indessen wurde es ihnen doch dadurch leicht, un¬

ter seinem Sohne und Nachfolger, da sie das Heft der

Regierung in die Hände bekamen, das Werk zu vollen¬

den, welches Heinrich der achte angefangen hakte.

In einigen Ländern, wie zum Beyspiel in Schott-

land, wo die Regierung schwach war, das Volk gegen

sich hatte, und überhaupt auf wankenden Stützen ruhete,

war die Reformation stark genug, nicht nur die Kirche,

sondern auch den Staat, weil er der Kirche zu Hülfe

kam, zu stürzen.

Unter den, in allen Ländern Enropens zerstreuten

Anhängern der Reformation, gab es kein höchstes Tri¬

bunal, dergleichen der römische Hof für die katholische

Kucke war; keine allgemeine Kirchenversammlung, wel-

che die unter ihnen entstehende Streitigkeiten hätte schlich¬

ten,
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ten, und die genaue Grenzlinie der Rcchtgkaubigkeit,

mit verbindlichem Ansehen für alle halte besiimmen kön¬

nen. Wenn daher die Anhänger der Reformation in

dem einen lande, mic ihren Brudern in andern Ländern,

über Glaubenspunkte uneinö wurden: so konnte der

Streit, aus Mangel eines gemeinschaftlichen Richters,

unter ihnen nicht beygelegt' werden; — und Streitig¬

keiten der Art entstanden unter ihnen wirklich. Die für

den Frieden und die Wohlfahrt der Lander wichtigste

Streitigkeit war ohne Zweifel die, welche das Kuchcnre-

giment und das Recht die geistlichen Aemter zu vergeben,

betrifft. Sie gab daher auch zur Trennung der beyden

Hauptparteyen unter den Protestanten der Lutherischen

und Calvinifchen Anlaß;— der beyden einzigen, die

durch Gesetze in europäischen Ländern eingeführt wor¬

den sind.

Die Anhänger Luthers behielten, so wie die engli¬

sche Kirche, mehr oder weniger die bischöfliche Kirchen--

regierung bey, errichteten unter ihren Geistlichen eine

Rangordnung mit wirklicher Abhängigkeit der Untern

von den Obern, und ertheilten dem Landesherrn das

Recht, alle Bisthümer und sogenannten Consistorial-

Pfründen in seinem Lande zu vergeben; wodurch er zum

wahren Haupte der Kirche erhoben wurde. Und ob sie

gleich, in Absicht der kleinern Pfründen und Kiichen-

ämter, die Bischöfe ihres bisher besessenen Rechts sie zu

vergeben, nicht beraubten: so gestanden sie doch auch

bey diesen dem Landesherr«, und allen andern Kirchcn--

patronen das Präsemationsrecht, das heißt, das

Recht zu, dem Bischöfe die Personen vorzuschlagen, die

dieser nur zu prüfen, und zu bestätigen oder zu verwer¬

fen
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fen das Recht hatte. Diese Einrichtung des Kirchen.

regimentS war, von ihrem ersten Entstehen an, der Er¬

haltung der Ruhe und Ordnung, und der Beseitigung

des obrigkeitlichen Ansehens im Staate, sehr günstig.

Und in der That hat sie auch in keinem Lande, in wel¬

chem sie eingeführt worden ist, Anlaß zum Aufruhr und

zu innern Unruhen gegebn. Besonders hat sich die

englische Geistlichkeit von jeher und mit Recht der Treue

und des Gehorsams gerühmt, mit welchen sie ihrem Lan-

deshsrrn unveränderlich zugethan gewesen ist, und deren

Grundsätze sie ihren Mitbürgern gepredigt hat. Unter

einem solchen Kirchenregiment suchen sich die Geistlichen

natürlicher Weise dem Fürsten, dem Hofe und dem Adel

des Landes gefällig zu machen, von deren Einflüsse sie

vornehmlich ihre Beförderung erwarten. Sie werten

zwar zuweilen um die Gunst dieser Patronen durch nie¬

drige Schmeicheleyen buhlen, aber auch sie oft durch den

Anbau wahrer Talente zu erhalten suchen, besonders sol¬

cher, welche bey Leuten vom Range in Ansehen stehen —

durch Kenntnisse in allen Zweigen nützlicher oder den

Geist zierender Wissenschaften, durch Artigkeit der Sit-

ten, durch einen muntern, unterhaltenden und angeneh-

men Umgang, und vornehmlich durch eine erklärte Ver¬

achtung derjenigen heuchlerischen und thörichten Selbst-

peinigungen , welche Schwärmer einzuschärfen und aus¬

zuüben pflegen, um sich die Verehrung des Volks,—

und den Reichen und Vornehmen, die sich dieser Stren¬

ge nicht unterwerfen, — den Abscheu des gemeinen

Mannes zuzuziehen. Eine solche Geistlichkeit aber, in¬

dem sie auf diese Weise sich bey den höher» Ständen zu

empfehlen sucht, ist sehr in Gefahr die Mittel zu per-

nachlässigen, durch welche sie sich bey den Untern Einfluß

und



und Ansehen verschaffen kann. Sie erhält vielleicht big
Aufmerksamkeit, oft auch die Achtung und selbst di«
Verehrung derer, die über ihr sind; aber bey der zahl«,
reichen Klasse der Niedern ist sie oft unvermögend, ihre
billigen und gemäßigten Grundsätze gegen den ersten be¬
sten noch so unwissenden Schwärmer zu vertheidigen, wel-
chem es einfällt, sie anzugreifen.

Die Nachfolger des Zwingst hingegen, oder viel¬
mehr die des Calvins, gaben den Hausvarem jedes
Kirchspiels das Recht, bey Erledigung einer Stelle, ih¬
ren Prediger selbst zu wählen. Sie führten zugleich die
vollkommenste Gleichheit unter ihrer Geistlichkeit ein. —
Die erste von diesen Anordnungen scheint allenthalben,
wo sie in Ausübung geblieben ist, nichts als Unordnung
und Verwirrung hervorgebracht, und sowohl die Sitten
der Geistlichkeit, als die Sitten ihrer Kirchkinder ver¬
dorben zu haben; die andere hingegen hat überall keine
andere als gute und angenehme Folgen gehabt.

Allenthalben, wo das Volk das Recht behielt, sei¬
nen Seelsorger selbst zu wählen, handelte es dabey fast
immer unter dem Einflüsse der Geistlichkeit, und zwar
gemeiniglich der streitsüchtigsten und am meisten fanati¬
schen Geistlichkeit. Von den Geistlichen selbst wurden
viele, um ihren Einfluß über das Volk zu verstärken,
Schwärmer, oder stellten sich es zu seyn; gaben der
Schwärmerey unter dem Volke Vorschub, und suchten
immer demjenigen Candidaten den Vorzug zu verschaffen,
der am meisten von diesem Geiste angesteckt war. So
eine geringe Sache, als die Ernennung eines bloßen
Pfarrers in einem Kirchspiele, erregte immer einen ge-

wältigen
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wältigen Streit, nicht nur in einem solchen Kirchspiele,

sonder» auch in den benachbarten, die selten ermangelten,

daran Theil zu nehmen, sag das Kirchspiel l!> einer

großen Stadt: so theilte eine solche zwiespältige Wahl

alle Einwohner derselben in zwey Parteyen. Und machte

diese Stadt einen eigenen kleinen Freystaat aus, oder

war sie daö Haupt eines solchen, — wie dieses bey meh¬

reren ansehnlichen Städten Hollands und der Schweiz

der Hall war:— so drohte jeder solche elende Zwist,

außerdem, daß er gemeiniglich alle schon im Staate vor¬

handenen Parteyen von neuem gegen einander erbitterte,

eine neue Spaltung in der Kirche, nnd eine neue Faccion

im Staate zurückzulassen. In diesen kleinen Freystaa-

ten fand es daher die Obrigkeit gar bald, zur Erhaltung

der öffentlichen Ruhe nothwendig, die Vergebung der

eröffneten Kirchenpfründen sich selbst zuzueignen. In

Schottland, dem größten der Länder, in welchem die

preSbyterianische Kirchenversassung eingeführt worden ist,

wurden in der That zu Anfange der Regierung Wil¬

helms des dritten, durch dieselbe Acte, welche die Pres-

byterien oder die Collsgim der Kirchenältesten errichtete, die

Patronatsrechce abgeschafft. Diese Acte stellte es wenig¬

stens gewissen Volköklassen frey, sich das Recht, ihre Pre¬

diger zu wählen, für ein sehr geringes Geld zu erkaufen.

Nach vier und zwanzig Jahren, so lange diese Verfas¬

sung dauerte, wurde ste im zehnten Regierungsjahre der

Königin Anna, durch daö zwölfte Statut, um der

Unordnungen willen abgeschafft, welche durch sie fast

allenthalben waren veranlasset wo'.dcu. Und doch konnte,

in einem so großen Lande als Schottland, ein Aufruhr

in einem entfernten Kirchspiele nicht so leicht den ganzen

Staat und die Negievung beunruhigen, als in einem

kleinen.
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kleinen. Diese Acte aus dem zehnten Jahre der Kö¬
nigin Anna, gab die Patronatsrechte ihren ehemaligen
Eigenthümern wieder. Aber obgleich in Schottland,
nach den Gesehen, die Kirchenpfründen ohne Ausnah¬
me demjenigen ertheilt werden, welchen der Kirchenpa--
tron vorgeschlagen hat: so verlangt doch die Kirche zu¬
weilen, (denn sie iji in ihrem Verfahren in dieser Ab¬
sicht nicht immer mit sich selbst übereinstimmend,) ei¬
ne gewisse Einwilligung des Volks, ohne welche sie sich
weigert, dem Vorgeschlagenen die sogenannte SeLl-
sorge, oder die geistliche Gerichtsbarkeit im Kirchspie-
te zu ertheilen. Sie verschiebt wenigstens zuweilen,
aus vorgegebener Fürsorge für die Ruhe des Kirchspiels,
die Einführung desselben so lange, bis jene Einwilli¬
gung beygebracht werden kann. Die Cabalen, welche
zuweilen die benachbarte Geistlichkeit anwendet, diese
Einwilligung bald zu befördern, bald, welches weie
öfter der Fall ist, zu verhindern, und die demagogi¬
schen Künste, welche sie zu dem Ende übt, um sich bey
solchen Gelegenheiten des Erfolgs desto mehr zu versi¬
chern, sind vielleicht die vornehmsten Ursachen, welche
bey dem Volke und der Geistlichkeit von Schottland,
noch den kleinen Ueberrest von dem alten fanatischen
Geiste erhalten, den man bey beyden gewahr wird.

Die Gleichheit, welche die presbykenamschc Klr-
chenform unter der Geistlichkeit einführt, besteht erstlich
in der Gleichheit ihres Ansehens und ihrer Gerichtsbar¬
keit; und zweytens in der Gleichheit ihrer Pfründen
oder festen Einkünfte. In allen presbytcrianischcn Kir¬
chen herrscht vollkommene Gleichheit des Ansehens. Mit
den Einkünften ist es nicht so. Indeß ist doch der Un»

Stinch. Unters, z. Th, A rer.
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terschied zwischen dem Einkommen der bessern und der
geringern Pfarren selten so groß, daß er den, welcher
eine der letzter» im Besitze hat, in Versuchung führte,
sich um die bessere durch niedrige Künste der Schmei¬
chelei) zu bewerben. In allen presbyterianischen Kir¬
chen, wo die Patronatörechke in völliger Ausübung sind,
sucht die Geistlichkeit durch edlere Mittel sich die Gunst
ihrer Obern zu verschaffen, — durch Gelehrsamkeit,
durch eine unbescholtene Aufführung, und durch eine
treue und fleißige Erfüllung ihrer Pflichten. DieKir-
chenpatrone klagen selbst oft über den unabhängigen
Geist, mit welchem ihre Geistlichkeit handelt, und sie
sind geneigt, ihr dieß als einen Undank gegen empfan¬
gene Wohlthaten auszulegen. Es ist aber im schlimm»
sten Falle nichts anders, als die Unbefangenheit, wel»
che bey ihr natürlicher Weise aus dem Bewußtseyn ent¬
steht, keine ähnliche Wohlthaten in der Zukunft mehr
erwarten zu dürfen. Vielleicht giebt es in ganz Euro¬
pa keine Klasse von Menschen, die sich durch Gelehr¬
samkeit, anständige Aufführung, und edle Freymüthg¬
keit vortheilhafter auszeichnete;— keine, die der all¬
gemeinen Achtung würdiger wäre, als die presbyteria-
nische Geistlichkeit in Holland, Schottland, Genfund
der Schweiz.

Da wo die Kirchenamter alle gleiche Einnahmen
haben, kann das Einkommen keines einzigengroß seyn.
Diese Mittelmäßigkeit der Pfründen, ob sie gleich zu
weit getrieben seyn kann, hat doch ihre sehr guten Fol¬
gen. Nichts als eine exemplarische Sittlichkeit kann
einem Manne von geringem Vermögen Würde verschaf¬
fen. Leichtsinn und Eitelkeit machen ihn fast unaus-

bleib-
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bleiblich lächerlich; und sind überdieß für seinen häus¬
lichen Zustand von eben so verderblichen Folgen, als
sie eö für den Zustand des gemeinsten Mannes sind.
Er ist also verbunden, seine eigene Aufführung nach
eben den Grundsätzen der Sittlichkeit einzurichten, wel¬
che der gemeine Mann am meisten in Ehren halt. Die¬
jenige Lebensart, welche ihm die Gunst und Achtung
desselben am gewissesten erwirbt, ist-auch die, welche
seiner eigenen Lage die angemessenste, und seinem In-
teresss die zuträglichste ist. Der gemeine Mann sieht
ihn mit der eigenen Art von Zuneigung an, die er für
eine Person hat, welche sich seinem Stande nähert,
aber wie ihm dünkt, auf einer Hähern Stufe stehen
sollte. Und so wie ein solcher ärmerer Lehrer von den
gemeinen Leuten geliebt wird: so gewinnt er sie auch
hinwiederum lieb, unterrichtet sie sorgfältiger, und
steht ihnen mit größerer Bereitwilligkeit in ihrer Noth
bey. Selbst die Vorurtheile des gegen ihn so günstig
gesinnten gemeinen Mannes behandelt er mit Scho¬
nung, und nie kränkt er ihn durch das stelze und ver¬
ächtliche Herabsehen auf ihn, das dieser von den rei¬
chen Prälaten zu gut docirter Kirchen nur zu oft erfah¬
ren muß. Um deßwillen hat auch keine Geistlichkeit
so viel Einfluß über die Gemüther der niedern Volks¬
klassen als die presbyterianische.Und nirgends sind,
ohne Zwang und Verfolgung , diese Klassen so einge¬
theilt bey der herrschenden Kirche geblieben, als in
Ländern, wo die presbyterianische Kirche die herrschen¬
de ist.

In Ländern, wo die geistlichen Aemter so mäßige
Einkünfte haben, geben gemeiniglich die Proftssorstel-

O 2 len



212

len auf Universitäten eine bessere Versorgung. In die¬
sem Falle haben die Universitäten die Auswahl der vor¬
züglichsten Subjecte auö allen, die sich dem geistlichen
Stande gewidmet haben, — und welche in allen Lan¬
dern die zahlreichste Klasse der Gelehrten ausmachen.
Wo die Kirchenpfründen hingegen zum Theile sehr an¬

sehnlich sind, da ziehen sie die sich am meisten auszeich¬
nenden Gelehrten von den Universitäten an sich: indem
sich zu diesen leicht ein Kirchenpatron findet, der sich
selbst dadurch Ehre machen will, daß er einem berühm¬
ten Manne die von ihm abhängende Pfründe zuwen¬
det. In der ersten Lage der Dinge läßt sich erwarten,
daß die Universitäten mit den vornehmsten Gelehrten
des Landes angefüllt seyn werden; in der letzten, daß
es unter den akademischen Lehrern nur wenige Männer
von ausgezeichneten Talenten geben wird, und daß,
wenn es deren giebt, sie unter den jungen Gliedern der
Universität sich befinden, welche ihr wahrscheinlich eher
wieder entzogen werden, als sie diejenige Erfahrung
und Einsichten erlangt haben, durch welche allein sie
ihr recht nützlich werden können. Voltaire merkt an,
daß unter allen Universitätsgelehrten in Frankreich, der
Pater Porree, ein Jesuit, der einzigeist, dessen Wer¬
ke sich lesen lassen. In einem Lande, welches so viele
große Schriftsteller hervorgebracht hat, muß es in der
Tbat befremden, daß kaum einer von ihnen ein Pro¬
fessor auf einer Universität gewesen ist. Der berühmte
Gassendi, war anfänglich Professor zu Air. Sobald
sein Genie aufblühte: wurde ihm vorgestellt, daß,
wenn er sich der Kirche widmete, er sowohl weit mehr
Ruhe, Einkommen und Bequemlichkeit, als mehr

Muße und Hülfsmittel zur Erweiterung seiner Kennt¬
nisse
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Nisse finden würde; und er folgte dem guten Rathe au¬
genblicklich. Was Voltaire von Frankreich sagt, gilt,
glaube ich, von allen katholischen Ländern. Selten
finden wir in irgend einem einen ausgezeichneten Ge¬
lehrten als Professor auf einer Universität — es sey
denn in dem Fache der Arzneykunst und Nechtsgelahrt-

heit, zwey Professionen, aus welchen die, welche sich
ihnen widmen, nicht leicht zur Kirche übergehen. Nach
der römischen Kirche ist die englische ohne Zweifel die
reichste und die am besten ausgesteuerte in der Christen¬
heit. In England zieht daher auch die Kirche bestän¬
dig von den Universitäten ihre besten und geschicktesten
Mitglieder weg: und unter den alten sogenannten Au¬

toren der Collegien in Oxford und Cambridge sind eben
so selten Personen zu finden, die in ganz Europa ihrer
Gelehrsamkeit wegen berühmt wären, als Professoren
dieser Art auf den katholischen Universitäten find. In
Genf hingegen, in der protestantischen Schweiz, in
dem protestantischen Theile von Deutschland, in Hol¬
land, in Schottland, in Schweden und Dänemark

sind, wo nicht alle, doch die meisten ihrer großen Ge.
lehrten Univcrfitätö-Professoren gewesen. In diesen
Ländern sind es aber auch die Universitäten, welche der
Kirche die vorzüglichsten Glieder entwenden.

Es ist vielleicht eins nicht ganz unwichtige Beiner»
kung, daß, wenn wir die Dichter und einige wenige
Redner und Geschichtschreiber ausnehmen, die meisten
übrigen Gelehrten, sowohl in Rom als in Griechen¬
land, öffentliche oder Privatlehrer, entweder der Phi¬
losophie oder Redekunst gewesen sind. Diese Bemer¬
kung wird richtig befunden, von den Zeiten des Plato

O z ,und
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und Aristoteles, des Lysias und Jsokrates an, bis her¬
unter auf die des Plucarchs und Epietecs, des Sueto-
nius und Quinrilians. In der That scheint dieß das
beste Mittel zu seyn, einen Mann völlig Meister von
einer Wissenschaft zu machen, wenn man ihm die Pflicht
auflegt, die Wissenschaft Jahr aus Jahr ein zu leh¬
ren. Da er alle Jahre dasselbe Land auf einerley We¬
ge durchreiset: so mich er, wenn er zu irgend etwas
taugt, nach einigen Jahren mit allen Gegenden des
Landes bekannt werden. Sollte er übw irgend eine
Materie, das eine Jahr zu vorschnell eine Meinung
angenommen haben: so wird er sie sehr wahrscheinlich
das folgende Jahr, wenn er in dem Lauft seiner Vor¬
lesungen wieder auf diese Materie kommt, berichtigen.
So wie es sicher die natürlichste Beschäftigung eines
bloßen Gelehrten ist, die Wissenschaft, in welcher er
seine Starke hat, zu lehren: so ist es auch gewiß das
beste Mittel, ihn in seinem Fache weiter zu bringen,
und zu vervollkommnen. Die Mittelmäßigkeit der
Kirchenpfründen hat also mittelbar die Wirkung, daß
in dem Lande, wo sie statt findet, die talentvollsten
Gelehrten derjenigen Beschäftigung zugewandt werden,
durch welche sie theils am nützlichsten seyn, theils ihre
eigenen Talente am besten vervollkommnen können.
Sie dient also dazu, sowohl recht gründliche, als recht
gemeinnützige Gelehrte zu bilden.

Das Einkommen aller in den verschiedenen Ländern
herrschenden Kirchen ist, wenn mau die von Privatper¬
sonen ihr geschenkten Ländereyen ausnimmt, ein Zweig
der öffentlichen Staatseinkünfte, der aus diese Weise zu
einem ganz andern, aiö ihrem eigentlichen Endzwecke,

der
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der Vertheidigung und der Verwaltung des Staats an¬
gewandt werden ist. Der Kirchenzehnte, zum Bey¬
spiel , ist eine wahre Landsteuer, die es den Gutsbesi¬
tzern unmöglich macht, zu den Bedürfnissen des Staats
so viel beyzutragen, als sie sonst wohl thun könnten.
Und doch ist die Landrente nach einigen Schrifstellern
die einzige, nach andern die vornehmste Quelle, wor¬
aus in allen großen Monarchien, die Staatsbedürfnis¬
se zuletzt geschöpft werden müssen. Je mehr von die¬
ser Quelle auf die Kirche abgeleitet ist, desto weniger
kann dem Staate zustießen. Es kann also als ein si¬
cherer Grundsatz angenommen werden, daß, je reicher
die Kirche ist, desto ärmer entweder der Landesherr auf
der einen, oder das Volk auf der andern Seite, in
allen Fällen aber der Staat weniger fähig seyn müsse,
sich zu vertheidigen. In verschiedenen protestantischen
Ländern, namentlich in allen protestantischen Schwei¬
zer-Cantonö, sind die Zehnten und Ländereyen, die
ehedem der katholischen Kirche gehörten, hinlänglich be¬
funden worden, nicht nur die gesammte Geistlichkeit
anständig zu besolden, sondern auch, mit Zuschuß we¬
niger andern Einkünfte, alle andere Staatöausgaben
zu bestreiken. Die Obrigkeit des mächtigen CantonS
Bern insbesondere hat aus den Ersparnissen dieses
Fonds, eine sehr große Summe Geldes, — wie man
sagt, von mehreren Millionen Pfunden St. — ge¬
sammelt, wovon ein Theil in der Schatzkammer des
Cantons verwahrt wird, ein anderer auf Zinsen in den
öffentlichen Fonds der Länder, welche Staatsschulden
haben, besonders Frankreichs und Englands, angelegt
ist. Wie hoch sich in Bern oder in irgend einem an¬
dern Canton die Summen belaufen, welche die Unter-

O 4 ha!--
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Haltung der Geistlichkeit kostet, getraue ich 'mir nicht
zu bestimmen. Nach einer ziemlich genauen Rechnung,
betrug im Jahr 1755 in Schottland das ganze Ein¬
kommen der Geistlichkeit, wenn man die Rente der
Ländereyen, und die Micthzinse der Wohnhäuser die
ihr gehören, nach einer mäßigen Schätzung, mit rechne¬
te, nicht mehr als 68,5 14 Pfund St. i S still, fünf
und einen halben Pfennig. Dieses sehr mäßige Ein¬
kommen verschafft 944 Predigern einen anstmidigen Un¬
terhalt. Der sämmtliche Aufwand, den die schotti¬
sche Kirche kostet, das mit gerechnet, was zum Baue
und zu Ausbesserungen der Kirchen - und Prediger Woh¬
nungen nöthig ist, kann nicht viel höher als achtzig oder
fünf und achtzig tausend Pfund St. gerechnet werden.
Und doch ist die reichste Kirche irr der Christenheit nicht
im Stands, die Einigkeit des Glaubens, die Inbrunst
der Andacht, den Geist der Ordnung, Regelmäßigkeit
und strengen Sittlichkeit besser unter dem gemeinen
Wolke aufrecht zu erhalten, als dieß bey der so armse¬
lig ausgesteuerten schottischen Kirche der Fall ist. Al¬
le gute Wirkungen, welche von einer herrschenden Na-
lionalkirchc erwartet werden können, werden von der
schottischen so vollständig, als von irgend einer hervor¬
gebracht. Der größte Theil der protestantischen Kir¬
chen in der Schweiz, ist im Ganzen nicht besser ausge¬
steuert, als die schottische; und sie leisten dem Staate
ihre Dienste vielleicht noch in einen: höhen, Grade von
Vollkommenheit. In den „reistenSchweizer - EantonS
giebt es auch nicht einen einzelnen Menschen, der sich
nicht zur herrschenden Kirche bekennete. In der That
würden ihn auch, sobald er sich zu einer andern beken¬
nete, die Gesetze nöthigen, den Eanton zu verlassen.

Ein
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Ein so strenges, oder vielmehr ein so unduldsames Ge¬
setz, würde in so freyen Ländern nie zur Vollziehung ge¬
kommen seyn, wenn nicht schon zuvor durch die Bemü¬
hung der Geistlichkeit das gesummte Volk, bis viel¬
leicht auf die Ausnahme einiger weniger Individuen,
zur herrschendenKirche bekehrt worden wäre. Daher
werden auch in andern Theilen der Schweiz, wo durch
eine zufällige Verbindung der protestantischenund katho¬
lischen Kirche, die Bekehrungennicht so allgemein ge¬
wesen sind, beyde Religionen nicht nur geduldet, son¬
dern beyde, als durch Gesetze eingeführte Landes-Reli¬
gionen behandelt.

Wenn irgend ein Amt oder ein dem Staate zu
leistender Dienst, gehörig versehen werden soll: so muß
die Belohnung desselben in dem möglich genauesten Ver¬
hältnisse mit dem Werthe und der Schwierigkeit dessel¬
ben stehen. Wird irgend ein Dienst zu schlecht bezahlt:
so wird er sehr wahrscheinlich durch die Unfähigkeitund
die niedrige Denrungsart derer, die ihn verrichten, lei¬
den. Wird er zu gut bezahlt: so leidet er vielleicht
noch mehr durch ihre Faulheit, und die freywillige Ver¬
nachlässigung ihrer Pstichken. Ein Mensch, der große
Einkünfte hat, sein Beruf mag seyn welcher er wolle,
denkt, daß er so wie andere Leute, welche große Ein¬
künfte haben, leben, — und einen beträchtlichen Theil
seiner Zeit in Lustbarkeiten,mit Zerstreuungen und Be¬
friedigung seiner Eitelkeit zubringen müsse. Einem
Geistlichen aber raubt eine solche Lebensart nicht nur
die Zeit, die zur Erfüllung der Pstichken seines Be¬
rufs nothwendig ist: sondern sie entzieht ihm auch die

O 5 Ach-
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Achtung des gemeinen Mannes, ohne welche er jene
Pflichten nicht mit gucem Erfolge ausüben kann.

Vierter Abschnitt.
Von demjenigen Aufwande, der die Wür¬
de des Landesherrn durch einen gewissen

äußern Glanz zu unterstützen
dient.

<Iußer denjenigen Staatsauögaben, welche der Landes¬
herr machen muß, wenn er die verschiedenen Pflichten
seines Amtes erfüllen will, giebt es noch andere, wel¬
che die Würde seiner Person aufrecht zu erhalten die¬
nen. Dieser Aufwand ändert sich, so wie die Staa¬
ten aus verschiedenen Stufen der Cultur stehen, oder so
wie sie verschiedene Regierungsformen annehmen.

In einer reichen und aufblühenden Gesellschaft,
wo alle Klassen von Menschen den Aufwand in Absicht
ihrer Häuser, ihres Hausgeräthes, ihrer Tafel, ihrer
Kleidung und ihres Fuhrwerks täglich vermehren, wä¬
re es unnatürlich, wenn nicht der Aufwand des Landes¬
herr» gleichen Schritt mit jenem halten sollte. Sein
Aufwand ist also, natürlicher, — oder vielmehr noth¬
wendiger Weise, in allen diesen Artikeln größer, als
der Aufwand irgend eines Privatmannes. Und selbst
seine Würde scheint zu erfordern, daß er es sey.

Weil ein Monarch an Würde über seine Unter¬
thanen mehr erhaben ist, als die höchste Obrigkeit ir¬

gend
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gend einer Republik über ihre Mitbürger: so wird auch

zur Unterstützung jener höhern Würde, ein größerer

Auswand erfordert. Wir erwarten natürlicher Weise

an dem Hofe eines Königs mehr Pracht, als in der

Wohnung eines Dogen oder Bürgermeisters.

Beschluß.

Beyde Ausgaben, die, welche zur Beschützung

des Staats und die, welche zur Aufrechterhaltung der

Würde des Regenten gehören, haben das allgemeine

Wohl der ganzen Gesellschaft zur Absicht. Es ist da¬

her billig, daß auch alle Gesellschaftöglieder zu Bestrei¬

tung derselben beytragen, und zwar in dem möglich ge¬

nauesten Verhältnisse mit ihrem Vermögen.

Die Ausgaben, die auf die Rechtspflege gewandt

werden, lassen sich ohne Zweifel auch als solche anse¬

hen , welche das allgemeine Beste zum Zwecke haben,

— und sie werden deßwegen nicht unbillig durch Bey¬

träge aller Gemeinglieder bestritten. Indeß sind es

doch eigentlich die bey den Gerichtshöfen Hülfe oder

Schutz suchenden Personen, von welchen diese Ausga¬

ben veranlasset, und genniniglich durch Ungerechtigkei¬

ten der einen oder der andern Art veranlasset werden.

Und eben diese Personen, wenn sie von den Gerichts¬

höfen im Besitze ihrer Rechte erhalten, oder in diesel¬

ben wieder eingesetzt worden sind, ziehen eigentlich den

Vortheil, der durch jene Ausgaben beabsichtigt wird.

Es ist also noch schicklicher, daß der Aufwand der

Rechtspflege von denjenigen Personen, denen sie allein

zu Gute kommt, das heißt, daß er von den prozessi-

renden Partheyen, durch die Gerichtssporteln bezahlt
wer-
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werde, und daß die allgemeinen Beytrage der Gesell¬
schaft nur bey Crimiual-Prozessen solcher Verbrecher,
die nicht eigenes Vermögen genug haben, die Gerichts-
spötteln zu bezahlen, zu Hülfe gerufen werden.

Eine Ausgabe, die lediglich zum Besten eines
einzelnen Orts, oder einer Provinz verwendet wird,
zum Beyspiel, was die Poiizeyanstalc einer Stadt oder
eines besondern Bezirks kostet, sollte auch aus den Ein¬
künften des Orts oder der Provinz bestricken und nicht
der allgemeinen Staatskasse aufgebürdet werden. Es
wäre unbillig, wenn die ganze Gesellschaft zu einer Aus¬
gabe beysteuerte, deren Nutzen sich nur auf einen Theil
der Gesellschaft einschränkt.

Die Ausgaben, welche auf gute Bandstraßen und
überhaupt auf eine leichtere Verbindung der verschiede¬
nen Theile des Reichs gewandt werden, befördern oh¬
ne Zweifel den Nutzen der ganzen Gesellschaft: und es
ist also nicht ungerecht, daß alle ihre Mitglieder dazu
Beysteuern geben. Indeß ist doch die unmittelbarste
Wirkung dieses Aufwandes nur eigentlich eine Wohl¬
that für diejenigen, welche von einem Orte zum andern
reisen, oder Waaren verführen, und für diejenigen,
welche diese Waaren verbrauchen. Durch die an den
Schlagbaumen in England bezahlten Gelder, durch das
was man in andern Ländern Wcgezölle nennt, wird die¬
ser Aufwand ganz diesen beyden jetzt genannten Klassen
von beuten aufgelegt, und also die allgemeine Staats¬
kasse von einer beträchtlichen ihr zur Last fallenden Aus¬
gabe befreyet.

Auch derjenige Aufwand, welcher der Erziehung
der Jugend und dein Religionsunterrichte gewidmet ist,

er-
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erstreckt seinen Nutzen auf die ganze Gesellschaft, und
kann also billig die Beyträge der ganzen Gesellschaft
fordern. Jndcß ist es vielleicht eben so schicklich, und
in mancher Rücksicht noch vorthcilhafter, daß diejeni¬
gen die Kosten dieses Unterrichts allein bezahlen, die
unmittelbar die wohlthätigen Wirkungen davon erfah¬
ren: das heißr, daß diese Kosten durch freywillige
Beyträge der Schüler, welche einen Lehrer der Wissen¬
schaften — oder der Kirchkinder, welche einen Reli-
gionslehrer nöthig haben, aufgebracht werden.

Wenn diejenigen öffentlichen Anstalten oder Wer¬
ke, welche für die ganze Gesellschaft wohlthätig sind,
nicht durch die besondern Beyträge der sie unmittelbar
benutzenden Glieder der Gesellschaft erhalten werden
können: so ist es natürlich die allgemeine Beysteuer der
ganzen Gesellschaft, welche das fehlende zuschießen muß.
Diese allgemeinen Einkünfte des Staats sind in der
That dazu bestimmt, außer den Kosten der öffentlichen
Vertheidigungund denen, welche die Aufrechterhaltung
der Würde des Landesherrn erfordert, — zwey Ausga¬
ben , die daraus allein bestritten werden, — auch daL
Dcsicit vieler besondern und zu eingeschränkter« Zwe¬
cken bestimmten Cassen zu decken. Welches die Quel¬
len dieser allgemeinen oder öffentlichen Einkünfte sind:
will ich in dem folgenden Kapitel erklären.

Zwey'
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Zweytes Kapitel.
Von den Quellen der öffentlichen, oder allge¬

meinen Staatseinkünfte.

as Einkommen, aus welchem zuerst die Kosten der
Vertheidigung, dann die der aufrecht zu erhal¬

tenden Würde des Landesherrn, und endlich alle ande¬
re Bedürfnisse des Staats, für welche nicht eigene
Hülfsquellen vorhanden sind, bestritten werden, ent¬
steht entweder aus einem Fond oder Eigenthume, wel¬
cher dem Landesherrn, oder dem Staate unmittelbar
gehört, und von den Einkünften der Unterthanen unab¬
hängig ist — oder er entsteht aus diefen Einkünften
der Unterthanen selbst.

Von den Fonds oder den Duellen, welche
dem Land es Herrn unmittelbar, und unab¬

hängig von den Abgaben der Unter¬
thanen, Einkünfte verschaffen.

von Einkünften bestehen entweder in Kapitalien, oder
in Ländereyen.

Erste Abtheilung.

iefe dem Staat unmittelbar zuständigen Duellen

Der
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Der Landesherr kann von den Kapitalien, deren

Eigenthümer er ist, eben sowohl wie jeder Privatmann,

auf eine doppelte Weise Einkünfte ziehen; indem er sie

selbst anlegt, oder indem er sie auf Zinsen an andere
ausleihet. Im ersten Falle heißt das, was ihm die¬

se Kapitalien einbringen, Gewinnst, — im andern
Zinsen.

Die Einkünfte eines tartarischen, oder arabischen

Oberhauptes, sind Gewinnste. Sie entstehen groß-

tentheils aus dem Zuwachse und der Milch seiner Heer-

den, deren Benutzung er selbst, als der vornehmste

Hirte der Horde oder des Stammes unter seiner Aufsicht

hat. Aber es ist auch nur in diesem ersten undrohesten

Zustande der bürgerlichen Gesellschaft, daß Gewinnst

den vornehmsten Theil der Einkünfte eines monarchischen

Staates ausmacht.

Kleine Republiken haben oft beträchtliche Einkünf¬

te von dem Gewinnste kaufmännischer Unternehmungen

gezogen. Die Republik Hamburg ") soll dergleichen

von dem Gewinnste ziehen, den ein öffentlicher Wein¬

keller und ein Aporhekerladen einbringt. Der Staat

kann

*) In wie.fern die freye Reichsstadt Hamburg eine Republik ge-
nennet werden könne, bedarf für Leu deutschen 2cscr keiner Er«
vneeung. Ucbrigcns hat Hamburg von dem RalhswcinkeUer
sehr geringe L.nkünste, und von der Apotheke hat es gar keine
mehr. A. d. U-

**) Siehe die lvlemoires concernanr les l'sxes er les Impoürionr
en Trance. Dieses Werk wurde auf Befehl des Hofes, zum
Unterrichte für eine Commission zusammengetragen, die vor ei¬
nigen Jahren zur Untersuchung der besten Mittel, die franzvsi«
sche» Finanzen zu verbessern, »icdcrgcseitt worden war. Die
Nachrichten, die man darin von den französischen Auflagen fin¬
det, und welche drey Bande in Quarto einnehmen, können als

voll-
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kann nicht groß seyn, welcher sich mit einem Weinhan¬
del und einem Apotheker-gewerbe abgeben kann. Die
Gewinnste einer öffentlichen Bank, haben auch für grös¬
sere Staaten eine Quelle von Einkünften ausgemacht.
Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Venedig und
Amsterdam hat dieser Fall statt gefunden. Selbst für
ein so großes Reich, als Großbrirannien ist, hat, nach¬
dem Urtheil einiger Leute, diese Art des Einkommens
eine Wichtigkeit. Wenn man die gewöhnliche Divi¬
dende der Englischen Bank zu fünf und ein halbes vorn
Hunderte, und ihr Kapital zu 10,780,000 Pfund
St. rechnet: so beläuft sich der reine Gewinn der Bank,
nach Abzug aller Verwaltungskosten auf 592,920
Pfund des Jahres. Man behauptet, die Regierung
könne das Kapital zu drey Procent Zinsen borgen; und

sie würde also, wenn sie die Verwaltung der Bank selbst
über sich nähme, einen jährlichen reinen Gewinn von
269,500 Pfund St. erhalten. Die Erfahrung lehrt,
daß die streng ordentliche, wachsame und sparsame Re¬
gierung solcher Aristokratien, wie Venedig und Amster¬
dam sind, sich zur Ausführung solcher kaufmännischen
Unternehmungen sehr wohl schickt. Ob aber einer Re¬
gierung, wie die englische ist, die, was auch ihre übri¬
gen Vorzüge seyn mögen, doch nie wegen ihrer guten
Haushaltung berühmt gewesen ist; — die in Friedens-
zeiten immer mit dem Leichtsinne und der Sorglosigkeit

einer

vollkommen zuverlässig angesehen worden. Die von den Finan¬
zen anderer Lander wurden von den französischen Gesandten,
mach dcn besten Quellen, die ssic sich hatten verschaffenkönnen,
eingeschickt. Dieser Theil ist weit kürzer, und ohne Zweifel
sind die Nachrichten nicht so genau, als die von den französi¬
schen Auflagen. A. Vers.



einer Monarchie, und in Kriegszeiten wieder Schwar-
merey und der Wuth einer Demokratie verschwendet
hat: ob einer solchen Regierung die Betreibung eines

kaufmännischen Unternehmens mit Sicherheit anvertrauet
werden könne, daran hat man wenigstens große Ursache
zu zweifeln.

Das Posiwesen ist ebenfalls eigentlich ein kauf¬
männisches Geschäfte. Die Regierung schießt die Un¬
kosten vor, die verschiedenen Postämter zu errichten»
und die nöthigen Pferde und Wagen auf jedem anzu¬
schaffen; und sie erhält ihr Kapital mit großem Gewinn
von dem, was die Reisenden, Briefe und Frachtgüter
zahlen müssen, wieder. Es ist gleichwohl vielleicht
das einzige kaufmännische Geschäfte, dessen Betreibung
fast allen Regierungen gleich gut gelungen ist. Das
Kapital, welches sie dabey vorschießen, ist nicht zu
groß. Bey dem Geschäfte selbst sindet keine Verheim¬
lichung statt; und die Wiedererstattung des Kapitals
ist nicht nur gewiß, sondern geschieht auch bald.

Unterdessen haben Fürsten oft sich noch in viele an¬
dere kaufmännische Speculationen eingelassen, und wie
Privatpersonen, ihre Umstände durch gewagte Versu¬
che in den gewöhnlichen Handlungszweigen, verbessern
wollen. Es ist ihnen aber fast immer fehlgeschlagen.
Und wie kann es auch bey dem verschwenderischen Gei¬
ste, der in der Verwaltung fürstlicher Angelegenheiten
zu herrschen pflegt, anders seyn? Die Agenten eines
Fürsten sehen die Reichthümer ihres Herrn für uner-
schöpsiich an; fragen also nichts darnach, wie rheuec
sie einkaufen, oder wie wohlfeil sie verkaufen; und ge¬
ben wenig auf die Unkosten Acht, die der Transport

Smith. Unters, z. Th. P dkk
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der Waaren von einem Orte zum andern verursacht.

Diese Agenten machen oft selbst einen fürstlichen Auf.

wand, und erwerben dessen ungeachtet,— durch eine

geschickte Art ihre Rechnungen zu führen, ein fürstli-

cheS Vermögen. So war nach Macchiavels Erzäh.

lung der Handel beschaffen, den die Agenten des Loren-

zo von MediciS, der keinesweges ein Fürst von gemei«

nen Fähigkeiten war,— führten. Der Freystaat von

Florenz war mehr als einmahl genöthigt, die Schulden

zu bezahlen, in welche die Unbesonnenheiten jener Agen-

ken ihn verwickelt hatten. Der Fürst fand es deßwe¬

gen auch endlich für gut, die Handelsgeschäfte, denen

seine Familie ihre Größe ursprünglich zu danken hatte,

aufzugeben, und er wendete, in dem letztem Theile sei¬

nes Lebens, sowohl das, was ihm von seinem Privat¬

vermögen noch übrig war, als die Einkünfte des StaatS,

über die er zu gebiethen hatte, zu Entwürfen und Aus¬

gaben an, die seiner gegenwärtigen Lage angemessener

waren.

Es giebt keine zwey Charaktere, die mit einan¬

der so unverträglich scheinen, als der Charakter eines

Kaufmanns und der eines Landesfürsten. Wenn die

englische ostindische Gesellschaft durch den Kaufmanns¬

geist zu einem schlechten Regenten geworden ist: so

scheint es auf der andern Seite, daß der Geist der mit

der Landesherrschaft verbunden ist, sie zu schlechten Kauf¬

leuten gemacht hat. So lange als sie bloß Kaufleute

waren, trieben sie ihren Handel mit gutem Erfolge;

und waren im Stande, von dem gemachten Gewinnste,

den Inhabern ihrer Artien, eine mäßige Dividende zu

bezahlen. Seitdem sie von einem Lande, welches ur-

sprüng-
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sprünglich, wie man sagte, drey Millionen Pfund St.
Einkünfte brachte, Landesherrn geworden sind,— wa¬
ren sie genöthigt, die Regierung um außerordentliche
Hülfe anzuflehen, damit sie nur dem nahen Bankerot¬
te entgehen möchten. Bey ihrer vorigen Lage sahen sich
ihre Beamten in Indien, als Handlungsdiener und
Buchhalter an; in ihrer gegenwärtigen betrachten sie
sich als Staatöminister.

Ein Staat kann zuweilen einen Theil seiner Ein¬
künfte eben sowohl von den Zinsen ausgeliehener, als
von den Gewinnsten angelegter Kapitalien erhalten.
Wenn er einen Schah gesammelt hak: so kann er einen
Theil desselben, bald an fremde Staaten, bald an sei¬
ne eigene Unterthanen ausleihen.

Der Canton Bern erhalt ansehnliche Einkünfte
von den Kapitalien, die er fremden Staaten geliehen,
das heißt, in den Fonds der verschiedenen verschuldeten
Staaten von Europa, besonders den französischen und
englischen, angelegt hat. Die Sicherheit dieser Ein¬
künfte hängt ab, theils von der Sicherheit der Fonds,
worin die Kapitalien angelegt worden sind, — das
heißt, von Treue und Glauben der Regierung, welche
diese Fonds verwaltet; und theils von der Gewißheit
oder Wahrscheinlichkeit, daß der Friede mit der Na¬
tion, welche das Geld geborgt hat, fortdauern wird.
Im Fall eines Krieges läßt sich sehr wahrscheinlich dieß
als die erste Handlung der Feindseligkeit von Seiten
der Nation, welche Schuldnerin ist, erwarten, daß
sie die Kapitalien ihres Gläubigers einzieht. — So
viel ich weiß, ist daher der Canton Bern der einzige

P 2 Skaa-



Staats welcher dieses Ausleihen seiner Schätze an frem¬
de Nationen zu einer Quelle öffentlicher Einkünfte ge¬
macht hat.

Die Stadt Hamburg hat ein öffentliches Psand-
LeihhauS, wo an die Unterthanen des Staats Geld auf
Pfänder, für sechs vorn Hundert Zinsen auögeliehen
wird. Man behauptet, daß dieses Leihhaus, oder,
wie es auch genannt wird, Lombard, dem, Staate jähr¬
lich i zo, ooo Vaneothaler einbringt, welches, den
Thaler zu vier Schillingen und sechs Pfennigen gerech¬
net, die Summe von z 5,750 Pfund St. ausmacht^).

Die Regierung von Pensylvanien erfand ein Mit¬
tel, wie sie ohne einen Schatz zu sammeln, doch ihren
Unterthanen zwar nicht Geld, aber Geldes Werth bor¬
gen könne. Sie schoß Privatpersonen, welche ihre
Ländereyen vom doppelten Werthe zur Sicherheit an¬
biethen konnten, Geld auf Zinsen vor, und bezahlte
es in Credit-Zetteln, die nach fünfzehn Jahren von
Dato wieder eingelöset werden, — und in der Zwischen¬
zeit, gleich Banknoten, von Hand zu Hand gehen, —
und zufolge einer Arte der Repräsentanten-Versamm¬
lung des Staats, in allen Zahlungen, zwischen den
.Einwohnern desselben, für baar Geld angenommen
werden sollten. Dadurch verschaffe sie sich eine regel¬
mäßige Einnahme, welche einen guten Theil der gewöhn¬
lichen Ausgaben dieser haushälterischen und wohlgeord¬

neten

Sich: laemoN'es eoncarnanr les üroics et impoürions en Lu-

>ope. lom. p. 7;. Ob das hamburglsche Leihhaus jemahls

so viel eingetragn, bade, ist sehr zweifelhaft. Gegenwärtig soll

es sehr wenig eintragen. A. d. U.



229

neten Regierung zu bestreiken diente. Das Gelingen
einer solchen Maßregel hing von drey verschiedenen Um¬
ständen ab: erstlich davon, ob das Publicum noch ei¬
nes andern Werkzeuges der Handlung, als des umlau¬
fenden Goldes und Silbers bedurfte, und darnach ver¬
langte; welches hinwiederum darauf ankam, ob die
Quantität auswärtiger ConsumtionSwaaren, deren die
Provinz nöthig hatte, so groß war, daß um dieselbe
anzuschaffen, sie den größten Theil ihres umlaufenden
Goldes und Silbers außer Landes schicken mußte; zwey-
tenS von dem Credit, welchen die Regierung, die die¬
ses Papiergeld ausgab, sich zu verschaffen gewußt hat¬
te; und endlich von der Mäßigung, mit welcher sie
sich dieses Hülfsmittels bediente, indem sie nehmlich
nicht mehr solcher Credikzettel ausgab, als Gold- und
Silbergcld zum innern Handelsverkehr wäre nothwendig
gewesen, wenn eS- keine solche Zettel gegeben hätte.
Dieselbe Methode sich Geld zu machen, wurde bey ver¬
schiedenen Gelegenheiten , von mehrern andern amerika¬
nischen Kolonien beliebt; aber da sie hier nicht mit glei¬
cher Mäßigung, als in Pcnsylvanien gebraucht wurde:
so brachte sie mehr Schaden, als Nutzen hervor.

Die unsiäte und vergängliche Natur von Gcldka-
pitalien, oder durch bloßen Credit erzeugter Fonds,
macht indeß daß sie ungeschickt sind, die Hauptguellen
der Einkünfte eines StaatS abzugeben: weil dessen Ein¬
künfte dauernd und unveränderlich seyn müssen, wenn
sowohl die Würde als die Sicherheit desselben bestehen
soll. Nie hat wohl die Regierung einer großen Nation,
die über den Zustand des Hirteulebenö hinaus war, den

größern Theil ihrer Einkünfte aus einer solchen Quelle
hergeleitet.

P ? lau-



rzO

Ländereyen sind Fonds von einer weit dauerhaftem
und unveränderlichem Natur als Geld; — und daher
hat auch die Rente von Domänen-Gütern bey mehr als
einer großen Nation, die über den Stand des Hirtenle¬
bens weit hinaus gewesen ist, die Hauptquelle der öf¬
fentlichen Einkünfte ausgemacht. Dem Staate zuge-
Hörende Ländereyen waren es, von welchen die alten
Freystaaken Griechenlands und Italiens, lange Zeit
hindurch, die meisten der Einkünfte zogen, womit sie
ihre öffentlichen Ausgaben bestritten. Domänen oder
Krongüter waren es, weiche lange Zeit hindurch den
Monarchen Europens ihre vornehmste Einnahme ver¬
schafften.

Was in neuern Zeiten den großen Staaten ihre
beträchtlichsten Ausgaben verursacht, ist Krieg oder die
Vorbereitung zum Kriege. In den alten griechischen
und italienischen Freystaaten war jeder Bürger Soldat;
jeder ging in den Krieg aus seine Unkosten, und bereite¬
te sich zu demselben auf seine Unkosten. Weder das ei¬
ne noch das andere verursachte also jenen Scaaten einen
beträchtlichen Aufwand. Alle andern nothwendigen
Ausgaben einer Regierung aber sind von der Art, daß
sie mit der Rence von Ländereyen, wenn diese nur von
mittelmäßigem Umfange sind, gar wohl bestritten wer¬
den können.

In den alten Monarchien Europens waren dieGe-
wohnheiten und Sitten der Zeit allein schon hinreichend,
den großen Haufen des Volks zum Kriege vorzuberei¬
ten. Und wenn der Mann ins Feld zog: so war es
die mit dem Besihe seines Lehnguts verbundene Bedin¬
gung, daß er sich entweder auf seine eigene Kosten un¬

ter-



kcrhalten, >— oder von seinem unmittelbaren Lehnsherrn
unterhalten werden mußte, ohne daß dadurch dem Lan¬
desherr« eine neue Last zugewachsen wäre. Die übri¬
gen Ausgaben, welche die Regierung erforderte, waren
größtentheilö sehr mäßig. Die Rechtspflege war, wie
wir oben gezeigt haben, anstatt Ausgaben zu verursa¬
chen, eine Quelle von Einkünften. Zur Verfertigung
und Unterhaltung aller Brücken, Landstraßen und an¬
derer öffentlichen Werke, die der Handel erfordern
mochte, wurde eine ihr gewidmete Frohne des Land-
mannes von drey Tagen vor und drey Tagen nach der
Ernte, für eine hinlängliche Hülfsquelle gehalten.—
Zu dieser Zeit scheint die stärkste Ausgabe eines Landes-
Herrn in seiner eigenen Haushaltung bestanden zu haben.
Seine Hausofstcianten waren daher auch die großen
Staatsbeamten. Der Großschahmeister nahm die Ren¬
ken von seinen Gütern ein. Der Oberkämmerer (lorci
clanmberl-ün) und der Oberhofmeister (lorcl
hatten die Aufsicht über die HauShalrungSauSgaben.
Der Marschall und der Connetable war über die Ställe
gesetzt. Die Häuser des Fürsten waren Schlösser;
und scheinen die vornehmsten Festungen seiner Staaten
ausgemacht zu haben. Die Kastellane in denselben
konnten als Commendanten angesehen werden. Sie
waren, wie es scheint, die einzigen Ofstciere, die man
auch in Friedenszeicen zu unterhalten hatte. Unter
diesen Umständen konnte, wenn nicht außerordentliche
Fälle eintraten, die Rente großer Ländereyen wohl hin¬
länglich seyn, die nothwendigen Regierungsausgaben
eines Landes zu bestreiten.

In dem jetzigen Zustande des größten Theils der
europäischen Monarchien, würden sämmtliche Lände-
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reyen ihres Gebieths, wenn sie alle so schlecht bewirth¬
schaftet wären, als sie es wahrscheinlich seyn würden,
wenn sie alle Einem Eigenthümer zugehörten, kaum so
viel Einkünfte bringen, als jetzt auch in Friedenözeitcn,
von den Unterchanen durch Aussagen erhoben werden.
Zum Beyspiels: die gewöhnlichen.Einkünfte Großbri¬
tanniens, — wenn man dazu nicht bloß rechnet,'was
zur Bestreitung der laufenden Unkosten jedes Jahres,
sondern auch das, was zur Bezahlung der Zinsen der
Staatsschulden, und zu Errichtung eines Fonds zur
allmähiigen Rückzahlung der Kapitalien nöthig ist, be¬
tragt jährlich mehr als zehn Millionen Pfund St.
Die Landsteuer aber, die auf zwanzig Procent vom rei¬
nen Ertrage der Güter gerechnet wird, beträgt jährlich
noch nicht zwey Millionen. Gleichwohl nimmt man
an, daß diese sogenannte Landsteuer (lanärux) den fünf¬
ten Theil, nicht nur von dem Ertrage aller Ländereyen,
sondern auch von dem Ertrags aller H.äuftr, und von

, den Zinsen aller Kapitalien ausmache,— nur die dem
Staate geliehenen, oder von Pächtern zum Anbau des
Landes angewandten Kapitalien ausgenommen. Ein
sehr ansehmicher Theil von dem Ertrage dieser Steuer
entspringt aus Renten von Häusern und aus Zinsen von
Kapitalien. Die Landtaxe der Stadt London zum
Beyspiele, zu zwanzig Präsent gerechnet, betragt
125,399 Pfund St. 6 Schill. 7 Psen.- Die von
der Btadt Wsstminster 6z,e>92 Pfund St. i Schill.
5 Psen. Die von den P.Rasten Whicehall und St.
James z 0,7 54 Pfund St. 6 Schill. Z Psen. Auf
gleiche Weise ist auf alle Städte und Marktflecken im
Königreiche ein gewisser Theil der Landsteuer gelegt, und
wird fast gänzlich von den Renten der Häuser in diesen

Städ-
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Städten, und von den Zinsen der im Handel oder durchs

Ausleihen benutzten Kapitalien ihrer Einwohner erho¬

ben. Nach derjenigen Schätzung der Ländereyen, Häu¬

ser und Kapitalien nun, welche in der Landsteuer ange¬

nommen worden ist, würden die sämmtlichen Renten
aller Ländereyen und aller Häuser in Großbritannien

nebst den vollständigen Zinsen aller Kapitalien, (die

oben angezeigten ausgenommen) die Summe von Zehn

Millionen nicht übersteigen: und diese Summe erhebt

die Regierung unsers Landes, selbst in Friedenszeiten

von ihren Unterthanen wirklich. Ohne Zweifel ist bey

der Schätzung, die der Landsteuer zum Grunde liegt,

im Ganzen des Königreichs, der Werth der Ländereyen

und Kapitalien viel zu geringe angeschlagen worden, ob

man gleich behauptet, daß sie in einigen besondern Ge¬

genden und Provinzen, diesem Werthe sehr nahe kömmt.

Viele Leute schätzen die bloßen Renten von Landgütern,

mit Ausschluß derer von Häusern, und der Zinsen von

Kapitalien auf zwanzig Millionen. Aber diese Schä¬

tzung ist, glaube ich, auf Gerathewohl gemacht, und

kann eben sowohl über die Wahrheit hinausgehen, als

hinter ihr zurückbleiben. Indessen gesetzt, die sämmt¬

lichen Ländereyen Großbritanniens, brachten in dem je¬

tzigen Zustande ihres Anbaues, wirklich mehr als zwan¬

zig Millionen Pfund St. Renten: so würden sie wahr¬

scheinlich nicht die Hälfte, — vielleicht nicht den vier¬

ten Theil davon einbringen, sobald sie in die Hände ei¬

nes einzigen EigenthümerS, — des Landcsherrn —

kämen, und der nachlässigen, verschwenderischen und

unterdrückenden Verwaltung seiner Agenten und Unter¬

bedienten übergeben würden. Die jetzigen Kronlander

Großbritanniens bringen nicht den vierten Theil von

P z den:
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dem ein, was wahrscheinlich ihr Ertrag seyn würbe,
wenn sie Privatpersonen zugehörcen. Waren diese
Kronländer von noch größerm Umfange: so würden
sie wahrscheinlich auch noch schlechter bewirthschaftet
werden.

Das Einkomme... welches die ganze Masse des
Volks von Grunde und Boden ziehr, muß nicht nach
der Rente, sondern nach den Erzeugnissen der Lände¬
reyen abgemessen werden. In jedem Lande wird das
ganze jährliche Erzeugniß der Ländereyen, nach Abzug
dessen, was zum Samen aufbehalten wird, von dem
gesummten Volke jährlich entweder aufgezehrt, oder
gegen etwas vertauscht, was von ihm verbraucht wird.
Alles, was Ursache ist, daß das Erzeugniß des Landes
kleiner ausfallt, als es an sich seyn würde, greift das
Einkommen der großen Volkömasse noch weit mehr, als
das Einkommen der Landeigenthümer an. Die Land¬
rente, das heißt, derjenige Theil des Erzeugnisses, wel¬
cher dem Eigenthümer zufließt, wird durch ganz Groß¬
britannien nicht höher, als zum dritten Theile des gan^
zen Erzeugnisses angeschlagen. Wenn bey einem ge¬
wissen Zustande des Ackerbaues die Rente aller Lände¬
reyen des Landes nur zehn, — bey einem andern
zwanzig Millionen des Jahres betrüge: so würde, da
die Rente in beyden Fällen nur für den dritten Theil
der gewonnenen Erzeugnisse angenommen wird, der
Unterschied in den Einkünften der Gutsbesitzer nur
zehn Millionen, der aber in dem Einkommen des gan¬
zen Volks, (wenn man den m jedem Falle für die Saat
zu machenden Abzug bey Seite setzt,) dreyßig Millio¬
nen betragen. Und so viel Menschen, als von Erzeug¬

nissen,
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nisten, die dreyßig Millionen am Werthe haben, —>
nach der eigenthümlichen Lebensart der verschiedenen
Klassen, worin sie getheilt sind, — ein Jahr lang le¬
ben können: so viele würden in dem ersten Falle der
Bevölkerung des Landes zuwachsen, in dem andern ihr
entgehen.

Obgleich gegenwärtig kein civilisirter Staat irgend
einer Art in Europa ist, worin der größte Theil der öf¬
fentlichen Einkünfte aus der Rente von Ländereyen her¬
käme, die dem Staate gehörten: so sind doch noch in
allen größer» europäischen Monarchien große Strecken
Landes das Eigenthum der Kronen. Sie sind größten-
theils Förste, und zuweilen Förste, wo man mehrere
Meilen reisen kann, ohne einen Baum zu finden; —
bloßes wüstes und Verlornes Land, — verloren sowohl
für die Bevölkerung, als für den Ackerbau. In jeder
dieser großen Monarchien würde der Verkauf derKron-
länder eine sehr ansehnliche Summe Geldes ausmachen,
die, zu Bezahlung der Staatsschulden angewandt, ei¬
nen weit größern Theil der für solche verpfändeten Ein¬
künfte frey machen würde, als die verkauften Ländereyen
selbst jemahls dem Staate brachten. Da Landgüter,
die in der vollkommensten Cultur sind, und die zur
Zeit, wo man sie zum Verkaufe ausbiethet, eine so ho¬
he Rente bringen, als sich wahrscheinlich je nur von
ihnen erwarten läßt, doch um das DreyßigfacheHrer
jährlichen Einkünfte verkauft werden: so läßt sich ver¬
muthen, daß die schlecht angebaueten, unendlicher
Verbesserungen fähigen, und wenig einbringendenKron-
züter, um das Fünfzig- oder Sechzigfache ihrer jährli¬
chen Renten zu verkaufen seyn würden. Dadurch wür.

de



de di> Krone unmittelbar in den Besih derjenigen Ein¬
künfte kommen, welche diese große, von dem Verkau¬
fe gelösete Summe von den auf ihnen haftenden Pfand¬
rechten befteyen könnte. Nach wenigen Jahren würde
sie wahrscheinlich noch ein zweytes Einkommen erhalten.
Diese verkauften Kronländer, in Prioatbesihungen ver¬
wandelt, würden gar bald in gute Cultur kommen.
Mit der Vermehrung ihrer Erzeugnisse würde sich auch
die Bevölkerung des Landes vermehren: da sowohl das
Einkommen des Volks, als die Summe der von ihm
zu verbrauchenden Gegenstände sich vermehrte. Wenn
sich aber die Bevölkerung, das Einkommen des Volks
und der allgemeine Waarenverbrauch vermehrt: so
müssen auch die Zoll - und Aorist-Einkünfte der Krone
wachsen.

Die Einkünfte, welche in irgend einem civilisirten
Staate die Krone von ihren Ländereyen zieht, scheinen
zwar keinem einzelnen Unterthan das mindeste zu kosten;
sie kosten aber im Grunde der ganzen Gesellschaft mehr,
als irgend ein anderes gleich großes Einkommen, dessen
die Krone genießt. Es würde in allen Fällen dem
Publicum Vortheilhaft seyn, wenn der Krone diese aus
ihren Domänen entspringenden Einkünfte aus einer an¬
dern Quelle erseht, und jene Ländereyen unter das Volk
vertheilt würden — eine Sache, die nicht besser als
durch einen öffentlichen Verkauf jener Domäncngüter
geschehen kann.

Die einzigen Ländereyen, welche in einem großen,
civilisirten lind monarchisch regierten Staate der Krone
gehören sollten, sind solche, die nur zum Vergnügen
oder zur Pracht bestimmt sind, — wie zum Beyspiel

Parks,
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Parks, Gärten, öffentliche Spaziergänge,— lauter

Besitzungen, die man allenthalben nicht als Quellen

von Einkünften, sondern als Veranlassungen zu Aus¬

gaben betrachtet.

Wenn nun das Eigenthum des Staats oder des

Landcsherrn an Kapitalien und Ländereyen, sowohl ein

unschicklicher, als ein unzureichender Fond zu B strei-

rung der Ausgaben ist, die jeder große und wohl re¬

gierte Staat erfordert: so bleibt nichts anderes übrig,

als das Geld zu diesen Ausgaben größtenkheils durch

Auflagen einer oder der andern Art auszubringen; das

heißt, jeden Bürger oder Unterthan des Staates, et¬

was von seinem Privateinkommen abgeben zu lassen,

um daraus ein öffentliches Einkommen zusammen

zz, sehen.

Zweyte Abtheilung.

Von Auflagen.

^4lle Privatemnahme der einzelnen Bürger entsteht,

wie ich in dem ersten Buche dieses Werks gezeigt habe,

ursprünglich aus einer von diesen drey Quellen: aus

der Lcmdrcnte, aus dem Gewinn von angelegten

Kapitalien, und aus dem Arbeitslöhne. Aus einer

von diesen Quellen, oder aus allen zusammen genom¬

men, muß also auch jede Austage zuletzt bezahlt werden.

Ich will mich bemühen, von folgenden vier Gegenstän¬

den so vollständig als möglich zu handeln: erstlich von
den
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den Auflagen , die ihrer Bestimmung nacb auf die Land-

rente fallen fallen; zweyteils von denen, die absicht¬

lich auf den Gewinn des Kapitalisten, — drittens

von denen, die auf den Arbeitslohn gelegt werden; end¬

lich viertens von den Auflagen, die ihrer Bestimmung

nach aus keiner von diesen Quellen insbesondere bezahlt

werden, sondern ihnen allen ohne Unterschied zur Last

fallen sollen. Dadurch wird diese zweyte Abtheilung

des gegenwärtigen Kapitels iij vier Hauptstücke zerfal¬

len, wovon drey wieder neue Unterabtheilungen erfor¬

dern werden. Es wird sich aber bey der folgenden Er¬

örterung dieser verschiedenen Arten der Auflagen zeigen,

daß sie nicht alle aus dem Fond, oder aus derjenigen

Quelle der Einkünfte wirklich bezahlt werden, welche

man durch sie zu besteuern eigentlich die Absicht hatte.

Ehe ich mich in die Untersuchung der besondern

Arten von Auflagen einlasse: muß ich noch zuvor fol¬

gende vier Grundfähe, in Absicht der Auflagen über¬

haupt, vortragen.

I. Dir Unterthanen jedes Staats müssen zur Un¬

terstützung desselben, so genau als möglich nach dem

Verhältnisse ihres Vermögens, <— das heiße, nach

Verhältnisse derjenigen Einkünfte beytragen, deren sie

selbst unter dem Schuhe des Staats genießen. Die

Ausgaben der Regierung stehen mit den Unterthanen

des Staats in eben der Beziehung, in welcher die Un¬

kosten der Wirthschaft bey einem Landgutc, das mehre¬

ren Eigenthümern zusammen gehört, mit jedem dieser

Eigenthümer insbesondere stehen. So wie diese, nach

Maßgabe ihres Antheils an dem Ertrage des Landgu-

tes, zu den Wirthfchaftskosten beytragen müssen: so

müssen



müssen die Unterthanen des Staats nach Maßgabe der

Vortheile, die sie von dem Staatöverein erhalten, zu

den Regierungokosten beytragen. An der Beobachtung

oder Vernachlässigung dieser Grundregel liegt das, was

man Gleichheit oder Ungleichheit der Beschahung nennt.

Jede Auflage,- und diese Anmerkung will ich ein

für allemahl hier machen,- die auf eine von jenen

Quellen der Einkünfte allein fallt, ist eben deßwegen

ungleich, weil sie nicht auf die beyden andern Quellen

zugleich fallt. Dieser Art der Ungleichheit aber werde
ich, in der folgenden Untersuchung über Auflagen, sel¬
ten weiter Erwähnung thun; und nur auf diejenigen

Ungleichheiten werde ich meine Bemerkungen größten-

theils einschränken, die bey Auflagen derselben Art,

und aus derselben Quelle geschöpft, dadurch entstehen,

daß die Beyträge der einzelnen Bürger nicht ihrem

Vermögen angemessen sind.

II. Die Abgabe, die jeder einzelne Bürger zu be¬

zahlen hat, muß nicht willkührlich, sondern genau be¬

stimmt seyn. Sowohl die Zeit wenn, und. die Art

und Weise, wie, als die Summe, welche bezahle

werden soll, muß dem Concribuenten selbst, so wie je¬

der andern Person zum vorau'ö vollkommen bekannt seyn.

Wo dieses nicht ist, da steht jeder, der Auflagen zu

bezahlen hat, mehr oder weniger in der Gewalt der

Einsammler derselben, die entweder, wenn sie ihm

nicht wohlwollen, ihn stärker als andere belasten, oder

durch die Drohung einer solchen Belastung, Geschenke

von ihm erpressen können. Durch die Unbestimmtheit

der Beschahung wird Bestechlichkeit und Herrschsucht

bey einer Klaffe von Menschen befördert, die, auch
wenn
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wenn sie nicht übermüthig und bestechbar ist, doch schon

die Abneigung des Volks gegen sich hat. Der Um¬

stand/ daß jeder, der eine Steuer zu bezahlen hat,

genau von ihrer Größe und Beschaffenheit unterrichtet

sey, ist so äußerst wichtig, daß, wie die Erfahrung

aller Nationen gelehrt hat, eine sehr große Ungleichheit

in der Besteuerung weit geringere Uebel hervorbringt,

als eine sehr kleine Unbestimmtheit, in Absicht derselben.

III. Jede Auflage soll von Rechtswegen zu der

Zeit, und auf die Weise, von dem Coutribuenken ein¬

gefordert werden, zu welcher und aus welche es diesem

wahrscheinlich am leichtesten fällt, sie zu bezahlen. Es

ist, zum Beyspiel, für einen Guts-oder Hausbesitzer

keine Zeit bequemer, die auf die Land - oder Hausren-

len gelegten Auflagen zu bezahlen, als die Zeit, wo er

selbst die Reute zubekommen pflegt; — denn dieß ist

zugleich die Zeit, wo er am wahrscheinlichsten Geld in

den Händen hat, womit er die Auflage bezahlen kann.

Auflagen auf den Verbrauch von Luxus - Waaren ge¬

legt , werden am Ende alle von den» Verzehrer, und

größtentheils auf eine ihm sehr wenig lästige Weife be¬

zahlt. Er bezahlt sie immer nur nach und nach, und

so wie er Waaren zu kaufen veranlasset wird. Da es

überdieß von ihm abhängt, ob er kaufen oder nicht kau¬

fen will: so ist es seine eigene Schuld, wenn er durch

Bezahlung dieser Auflagen sehr belästigt wird.

IV. Jede Auflage soll billig so eingerichtet seyn,

daß sie, so wenig als möglich über die Summe, die sie

dem öffentlichen Schatze einbringt, aus der Tasche des

Unterthans herausnimmt, ober derselben fortdauernd

entzieht. Das Gegentheil kann auf folgende vier Ar¬
ten
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reit geschehen.' Erstlich kann die Erhebung einer Aus-
lage eine große Anzahl von Beamten erfordern, deren
Gehalte einen großen Theil von dem Ertrage der Auf¬
lage Hinwegnehmen, und deren Accidenzien die Unter-,

thanen noch mit einer neuen Austage belasten. Zwey-
tenö kann sie dem Arbeitssteiße des Volks Hindernissa
in den Weg legen, und es von gewissen Gcwerbszwei-
gen abschrecken, die einer großen Anzahl von Menschen;
Beschäftigung geben könnten. Indeß sie von der ei¬
nen Seite den Leuten Geld abfordert, kann sie ihnen
von der andern die Zugänge verschließen, wodurch sie
in den Stand gesetzt werden, zu bezahlen. Drittens
kann sie durch die Einziehung der Güter und andere
Strafen, die sie über diejenigen verhängt, welche ei-,
neu mißlingenden Versuch machen, der Auflage auszu¬
weichen, oft dieselben zu Grunde richten, und dadurch
das Publikum aller der Vortheile berauben, die es
von der Anwendung seiner Kapitalien zu erwarten ge¬
habt hatte. Eine unklug gewählte Auflage giebt eine
große Versuchung, dieselbe zu umgehen; und wo die
Versuchung groß ist, da muß auch die Strafe im Ver¬
hältnisse steigen. In diesem Falle bringt, allen Grunde
sähen der Gerechtigkeit zuwider, das Gesetz zurrst die
Versuchung hervor, und straft dann die Personen, wel¬
che derselben unterliegen. Ja sie schärft sogar die Stra¬
fe gerade im Verhältnisse mit dem Umstände, welche^
dieselbe mildern sollte, mit der Größe der Versuchung,
welche zum Begehen des Verbrechens reitzt. *) <-
Viertens, kann eine Aussage dadurch, daß sie die

Un-
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Unterthanen häufigen Besuchen und verhaßten Unter¬
suchungen von Seiten der Einsammlet' unterwirft, Ur¬
sache seyn, daß er sehr beunruhiget, beschwert und
selbst unterdrückt wird. Und obgleich diese Unruhen
und Beschwerden nicht unmittelbar Kosten verursachen:
so kann man sie doch immer den Unkosten gleich schätzen,
mit welchen man sie gerne abkaufen würde. — Auf
eine von diesen vier Arten demnach kann eine Auflage
dem Unterthan eine größere Last verursachen, als sie dem
iandesherrn Vortheil bringt.

Die augenscheinliche Gerechtigkeit und Nützlichkeit
der vorhergehenden Grundsätze haben sie, mehr oder
weniger der Aufmerksamkeit aller Nationen empfohlen.
Alle Nationen haben sich bestrebt, nach ihrer besten
Einsicht, ihre Auflagen so gleich, — in Zeit und Art
der Zahlung so bequem für den Contribuenten, — und
im Ganzen für das Volk so wenig lästig zu machen,
als es bey der einmahl festgesetzten Größe der Einkünf¬
te, die dem LandeSherrn dadurch geschafft werden soll¬
ten, möglich war. Die folgende kurze Uebersicht eini¬
ger der vornehmsten Arten der Besteuerung, die in
verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten statt
gefunden haben, wird zeigen, daß nicht alle Nationen
in Erreichung jenes Endzweckes gleich glücklich gewe¬

sen sind.

Er-
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Erster Abschnitt.
Auflagen auf Renren.

l.

Auflagen auf die Landrenke.

^ine Steuer auf die Landrcnte kann entweder nach ei¬
nem gewissen, ein für allemahl angenommenen Maß¬
stabe aufgelegt werden, so daß von jedem Bezirke die
Rente auf eine bestimmte und unveränderliche Summe
festgesetzt wird; oder sie kann so ausgelegt werden, daß
sie mit jeder Veränderung der wirklichen Renre sich ver»
ändert, und steigt oder fällt, nachdem der Anbau dee
Ländereyen emporkömmt oder in Abnahme geräth.

Eine Landsteuer , welche, so wie die in Großbri¬
tannien eingeführte, von jedem Bezirke nach einem un¬
abänderlich bestimmten Canon bezahlt wird, muß, wenn
sie auch bey ihrer Einführung vollkommen gleich vertheilt
gewesen wäre, doch mir der Länge der Zeit nothwendig
ungleich werden, nachdem seit dieser Einführung der ei«
ne Bezirk mehr verbessert, oder mehr vernachlässiget
worden ist, als der andere. In England war schon
die erste Schätzung der Landgüter, nach welcher im
vierten ReZierungöjahreWilhelms und Mariens jede
Grafschaft und jedes Kirchspiel besteuert wurde, sehr
ungleich. Die englische Laiidsteuer verstößt also gegen
die erste der obigen Regeln. Sie ist aber den übrigen

Q 2 voll«



vollkommen gemäß. Sie ist vollkommen bestimmt.

Da sie zuj eben der Zeit eingehoben wird, wenn die

Pachtzinsen bezahlt zu werden pflegen: so ist ihre Ab¬

tragung dem Contribuenten so bequem gemacht, als es

sich thun ließ. Obgleich der Eigenthümer deö Guts

der eigentliche Bczahler der Steuer ist: so ist es doch

gemeiniglich der Pachter, der dieselbe vorschießt, —

und der erst in der Folge sich dafür bezahlt macht, in¬

dem er eine gleiche Summe voN dem Pachtzinse abzieht.

— Die Landsteuer wird überdicß durch eine so geringe

Anzahl von Beamten, als keine andere Auflage, die

eben so viel einbringt, erhoben. Da die Besteuerung

jedes Bezirks nicht steigt, wenn gleich die Pachtzins n

der Güter daselbst gestiegen sind: so theilt der Land,S-

herr nicht mit dem Gutsbesitzer die Früchte der Verbes¬

serungen, die dieser auf seinen Ländereyen macht. Zwar,

wenn in Einem Bezirke nur ein oder das andere Gut

verbessert worden ist: so kann von solchen Verbesserun¬

gen vielleicht zuweilen etwas abgefordert werden, um

die Last der übrigen Gutsbesitzer des Bezirks zu erleich¬

tern. Aber die dadurch veranlaßte Erhöhung der Steuer

aus einzelnen Gütern ist immer so klein, daß ^ sie nie

von jenen Verbesserungen abschrecken, und also die mög¬

lich größte Vermehrung der Erzeugnisse des Landes nicht

verhindern kann. So wie die Landsteuer nicht aufVcr-

minderung der Anzahl der Erzeugnisse wirkt: so kann

sie auch nicht aus Erhöhung ihrer Preise wirken. Sie

legt dem Erwerbfleiße des Volks keine Hindernisse in

den Weg. Sie unterwirft endlich den Gutsbesitzer kei¬

ner andern Unannehmlichkeit, als der bey jeder Aufla¬

ge unvermeidlichen — der Unannehmlichkeit sie zu be¬

zahlen,
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Indeß rühren die Vortheile, welche die Gutsbesi¬

tzer in Großbritannien von der Unveränderlichkeit der

Schätzung, nach welcher die Landsteucr aufgelegt ist,

einernten, vornehmlich von einigen Umständen her, die

gar nicht in der Natur dieser Steuer selbst liegen.

Sie rühren zum Theil von dein allgemeinen Flov

her, zu welchem sich fast jeder Theil des großbrikanni-

sehen Reichs erhoben hat, indem seit der Zeit, da die

erste Anlage der Steiler gemacht wurde, der Pachtzins

fast aller Landgüter ohne Ausnahme gestiegen ist. Die

Gutsbesitzer haben also den Unterschied gewonnen, zwi>-

schon dem, was sie an Landsteuer wirklich zahlen, und

was sie würden bezahlen müßen, wenn die Steuer nach

Verhältniß der gegenwärtigen Pachtzinsen aufgelegt

würde. Wäre der Zustand der Dinge umgekehrt gewe«

seil, wären die Pachtzinsen in jenem Zeitraume, durch

die Abnahme der Cultur, oder der Bevölkerung gefal¬

len: so würden die Gutsbesitzer, nach Maßgabe dieser

Verminderung, durch die Unveränderlichkeit der Steuer

verloren haben« Bey dem Zustande des Landes aber,

der seit der Revolution von 1688 wirklich statt gefun¬

den hat, ist diese Unveränderlichkeit dem Gutsbesitzer;

Vortheilhaft, und nur dem Könige nachtheilig gewesen.

So wie die randsteuer in baarem Gelde bezahlt

wird: so ist auch die Abschätzung der Güter bey der Auf¬

legung der Steiler nach Gelde bestimmt worden. Seit

dieser Zeit ist der Preis des Silbers ziemlich gleichför¬

mig geblieben; und weder der Münzfuß, noch Schrot

und Korn der Münzen ist verändert worden. Wäre

der Werth des Silbers beträchtlich gestiegen, wie die¬

ses die beyden Jahrhunderte hindurch, die vor der Enk-

Q z Leckung
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deckung von Amerika verflossen sind, der Fall gewesen

zu seyn scheint: so wurde die Unseränderlichkeit der

Steuer den Gutsbesitzern sehr lästig gefallen seyn. Wä¬

re der Silberwerth beträchtlich gefallen, wie er wenig,

stens während emeä Jahrhunderts nach Entdeckung der

reichen amerikanischen Minen scheint gefallen zu seyn:

so würden dadurch die königlichen Einkünfte sehr gelit¬

ten haben. Wäre irgend eine bedeutende Veränderung

in dem Münzfüße vorgefallen; es sey, indem dieselbe

Duantität Silbers einen hohem, oder indem sie einen

niedrigern Nennwerth bekommen hatte, und zum Bey¬

spiel eine Unze Silbers, die jetzt zu fünf und einem

Sechstheil Schilling ausgeprägt wird, entweder zu

Geldstücken, die nur für halb oder zu solchen, die für

doppelt so viele Schillinge gegolten hätten, ausgeprägt

worden wäre: so hätte in dem ersten Falle der Gutsbe¬

sitzer , in dem andern der Landesherr verloren.

Unter Umstanden also, die bey uns nicht statt ge¬

funden haben, würde die Unveränderlichkeit der Land¬

steuer eine sehr große Unbequemlichkeit, entweder für

die Eontribuenteu, oder für den Staat haben seyn kön¬

nen. Solche Umstände aber müssen dessen ungeachtet,

in dem Lause mehrerer Jahrhunderte, in jedem Lande

zu der einen oder der andern Zeit eintreten. Ob nun

gleich die Erfahrung bisher die Vergänglichkeit der Staa¬

ten, so wie aller andern Werke der Menschen gezeigt

hat: so ist doch Unsterblichkeit das Ziel, wonach alle

Staaten streben. Jede Verfassung also, bey deren

Einführung man die Absicht hat, sie ewig, wie den

Staat selbst zu machen, sollte billig nicht bloß auf ge¬

wisse Umstände, sondern auf alle passen: oder mit an¬

dern
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dem Worten, sie sollte nicht nach denjenigen Umstan¬

den eingerichtet seyn, die vorübergehend und zufällig,

— sondern nach solchen, die nothwendig und also im¬

mer dieselben sind.

Eine Auflage auf die Landrente, die mit jeder Ver'

ändcrung dieser Rente,— und also in dem Verhält¬

nisse stiege und siele, nachdem der Anbau des Landes

Fortschritte machte oder zurückginge, ist von derjenigen

Secte der Gelehrten in Frankreich, die man die Oeko-

nomisten zu nennen pflegt, als die billigste aller Aufla¬

gen empfohlen worden. Alle Auflagen, behaupten sie,

fallen zuletzt auf die Landrcnts; und es ist also gut, daß

sie unmittelbar von derselben, aber mit Gleichheit erho¬

ben werden. — Daß der Fond, aus welchem zuletzt

alle Auflagen bezahlt werden, auf die möglich gleichste

Art mit diesen Auflagen belegt werden müsse, ist un¬

streitig. Aber ohne daß ich mich auf die mähsame Un¬

tersuchung der metaphysischen Beweise einlasse, mit

welchen jene Gelehrten ihre in der That scharfsinnig auS-

gedachte Theorie zu unterstützen suchen, wird es aus

der folgenden Aufzählung der verschiedenen Steuern hin¬

länglich klar werden, welche davon auf die Landrente,

und welche auf einen andern Fond fallen.

Im venezianischen Gebiethe ist auf alle des Acker¬

baues fähige Ländereyen, die in Pacht ausgethan sind,

eine Steuer gelegt, die den zehnten Theil des Pacht¬

geldes betragt. ") Die Pachtrontracte werden in ein

öffentlich beglaubigtes Register eingetragen, das in je¬

dem Bezirke, von den mit den öffentlichen Einkünften

O. 4 be-

Xtcmoirer concernsnc Oroirs etc. x. 240, 241.
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beschäftigten Beamten gehalten wird. Bauet der Ei¬

genthümer seine Ländereyen selbst an: so wird seine Ein-
nähme nach einer billlgenSchätzung des Gutes bestimmt;

und von dem Zehntheile dieser Einnahme, welches ei¬

gentlich die Steuer ist, wird ihm noch ein Fünftheil

ertasten, so daß er von den zehn Procenten, die er von

der vorausgesetzten Renke seines Gutes zahlen sollte,

nur achte zahlt«

Eine Landsteuer dieser Art ist ohne Zweifel weit

gleicher vertheilt, als die englische. Aber sie ist viel¬

leicht weniger bestimmt; bey der Anlage derselben mag

denn Gutsbesitzer weit mehr Plage verursacht werden;

und ihre Erhebung mag ein gutes Theil kostbarer seyn. ,

Indeß wäre es vielleicht nicht unmöglich, ein Ver¬

waltn ngssystem auszudeuten, daß großenteils jene Be¬

schwerden verhütete, und die Kosten minderte.

Die Gutsbesitzer und Pächter Zum Beyspiele,

könnten der Verbindlichkeit unterworfen werden, ihre

Eontracte selbst in ein öffentliches Register einzuzeich¬

nen. Auf die Verbcrgung oder die falsche 'Angabe ir¬

gend einer Bedingung des Pachts, könnten angemesse¬

ne Strafen gesetzt werden; lind wenn ein Theil dieser

Strafgelder an denjenigen von den beyden Contrahen-

ten fiele, der das Verschweigen, oder die falsche An¬

gabe des andern entdeckt und bewiesen hätte: so wür¬

den beyde dadurch abgehalten werden, sich zu Beein¬

trächtigung der öffentlichen Einkünfte zu vereinigen.

Durch ein so gehaltenes Register würden alle Bedin¬

gungen der Pachtcomracte hinlänglich bekannt werden.

Einige
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Einige Gutsbesitzer lassen, anstatt die Pachreute
zu erhöhen, sich bey der Erneuerung des Pachtseine
bestimmte Summe bezahlen. Dieß ist die Methode
der Verschwender, die, um in dem jetzigen Augenblicke
baar Geld zu bekommen, ein weit größeres Einkom¬
men für die Zukunft dahingehen. Sie ist gemeiniglich
dem Gutsherrn, oft auch dem Pachter, und immer
dem gemeinen Wesen schädlich. Sie nimmt oft dem
Pachter einen so großen Theil seines Kapitals, uni>
schwächt also sein Vermögen, das Land gut Zu bebauen,
so sehr, daß es ihm nun vielleicht schwerer wird, die
kleine Rente zu bezahlen, als ihm außerdem die Be¬
zahlung der größer» geworden seyn würde. Alles aber,
was das Vermögen des Pächters das Land wohl anzu¬
bauen schwächt, schadet dem wichtigsten Theile der Ein¬
künfte der Gesellschaft, und macht, daß sie den Grad,
wozu sie such sonst erheben würden, nicht erreichen.
Wenn man auf solche bey Erneuerung der Pacht dem
Gutsherrn bezahlte Summen, höhere Auflagen, als
auf gewöhnliche Renten legte: so würde vielleicht, zu
rücht geringem Vortheile aller dabey inkeresstrten Theile,
des Gutsbesitzers, des Pachters, des Landesherr» und
des ganzen gemeinen Wesens, diese schädliche Gewohn¬
heit sich verlierene

Einige Pachtconkracteschreiben dem Pachter eins
gewisse Art der Cultur, und eine gewisse Ordnung in
den nach einander anzubauenden Früchten vor. Diese
Bediug'.nH, die gemeiniglich eine Folge derhohenJdee
ist, welche der Gutsherr von seinen landwirthschaftli-
chen Kenntnissen hat, (eine, in den meisten Fällen
sehr übel gegründete Einbildung,) muß immer als ein

rÄ 5 Zu-
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Zusatz zu der bedungenen Rente abgesehen werben. Es
ist zwar nicht Geld, das bezahlt, — aber es ist ein
Dienst, der geleistet werden muß. Um die Gutsbe-
sitzer.von dieser Verfahrungsart, die immer thöricht ist,
zu entwöhnen, wäre es nicht unschicklich, Pachtbedin¬
gungen der Art höher anzuschlagen, und sie also mehr
zu besteuern, als die gewöhnlichen Geldrenten.

Einige Gutsbesitzer verlangen, anstatt den Pacht¬
zins bloß in Gelde zu bestimmen, auch einen Zins in
Naturqllieferungen, Getreide, Vieh, Geflügel, Wein,
Oel u. s. w. solche Renten sind immer in einem weit
höhern Grade für den Pachter nachtheilig, als sie für
den Grundherrn nützlich sind. Sie nehmen dem ersten
mehr Geld aus dem Beutel, oder halten mehr von dem,
was hinein kommen könnte, zurück, als sie in den
Beutel des, andern einbringen. In allen Landern, wo
solche Pachbcdingungen statt finden, ist der Zustand der
Pachter arm und bektelhaft; —- fast in dem Verhält¬
nisse arm, als jene Bedingungen mehr oder weniger
vervielfältigt sind. Auch diese Art von Renten sollte
mqn etwas höher besteuern,, als die gewöhnlichen Geld-
xenten, um die Gutsbesitzer von einer dem gemeinen
Wesen so schädlichen Forderung an ihre Pächter abzu¬
halten.

Wenn der Eigenthümer selbst sein Gut oder einen
Theil desselben bewirthschaftet: so wird die Rente, wel¬
che es ihm bringt, am besten nach einer billigen Schä¬
tzung der Gutsbesitzer und Pächter in der Nachbarschaft
bestimmt. Und billiger Weift kann ihm, so wie es
im Venezianischen geschieht, ein mäßiger Nachlaß an
der Steuer zugestanden werden; vorausgesetzt, daß die

Ren-
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Rente solcher Ländereyen eüie gewisse Summe nicht
übersteigt. Es ist von Wichtigkeit, daß Gutsbesitzer
aufgemuntert werden, einen Theil ihrer Ländereyen
selbst anzubauen. Ihr Kapital ist gemeiniglich größer,
als das Kapital ihrer Pächter; und mit weniger Land-
wirthsch.iftskunde können sie doch oft dem Boden rei¬
chere Ernten, als diese abgewinnen. Der Eigenthü¬
mer kann etwas Geld darauf wagen, Versuche anzu¬
stellen; und er ist gemeiniglich geneigt dieß zu thun.
Mißlingen sie: so ist sein Verlust geringe; gelingen
sie: so hat die ganze Gegend Nutzen davon. Indes¬
sen muß der Nachlaß, welchen der sein Land selbst bau¬
ende Eigenthümer an der Steuer bekömmt, auch nur
so groß seyn, daß er ihn zu Bewirrhschaftung eines ge¬
wissen, mäßigen Umfangs von Ländereyen anreihe.
Wenn der größere Theil der Gutsbesitzer in die Versu¬
chung gerathen sollte, alle ihre Ländereyen selbst zu be¬
wirthschaften : so würde das Land, anstatt fleißiger und
sparsamer Pächter, die durch ihren eigenen Vortheil
getrieben werden, das Land so gut anzubauen, als es
ihr Kapital und ihre Geschieklichkeit erlaubt, mit müs-
sigen und liederlichen Amtleuten und Verwaltern ange¬
füllt werden, deren fahrlässige oder tyrannische V erwal¬
tung bald den Ackerbau in Verfall bringen, und die
jährlichen Erzeugnisse des Bodens nicht nur zum Scha¬
den der Einkünfte ihrer Herren, sondern auch zur
Schmälerung des Einkommens der ganzen Gesellschaft,
in seinem wichtigsten Zweige vermindern würde.

Durch Befolgung der gedachten, oder ähnlicher
Regeln könnte eine Landstcuer vielleicht von jeder Alt
der Ungewißheit, die für Contribuenten entweder un¬

bequem
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bequem oder unterdrückend ist, besreyok,'—^ und es

könnte zugleich in die Landwirchschast etwas planmäßi¬

ges und eine 'Art van Pvlizey gebracht werden, die dem

Anbaue des Landes sehr günstig wäre.

Ohne Zweifel würden die Erhebungskosten bey ei¬

ner Landsteuer, die mit den steigenden. Pachtrenten von

Ländereyen zugleich stiege, sich etwas höher belaufen,

als bey einer solchen, die nach einer einmahl angenom¬

menen Schätzung unveränderlich bliebe. Es würde

bey jener eine etwas vermehrte Ausgabe dadurch entste¬

hen, daß in jedem Bezirke Beamte angesetzt werden

müßten, um die Register über die Pachtcomracte zu

halten,— und daß von Zeit zu Zeit Ländereyen, die

der Eigenthümer selbst zu bewirthschaften für gut befän¬

de, abgeschätzt werden müßten. Doch sind alle diese

Ausgaben sehr mäßig an sich, und geringer als die He¬

bungskosten bey vielen andern Abgaben, die in Ver-

gleichung mit einer solchen Landsteuer nur ein unbedeu¬

tendes Einkommen bringen.

Der stärkste Einwurs, den man gegen eine mit

dem Ertrage der Güter steigende Landsteucr machen kann,

ist, daß sie dem Fortgange des Ackerbaues hinderlich

seyn würde. Der Eigenthümer eines Guts wird ohne

Zweifel weniger geneigt seyn, auf die Verbesserung des

Bodens viele Kosten zuwenden, wenn er voraussieht,

haß der Landesherr, ohne zu diesen Kosten etwas bey¬

getragen zu haben, doch die Früchte davon mir ihm

theilen will. Doch auch dieser Einwurs konnte gehoben

werden, wenn man dem Gutsbesitzer erlaubte, sein

Gut, ehe er seine Verbesserungen darauf ansinge, von
einer
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einer gewissen Anzahl Eigenthümer und Pachter in der

Nachbarschaft, mit Zuziehung der Steuer-beamten ab¬

schätzen zu lassen, und die von ihm zu bezahlende

Steuer nach dieser Schätzung, auf eine so lange Reihe

von Jahren bestimmte, daß er während derselben, we¬

gen der zu Verbesserungen aufgewandten Kosten, hin¬

länglich entschädiget seyn könnte. Einer von den Haupt-

vortheilen bey dieser Einrichtung der Landsteuer würde

seyn, das Interesse des Landesherrn mit dem Fort-

gange des Ackerbaues zu verknüpfen, und jenen dadurch

zu einer großem Fürsorge für diesen zu bewegen.

Der Zeitraum also, der dem Gutsbesitzer zum Ge¬

nusse der Steuerfteyheit von den gemachten Verbes¬

serungen zugestanden würde, müßte nicht länger

seyn; als zu seiner völligen Entschädigung nöthig wä¬

re; weil sonst der vom Landesherr« bey Verbesserungen

zu erwartende Nutzen zu weit hinausgeschoben, und da¬

durch der Bcwegungsgrund, der ihn zu ihrer Beför¬

derung antreiben sollte, geschwächt werden würde.

Doch würbe cS auf alle Fälle besser seyn, jenen Termin

etwas zu weit hinauszusetzen, als ihn zu sehr abzukür¬

zen. Die größte Ermunterung, die man dem Landes¬

herrn gäbe, für den Flor des Ackerbaues besorgt zn

seyn, könnte niemahls dem Ackerbaue so viel nutzen,

als die kleinste Ursache, die man dem Gutsbesitzer gä¬

be, dagegen gleichgültig zu seyn, ihm schaden würde»

Die Fürsorge des Landesherr» kann immer auf daS ge¬

hen, was im Allgemeinen zum bessern Anbaue sämmt¬

licher Ländereyen seines Landes beyträgt, und sie kam;

nur solche Mittel wählen, die von ferne dahin wirken»

Die Fürsorge des Gutsbesitzers hingegen geht unmittel¬

bar auf ein bestimmtes Stück Landes, und wendet diegs-
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gerade hier nöthigen Mittel an, um jeden Fußbreit des¬
selben wirklich zu verbessern. Das Beste, was der
Landesherr für den Ackerbau thun kann, ist, den Guts¬
besitzer und den Pachter dazu aufzumuntern,dast sie
ihn mit Sorgfalt treiben. Und diese Aufmunterung
giebt er ihnen vornehmlich dann, wenn er ihnen theils
Die vollkommenste Sicherheit gewährt, daß sie die Früch.
te ihres Fleißes wirklich einernten und genießen werden,
theils allem dem, was sie aus der Erde hervorbringen,
den ausgebreitetsten in-und ausländischen Markt ver.
schafft; den ersten, indem er den Transport der Waa¬
ren von einem Theile seiner Staaten zum andern aufs
möglichste bequem und sicher macht, den zweyten, in¬
dem er eine uneingeschränkte Freyheit der Ausfuhr be¬
willigt.

Wenn durch ein wohlgewähltesVerwaltungssy.
siem die Landsteuer, sowohl ihrer Natur als ihrer Erhe¬
bungsart nach, von den Verbesserungen des LandbaueS
nicht abschreckte, vielmehr zu deren Beförderung et-
was beytrüge: so würde sie dem Gutsbesitzer auf keine
Weise lästig seyn, als insofern es eine jede Auslage ist.

Eine solche veränderliche Steuer, als ich sie oben
beschrieben habe, würde sich, bey allen Abwechselun¬
gen , welche entweder in Absicht auf den Ackerbau selbst
und den Flor oder Verfall des Landes, oder welche in
Absicht auf den Silberwerth, oder welche endlich in
dem Münzfüße des Landes vorgingen, von selbst und
ohne besondere Aufmerksamkeit der Regierung der jedes¬
mahligen Lage der Dinge anpassen, und in jeder gleich
gerecht und billig seyn. Sie würde also eher zu einer

be^



beständigen und unabänderlichen Einrichtung, oder
dem, was man ein Grundgesetz des Staats nennt, an¬
genommen werden können, als irgend eine Auflage, die
nach einer einmahl gemachten Schätzung auf immer fest.
gefetzt wird.

Einige Staaten haben an die Stelle des sehr ein-
fachen und leichten Mittels, ein Register von den ge¬
schlossenen Pachtcontra.ctenzuhalten, das weit kostba-
rere und mühsamere gesetzt, die Ländereyen wirklich auf¬
nehmen und abschätzen zu lassen. Sie haben ohne
Zweifel den Verdaeyt gehegt, daß Verpächter und Päch¬
ter sich mit einander verstehen möchten, die wirklichen
Bedingungen ihres ContraceS zum Schaden der öffent¬
lichen Einkünfte zu verheimlichen.Das DoomlZa^-
boolc in England scheint das Resultat einer ziemlich
genauen Aufnahme dieser Art zu seyn.

In den Ländern, die schon vor Friedrichs des
zweyten Thronbesteigungzum preußischen Staate ge¬
hörten, ist die Landsteuer nach einer wirklichen Vermes¬
sung und Schätzung der Ländereyen aufgelegt; welche
letztere von Zeit zu Zeit erneuert und abgeändert wird.
Von dem darin angenommenen Ertrage der Güter ge¬
ben weltliche Besitzer zwanzig bis fünf und zwanzig,
geistliche vierzig bis fünf und vierzig vom Hundert
«b. «) In Schlesien wurde ein ähnliches Steuerkaca-

ster

*) Diese, aus den lVIemoires concerrwnt les stroi'rs etc- D. I. S.
geiivuimene Nachricht, last sich nicht ohne Unterschied auf

alle steuerbaren Güter in den alten Provinzen des Preußischen
Eiaats anwenden-Was die nicht steuerbarenursprünglichen
Lehngüter anbetrifft: so hatten diese vormahls die Verbindlich.

keit,
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sier auf Befehl Fnedki'chs des zweyten, wie man sagt,
mit großer Genauigkeit gemacht. Die Ländereyen des
Bischofs von Breslan wurden auf fünf und zwanzig

vom

keit, nach Maßgabe ihres Umfanges, einen oder mehren Reiter
jns Feld zu stellen und zu erhalten. Nachdem aber stehende
Heere errichtet worden sind, ist ein immerwährender Canon an
die Serlle getreten, der, nach der Asseeuratton ovm ;o. IuniuS
1717 in der Churmark jährlich 40 Thaler für jedes Rittcrpstrd
betragt. Diesen Canon müff-ü.die Eigenthümerder ehemaligen
Lchngütcr entrichten, sie mögen adclichen oder bürgerlichen
Standes seh»; wiewohl die letzter» nicht so leicht zum Besitze
der Rittergüter gelassen werden.

Die urbaren Accker der Dauern und der Bewohner der klci,
rien, Privatbesitzern gehörigen Mcdiatsiadtesind unter Friedrich
Wilhelm dem ersten vermessen, und, nach dem Ertrage des «
Getreides, welches sie hervorbringen, und des Hornviehes, wcl,
chcs darauf gehalten werden kann, dergestalt geschätzt worden,
daß die schlechtesten, welche das wenigste Korn tragen, fünf und
zwanzig, diejenigen aber, welche das mehrstc bringen, bis zu
vierzig Procent, unter der Benennung von Stcu 0 r oder C 0 n,
tributivn cntrichtcn. Außer diesen ordentlichen Steuern
werden i» Ost-Preußen feststehende Fvuragegelber, anstatt
der ehemaligen uncntgcldlichcn Natnral-Verpflegung der Caval,
lcrie bezahlt. In den übrigen Provinzen hat, nach dem sieben¬
jährige» Kriege, das platte Land die Verbindlichkeit überkom¬
men, die Fourage für die Cavallerir,gegen Vergütung fest¬
stehender Preise, zu liefern. In Schlesien, Pommern, der
Chur- und Neumark und in Süd-Preußen wird hierin kein
Unterschied zwischen Rittergutsbesitzernund Bauern gemacht.
In Ost- und West-Preußen aber ist der Adel von dieser Liefe,
rung bestehet, und sie fällt allein den Königlichen Dvmaineist
Pachtern und Domainen-Bauern zur Last.

Einige Provinzen haben noch andere dircete Auflagen zu eilst
richten, z- B- die Churmark eine, aber sehr geringe Viehsteucr,
eine andere ebenfalls s» ÜMM, weiche die Benennung Krieges,

wetze
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vom Hundert ihres reinen Ertrags, die Ländereyen der
übrigen Geistlichen, katholischen sowohl, .als protestan«
tischen, auf fünfzig vom Hundert, — die Komkhureyen
des deutschen und Maikheserordens auf vierzig, alle ade--
lichen Güter auf acht und dreyßig und ein Drltkhsil, und
Vauergüter auf fünf und dreyßig und ein Drittheil vom
Hundert besteuert H.

Das

wetze führet; ferner die sogenannten Bettgelder. Man muff
indessen bemerken, daß bey der vorerwähnten eigentlichen Bc-
steurung weder die Gärten, noch das Kleine Vieh der Ackerleute
in Anschlag gebracht, und bey Schätzung der Becker selbst nur
«uf Getraidcauüsaat,nichtaber aufandcre Erzeugnisse im freyen
Felde, als Flachs, Gemüse u. d. m. Rücksicht genommen wvr-
den ist, deraestalt, daß die samnitlichcn Abgaben von den Bauer-
gülcru im Ganze,i etwannur den fünften und bey andern nur den
sechsten Theil des Einkommens überhaupt wegnehmen; ferner daß
da, wo der Bauer noch leibeigen ist, und der Boden, welchen ce
bebauet, noch eigentlich der Grriudherrschaft gehört, Lieft wie
z. B. in Pommern, die Hälfte der ihm auferlegten eigentlichen
Steuern übernommenbat. Neue Vermessungen der Grund¬
stücke, nie der Vcrfaifer sagt, finden aber nicht statt; nur wird,
wenn mehr Feld urbar gemacht morden ist, als in dem ursprüng¬
lichen Slnschlagc aufgenommen war, dieses nach Verhältniß mit
Steuern belegt. A. d. U.

*) Me diese Angaben sind unrichtig: und mit ihnen fallt auch eine
der Betrachtungenhinweg , welche der Autor in der Folge über
die preußische Skeurrverfassungmacht. Nach der ersten Bc-
sitznebmuiig Schlesiens im I. 1740 zahlte der Bischof von
Brcslan, welches damahls der Cardinal Einzendvrf war, nur
fünfzehn Proccut Steuer von den Gütern des BiSthums. Bey
der Erhebung de§ Grafen Schassgotsch zur bischöflichen Würde,
wurde diese Steuer auf drey und dreyßig und ein halbes Pro¬
cent;— und nach der Einweichungdesselben im siebenjährigen
Kriege auf fünfzig Peocent crböht. Die Dvmau-al - vder ade-
liehen Gitter, welche der hohem katholischen Geistlichkeit g»
hören, sind auf fünfzig Proccut; die adelichen weltlichen Besitzun¬
gen auf eben so viel, und die Ballengüter auf r^Woeent de-

Smith Unters. z.TH. R steuert



Das Steuerkataster in Böhmen zu verfertigen,

hak, wie man sagt, hundert Jahre Zeit gekostet. Es

wurde erst nach dem Aachner Frieden im I. 1748 auf

Befehl der Kaiserin Maria Theresia vollendet *).

Eine gleiche Operation im Herzoglhum Mailand war

schon unter Karl dem sechsten angefangen worden, und

wurde erst nach dem Jahre l 760 geendigt. Das dar¬

aus entstandene Steuerkataster wird für eines der genaue¬

sten gehalten, das in irgend einem Lande vorhanden

ist. Die Vermessung und Katasirirnng von Savoyen

und Piemont ist auf Befehl des letzt verstorbenen Kö¬

nigs von Sardinien geschehen **).

In den Staaten des Königs von Preußen sind die

Ländereyen der Geistlichen weit höher, als die der welt¬

lichen Eigenthümer besteuert. Die Einkünfte der

Kirche sind größtentheils eine Last, welche von der Land¬

rente getragen wird. Selten geschieht es, daß irgend

ein Theil derselben zur Verbesserung der Ländereyen, —

oder überhaupt so angewendet wird, daß dadurch

das Einkommen der Nation im Ganzen wachse. Um

dieser Ursache willen, ohne Zweifel, hielt es der Kö¬

nig von Preußen für billig, daß die Geistlichen von dem

Ertrage

steuert. Äomthureyen Le« deutschen und des Walthefer- Orden«
bezahlen vierzig und zwey Drittel Prvcent. Hingegen sind die
eigentlichen Widdemuths-Gürev in Schlesien, so wie in den
übrigen Provinzen Steuerfrei); nur in Süd-Preuße» muß eine
Steuer davon entrichtet werden, wenn der Ertrag ;oc> polni,
schc Gulden übersteigt. Wenn aber außer der Widdemuth noch
mehr Grundstücke zu der Pfarre gehören, dann werden diese der
Steuer unterworfen. A> d U,

*) telewoirc; ccmü. Ics äroirr etc. Poine I. p. z;.

**) Ebendaf. S. ->8». ferner S. 287 bis zu ;i6.
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Ertrage ihrer Güter einen beträchtlichen Theil mehr als
andre Eigenthümer abgäben. In einigen Ländern sind
die Güter der Geistlichkeit von allen Abgaben frey: in
andern sind sie weit weniger besteuert, als andre Län¬
dereyen. So stnv, zum Beyspiele, im Herzogkhume
Mailand die Güter, welche die Kirche schon vor 1575
besaß, nur zum dritten Theile ihres wahren Werths zur
Steuer angeschlagen.

In Schlesien sind adeliche Güter um drey vom
Hundert höher angeschlagen, als Bauergüker "). Wahr¬
scheinlich glaubte der König, daß die herrschaftlichen
und Ehren-Rechte, we.rbe an den erster» hasten, eine
hm!a 'g iche Vergütung für ein kleine Erhöhung ihr-k
Abgaben wäre»; »nd daß die Art von demüthigender
Unterwürfig!eit, welche mit den andern verbürgen ist,
durch eins etwas niedrigere Vesteurung erleichtert wer¬
den müsse. — In andern Ländern vermehrt das ange¬
nommene Vesteunmgosystem die schon vorhandene Un¬
gleichheit der Besitzungen, anstatt sie zu vermindern.
In den Staaten des Königs von Sardinien, und in den¬
jenigen Provinzen Frankreichs, die der soqenammten
raille reelle oder cles Kiens-stonris unterworfen sind,
liegt die Last der Steuer ganz allein auf den nnadelichen
Gütern, und die adelicheu sind ganz davon ausge¬
nommen.

R 2 Eins

Wie unrichtig diese- sey, und wie wenig also die folgende Re»

fierivn des Verfassers auf den wirklichen Zustand der Dinge in

Schlesien paßt, da wirklich die Bauei guter um fünf und zwey

Diittheile vvm Hundert hoher als die adeliche» Güter ange,

schlagen sind, erhellet ausbm vorhergehenden Anmerkungen.
A. d. U>
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Eins Landsteuer, die nach einer wirklichen Ver¬
messung und Schätzung der Landgüter aufgelegt; worden
ist, muß, sogleich sie auch im Anfange gewesen seyn
mag, in einem sehr kurzen Zeitraume ungleich werden.
Wenn dieß verhindert werden sollte, müßte der Staat
auf den Zustand jedes einzelnen Guts und jede Verän¬
derung, die mit demselben vorgeht, eine immerwäh¬
rende und sehr pünktliche Aufmerksamkeit richten. In
Preußen, Böhmen, Sardinien und dem Herzogthume
Mailand wird gegenwärtig in der That eine solche Auf¬
merksamkeit von der Regierung angewandt. Aber sie
ist der Regierung eines großen Scaats so wenig anger
messen, daß man nicht glauben kann, sie werde von
Dauer seyn. Und wenn sie fortdauerte: so würde sie
mit der Lange der Zeit den Conmbuenten wahrscheinlich
mehr Plage und Unruhe verursachen, als sie ihnen Er¬
leichterung verschaffen könnte.

Im Jahr 1666 war die Generalität von Montau-
Han zu der vorhin erwähnten Landsieucr nach einer, wie
man sagt, sehr genauen Vermessung und Schätzung der
Landgüter angesetzt "). Im Jahre 1727 war die Be¬
steuerung derselben durchaus ungleich. Diesem Uebel ab¬
zuhelfen fand die Regierung kein besseres Mittel, als die
Generalität mit einer neuen Abgabe von 120,000
Livres zu belege». Diese neue Abgabe wird nach eben
dem Maßstabe, der bey der alten znm Grunde liegt,—
aber nur von denjenigen steuerbaren Gütern erhoben, die
bey jener ersten Steuer zu niedrig angesetzt sind, und wird

zur

Ktrmojrss coocemiwl Ics Orotti Tom»ll. x. IZA»
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zur Erleichterungderer angewandt, die nach dem alten
S teuer kataster zu hoch angeschlagen waren. Zum Bey¬
spiele, zwey Distrikte, wovon, bey dem jetzigen Zustande
der Dinge, der eine auf 92O, der andre auf i,roo LivrcS
besteuert werden sollte, sind in dem alten Steuerregister
beyde aus r 000 Bores gesetzt. Nun werden durch bis
neue hinzugekommene Steuer beyde auf i,r oo LivreS be¬
steuert. Aber diese Steuer wird nur von dem zu nie¬
drig besteuerten Distrikt erhoben: und ihr Betrag wird
ganz zur Erleichterungdes zu hoch angesetzten Distrikts
verwandt, welcher daher wirklich nur neunhundert Livres
bezahlt. Der Staat gewinnt und verliert nichts bey
der neuen Steuer, die einzig 'und allein zur Absicht hat,
den Ungleichheiten in der alten Besteurung abzuhelfen.
Da cS indeß seist ganz der Einsicht und dem guten Wil¬
len des Intendanten der Generalität überlassen ist, wem
diese Erleichterungzu Gute kommen soll: so kann es
nicht fehlen, daß in dieser ganzen Anordnung viel Will¬
kürliches herrsche.

Steuern, die nicht der Rente, sondern den Erzeugnissen
des Landes angemessen sind.

Abgaben, die auf den Erzeugnissen der Ländereyen lie¬
gen, sind im Grunde Abgaben, dio auf die Rente fallen.
Sie werden zwar anfangs von dem Pachter vorgeschos¬
sen; aber sie werden zuletzt von dem Eigenthümerbezahlt.
Wenn ein Pachter weiß, daß er von seinen Ernten einen
gewissen Theil abzugeben hat: so berechnet er, so gut

R z er
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er kann, wie viel dieser Theil der Ernte ein Jahr ins
andere gerechnet, werth sey: und so viel zieht er von
der Pachtsumme, welche er dem Gutsherrn bewilligt, ab.
So wird, zum Beyspiele, wohl kein Pachter in Großbri¬
tannien seyn, der sich nicht, ehe er den Contra« schließt,
berechnete, wie viel der Kirchenzehnte, welcher eine
Abgabe dieser Art ist, wahrscheinlich betragen möge

Der Zehnte und jede Landsteuer, die unmittelbar
Von den Erzeugnissen erhoben wird, sind unter dem
Scheine der vollkommensten Gleichheit sehr ungleiche
Steuern, indem unter verschiedenen Umständen und
bey verschiedenen Lagen zweyer Güter, gleich große An»
theile von ihren Ernten, sehr ungleiche Theile des reinen
Ertrages für den Eigenthümer derselben seyn können.
Einige Ländereyen sind so fruchtbar, daß die Hälfte
ihrer Erzeugnisse vollkommen hinlänglich ist, den Pach.
ter fein aus den Anbau gewandtes Kapital, mit dem in
der Gegend gewöhnlichen Pächterqewstme zu erstatten.
Er könnte also, wenn kein Zehnte zu bezahlen wäre,
die ganze andere Hälfte der Erzeugnisse, oder welches
einerley ist, den Werth dieser Hasste, als Renke an den
Eigenthümer abgeben. Wird ihm aber zuvor der
zehnte Theil seiner Ernten, unter dem Namen des
Kirchenzehnte»abgenommen: so muß er von seiner
Rente den fünften Theil abziehen, sonst kömmt er nicht
zu seinem Kapitale, und dem darauf, nach dem gewöhn¬
lichen Maßstabe der Gegend berechneten Gewinnste.
Vier Zehntheile des Erzeuguisscö werden also in diesem
Falle die Rente des Grundherrn ausmachen. Auf »n,
fruchtbaren Ländereyen hingegen können die Ernten zu¬
weilen so geringe und die Kosten der Cultur so groß

seyn,
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seyn, daß vier Fünftheile des ganzen Erzeugnisses darauf

gehen, um tcin Pachter sein Kapital mit den gehörigen

Zinsen wieder zu erstatten. In diesem Falle könnte,

wenn auch kein Kirchenzchnte wäre, die Rente des

Grundherrn dach nicht höher als ein Fünstheil des Er-
Zeugnisses ausfallen. Wird aber dieser Zehnte erhoben,

und muß also von der ganzen, Ernte des Gutes der zehnte

Theil abgegeben werden: so muß der Pachter eben die¬

sen zehnten Theil auch von der Rente seines Herrn ab¬

ziehen; und diese wird also auf ein Zehntheil von den

Erzeugnissen des Guts zurückgesetzt. Auf sehr reichen

Ländereyen kann ded Natural-Zehnte vielleicht nicht

mehr als einFünftheil der Rente wegnehmen, oder einer

Auflage von vier Schillingen auf das Pfund Sterling

gleich seyn: indeß er bey armern die Hälfte der Rente

verschlingt, oder einer Abgabe von zehn Schillingen

auf das Pfund Sterling des jährlichen Einkommens

gleich ist.

Der Naturalzehnte, so wie er als Abgabe von der

Rente betrachtet, sehr ungleich ist: so schreckt er auch

den Eigenthümer und den Pachter von allen zur Verbes¬

serung des Guts und zur Vervollkommnung des Acker¬

baues zu machenden Unternehmungen ab. Die wichtig¬

sten Verbesserungen eines Landguts sind gemeiniglich auch

die kostbarsten; und der vollkommenste Ackerbau ist ge¬

meiniglich auch der theuerste. Der Gutsbesitzer hat

keine Lust, die erster» zu unternehmen, und der Pach¬

ter hat keine Lust nach dem andern zu sterben, wenn beyde

wisse», daß die Kirche, die nichts zu den Unkosten her-

giebt, einen so reichlichen Antheil an den Früchten be¬

kommen soll. Bloß dem englischen Kttchenzehnten ist

R 4 es
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es zuzuschreiben-' daß der Krappbau >so lange auf die ver-

einigten Niederlande eingeschränkt geblieben ist. Diese,

da sie vermöge ihrer presbyteriauischen Kirchenvcrfasiung

von jener drückenden Auflage frey waren, konnten diese

nützliche Färberpstanze um so viel wohlfeiler liefern, daß

sie damit fast in ganz Europa d u Alleinhandel trieben.

Die neulichen Versuche, den Anbau dieser Krautpflanze

in England einzuführen, sind dadurch erst möglich gewor«

den, daß vermöge einer Parlamenküac.'e, für jeden Acker

mit Krapp bestellten Landes, statt alles Zehnten, fünf

Schillinge angenommen werden müssen.

So wie es in dem größer« Theile von Europa die

Kirche ist: so ist es in vielen Ländern Asiens der Staat,

der durch eine solche, nicht von der Rente, sondern von

den Erzeugnissen selbst erhobene Steuer unterstützt wird.

In China besteht das vornehmste Einkommen des Kai¬

sers in dem zehnten Theile von den Erzeugnissen aller

Ländereyen des Reichs. Dieses Zehnkhcii ist gleichwohl

so äußerst mäßig angeschlagen, daß eö, wie man be¬

hauptet, in vielen Provinzen nicht mehr als den dreyßig-

sten Theil der gewöhnlichen Ernten beträgt. Die Land¬

tag oder Landrente, welche in Bengalen den muham-

-meda nischen Beherrschern, vor der Zeit, da die eng¬

lisch-ostindische Gesellschaft von dem Lande Besitz nahm,

bezahlt wurde, soll sich auf ein Füusthcil dessen, was

Grund und Boden hervorbrachte, belaufen haben. Bis

zu einem Fünstheile soll auch im alten Aegpten, die

Abgabe von den Landeöproducten gestiegen seyn.

Man sagt, diese in Asien eingeführte Art der Land¬

steuer gäbe dem Landesherr» ein lebhaftes Interesse an

dem Anbaue und der Verbesserung des Bodens. So

sollen



sollen zmn Beyspiele in China und in Bengalen zur Zeit

der muhanunedanischen Herrschaft, und in Acaypten iin

höhcrn Alterthume die Landeoherreir äußerst sorgfältig ge¬

wesen seyn, gute Straßen und schiffbare Kanäle anzu¬

legen und zu unterhalten, damit sowohl Menge als Werth

aller Arten von-Erdfrüchten, durch die möglich größte

Ausbreitung des Markts für jode, auf den höchsten Grad

steigen möchte. — Ein solches Interesse kann die Kirche,

in den europäischen Ländern, für den Anbau des Landes

nicht haben, da der Zehnte unter zu viele Eigenthümer

vertheilt wird, als daß irgend einer derselben einen gro¬

ßen Vortheil von der Verbesserung des Landbaues hätte»

Einem Landpfarrer kann nur wenig daran gelegen seyn,

ob von seinem. Kirchspiele, nach einem entfernten Theile

des Landes, eine Straße oder ein Kanal angelegt wird,

wodurch die Feldfrüchte des erstem einen ausgedehntem

Markt c'. halten. Aussagen dieser Art bringen also,

wenn sie dem Stüütd bezahlt werden, doch einige Vor¬

theile, welche die damit vsAundsncn Unbequemlichkeiten

einigermaßen vergüte!?. Aber wenn sie Zum Unterhalts

der Kirchü bestimmt sind, bringen sie nichts, als rei¬

nen Nachtheil hervor.

Aussagen auf die Erzeugnisse können entweder in

Nakura, oder, nach einer gewissen Schätzung, in Gelde

abgetragen werden.

Dem Pfarrer eines Kirchspiels, und dem Herrn

eines kleinen Guts, die beyde an Ort und Stelle woh¬

nen, kann es zuweilen Vortheilhast seyn, den Zehnten oder

die Rente in Natura zu empfangen. Da der Bezirk, in

welchem diese Erzeugnisse einzusammeln sind, und die

Quantität, welche sie zu fordern haben, nur klein ist:N Z ss
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so können jene leicht eine genaue Aufsicht sowohl über die

Emsammlung, als die Verwendung di-ses ihres Antheil»

an der Ernte führen. Ein reicher Gutsbesitzer hingegen,

der in der Hauptstadt wohnt, würde in Gefahr seyn,

durch die Nachlässigkeit und noch mehr durch die Betrü.

gereyen seiner Verwalter viel zu verlieren, wenn er von

entfernten Gütern die Rente in Namrallieferungen

erhalten seilte. Noch größer würde der Verlust für den

Landesherr», bey einer ähnlichen Bezahlung der Land.

steuec seyn, da Mißbrauche und Ilntcrschleife bey deren

C'iusammlung noch weit unvermeidlicher wäre». Die

Diener des sorglosesten Privatmannes sind doch mehr

unter den Augen ihres Herrn, als die Diener des sorg.

faltigsten Fürsten, und ein in Naturalproducken bezahl.

keS öffentliches Einkommen würde durch die Fehler oder

die Kunstgriffe der Einnehmer so viel verlieren, daß nur

eilt kleiner Theil dessen, was vorn Volke erhoben worden

war, in die Schatzkammer des Fürsten kommen würde.

Und dost', sagt man,wir d in Ehina ein Theil der öffentli.

chen Einkünfte auf diese Art wirklich bezahlt. Ohne

Zweifel finden die Mandarinen und andere Steuer,

sammler ihren Vortheil dabey, eine Methode der Erhe¬

bung , die mehr als irgend eine andere die Räubereyen

hör Finanzbedienten begünstiget, aufrecht zu erhalten.

Eins von den Erzeugnissen erhobene, aber in Gelde

bezahlte Steuer kann entweder nach einer Schätzung der

Erzeugnisse, die ein für allemahl bestimmt ist, und aus

die Veränderungen des Marktpreises keine Rücksicht

nimmt, oder nach einer, welche nach allen Veränderun¬

gen des Marktpreises abwechselt, bezahlt werden. Im

erstem Falle wird der Ertrag einer solchen Steuer sich
nur
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nur abändern, wenn das wirkliche Erzeugniß des Landes,

nach Maßgabe des vernachlässigten oder verb fferren

Ackerbaues, kleiner oder größer wird. Im IcHwrn

Falle wird sie sich nicht bloß nach den Abwechselungen in

den Ernten, sondern auch nach den Abwechselungen, die

entweder in dem Preise der ediern Metals, oder in dem

Gehalte der Landesmünzen vorgeben, abändern. In

jenem Fall wird der Ertrag der Steuer immer dem Er-

krage der Ernten angemessen seyn. In diesem werden

zu verschiedenen Zeiten, der Ertrag der Steuer und der

Werth der gewonnenen jährlichen Landsserzeugnisse, ein

sehr ungleiches Verhältniß gegen einander haben»

Wenn anstatt eines bestimmten Antheils an den

Ernten in Natura, oder des Werth von diesem An»

theile, — eine ein für allemahl bestimmte Summe Gel- -

des, als Aeguivalent jener Erzeugnisse oder jenes Zehn¬

ten, erhoben wird: so wird daraus vollkommen dieselbe

Art der Abgabe, welche die englische Landsteucr ist, —-

eine Abgabe, die mit der Rente des Landes weder steigt

noch fällt; die weder den Ackerbau aufmuntert, noch

davon abschreckt. Eine solche Abgabe ist her Kirchen?

zehnte in allen den Kirchspielen, wo ein sogenannter

Modlls anstatt des Nakuralzehnten bezahlt wird. Un¬

ter der Muhammedanischen Herrschaft in Bengalen

wurde stakt des willkürlichen Fünstheilö der Erzeugnisse

welches die Landtage seyn sollte, in den meisten Zemin-

daries oder Distrikten, ein bestimmter und zwar sehr

mäßiger Modus bezahlt. Einige Bedienten der ostin-

dischen Handelsgesellschaft brauchten den Verwand, das

öffentliche Einkommen zu seinem wahren ursprünglichen

Werthe zurückführen zu wollen, und verwandelten die

Geld-
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Geldsumme iu eine» Raturalzins. Diese Veränderung

tonn unter einer Staatsverwaltung, wie sie bcy dieser

Ecstllschasc statt findet, dem Ackerbane eben so schädlich

werden, als den Staatseinkünften. bind in der That

sind diese seit der englischen Vcsihnehmnng sehr herabge-

slinken. Die Bedienten der Gesellschaft mögen sich..bey

jener Veränderung wahrscheinlich ganz wehl befinden;

aber sicher auf Kosten des Landes und ihrer Herren.

Z

Auflagen auf die Renten der Häuser.

Renke eines Hauses laßt sich in zwey Theile thei¬

len: in die Reute, welche vom Gebäudd, und in die,

welche von dem Grunde und Boden bezahle wird, wo¬

rauf das Haus steht. Man könnte jene die Baureme,

diese die Grundrente oder den Grundzins nennen.

Die erste ist der Gewinnst oder der Zins, der von

dem auf den Bau des Hauses gewandten Kapitale zu

erwarten ist. Wenn das Unternehmen Haustr zu bauen,

mit andern Unternehmungen und Gewerben auf gleichem

Fuße stehen soll: so muß es erstlich von dem darauf ge¬

wandten Kapitale so große Zinsen bringen, als man

bey sicherer Auslehnuug desselben hakte erhalten kön¬

nen, -— und zweyteus muß es noch so viel einbringen,

als zu Bestreitung der Rcparaturkosten nöthig ist: welches

im Grunde so viel heißt, als, eS muß in einiger Zeit das

auf den Bau gewandte Kapital selbst erstatten. Daher

steht die Baurente, oder der gewöhnliche Gewinnst, den

man vom Erbauen der Häuser zieht, allenthalben mit
den
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den Zinsen auSgeliehener Kapitalien im Verhältnis'.

Da wo-der Zinsfuß auf vier vorn Hunderte steht, mag

eö ein hinlänglicher Gewinn für den Erbauer eines Hau¬

ses seyn, wenn er, außer der Rente von der Gnmdstcile,

noch sechs, oder sechs und ein halbes vorn Hundert von sei¬

nem verbaueren Kapitale zieht. Wo der Zinsfuß auf

fünf vom Hundert steigt: wird dieser Gewinnst siel eil

o?er achthast' vom Hundert seyn müsse». Sobald das

Gewerbe des Hauserbaucns mehr als dieses einbrächte,

würde es bald so viele Menschen reißen, sich damit abzu¬

geben, und also so viele Kapitalien an steh ziehen, daß

eben dadurch in kurzem der Gewinn vom Häustrbauen

würde vermindert werden. Und wenn es je eine geraume

Zeit hindurch weniger brächte: so würden so viele Kapi¬

talien davon weggezogen werden , daß der Gewinn wie¬

der steigen müßte«

Alles was von denMiethzrnsen eines Hauses diesen

billigen Gewinnst übersteigt, muß zur Grundrente ge¬

rechnet werden. Und wenn der Eigenthümer der Gnmd-

stelis ein anderer ist, als der Eigenthümer des Gebäu¬

des: so bekommt der erstere auch diesen Ueberschuß voll¬

ständig. Er kann gleichsam als der Preis angesehen

werde», den die Bewohner des Hauses für irgend einen

wirklichen oder vermeinten Vortheil der Lage des Hauses

bezahlen. Bey Landhäusern, die von großen Städten

entfernt liegen, ist die Grundrente so gut wie nichts, oder

beträgt mir so viel, als der Platz worauf das Haus steht,

zum Ackerbau angewandt, einbringen würde. -Bey

Landhäusern in der Nähe einer großen Stadt hingegen

becrägk diese Rente weit mehr; und hier wird für die

besondere Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit einer ge¬

wiß-
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wissen tage oft nicht wenig bezahlt. Aber in Haupt¬
städten steigt diese Grundrente am höchsten, und zwar
in denjenigen Theilen derselben vorzüglich, wo die
Nachfrage nach Häusern und Wohnungen am größten
ist: es mag nun diese Nachfrage den dort sich vereint«
gendcn Handelsverkehr, oder die daselbst häufigern Ge«
legenheiten zu Gesellschaften und Vergnügungen,oder
endlich bloß Mode und Eitelkeit zum Grunde haben.

Eine auf die Hauörente gelegte Auslage, die von
dem Bewohner des Hauses zu bezahlen, und der ganzen
Rente angemessen «st, kann nicht,— wenigstens nicht
aus lange Zeit, — der Baurenke zur Last fallen. Er.
hielte der Erbauer des Hauses nicht jenen billigen Ge«
winn, wovon ich oben redete: so müßte er sein Kapital
aus diesem Geschäfte zurückziehen; und da hieldurch das
Verlangen nach nengebauken Häusern vermehrt würde r
so müßte das Gleichgewicht des Gcwinnstcö zwischen die«
sen und allen andern Gewerben bald wieder hergestellt
werden. Auch kann jene Auflage nicht auf die Grund«
reute allein fallen. Natürlicher Weise wird sie sich in
zwey Theile theilen, wovon der eine von dem E.nwohnek
des Hauses, der andere von dem Eigenthümer vom
Grunde und Boden bezahlt wird»

Wir wollen annehmen, daß jemand es seinen Um«
ständen angemessen finde, sechzig Pflind St» jährlich auf
seine Wohnung Zu wenden: wir wollen ferner setzen,
daß aus die HauSremen eine Auflage von vier Schrllin«
gen aufjedes Pfund St», das heißt, eine Abgabe, die
den fünften Theil der Hausrenre berrägk, gelegt, und
von den Bewohnern des Hauses bezahlt werde. Nun
wird also ein Haus, das sechzig Pfund Si. Miethzins

giebt
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giebt, dem Abmiether noch zwölf Pfund St. mehr ko¬

sten. Zener Mann wird also sich nun mit einer schlcch-

tern Wonnung behelfe», und nur rin Haus von fünfzig

Pf. Sr. Miethzrns nehmen: weil dieses Mit dcn zehn

Pfunden, die er noch c s Aufläge bezahlen muß, gerade

die Summe von sechzig Pfund St., die er für die Aus¬

gabe sinn r Wohnung bestimmt hatte, ausmacht. Die Auf¬

lage nöthiget ihn also, einen The-l derjenigen Bequem¬

lichkeiten auszugeben, die ihm ein Haus von zehn Psünv

St. Miethzine mehr Hütte verschaff n können. Ich sage

nnr einen Dheii : denn ganz verliert er diese Bequem«

lichkeit nicht, da er gerade um der Auffege willen für

fünfzig Pfund St. eine bessere Wohnung bekömmt, als

er ohne dieselbe für diesen Preis würde gehabt haben«

Die Ursache ist folgende. So wie diese Anfinge machte,

daß unser Hausbewohner nun nicht mehr ein Mitbewer¬

ber für diejenigen ist, welche Häuser von sechzig Pfund

St. Reute miethen wollen: so vermindert sie auch auf

gleiche Weiss die Mitbewerber für die Häuser von s-nfzig

Pfunden; »nd so stufenweise für die Hausir von allen

andern Renten, nur die von der allemiedrigsten ausge¬

nommen, für weiche durch die Auflage auf eine Zeitlang,

die Mitbewerber vermehrt werden. Von jeder Klaffe

der Häuser aber, für welche die Liebhaber zur Mischung

derselbe» vermindert werden, muß der Mielhzins etwas

falle». Da aber diese Verminderung, wie ich gezeigt

habe, nicht die Baurente treffen kann: so muß sie am

Ende ganz der Grundrente zur Last fallen. Die end«

liche Bezahlung jener Auflaae wird also theils von dem

Bewohner des Hauses geschehen, der, um seinen Antheil

zu bezahlen, kinen Theil seiner Bequemlichkeiten auf¬

opfert, theils von dem Eigenthümer des Grundes undVo.
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von dem Platze zufrieden seyn muß. Nach welchem

Verhältniße jene Auflage unter bcyde getheilt werden

wird; läßt sich zum voraus nicht bestimmen. Wahr¬

scheinlich wird unter verschiedenen Umstanden die Theilung

sehr verschieden seyn; und bald wird der Abmirther «der

Bewohner des Hauses.,, bald der Besitzer deö Grundes

den größten Theil der Last tragen müssen.

Wenn bey Bezahlung dieser Austage zwischen dem

einen Grunddigenthümer und dem andern eine Un¬

gleichheit statt findet: so kann dieß mir von der Ungleich¬

heit herkommen, mit welcher die Austage unter die

Gnmdeigemhümer vertheilt worden war. Wenn hin-

, gegen zwischen dem einen und dem andern HctttSbdwohr

Nsr Ungleichheiten der Art vorkommen: so können der

Ursachen mehrere sey». - Das Verhältniß, in welchem

die Kosten der Wohnung mit dem Aufwande der gan¬

zen Haushaltung einer Familie stehen, ist bey verschie¬

denen Graden deö Reichthums und Kxus sihr verschie¬

den. Auf den höchsten Stufen des Reichthums ist je¬

nes Verhältniß vielleicht am größten; es nimmt mit den

Graden des Reichthums ab, und ist bey der ärmsten

Klasse wahrscheinlich am kleinsten. Für den Armen

machen die nothwendigen Kbensbedürfnisse den größten

Theil seines Aufwandes aus. Sich Nahrungsmittel zu

verschaffen, ist seine vornehmste Sorge; und beynahe

gehen auch alle seine Einkünfte in dem Ankaufe derselben

barauft Bey dem Reichen hingegen ist es die Befrie¬

digung der Eitelkeit, was ihm den meisten Aufwand

verursacht; und nichts trägt zu dicker Befriedigung mehr

bey, als eine große, schön ausgeschmückte Wohnung.Eine
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Reichen am schwersten fallen. Und bey dieser Ungleich¬

heit würde die wenigste Uubilligkeit seyn. Es ist nicht

unbillig, daß der Reiche nach Verhältniß seiner Ein¬

künfte, zu den öffentlichen Ausgaben beytrage; — ja

daß er selbst noch etwas mehr gebe, als genau diesem

Verhältnisse gemäß ist.

Die Renke von Häusern, ob sie gleich in manchen

Rücksichten der Rente von Ländereyen sehr ähnlich ist, ist

doch in einer von ihr wesentlich unterschieden. Die

Landrente wird für den Gebrauch einer Sache bezahlt,

die etwas hervorbringt. Der Acker, für welchen sie

bezahlt wird, liefert auch selbst etwas, womit sie bezahlt

werden kann. Die Hausrenke hingegen wird für eine

Sache bezahlt, die nichts hervorbringt. Weder das

Gebäude, noch der Grund und Boden auf dem es steht,

ist fähig, irgend etwas neues Zu erzeugen. Wer also

die HauSrente bezahlt, muß dieselbe aus einer andern

Quelle des Einkommens hernehmen, die von dem Ge¬

genstände, wofür er zahlt, ganz verschieden und von

ihm unabhängig ist. Die Abgabe also, die auf die

Hausrenten gelegt ist, muß, insofern sie von den HanS-

einwohnern bezahlt wird, ebenfalls so gut wie die Renke

selbst, aus einer andern Quelle hergeleitet — es muß

ebenfalls ein anderes Einkommen zu deren Bezahlung

angewandt werden, es mag nun dieses Arbeitslohn,

Kapitalgewinnst oder Landrente seyn. Insofern gehört

also diese Abgabe unter diejenigen, welche ohne Unter¬

schied auf alle drey Quellen der Einkünfte fallen, und ist

in jeder Rücksicht mit den auf die Consumlron gelegten

Abgaben von gleicher Natur. Überhaupt ist vielleicht

Smith Unters. z.TH. S kein
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kein Aufwands- oder Consumti'ons-Artikel, nach wel¬

chem der Grad des Aufwandes oder der Sparsamkeit,

der in der ganzen Haushaltung eines Mannes herrscht,

so gut beurtheilet werden kann, als die Miethe, welche

er für seine Wohnung bezahlt. Eine verhaltnißmaßige

Auflage auf die Hausreuten könnte daher vielleicht, ohne

Beschwerden zu verursachen, ein noch größeres Staats-

einkommen gewähren, als bisher irgendwo daraus, ist

gezogen morden. Freylich würde, wenn die Auflage

sehr hoch wäre, ein großer Theil des Volks ihr dadurch

zu entgehen suchen, daß er sich mit etwas schlechtem

Wohnungen begnügte, und den lster ersparten Aufwand

auf einen andern Theil seiner Bedürfnisse wendete.

Um die Hansrentcn genau zu erfahren, könnt, man

sich ähnlicher M thoden bedienen, als die waren, durch

welche man die Renten der Landgüter ausfindig zu ma¬

chen suchte. Unbewohnte Häuser müßten von der Auf¬

lage ausgenommen seyn. Der Eigenthümer, welcher

in diesem Falle sie nothwendig bezahlen muß, würde

von einem Gegenstände bezahlen, der ihm weder Ein¬

kommen noch Bequemlichkeit bringt. Häuser, die ihr

Eigenthümer selbst bewohnte, müßten nicht nach dem,

was es gekoster hat sie zu bauen, sondern nach dem

Miethzmse angeschlagen werden, den sie wahrscheinlich

einbrächten, wenn sie an andere vsrmiethet würden.

Sollten die von ihren Eigenthümern selbst bewohnten

Häuser nach den Baukosten angeschlagen, und sollte

dann auf sie eine Abgabe von drey oder vier Schillingen

für jedes Pfund St. des so tapirten Werths gelegt wer¬

den: so würde bey uns in England, — und wie ich

glaube, in jedem andern Lande von Europa — eine sol¬

che
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che Abaabe, wenn sie noch zu der Last der übrigen Auf¬

laden hinzukäme, alle reichen und großen Familien zu

Grunde richten. Wer die Stadt - und Lanshäuser eini¬

ger unserer reichsten und großen Familien mit Aufmerk¬

samkeit betrachtet, wird finden, daß wenn man die

Hausrente von denselben nur zu sechs und ein halbes oder

zu sieben Procent der ursprünglichen Baukosten rechnete:

sie fast so viel, als das reine Einkommen dieser Fami¬

lien von allen ihren Gütern betragen würde. Solche

Häuser enthalten den aufgehäuften Aufwand Mehrerer

Geschlechtssolgen; wodurch zwar Sachen von großer

Schönheit und Pracht, aber von geringem Tauschwerthe

hervorgebracht worden sind. *)

Grundrenten sind vielleicht noch schicklichere Gegen¬

stände einer Besteuerung, als Baurenten. Eine auf

sie gelegte Abgabe würde die Miechzinsen der Häuser

nicht erhöhen. Sie würden ganz auf den Eigenthümer

der Grundrente fallen, der immer als ein Monopolist

handelt, und von seinem Grunde und Boden die größte

mögliche Rente zu erhalten sucht. Er kann aber mehr

oder weniger dafür erhalten, nachdem die Leute, welche

um denselben wetteifern, reicher oder ärmer,— mehr

oder weniger im Stande sind, einer bloß eingebildeten

Vorliebe für einen bestimmten Fleck eine beträchtliche

Summe Geldes aufzuopfern. In allen Ländern ist die

größte Anzahl reicher Mitbewerber dieser Art in der

Hauptstadt; und hier ist es also auch, wo vom Grunde

S 2 und

*) Seit der ersten Erscheinung dieses Werts, ist eine Auflage,

säst ganz nach den oben angegebenen Grundsätzen, wirklich ein,

geführt worden. A. d. Vers.
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lind Boden die höchsten Renken zu ziehen sind. Da der

Reichthum dieser Mitbewerber durch eine Auflage auf

die Grundrenten nicht würde vermehrt werten; so wür¬

den sie dadurch auch nicht geneigt gemacht, für den Platz

ihrer Häuser mehr als vorhin zu bezahlen. Auch würde

cö von weniger Bedeutung seyn, ob die Auflage von

den HauScinwohnern vorgeschossen, oder von den Eigen¬

thümern des Grundes und Bodens unmittelbar bezahlt

würde. Jemehr der erstere an Auflagen bezahlen müßte,

desto weniger würde er geneigt seyn, dem letztem an

Grundrenten zu bezahlen. Auf diesen letzter» würde

also am Ende die Zahlung der Auflage gewiß zurück¬

fallen.

Von den Grundrenten unbewohnter Häuser dürf¬

ten keine Auflagen bezahlt werden.

Die Grundrenten sind immer, so wie die Landren¬

te gemeiniglich eine Art von Einkünften, die der Eigen¬

thümer zieht, ohne daß es ihm Arbeit oder Besorgungen

kostete. Ist er also auch genöthiget, von dieser Ein¬

nahme etwas für den Staat abzugeben: so wird dadurch

keine Art von Fleiße gehemmet oder beschwert. Der

Boden und die Arbeit des Landes bringt deßwegen nicht

mehr und nicht weniger hervor; und der Reichthum und

das Einkommen der ganzen Gesellschaft wird deßwegen

weder kleiner noch größer, jene Abgabe mag erhoben

werden oder nickt. Vielleicht sind also die Renken vom

Grunde und Boden, es mag derselbe als Platz zu Häu¬

sern oder als Acker genutzt werden, die schicklichsten Ein¬

künfte, um eine immerwährende und ihnen eigenthüm¬

liche Auflage zu tragen.

Und
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Und in dieser letzten Rücksicht ist es noch billiger,

auf die Grundrenten der Häuser, als auf die Renten von

Ländereyen eine solche Austage zu legen. Diese hängen

doch, in vielen Fällen und zum Theile von der Sorgfalt

und dem Aufwands ab, den der Eigenthümer auf die

Verbesserung seiner Ländereyen wendet. Von solchen

V rbesserungen kann eine zu hohe Austage abschrecken.

Wie hoch hingegen die Grundrenten steigen, oder wie

vü l für den Platz, der für Häuser bestimmt ist, bezahlt

werden soll: das hängt gar nicht von dem Eigenthümer

dieses Platzes, sondern lediglich von der guten Regierung

des Landes ab. Denn nur diese kann dadurch, daß sis

entweder den Gewerbsteiß. des ganzen Volks, oder den

Gewsrbstciß von den Einwohnern gewisser Oerter kräftig

unterstützt, Ursache seyn, daß viele darauf denken, Häu-

ser daselbst zu bauen, und daß also vermöge der Concur-

reuz in Absicht der Plätze, worauf sie bauen wollen,

dem Eigenthümer derselben mehr bezahlt wird, als er

außerdem würde Nutzen davon ziehen können. Nichts

ist billiger, als daß ein Fond, der sein Daseyn der gu¬

ten Regierung des Staats zu danken hat, auch zur Un¬

terstützung dieser Regierung etwas, und zwar etwas

mehr als andre Fonds beytrage.

Obgleich in mehreren europäischen Landern eigens

Abgaben auf die Hausrenten gelegt worden sind: so weiß

ich doch keines, in welchem man die Grundrenten zu

einem besondern Gegenstände der Besteuerung gemacht

harte. Die, welche neue Austagen auSgedacht haben,

sind hiervon ohne Zweifel durch die Schwierigkeit abge¬

schreckt worden, in den Hauörenten, das was Rente des

Gebäudes ist, von dem, was Renke des Grundes undS z Bodens
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Bodens ist, gehörig zu unterscheiden. Und doch ist
die Absonderung dieser beyden Stücke gar nicht schwer.

In Großbritannien glaubt man, die Hauörenten
nach eben oem Verhältnisse, welches die sogenannte jähr¬
liche Lanvtape zur ranvreme.hac, besteuert zu haben.
Die Schätzung, nach weicher jeder Districr und jedes
Kirchspiel zu dieser Steuer angestzr ist, bleibt unverän¬
dert dieselbe, Sie war yom Anfange an sehr ungleich;
und sie ist es auch noch. In dem großem Theile des
Königreiches fallt sie aber der Hausrente weniger zur
Last, als der Landrenke. Nur in wenigen Gegenden, in
welchen die Häuser gleich anfangs hoch angeschlagenwa¬
ren, und wo nachher die Hausrenten gefallen sind, steigt
sie zu drey oder vier Schillingen für jedes Pfund St. der
HanSrente, welches das Verhältniß der Landsteucr zur
Landrente ist. Häuser, die nicht bewohnt werden, ob
sie gleich, nach dem Gesetze, von der Auflage nicht aus¬
genommen sind, werden doch in den meisten Districten
durch die Begünstigung der Einsammler davon freyge¬
lassen : und diese Befreyung verursacht zuweilen eine
kleine Veränderung in dem Beytrage, den die einzelnen
Häuser zur Auflage zu bezahlen haben; obgleich der je¬
dem Distrikte zugeschriebene Beycrag unveränderlich
bleibt. Werden irgendwo, durch neue Gebäude oder
Reparaturen der alten, die Hausrenten vermehrt: so
gereicht dwß zur Erleichterung des ganzen Districts, und
macht in der Bestimmung des von jedem Hause zu be¬
zahlenden Antheils neue Veränderungen.

In der Provinz Holland H ist jedes Haus auf zwey
und ein halbes vom Hundert seines Werths besteuert:

ohne
*) ötsmoires conceriEl les Oroils §cc. p. sr;.
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ohne Rücksicht darauf zu nehmen, welche Reute es sei¬

nem Eigenthümer wirklich einbringt, und ob es bewohnt

oder unbewohnt ist. Es scheint hart zu seyn, von einem

Eigenthume, das dem Eigenthümer keine Einkünfte

bringt, wie dieß der Fall bey einem unbewohnten Hause
ist, eine Abgabe und noch dazu eine so hohe Abgabe zu
fordern. In Holland, wo dreye vom Hundert den ge¬

wöhnlichen Zinsfuß für ausgesehene Kapitalien ausma¬

chen, müßen zwey und ein halbes Proeent von dem gan¬

zen Weuhe eines Hauses, in den meisten Fällen, mehr

als ein Drittheil der Acmrenke, — vielleicht mehr als

ein Drittheil der ganzen Rente, betragen. Zwar

sagt man, daß die Häuser, obgleich sehr ungleich, doch

fast immer unter ihrem wahren Werthe angeschlagen wä¬

ren. Wird ein Haus neu erbauet, verbessert oder er¬

weitert: so wird eine neue Schätzung desselben veranstal¬

tet; und die Auslage wird dieser Schätzung gemäß, ver¬

ändert.

In Großbritannien scheint es, haben diejenigen,

welche Auflagen auf Häuser vorschlugen, es für äußerst

schwer gehalten, die Renten derselben mit einiger Si¬

cherheit zu bestimmen. Sie haben jene Auflagen daher

nach irgend einem in die Augen fallenden Umstände zu

vertheilen gesucht, von welchem sie glaubten, daß er

sich mit der Hausrente, in gleichem Verhältnisse

veränderte.

Die erste Auflage dieser Art war das sogenannte

Herdgcld, eine Auflage von zwey Schillingen auf jeden

Feuerherd. Um sich zu vergewissern, wie viele Her¬

de in einem Hause wären, hatte der Einsammler dieser

Austage das Recht, in jedes Zimmer der Häuser zu ge¬

hen. Dieser unangenehme Besuch machte die Auflage

S 4 selbst
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selbst verhaßt. Daher wurde sie auch, kurz nach der

Revolution, als ein Ueberrest der ehemahligen Sklaverei)

angeschafft.

Die nächste Auflage dieser Art war eine von zwey

Schillingen für jedes bewohnre Haus. Ein Haus von

zehn Fenstern mußte noch vier Schillinge mehr, eins

von zwa>'stg und M'hr Fenstern mußte acht Schillinge

darüber bezahlen. Dieses wurde in der Folge noch da¬

hin verändere, daß Häuser von zwanzig bis dreyßig Fen¬

stern zehn Schillinge, und Häuser von dreyßig und mehr

Fenstern zwanzig Schillinge bezahlen mußten. Die

Fensierzohl an einem Hause kann in den meisten Fällen

von außen gezahlt werden,— und in keinem Falle ist

es, um sie zu erforschen, nöthig, in die Zimmer des

Hauses selbst einzudringen. Die Untersuchung der Ein¬

nehmer, welche durch diese Auflage veranlaßt wurde,

war daher weniger lästig, und erregte weniger Unwillen

als jene, weiche eine Folge der ältern Auflage gewe¬

sen war.

Auch diese Auflage wurde in der Folge abgeschafft,

und an ihrer Stelle wurde die Fenstertaxe gesetzt, die

seit ihrer Einführung schon wiederum mehrere Abände.

rungen erlitten hat. Die englische Fenstertaxe, so wie

sie gegenwärtig (im Januar 1775) besieht, erhebt zuerst

von jedem Haufe in England eine Auflage von drey, und

von jedem Hause in Schottland, eine von einem Schil-

linge, und dann noch eine zweyte Abgabe von jedem

Fenster, die, nach der Anzahl der Fenster, stufenweise

von dem niedrigsten Satze,' nehmlich zwey englischen

Pfennigen, der bey Häusern von nicht mehr als sieben

Fenstern angenommen wird, bis zum höchsten, nehmlich

zu
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zu dem von zwey Schillingen steigt, welcher bey Hau»

fern von fünf und zwanzig Fenstern anfängt.

Der vornehmste Einwurf gegen alle solche Auflagen,

ist ihre Ungleichheit; — eine Ungleichheit der schlimm»

sten Art, weil sie oft weit schwerer auf den Armen, als

aus den Reichen fällt. Ein Haus in einer Landstadt,

welches nicht mehr als zehn Pfund St. Rente einbringt,

hat vielleicht mehr Fenster, als ein Hans in London, wel¬

ches fünfhundert Pfund St. Rente bezahlt. Und ob¬

gleich der Einwohner des ersten wahrscheinlich ein weit

ärmerer Mann, als der Einwohner des letzter» ist: so

muß er doch in Bezahlung der Fenstertaxe mehr zur Un¬

terstützung des Staats beytragen, als dieser. Solche

Auflagen sind deshalb der ersten der oben angezeigten

Maximen schnurstracks entgegen. Gegen die übrigen

drey scheinen sie weniger zu verstoßen.

Die natürliche Folge der Fenstcrtaxs, so wie aller

Aufläge!! auf die Hansrenken ist, daß diese vermindert

werden. Je mehr ein Abmiether zu der Austags be¬

zahlt: desto weniger kann er augenscheinlich zu dem

Miethzknft bezahle». Indeß sind doch in Großbritan»

nien, seit der Einführung der Feustcrkaxe die Hausren»

tcn, fast in allen Städten und Dörfern die ich kenne,

gestiegen. So groß ist allenthalben die Nachfrage nach

Häusern gewesen, daß sie die Hauörenten mehr in die

Höhe getrieben hat, als die Fensierkaxe sie hak erniedri¬

gen können: — ein Beweis unter vielen andern, wie

sehr der Wohlstand unsers Landes zugenommen hat, und

wie sehr der Reichthum seiner Einwchner gewachsen ist.

Gäbe es keine Fensierkaxe: so würden die HauSrenten

wahrscheinlich noch viel höher stehen.

S § Zwey-
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Zweyter Abschnitt.

Auflagen auf den Gewinnst, oder auf die von Ka¬

pitalien zu ziehenden Einkünfte.

Einkommen oder der Gewinnst, den man von

angelegten Kapitalien zieht, laßt sich in zwey Theile ab¬

theilen: in den, welcher eigentlich a's die Geldzinsen

anzusehen ist, weiche der Unternehmer dem ihm das Geld

verschießenden Kapitalisten zu zahlen hat; und dann in

einem Ueberschuß, welcher den eigentlichen Gewinnst bey

dem Unternehmen ausmacht.

Dieser letztere Theil jenes Einkommens ist augen¬

scheinlich kein schicklicher Gegenstand einer unmittelbaren

Bsteuerung. Er benagt selten mehr, als zu einem

maß gen Ersotze der Mühe und der Gefahr nöihig ist,

der man sich bey dem Unternehmen unterzieht. Erhalt

der Unternehmer diesen Ueberschuß nicht: so kann er sein

Geschähe nicht fortsetzen, ohne sich Schaden zu thun.

Wird ihm also geradezu eine Abgabe, welche dem gan¬

zen aus dem Unternehmen entstehenden Einkommen an-

gemessn ist, aufgelegt: so muß er entweder das Maß

seines Gewinnstes erhöhen, oder er muß die Auflage

auf die Geldzinsen wälzen, das heißt, er muß weniger

Zinsen bezahlen. Erhöhete er seinen Gewinnst um so

viel, als die ganze Austage betragt: so würde dieselbe,

zwar von ihm anfänglich vorgeschossen, aber zuletzt doch

von einem andern bezahlt werden, und zwar von ver¬

schiedenen Klassen von Leuten, nachdem die Anwendung

ver-
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vorschiebenwäre, welche er von dem Kapitale machte.
Wendete er es, als Pachter, auf den Landbari an: so
könnte er seinen Gewinnst nicht anders erhöhen, als in¬
dem er einen großem Theil der Erzeugnisse, oder welches
auf eins hinauskömmt, einen großem Theil des Werths
der Erzeugnisse, die der Boden geliefert hat, zurück-
behi ltc; lind da dieses nur durch einen Abzug von sei¬
nem Pachtzinse geschehen konnte: so würde zuleht die
Bezahlung der Abgabe auf den Eigenthümer fallen.
Wendete er es als Manufacturist oder Handelsmann
an: so könnte er seinen Gewinnst nicht anders erhöhen,
als indem er seine Waaren theurer verlauste; in wel¬
chem Falle also die endliche Bezahlung der Abgabe auf
den Verzehrer fallen würde. Wollte er die Abgabe
nicht auf die Waaren schlagen, welche er verfertigt oder
kaust: so müßte er sie von den Geldzinsen des Kapitals,
das er zu Betreibung seines Gewerbes geborgt hat, ab-
rechnen: und die Abgabe würde also die Folge haben,
den Zinsfuß zu erniedrigen. In der That ist er immer
genöthigt, den Theil der Abgabe, den er auf die eine
Weise sich nicht hat wieder verschaffen können, an der
andern zu ersparen.

Die Geldzinsen scheinen beym ersten Anblicke ein
eben so schicklicher Gegenstand zu einer unmittelbar von
ihnen zu erhebenden Auflage zu seyn, als die Renten
der Ländereyen. Gleich diesen sind sie ein reines Ein¬
kommen, das übrig bleibt, nachdem alle mit der An¬
legung eines Kapitals verbundenen Unkosten und Gefah¬
ren abgerechnet worden sind. So wie eine Auflage auf
die Landrenken, diese nicht erhöhen kann; weil sie nicht
das reine Einkommen von einem Landeigenthum, das
heißt, das Einkommen,welches nach Abzug der An-

bau-
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bau-Kosten und nach Wiedererstattung des Pachter-Ka-

pitals mit seinen gehörigen Gewinnsien übrig bleibt,

zu erhöhen im Stande ist: so kann auch eine Auflage

auf die Geldzins-,i nicht den Zinsfuß in die Höhe trei¬

ben, weil sie eben so wenig die im Lande vorhandenen

Summen anslshnbaren Geldes vermehrt. Das ge¬

wöhnliche Maß des mit Kapitalien zu machenden Ge-

winnstrs hangt, wie ich im ersten Buche gezeigt habe,

von drin Verhältnisse zwischen der Größe der in einem

Lande befindlichen Kapitalien, und der Menge der Ge¬

schäfts, oder der möglichen Arten ein Kapital anzulegen,

äb. Nun kann aber die Anzahl der Geschälte, worauf

Kapitalien angelegt werden können, durch Austagen we¬

der verm.hrt noch vermindert werden. Wird nun eben

so wenig pie Größe der Kapitalien dadurch verändere: so

müßen auch dre Gewmnste, die man gewöhnlicher Weife

davon zieht, unverändert bleiben. Und da nun ferner

derjenige Theil dieses Gewmnstes, der auf dre Mühe

nn Kosten der Anlegung des Kapitals abzurechnen ist,

durch jene Auflage eben so wenig Veränderung leiden

kaun, als diese Mühe und Kosten selbst eine Verände¬

rung gelitten haben: so muß auch der zweyte Theil jenes

Gew-nuzres, der als Geldzinsen zum Kapitalisten geht,

nach wie vor derselbe bleiben. Beym ersten Anblicke

also scheint es eben so schicklich, die Geldzinsen von aus-

gebeheuen Kapitalien, als den Pachtzins von Lände¬

reyen mit einer direkten Abgabe zu belegen.

Zwey Umstände machen gleichwohl zwischen beyden

Fallen einen Unterschied, um desscnwillen eine dirccte

Auflage bey Geldzinsen weniger schicklich ist, als bey
Landrenten.

Zuerst



Zuerst kann die Größe der Ländereyen, welche je«

mand besitzt, niemahls ein Geheimniß seyn, sondern

kann auf das allcrgewisteste ausgemacht werden.

Was für Geldkapitalien aber jemand besitze, ist

fast immer ein Geheimniß, und kann fast nie mit einiger

Zuverlässigkeit ausgemittelt werden. — Dieses lehne

Eigenthum ist überdieß immerwährenden Veränderun¬

gen unterworfen. Kaum geht ein Jahr, oft geht nicht

einmahl ein Monath, und in einigen Fälle»! geht kein

Tag vorbei), wo nicht der Betrag desselben steigt und fällt.

Ein solches Eindringen in die Angelegenheiten und die

Umstände der Privatpersonen, als die Absicht, jene Auf¬

läge dem Vermögen der Contribuenten anzumessen, er¬

fordern würde, — besonders solche immer erneuerte Un¬

tersuchungen, als nöthig wären, wenn man die immer¬

währenden Schwankungen des Geldreichthums cntdek-

ken lind die Austage darnach abändern wollte, — würde

durchaus unerträglich werden.

Zweytens: Grund und Boden ist ein Eigenthum,

welches nicht vom Platze, wo es ist, weggebracht wer¬

den kann; aber Geld kann es leicht. Der Eigenthü¬

mer von Landgütern ist nothwendig ein Bürger desje¬

nigen Landes, in welchem die Ländereyen liegen. Der

Eigenthümer eines Geidkapitals ist in Absicht desselben

ein Weltbürger und hängt an keinem besondern Lande.

Er kann leicht ein Land, wo er verdrüßlichen Nachfor¬

schungen unterworfen wird, um Zu einer diückmden

Austage gezogen zu werden, verlassen, und mir seinen

Kapitalien in ein anderes Land wandern, wo er entweder

seine Geschäfte ungehinderter treiben, oder sein Vermö¬

gen ungestörter genießen kann. Indem er aber seine

Kapi-
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Kapitalien aus dem Lande wegschafft, entzieht er demsel¬

ben zugleich eine Hilfsquelle, die dessen Fleiß belebte.

Durch angelegte Kapitalien wird das Land angebauet;

durch selche weiden die arbeitenden Hände desselben be¬

schäftiget. Eine Auslage, welche die Geldkap-talien

aus dem Lande treibt, würde, so weit diese Wirkung
sich erstreckt, die Quellen des Einkommens für den Lan¬
desherr» sewohl, als die Einwohner austrocknen. Nicht

bloß derjenige Theil jenes Einkommens, welcher in Ka-

pitalzewinnsten besteht, sondern auch der, welcher aus

der Landrente und dem Arbeitslöhne herkömmt, würde

dadurch vermindert werden.

Daher haben auch die Staaten, welche die aus

Geldkapitalien entstehenden Einkünfte zn bestimmen ver¬

sucht haben, keine strengen Untersuchungen über den

Betrag dieser Einkünfte angestellt, sondern sich mir ei¬

ner mukhmaßlichen, und daher mehr oder weniger will-

kührlichen Schätzung derselben begnügt. Die äußerste

Ungleichheit und Ungewißheit einer auf diese Weise ver¬

theilten Austage, kann nur durch die äußerste Mäßig¬

keit derselben vergütet werden: wenn nehmlich jeder sich

so sehr unter dem Verhältnisse seines Vermögens bey der

Auflage angesetzt findet, daß er sich wenig darum be¬

kümmert, ob ihm auch etwas mehr zugemuthet werde,

als seinem. Nachbar.

In England sollte die sogenannte Landtage, ihrer

Absicht gemäß, Geldkapitalien nach eben dem Verhält¬

nisse, als Ländereyen besteuern. Wenn von kiesender

fünfte Theil ihrer Renten bezahlt wurde: so wellte man

von jenen den fünften Theil der Darlehnö-Zinsen erhe¬

ben. Damahls, als die Landtage zuerst eingeführt wur-

de,
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te, stand der Zinsfuß auf sechs vom Hunderte. Man

glaubte also, auf jedes Hundert Pfund Sterling Kapi¬

tal, eine Auflage von vier und zwanzig Schillingen, dem

fünften Theile von sechs Pfunden, gelegt zu haben.

Seitdem der gesetzmäßige Zinsfuß auf fünf vom Hun¬

derte herabgesetzt werde» ist, soll jedes Hundert Pfund

Sterling Kapital, nach den Grundsätzen dieser Besteue¬

rung , nur mit zwanzig Schillingen angesetzt seyn. Die

durch die Landtage auszubringende Summe wurde zwi¬

schen dein Lande und den vornehmsten Städten getheilt.

Der größere Theil wurde auf das Land, —- und von

dem auf die Städte fallenden Ucbcrreste wurde wieder

der grösste Theil auf die Häuser gelegt. Das was noch

von der Abgabe übrig blieb, um auf die städtischen oder

Gewerbs-Kapitalien gelegt zu werden, (denn die auf

den Landbau gewandten Geld-Kapitalien wollte man

absichtlich von der Steuer ausnehmen) war bey weitem

dem wahren Werthe dieses Fonds nicht angemessen.

Was also auch für Ungleichheiten in der Vercheilung

dieses Theils der Steuer vom Anfange an vorhanden

seyn mochten: so erregten sie doch wenig Mißvergnügen.

Noch jetzt bezahlt jedes Kirchspiel und jeder Disirick für

seine Ländereyen, seine Häuser und sein Grlkvermögen

»die Steuern nach der ursprünglichen Anlage; und da seit

der Zeit der Wohlstand des ganzen Landes, und dadurch

zugleich an den meisten Orten der Werth aller dieser Ar¬

ten des Eigenthums merklich zugenommen hat: so sind

jene Ungleichheiten jetzt von noch geringerer Bedeutung,

als anfänglich. Da der Beytrag, den jeder Distrirc

zur Landsteuer bezahlt, unveränderlich ist: so ist die

Veiändcrlichkeit derselben in Absicht der einzelnen Perso¬

nen theils weit geringer, theils weit weniger lästig.

Wenn
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Wenn die meisten Ländereyen Englands nur nach der

Hälfte ihres Werths zur Landsieuer angesetzt sind: so

sind es seine meisten Geld-Fonds nur znm fünfzigsten

Theile ihres Werths. In mehrern Städten, wie znm

Beyspiel in Westmünster, wird die Landkaxe bloß von

Häusern bezahlt, und Geld und Gewerbe sind ganz frey.

In London ist dieß nicht der Fall.

In allen Ländern hat man eine zu genaue Untersu¬

chung der Vermögensumstände der Privatleute zu ver¬

meiden gesucht. In Hamburg bezahlt jeder Einwoh¬

ner dein gemeinen Wesen ein Viercheil Procent von sei¬

nem sämmtlichen Eigenthums. Und da das Vermögen

der Hamburger vornehmlich in Gcldkapitallen besieht:

so kann man jene Auflage als eine Besteuerung der Geld-

kapitalien ansehen. Jeder toxirt sich selbst, und legt

jährlich in Geaenwark einer Magistrakspcrson eine ge¬

wisse Surr: 'S in die öffentliche Cüsse, von welcher Glim¬

me er an Eides statt versichert, daß sie ein Vier-theil Pro¬

cent seines sämmtlichen Vermögens betrage, aber ohne

daß er anaiebt, wie hoch sie sich eigentlich belaufe, und

ohne daß er, in Absicht derselben, der geringsten Un¬

tersuchung ausgesetzt ist. Man halt allgemein dafür,

daß diese Steuer mit großer Ehrlichkeit bezahlt wird.

In einem kleinen Staate, wo das Volk vollkommenes

Zutrauen zu seiner Obrigkeit hat, von der Nothwendig-

keit der Abgabe zur Unterstützung des gemeinen Wesens

überzeugt ist, und glaubt, daß sie redlich Zu dieser Ab¬

sicht verwandt wird, können solche frcywillige- und ge¬

wissenhafte Zahlungen erwartet werden. Hamburg ist

nicht der einzige Ort, wo sich Beyspiele davon sinken, ch
Der

*) INcmsii'cL Lpncem. Ics Dr. v. I. p> 74-
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Der schiveitzen'sche Canton Unterwaldcnwird oft
durch Stürme und Überschwemmungen verwüstet, wo¬
durch er also auch zu außerordentlichen Ausgaben genö-
thigt ist. Bey solchen Gelegenheiten wird die ganze
LandcSgemeindeversammelt: und jeder Bürger giebt,
wie man allgemein versichert, sein Vermögen mit der
größten Offenherzigkeit an, um nach diesem Verhältnisse
zu jenen Unkosten beyzutragen. In Zürich befiehlt das
Gesetz, daß in Nothfällen jeder nach seinem Vermögen,
dessen Betrag er eidlich anzugeben verstichtet ist, zu
den öffentlichen Bedürfnissen beysteure. Niemand hegt
den Argwohn, daß einer seiner Mitbürger den Staat
durch falsche Angabe hintergehe. In Basel entsteht das
vornehmste Einkommen der Stadt aus einem kleinen
Zolle, der von ausgeführtenWaaren entrichtet wird.
Und das Vertrauen, welches man in die sämmtlichen
Kaufleute, ja sogar in die Gastwirkhe der Stadt seht, ist
so groß, daß man es ihnen selbst überläßt, die Rech¬
nungen über die in dem Canton, oder außerhalb dessel¬
ben verkauften Waaren zu führen. Jede drey Monate
senden sie diese Rechnung, unter welcher der Betrag der
Auflage ausgeworfen ist, an den Seckelherrn oder den
Schatzmeister des Staatö. Nicht der geringste Ver¬
dacht waltet darüber ob, daß jemand dieses in ihm ge¬
setzte Vertrauen zum Schaden des Staats mißbrauche. *)

- Daß jeder Bauer sein Vermögen eidlich anzugeben
verpflichtet wird, muß, wie es scheint, in diesen Schwei-
tzercantons nicht für etwas lästiges gehalten werden.
In Hamburg würde es die größte aller Beschwerden zu

, seyn
*) Ltemoires concsrn. tcs Oroics Lc. lom. I. x. iLz. iLü. 171.

Smith Unters, z. Th. T



seyn scheinen. Kaufleute, die sich in die gefahrvollen

Unternehmungen des Handels einlassen, zittern schon bey

den Gedanken, daß sie in jedem Augenblicke sollen auf¬

gefordert werden können, die wirkliche Beschaffenheit ih¬

rer Umstände öffentlich bekannt zu machen. Sie sehen

voraus, daß dieß oft ihren Untergang, noch öfter das

Mißlingen ihrer Entwürfe unfehlbar nach sich zihen wür-

de. Ein genügsames und sparsames Volk hingegen,

dem alle solche Projekte fremd sind, fühlt kein Bedürf¬

niß, seine Vermögensumstände geheim zu halten.

In Holland wurde, kurz nach der letztem Wieder-

«rhebung des Oranischen Hauses zur Erbstatthalker-

Würde, eine Auflage von zwey vom Hundert, oder

der fünfzigste Pfennig, wie es genannt wurde, auf das

ganze Vermögen eines jeden Bürgers gelegt. Jeder

Bürger schätzte und besteuerte sich selbst, wie in Ham¬

burg. Und auch dort wurde, wie man allgemein

glaubt, die Auflage mit großer Ehrlichkeit bezahlt.

Das holländische Volk hatte damahls noch die größte Zu¬

neigung zu der neuen Regierung, welche es eben erst

durch einen allgemeinen Aufstand eingesetzt hatte. Diese

Auflage sollte nur einmahl für allemahl bezahlt werden,

um dem Staate in seinen gegenwärtigen Bedürfnissen

zu Hülfe zu kommen, und in der That war sie zu schwer,

als daß sie hätte fortdauernd seyn können. In einem

Lsmde, wo der übliche Zinsfuß nicht drey vom Hun¬

dert übersteigt, machen zwey Procent vom Kapital so

viel als zwey Drittheile des höchsten reinen Ertrages

aus, den ein Eigenthum bringen kann. Wenige jeuke

könnten eine solche Aufläge bezahlen, ohne ihr Kapital

anzugreifen. Wenn auch in Zeiten einer außerordent¬

lichen



lichen Noth ein Volk sich eine so große Aufopferung

aus patriotischem Eifer gefallen laßt, und den Staat

selbst mit einem Theile seines Kapitals unterstützt: so

kann es solche starke Beytrüge doch nicht lange Zeit ge-

ben, wenn nicht ein großer Theil seiner Glieder gänzlich

zu Grunde gehen, und zur fernerem Unterstützung des

Staatö unvermögend werden soll.

Die durch die Landtaxe in England auch auf die

Geldkapitalien gelegte Auflage soll zwar, nach der Ab¬

sicht des Gesetzgebers, diese» Kapitalien angemessen seyn,

aber nicht selbst einen Theil derselben hinweg nehmen»

Sie soll eigentlich nur eine Auflage auf die Geldzinsen

seyn, wie die Landsteuer eine Auflage auf die Pachtzinsen

ist. Jene, wie diese, soll von jedem Pfunde Sterling

dieser Zinsen vier Schillinge, oder vorn ganzen Einkom¬

men zwanzig vom Hundert erheben. Auf gleiche Weise

ist es die Absicht bey der Hamburger sowohl, als bey

der noch mäßiger» Zürichner und Unterwaldner Auf.

läge, nicht das Kapital, sondern die Zinsen, oder das

reine Einkommen der Einwohner zu besteuern. Jene

Holländische hingegen war unmittelbar auf die Kapitalien

gerichtet.

Auflagen auf die Gewinnste besonderer Ge¬

werbe und Beschäftigungen.

einigen Ländern sind auf gewisse Arten der An¬

wendung der Kapitalien außerordentliche Abgaben gelegt.

In dem einen Lande sind gewisse Handels - und Gewerbs-

zweige, in dem andern ist der Landbau außerordentlich

besteuert.

T - Außer-
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Außerordentliche Auflagen auf Gewerbe sind die,

welche in England die Hausirer, die Lohnkutscher und

Sänftenträger, so wie auch das Geld, welches die

Bierwirthe für die Erlaubniß bezahlen müssen, Bier

und Branntwein im einzelnen verkaufen zu dürfen. Im

siebenjährigen Kriege wurde eine ähnliche Auflage auf

die Kramläden vorgeschlagen. Da man behauptete, daß

dieser Krieg zum Besten des Handels unternommen wor¬

den sey: so hielt man es auch für billig, daß die Kauf¬

leute, welche von den Folgen des Krieges Vortheil zie¬

hen sollten, zur Führung desselben mehr, als andere

beytrügen.

Indeß fallt eine Auflage, die einen einzelnen Ge-

werbszweig besteuert, nie zuletzt auf die Personen, wel¬

che ihn treiben, sondern auf die, welche diesen ihr« Waa¬

ren , um sie selbst zu verbrauchen, abkaufen. Jene müs¬

sen, im gewöhnlichen Laufe der Dinge, immer den land-

üblichen Gewinnst erhalten, — und sie erhalten, wenn

die Concurrenz frey ist, auch selten einen höheren. Die¬

se hingegen müssen, in dem erhöheten Preise der Waa¬

ren, dem Gewerbömann, die von ihm vorgeschossene

Auflage, — gemeiniglich noch mit einigen darauf gerech¬

neten Zinsen, bezahlen.

Ist also eine solche Abgabe nur dem Umfange der

Geschäfte, die jeder Gewerbsmcmn treibt, angemessen:

so drückt sie keinen, da sie von dem Vcrzehrer bezahlt

wird. Ist das Gegentheil, und liegt die Auflage auf

allen Gewerböleutcn einer Klaffe, der Umfang ihrer Ge¬

schäfte mag groß oder klein seyn, gleich: so wird, un¬

geachtet sie zuletzt von: Vcrzehrer bezahlt wird, doch der

kleine Gewerbsmann dadurch gedrückt, und der große

begünstiget. Die Auflage von vier Schillingen des Mo¬

nats
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ri.'tä für jedeMiethkutfche,uird von zehn Schillingen des
Jahrs, für jeden Tragfessel, steht, insofern sie von den
Personen, welche die Miethkutfchen oder Tragfessel hal¬
ten, nur vorgeschossen wird, ziemlich genau mit dem
Umfange ihrer Geschäfte im Verhältnisse. Der, wel¬
cher nur wenige Kutschen und Sessel hält, ist nicht schlim¬
mer daran, als der, welcher deren viele halt. Ganz
anders ist es mit der Auflage von zwanzig Schillingen
für die Erlaubniß starkes Eier (^!e) zu verlaufen, mit
der von vierzig andern Schillingen für die Erlaubniß des
Wein - und von noch zwanzig Schillingen für die Er¬
laubniß des Branntwein - Schankö. Hier wird aller¬
dings dem, welcher das Gewerbe ins Große treibt, ein
Vortheil zugestanden, und dem, welcher es nur im Klei¬
nen treibt, ein Nachtheil zugezogen. Jenem muß es
weit leichter, als diesem, werden, sich die Auflage von
seinen Kunden, in den erhöhten Preisen bezahlen zu
lassen. Indeß, da die Auflage an sich sehr mäßig ist:
so verursacht die Ungleichheit derselben kein großes Un¬
gemach. Und vielen wird es so gar eine gute Folge der
Auflage zu seyn scheinen, wenn sie die zu große Vermeh¬
rung kleiner Bierhäuscr verhindert. — Die projektie¬
re Auflage auf die Kramläden sollte auch von allen Krä¬
mern gleich viel fordern. Und wie wäre es auch anders
möglich gewesen? Wie hatte man, —ohne Untersu¬
chungen , die in einem freyen Lande unerträglich sind, —
die Auflage nach dem Umfange der in jedem Laden getrie¬
benen Geschäfte abmessen können? Wenn demnach diese
Auflage beträchtlich gewesen wäre: so hätte sie den klei¬
nen Krämer sehr gedrückt, und fast den ganzen Einzeln-
handel den großen Kaufleuten zugewandt. Diese wür¬
ben, von der Concurrenz der kleinen Krämer befreyek,.

T z ein
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ein Monopol in ihrem Handel genossen, — und wie alle

Monopolisten gar bald sich unter einander zu einer noch

größern Erhöhung der Preise, als die Bezahlung der

Austage erforderte, vereinigt haben. Weit entfernt,

daß die endliche Bezahlung dieser Austage denLadenhänd«

lern zur Last gefallen wäre, würde sie dielen noch einen

Gewinn gebracht haben, weil sie sich von ihren Käufern

nicht nur ihren Vorschuß, sondern noch Zinsen davon

würden haben wieder bezahlen lassen. Dieß waren auch

in der That die Gründe, warum diese Austage bey Sei«

ke gelegt, — und an ihre Stelle bie Substdie von 1759

gesetzt wurde.

Von Abgaben die auf den Gewinnst«» der im Acker¬

bau angewandten Kapitalien liegen, ist in Frankreich

die sogenannte Personen-Steuer, runle ^erkonneüs,

ein Beyspiel; und vielleicht ist diese Anwendung der

Kapitalien nie härter belastet worden.

In dem zerrütteten Zustande von Europa, wie er

während der Lehnöregierung war, mußte der Landesherr

sich begnügen, nur denjenigen Steuern aufzulegen, die

zu ohnmächtig waren, ihm die Bezahlung zu verwei¬

gern. Der vornehme Adel, ob er gleich geneigt genug

war, dem Landesherrn bey außerordentlichen Vorfallen

beyjustchen, weigerte sich doch, sich irgend einer im¬

merwährenden Austage zu unterwerfen; und der Lan¬

desherr war nicht mächtig genug, ihn dazu zu zwingen.

In ganz Europa war der größte Theil der eigentlichen

Anbauer des Landes in der Leibeigenschaft. Nach und

nach gelangten sie in den meisten Ländern zur Freyheit.

Einige von ihnen erwarben sich sogar ein kleines ländli¬

ches Eigenthum, das sie als ein Lehn von niedriger oder

unedler
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unedler Art, entweder als Vasallen des Königs, oder

eines andern großen Herrn besaßen; aus welcher Art

von Lehnöträgern die sogenannten Copyholders in Eng.

land entstanden sind. Andere, wenn sie auch nicht selbst

Eigenthümer wurden, erhielten doch die Ländereyen, die

sie unter ihrem Lehnsherren anbaueten, auf eine lange

Reihe von Jahren in Pacht, und wurden auf diese Wei-

se von ihnen weniger unabhängig. Die adelichen Guts«

bescher scheinen den Grad von Wohlstand und Unabhän-

gigkeit, zu welchem diese niedrigere Klasse von Landleu.

ten gelangt war, mit einem neidischen und verachtenden

Unwillen angesehen, und deßwegen gern eingeivilliget zu

haben, daß der Landesherr sie mit Abgaben belegte. In

einigen Landern war diese Auflage auf diejenigen Lände,

reyen eingeschränkt, welche als unadeliche oder als Bauer,

guter eigenthümlich besessen wurden: und in diesem Fal.

le hieß die Steuer oder die Taille eine Realsteuer,

(1 .rille reelle.) Die von dem jüngstverstorbenen Kö¬

nige von Sardinien eingeführte Landsteuer und die in den

Provinzen Languedoc, Provence, Dauphins und Bre.

tagne, in der Generalität von Montauban und in den

Electionen von Agen und Condom, so wie auch in eini¬

gen andern Distrjcten Frankreichs gewöhnliche Taille, sind

alles Auflagen auf unadeliche oder Bauergüter. In an-

dern Ländern wurde die Abgabe auf die vorausgesetzten

Gewinuste aller derjenigen gelegt, welche Ländereyen von

andern im Pachte haben, es mochten nun dieses adeliche

oder Bauergüter seyn ; und ln diesem Falle wurde die

Taille persönlich genannt. Von dieser Art ist sie in

Frankreich, in den meisten derjenigen Provinzen, die,

in der Finanzsprache des Reichs unter dem Namen der

s>rü8 chcleÄion bekannt sind. Die Real-Taille, da

T 4 sie
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sie nur auf einem Theile der Ländereyen liegt,, ist noth¬

wendig eine ungleiche, aber ist nicht immer eine willkür¬

liche Auflage, ob sie gleich zuweilen auch diese Eigen¬

schaft annimmt. Die Personal-Taille hingegen, da

sie den Gewinnsten einer Klasse von Leuten angemessen

seyn soll, deren Gewinnste man nur nach Muthmaßun¬

gen bestimmen kann, muß nothwendig eben so ungleich

als willkürlich seyn.

In Frankreich steigt gegenwärtig, das heißt im

Jahr 1775 , die Taille in den zwanzig Generalitäten,

welche die jau'is cheleÄion ausmachen, auf 40,107,259

Livres, 16 Souö *). Das Verhältniß, in welchem

diese Summe auf jene verschiedene Provinzen vertheilt

wird, wechselt von Jahr zu Jahr, nach den Berichten,

welche bey dem geheimen Staatörathe des Königs, theils

von den guten oder schlechten Ernten, theils von andern

Umständen einlaufen, durch welche die Fähigkeit jeder

Provinz zur Auflage beyzutragen vermehrt, oder vermin¬

dert wird. Jene Generalität ist wieder in eine gewisse

Anzahl von Electionen getheilt, unter welche die der

ganzen Generalität aufgelegte Summe nach Verhältnis¬

sen vertheilt wird, die ebenfalls sich von Jahr zu Jahr

verändern, so wie andere und andere Berichte von dem

Vermögeuszustande jeder Election beym StaatSrathe

einlaufen. Dieser kann, mit den besten Absichten,

unmöglich dahin gelangen, daß er die Beytrage der

verschiedenen Provinzen und Distrikte ihrem Vermö¬

genszustande, auch nur mit erträglicher Genauigkeit,

anpasse. Unrichtige oder unvollständige Berichte wer¬

den

*) LlemoirsZ coucerngiit les Orotks Lc. N. H. x. 17.
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den denselben immer irre führen. Auch den Ankheil,

den jedes Kirchspiel zu der Abgabe der Eleerion, wozu

cs gehört, und jedes Individuum zu der Abgabe seines

Kirchspiels beyzutragen hak, wird auf gleiche Weise

nach den angeblich veränderten Umständen anders be¬

stimmet. Ueber diese Umstände urtheilen, in dem ei¬

nen Falle die Elections-, in dem andern die Kirchspiels¬

beamten: beide aber stehen, mehr oder weniger, unter

der Aufsicht und dem Einflüsse des Intendanten. Hier

sind es, nach allen Nachrichten, nicht bloß Unwissen¬

heit und Mißverständnisse, sondern es ist Parteylich¬

keit, Vorliebe und Rachsucht gegen einzelne Personen,

welche die Vertheilet der Auflage irre leiten. So viel

ist wenigstens gewiß, daß kein Mensch, der einer solchen

Auflage unterworfen ist, ehe und bevor er jedes Jahr die

Vertheilung derselben erfährt, wissen kann, wie viel

er wird zu bezahlen haben; daß er eS nicht einmahl mit

Zuverläßigkeit wissen kann, nachdem er schon im Steuer¬

register angesetzt worden ist. Denn wenn irgend eine

stcucrfrcye Person ist besteuert, oder eine andere über

Verhältniß ihres Vermögens angesetzt worden: so müs¬

sen zwar beyde für dieses Jahr zahlen; veranlassen aber,

wenn sie sich darüber beschweren, und den Grund ihrer

Beschwerde beweisen, für das folgende Jahr einen Zusatz

zu der Steuer des Kirchspiels, damit sie daraus entschä-

digct werden können. Wird einer von den Coutribuen-

tcn bankerott oder unfähig, die Abgabe zu bezahlen:

so muß für jetzt der Einsammlet ihren Beytrag vorschie¬

ßen, aber das nächste Jahr muß das ganze Kirchspiel so

viel mehr bezahlen, um dem Einsammler seinen Vorschuß

wieder zu crsiatten. Sollte der Eiusammler selbst ban¬

kerott machen: so würde das Kirchspiel, welches ihn ge-,

T 5 wählt
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wählt hak, bey dem General-Einnehmer der Election

für ihn haften müssen. Da es aber für diesen sehr lästig

seyn würde, einen Prozeß mit dem ganzen Kirchspiele an-

zufangen: so wählt er sich, nach Belieben, fünf oder

sechs der reichsten Cr-ntribuenten aus demselben heraus,

uns nöthiget sie, die Lücke, welche der insolvent gewor¬

dene Einsammlet in seiner Cajse gemacht hat, zu ergän¬

zen. Diese fünf oder sechs Personen bekommen in der

Folge ihren Vorschuß von dem Kirchspiele wieder, das

zu dem Ende im nächsten Jahre einen Zuschuß zu der

Taille desselben Jahres zahlen muß.

Wenn eine Abgabe auf eine besondere Gattung der

Manufactur- oder Kausmannsgewerbe gelegt worden ist;

so sorgen die damit beschäftigten Personen mit möglich¬

stem Fleiße dafür, daß sie nicht mehr von ihren Waaren

zu Manie bringen, als sie zu einem so hohen Preise zu

verkaufen hoffen können, daß dadurch auch die Abgabe

mit bezahlt werde. — Einige ziehen auch gar ihre

Kapitalien aus solchen Gewerbszweigen zurück, so,

daß nun der Markt von selbst sparsamer als sonst mit

Waaren versorgt wird. So steigt demnach der Preis

dieser Waaren; und die endliche Bezahlung der Auflage

fällt auf den Verzehret. Wenn aber eine Auflage auf

die im Ackerbau angelegten Kapitalien und deren Gewinn-

ste gelegt wird: so ist es der Vortheil der Pächter nicht,

irgend ein Theil ihres Kapitals deßhalb dieser Beschäf¬

tigung zu entziehen. Jeder Pächter hat einmahl einen

bestimmten Umfang von Ländereyen im Besitze, für den

er eine Rente zu bezahlen verbunden ist. Zum gehöri¬

gen Anbau eines so und so großen Stück Landes ist ein

gewisses bestimmtes Kapital unumgänglich nöthig.

Nimmt
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Nimmt der Pachter einen Theil desselben zurück: so kann
er gewiß nicht hoffen, die Rente oder Steuer deshalb leich.
ter bezahlen zu können. Es kann nie sein Vortheil
seyn, die Menge der auf seinen Aeckern erzeugten Pro»
ducke zu verringern, und den Markt kärglicher zu ver¬
sorgen, auch wenn er durch die Auflage gedrückt würde.
Er ist daher nicht im Stande, die Preise seiner Waaren
durch Verminderung ihrer Quantität dergestalt zu erhö¬
hen, daß er die letzte Bezahlung der Abgabe auf den
Verzehrer walzen, und sich für seinen Vorschuß bezahlt
machen könnte. Nun muß aber ein Pachter, so gut
wie jeder andere Gewerbsmann, von seinem angelegten
Kapitale den landüblichenGewinn ziehen, oder er
muß das Gewerbe aufgeben. — Diesen billigen Ge»
winn kann er nach Auflegung jener Steuer nicht anders,
als durch einen Abzug von der Rente, welche er dem
Eigenthümer bezahlt, erhalten. Je mehr er also zue
Steuer geben muß, desto weniger kann er als Rente ge¬
ben. Wird eine solche Steuer während des Laufs der
schon angegangenen Pachtzsit aufgelegt: so kann sie den
Pachter allerdings sehr drücken; vielleicht gar ihn zu
Grunde richten. Bey Erneuerung des Pachkcontracts
aber wird sie immer auf den Gutsherrn zurückfallen.

In Ländern, wo die persönliche Taille eingeführt ist,
wird der Pachter gemeiniglich nach dem Verhältnisse des¬
jenigen Kapitals angesetzt, welches er in seinen Pacht
gesteckt zu haben scheint. Er fürchtet sich deßwegen oft,
sich einen recht guten Zug Pferde oder Ochsen zu halten,
und bearbeitet das Feld mir so elenden Ackerbau-Werk¬
zeugen , als es nur möglich ist. So verdächtig ist ihm

die
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die Gerechtigkeirsliebe der Taxatoren, daß er sich arm

stellt und das Ansehen haben will, nichts bezahlen zu

können, um nicht genöthigt zu werden, zu viel zu be¬

zahlen. Durch diesen elenden Kunstgriff sorgt er wahr¬

scheinlich für seinen Vortheil sehr schlecht; er verliert oft

durch die Verminderung seiner Ernten weit mehr, als

er an der Bezahlung der Auflage erspart. Obgleich

Lurch die dergestalt verschlechterte Cultur, der Markt et¬

was sparsamer versorgt wird: so ist doch die dadurch ver¬

anlaßte Erhöhung der Preise nicht einmahl groß genug,

den Pachter für seinen Verlust an der Quantität der Er-

Zeugnisse schadlos zu halten, geschweige denn, daß sie

ihn in den Stand sehen sollte, seinem Grundherrn mehr

Pachtzins zu bezahlen. Das Publicum also, der Pach¬

ter und der Eigenthümer leiden alle drey durch den ver¬

schlechterten Ackerbau. Doch ich habe schon in dem

dritten Buche dieser Untersuchung Gelegenheit gehabt,

zu zeigen, auf wie vielerlei) Arten die persönliche Taille

den Anbau des Landes verhindert, und also eine der

Hauptguellen des öffentlichen Reichthums vertrocknet.

Das was in den südlichern Provinzen von Nord¬

amerika, und auf den westindischen Inseln Kopfsteuer

genannt wird, die Abgabe nehmlich, die jährlich von

jedem Neger gegeben werden muß, ist eigentlich eine Ab-

gäbe, die auf dem Ackerbaue und auf dem Gewinnste

solcher Kapitalien liegt, welche im Ackerbaue angewandt

werden. Da die Pflanzer größtentheilö Zugleich Eigen¬

thümer und Pachter sind: so fällt auf sie in dieser letzter»

Qualität die Bezahlung der Auflage, ohne daß sie die

mindeste Wiedererstattung hoffen könnten.

Auf
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Auf die dem Ackerbaue gewidmeten Leibeigenen

scheint ehedem in ganz Europa eine Kopfsteuer gelegt

gewesen zu seyn. Noch jetzt wird eine solche Kopfsteuer

jm russischen Reiche bezahlt. Wahrscheinlich sind um

deßwillen alle Arten von Kopfsteuer den Freunden der

Freyheit so sehr verhaßt worden, weil sie sie für Zeichen

der Sklavcrey angesehen haben. Indeß ist jede Auf¬

lage, die jemand bezahlt, ein Zeichen, nicht daß er ein

Sklave, sondern daß er ein freyer Mann sey. Sie

bezeichnet ihn zwar als Unterthan einer gewissen Regie¬

rung, aber auch als Eigenthümer eines gewissen Ver¬

mögens; und wer Eigenthum hat, kann nicht selbst

das Eigenthum eines andern seyn. Eine auf Sklaven

gelegte Kopfsteuer ist von der, welche freyen Leuten auf¬

gelegt wird, wesentlich verschieden. Die letztere bezahlt

jede Person für sich selbst; die erstere bezahlt für seine

Sklaven der Herr. Eine Kopfsteuer auf freye Leute ist

bald eine willkürliche, und bald eine ungleiche Austage:

zuweilen ist sie beydes zugleich. Eine Kopfsteuer auf

Sklaven, ob sie gleich in gewisser Absicht ungleich seyn

kann, weil ein Sklave mehr werth ist, als der andere,

ist doch auf keine Weise willkürlich. Jeder Herr, wel¬

cher die Anzahl seiner Sklaven kennt, weiß auch im

voraus, wie viel er zu bezahlen haben wird. Dieser

großen Verschiedenheit ungeachtet sind beyde Austagen

als gleichartig angesehen worden, weil sie einen gemein¬

schaftlichen Namen haben.

Die Auflagen, welche in Holland auf das Halten

der Dienstbothen beyderley Geschlechts gelegt sind, gehö¬

ren nicht zu denen, welche das Kapital, sondern zu de¬

nen, welche den Aufwand besteuern. Zu eben der Gat¬

tung
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tung gehört die neulich in Großbritannien eingeführte,

nach welcher für jeden männlichen Bedienten eine Euinee

bezahlt wird. Sie fällt am schwersten auf den Mittel-

stand. Ein Mann, der des Jahrs zweyhundert Pfund

St. Einkünfte hat, kann sich wohl einen einzelnen Be¬

dienten halten. Einer, der 10,00« Pfund St. des

Jahrs Einkünfte hak, wird gewiß nicht fünfzig Bedien-

ten halten.

Abgaben, welche nur auf gewisse Gewerbe und

die m denselben zu machenden Gewinnste angelegt sind,

können nie eine Aenderung im Zinsfüße hervorbringen.

Niemand wird sein Geld demjenigen auf geringere Zin¬

sen leihen, welcher von seinem Gewerbe eine Austage zu

bezahlen hat, wenn er höhere Zinsen von dem bekommen

kann, der keine Auflage bezahlt. Austagen hingegen,

welche die Gewinnste in allen Gewerben, so weit als die

Regierung dieselben erreichen kann, treffen, werden

iti> vielen Fällen auf die Geldzinsen Einfluß haben. Der

VinZtiäme, oder der zwanzigste Psenn-g in Frankreich

ist eine Auslage, die unserer englischen Lanktape entspricht,

und so wie diese, auf Ländereyen, Häuser und bewegliche

Güter gelegt ist. In sofern sie die Kapitalien betrifft,

wird sie zwar nicht mit sehr großer Strenge, aber doch

mit mehr Genauigkeit eingetrieben, als der auf den

nehmlichen Gegenstand gelegte Theil der englischen Land.

tape. Sie fallt in vielen Fallen ganz auf die Geldzinse».

Auch ist in Frankreich der Zinsfuß oft durch die sogenann¬

ten contrncs clü ccmliitmion äe rente gesunken.

Vermöge dieser Conkracte bezahlt der Borger eine be-

ständige jährliche Rente, doch mit dem Bedinge, daß er

durch Zurückzahlung des Kapitals, sich so bald er will,

davon
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Fälle ausgenommen, sein Kapital nicht zurückfordern

darf, so lange ihm die Rente richtig bezahlt wird. Es

scheint, daß diese Renke durch jene Auflage des zwanzig¬

sten Pfennigs nicht erhöhet worden ist, ob man sie gleich

von allen solchen Contraccen ziemlich genau eingefor¬

dert hat.

Zusatz
zu dem ersten und zweyten Hauptstücke.

Auflagen auf den Kapitalwerth der Lande,

reyen, Häuser und beweglichen Güter.

vAo lange ein Eigenthum in den Handen einer und der¬

selben Person bleibt, kann bey den immerwährenden

Auflagen, mit welchen man dieses Eigenthum belastet,

nie die Absicht statt finden, den Werth desselben, als

Kapital betrachtet, zu vermindern: sondern der Staat

will nur einen Theil der Einkünfte, welche es seinem

Besitzer verschafft, sich zueignen. Wenn aber das Ei¬

genthum aus einer Hand in die andere geht; wenn eS

durch Erbschaft, Tausch, Schenkung oder Kauf seine

Besitzer wechselt: so wird es oft mit solchen Abgaben

belegt, die nothwendig einen Theil seines Kapitalwerths

Hinwegnehmen müssen.

Von
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Von dem Verdorbenen zu den überlebenden
kann kerne Art des Eigenthums, — und von einer
lebenden Person zur andern kann kein unbewegliches
Eigenthum, dergleichen Häuser und Landgüter sind,
übergehen, ohne daß die Sache öffentlich und allgemein
bekannt werde. Solche Verhandlungen können also
gerade zu mit Auflagen beschwert werden. Hingegen ist
die Uebercragung des beweglichen Eigenthums von einer
lebenden Person zur andern, z. B. dos Ausleihen von
Kapitalien oft ein Geheimniß; und kaun wenigstens
verborgen gehalten werden. Die Uebertrogungkann
also auch kein Gegenstand einer unmittelbar auf sie gerich¬
teten Auflage seyn. Aber durch 'Umwege ist sie aus eine
zweysache Art besteuert worden: einmahl, indem der
Staat verlangt hat, daß die Schuldverschreibung,wenn
sie vor Gericht gültig seyn soll, auf Pergament oder Pa¬
pier geschrieben werde, von welchem Stempelgebühren
bezahlt worden sind; zweytcnö, indem er verordnet hat,
daß jene Schuldverschreibung, — ebenfalls bey Strafe
der Ungültigkeit, — in öffentliche oder in geheime Re¬
gister eingetragen, und für diese Eintragung eine gewisse
Summe Geldes erlegt werde. Mit diese» mittelbaren
Auflagen des Stempelpapiers und der Eintragung in
die Register sind sehr oft auch die Uebergänge des Ei¬
genthums von Verstorbenen zu den Ueberlebcnden, und
die des unbeweglichen Eigenthums von einer lebenden
Person zur andern belegt worden, obgleich beyde als no¬
torische Thatsachen leicht unmittelbar hätten besteuert wer¬
den können.

Die Viceümu berLeUtarum bey den Römern, oder
die Abgabe des zwanzigsten Theils der Erbschaften, war

eine
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eine direcke Aussage auf die Übertragung eines Eigen»

thums von Gestorbenen auf die Ueberlebendcn. Dio

Cassms, *) der von ihr am deutlichsten spricht, sao.t, daß

ste von allen Erbschaften, Vermächtnissen und Schen¬

kungen auf den Todesfall ohne Unterschied bezahlt worden

sey, bloß diejenigen ausgenommen, wela-e den nächsten

Verwandten zufallen, oder den Armen zu Gute

kommen»

Die Holländer haben eine ähnliche Aussage auf

Erbschaften. **)Eollateral-Erben müssen, nach Verhält¬

niß ihrer nähern oder entferntem Verrvandschaft mit dem

Erblasser, von fünf bis zu dreyßig vom Hundert von der

ererbten Summe abgeben. Vermächtnisse oder Ge¬

schenks, die durch Testamente gemachr werden, find den¬

selben Abgaben unterworfen» Der Mann, welcher

seine Frau, oderdre Frau, welche ihren Mann beerbt,

giebt nur den fünfzigsten Theil ab: die luüuolu. kiere»

üicu8, die Erbfolge in absteigender Linie, ist mit dein

zwanzigsten Pfennige, die in aufsteigender, wenn El¬

tern ihre Kinder beerben, ist mit gar keiner Abgabe be¬

schwert. Der Tod eines Vaters ist für diejenigen seiner

Kinder, die bisher mit ihm in Einem Hause gelebt ha¬

ben, selten mit einer Vermehrung, oft aber sogar mit

einer Verminderung ihres Einkommens verbunden; leh,

teres, insofern sie dasjenige verlieren, was er mit sei¬
nem Fleiße erwarb,, von seinem Amte einnahm, oder

viel»

l» 5t- Aiche auch Lurwsnn lis VeÜlZsUbiis pop. Itom. k?gx>.
XI. und LoucULvä äs 1'in^vk clu lur Ics tu?,
cellions.

**) Nemvirss concrrnsnc Iss Öroits etc. lom. l. x. isx,

S mirh Unters. 3 Th. ^



zo6

vielleicht als eine Rente auf Lebenszeit empfing. Es

würde eine Grausamkeit seyn, ihren Verlust noch durch

eine A finge, die ihnen einen Theil ihrer Erbschaft enc-

zöge, erschweren zu wollen. Aber anders kann zuweilen

der Fall bey Kindern seyn, die nach dem Ausdrucke des

römischen Rechts emancipirk find, das heißt, die ihren

'Antheil au dem väterlichen Vermögen erhalten, selbst

Familien errichtet haben, und die sich nun aus Fonds

unterhasten, die von dem Vermögen ihres Vacers ganz

unabhängig sind. Was solche Kinder noch aus der vä¬

terlichen Verlassenschaft erhalten, ist ein wahrer Zusatz

zu ihrem Vermög ni, und kann also ohne andere Un¬

bequemlichkeit, als die mit der Bezahlung jeder Abgabe

verbunden ist, besteuert werden.

DieLehnsgesehe legten ebenfalls den Vasallen, bey

jeder Übertragung des Eigenthums, es sey von Der»

storbenen zu den Ueberlebenden, oder von einem Leben¬

de» znm andern, gewisse Abgaben auf, welche (änlunli-

hicßem Diese machten in arten Zeiten eine Haupt-

quelle der Einkünfte fast aller europäischen Landes-

Herrn anS.

Wenn der Erbe eines unmittelbar von der Krone

abhängigen Lc-Hnguks, die Investitur empfing, mußte

er der Krone ungefähr so viel bezahlen, als das Gut in

einem Jahre eintrug. War der Erbe minderjährig, so

fielen, während der Minderjährigkeit, die sämmtlichen

Einkünfte des Lchnsguts in die Hände des Lehnsherrn-

der von der Verwendung derselben keine weitere Rechen¬

schaft zu geben brauchte, wenn er nur sein Mündel stan-

des mäßig unterhielt, und der Wittwe, wenn eine vor-

Handen war, den Wittwengehalt, der auf dem Gute

hafte-
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hastete, auszahlte» Wurde der Mündel volljährig und

übernahm «r sein Gut: so wurde dem Lehnsherrn von.

neuem eine Abgabe entrichtet, die ebenfalls das Einkom¬

men eines Jahres betrug und im englischen relisst hieß«

Jetzt ist eine lange Minderjährigkeit eines großen Guts¬

besitzers oft sehr nütz.ich, die Güter von cen daraus haf¬

tenden Schulden zu beftcyen, und der Familie wieder zu

ihrem alte» Glänze zu verhelfen. Damahls konnte sie

nie diese guten, — aber sie mußte oft schlimme Folgen

haben. Die Güter wurden gewiß nicht schnldenftey;

aber sie wurden wahrscheinlich vernachlässiget und gingen

zu Grunde.

Nach den Lehnsgeseßen konnte der Vasall sein Gut

ohne Einwilligung des Lehnsherrn nicht veräußern; und

um diese zu erhalten, mußte er sich mit ihm gemeiniglich

durch eine Summe Geldes abfinden- Diese war anfangs

willkürlich, wurde aber mir der Zeit in vielen Ländern auf

gewisse Procente des Werths der Güter festgesetzt. In

einigen, wo alle andere Lehnsgswohnheiten schon längst

aufgehört haben, ist doch diese bey jeder Veräußerung

des Lehnguts zu zahlende Abgabe übriggeblieben, und

macht einen beträchtlichen Theil der landesherrlichen Ein¬

künfte aus. Im Eanwn Bern, zum Beyspiel, muß von

allen adelichen Gütern bey jeder Veräußerung der sechste,

und von unadelichsn der zehnte Theil abgegeben wer¬

ben. *) Im Canton Lucern sind diese Laudemien, (denn

dieß ist der gewöhnliche Name dieser Abgabe,) nicht all¬

gemein üblich, sondern nur gewissen Distrikten eigen.

Wenn aber jemand seine Güter verkauft, um außerhalbU 2 Lan-

*) ^smoirs« concernE !sr Vroür ere. roms l> x>. i;i.
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Landes zu gehen: so muß er zehn voin Hunderte vom

Kaufpreise abgeben. Aehnliche Abgabe», die dem

Landesherr» entweder bey jedLM Gütcrverkanft, oder

bey dem Verkaufe gewisser Güter bezahlt werden, sind

in mehr als einem Lande eingeführt, und machen einen

bald größer», bald geringer» Theil der Staatsein¬

künfte aus.

Die Veräußerung unbeweglicher Güter kann auch

auf eine Mittelbare Weise besteuert werden, entweder

indem die Documenre, welche darüber ausgefertiget wer¬

den, einen Stempel haben, oder in Register eingetra¬

gen werden müssen, und für das eine oder das andere,

entweder nach Verhältnisse des Werths der Sache, oder

nach wirklichen Bestimmungen etwas bezahlt wird.

In Großbritannien richten sich die Ctrmpelgcbüh-

ren nicht sowohl nach dem Werthe des übertragenen Ei¬

genthums, (indem eine Schuldverschreibung für die

größte Geldsumme auf einen Skempelbogen, der acht¬

zehn Pfennig St. oder eine halbe Krone kostet, geschrie¬

ben werden kann) sondern nach der Beschaffenheit und Are

der Ucberiragmig selbst. Der theuerste Stempel auf einen

einzelnen Bogen Papier oder cine Pergamemhauf, über¬

steigt nicht sechs Pfund St. und dieser größte Stempel

wird gemeiniglich bey Schenkungen, welche die Krone

macht, oder bey gewissen gerichtlichen Verhandlungen

bezahlt; und zwar ohne Rücksicht auf die Größe, odee

die Unerheblichkeit des Gegenstandes. Für das Eintra¬

gen der Schuldverschreibungen, Kaufbriefe u. s. >v. in

die öffentliche» Register, wird in Großbritannien keineAb-

*) p. -r57.
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Abgabe an den Landcsherrn, sondern es werden nur

Spötteln bezahlt, welche den damit beschäftigten Beam¬

ten zu Gute kommen, und selten mehr betragen, als die

damit bezahlte Arbeit werth ist.

In Holland *)wird bcydeö bezahlt, Stempel - und

Eintragungs-Gebühren; und beyde sind mit dem Wer¬

the des Eigenthums, bey dessen Uebcrtragung sie bezahlt

werden, zuweilen im Verhältnisse, zuweilen sind sie es

nicht. Alle ihre Testamente müssen auf Stempclpapicr

geschrieben werden, wenn sie gültig seyn sollen; und

der Stempel kostet um so viel mehr, je größer das Ver¬

mögen ist, worüber tesiirt wird. Ein einfacher Stems

pclbogen kann daher das einemahl mit drey Stübcrn,

das andercmahl mit dreyhundcrt holländischen Gulden

bezahlt werden. Ein geringerer Stempel, als nach

Maßgabe des hinterlassenen Vermögens seyn sollte,

macht das Testament ungültig, und hak die Einziehung

des Vermögens zur Folge. Von den Schuldverschrei¬

bungen sind die einzigen Wechselbriefs von Bezahlung

der Stempclgebühren befreyet. Alle andere Urkunden

über Kaufe und Darlehne müssen diese Gebühren be¬

zahlen. Doch steigen sie nicht im Verhältnisse mit dem

Werthe der verkauften oder verliehenen Sache. — Au¬

ßerdem müssen alle Verkäufe von liegenden Gründen,

Gütern und Häusern, und alle hypothekarische Schulden

gerichtlich eingetragen; und dafür muß dem Staate zwey

und ein halbes Procent von der Kauf- oder Schuldsumme

bezahlt werden. Dieß wird sogar auf alle Schiffe und

Fahrzeuge, die mehr als zwey Tonnen Last führen, sie
U z mögen

Xtsmvii'es concernWt les Orviks etc. lom. r. p. 22;—
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mögen mit oder ohne Verdeck seyn, ausgedehnt. Wahr¬

scheinlich sieht man sie als eine Are schwimmender Häu¬

ser an. Eine gleich große Abgabe wird auch bey dem

Versaufe beweglicher Güter bezahlt, wenn der Verkauf

' gerichtlich geschieht.

In Frankreich sind Stempel- und Emtragungs-
Gebühren gleichfalls übliche Abgaben. Die erstem

werden unter der Hauptgattung der Mistes oder der Ao¬

rist micbegiisfen, und auch von den Aecifebeamten einge-

hoben. Die andern werden als ein Theil der Domani-

alrechks der Krone angesehen, und werden wieder von

andern Beamten erhoben.

Beyde Arten der Austagen sind eine Erfindung

ziemlich neuer Zeiten. Aber während eines Jahrhun¬

derts haben sie sich so ausgebreitet, daß Stempelge--

öühren fast in ganz Europa, und die Gebühren für die

Einregistrirung der Kauf-und Darlehnö-Urkunden in

dem größten Theile desselben bezahlt werden. Nichts

lernt eine Regierung so geschwind von der andern, als

eine neue Methode, dem Beutel der Unterthanen Geld

abzuzapfen.

Auflagen auf den Uebergang eines Eigenthums von

einem Verstorbenen zu den Uebcrlebcnden, werden von

dem, welcher sie unmittelbar bezahlt, auch am Ende ge¬

tragen; — ich meine von dem, welcher die Verlassen-

schast erhält. Auflagen auf den Güterverkaus fallen fast

ganz dem Verkaufet zur Last. Dieser ist gemeiniglich

unter einer großem Nothwendigkeit zu verkaufen, als

der Käufer zu kaufen. Der Verkäufer nimmt so viel

er bekommen kann; der Käufer giebt so viel er will.

Der



Der letztere berechnet, was ihm das Gut und was ihm

die Abgabe kosten wird. Je mehr er auf diese rechnen

muß, desto weniger ist er geneigt si'ir jenes zu geben.

Auflagen dieser Art fallen also oft auf Personen, die in

einer Art von Noth sind; und werden daher nich selten

drückend rind hart.

Abgaben auf den Verkauf neugebaneter Häuser,

(bey denen das Gebäude, ohne Grund und Boden ver¬

kauft wird), fallen gemeiniglich auf den Käufer. Wenn

dieser dem Erbauer nicht die Auflage zugleich mit den

übrigen Baukosten ersetzte: wer würde noch das Gewerbe

forttreiben, und Häuser aus den Kauf bauen wollen. An¬

ders verhält es sich mit alten Häusern? Hier ist derselbe

Grund, wie bey den Landgütern vorhanden, daß die

Auflage auf den Verkäufer fallen muß. Es ist nehm¬

lich gemeiniglich die Noth, die ihn zum Verkaufe zwin¬

get, oder es sind gewisse Umstände, die ihn dazu veran¬

lassen. — Wie viele neue Häuser des Jahrs in einer

Stadt gebauet, und zum Verkaufe ausgebothen werden

sollen: das hängt großtentheils davon ab, wie groß die

Nachfrage nach neuen Häusern sey. Ist diese nicht so

beträchtlich, daß der Erbauer seine Unkosten mit einem

billigen Gewinnste herausbringt: so hört er auf zu bauen

Hingegen ist es gänzlich unbestimmt, wie viele alte Häu¬

ser des Jahres zum Verkaufe kommen sollen. Dieß

hängt von Zufällen ab, die mit der Nachfrage in gar

keiner Verbindung, und also auch in keinem Verhält¬

nisse stehen. Zwey oder drey große Bankerotte in einer

Handelsstadt bringen viele Häuser zum Verkaufe, und

diese müssen alsdann um denjenigen Preis loSgeschl-gcn

werden, der dafür zu erhalten ist.

U 4 Bey
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Bey Darlehnen fallen die Stempel-und Emtra-

gunas-Gebüaren ganz auf den Borger, und werden für

gewöhnlich in der That von ihm bezahlt. Aehnliche

Abgaben bey Prozeßakten fallen auf beyde prozessirende

Theile, uns vermindern den Werth des Eigenthums,

worüber sie streiten. Je mehr es kostet, sich in den

Besitz eines Eigenthums zusetzen, desto weniger ist eS

werth, wenn man davon Besitz genommen hat.

Alle Abgaben, welche bey Ueberkragung des Eigen«

thumS aus einer Hand in die andere, bezahlt werden,

vermindern ohne Zweifel den Werth dieses Eigenthums,

als Kapital betrachtet; und schwachen also dadurch zu¬

gleich die Fonds, woraus die hervorbringende Arbeit und

die hervorbringenden Arbeiter unterhalten werden. Alls

Auflagen sind mehr oder weniger gemeinfchadlich, die um

die Einkünfte des Lanvesbcr-n zu erhöhen, aus welchen

selten andere als nichts hervorbringende Arbeiter u,„

terhalten werden, das Kapital der Unterthanen schmä¬

lern, welches ganz der Unterhaltung hervorbringende

Arbeiter gewidmet ist.

Ueberdieß sind solche Anfingen, wenn sie gleich dem

aus einer Hand in die andere übertragenen Eigenthums

angemessen sind, doch ungleich: weil von zwey Gütern

gleiches Werthes, das eine seine» Eigenthümer oft wech¬

seln kann, indeß das andere in eben denselben Handen

bleibt. Dle Ungleichheit ist noch größer, wenn sie auch

nicht einmahl nach dem Werthe des übertragenen Guts

steigend und fallend sind: wie dieß bey den Stempel-

und Eintragttngs-Gebühren in der That der Fall ist.

Von Einem Fehler sind sie indeß frey, dem, daß sie

m einzelnen Fällen willkührlich erhöhet und erniedriget
wer-



werden könnten. Dieß ist unmöglich, da das Gesetz

genau und deutlich zum voraus bestimmt, was i» jedem

Falle zu bezahlen sey. Ferner, ob sie gleich zuweilen

auf Personen fallen, die eben nicht allzuvcrmoqend sind,

sie zu bezahlen: so werden sie doch größtentheils zu der

Zeit ihnen abgefordert, wo es am ersten zu vermuthen
ist, baß sie das Geld zu ihrer Abtragung wirklich in
Handen haben. Endlich verursachen sie geringe Erhe¬

bungskosten, und unterwerfen die Contribuenten-schwer¬

lich andern Unannehmlichkeiten, als denen, die von

Bezahlung jeder Auflage unzertrennlich sind.

In Frankreich wird über die Skempelgebührsn we¬

nig, — aber über die, für die Eintragung der Urkun¬

den in die Grundbücher zu bezahlenden Abgaben, —

welche stroics ste LornroNe heissen, wird sehr viel ge¬

klagt. Die letzter» sollen zu manchen Erpressungen von

Serien der Generalpächter, welche diese Auflage erheben,

Anlaß geben, weil diese sie sehr willkürlich verändern

können. In den meisten der Schmähschriften, die in der

neuesten Zeit, gegen Las jetzt obwaltende Französische Fi«

uanzsystem erschienen sind, geht die Hauprbeschwerde

immer wider die Comrole. Indeß scheint Unbestimmt¬

heit nicht ein wesentlicher Fehler dieser Auflage zu seyn.

Wenn jene Volksklagen gegründet sind: so muß ter

Mißbrauch nicht sowohl aus der Natur der Auflage an

sich, als aus der undeutlichen und unbestimmten Abfas¬

sung derjenigen G-setze entstehen, durch welche die Auf¬

lage eingeführt worden ist.

Daß hypothekarische Schulden, und überhaupt alle

Rechte, welche unbewegliche Güter betreffen, durch

Eintragung in öffentlich beglaubigte Register vergemis-
U 5 sert
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sert worden: ist beydes dem Gläubiger und Schuldner

nüß'jch, deren Sicherheit es vermehrt; und ist daher

ei e für den ganzen Staat wohlthätige Einrichtung.

We n andcre Urkunden eben so registrier werden müssen:

so bringt dieses oft- den einzelnen Personen Schaden und

selbst Gefahr, ohne daß für daö Publicum ein großer

Vortheil daraus entstünde. Wenigstens selben keine

Register über Sachen gehalten werden, von welchen

anerkannt ist, daß sie geheim gehalten werden müssen.

Es ist zu viel gewagt, wenn man die Sicherheit der

Würger in Absicht ihres Eigenthums, von der Ver¬

schwiegenheit der untern Finanzbedienken abhängig

macht. — Indeß hat die Einrichtung, daß die Re-

gistrjrungSabgaben eine Quelle landesherrlicher Einkünfte

geworden sind, leider! nur zu oft die Folge gehabt, daß

diese Registraturen ins unendliche vervielfältiget und

auf vicle Verhandlungen ausgedehnt worden sind, die

eins öffentliche Vergewisserung weder zulassen noch be¬

dürfen. In Frankreich giebt es verschiedene Arten ge¬

heimer Registraturen; ein Mißbrauch, der zwar aus

solchen Austagen nicht nothwendig entsteht, aber doch

sehr natürlich durch sie veranlasset werden kann.

Solche Stempelgebühren, dergleichen in England

Von den Spielkarten, Würfeln, Zeitungen und Zeitschrif¬

ten entrichtet werden, ssind eigentlich Auflagen auf die

Consumiion. Ihre Bezahlung fällt zuletzt auf die Per¬

sonen, welche solche Waaren verbrauchen. Nicht von

andrer Art sind die, welche für das Recht, Wein, Bier

und Branntwein im Einzelnen zu verschenken bezahlt

werden. Der Absicht nach sollten sie vermuthlich auf

den Gewinnst des Einzelnhandlerö fallen: dem wirkli¬

chen



chen Erfolge noch ober sollen sie auf den Verzehret.

Obgleich diese lehiern Stempelgebührcn mit den entern

gleichen Nahmen haben, und von denselben Beamten

eingehoben werden: so gehören sie doch mit ihnen nicht

zu einerlei) Gattung der Auflagen, und werden nicht aus

einerley Fonds bezahlt.

Dritter Abschnitt.

Auslagen ouf den Arbeitslohn.

L^ecrLohn, welchen die untern Klassen der Arbeits¬

leute für ihre Arbeit bekommen, wird, wie ich schon in

dem ersten Buche zu zeigen gesucht habe, durch zwey

Umstände unvermeidlich bestimmt: durch die Nachfrage

nach Arbeit, und durch den gewöhnlichen oder Mittel-

preis der Lebensrnittel» So wie das Verlangen nach ar¬

beitenden Handen entweder wachst, abnimmt, oder un¬

verändert bleibt: so wird auch der Unterhalt des Arbei¬

ters entweder reichlich, kärglich oder mittelmäßig. Wie

viel nun jedes Jahr der Arbeiter an Gelde bekommen

müsse, um sich diesen reichlichen, kärglichen, oder mit¬

telmäßigen Unterhalt erkaufen zu können: das hängt von

dem Durchschnitts-Preise der Lebensmittel dieses Jah¬

res ab. So lange also beydes, die Nachfrage nach

Arbeit und der Preis der Lebensmittel unverändert bleibt,

kann eine Auflage auf den Arbeitslohn keine andere Wir-

kung h'ben, als diesen noch um etwas mehr zu erhöhen,

als die Aussage betragt. Man sehe zum Beyspiele, an

einem gewissen Orte sey die Nachfrage nach Arbeit, und

der Preis der Lebensmittel so beschaffen, daß dadurch

der
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der gewöhnliche Lohn von der Arbeit einer Woche
auf zchn Schillinge bestimmt wird: und nun werde
auf diesen Arbeitslohn eine Ansinge von zwanzig Pro»
cent, deö heißt, eine, die den fünften Theil desselben
beträgt, aufgelegt. Bey vorausgesetzter blnvcrander-
lichkeit der Nachfrage nach Arbeit und des PreifeS
der Lebensrnittel wird der Arbeiter, auch nach ausgeleg-
ter Abgabe, noch zchn Schillinge reines Einkommens
die Woche von seiner Arbeit erwarten, und auch gewiß
erhalten. Aber damit ihm dieses gesichert sey, muß
der Arbeitslohn nicht bloß auf zwölf Schillinge, son¬
dern noch einen halben Schilling höher steigen. Da¬
mit der Arbeiter eine Abgäbe von einem Fünstheile sei¬
nes bisherigen Lohns bequem bezahlen könne, muß
er ein Viertheil mehr bekommen.Wake ihm der zehnte
Theil als Abgabe aufgelegt worden, so würde er seinen
lohn um einen achten Theil erhöhet haben.

Eine unmittelbar auf den Arbeitslohn gelegte Ab¬
gabe, kann, wenn sie gleich aus der Hand dcö Ar¬
beiters zuerst bezahlt wird, doch selbst nicht als von ihm
vorgeschossen angesehen werden. Denn er bekömmt sie
sogleich von dem, welcher ihn in Arbeit setzt, noch mit
einen: kleinen Zusätze vermehrt, wieder: und dieser sein
unmittelbarer Brotherr ist es eigentlich, welcher die
Abgabe vorschießt. Wer sie aber zuletzt und eigentlich
bezahlt, ist unbestimmt; allezeit aber ist es derjenige,
in dessen Händen die durch solche Arbeit verfertigte
Sache zuletzt verbleibt, um von ihm genossen, oder
verbraucht zu werden.' Wird eine solche Aufläge auf
Manufarturarbeiten gelegt; so schießt sie der Manufac-
turherr allerdings vor; aber er ist sowohl berechtiget,

als



als genöthigt, sie auf den Preis seiner Wachen zu

schlagen. Der Verzehrcr also ist es , der zuletzt den

durch die Auflage crhdhetcn Arbeitslohn, nebst dem

Gsminnste, den noch überdies l der Manufacttnhcrr

auf diesen erhöheken 2lrbeitölohn zu machen gedenkt,

bezahlen muß. Trifft jene Auslage die Arbeiten des

Landbaues: so ist es der Pachter, welcher sie vorschie¬

ßen, und ihrentwegen ein größeres Kapital, als zuvor

in die Wirthschaft stecken muß, wenn er dieselbe An¬

zahl Arbeiter unterhaken will. Um nun dieses größere

Kapital nebst den: gehörigen Gewinnste davon, wieder

aus der Wirthschaft herausziehen Zu können, muß er

einen größten Theil der Ernten, — oder welches auf

eins hinausläuft, den Preis eines großem Theils für

sich behalten, und dem Grundherrn einen kleinern, als

Rente zugestehen. Auf den Eigenthümer der Lände¬

reyen wird also in diesem Falle jene Ansage, oder die

dadurch veranlaßte Erhöhung des Arbeitslohns fallen«

Er wird sich von seiner Pachtrenke, nicht nur so viel,

sondern noch etwas mehr, als die 'Auflage betrage, müs¬

sen abziehen lassen, damit der Pachter außer seinem

Vorschüsse auch noch die Zinsen dieses Vorschusses

erhalte.

Ueberhaupt wird also durch die Auflage, die un¬

mittelbar den Arbeitslohn belasten soll, zuletzt nur der

Preis der Manufacturwaaren erhöht, und die Lcuidrente

vermindert: und zwar beydes in einem höhern Grade

als geschehen siyn würde, wenn man die Abgabe unmit¬

telbar theils auf die Landrente, und theils auf den Ver¬

brauch jener Waaren gelegt hacke»

Wenn diese Folgen nicht immer entstanden sind,-—

wenn der Arbeitslohn nicht immer durch die auf ihn nn-

miktsl-
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mittelbar gelegten Abgaben erhöhet worden ist: so liegt

die Ursache darin, daß durch soiche Abgaben zugleich

die Nachfrage nach Arbeit vermindert worden ist; daß

sie überhaupt dem Fleiße Hindernisse in den Weg gelegt,

der Beschäftigungen für den armen Arbeiter weuigcr

gemacht, und die Summe der in einem Jahre hervor¬

gebrachten Landeöwaaren verringert haben. Indeß ist

doch der Arbeitslohn durch diese Aussagen in sofern erhö¬

het worden, als er bey gleichem Zustande der Cultur

und des Gewerbfleißes, bey gleicher Nachfrage nach

Arbeit, noch geringer gewesen seyn würde, wenn die

Aussagen nicht waren zu bezahlen gewesen»

Aber warum bringt eine Abgabe die auf den Lohn

der Landarbeiter gelegt wird, keine Erhöhung in den

Preisen der rohen Erzeugnisse hervor? — Ich ant¬

worte: aus eben dem Grunde, aus welchem, wie ich

oben entwickelt habe, eine Aussage auf die Gewiunste des

Pachters jene Preise nicht erhöhet.

So thöricht und so verderblich auch Auflagen dieser

Art sind: so finden wir sie doch in vielen Ländern einge¬

führt. Derjenige Theil der Taille in Frankreich, wel¬

chen in den Städten und auf dem Lande die für Tage.

lohn arbeitenden Klaffen bezahlen, gehört ganz eigent¬

lich zu dieser Gattung. Man berechnet den jährlichen

Erwerb dieser Coutribuenten nach dem üblichen Tageloh-

ne des Distrikts, worin sie wohnen; und um sie so we¬

nig als möglich zu drücken, nimmt man nicht mehr als

zweyhunderr Arbeitstage in einem Jahre an *). Doch
ist

icisirioirss conr«msnt!ss Oioits ste> 2om. tl. p, ioS-
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ist das, was jeder einzelne abzugeben hak, von Jahr
zu Jahr verschieden, und richtet sich nach Umständen,
über welches der Einnehmer der Auflage oder der Com-
missar, welchen der Intendant ihm beygesellt, allein
Richter ist.

In Böhmen sind, nach der neuern Einrichtung,
welche die Finanzen im Jahr 1748 daselbst bekommen
haben, die Handwerker mit einer schweren Austags be¬
legt worden. Sie werden in vier Klassen getheilt. Die
höchste zahlt des Jahrs hundert Kaysergulden;die
zweyte siebenzig, die dritte fünfzig, die vierte, welche
die Dorfhandwerker, und von den städtischen die ärm¬
sten und niedrigsten unter sich begreift, fünf und zwan-
zig Gulden *).

Die Belohnungen, welche eigentliche Künstler und
Gelehrte für ihre Arbeiten erhalten, stehen, wie ich im
ersten Buche gezeigt habe, mit dem Erwerbe, den die
Handarbeiter in ihrem Gewerbe machen können, in
rinem gewissen Verhältnisse Würden jene Belohnun¬
gen der Künstler und Gelehrten mit Auflagen beschwert:
so könnte daraus nichts anders folgen, als daß ihre For¬
derungen noch um etwas mehr, -als die Auflage betragt,
stiegen. Wenn dieses nicht geschahe, oder wenn diese
erhöheten Forderungen unerfüllt blieben: so würden diese
Lebensarten nicht mehr durch den höher» Gewinn den
großem Aufwand, den sie verursachen, ersehen; sie wür¬
den gegen die übrigen Gewerbe verlieren; sie würden
also von vielen verlassen werden, die sich ihnen sonst ge¬

widmet

*) Klei», e. I. O. lome II. x>. 87,
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widmet hätten: und dadurch würde zuletzt das Gleichge«

wicht wieder hergestellt werden.

Die an gewisse Aemter gelüfteten Einkünfte wer¬

den nicht so wie die aus gewissen Gewerben entstehenden,

durch die freye Coneurrenz m bestimmten Schranken ge¬

halten; und das Verhältniß zwischen Lohn und Arbeit,

zwischen der Natur der Beschäftigung, und der Größe

der Vortheile, die sie verschafft, ist also bey jenen nicht

immer so richtig abgemessen als bey diesen. Sie sind,

in den meisten Ländern etwas größer, als die Beschäfti¬

gung welche die Aemter auffegen, an sich erfordern

würde; und dieß aus der ganz begreiflichen Ursache,

weil die Theilhaber an der Regierung sich selbst und

ihre unmittelbaren Agenten und Mitgehülsen eher zu

freygebig, als zu kärglich zu belohnen geneigt sind»

Daher konnten, in den meisten Fallen, die Besoldun-

gen der Beamten sehr bequem einer Auflage unterwor¬

fen werden. Ueberdieß sind die Personen, welche öf¬

fentliche, besonders einträgliche Aemter bekleiden, fast

in allen Ländern Gegenstände des allgemeinen Neides;

und Auflagen also, welche ihre Einkünfte auch ein we¬

nig mehr, als es der vollkommenen Billigkeit gemäß

ist, beschneiden, gefallen doch noch dem großen Hansen

wohl. In England, zum Beyspiele, wo, nach der

allgemeinen Voraussetzung, die Landtaxe von allen andern

Arcen der Einkünfte nicht mehr als den fünften Theil ab-

fcrdcrk, — erhielt eins Auflage, welche von allen Amts-

besoidungcn, die hundert Pfunde Sterling des Jahrs

übersteigen, mehr als den vierten Theil, (fünf und einen

halben Schilling von jedem Pfunde) einhebt, den allge¬

meinen Beyfall des Volks. Nur die Pensionen, welchediZ



die jungem Zwergs der? königlichen Familie ziehen, der
Sold der Officiere bey der Armee und Flotte, endlich
der Gehalt bey einigen wenigen andern Aemtern, die
dem allgemeinen Neide weniger ausgesetzt sind, waren
davon ausgenommen.

In England giebt es keine andre Aussagen, die'
unmittelbar den Arbeitslohn beschweren.

Vierter Abschnitt.

Auflagen die, nach ihrer Absicht, alle Aktz
ten des Einkommens, ohne Unter«

schied, treffen sollen.

^wey Gattungen der Auflagen sind dazu bestimmt,
jede Quelle des Einkommens der Staatsbürger, ohne
Unterschied zu belasten: das sind die Kopfsteuern,
und die Consumtionscrbgaben. Bcode müssen aus
jeder Art von Einkünften, aus der Landrente sowohl
als aus dem Kapitalgewinnst und dem Arbeitslöhne be->
zahlt werden, nachdem der Contribuent die eine odey
die andere Art von Einkünften hat.

uern, wenn man sie dem Vermögen- oder den
Einkünften der Contribuenten angemessen machen will,
werden dadurch fast unausbleiblich willkürlich. Der

Kopfsteuern»'

Smith. Unters, z. Th.
X Ver-



Vermögenszustand eines Mannes verändert sich von

Tage zu Tage; und ohne Untersuchungen, die unerträg.

licher sind als alle Abgaben, und die noch dazu wenig¬

stens alle Jahrs wiederhohlt werden müssen, kann er

nur muthmaßlich und ungefähr angegeben werden. Wie

hoch jeder also in. der Steuer angesetzt werden soll, muß

immer großenthcils von dem guten und Übeln Willen

derjenigen abhängen, welche die Vertheilung derselben

zu besorgen haben, und ifr säst durchaus unbestimmt

und willkürlich.

Wird die Kopfsteuer nicht nach dem Unterschiede

des Vermögens, sondern des Ranges vertheilt: so

wird sie äußerst ungleich; weil oft der Mann vom hö¬

heren Range ein weit geringeres Vermögen besitzt, als

der Mann von niederm Range.

Indem man also die Vertheilung der Kopfsteuern

gleich machen will, macht man sie willkürlich; und in¬

dem man ihnen Bestimmtheit geben will, bringt man

drückende Ungleichheiten hervor. Die Willkürlichkekt

der Auflagen ist immer ein großes Uebel, die Austagen

mögen schwer, oder leicht seyn. Die Ungleichheit bey

einer kleinen Abgabe kann leicht ertragen werden; die

Ungleichheit bey einer großen ist ganz unerträglich.

Bey den verschiedenen Kopfsteuern, die unter der

Regierung Wilhelms des dritten eingeführt wurden,

war die Vertheilung größtenteils nach dem Range ge¬

macht. Der Herzog bezahlte mehr als der Marquis,

dieser mehr als der Graf, — so ging es durch alle

Stufen des Adels bis zum Esquire und Gentleman her¬

unter. Die ältern Söhne der Pairö bezahlten mehr,als



als die jungem. Alle Gewerbsleute und ladenhand-
ler, die mehr als drey hundert Pfund Sterling im Ver-
mögen hakten, das heißt, die Wohlhabendem unter
ihnen überhaupt, bezahlen eine gleiche Kopfsteuer, so
ungleich auch ihr Vermögen war. Auch bey ihnen sa«
he man mehr auf den Rang, als auf das Vermögen.
-— Selbst die, welche bey der erstem Kopfsteuer nach
dem Anschlage ihres Vermögens angesetzt worden wa¬
ren, wurden in der Folge nach ihrem Range besteuert.
Die Procuratoren, Advocaten, und sogenannten §Lr-
ieanc8 ar ln>v'ch, die zuerst in der Klaffe derer, die
nach dem Vermögen, das man bey ihnen voraussetzte,
und zwar mit drey Schillingen für jedes Pfund Ster-

T 2 ling

*) In England ist dir auf unsere Zeit, (da endlich ein Lchrstuhl
für die englischen Gesetze in Oxford errichtet worden ist) daS
gemeine Recht nicht auf dr» Univcrsnalcn, sondern in ei¬
genen Collegien, welche Irw.s heißen, die in der Nähe der Ge¬
richtshöfe in Wesimünstcr ihre» Sitz, und auch von ihnen ihre
Namen (Inn ok ckancery und lun o(eoui k) haben, gelehrt
worden. In diesen Wanzfchulcn der Rechisgelehrten sind eben,
falls gewisse Eraöus oder Ekrcnstufen eingeführt, die den aka¬
demischen Würden ähnlich sind. Der untere Rang der jungen
Rcchlsgelehrlen. die sich der Advokatur widmen, heißt tzg-ri-
kers , der höhere Serjeanrs Äk!-nv. In den ältern englischen
Rechtsi'üchcrn heißen jene apprenricii LlNexem. diese sei'vien.
tes all Ictzem. Man mußte vor Zeiten sechzehn Jahre lang in
der erstem Qualität bey einem Gerichtshöfe gearbeitet haben,
um zu der letzter» zu gelangen. Jeder Richter in den drey
Vbern Gerichtshöfen kmgshench,ok common pleas, UNdchgn-
c-ev, muß Sarjsanc ac I.nv seyn, oder wird es, weil» er sein
Amt erhält, ^rromey und peoüor sind beyde Procuratoren,
jener bey einem Gerichtshöfe, wo das gemeine oder englische
Rcchtl gilt; dieser bey einem, wo das römische oder kanonische
eingeführt ist. A- d. U.
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ting standet, wurden in der Folg? nach ihrem Range-
ais Genrleme» angesetzt. Bey der Vertheilung
einer nicht allzu schweren Auflage wurde ein beträchtli¬
cher Grad von Ungleichheit für ein geringeres Uebel an-»
gesehen, als ein geringerer Grad von Willkür.

In der Anlegung derjenigen Kopfsteuer, die in
Frankreich , vorn Anfange dieses Jahrhunderts an, un¬
unterbrochen eingehoben worden ist, sind die Hähern
Stände, nach ihrem Range, zu einer auf immer un¬
veränderlichen Summe , in Ansatz gebracht worden;
die untern hingegen werden nach dem den ihnen ange¬
nommenen ÜFermögen besteuert, und erfahren erst je¬
des Jahr die bestimmte Summe, die ihnen abgefordert
werden soll. Alle Beamten, die in den königliche»
Regicrungs - und Finanz -- Collegien, in den hohem Ge¬
richtshöfen, bey der Armee als Officiere dienen, u.s.w,
bezahlen die Kopfsteuer auf die erste; — alle niedrige¬
re Klassen von Einwohnern und Bürgern in den Städ¬
ten und aus dem Lande bezahlen sie auf die zweyte Art.
In Frankreich lassen sich die Großen eine merkliche Un¬
gleichheit in ihren Abgaben gerne gefallen, da ihnen
diese Abgaben überhaupt nicht sehr lästig sind; aber da¬
zu sind sie zu stolz, sich von der Willkür eines Inten-
danten schätzen zu lassen. Die untern Stände hinge¬
gen in diesem Lande müssen mit jeder Art zufrieden seyn,
auf welche ihre Obern sie zu behandeln für gut finden.

I»

*) Es ist bekannt, daß Lenn-man im Englischen keinen so be¬

stimmten Rang, wie das Wort Edelmann bey uns, aber Loch

einen über Leu gemeinen Vewerbsmann erhobenen Stand aus¬

drückt- A. d- p.

t
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In England haken die Kopfsteuern niemahls die
Summe eingebracht, welche man von ihnen erwartete,
oder die sie, wie man glaubt, hatten bringen können,
wenn sie mit Genauigkeit und Strenge wären eingefor¬
dert worden. Die milde englische Regierung begnügte

sich bey den Kopfsteuern, die sie auflegte, mit der Ein¬
nahme, die sie brachten, ohne für die Ausfälle Ent¬
schädigung zu verlangen, die theils diejenigen verur¬
sachten, welche zu bezahlen unvermögend waren, theils
die, welche muthwillig Zu bezahlen sich weigerten, und.
wegen der zu nachsichtigen Vollziehung der Finanz-Ge¬
setze , auch nicht dazu gezwungen wurden. Die stren¬
gere Französische Regierung gab jeder Generalität
eine gewisse Summe, die sie schaffen mußte, auf; und»
machte es dem Intendanten zur Pflicht, dieselbe, es
koste was es wolle, behzutreiben, Beschwert sich ir¬
gend eine Provinz, zu hoch in dieser Steuer angelegt

zu seyn: so kann sie, wenn man die Klage gegründet
sindek, für das folgende Jahr eine Erleichterung erhall
ren; aber für das gegenwärtige muß sie bezahlen. J<r
dem Intendanten war erlaubt, um die bestimmte Sum¬
me aus seiner Generalität gewiß heraus zu bringen,
ihr eine etwas größere aufzulegen, damit her Ausfall
einiger unvermögenden oder rückständig bleibenden EoN-
rriburnten, durch das, was die Uebrigen zu viel zahl¬
ten, gedeckt würde. Bis zum Jahr 1765 war es
gänzlich der Willkür des Intendanten überlassen, die¬
sen Ueberfiuß zu bestimmen. In diesem Jahre aber
eignete sich das Recht, dieses zu thun; der königliche
StaatSrakh zu. Von der in den Provinzen aufgeleg¬
ten Kopfsteuer fallt, wie der sehr gründlich unterrichtete
Verfasser der Memoiren über die französischen Aussagen

L s sagt.
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sagt, der kleinste Theil auf den Adel und diejenigen
Stände, weiche vermöge ihrer Privilegien von der
Taille ausgenommen sind. Der größte fällt auf die
der Taille unterworfenen Stände; und diese müssen zu
der Kopfsteuer mehr oder weniger beytragen, nachdem
sie mehr oder weniger zu der Taille bezahlen.

Kopfsteuern, insofern sie auf die untern Klassen
des Volks gelegt werden, sind Auflagen auf den Arbeits¬
lohn , und daher allen den nachtheiligen Folgen ausge¬
setzt, die, wie wir gesehen haben, diese Gattung von
Abgaben begleiten.

Kopfsteuern verursachen keine große Hebungsko¬
sten, und bringen, wenn sie mit Strenge eingetrieben
werden, dem Staate ein ziemlich sicheres Einkommen.
Daher sind sie in Ländern, wo die Ruhe, die Sicher¬
heit, und der Wohlstand der untern Klassen nicht sehr
in Betrachtung kommen, sehr gewöhnliche Auflagen.
In großen Reichen ist, dessen ungeachtet, das Ein¬
kommen , welches Kopfsteuern bringen, immer nur ein
sehr kleiner Theil der gesammten Staatseinkünfte. Und
wie beträchtlich es auch seyn mag: so würde es immer

auf eine andere, dem Unterthan weniger lästige Weise
sehr leicht haben erhoben werden können.

Auflagen auf die Consumtion.

Aie Unmöglichkeit, die Einwohner eines Landes genau
nach dem Verhältnisse ihrer Einnahmen, mit Kopf¬
steuern zu belegen, scheint zu der Erfindung der Eon-
sumtionöabgaben Gelegenheit gegeben zu haben. Es

ist



ist dieß nehmlich eine Methode, den Aufwand eines Man»
nes zu besteuern, wenn man die Waaren, welche er
verzehrt, mit Auflagen beschwert.

Die Consumtionsartikel sind entweder Sachen, die
ein unentbehrliches Bedürfniß befriedigen, oder solche-
die zum Luxus gehören.

Aum Bedürfnisse rechne ich nicht bloß diejenigen
Waaren, welche zum Unterhalte des Lebens gehören,
sondern auch alle die, deren nach der allgemeinen Lan»
deSgewohnheit auch der gemeinste Mann nicht entbehren
kann, ohne den unter seines Gleichen eingeführten An¬
stand zu verletzen. Ein reines Hemd, zum Beyspiele,
gehört nicht zu den Nothwendigkeiten des Lebens inr
strengsten Sinne. Die Griechen und Römer lebten,
und noch dazu sehr bequem und angenehm, wie ich glau¬
be, ohne das Leiuenzeug zu kennen. Aber heute zu
Tage würde ein Tagelöhner, der etwas auf sich hält,
sich schämeu, öffentlich ohne ein leinwandncs Hemd zu
erscheinen. Der Mangel desselben würde selbst bey ihm
denjenigen schimpflichen Grad von Armuth anzeigen,
in welchen, wie man voraussetzt, niemand leicht fällt,
wenn er sich ihn nicht durch seine schlechte Aufführung
zuzieht. So hat, ausgleiche Weise, die Gewohnheit
in England lederne Schuhe zu einer Nothwendigkeit des
Lebens gemacht. Die ärmste Person, männlichen oder
weiblichen Geschlechts, die einiges Ehrgefühl hat, wür¬
de sich schämen, ohne lederne Schuhe öffentlich zu er¬
scheinen. In Schottland sind sie für Männer, auch
bis zu den niedrigsten Klassen herab, Bedürfniß ge¬
worden: aber sie sind es nicht für die Weibspersonen
geringen Standes, als welche, ohne daß es ihnen

T 4 Schan-
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Schande machte, barfuß gehen können. In Frank¬

reich gehören Lederne Schuhe, weder für Männer noch

für Weiber, zu den Nothwendigkeiten des Lebens;

Denn die gemeinen Leute beyder Geschlechter erscheinen

öffentlich, ohne sich im mindesten dadurch erniedrigt zu

fühlen, bald in hölzernen Schuhen und bald barfuß.

Unter Nothwendigkeiten des Lebens begreife ich al¬

so nicht bloß diejenigen Dinge, welche durch die Na¬

tur,— sondern auch diejenigen, welche durch die ein¬

geführten Regeln des Wohlstandes, auch den niedrig¬

sten Klaffen der Gesellschaft nothwendig geworden sind.

Alle übrigen Dinge rechne ich zum Luxus, ohne durch

dieses Wort den allermindesten Tadel auf den mäßigen

Gebrauch derselben werfen zu wollen. Bier, zum

Beyspiele, in Großbritannien, und Wein, selbst in

Den Weinlandern, rechne ich Zum Luxus. Ein Mensch,

von welchem Range er auch sey, kann sich dieser Ge¬

tränke, ohne daß es ihm Schande mache, enthalten.

Die Natur macht ihren Gebrauch nicht zum Leben noth¬

wendig , und die Gewohnheit macht es nirgends zu ei¬

tlem Uebelstande, ohne sie zu leben.

Da der Arbeitslohn allenthalben durch die Nach¬

frage nach Arbeit, und den Mittelpreis der Lebensrnit¬

tel bestimmt wird; so wird jener Lohn erhöhet, wenn

dieser Preis steigt; vorausgesetzt, daß der Zustand der

Gesellschaft, der die Nachfrage nach Arbeit entweder

fm Steigen, oder in der Abnahme, oder im Stille¬

stande erhält, unverändert bleibt M Eine Auflage

auf die Waaren der ersten Nothwendigkeit erhöhet de¬
ren

*) Man sehe im ersten Buche dar achte Kapitel.



ren Preis noch um etwas mehr, als sie selbst betragt:

weil der, welcher sie auf den Markt bringt, und die

Austage vorschießt, sie mit Zinsen wieder erhalten will.

Eine solche Austage verursacht also eine Erhöhung des

Arbeitslohns, die diesem Steigen der Preise angemes¬

sen ist.

So wirkt also eine Austage auf die Nothwendig¬

keiten des Lehens genau wie eine Austage, die unmittel¬

bar auf den Arbeitslohn gelegt wäre. Sie wird nicht

von dem Arbeiter selbst, sondern von dem, der ihn zur

Arbeit angestellt hat, vorgeschossen: der, wenn er em

Manufacturist ist, sich an dem Käufer seiner Waaren,

Durch Erhöhung ihrer Preise; und wenn er ein Pachter

ist, an dem Grundhern durch Verminderung der ihm

zu zahlenden Rente erhohlt.

Anders ist es mit Auflagen auf Dinge, die ich zum

Luxus rechne, wenn es auch nur ein Luxus für die Ar¬

men ist. Wenn der Preis solcher Artikel durch eine

Auslage steiget: so wird nicht nothwendig der Arbeits-

lohn dadurch erhöhet. Man lege, zum Beyspiel, ei¬

ne Austage auf den Toback, ob er gleich eben sowohl

zum Luxus der Armen, als der Reichen gehört: er wird

dennoch kein Steigen des Arbeitslohns hervorbringen.

In England betragen die Auflagen auf Toback, drey¬

mahl, in Frankreich funfzehnmahl so viel, als sein ur¬

sprünglicher Preis ausmacht; und doch scheint in kei¬

nem von beyden Landern der Tagelohn dadurch erhöhet

worden zu seyn. Dasselbe kann von den Auflagen auf

Thee und Zucker gesagt werden, die in Holland und

England die Luxuswaare des gemeinsten Mannes ge¬

worden sind, so wie es die Schokolade in Spanien seyn

X 5 soll.



soll. Mehrere Auflagen sind, während des jehtlaufen-

dcn Jahrhunderts in England auf die geistigen Geträn¬

ke gelegt worden: aber auf den Arbeitslohn haben sie

keinen Einfluß gehabt. Seitdem der Porter, wegen

der um drey Schillinge vermehrten Auflage auf jedes

Faß starkes Bier, im Preise gestiegen ist, hat doch

der Lohn gemeiner Arbeit in London nicht zugenommen.

Er war des Tages achtzehn bis zwanzig englische Pfen¬

nige, da das Bier noch wohlfeiler war; und er ist noch

so, nachdem es theuer geworden ist.

Durch den hohen Preis solcher Waaren werden

die Leute aus den untern Ständen nicht nothwendig ge-

hindert, Haushaltungen zu errichten 'und Kinder auf¬

zuziehen. Die Abgaben, womit jene Waaren belegt

werden, thun bey dem fleißigen und sparsamen Armen

eben das, was Auswandögcsthe thun: sie bewegen ihn,

den Gebrauch nicht unentbehrlicher Dinge, die er sich

nicht mehr so bequem, als bisher verschaffen kann, ent¬

weder sehr einzuschränken, oder ganz auszugeben. Die¬

se erzwungene Enthaltsamkeit macht sie auf keine Weist

unfähig, eine Familie zu ernähren und Kinder aufzu¬

ziehen: vielmehr seht sie sie noch mehr dazu in den

Stand. In weichen Familien findet man eins größere

Anzahl von Kindern, als bey den fleißigen und genüg¬

samen Armen? Aus welchen andern Familien wird die

arbeitende Klasse immer wieder vollzählig gemacht, und

die Nachfrage nach arbeitenden Händen befriedigt, als

aus den ihrigen? Zwar sind nicht alle Armen sparsam

und fleißig. Zwar mögen die Unbesonnenen und Aus¬

schweifenden unter ihnen in dem Gebrauche solcher Lu-

xuäwaaren fortfahren, auch nachdem sie für ihre Um¬

stände
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stände zu theuer geworden sind. Aber solche liederliche

Leute sind es auch nicht, welche viel Kinder ausziehen.

Die Kinder, welche sie haben, sterben gemeiniglich

frühzeitig, weil sie entweder verwahrloset, oder übel

behandelt, oder mit ungesunden Speisen genährt wer¬

den. Ueberleben solche Kinder auch die Gefahren, wel¬

chen sie die üble Aufführung ihrer Eltern aussetzt:-so

wird doch gemeiniglich ihr Charakter durch das Beyspiel

dieser Aufführung verdorben; so daß sie anstatt durch

ihren Fleiß der Gesellschaft nützlich zu werden, ihr durch

ihre Laster und Unordnungen schaden. Gesetzt also auch,

daß der erhöhete Preis solcher Waaren, die zürn Luxus

des Armen gehören, die Noth dieser der Unordnung er¬

gebenen Familien etwas vergrößern, und dadurch ihre

Fähigkeit Kinder aufzuziehen, vermindern sollte: so

würde doch dadurch die nützliche Bevölkerung des Lan¬

des nicht sehr zurückgesetzt werden.

Wenn aber der Miktelpreis der Nothwendigkei¬

ten des Lebens steigt: so muß auch der Arbeitslohn stei¬

gen; oder die Leute der ärinern Klaffe werden mehr,

oder weniger unfähig, Kinder auszuziehen, und die

Nachfrage nach arbeitenden Händen erhält nicht mehr

ihre bisherige Befriedigung.

Auflagen auf Luxusartikel yertheuern keine andern

Waaren, als diejenigen selbst, auf die sie gelegt wor¬

den sind. Auflagen auf Sachen des Bedürfnisses brin¬

gen, indem sie den Arbeitslohn in die Höhe treiben,

ein Steigen in den Preisen aller Manufacturwaaren

hervor, und vermindern also den Gebrauch dieser Waa¬

ren. Auflagen auf Luxusartikel werden zuletzt immer

von denen, welche sie verbrauchen, bezahlt: ohne daß

sie
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sse sich deßhalb auf irgend eins Weise entschädigen könn¬
ten. Sie fallen auf gleiche Weise jeder Art des Ein-
kcmrnens zur Last, und müssen vom Arbeiks-otzne so
gut, wie von der Landrcute und vom Kapüalgewinnste
bezahlt werden. 2luflagen auf die Nothwendigkeiten
des Lebens werden, in sofern sie den arbeitenden Ar¬
men betreffen, zuletzt, entweder von den: Gutsbesitzern,
durch einen Abzug, den sie von der Pachtrente leiden
müssen, oder von den reichen Verzehrern, es mögen
nun Landeigenthümer oder Kapitalisten seyn, — durch
den erhühek-n Preis, den sie ssir die Manufatturwaa-
ren geben müssen, bezahlt; und immer ist das, was
diese bezahlen, viel mehr, als jene Auflage beträgt.
Wenn es gewisse Mmmfacturwaaren giebt, die, —
wie zum Beyspiele, grobe wollen« Zeuge, — eben¬
falls zu den Nothwendigkeiten des Lebens gehören, und
von dem Armen verbraucht werden; so muß deren er¬
höhter Preis, so gut, als der erhöhte Preis der Le¬
bensrnittel, dem Armen durch einen großem Tagekohn
ersetzt werden. Es sollten daher die mittlern und Hä¬
hern Stände, wenn sie ihren eigenen Vortheil verstän¬
den , sich allen Auflagen auf die Nothwendigkeiten des
Lebens, so wie allen denen, die den Arbeitslohn un¬
mittelbar belasten, aufs nachdrücklichste widersetzen.
Die endliche Bezahlung von beyden fällt immer zuletzt
auf sie; und zwar mit einem beträchtlichen Zusätze ver¬
mehrt. Auf die Gutsbesitzer fällt sie am schwersten,
weil diese in ihrer doppelten Qualität zweyfach bezah¬
len: einmahl als Landeigenthümer, durch die vermin¬
derte Rence, das anderemah! als Verzehret', durch die
erhöhten Manufacturpreise. Die Bemerkung des

Herrn Matthias Decker, daß von gewissen Auflagen
oft
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oft das Vier- und Fünffache in dem Pteisr der Waa¬
ren bezahlt wird, ist von den Auflagen auf Nothwen¬
digkeiten des Lebens vollkommen richtig. In dem Prei¬
se der Schuhe, zum Beyspiele, bezahlt man nicht bloß
die Abgabe von dem Leder seiner eigenen Schuhe, son¬
dern auch von einem Theile des Leders, das der Schuh¬
macher und der Gerber zu ihren Schuhen gebraucht ha¬
ben. Wer Salz, Seife oder Lichter kauft, bezahlt
auch mit für die Auflage auf dasjenige Salz, die
Seife, die Lichter und das Leder, welche der ^--Azstes
der, der Seifensieder und der Lichtzieher währen yev
Zerr verbrauchten , da sie im Dienste jenes Consnmen-
rsn geschäftig waren. In Großbritannien sind die vor»
NeHmstrn der Auflagen, welche auf Nothwendigkeiten
des Lebens gelegt sind, die eben genannten vier, nehm¬
lich die Auflagen auf Salz, auf Lichter, auf Seife und
auf Leder.

Salz ist ein sehr alter und sehr gemeiner Gegen¬
stand der Beschaßung. Schon in Rom war das Salz
mit Auflagen beschwert, und noch jetzt ist dieses der
Fall fast in allen Ländern von Europa. Der Gebrauch
desselben ist so allgemein und so unentbehrlich, daß auch
eine sehr kleine Auflage darauf eine beträchtliche Ein¬
nahme hervorbringt; und die Quantität, die jederein-
Zelnc Mensch braucht, ist so klein, daß es ihm nie¬
mahls schwer werden kann, die Abgabe davon Zu be»
zahlen, auch wenn sie hoch seyn sollte. In England
bezahlt der Bushel Salz drey und einen halben

Schil-

*) Der Bushel in England ist vvn dreyfacher Art- Per, welcher
das gewöhnliche Landmaß ausmacht, enthält 1801 CudieMe,
und verhält sich also zum Berliner Scheffel, der 2 Ü04 Cubiee
roll enthält, wie i: A. d. U-



Schilling an Auflage- welches ungefähr das dreyfache
von dein ist- was das Salz ursprünglich kostet. In
andern Landern ist die Salzsteucr noch höher.

Leder gehört ebenfalls unter die wahren Bedürf¬
nisse des Lebens. Der Gebrauch der Leinwand macht
die Seife nothwendig. Und bey unsern langen Win¬
terabenden sind Lichter ein unentbehrliches Werkzeug al¬
ler Gewerbsarbeiten. In Großbritannien wird auf
ein Pfund Leder und Seife ein und ein halber engt.
Pfennig, und auf ein Pfund Lichter ein Pfennig an
Auflage bezahlt: welches von dem ursprünglichen Prei¬
se deö Leders ungefähr acht bis zehn, von dem der Sei¬
fe zwanzig bis fünf und zwanzig- und von dem der
Lichter vierzehn bis fünfzehn Procente becrägt. Diese
Artikel sind also nicht so hoch als das Salz, aber doch
immer hoch genug besteuert. Aber da sie zu den wah¬
ren Bedürfnissen des Lebens gehören: so nöthigen die
darauf« gelegten Abgaben auch den sparsamsten Armen
seinen Aufwand zu vergrößern; und müssen also einige
Steigerung des 'Arbeitslohns veranlassen.

In einem Lande, wo die Winter so kalt sind- als
in England- gehöret- wahrend dieser Jahreszeit- die
Feuerung unter die nothwendigsten Bedürfnisse; noth¬
wendig- nicht bloß zur Zubereitung der Speisen, son¬
dern auch zur Erhaltung des Lebens und der Gesund¬
heit. butter allen Feuerungsmaterialien sind Scein-
konlen die wohlfeilsten. Der Preis der Feuerung har
auf den Preis der 'Arbeit einen so beträchtlichen Ein¬
fluß, daß durch ganz Grc ßbritannicn die Vlanusactu-
ren vornehmlich auf die Provinzen, welche Kohlen er-

zeu-
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zeugen^ eingeschränkt sind: weil in Gegenden, wo die-
ser Artikel theuer ist, nicht so wohlfeil, als in ander»
gearbeitet werden kann. Ucberdieß sind bey einige»
Manufakturen, wie zum Beyspiel, bey Glas - Eisen-
und Metall- Fabriken die Kohlen ein nothwendiges
Werkzeug der Arbeit. Wenn in irgend einem Falle
Prämien zweckmäßig wären: so wäre es in diese!»,
wenn sie auf den Transport der Kohlen aus Gegend-»
des Landes, wo sie überflüssig sind, in andere, wo sie
mangeln, gesetzt würden. Aber unsere Regierung hat
anstatt einer Prämie, eine Abgabe von drey und drey
Viertheil Schillingen auf jede Tonne Seewärts geführ¬
ter Kohlen gelegt: welches bey den meisten Sorte»
Kohlen so viel, als sechzig vom Hunderte des Preises
beträgt, den sie bey der Kohlengrube haben. Wen»
die Kohlen zu Lande, oder auf den Flüssen Großbri¬
tanniens verführt werden, bezahlen sie keine Abgabe.
— Da wo sie an sich schon wohlfeiler sind, können sie
frey von allen Abgaben verbraucht werden. Da wo
sie, der Lage der Sachs nach, theuer sind, hat man
sie noch mit einer hohen Austage beschwert.

Austagen der,Art, ob sie gleich die Unterhaltungs-
mrttcl theuer machen und also den Arbeitslohn erhöhen,
verschaffen doch den: Staate eine so große Einnahme,
daß es schwer seyn würde, sie durch andere zu ersetzen.
Man hat also allerdings Gründe, sie fortdauern zu las¬
sen. Wenn man aber dieß in Absicht der Prämien
auf die Getreide-Ausfuhr gleichfalls thut: so hat man
gar keinen Grund dafür anzuführen. Diese Prämie,
in sofern sie den Preis des nothwendigsten LebenSmit-
tels theurer macht, als er unter den gegenwärtigen Um¬

ständen
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ständen des Landbanes seyn würde, thut eine eben so
schlimme Wirkung, als die zuvor genannten Abgaben;
und doch bringt sie dem Staats nicht nur nichts ein:
sondern verursache ihm noch beträchtliche Kosten. Der
hohe Zoll auf die Einfuhr des fremden Getreides, —
der in Jahren mittelmäßiger Wohlfeilhert, einem völ¬
ligen Verbothe derselben gleichkommt, — und das
Verboth, lebendiges Vieh und gesalzenes Fleisch in
England einzuführen, welches in dem gewöhnlichen Zu¬
stande der Dinge ganz allgemein ist, aber bey der
jetzigen Theurung, in Absicht Irlands und der Groß»
britannischen Kolonien auf eine Zeit lang ist aufgehoben
worden — alle diese Anordnungen haben, mit den
Austagen auf Lebensrnittel, die Übeln Folgen gemein,
ohne, wie diese, der Regierung eine Einnahme zn
bringen. Es bedürfte also nichts werter, als daß das
Publicum von der Nichtigkeit des Systems, dem zrr
gefallen sie elngefsshrr worden sind, überzeugt würde:
und ihre Abschaffung könnte kein Hinderniß mehr finden.

In andern Landern find diese Austagen auf die Le-
bensrrothwendrgkeiten noch wert höher, als in England.
In vielen muß von dem Getreide, wenn es gemahlen,
und von dem Mehle, wenn es verbacken wird, eins
Abgabe gegeben werden. Durch Abgaben dieser Art soll
in Holland der Brokpreis in den Städten doppelt fi)
hoch seyn, als auf dem Lande. Um dieß gleich zu ma¬
chen, muß jeder Landbewohner eine gewisse Summe als
eine Kopfsteuer,-— jährlich zahlen, — die nach der
Beschaffenheit des Brotes, wovon, nach wahrschein¬
lichen Vermuthungen, er sich nährt, größer oder kleiner
ist. Diejenigen, welche weißes Brot essen, zahlen

drey
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drey Gulden, fünfzehn Stübers oder ungefähr sechs
Schillings, neun lind einen halben Pfennig. Durch

diese und anders Auflagen der nehmlichen Art, sollen in

Holland die nieisten Manufakturen zu Grunde gerichtet

worden seyn "). Auch im Mailändischen, in dem

Staate von Genua, in dem Hcrzvgthum Modena, in

den Herzogrhümern Parma, Piacenza und Guastalla,

so wie im Kirchenstaate, finden ähnliche Auflagen statt.

Ein französischer Schriftsteller "*) von einiger Bedeu¬

tung schlägt, um die Finanzen seines Staates zu verbes¬

sern, vor, an die Stelle aller andern Auflagen, diese

verderblichste unter allen einzuführen. So wahr ist es,

was Cicero sagt, daß nichts so ungereimt sey, was nicht

einmahl voU einem Philosophen wäre behauptet worden.

Auflagen auf Fleisch sind etwas noch gewöhnliche¬

res, als Auflagen auf Brot und Mehl. Es kann in¬

deß als zweifelhaft angesehen werden, ob Fleisch unter

die eigentlichen Nothwendigkeiten des Lebens gehöre.

Die verschiedenen Gekreidearten, und andere Pflanzer?

mit ihren Früchten und Wurzeln, geben der Erfahrung

zu Folge, wenn sie mit Milch, Käse, Butter, oder irr

den Landern, wo Butter nicht zu haben ist, — mit

Oel verbunden werden, eine so gesunde, reichliche,

nahrhafte und stärkende Speise, das; der Mensch, ohne

Fleisch sehr wohl dabey bestehen kann. Auch fordert

nirgends der Anstand, daß der Mensch Fleisch essen

muß, wie er an den meisten Orten fordert, daß er

ein Hemde oder ein Paar lederne Schuhe trage. Co!>

*) Klsmoires eonccrnsric les vroits ücc. p. rio. rir>
**) l.e wekormÄtenr.

Smith Unters, z. Theil. H
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Consumtions-Artikel, es mögen nun Waaren der

Nothwendigkeit, oder des Luxus seyn, können auf eine

zweyfache Weise besteuert werden. Entweder kann

der Consument für seinen jährlichen Gebrauch oder Ver¬

brauch gewisser Güter eine bestimmte Summe bezahlen:

oder die Waaren können noch in den Handen des Kauf¬

manns, der damit handelt, ehe sie in die Hände des

Consumenten gelangen, besteuert werden. Die erste

Art der Besteuerung ist am schicklichsten für Artikel, die

lange Zeit dauern, ehe sie völlig aufgebrachr, oder im

Gebrauche zerstört werden. Die zweyte paßt für sol¬

che, die auf der Stelle, oder in kurzer Zeit verzehrt

werden. Die Austagen auf Kutschen und auf Silber¬

geschirr sind Beyspiele der ersten, die Zoll- und Accise-

Abgaöen, die von dem größten Theile der-gübrigen

Waaren bezahlt werden, sind Beyspiele der zweyten

Besteuerungsmethode.

Eine Kutsche kann, wenn man Sorgfalt auf ihre

Erhaltung wendet, zehn bis zwölf Jahre in gutem

Stande dauern. Bezahlt nun der Eigenthümer für die

Erlaubniß eine Kutsche zu halten, jährlich vier Pfunde:

so bezahlt er für diese eine Kutsche, während der ganzen

Zeit, da er dieselbe hat und gebraucht, vierzig bis acht

und vierzig Pfund Sterling. Sollte er diese Summe

auf einmahl an den Wagenmacher, als eine auf diesen

Artikel gelegte Accise bezahlen: so würde dieß für ihn

weit drückender seyn. Silbergeschirr ist von noch weit

längerer Dauer, und kann Jahrhunderte lang in einer

Familie gebraucht werden. Es ist ohne Zweifel für den

Consumenten weit bequemer, fünf Schillinge des Jah¬

res, für jede hundert Unzen Silbergeschirr, die er im

Ge-
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Gebrauche hat, zu bezahlen, als diese lange Annuität

auf einmahl abzukaufen. Denn wenn man deren Kauf»

preis auch nur auf den Ertrag von fünf und zwanzig

oder dreyßig Jahren sehte: so würde doch der Preis des

Silbergeschirres um eben so viel Procente dadurch er¬

höhet werden. Auf gleiche Weise ist unstreitig schickli¬

cher, Häuser mit einer jährlichen Abgabe zu beleo.en, als

eine hohe Abgabe von gleichem Ertrage, auf ihre Er¬

bauung und ihren ersten Verkauf zu legen.

Es ist bekannt, daß Matthias Decker den Vor¬

schlag that, alle Consumtionsartikel, auch die, welche

schnell, oder augenblicklich verbraucht werden, auf diese

Weise zu besteuern; und nicht die Auflage von denr

Kaufmanne vorschießen zu lassen, sondern dem Consu-

menten eine bestimmte jährliche,Summe, für die Er¬

laubniß, diese Artikel zu gebrauchen, abzufordern. Die

Absicht seines Plans war, alle Arten des auswärtigen

Handels, und insbesondere den Zwischenhandel dadurch

zu befördern, daß der Kaufmann von der Nothwendig¬

keit befreyt würde, einen Theil seines Kapitals und sei¬

nes Credits auf das Vorschießen der Auflagen zu ver¬

wenden : wodurch er also in den Stand gesetzt werden

würde, desto größere Summen dem Einkaufe der Waa¬

ren und den Kosten ihres Transports zu widmen. Aber

vier wichtige Einwürfe stehen der Ausführung dieses

^ ' ^ ^ den Waaren schnellen

sie gelegt worden sind. Die Auflagen auf Bier und

Branntwein, welche der Verkäufer vorschießt, wird

von sämmtlichen Consumenten nach und nach bezahlt:

oder augenblicklichen Verbrauchs

weit ungleicher ausfallen, als di

>S würden solche Taxen

die, welche bisher auf

Y 2 aber
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aber jeder derselben trägt genau in dem Verhältnisse da¬

zu bey, in welchem sein Verbrauch von diesen Artikeln

steht. Sollte die nehmliche Summe dadurch aufge¬

bracht werden, daß jeder für die Erlaubniß Bier und

geistige Getränke zu trinken, eine jährliche Abgabe be¬

zahlte: so würde der Nüchterne und Sparsame nach

Verhältniß seines Verbrauchs zu hoch, und der Trun¬

kenbold zu niedrig angesetzt seyn. Eine Familie, die

eine ausgebreitete Gastfreyheit ausübt, würde dann nach

Verhältniß weniger bezahlen, als eine andere, welche

häuslich und eingezogen lebt. Zweytens: Wenn für

die Erlaubniß des Gebrauchs gewisser Waaren, jähr¬

lich, halbjährlich, oder alle drey Monate eine gewisse

Abgabe bezahlt werden soll: so geht bey dieser Art der

Eonsumtionssteuer der größte Vortheil verloren, welchen

Consumtionssteuern haben können: das ist der, daß sts

in ganz kleinen Summen nach und nach und fast un-

merklich bezahlt werden. In dem jetzigen Preise eines

Maßes englischen Biers, das Porter heißt, — und

das drey und einen halben englischen Pftnnig kostet, be¬

tragen die Auflagen auf Malz, Hopfen und Bier, nebst

den Zinsen, die der Brauer dafür verlangt, daß er svl-

che hat vorschießen müssen, vielleicht ein und einen hal¬

ben Pfennig. Wenn ein Arbekömann diese ein und ei¬

nen halben Pfennig bequem erübrigen kann: so kaust

er sich ein Maß Porter. Wenn er das nicht kann: so

begnügt er sich mit einer Pinte, oder dem vierten Thei¬

le eines Maßes. Und da ein ersparter Pfennig so gut,

wie ein gewonnener Pfennig ist: so wird er durch seine

Mäßigkeit um einen Farthing reicher. Auf diese Wei¬

se bezahlt er jene Auflage, gerade nur in dem Maße, und

zu der Zeit, als er selbst für gut befindet. Jeder Bey¬

trag
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trag den er dazu giebt, ist ganz eine Handlung seines

freyen Willens, die er unterlassen kann, wenn er lieber

die Sache entbehren, als sie um so viel theurer bezahlen

will. Drittens , die von Deckern vorgeschlagenen

Auflagen wirken nicht als Aufwandsgesetze; und das

thun die auf die Waaren selbst gelegten. Wenn die

Erlaubniß Bier oder Branntwein zu trinken, einmahl

bezahlt ist: so mag der Käufer hernach viel oder wenig

trinken; er bezahlt in dem einen Falle an Abgaben nicht

mehr, als im andern. Viertens: wenn ein armer

Handwerksmann, in jährigen, halbjährigen, oder drey-

monatlichen Terminen eben so viel aus einmahl zahlen

sollte, als er jetzt in dem Preise aller während dieser ver¬

schiedenen Zeitperioden von ihm auSgetrunksnen Fla¬

schen und Glaser Bier und Branntwein, nach und nach

bezahlt: so würde ihm dieß sehr schwer fallen. Die

vorgeschlagene Besisuerungsmethode würde also nicht,

ohne großen Druck des armen Mannes, eine dem Er¬

trage der bisherigen Beschatzungsart nur nahe kommen¬

de Summe herausbringen können. Doch giebt es in

der That, in verschiedenen sondern Auflagen jener Art,

selbst auf die Waaren, welche geschwind und augenblick¬

lich verzehrt werden. In Holland muß jeder, der Thee

trinken will, einen licenzscheln dazu von der Regierung

lösen. Daß für das Brot auf dem lande, nach der

bessern oder schlechtem Qualität desselben, mehr oder

weniger von jedem Kopse gezahlt werden müsse, habe
ich schon angemerkt.

Die Aocisegefälle werden vornehmlich auf einhei¬

mische Erzeugnisse, die auch zum einheimischen Ver¬

brauche bestimmt sind, gelegt. In England werden

P z da-
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dadurch nur einige wenige Arten von Waaren,— sol.

che nehmlich, die von sehr allgemeinem Gebrauche sind,

besteuert. Ungewißheit findet bey dieser Art der Ausla¬

ge nicht im mindesten statt: weder in Absicht der Güter,

welche ihr unterworfen sind, noch in Absicht der Sum¬

me, welche von jeder Waare zu bezahlen ist. — Die

Accise liegt fast durchaus auf Luxuöwaaren. Nur die

vier oben benannten Ärmel, Salz, Seife, jeder und

Lichter, wozu man vielleicht noch das grüne Glas rech¬

nen kann, machen davon eine Ausnahme.

Die Zölle sind eine weit ältere Art der Abgaben, als

die Accise. Sie heißen im Englischen customs (Ge¬

wohnheiten) ohne Zweifel davon, daß sie seit undenkli¬

cher Zeit immer bezahlt worden sind, ohne daß man ih¬

ren Ursprung eigentlich anzugeben wüßte. Ursprünglich

hat man sie, wie es scheint, als Auslagen auf die Ge-

winnste der Kaufleute angesehen. Wahrend der Bar¬

barey der Lehensanarchie wurden die Kaufleute, und über¬

haupt alle Einwohner der Städte für nicht viel bester,

als für freygelaffene Sklaven angesehen, deren Perso¬

nen man verachtete, und deren Reichthum man benei¬

dete. Der hohe Adel, der es sich sehr gerne hatte ge¬

fallen lasten, daß die Gewinnsie ihrer eigenen Lehnsleute

vom Könige besteuert wurden, war noch mehr damit

zufrieden, daß dieser auch einer Klaffe von Leuten in den

Beutel griff, die sie-hoch weniger in Schuh zu nehmen

geneigt waren. In diesen Zeiten der Unwissenheit be-

griff niemand, daß die Gewinnste der Kaufleute kein

Gegenstand sind, der sich unmittelbar besteuern laßt,

oder mit andern Worten, daß alle solche Besteuerungen

zuletzt, nur verdoppelt, auf die Consumemeu fallen.

Die
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Die Gewinnste fremder Kaufleute wurden mit ei¬
nem noch ungünstigemAuge angesehen, 'als die Ge-
winuste der einheimistl-en. Es war also natürlich, daß
man jene mit noch schwerern Auflagen belasten wollte,
als diese. Dieser Unterschied zwischen den Abgaben,
welche Fremde, und denen, welche Eingebohrnr in
Großbritannien zahlen müssen, hatte in Vorurtheilen
und in der Unwissenheit seinen Ursprung, und wurde in
der Folge durch den Monopoliengeist ausrecht erhalten,
der unsern Kaufleuten, auf den in - und ausländischen
Märkten einen Vorzug vor den Fremden verschaffen
wollte.

Mit dieser einzigen Einschränkung wurden die al¬
ten Zölle ohne Unterschied, auf alle Waaren, der Noth¬
wendigkeit sowohl, als des Lupus, — auf die einge¬
führten sowohl, als auf die ausgeführten, gelegt. Da
es bloß darauf abgesehen war, dem Kaufmanne seinen
vorausgesetzten großen Gewinnst ein wenig zu beschnei¬
den: warum sollte die Art der Waaren, womit er han¬
delte, einen Unterschied in der Auflage machen? War-
um sollte der Kaufmann, der Waaren aus dem Lande
führte, mehr begünstiget werden, als der, welcher Waa¬
ren ins Land brachte?

Die alten brittischen Zölle theilten sich in drey
Haupkzweigc. Einer, und vielleicht der allerälteste, war
der Zoll auf Wolle und Leder. Er scheint ganz ein Aus¬
fuhrzoll gewesen zu seyn. Als man anfing Wollen-Ma-
nufacturen im Lande zu errichten: so wurde, damit der
König ja nichts von dem Zolle, den er von der ausge¬
führten Wolle immer bekommen hatte, verlieren möchte,
da diese Wolle nunmehr verarbeitet ausgeführt wurde,

P 4 ein
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ein ähnlicher Zoll auf bie Ausfuhr wollener Zeuge ge-

legr. — Die andern beyden Hauptzweige der alten

Zölle waren die, welche unter dem Namen der Tonna¬

ge und der Pomwage bekanm sind. Jener war ein

Zoll auf Wein, und wurde nach den Tonnen bezahlt:'

diejer ein Zoll auf alle übrigen Arcen von Waaren, der

nach dem angenommenen Werthe derselben (so oder so

viel von jedem Pfunde Sterling) bezahlt wurde, und

daher Poundage hieß. In dem sieben und vierzigsten

Regierungs-Jahre Eduards des dritten wurde von je¬

dem Pfunde Sterling des Werths aller ein - und ausge¬

führten Waaren, (Wein, Wolle, rohe Hauke und Le¬

der ausgenommen, als welche mit besondern Abgaben

belegt waren,) sechs Pfennigs als Poundagezoll bezahlt.

Er wurde im vierzehnten Jahre Richards des zweyten,

auf einen Schilling vom Pfunde erhöhet, drey Jahre

darauf wieder auf sechs Pfennige heruntergesetzt, im

zweyten Jahre Heinrichs des vierten von neuem auf acht

Pfennige, und endlich im vierten Jahre desselben Für¬

sten auf einen Schilling gesetzt; welcher letztes Tarif bis

zum neunten Jahre König Wihelms des dritten fort¬

dauerte. Diese beyden zuletzt genannten Zölle wurden

gemeiniglich jedem Könige, ein für allemahl, auf sei¬

ne ganze Lebenszeit durch eine Parlamenksacte bewilligt,

und iheißen die Subsidie der Tonnage und Poundage.

Da der Tonnage-Zoll nach dem Tarif, daß von jedem

Pfunde St. des Werths ein Schilling zu zahlen war,

so lange fortgedauert hakte: so bekam in der Zollsprache

das Wort Subsidie überhaupt die Bedeutung, daß da¬

mit eine allgemeine Auflage auf alle Waaren bezeichnet

wird, die fünfo von jedem Hundert ihres Werths be¬

trägt. Diese Subsidie, welche die genannt wird,

dauert
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dauert jetzt noch fort, und wird nach einer Schätzung

der Woaren erhoben, die :m zwölften Jahre Karls deS

zweyten gemacht worden ist. Die Methode, solche Bü¬

cher oder Tarifs zu halten, worin der Werth der Waa¬

ren, zum Behuf der einzuhebenden Zölle bestimmt und

angegeben wirb, soll noch alter, als die Regierung Ja-

kobs des ersten seyn.

In dem neunten und zehnten Jahre Wilhelms des

dritten, wurden andere fünf Procent Abgaben von den

meiftelr Waaren, zu den alten hinzugefügt. Diese

hinzugekommen Auflage wird die neue Subsidie genannt.

Eine dritte Subsidie ist in der Folge aus der halben

und der zwey Drittheil-Subsidie entstanden, die man

nach und nach auflegte. Im Jahr 1747 ist eine vierte

auf den großem Theil der Waaren hinzugekommen, und

auf gewisse Waaren im Jahre i?Z9 noch eine fünfte ge¬

legt worden. Außer diesen fünf Subsidien sind noch eins

Menge andrer Zölle von Zeit zu Zeit auf diese oder jene

Waaren gelegt worden , theils um dem Scaate Quellen

für außerordentliche Bedürfnisse zu verschaffen, theils

um de» Handel nach den Grundsätzen des kaufmännischen

oder Handelssystems zu rcguliren.

Das System dieser Staatswirthschaft ist erst nach

und nach bey unsrer Regierung in Ansehen und Ausübung

gekommen. Die alte Subsidie war auf ein - und aus.

geführte Waaren, in gleichem Maße, aufgelegt. Die

vier folgenden Subsidien, so wie die von Zeit zu Zeit

auf einzelne Gattungen der Waaren noch hinzugefügten

Zölle, sind sämmtlich auf die Einfuhr allein gelegt wor¬

den. Von den alten Abgaben, die auf die Ausfuhr

P 5 ein-
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einheimischer land - oder Manufacturerzeugnisse gelegt

waren, sind die meisten entweder sehr gemildert, oder

ganz aufgehoben worden. Dieser letztere Fall ist bey

weitem der häufigere. Auf die Ausfuhr einiger einheimi¬

schen Waaren, werden sogar Prämien bezahlt;— bey

den meisten ausländischen werden die bey ihrer Einfuhr

entrichteten Zölle, bey der Wiederausfuhr zurückgege¬

ben:— der Einfuhrzoll, der zu der alten Subfidie ge¬

hört, zur Halste, die später aufgelegten Zölle ganz.

Diese immer zunehmende Begünstigung der Ausfuhr

und Erschwerung der Einfuhr hat nur einige wenige

Ausnahmen gelitten,— vornehmlich in Absicht gewis¬

ser rohen Erzeugnisse, welche Materialien für unsre

Manufacturen find» Diese sollten, nach dem Wunsche

unsrer Kaufleute und Manusacturisten, ihnen so wohl¬

feil zu stehen kommen, als möglich, und für ihre Mit-

werber in andern Ländern so,theuer, als möglich, ge¬

macht werden.

Daher sind solche Materialien, wenn sie vom Aus-

lande kommen, zuweilen von allen Zöllen bey der Ein¬

fuhr bsfreyt worden; wie dieß bey der spanischen Wol¬

le, bey dem Flachse und dem rohen leinenen Garne der

Fall ist. Ober wenn sie Erzeugnisse unsers Landes und

unsrer Kolonien waren: so ist ihre Ausfuhr bald verbo¬

then , bald mit sehr starken Abgaben beschwert worden.

Jenes ist in Absicht unsrer Wolle, dieses in Absicht der

Bibcrhaare, Biberfelle, und des Senegal-GummiS

geschehen; denn mit diesen Waaren hat Großbritannien,

durch die Eroberung von Canada und Senegal, beyna¬

he den Alleinhandel erhalten.

Daß
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Daß das kaufmännische System der Staatswirth-

schaft ren Einkünften des Volkes, — daß es dem

jährlichen Products des Bodens und der Arbeit des Lan¬

des sehr wenig vorchsilhaft sey, habe ich im vorigen Bu¬

che zu zeigen gesucht. Jetzt aber zeigt sich, daß es den

Einkünften des Landesherrn, wenigstens in so weit als

diese Einkünfte aus den Zöllen entstehen, nicht mehr

Vortheil bringe.

Diesem Systeme zu Folge ist die Einfuhr verschie¬

dener Arten von Gütern gänzlich verbothen worden.

Bey einigen hat das Verboth die Wirkung gethan, ihre

Einfuhr gänzlich zu verhindern; bey andern ist die Ein¬

fuhr nur sehr vermindert worden, indem man sie bloß

auf dasjenige eingeschränkt hat, was durch den Schleich¬

handel hat können ins Land gebracht werden. Auswär¬

tige Wollenwaaren kommen seit dem Verbothe gar

nicht, — auswärtige Seidenzeuge und Sammete kcm-

men höchst sparsam nach England. In Ansehung die¬

ser beyden Artikel hat die Zoll-Einnahme gänzlich auf¬

gehört.

Die hohen Zölle, die auf die Einfuhr mehrerer

ausländischer Waaren gelegt worden sind, um ihren

Verbrauch in England einzuschränken, haben in vielen

Fällen nur den Schleichhandel aufgemuntert, und in

allen die Zolleinnahmen geringer gemacht, als sie bey

niedrigern Zöllen gewesen seyn würden. Das was

Swift sagt, „daß in der Rechenkunst der Zölle zwey¬

mahl zwey nicht immer vier, sondern oft nur Eins

macht," ist in Absicht solcher hohen Abgaben vollkom¬

men wahr. Und gewiß wären sie nie ausgelegt wor¬

den,
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den, wenn uns das kaufmännische System nicht gelehrt
hätte, die Zölle nicht als Quellen der öffentlichen Ein¬
künfte, sondern als Hülfsmittel zur Aufrechterhaltung
der Monopolien zu betrachten.

Die Prämien, die auf die Ausfuhr gewisser ein¬
heimischen Erzeugnisse und Manufaccurivaaren, und die
Rückzölle, die auf die Wiederausfuhr der meisten aus¬
ländischen Güter bezahlt worden sind, haben zu einem
noch betrügerischem und für die öffentlichen Einkünfte
noch weit schädlichern Schleichhandel Anlaß gegeben.
Es ist bekannt, daß man oft, um diese Prämien und
Rückzölle zu erhalten, jene Waaren in Schiffe geladen,
und in See gesandt hat: aber nur, um sie irgendwo an
den Küsten von Großbritannien heimlich wieder landen
zu lassen. Und diese, zum Theil durch Betrug erschli¬
chenen Prämien und Rückzölle kosten der Regierung sehr
beträchtliche Summen, die sie an ihren Zolleinkünsren
einbüßt. In dem Jahre, das sich mir dem fünften
Januar 1755 endigte, betrugen die rohen Einkünfte
der Zölle, 5,068,000 Pf. St. Aus diesen Einkünften
wurden an Ausfuhrprämien, (obgleich in diesem Jahre
keine für das Getreide bewilligt worden war) 167,80a
Pf. St. bezahlt. Rückzölle, die auf Certificatc und
ZollamtSzeccel bezahlt wurden, betrugen 2,156,80a Pf.
St. VeydeS zusammen macht 2,524,600. Diese Sum¬
me von den obigen Zolleinnahmm abgezogen, giebt
2,745,400 Pf. St. Und wenn man hiervon noch ande¬
re 287,900 Pf. St. abzieht, die auf die Hebungskosten
und andere Zufalle zu rechnen sind: so bleibt reine Ein¬
nahme für das oben genannte Jahr nur 2,455,500 Pf.
St. Diese VerwaltungSkesten machkn also bey den

Zöllen
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Zöllen von der l'bheir Einnahme zwischen vier bis fünf
vom Hundert, — und von der, die nach Abzug der
Prämien und Rückzölle übrig bleibt, mehr als zehn
vom Hundert aus.

Nachdem so hohe Zölle auf fast alle eingeführte
Waaren gelegt worden sind: geben diejenigen unserer
Kaufleute, deren Geschäft die Einfuhr und der inländi¬
sche Verkauf ist, die Quantität der von ihnen einge¬
brachten Waaren so geringe an, und führen so viel heim¬
lich ein, als es nur immer möglich ist. Diejenigen
Kaufleute hingegen, welche mit der Ausfuhr zu thun
haben, geben beym Zollamts immer eine größere Quan¬
tität an, als sie wirklich ausführen: theils — wenn die
Waaren keinen Ausfuhrzoll bezahlen — aus bloßer Ei¬
telkeit, und um sich das Ansehen zu geben, als wenn
sie große Geschäfte machten; theils, — wenn Prämien
und Rückzölle auf die von ihnen ausgeführten Waaren
bezahlt werden, — um diese in einem großem Maße zu
genießen. Durch diese verschiednen Arten des Unter-
schleifs geschieht es dann, daß, zur unbeschreiblichen
Freude derjenigen Politiker, welche die Nationalwohl-
fahrt nach der Handelsbilanz abmessen, sich in den Zoll¬
büchern ein großes Uebergewicht der Ausfuhr über die
Einfuhr zeigt.

Alle eingeführten Waaren sind, wenn sie nicht aus¬
drückliche Begünstigungen erhalten,— welches nur sel-
ten geschieht — Zöllen unterworfen. Sind es Waaren,
deren Werth in dem Zolltarif nicht tgrirt ist: so muß
der Kaufmann ihren Werth eidlich angeben; und von
jedem Pfunde St. dieses Werths muß er vier Schii-

linge
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linge nenn und Pfennige bezahlen, welches unge.

fähr so viel macht, als wenn er fünf Subsidien, oder

Poundage-Abgaben davon abgäbe. Der Zolltarif der

taxieren Waaren ist sehr weitlauftig, und enthalt viele

)lrrikel, die jetzt wenig gebraucht werden, und daher

auch '-wenig bekannt sind. Es ist deßhalb oft sehr un¬

gewiß, unter welche von diesen Rubriken diese oder jene

Gattung von Waaren zu bringen, und was für eine

Abgabe, dem zu Folge von ihr zu entrichten sey. Die

dadurch veranlaßten Irrthümer haben zuweilen die Zoll¬

beamten zu Grunde gerichtet, und sehr oft den einfüh¬

renden Kaufleuten Mühe, Verdruß und Kosten verur-

sacht. An Deutlichkeit und Bestimimheit flnd daher

die Zollgcsehe weit hinter den Accisegefttzen zurück.

Um zu bewirken, daß die meisten Mitglieder einer

bürgerlichen Gesellschaft, nach dem Verhältnisse ihres

Aufwandes zu den öffentlichen Bedürfnissen beytragen,

ist es nicht nöthig, daß jeder Artikel dieses ihres Auf¬

wandes beschützet werde. Die Summen, welche die

Aeciscgcfälle einbringen, sind, wie mail allgemein glaubt,

auf die Contribuenten eben so gleich vertheilt, ob gleich

die Accise nur einige wenige, sehr allgemeine, Csnsum-

tionsartikel beschwert — als die Summe aller bezahlten

Zollgefälle, ob diese gleich fast aus allen Arten der Waa¬

ren liegen. Viele Leute sind der Meinung, daß auch

die Zollabgaben, ohne die mindeste Verminderung der

Staatseinkünfte, und zur großen Erleichterung des aus¬

wärtigen Handels, aus einige wenige Hauptartikel ge¬

legt werden könnte».

Die auswärtigen Waaren, die in Großbritannien

am häufigsten gebraucht, und in der größten Quantität

consu-
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consumirt werden, scheinen für jetzt folgende zu seyn:
Wein und gebrannte Wasser; einige Erzeugnisse aus
Nordamerika und den westindischen Inseln, Zucker,
Rum, Tobak, Cacaobohnen u. s. w. — und einige
ostindische und chinesische Waaren, wie z. B. Thee,
Porzellan, alles Gewürz, allerley gewebte Zeuge u. dgl.
Die Abgabe von diesen Artikeln macht vielleicht den
größten Theil der jetzigen Zolleinkünfte aus. Die Ab¬
gaben, welche auf auswärtige Manufacturwaaren ge¬
legt sind, haben, (wenn man die wenigen zuvor ge¬
nannten ausnimm?,) nicht so wohl die Absicht, dem
Staate ein Einkommen, als unsern Manufackurisien
ein Monopol auf dem inländischen Markte zu verschaf¬
fen. Höbe man die Verbothe ganz auf, und legte
man auf alle Waarenartikel solche mäßige Zollabgaben,
als man nach der Erfahrung, zur Erhaltung der mög¬
lich größten Einnahme von jedem Artikel, für zuträg¬
lich befunden hat: so würden unsere Arbeiter noch im¬
mer einen beträchtlichen Vorzug vor dem Ausländer auf
dem einheimischen Markte behalten; und der Staat
würde von vielen Artikeln, die ihm jetzt nichts einbrin¬
gen, beträchtliche Einkünfte ziehen.

Hohe Abgaben bringen oft, theils weil sie den Ver¬
brauch vermindern, theils weil sie den Schleichhandel
befördern, ein geringeres.Einkommen, als niedrigere
Abgaben würden gebracht haben.

Kömmt die Verminderung der Zolleinnahme von
der Verminderung des Verbrauchs her: so kann nichts
dem Uebel abhelfen, als eine Herabsetzung der Ge-
fälle.

Ist
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Ist hingegen die verminderte Einnahme eine Fol¬

ge des ermunterten Schleichhandels: so kann der Sa¬

che vielleicht auf zweyerley Wegen abgeholfen werden;

entweder indem man die Versuchung zum Schleichhan¬

del vermindert, oder indem man die Schwierigkeiten

desselben vermehrt. Das erste geschieht durch Herab¬

setzung der Gefalle, das andere durch eine weise und thä¬

tige, auf diesen Punkt gerichtete Polizey.

Die Erfahrung hat, so viel ich weiß, gekehrt, daß

die Aeclsegffetze, dem Gewerbe der Schleichhändler

weit mehr Einhalt thun, als die Zollgesetze. Viel¬

leicht wäre es möglich, den Schicichhande' auch bey

den Zöllen weit schwerer zu machen, wenn man bey

ihnen ein der Acciss-Verwaltung so ähnliches System,

als die Derlchüdenheit beyder Abgaben nur erlaubt,-ein¬

führte. Viele Leute glauben, dos; diese Neuerung gar

wohl möglich wäre, und wenige Schwierigkeiten verur¬

sachen würde.

Dem Kaufmanne, sagen sie, welcher dem Zoll un¬

terworfene Waaren einführt, könnte man die Wahl >rey

lassen, ob er sie in seine eigenen Waarengcwölbe brin¬

gen, oder sie in einem dazu ausdrücklich, auf seine oder

auf öffentliche Kosten gewidmeten Magazine niederlegen

wolle. Doch müßten sie im letztem Falle immer un¬

ter einem Schlosse bleiben, wozu der Zollbeamte den

Schlüssel hätte, und das nie anders, als in dessen Ge¬

genwart geöffnet werden dürste. Wenn der Kaufmann

die Waaren in seine eigenen Magazine brächte: so müß¬

ten die Zollabgaben sogleich bezahlt, und keine Rück¬

gabe 'derselben müßte bey der Wiederausfuhr gestattet
werden.
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werden. Das Magazin selbst aber müßte zu allen Zei-

ten von den Zollbeamten besucht und untersucht werden

dürfen, so oft sie nöthig fanden, sich davon zu verge¬

wissern, ob die darin aufgehobene Quantität Waaren,

mit der angegebenen und verzollten Quantität überein¬

stimme. Brächte der Kaufmann die Waaren in ein öf¬

fentliches Magazin: so müßte gar keine Abgabe davon

gezahlt werden, bis sie, zum einheimischen Verkaufe

an die Consumenten, herausgenommen würden. Wür¬

den sie zur Wiederausfuhr herausgenommen: so müß¬

ten sie ganz Zollfrey bleiben; — vorausgesetzt, daß der

Kaufmann hinlängliche Sicherheit stellte, daß die Waa¬

ren nicht bloß zum Schein, sondern wirklich ausgeführt

würden. Alle Kaufleute, die mit dieser Art Waaren

im Großen oder im Einzelnen handelten, müßten zu al¬

ler Zeit sich den Untersuchungen der Zollbeamten unter¬

werfen; — und müßten immer verpflichtet seyn, auf

Verlangen, durch gehörige Bescheinigungen die Ver¬

zollung der in ihren Magazinen sich findenden Maaren

zu beweisen. Das was beym RllM die Accise heißt,

wird auf diese Art erhoben; und ein gleiches Verwal-

tungssystem könnte vielleicht auf die Einfuhrzölle über¬

haupt ausgedehnt werden, vorausgesetzt, daß diese Zölle

nur auf wenigen großen Artikeln von allgemeinem Ge¬

brauche, nicht wie jetzt, auf einer großen Mannigfal¬

tigkeit von Waaren lägen. So lange dieses letztere der

Fall ist, lassen sich schwerlich öffentliche Magazine von so

großem Umfange erbauen, die alle eingeführte, dem

Zoll unterworfene Waaren fassen. Auch würde der Kauf¬

mann gewisse feine und verderbliche Waaren, deren Er¬

haltung eine besondre Aufsicht erfordert, nicht gerne dem

öffentlichen Magazine anvertrauen.

Smith Unters. z. Th. Z
Würde
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Würde überhaupt das ganze Zollwesen bloß als ein
Mittel, dem Staate Einkünfte zu verschaffen, nicht als
ein Mittel, dem Kaufmanns den Alleinhandel zu sichern,
behandelt; würden die Zölle in dem Maße auf jede
Waare gelegt, und in dem Maße erhöhet und herab-
gesetzt, in welchem sie die größte Einnahme hoffen lassen';
und würde zugleich dem Schleichhandel, auch bey ziem¬
lich hohen Zöllen, durch ein dem beschriebenen ähnli¬
ches Verwaltungssystem vorgebeugt: so würden vielleicht
nur einige wenige große Artikel eines allgemeinen Ver-
brauchs mit Zöllen belegt werden dürfen, und würden
doch eben so viel einbringen, als jetzt die so vervielfäl¬
tigten Zölle auf alle Arten der Waaren bringen. Zu¬
gleich aber würde es möglich werben, der Zollverwal-
tung diejenige Einfachheit, Sicherheit und Bestimmt¬
heit zu geben, die in der Acciseverwaltung herrscht.
Alles was jetzt der Staat an Rückzöllen für die nur zum
Scheine ausgeführte Waaren, welche heimlich ins Land
auderswo wieder eingebracht werden, bezahlt, würde er
alsdann ersparen können. Wenn nun zu dieser Erspar-
niß noch die Aufhebung aller Ausfuhrprämien, nur
mit Ausnahme derjenigen Fälle, käme, wo diese Prä¬
mien eigentlich nichts anders, als die Wiedererstattung
der schon auf die Waaren bezahlten Arcisegefälle, sind:
so würde gewiß, bey der gedachten Einschränkung der
Zölle auf wenige Gegenstände, doch ihr Ertrag unver¬
ändert bleiben.

Wenn aber bey dieser neuen Zollverwaltungdie
königlichen Gefalle nicht leiden: so verdient sie gewiß
den Vorzug, da Handel und Gewerbe unstreitig viel
bey ihr gewinnen. Es würde nehmlich alsdann der

Handel
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Handel mit den vom Zolle ganz bcfreyeken Waaren, —
welche den bey weitem größten Theil ausmachen würden,
— in Absicht ihrer Einfuhr sowohl, als ihrer Ausfuhr,
durchaus ungehindert seyn. Zu diesen zollfieyen Waa¬
ren würden die Nothwendigkeiten des Lebens und die
Materialien der Manufakturen gehör n. Die freye
Einfuhr der Lebensrnittel würde den Geldpreis der
Arbeit herabbringcn, ohne ihren wirklichen Preis zu
Vermindern. Der Werth des Geldes steht immer
im Verhältnisse mit der Quantität der Lebensrnittel, die
man dafür kauten kann; der Werth der Lebensrnittel
aber, hängt nicht von der Quantität des Geldes ab,
weiches im Umtausche dafür zu erhalten steht. Der ver¬
minderte Geldpreis der Arbeit würde alle einheimijche
Maimfacturwaaren wohlfeiler machen, und also ihren
Absaß auf den ausländischen Markten vermehren.
Von einigen Manufacturwaaren würde der Preis über¬
dies noch durch die freye Einfuhr der rohen Materialien
vermindert werden. Könnte z. B. rohe Seite aus Chi¬
na und Hindostan zollftey eingeführt werden: so würden
die englischen Seidenwaaren unter dein Preise verkauft
werten können, welchen die französischen und italieni¬
schen haben. Alsdann würde kein Verboth, diese bey¬
den letztem nach England einzuführen, nöthig seyn.
Denn unsern Seidenwirkern würde die Wohlfeilheit ih¬
rer Waaren nicht nur den inländischen Markt sichern,
sondern ihnen auch ein Uebergcwicht auf den ausländi¬
schen verschaffen. — Und was diejenigen Waaren be¬
trifft, welche dem Zolle unterworfen bleiben: so würde
euch mit diesen ein vorrheilhafterer Handel, als jetzt mög¬
lich ist, getrieben werden können. Würden < iese Waa¬

ren aus den öffentlichen Magazinen zur Ausfuhr ausqe-
Z S liefert:
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liefert: so bezahlten sie gar keine Abgaben, und der

Handel mit ihnen bliebe also gänzlich frey. Auch der

Zwischenhandel würde bey der neuen Einrichtung große

Erleichterungen finden. Da der neue Waaren ins Land

bringende Kaufmann, sie nicht eher verzollen dürfte,

als wenn er sie aus den öffentlichen Magazinen, wo sie

bey der Einfuhr niedergelegt worden waren, Herausnah¬

me, um sie entweder an einen Consumentm oder an den

Einzelnhandler zu verkaufen: so könnte er sie immer

wohlfeiler geben, als wenn er den Zoll gleich beo ihrer

Einfuhr hätte entrichten müssen. Der nehml-che Vor¬

theil käme auch dem Kaufmanns zu gute, wenn er diese

Waaren wieder in andere Lander, zu deren Verbrauch

ausführte. Es war bekanntlich der Plan des Minister

Walpole, bey Wein und Tobak ein diesem ähnliches Sy¬

stem von Zollgesetzen einzuführen. Aber als die Bill

dazu ins Parlament kam: so glaubte jedermann, baß,

obgleich ausdrücklich diese beyden Artikel genannt wurden,

dieß nur die Einleitung zu einem viel weiter aussehenden

Plane seyn sollte. Parteygeist, verbunden mit dem Ei¬

gennütze der Schleichhändler , erregte ein so gewaltsames,

obgleich ungerechtes Geschrey gegen diese Bill, daß ihr

Urheber sie satten ließ, und keiner seiner Nachfolger

mehr das Herz hatte, sie von neuem in Vorschlag zu

bringen.

Die Auflagen auf ausländische Luxuswaaren, die

zum inländischen Verbrauche eingeführt werden, fallen

zwar zuweilen auch auf den Armen; — größtentheils

aber auf den Mittelstand, nnd die Reichen. Ich rech¬

ne dazu die Auflagen auf ausländische Weine, auf Kaf¬

fee, Zucker, Thee und Schokolade.

Die
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Die Austagen auf die einheimischen, wohlfeilem
Luniswaaren, die im Lande verzehrt werden , fallen
auf alle Klassen des Volks, nach dem Verhältnisse ih¬
res Verbrauchs. Der Arme zahlt für so viel Bier,
als er selbst vertrinkt, alle Auflagen, die auf das Malz,
den Hopfen und das Vier gelegt sind. Der Reiche
bezahlt sie für seine eigene Consumtion und die seiner
Dienstbothen zugleich.

Es ist eine allgemeine hierbey zu machende Bemer¬
kung : daß die gestimmte Consumtion der untern Stan¬
de, sowohl an Quantität, als an Werthe der von ihnen
verbrauchten Waaren, mehr betragt, als die Consum¬
tion des Mittelstandes, und der noch über diesen erha¬
benen Stände. Die Summe des, von gemeinen
Leuten zustimmen genommenen Aufwandes, übertrifft
den von sämmtlichen Vornehmem und Reichern gemachten
Aufwand um vieles. Zuerst wird unter die untern Stän¬
de fast das ganze Landeökapital jährlich als Arbeitslohn
vertheilt. Zweytens, ein großer Theil sowohl von den
Renten der Gutsbesitzer, als von den Gewinnsten der
Kapitalisten wird ebenfalls wieder als. Arbeitslohn unter
die niedrigen Klassen, aber größtentheils unter die nichts
hervorbringenden Arbeiter, z. B. die Dienstbothen,ver¬
theilt. Drittens, ein Theil von den Kapitalgewinnsten
kömmt als Einnahme unter eben diese Stände, — an
diejenigen nehmlich unter ihnen, die selbst kleine Kapi¬
talien angelegt haben. Die sämmtlichen Gewinnste aller
kleinen Krämer, Gewerbsleute und Höcker aller Art, be¬
laufen sich gewiß auf sehr ansehnliche Summen, und
machen von dem jährlichen Products keinen unbeträcht-
liehen Theil anö» Viertens und letztens gehört auch

Z Z selbst
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selbst ein Theil der Lanbrente diesen untern Standen;

indem viele Personen des Mittelstandes und einige we¬

nige selbst, die Zur untersten Klaffe gehören, wie z. B.

die Lohnarbeiter beym Feldbau — doch einen oder etli¬

che Morgen Land besitzen. Ob also gleich jede einzelne

Person aus diesen Ständen nur wenig aufwendet: so

ist doch der Aufwand aller zusammengenommen, gewiß

der größte, der in der bürgerlichen Gesellschaft gemacht

wird; und das, was von den jährlichen Landes- und Ar¬

beit---Produccen, zum Verbrauche der Hähern Stände

übrig bleibt, ist gewiß an O.uankität sowohl, als am

Werthe, der kleinste Theil. Alle Auslagen also, wel¬

che auf solche Consumtionsartikel gelegt werden, die vor¬

züglich , oder allein im Gebrauche der.obern Klaffe sind,

lassen bey weitem nicht einen so großen Ertrag hoffen,

als Aussagen, die entweder die gemeinschaftlichen Aus¬

gaben der obern und untern Klaffen, oder auch die der

untern allein eigenen, betreffen. So ist z. V. unter al¬

len Consumtionsausiagen, keine ergiebiger, als die Ac-

cise, welche auf inländische gegohruc und abgezogene Ge-

tränke, auf die Materialien, woraus sie gemacht werden,

und auf ihre Verfertigung gelegt worden ist. Und wer

zahlt mehr zu denselben als der gemeine Mann? In

dem mit dem fünften Jul. 1775 sich endenden Jahre be¬

trug dieser Zweig der Accisegefalie Z,Z4i,8Z7 Pft St.

neun Schill. neun Pfen.

Man kann indeß nicht oft genug wiederholen: daß

es nur der Luxus der gemeinen Leute, nicht ihr noth¬

wendiger Unterhalt ist, der mit Auflagen beschwert wer¬

den muß. Werden die Nothwendigkeiten des Lebens

besteuert: so fallt die endliche Bezahlung der Abgabe

auf
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«uf dke höher» Stande. Nur zwey Fälle sind möglich.

Entweder wird durch solche Auflagen der Arbeitslohn er¬

höhet; oder es wird die Nachfrage nach Arbeit vermin¬

dert. Ist das erstere: so bezahlt die Auflage nicht der

arme Arbeiter, sondern der reiche Confument. Geschieht

das zweyte; so vermindert sich die Anzahl arbeitender

Hände, und mit ihr das jährliche Landeserzeugniß; —

und dieß ist doch der Fond, woraus alle Abgaben be¬

zahlt werden müssen. -— Welche Verminderung aber

auch durch solche Auflagen in der Nachfrage nach Arbeit

mag verursacht werden: so wird doch immer zugleich der

Arbeitslohn höher hinan getrieben, als er, bey gleicher
Nachfrage, seyn würde; und diesen erhöheten Lohn zah¬
len doch am Ende gewiß die hohem Stände. Viere

und Branntweine, die nicht zum Verkaufe, sondern

zum eigenen Verbrauche gebrauet, oder abgezogen wer¬

den , sind in Großbritannien keiner Accise unrerworsen.

Diese Befreyung, deren Absicht ist, die Privatfamilien

der lästigen Besuche der Accisebeamten lind ihrer Unter¬

suchungen zu entheben, wird Ursache, daß die Last jener

Auflagen oft weit mehr auf die Armen, als auf die Rei¬

chen fällt. Zwar giebt es nur wenige Familien, die bloß

zu ihrem eigenen Gebrauche, Branntwein brennen.

Aber sein eigenes Bier zu brauen, ist auf dem Lande in

vielen Familien des Mittelstandes, und in allen reichen

und großen Häusern sehr gewöhnlich. Diesen kostet al¬

so, von ihrem starken Biere, das Faß acht Schillinge

weniger, als ein Faß von gleichem Biere dem gemeinen

Brauer kostet. Dieser verlangt von den vorgeschossenen

AecssegeMen seine Zinsen, ebensowohl, als von allen

seinen andern Auslagen. Solche reiche Familien trin¬

ken also ihr Bier wenigstens neun oder zehn Schillinge
Z 4 auf
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auf das Faß wohlfeiler, als der arme Mann, der al-

lenthalben mehr Vorcheil dabey hat, sein Bier in kleinen

Portionen aus dem Bierhause zu hohlen. Malz, das

zum Private,ebranche einer Familie gemacht wird, ist

gleichfalls den Accilegefällen nicht unterworfen. Dafür

aber muß jedes Glied der Familie sieben und einen hal»

ben Schilling des Jahres bezahlen. Sieben und ein

halber Schilling machen so viel aus, als an Accise für

zehn Scheffel Malz bezahlt wird: eine Quantität, die

zu der Bier- Consumtion einer mäßigen Familie, Mann,

Weib und Kinder zusammen gerechnet, für ein Jahr

vollkommen zureicht. Doch ist in reichen und großen

Familien, worin die ländliche Gastfreyheit herrscht, der

Verbrauch, den die Glieder der Familie selbst von Malz-

getrauten machen, nur der kleinste Theil besten, was im

ganzen Hause von solchen Getränken aufgeht. Es ist

indeß bey weitem nicht so gewöhnlich, daß eine Familie

für ihren Privatgebrauch Malz macht, als daß sie Bier

brauet: die Ursache hievon liege nun in dem für die Be-

freyung von der Malzaccise zu zahlenden Absindungs-

quantum, oder in andern Umstanden. Warum aber

die, welche für ihren eigenen Gebrauch Bier brauen,

oder Branntwein brennen, nicht auf gleiche Weise für

die Accise, von der sie befreyet sind, eine Summe in

Bausch und Bogen zu zahlen verpflichtet werden, als

die, welche sich ihr eigenes Malz zubereiten: davon ist

es schwer, eine vernünftige Ursache einzusehen.

Man hat oft gesagt, daß eine größere Einnahme,

als jetzt aus allen den schweren Auflagen auf Malz,

Bier und Ale gezogen wird, durch eine weit leichtere

Auflage auf Malz allein, erhalten werden könne: theils,

weil
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weil die Gelegenheit zu Unterschleisen in einem Malz-
hause weit geringer, als in einem Vrauhause ist; theils
weil diejenigen, welche für ihren Privatgebrauch brauen,
von allen Abgaben befreyet sind, die aber, welche für
ihren Privatgebrauch Malz machen, diese Befreyung
nicht genießen. In der Braucrcy von London, wo Por¬
ter gebrauet wird, werden, aus einem Quarter (oder
acht Scheffeln) Malz, gemeiniglich mehr als drittehalb,
zuweilen drey Fäffcr (karret) Porter gebrauet. Die
verschiedenen Auflagen auf Malz belaufen sich auf sechs
Schillinge vom Quarter; die auf starkes Bier lind Ale
betragen acht Schillinge vom Fasse. In der Porter-
Brauerey also machen die verschiedenen Auflagen auf
Malz, Bier und Ale zusammen genommen auf das Pro-
duck von einem Quarter Malz zwischen sechs und zwanzig
und dreyßig Schillingen aus. Auf dem lande werden in
den Vraueceyen, die für den öffentlichen Verkauf an die
landleute brauen, aus dem Quarter, d. h. aus achtSchef-
feln Weihen selten weniger, als zwey Fässer starkes, und
ein Faß schwaches Bier gemacht. Oft wird,auch der
Quarter zu zwey und einem halben Fasse starken Bieres
ausgebrauet. Aus das Faß schwachen Bieres betragen
die Abgaben einen und einem Dritkhcil Schilling. Alles
also, was in einer landbrauerey von einem verbrämten

Quarter Weihen, durch die Auflagen auf Malz sowohl
als auf Bier, abgegeben wird, beträgt nicht unter
drey und zwanzig und einen Dritkhcil Schilling, und
steigt oft bis zu sechs und zwanzig Schillingen. Im
Durchschnitte des ganzen Königreichs also, kann man
den Betrag der Abgaben von dem Brauproductc eines
Quarterö Weihen auf vier und zwanzig bis fünf und
zwanzig Schillinge rechnen. Nun sagt man: „wenn

Z 5 „alle
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„alle Auflagen auf Bier und Ale abgeschafft, dafür
„aber die auf Malz bis zum Dreyfachen, (von sechs
„zu achtzehn Schillingen vom O.uarter Malz) erhöhet
„würden: so würde der Staat dadurch eine größere
„Einnahme erhalten, als er jetzt durch die weit schwere-
„reu Auflagen erhält."

ImJ.' 7?2 brachte die alteMalz- ! Pf. Steil.
Sck. ! Pf-

aufläge - -
722,025 11 11

die neue oder hinzugekommene
356,776 7

ImI. i??z - die alte Auflage
561,627 Z 72

die neue - 278,650 '5 35
2m I. r??4 - die alte Auflage 624,614 l? 5 ^

die neue - 3-22,745 2
zz

Im 2« i ?7 5 ' die alte Auflage 6;7,3;?
— 8 L

die neue -- 325,785 12 6 L

Summe 3,835,580
12 r

Diese Summe durch 4 dividiret,

giebt denDurchschnitks-od.Mit-

telerrrag für diese vier 2 ahre 958,895 3
r

Die Brauaccise brachte:

2m 2- 1 7 ? 2 auf dem Lande 1 , 243,128 5 3

in den Londoner Brauereyen 408,260 7
2m 2- '773 aufdem Lande 1,245,828 3 3

in den Londoner Brauereyen 425,406 i?
ioi

2m2 -1774 auf dem Lande 1,246,57 z '4 5^

in den Londoner Brauereyen 520,601 18
2m2-r?7Z auf dem Lande ',214,583 6 i

in den Londoner Brauereyen 465,670 7
r

Summe 6,547,832 ly -z

Durchschnitts - oder Mittelertrag

der Brauaccise - -
1 , 656,958 4

H
ierzu
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Hierzu addirt den Mittelertrag
der Malztaxe - 958,895 3

giebt den sümmtlichenErtrag dieser
Auflagen zusammengenommen 2.595,853 7

Nun würde die Malztaxe allein,
wenn sie aufdaS dreyfache erhöht
odervon6SchillingenvomO.uar-
terMalz aufidSchillingegesetzt
würde, einbringen 2,876,685

l
9

Welche Sume den Ertrag der bis¬
herigen Auflage übertrifft um 280,8Z2

I
l '

In der That wird unter der alten Malzauflage auch
eine von vier Schillingen auf das Oxthöft Cider, und
eine andere von zehn Schillingen auf das Faß Mumme
begriffen. Im Jahre 1774 brachte die einzige Auflage
auf Cider zogz Pfund Sterling 6 Schillinge 8 Pfen¬
nige. Vermuthlich war dieses Jahr ihr Ertrag gerin¬
ger als gewöhnlich; da alle andere Auflagen auf Cider,
in diesem Jahre weniger als sonst eingebracht hatten.
Die Auflage auf Mumme, obgleich an sich höher, ist
doch noch weniger einträglich, weil der Verbrauch, den
man von diesem Getränke macht, noch geringer ist.
Indeß sind auch dafür, in dem, was man die Land-
Brauaccife nennt, vier andere Abgaben enthalten:

. erstlich die alte Accise auf Cider von sechs Schillingen
acht Pfennigen vom Oxthöft; zweytens eine gleiche Ab¬
gabe von sechs Schillingen acht Pfennigen von dem Oxt¬
höft Holzapfelwein; drittens eine von acht Schillingen,
neun Pfennigen vom Oxthöft Weinessig; und endlich
eine vierte von eilf Pfennigen vom Gallon Meth; und
durch diese in der Brauaccife enthaltenen Auflagen, wird

sicher

Rv I
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sicher derjenige Theil der Malztaxe, der eigentlich auf

Cider und Mumme lugt, vollkommen ersetzt.

Malz wird nickt nur zum Bierbrauen, sondern

auch zu Verfertigung des gemeinen Branntweins und der

starkem geistigen Getränke gebraucht. Sollte die Malz-

taxe auf achtzehn Schillinge vom Quarter erhöhet werden:

so würde es vielleicht nothwendig seyn, von andern Acci*

fkgefällen, welche von diesen Sorten geistiger Getränke,

von denen Das Malz ein Material ausmacht, bezahlt

werden, etwaL abzulassen. In den gebrannten Was¬

sern, die man tn England Malzgeisi nennt, macht doch

das Malz nur einen dritten Theil der Materialien aus;

die beyden andern Durcheile sind entweder rohe Gerste,

oder Weitzen und Gerste zu gleichen Theilen gemischt.

Bey der Distillation der gebrannten Wasser ist sowohl die
Gelegenheit, als die Versuchung zum Unterschleife

weit größer, als in einer Brauerey oder in einem Malz.

Hause. Die Gelegenheit ist größer, weil die Waare

von geringerem Umfange und größerem Werthe ist;

und die Versuchung ist größer, weil die Abgabe mehr

betragt; denn sie belauft sich hier auf drey Schillinge

zehn und zwey Drittheil Pfennig *) für den Gallon.

Wenn

*) Obgleich die auf den rectificirten Weingeist unmittelbar geleg,
tcn Auflagen nur zwey Schillinge sechs Pfennige für den Gallon
betragen: so steigen sie doch, wenn die auf die gemeinen Brannt¬
weine, — von welchen jener abgezogen wird, gelegten Abgaben
binzugcfügtwerden, auf drey Schillinge, zehn und zwey Fünf,
theil Pfennige. Sowohl der gemeine Branntwein, als der
Weingeist sind jetzt, um den Untcrschleifen vorzubeugen, nach
demjenigen angeschlagen worden, was sie beym DistrenHentt
halten.
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Wenn man die Auflagen auf das Malz vermehrte, und

die auf das Disiiliiren verminderte: so würde sowohl Ge-

legenheit, als Versuchung zum Unterschlsife verringert,

und folglich dadurch auch die Staatöeiiinahme vermehrt

werden.

Es hat seit einiger Zeit zu den Maßregeln der brik«

tischen Polizey gehört, den Verbrauch geistiger Eeträn«

ke, als der Gesundheit und der Sittlichkeit des gemeinen

Volks gleich schädlich, so viel möglich, einzuschränken.

Dieser Maxime zu Folge würde die Auflage auf das Di-

stilliren nicht so weit herabgesetzt werden dürfen, daß da«

durch der Preis der Branntweine vermindert würde.

Diese möchten dann immer so theuer bleiben, als sie je

gewesen sind; aber das Vier, dieses gejunde und stärken¬

de Getränke, könnte um ein beträchtliches wohlfeiler wer¬

den. Es wäre gar wohl möglich, aus diese Weise dem

gemeinen Manne eine der großem Lasten, über die er

sich jeho beschwert, zu erleichtern, und doch die Skaat««

ejnnahme zugleich zu vermehren.

Die Einwürfe, welche Doctor Davenant gegen die¬

se Veränderung in den jetzt bestehenden Accisegesetzen

macht, scheinen ohne Grund zu seyn. Sie laufen dar¬

auf hinaus: daß die neue Auflage, anstatt daß die ge«

genwärtige aus die Gewinnste des Mälzers, des Brau¬

ers und des Schenkwirths ziemlich zu gleichen Theilen

fällt, fast ganz allein auf die Gewinnste des Mälzers

fallen würde; — daß der Mälzer die vorgeschossene

Auflage nicht so leicht in dem erhöheken Preise des Mal¬

zes würde wieder herausbringen können, als der Brauer

und der Scheukwirth sie durch den erhöheten Preis des

Getränkes herausbekommen könne; daß endlich eine so

hohe



Z66

hohe Auflage auf Malz die von Gerstenäckern bezahlten

Netten vermindern würde.

Ich antworte auf das erste: daß keine Auflage

den Gewinnst irgend eines Gewerbes fortdauernd so sehr

vermindern kann, daß er nicht mehr mit dem gewöhnli¬

chen Gewinnste, den anders Gewerbe bringen, im

Gleichgewicht stände. Alle jetzigen Abgaben von Malz,

Bier und Ale, haben weder auf den Gewinnst des Mäl¬

zers, noch auf den des Bierbrauers und bes Schenkwirths

den mindesten Einfluß. Der Verzehrer muß diese Leute

für allen Vorschuß, den sie in Bezahlung der Abgaben

gemacht haben, entschädigen, und ihnen noch überdieß

auf diesen Vorschuß selbst einen Gewinn bezahlen.

Zwar kann eine Auflage die Consumtion der Waare ver¬

mindern. Das würde aber wahrscheinlich mit der aus

Malz verfertigten nicht der Fall seyn. Denn da diese

jetzo durch die verschiedenen Auflagen, wenn man sie zu¬

sammenrechnet, um vier und zwanzig bis fünf und zwan-

zig Schillinge auf den Quarter theurer werden: so könnte

jene auf r 8 Schill. erhöhete Malzauflage, allein bezahlt,

gewiß diesen Preis nicht erhöhen. Im Gegentheile ist

es wahrscheinlich, daß die Getränke, zu deren Verferti¬

gung Malz gebraucht wird, wohlfeiler werden, und also

einen noch ausgebreiteteren Absatz finden würden.

Zweykens, warum es dem Mälzer schwerer fallen

solle, sich von den Käufern des Malzes seine vorgeschos.

scnen achtzehn Schillinge Abgabe wieder bezahlen zu las¬

sen, als es jetzt dem Brauer und Schenkwirth fällt, den

Trinkern, vier oder fünf und zwanzig oder auch wohl

dreyßig Schillinge mehr abzufordern, ist nicht wohl ab¬

zusehen.
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zusehen. Es ist wehe, der Mälzer, der jetzt auf jeden

Quarter Malz sechs Schillinge Auflage vorschießt, wür¬

de alsdenn achtzehn Schillinge vorzuschießen haben.

Aber dafür hat der Brauer jetzt auf ein Gebräu, wobey

ein Quarter Malz ausgeht, fünf und zwanzig bis drey¬

ßig Schillinge vorzuschießen. Warum sollte es denn

dem Mälzer schwerer fallen, einen kleinern Vorschuß zu

machen, als dem Brauer, einen größeren? Die Vor-

räkhe an Malz, welche der Mälzer auf seinen Schüttbö¬

den verwahrt, fordern nicht immer einen lungern Zeit¬

raum, um abgesetzt zu werde», als die Voirathe von

Bier fordern, welche der Brauer oder Schenkwirth auf

einmahl in seinen Kellern liegen hak. Der erstere kann

also oft sein hineingestecktes Geld früher wieder heraus

nehmen als der letztere. Aber gesetzt auch, dem Mälzer

entstünde, aus dem Vorschüsse der höher» Abgabe, ei¬

nige Unbequemlichkeit: so könure dieser leicht dadurch ab¬

geholfen werden, daß ihm einige Monate länger Credit

gegeben würde, als jetzt dem Brauer gegeben wird.

Drittens. Die Rente von Gersienäckem kann,

so wie der Gewinnst, den der Pachter davon zieht, durch

nichts, als durch die verminderte Nachfrage nach Gerste

herabgesetzt werden. Nun würde aber eine solche Ver¬

änderung in dem Systeme der Abgaben vom Biere, daß

ein Gebräu von einem Quarter Weitzen, das bisher vier

bis fünf und zwanzig Schillinge gegeben hatte, nur acht¬

zehn Schillinge zahlte, wahrscheinlich die Nachfrage nach

Gerste eher vermehren, als vermindern. Uebcrdieß kön¬

nen diejenigen Renken und Gewinnste, welche Gersten-

äcker bringen, eine lange Zeit,— weder über, noch

unter den Renten und Gcwrnnsicn stehen, welche aus

gleich
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gleich fruchtbaren, aber mit andern Früchten angebaueten
Arckern zu ziehen sind. Ware das erste: so würden bald
mehrere Aecker, als bisher, mit Gersie besäet werden.
Geschähe das andere, so würden Aecker, worauf bisher
Gerste gebauet worden ist, mit jenen mehr einbringen¬
den Früchten angebauet werden. Ein anderes ist es mit
solchen Erzeugnissen, die, weil sie einzig in ihrer Art
sind, den Preis haben, welchen man einen Monopolien-
preis nennen könnte. Eine Alistage auf solche Erzeug¬

nisse muß allerdings die Renke und den Gewinnst, wel¬
chen die damit angebaueten Ländereyen bisher bezahlt
haben, vermindern. EineAnstage, zum Beyspiele, auf
diejenigen kostbaren Weine, die nur in einem so kleinen
Bezirke wachsen, daß die Ernte davon nie die Nachfra¬
ge der Käufer befriedigen kann, und deren hoher Preis
daher den Besitzern und den Andauern der sie erzeugen¬
den Weinberge eine weit höhere Rente und einen großem
Gewinnst verschafft, als gleich fruchtbare, gleich gut an¬
gebauete Ländereyen in der Nachbarschaft bringen, —
eine solche Austage, sage ich, würde auch diese Rente und
diesen Gewinnst vermindern. Denn weder könnten die
Besitzer, um sich schadlos zu halten, den Preis ihrer
Weine noch mehr erhöhen, da gewiß dadurch der Absaß
würde vermindert werden: noch könnten sie den Anbau
derselben ohne ihren Schaden einschränken, da sie den
dazu bisher angewandten Boden mit keiner eben so ein¬
träglichen Frucht bebauen könnten. — Als man den
Vorschlag that, den Zucker mit einer neuen Abgabe zu
belegen, wendeten die Zuckerpfianzcr durchgängig ein,
daß diese Abgabe nur sie drücken, und die Renten von
ihren Pflanzungen vermindern würde, indem, wie sie
behaupteten, es ihnen unmöglich seyn würde, ihren bs-

stcucr-
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steuerten Zucker theurer zu verkaufen, als sie bisher
die unbesteuerten verkauft hätten. Wenn der Ent¬
wurf gegründet war: so bewiest er nur, dast die Zucker
bisher einen Preis gehabt hatten, wie ihn nur Mono-
polien zu wege bringen können, bind gerade diest hät¬
te die Regierung bewegen sollen, jene Auflage zu be¬
willigen. Denn wem wird wohl sÄncklicber etwas von
seinem Gewinnste zum Besten des Staats abgefordert,
als einem Monopolisten? In diesem Falle aber ist die
Gerste nie gewesen. Der Preis, den sie gilt, ist kein
MonopolienpreiS. Der Besitzer eines Gerstenackers,
und der Pachter, der ihn anbauet, zieht, — jener
nicht mehr Rente, dieser nickt mehr Gewinnst davon,—-
als beyde von andern Ländereyen gleicker Frucktbarkeit,
und gleich sorgfältigen Anbaues erhalten. Daher ha¬
ben auch alle bisherigen Auflagen auf Malz, Bier und
Ale, weder den Preis der Gerste, noch die Renten
von den Gerstenäckcrn vermindert. Die Ursache ist,
weil die Malzpreise immer nach Maßgabe der Auflagen
auf Malz gestiegen sind; —und die Biere, nach
Maßgabe der Auflagen aufs Brauen, entweder um so
viel theurer, oder schlechter geworden sind. Immer
hat also am Ende, nicht der Hervorbringer, sondern
der Verzshrer diese Auflage bezahlt.

Keine Klasse würde durch die oben vorgeschlagene
Veränderung der Abgaben leiden, als die, welche für
ihre eigene Consumtion brauet. Da dieß aber nur die
reichen Leute thun: so ist es an sich schon ungerecht,
daß sie gegenwärtig von einer Abgabe frey sind, welche
der arme, gemeine Mann bezahlen muß. bind der
Umstand, daß dieses Privilegium ihnen entzogen wird,

Smith Unters. z.TH. Aa ist
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ist so wenig eine gültige Einwendung gegen das neue
System, daß selbst, wenn man das alte beybehälr,
diese Ungleichheit von Rechts wegen abgeschafft werden
muß. Indessen mag es wohl das Interesse jener hö-
Hern und reichern Stände seyn, welches die Einführung
einer für den Staat zugleich so einträglichen, und für
die ärmern Klassen so wohlthätigen Acciseeinrichrung bis¬
her verhindert hat.

Außer den oben hergezählten Zoll und Acciseabga«
ben, sind noch andere, welche auf die Preise der Waa¬
ren Einfluß haben, aber einen nicht so unmittelbaren
und einen ungleichem Einfluß. Zu dieser Gattung ge¬
hören die, welche in Frankreich xea§e8 heißen, und
die in den Zeiten der Angelsachsen Durchgangszölle,
siroit8 sie pnllnge, hießen. Sie mögen ursprünglich
in eben der Absicht aufgelegt worden seyn, als unsre We¬
ge-und Kanal Zölle, nähmlich, um davon die Heer¬
straßen und Kanäle zu unterhalten. Abgaben, welche
diesen Endzweck haben, werden am schicklichsten nach
Verhältniß der Schwere oder der Größe der transpor-
tirten Waaren aufgelegt. Da sie ursprünglich nur in
Orts- und Provinzial-Cassen flössen, und auch nur zu
Ausgaben, die auf den Ort, oder die Provinz Bezie¬
hung hatten, angewandt wurden: so wurde auch, in
den meisten Fällen, ihre Verwaltung der Stadt, dem
Kirchspiele, oder dem Bezirke anvertrauet, auf deren
Gebiethe sie erhoben wurden; und diese Gemeinheiten
wurden auf die eine oder die andere Weise, für die
zweckmäßige Anwendung der erhobenen Gelder verant¬
wortlich. In vielen Ländern ist die Verwaltung aller
dieser Abgaben in die Hände des Landesherrn gekom¬

men,



men, der niemandem Rechenschaft abzulegen hat. Da¬
her ist es geschehen, daß, ob er gleich meistentheils die
Abgabe selbst sehr erhöhet, — er doch zugleich den
Endzweck derselben oft gänzlich vernachläßiget hat.
Wenn je in England die an den Schlagbäumen erhobe¬
nen Gelder zu den Einkünften des Landesherr» geschla¬
gen werden: so können wir aus den Beyspielen anderer
Nationen die wahrscheinlichen Folgen voraussehen.

Alle diese Wegezölle werden ohne Zweifel zuletzt
ebenfalls von dem Consumenten der auf diesen Wegen
transportirten Waaren bezahlt. Aber wenn nicht der
Werth, sondern Gewicht und Umfang dieser Waaren
der Maßstab der Wegezölle ist: so wird durch diese Ab¬
gabe der Consument nicht nach Maßgabe seines Auf¬
wandes besteuert; denn diese hängt von dem Werthe
der verbrauchten Waaren ab. Würden jene Zölle nicht
nach der Schwere und Größe, sondern nach dem ange¬
nommenen Werthe der transportirten Waaren erhoben:
so wären sie eine Art innerer Landaccise, die den wich¬
tigsten Zweig des Handels, den, welcher innerhalb deS
Landes selbst geführt wird, sehr beschränken und beein¬
trächtigen würde.

In einigen kleinern Staaten werden so genannte
Transito-Zölle von den durch sie hindurch gehenden
Waaren bezahlt, die jenen Wege-Zöllen sehr ähnlich
sind. Einige der kleinen italienischen Staaten, die
am Po und an den Flüssen liegen, die in ihn fallen,
ziehen einen Theil ihrer Einkünfte aus solchen Transito«
Zöllen. Sie werden ganz von den Fremden bezahlt;
und vielleicht ist dieß die einzige Steuer, die ein Staat

Aa 2 auf



372

auf die Unterthanen eines andern Staats legen kann,
ohne seinen eigenen zu schaden. Der allerwicktigste
Transito-Zoll, der irgendwo in der Welt bezahlt wird,
ist der, welchen der König von Dänemark den durch
den Sund passtrenden Schiffen abfordert.

Solche Auflagen, die, wie der größere Theil der
Zoll - und Acciscgefälle, von den Luruswaaren erho¬
ben werden, fallen zwar ohne Unterschied auf alle Ar¬
ten der Einkünfte, und werden zuletzt, und ohne alle
Vergütung, von den Consumenten der so impostirten
Waaren bezahlt: aber sie fallen nicht allen Individuen
in gleichem Maße zur Last ; und stehen auch nicht im¬
mer mit den Einkünften derselben im Verhältniße. Da
es von der Willkür jedes Menschen abhängt, wieviel
er verzehren oder verbrauchen will: so richtet sich auch
der Beytrag, den er zu jenen Auflagen giebt, mehr
nach seiner Denkungsart und seinem Charakter, als
nach seinem Vermögen. Der Verschwender zahlt mehr,
der Sparsame zahlt weniger, als er, nach Verhältniß
seiner Einkünfte thun sollte. Der minderjährige, zum
Besitze eines großen Vermögens bestimmte Jüngling,
trägt, durch seine Consumrion gemeiniglich wenig zur
Unterstützung des Staats bey, ob dieser gleich durch
seinen Schutz ihm seine künftigen großen Einnahmen si¬
chert. Die, welche im Auslande leben, tragen durch
jhre Consumtion gar nichts zur Unterstützung des Vater¬
landes bey, in welchem doch die Quellen ihrer Einkünf¬
te liegen. Wenn dieses ihr Vaterland keine Randsteller,
keine beträchtliche Abgabe von Uebertragung des beweg¬
lichen, oder unbeweglichen Eigenthums von einem Be¬
sitzer zum andern, kennt, wie dieß in Irland der Fall

ist:



ist: so ist es möglich, baß solche abwesende Staats-,

glieder derjenigen Regierung, deren Schutze sie die Si¬

cherheit ihrer großen Einkünfte verdanken, nichr das

mindeste zu ihrer Unrerstützung darreichen. Diese gro¬

ße Ungleichheit in den Consumrionsabgaben läßt sich in

denjenigen Ländern am ersten befürchten, deren Regie¬

rung von der Regierung eines andern Landes abhängt

und dieser untergeordnet ist. Die Reichen und Großen

des abhängigen Landes werden immer gerne in dem re¬

gierenden Lande ihre Wohnung aufschlagen. Irland

ist genau in diesem Falle: und wir dürfen uns also

nicht wundern, daß eine Auflage auf die außer Landes

befindlichen Einwohner dort so sehr den Beyfall des

Volkes erhält. Es möchte fteylich vielleicht ein wenig

schwer fallen, zu bestimmen, sowohl welche Arr und

welcheDcmer der Abwesenheit einen Mann dieser Steuer

unterwirft, als WÜNN die Verpflichtung sie zu bezahlen

ihren Anfang nimmt, oder sich endiget, — Diesen

Fall ausgenommen, der aus der ganz besondern läge ge¬

wisser Länder entsteht, verursachen die Consumtions-

steuem keine Ungleichheiten, die nicht gerade durch den

Umstand, aus dem sie entspringen, wieder vergütet wür¬

den, ich meine dadurch, daß jeder nur so viel zu der

Steuer beyträgt, als er selbst will; daß es in der Gewalt

eines jeden steht, viel oder wenig als Auflage zu bezah¬

len, nachdem er viel, oder wenig zu verzehren Lust hat.

Wo also solche Steuern auf eine geschickte Weise und auf

dazu schickliche Waaren ausgelegt sind: da werden sie

auch mit wenigerem Murren, als irgend eine andere Aus-

lage, bezahlt. Wenn sie von dem Manufacturisten oder

Kaufmanns vorgeschossen werden: so gewöhnt sich der

Verzehrer, der sie zuletzt bezahlt, gar bald, sie mit dem
Aa z Preise
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Preise der Waaren zu vermischen, und er vergißt bey.

nahe, daß er eine Auflage bezahlt, indem er nur etwas

theurer zu kaufen glaubt.

Consumtionsabgaben können vollkommen und ge-

nau bestimmt werden, so daß nicht die geringste Zwey¬

deutigkeit übrig bleibt, weder über daö, was man zu

bezahlen hat, noch über die Zeit, wann man bezahlen

muß. Sind solche Zweydeutigkeiten in den Zoll - und

Accisegesetzrn Großbritanniens, oder irgend eines andern

Landes vorhanden: so liegt oie Schuld nicht in der Na¬

tur dieser Abgaben, sondern an der fehlerhaften Abfas¬

sung der Gesetze.

Auflagen auf Luxuswaaren können in kleinen Sum¬

men nach Maßgabe, als der Cousument dieselben einzu¬

kaufen für gut befindet, bezahlt werde». In Absicht

der Zeit und der Art der Bezahlung sind sie die am al.

lerwenigsten lästigen. Mit einem Worte, in Absicht

der drey ersten Grundsätze, die wir oben, zur Beur¬

theilung der Steuern festgesetzt haben, sind die Con-

sumtionSauflagen unkadelhast; aber sie verstoßen gegen

den vierten. Bey fast keiner andern Steuer ist der

Unterschied zwischen dem, was sie aus den Beuteln der

Privatpersonen nimmt, und dem, was sie in die Cas-

sen des Sraats einbringt, so groß, als bey ihnen.

Dieser Unterschied wird auf alle die vier Arten hervor¬

gebracht, auf welche er bey irgend einer Auflage entste¬

hen kann.

Erstlich, alle solche Auflagen, wenn sie auch auf

die sparsamste Weise erhoben werden, erfordern doch

immer eine Menge Beamten, deren stehende Gehalte

sowohl,



sowohl, als zufällige Einkünfte einen Theil des Ertrags

jener Auflagen hinweg nehmen; der also nicht in die

Sassen des Staatö kommt, und doch vom Volk erhoben

wird. Doch muß man gestehen, daß diese Erhebungs¬

kosten in Großbritannien mäßiger, als in den meisten

andern Ländern sind. In dem mit dem fünften Julius

»775 sich endigenden Jahre war der rohe Ertrag aller

unter der Verwaltung der Acciscommisston stehenden

Abgaben, d. h. vor Abzug der Unkosten, 5,507,508

Pfund Sterlinge 18 Schillinge 8^ Pfennige, und

von dieser Summe machten dieHebungskosien nicht mehr,

als fünf und ein halbes vom Hundert. Von jenem

rohen Ertrage der Zölle und Accisen aber müssen die

daraus bezahlten Ausfuhrprämien und Rückzölle noch ab¬

gezogen werden; da dann der reine Ertrag, oder das,

was wirklich in die Schatzkammer kömmt, noch hinter

fünf Millionen zurückbleibt. Die Erhebung der Salz¬

steuer, die auch unter die Acciscabgaben gehört, aber

auf eine andere Art verwaltet wird, ist weit kostbarer.

Der reine Ertrag der Zölle erreicht noch nicht zwey und

eine halbe Million Pfund Sterling. Und von dieser

Summe gehen mehr, als zehn Procente, auf die Er¬

hebungskosten, theils durch Besoldung der Beamten,

theils durch zufällige Ausgaben ab. Nun sind aber die

zufälligen Einnahmen der Zollbcdienten allenthalben weit

größer, als ihre Besoldungen. In einigen Häfen ma¬

chen jene das zwey - und dreyfache von diesen aus. Wenn

also die Gehalte zehn Procente ausmachen: so werden

die Erhebungskosten, im Ganzen, wozu die Accidenzien

der Beamten mit gehören, auf mehr, als zwanzig oder

dreyßig Procente gerechnet werden können. Die Acci-

sebedienten haben wenige, oder gar keine zufälligen Ein-

Aa 4 nah.



nahmst». Ueberhaupt ist die Accistverwaltung, da sie

von neuerem Ursprünge ist, auch noch von vielen der

Mißbrauche frey, welche sich durch die Lange der Zeit in

die Zollverwaltung Angeschlichen haben. Legte man alle

Abgaben, denen jetzt das Malz und die aus Malz ge¬

machten Getränke unterworfen sind, auf das Malz al'

lein : so würden, nach ziemlich sichern Vermuthungen,

mehr als fünfzig tausend Pfunde St. an den Hebungö-

kosten erfp .rt werden. Und ein noch weit größeres Er-

spa niß würde herauskommen, wenn man die Zollab¬

gaben nur auf einige wenige Hauptartilel legte, und

sie auf ähnliche Weise, als die Accisegesälle Anheben

ließet.

Zweytens. Solche Abgaben stören und been»,

trächtigen nothwendig gewisse Gewerbszweige. Da sie

immer den Preis der besteuerten Waare erhöhen: so hal¬

ten sie auch, in eben dem Maße von dem Gebrauche

derselben zurück. Sie vermindern die Käufer; sie

schrecken also auch diejenigen, welche die Waare liefern,

von der Hervorbringung ab. Ist die Waare ein Er-

zeugniß, das auf einheimischem Boden wächst, oder in

einer einheimischen Manufaktur verfertigt wird: so wird

geradezu die Anzahl arbeitsamer Hände verringert, de¬

rer nehmlich, die sich mit dem Anbaue oder der Verfer¬

tigung dieser Waare bisher abgaben. Ist die Waa-

re, deren Preis durch die Auflage erhöhet wird, eine

ausländische: so gewinnt allerdings die inländische Waa¬

re gleicher Art einen Vorzug auf den Märkten des Lan¬

des, der dem auf sie gewandten Fleiße eine größere An¬

zahl von Handen zuwenden kann, als bisher mit ihr

beschäftigt waren. Indeß wird doch durch diese stei¬

genden
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genden Preise ausländischer Waaren nur ein einzel¬

ner Zweig des vaterländischen Fleißes aufgemuntert;

und fast alle andern Zweige desselben werden gestört.

Je theurer der Manusacturist in Birmingham seinen

Wein, der vorn Auslande kömmt, einkauft: desto wohl¬

feiler muß er nothwendig den Theil seiner Scahlwaaren,

mit welchem, oder mit dessen Preise er jenen Wein be¬

zahlt, verkaufen. Dieser Theil ist also für ihn nicht

mehr von so großem Werthe, als ehedem ; er hat da'

her auch nicht mehr dieselbe Aufmunterung, an seiner

Verfertigung zu arbeiten. Je einen Hähern Preis die

Verzehrer in dem einen Lande, für das Ei Zeugniß ei¬

nes andern Landes bezahlen: einen desto geringern Preis

bekommen sie für denjenigen Theil ihres Landcsproducts,

gegen welchen sie jene ausländischen Waaren eintauschen.

Mit dem verminderten Werthe der hervorgebrachten Sa¬

che aber, werden auch die Bewegungsgründe zum Fleiße

in Hervorbringnng derselben vermindert. Alle Austa¬

gen also, welche Consumtionsartikel betreffen, verursa¬

chen immer, daß der hervorbringenden Arbeit im Lande

etwas weniger wird. Sind diese Artikel einheimische

Waaren: so wird diejenige Arbeit vermindert, welche

sie hervorbringt; sind es ausländische: diejenige, mit

deren Producren sie erkauft werden.

Ueberdieß andern solche Aussagen immer den natür¬

lichen Gang des Fleißes, und leiten ihn in Kanäle, in

die er, sich selbst überlassen, nicht übergegangen wäre,

und die ihm gemeiniglich auch weit weniger vortheilhaft

sind.

Drittens. Die Hoffnung sich diesen Aussagen ent¬

ziehen zu können, bringt den Schleichhandel hervor:

Aa 5 und
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und dieser richtet, wenn er entdeckt wird, durch Verlust

der Waaren und andere Strafen, den Schleichhändler zu

Grunde; einen Menschen, der zwar, als Uebertreter

der Gesetze seines Vaterlandes, sehr tadelnSwenh, aber

doch an sich vielleicht kein schlechter Bürger, vielleicht un¬

fähig ist, die Gesetze der natürlichen Gerechtigkeit zu

verletzen, und immer schuldlos geblieben seyn würde,

wenn nicht die Gesetze aus einer an sich erlaubten Hand¬

lung ein Verbrechen gemacht härten. Besonders wer-

den in Ländern, wo wenigstens der allgemeine Verdacht

herrscht, daß die Regierung vielen unnöthigen Aufwand

macht, und daß die öffentlichen Einkünfte übel ange¬

wandt werden, die Gesetze, welche diese Einkünfte schü¬

tzen sollen, nicht sehr geachtet. Wenige Leute machen

sich aus dem Schleichhandel ein Gewissen, wenn sie ei¬

ne sichere und leichte Gelegenheit dazu finden, ohne ei¬

nen Meineid begehen zu dürfen. Die durch Schleich¬

handel eingebrachten Waaren zu kaufen, heißt augen¬

scheinlich zu dieser Uebertretung der Gesetze, und dem so

oft damit verbundenen Meineide aufmuntern. Und doch

würde in den meisten Ländern, ein Mensch, der dar¬

über Bedenken äußerte, für einen pedantischen Heuchler

gehalten werden, und anstatt dadurch Zutrauen gegen

seine übergroße Ehrlichkeit zu erwecken, nur den Ver¬

dacht erregen, daß er ein größerer Betrüger sey, als

die meisten. seiner Mitbürger. Diese Nachsicht des Pu-

blicums muntert natürlicher Weise den Schleichhändler

zur Fortsetzung eines Gewerbes auf, von welchem er

sieht, daß es, trotz des Verboths der Gesetze, doch von

seinen Mitbürgern als etwas fast ganz unschuldiges an¬

gesehen wird. Und wenn dann die ganze Strenge der

Finanzgesetze auf ihn zu fallen im Begriffe ist: so wagt
er



er auch wohl, sich mit Gewalt dagegen zu vertheidigen,

da er langst gewohnt ist, das, was die Regierung hier»

bey in Anspruch nimmt, als sein rechtmäßiges Eigen»

thum anzusehen. So wird aus einem Unternehmen,

das anfangs vielmehr Leichtsinn als Verbrechen war,

zuletzt eine gewaltthätige Störung der öffentlichen Si»

cherheik, und eine offenbare Verletzung der Heiligsten

Gesetze. Durch die Confiscationen, die den Schleich¬

händler zu Grunde richten, geht dessen Vermögen, das

zuvor zur Unterhaltung hervorbringender Arbeit ange¬

wandt worden war, entweder in die Casssn des Staats,

oder in den Beutel der Finanzbedienten über, die bey¬

de es — größtemheils auf nichts hervorbringende Ar»

beit anwenden: wodurch also das Landeskapital ver¬

mindert, und der davon unterhaltene nützliche Fleiß ge¬

stört wird.

Viertens. Solche Auflagen unterwerfen wenig¬

stens die Kaufleute, welche mit den impostirten Waaren

handeln, der Nothwendigkeit, sich ihre Magazine von

den Einnehmern der Gefalle durchsuchen zu lassen. Und

ohne Zweifel werden sie bey dieser Gelegenheit oft wirk¬

lich gedrückt, noch öfter belästiget und geplagt. Nun

verliert zwar durch Belästigungen der Kaufmann nicht

unmittelbar etwas von seinem Gelde; aber er kann sich

doch den Schaden, den sie ihm verursachen, immer so

groß rechnen, als die Summe ist, um welche er sie

gerne abkaufen würde. Die Accisigefttze, die zwar ih¬

rer Absicht besser, als die Zollgesetze, entsprechen, sind

aber dafür auch weit drückender, als diese. Wenn der

Kaufmann seine eingebrachten verzollbaren Güter ein¬

mahl versteuert, und in seine Waarenlager gebracht hat:

so
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so wird er selten mehr mit den Besuchen der Zollbedien-

ten beschwert. Ganz anders ist es mit den accisbaren

Waaren beschaffen. Bey diesen hat der Kaufmann vor

den Besuchen und Nachfuchungen der Osstc-amen nie

Ruhe. Um dieser Ursache willen sind sowohl die Ac-

ciseabgaben selbst, als die Bedienten, welche sie einhe-

ben, dem Hasse des Volks mehr, als die Zollabgaben

und Zollbcdienten, ausgesetzt. Diese Acciseeinneh-

mer, behauptet man, nehmen von ihrem Geschäfte,

welches sie oft verpflichtet, ihren Mitbürgern lästig zu

seyn, eine gewisse Harre und Rauhigleic des ChärakrerS

an. Doch vielleicht rührt diese Beschuldigung ssur von

Schleichhändlern her, deren Betrügereyen durch die

Wachsamkeit jener Beamten entweder sind verhindert,

oder entdeckt worden.

Indeß sind die Beschwerden, welche von Auflagen

auf ConjumrionSartikel unzertrennlich sind, in Großbri¬

tannien so wenig für die Einwohner drückend, als sie es

nur in irgend einem Lande, welches eine gleich kostbare

Staatsverwaltung hat, seyn können. Wir hatten Un¬

recht, wenn wir unsere Staatsverwaltung für ganz voll¬

kommen und untadelhaft ausgäben: aber wir haben

Grund, sie der Staatsverwaltung fast aller unserer Mach¬

baren vorzuziehen.

Da man einmahl den Begriff hatte, daß die Auf¬

sagen auf die Cousiimtionöartlkel, Auflagen auf die Ge¬

winnst? der Kaufleute wären: so hat man m einigen Län¬

dern geglaubt, dieselben bey jedem neuen Kaufe und

Verkaufe ihrer Waaren wiederholen zu können. In

der That, wenn der eine Waare einführende Kauf-

mann.



mann, oder der sie hervorbringende Manufacturist, von
seinem Gewinnst,.' abgeben muß: warum sollen denn die
Zwischenhändler, die zwischen diesen und dem Verzeh-
rer in der Mitte stehen, und durch das Kaufen und Wie¬
derverkaufen der Waaren auch einen Gewinnst machen,
nicht eben so gut einen Theil desselben dem Staate zum
Opfer bringen? Dieß Principium war es ohne Zweifel,
auf welches die bekannte spanische Abgabe, welche AI-
cavala heißt, sich gründete. Bey jedem Kaufe oder
Verkaufe nehmlich, beweglicher sowohl, als unbewegli¬
cher Güter, wurden unter jener Benennung, anfangs
zehn, in der Folge fünfzehn vem Hundert abgefordert,
die nun auf sechs vomHundert herabgesetzt worden sind.*)
Die Erhebung dieser Auslage erfordert eine große Anzahl
von Leuten, da sie eine jede Uebertragung des Eigen¬
thums, einen jeden Tausch der Waaren, nicht bloß,
wenn sie aus einer Provinz i» die andere, sondern auch
wenn sie aus einem Kramladen in den andern gehen, zu
bewachen haben. Diese Ansteige macht es überdieß noth¬
wendig, daß von den Einnehmern, nicht bloß bey cini-
gen, sondern bey allen Klassen von Kaufleuten, und
nicht bloß bey Kaufleuten, sondern eben so wohl bey
Gutsbesitzern, Pächtern, und Manufacturisten immer
wiederhohlte Untersuchungen angestellt werde». In ei¬
nem Lande, wo diese Auflage eingeführt ist, kann man
schwerlich auf die Hervorbringung von Waaren denken,
die ihren Absaß in der Ferne haben. Jede Provinz er-
zeuget nur das, und nur so Viel, als ihre nächste Nach.
baren verbrauchen. Auch schreibt Ustübiz der Alcavala
den Verfall der Manufakturen in Spanien zu. Er

Hütte
^lsmoircr concsmam Is; Oroirs. "dom. I. x>. 455.
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hätte ihr auch eben so gut den Verfall des Ackerbaues zu¬
schreiben können, da sie nicht bloß von Mamifacturwaa-
ren, sondern auch von rohen Landeserzeugnissenerhoben
wiid.

Im Königreiche Neapel giebt es eine ähnliche Aus-
lage, die bey jedem geschlossenen Controcte, also auch
bey jedem Kaufooncracte,drey von jedem Hundert des
Werthes eines Gegenstandes, worüber coukrahirt wor¬
den ist, abfordert. Diese Austage ist indeß weniger
schädlich, als die spanische: theils an sich, weil sie ge¬
ringer ist, theils weil sie bey dem größer« Theile der
Städte und Kirchspiele in ein jährlich zu bezahlendes Ab-
stndungsquankum verwandelt wird. Wie jede Gemein¬
heit eine solche Summe von ihren Mitgliedern erheben
sclle, wird gemeiniglich ihr selbst überlassen, und ist al¬
so an verschiedenen Orten sehr verschieden;gemeiniglich
geschieht es aber doch so, daß dadurch dem innern Ver¬
kehr des OrtS keine Störung verursacht wird.

Die ganz gleichförmige Art der Besteuerung,die,
bis auf wenige unbedeutende Ausnahmen, durch das
ganze Königreich Großbritannien statt findet, läßt den
inländischen Handel, sowohl den, der auf der Landstra¬
ße, als den, welcher an den Küsten geführt wird, fast
gänzlich frey. Der erstere ist es vollkommen ; und von
einem Ende des Reichs bis zum andern können die mei¬
sten Waaren hin und her geführet werden, ohne daß da¬
zu irgend ein Erlaubnißschein, oder ein Passagezettel nö¬
thig ist; ohne daß die königlichen Finanzbediente»die
geringste Nachfrage deßwegen halten, oder die Waaren
visitiren dürfen. Wenn es hiervon Ausnahmen giebt:
so sind deren doch nur wenige; mrd sie sind von der Art,

daß
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baß sie kernen wichtigen Zweig bes inländischen Handels

stören können. Güter, die »ach der Küste geführt wer¬

den, erfordern zwar in der That Eemsicare, ober scge-

nannte conlb-Locket«. Indeß sind doch, außer Stein¬

kohlen , alle andere Waaren von Abgaben frey. Diese,

durch die Gleichförmigkeit der Besteuerung bewirkte Frey¬

heit des innern Handels ist vielleicht eine der vornehm¬

sten Ursachen von dem blühenden Zustande Großbritan¬

niens: indem jedes große Land ganz gewiß für die Waa¬

ren, welche dessen Einwohner hervorbringen, der beste

und größte Markt ist. Könnte aber diese Gleichförmig¬

keit, und mit ihr eine gleiche Freyheit, auch auf den

Handel mit Irland und mit den Kolonien ausgedehnt

werden: so würde wahrscheinlich die Macht des Staats,

und der Reichthum jeder seiner Theile noch größer wer¬

den, als beyde gegenwärtig sind.

In Frankreich haben die verschiedenen Provinzen

auch verschiedene Finanzgesetze. In jeder sind andere

Austagen, oder andere Erhebungöarten derselben Austa¬

gen. Dieß hat es nothwendig gemacht, daß nicht nup

die Gränzen des Königreichs, sondern auch die Grän¬

zen fast jeder Provinz mit Finanzbedicntcn und Aufse¬

hern umgeben seyn müssen, um entweder die Einfuhr ge¬

wisser Waaren von einer Provinz zu der andern gänzlich

zu verhindern, oder von derselben eine Abgabe einzufor¬

dern. Und was kann hieraus anders folgen, als eine

merkliche Störung des innern Handels? Einige Pro¬

vinzen haben die Erlaubniß, für die Salzsteuer jährlich

ein Absindungsquankum zu bezahlen. Andere sind von

ihr gänzlich befreyet. In dem größten Theile des Kö¬

nigreichs haben die Generalpächter den ausschließenden

Handel



Handel mit Tobak; aber in einigen wenigen Provinzen
ist er frey. Die Auflage, welche die Fr-nzosen ies ui-
ÜL8 ne neu, und welche mit der Accise ") in England
übereinkömmt, ist in der einen Provinz ganz von ande¬
rer Art, als in der andern. Einige Provinzen sind
davon ausgenommen, oder bezahlen dafür eine bestimm¬
te Summe. In denjenigen, wo sie statt findet und ver¬
pachtet ist, giebt es noch viele örtliche Auflagen, die sich
nicht weiter, als auf die Einwohner einer einzelnen Stadt
oder eines Bezirks erstrecken. Die Auflage, welche un¬
ter dem Namen lesNraites bekannt ist, und sich mit dem
englischen Zöllen (culioms) vergleichen läßt, theilt das
Königreich in drey große Theile ab. Der erste dersel¬
ben, welcher dem Tarif von 1664 unterworfen ist, be-
greift die Normandie, die Pieardie, und die meisten
innern Provinzen des Reichs in sich, — die zusammen
in dieser Rücksicht die Provinzen der fünf großen Ver-
Pachtungen Heistern (ein Name, der davon herkömmt,
daß vor Zeiten die Zollabgaben in fünf große Zweige ab¬
getheilt waren, wovon jeder besonders verpachtet wurde,
ob sie gleich jetzt alle in eine einzige Generalpocht verei¬
niget sind.) Der zweyte ist dem Tarif von 1667 unter¬
worfen , und die Provinzen, welche er unter sich begreift,
werden provinceL repucees ecranueres, (als fremd
angesehene Provinzen) genannt. Der dritte endlich,
der aus dem Elsaß, den drey BiSthümern Metz, Toul
und Verdün, und den drey Städten Dünkirchen, Bayon-

ne

*) Ler aifler ist eigentlich der Name einer Trankstei er, obgleich

auch andere Auflasen dazu geschlagen sind; und so ist auch die

erste und vornehmste Kxcise jn England die auf Malz, Bier

und Getränke überhaupt. A. d-U-



rie und Marseille besteht, —> zusammen provmLes
Ll'ecranZer eüscffik ") genannt, — wird wirklich in
Absicht der Ein - und Ausfuhrzölle, wie ein fremdes Land
behandelt. Sein Verkehr mit dem Auslande ist völlig
frey; sein Verkehr mit den übrigen Provinzen Frank¬
reichs ist eben den Einschränkungen und Auflagen unter¬
worfen, womit der Handel mit fremden Scaaten be¬
schwert ist.

Sowohl in den Provinzen der fünf großen Ver¬
pachtungen, als in den für fremd gehaltenen Pro¬
vinzen giebt es viele örtliche Auflagen, die nur einzelne
Städte und Distrikte betreffen. Einige dergleichen giebt
eö selbst in den als wirklich fremd behandelten Pro¬
vinzen , besonders in der Stadt Marseille. Es ist un-
uöthig, hierbei) noch zu erinnern, wie vielen Einschrän¬
kungen des inneren Handels ein Land unterworfen seyn
muß, dessen Provinzen auf eine so ungleiche Weise in
Absicht der Auslagen behandelt werben, und welche Men¬
ge von Beamten nöthig ist, um die Gränzen dieser Pro¬
vinzen zu bewachen.

Außer den allgemeinen Einschränkungen, welche
ein so verwickeltes Finanzsystem nothwendig gemacht hat,
ist der Handel mit Weine, — vielleicht nach dem Ge¬
treide dein wichtigsten Erzeugnisse von Frankreich, —
noch besondern Einschränkungen unterworfen, die davon
herrühren, daß die Weinberge gewisser Provinzen und
Bezirke besonders haben begünstigt werden sollen. Man

wird,

Man sehe la-clrer äe 1'^amiliiürsüon 6si kinsncLs en krsn-
«s. 'yome H. p. 216. 217. A- d. U.

Smith Unters, z. Th. B b



Zs6

wird, glaube ich, finden, daß die Weine derjenigen Pro«

vinzen die berühmtesten sind, in welchen die wenigsten

Einschränkungen dieser Art statt finden. Ohne Zweifel

ermuntert der auögebreitetere Markt, der solchen Pro»

vinzen offen steht, die Einwohner, sowohl zur bessern

Culrur ihrer Weinberge, als auch zur nachmahligen

sorgfältigern Behandlung ihrer Weine.

N'cht Frankreich allein hat solche mannigfaltige und

verwickelte Finanzgeseße. Das kleine Herzogchum Mai¬

land ist in sechs Provinzen, wovon jede ein eigenes Sy¬

stem von Consumtionsabgaben hat, — der noch kleinere

Staat von Parma in drey oder vier getheilt. Unter ei¬

ner so ungereimten Verwaltung konnten nur Lander von

dieser Fruchtbarkeit und unter einem so glücklichen Him¬

melsstriche, vor der äußersten Verarmung bewahrt bleiben.

Diese Auslagen auf Gegenstände der Consunuion

können entweder verwaltet, das heißt, von Beamten

erhoben werden, die von der Regierung angesetzt sind,

und dieser Rechnung ablegen muffen. In diesem Falle

werden die Einkünfte des Staats in verschiedenen Jah¬

ren verschieden seyn, nachdem die Auflagen, wegen al¬

lerley Ursachen, bald mehr, bald weniger einbringen.

Oder sie werden für eine bestimmte Summe verpachtet;

wo dann der Pachter zwar die Verbindlichkeit auf sich

hat, die Auflage auf die in den Gesetzen bestimmte Wei-

se zu erheben: wo ihm aber doch erlaubt wird, die Ein¬

nahme-Officianten selbst zu bestellen, und übersiedle

unmittelbare Aufsicht zu führen. Die Verpachtung kann

nie die beste und wohlfeilste Art seyn, eine Auflage zu

erheben. Außer allen den Summen, die zu Bezah¬

lung
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lung der Pachtrente, zu Besoldung der Bedienten, und

z» Bestreitung der sämmtlich n Eihedungskonen erfor¬

dert werden, muß der Pachter von dem E> trage der Auf¬

lagen wenigstens einen Gewinnst ziehen, der den Vor¬

schüssen, die er thut, der Gefahr, die er läuft, der

Mühe, die er übernimmt, und der Kenntniß und Ge-

schicklichkeit, welche zu dem Geschäft erfordert werden,

angemessen ist. Wenigstens dieser Gewinnst, der ge¬

meiniglich übermäßig groß -st, wird von einem Staate,

der seine Auflagen unter Verwaltung setzt, oder sie

durch seine eigenen Beamten selbst einhebt, erspart.

Wer irgend einen beträchtlichen Zweig der Staatsein¬

künfte pachten will, muß entweder große Kapitalien, oder

großen Credit haben. Di ser Umstand all in schrankt

die Mitbewerbung, in Absicht einer solchen Unterneh¬

mung, auf eine sehr kleine Anzahl von Personen ein.

Von den wenigen, die Geld, oder Credit genug dazu

haben, ist eine noch kleinere Anzahl mit der nöthigen

Kenntniß und Erfahrung versehen; und dieß ist ein

zweyter Umstand, der die Mitbewerbung noch mehr ein¬

schränkt. Die sehr wenigen, welche im Stanke sind

dieses Geschäfte zu übernehmen, finden es ihrem Vor¬

theil gemäßer, sich mit einander zu vereinigen, als sich

einander zu überbiethen; — gemäßer in Gesellschaft,

als in Concnrrenz mit einander z» treten; daher denn,

wenn die Versteigerung des PachtS eröffnet wird, das

Geboth der Pachter immer weit hinter dem wahren Er¬

trage der Auflagen zurückbleibt.

Die Pachter der öffentlichen Einkünfte gehören in

allen Ländern, wo solche Verpachtungen statt finden,

unter die reichste Klasse der Einwohner. Schon dieser

Bb 2 Reich-
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Reichthum allein wäre im Stande, den öffentlichen Un-

willen gegen sie zu erwecken. Aber die Eitelkeit, wel¬

che gemeiniglich solche schnell erworbene Reichthümer

begleitet, die thörichte Prahlerey, mit welcher ihre Ve-

sicher dieselben zur Schau auslegen, reihen jenen Un¬

willen in einem noch weit hohem Grade.

Ein Pachter der öffentlichen Einkünfte findet nie

die Strafgesetze gegen die, welche der Bezahlung einer

Auflage auszuweichen suchen, zu strenge. Er hat kein

Gefühl für das Schicksal, kein Mitleiden mit der Noth

der Conrribuentsn. Diese sind nicht seine Unterthanen.

Und wenn sie, den Tag darauf, nachdem sein Pacht ge¬

endigt ist, alle mit einander bankerott würden: so würde

dieß nicht den mindesten Einfluß auf ihn haben.

In den Fallen, wo die Bedürfnisse des Staates

die größten sind, wo also auch natürlicher Weise der

Landesherr um die genaue Bezahlung der Auflagen am

besorgtesten ist, unterlassen die Pachter selten vorzuge-

ben, daß ohne strengere Gesetze gegen die nachläßigen

oder untreuen Vezahler, als die bisherigen waren, sie

auch den bisher gewöhnlichen Pacht zu zahle» nicht im

Stande seyn würden. In diesen Augenblicken dringen¬

der Noth ist es nicht möglich, mit ihnen über ihre For¬

derungen zu streiten. Daher werden die Finanzgesetze

stufenweise immer strenger lind strenger. Die grausam¬

sten werden immer in Ländern gesunden, wo die meisten

Staatseinkünfte verpachtet sind; die mildesten in de¬

nen, wo sie unmittelbar unter der Aufsicht des Landes-

Herrn stehen, oder verwaltet werden. Selbst ein

schlechter Regent fühlt mehr Mitleiden gegen seine Un¬
ter-
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kerthanen, als diese von den Pachtern seiner Einkünfte
erwarten können. Der Regent weiß, daß die bleibende
Größe seiner Familie von der Wohlhabenheit seines
Volks abhängt; und er wird also schwerlich diese Wohl¬
habenheit um eines persönlichen und augenblicklichen
Vortheils willen, wissentlich untergraben. Ganz an¬
ders ist es mit den Pächtern der Staatseinkünfte beschaf¬
fen. Die Größe ihrer Familien und ihrer Nachkom¬
men kann oft in dem Ruine des Landes, und nicht m
dessen Flor, ihren Ursprung nehmen.

Zuweilen hat der Staatspachkcr,für die von ihm
bezahlte jährliche Summe nicht bloß den Ertrag der
Auslage aus die besteuerte Waare, sondern auch den Al¬
leinhandel mit derselben zu genießen. In Frankreich
werden die Salz - und Tobacksstcuern auf diese Art er¬
hoben. Alsdann zi-.ht der Pachter einen zweyfachen un¬
geheuern Gewinn vom Volke: einen, als Pachter der
Auflage, und einen, als Monopolist. Tobak ist eine
Waare des Luxus; und jeder kann, nach seinem Wohl¬
gefallen , den Ankauf derselben machen oder Unterlasten.
Aber Salz gehört unter die Nothwendigkeiten des Lebens;
und jedermann ist verbunden, dem Pachter eine gewisse
Quantität davon abzukaufen: weil er, im Unterlassungs¬
fälle, in Verdacht kömmt, sich Salz von Schleichhänd¬
lern angeschafft zu haben. Die Auslagen auf beyde Ge¬
genstände sind ausschweifend groß. Die Versuchung
zum Schleichhandel ist daher für viele Leute unwidersteh¬
lich. Und doch ist zu gleicher Zeit, die Strenge der
Gesetze und die Wachsamkeit der Beamten des Pachters
so groß, daß diejenigen beynahe gewiß sich ihren Unter¬
gang zubereiten, welche dieser Versuchung nachgeben.

Bb Z Der
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Der Schleichhandel mit Salz und Tobak schickt jedes

Jahr etliche hun.ert Menschen in Frankreich auf die Ga¬

leeren: diejenigen ungerechnet, weiche er an den Gal¬

gen bringt.

Allerdings verschaffen diese Auflagen, auf diese

Art eingehobe», der Regierung eine sehr ansehnliche Ein¬

nahme. Im Jahr 1767 war' der Tobak in Frankreich

für 22,541,278, und das S-.lz für z6,492,424 LwreS

des Jahres verpachtet. Beyde Pachre sollten mir 1768

angehen, und sechs Jahre dauern. Gleichwohl kann

diese Erhebungömethode von niemandem gebilliget wer¬

den , außer von denen, weiche das Bluc »nd das Mark

der Völker für nichis achten, wenn dadurch nur die Ein¬

künfte des Fürsten vermehrt werden. — Auch in den

ösierreich sehen und preußischen Ländern, und den meisten

italienischen Staaten, sind Salz und Tobak Gegenstän¬

de ähnlicher Steuern und Monopvlien.

In Frankreich entspringen gegenwärtig (im Jahr

1784) die Staatseinkünfte, aus acht verschiedenen Quel¬

len: der Taille oder Grundsteuer, der Kapitalien oder

der Kopfsteuer, den beyden Vingtiemes oder den zwan¬

zigsten Pfennigen, aus der Salzstreuer, den AideS oder

der Aecise und Tranksteuer, den Traites oder Zöllen,

aus den königlichen Domaincn, und aus dem Tobakö-

pachte. Die fünf letztem Auflagen sind in dem größer»

Theile der Provinzen verpachtet. Die drey erstem ste¬

hen unter einer Verwaltung, und werden unter der un¬

mittelbaren Leitung und Aussicht der Regierung eingeho-

ben. Es wird allgemein anerkannt, daß diese drey,

nach Verhältnisse dessen, was sie dem Volke abnehmen,

dem Staate weit mehr einbringen, als jene sünfe, de¬
ren
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ren Verwaltung weit kostbarer und für den Unterthan
weit unterdrückender ist.

Die französischen Finanzen scheinen in ihrem der»
mahligen Zustande drey großer Verbesserungen fähig zu
seyn.

Erstlich: wenn die Taille und die Kapitation ab¬
geschafft, und dafür die Anzahl der Vingkiemes oder der
zwanzigsten Psnnige bi6 so weit erhöhet würde, daß ihr
Ertrag allein dem jetzigen Erwäge von allen drey Aussa¬
gen zusammen genommen gleich wäre: so würben die
Crhebungchosten dadurch merklich vermindert, und die
Plackereyen, die jetzt der gemeine Mann von den Ein¬
nehmern der Taille und der Kopfsteuer leidet, gänzlich
verhüiet werden; ohne roß deßhalb die Hähern Stände
mehr belastet würden, als sie es größtenteils schon jetzt
smd. Der zwanzigste Pfennig in Frankreich ist, wie
ich schon bemerkt habe, eine Abgabe, die der englischen
Landtaxe sehr gleich kömmt. Die Bezahlung der Taille
fallt, wie jetzt allgemein anerkannt wird, zuletzt den Ei¬
genthümern von Grund und Boden zur Last. Und da
der größte Theil der Kopfsteuer auf der Klasse liegt, wel¬
che die Taille bezahlt, und von jedem nach einem gewis¬
sen Verhältnisse seines Beytrages zu dieser letzten Steuer
eingefordert wird: so müssen auch von dieser Kopfsteuer
die Grundeigentümer größtenteils die letzten Bezahlet
seyn. Wenn also auch der Vingtiemeö so viele aufge¬
legt würden, daß sie eben das einbrachten, was jetzt die
Vingtiemeö, die Kopfsteuer und die Taille zusammen¬
genommen einbringen: so würde dieses doch die Lasten
der Hähern Stände nur wenig vermehren. Einzelne
Personen würden freylich dabey verlieren: weil jetzt die

Bb 4 Taille



Z9-

Taille aus die verschiedenen Güter und Personen so äußerst

ungleich vertheilt ist, und dann gleich vertheilt werden

würde. — Und gerade ist es das Interesse und die

Widersetzung der in dem bisherigen Systeme mit Un¬

recht begünstigten Personen, welche diese und jede ande¬

re ähnliche Reform bisher immer hintertrieben haben.—

Zweytens: wenn man die Salzsteuer, dieAides (Trank¬

steuer) undAccife, die Traiteö oder Zölle, die Ausluge

auf Tobak, und alle andere Arten von Zoll und Aceise

im ganzen Königreiche gleich und einförmig machie: so

würden sie sämmtlich mit weniger Auswand erhoben wer¬

den, und den innern Landhandel eben so frey lassen, als

dieser in England ist. Endlich drittens: wenn alle die¬

se Auflagen, anstatt verpachtet zu werben, verwaltet

würden, so kämen die unmäßigen Gewinnst«: der Sraats-

pächter den Einkünften des Staats zu Gute. Wahr¬

scheinlich wird das Privatinteresse einzelner Personen eben

so wirksam seyn, diese beyden letztem Arten der Reform

zu verhindern, als sie es gewesen ist, die zuerst gedachte

Art derselben zu hintertreiben.

Im ganzen scheint das englische Finanz- undVe-

steuerungssysiem dem französischen weit vorzuziehen zu

seyn. In England werden von acht Millionen Ein¬

wohnern jährlich zehn Millionen Pfund St. erhoben, oh¬

ne daß irgend eine Klaffe über eigentliche Unterdrückung

zu klagen hatte. Frankreich, mit Einschluß der Pro¬

vinzen Lothringen und Bar, enthält nach den vom Abt

E^piily gesammelten Thatsachen, und den von dem Ver¬

fasser des Versuches über den Getreidehandel und
die Getretdepolizey gemachten Beobachtungen, unge¬
fähr drey und zwanzig bis vier und zwanzig Millionen

Men-
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Menschen; also das Dreyfache der Volksmenge von Groß¬
britannien. Boden und Klima ist in Frankreich besser,
als in Großbritannien. Jenes Land ist schon seit länge¬
rer Zeit angebauet. Es ist daher mit allen den Dingen,
die lange Zeit brauchen, wenn sie von einer Nation zu
Stande gebracht werden, oder sich in ihr anhäufen sollen,
als grasen Städten, wohlgebauten und bequemen Häu¬
sern, in den Städten sowohl als auf dem Lande, reichlicher
versehen. Bey so vielen Vortheilen sollte man erwarten,
daß in Frankreich dreyßig Millionen mit eben so weniger
Unbequemlichkeit, zur Unterstützung des Staats ausge¬
bracht werden könnten, als zehn Millionen in Großbri¬
tannien» Nun war in den Jahren 1765 und »766,
nach den besten Nachrichten, die ich habe bekommen kön¬
nen — ob sie gleich immer noch, ich gestehe es, sehr un¬
vollkommen sind — das gesammte Einkommen des fran¬
zösischen Staatsschatzes zwischen dreyhundect und acht,
nnd dreyhundert und fünf und zwanzig Millionen, daö
heißt, noch nicht fünfzehn Millionen Pfund Sterling;
also noch nicht die Hälfte von dem, was nach der Anzahl
der Einwohner Frankreichs — hätten sie mit den groß-
britannischen gleiche Abgaben bezahlt — wäre zu erwar¬
ten gewesen. Und doch ist darüber nur Eine Stimme,
daß das französische Volk von Auslagen weit mehr als
das englische Volk gedrückt wird»

In Holland, sagt man, haben die hohen Abgaben
auf Lebenömitel, die Manufakturen zu Grunde gerich¬
tet, und werden, wenn die Sache so fortgeht, auch
noch die Fischereyen und den Schiffsbau zu Grunde rich¬
ten. Die Auflagen auf Lebensrnittel sind in Großbritan¬
nien unbeträchtlich; und keine Manufaktur ist noch bis-

Bb 5 her
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her durch sie zu Grunde gerichtet worden. Die bn'k-
«scheu erusiagen, welche die Manufactnren am härte¬
sten drücken, sind die auf die Einfuhr gewisser roher
Materialien, besonders auf die Einfuhr der rohen Seide.
Es sollen indeß die Einkünfte der Generalsiaaten, und
die der einzelnen Provinzen und Städte zusammengerech¬
net auf mehr als 5,2 5-7,002 Pfund Sterling steigen.
Und da die Volksmenge in den vereinigten Provinzen
schwerlich mehr, als einen dritten Theil der brittischen
ausmacht: so müssen ihre E'nwohner weit. starker, als
die großbritannischen belastet seyn.

Weitn alle schicklichen Gegenstände der Besteuerung
erschöpft sind, und der Staat doch in Nothfällen neue
Hnsssquellen nöthig hat: so Ist es unvermeidlich,daß
auch auf unjch ckliche Gegenstände Steuern gelegt, werden.
Daß also m Holland die Lebensmittel mit Auflagen be¬
schwert sind, ist kein Beweis von Mangel an Weisheit
in diesem Frevstaate, sondern eine Folge der kostspieligen
Kriege, in welche er verwickelt gewesen ist, und die ihn,
aller seiner Sparsamkeit und Sorgfalt ungeachtet, genö-
thigec haben, große Schulden zu machen. Ueberdieß
bedürfen die beyden, in ihrer Lage einzige» Lander, Hol¬
land und Seeland, auch bloß z» Erhaltung ihres Da¬
seyns, zu Sicherung desselben gegen die Angriffe des
Meeres, welches immer sie zu verschlingen drohet, ei¬
nen gewaltigen Aufwand, der nicht wenig beygetra¬
gen hat, die Last o-r Auflagen für beyde Provinzen zu
vermehren. Was im übrigen die gegenwärtige Größe
Hollands am meisten zu unterstützen scheint, ist seine
republikanische Regierungsform. Vermöge derselben
haben die Eigenthümer der großen Geldkapitalien, die

reichen
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reichen Kaufmannsfamilken, entweder einen unmittel¬
baren Anrheil an der Regierung, oder einen mittelba¬
ren Einfluß auf dieselbe. Um dieses Ansehens willen,
dessen sie genießen, bleiben sie gerne in diesem Lande;
obgleich daselbst ihre Gelder, wenn sie sie selbst anlegen,
ihnen weniger Gewinnst — und wenn sie sie ausleihen,
ihnen weniger Zinsen bringen, als sie anderswo erhalten
kennten ; und ob sie gleich überdieß mit eben den Ein¬
künften, hier weniger von den Nothwendigkeiten und
Bequemlichkeiten des Lebens erkaufen können, als in
irgend einem Lande von Europa dafür zu haben wäre.
Der Aufenthalt ft vieler reichen Leute, hält, aller an¬
dern nachtheiligcn Umstände ungeachtet, doch Hollands
G werbsleiß noch in einem gewissen Grade aufrecht.
Soll-e irgend ein öffentliches Unglück die republikanische
Regierungsform der Niederlande zerstören, und die
ganze Staatsverwaltung in die Hände des Adels und
des Militärs bringen — wodurch zu gleicher Zeit die
Wichtigkeit dieser reichen Kaufleute gänzlich vernichtet
werden müßte: — so würden diese gar bald abgeneigt
werten, in einem Lande ferner zu leben, in welchem sie
nicht mehr, wie zuvor, geachtet wären. Sie würden
dann nicht säumen, ihren Aufenthalt nach andern Län¬
dern zu verlegen, und ihre Kapitalien mit sich dorthin
zu ziehen. Und mit ihnen würde der durch ihr Geld un¬
terstützte und genährte Handel und Gcwerbsleiß Hollands
zugleich auswandern.

Drit-
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Drittes Kapitel.
Von Staatsschulden.

habe in dem dritten Buche dieser Untersuchung zu

zeigen gesucht, daß in dem ersten rohen Zustande

der Gesellschaft, in welchem weder Handel noch Mann-

facturen vorhanden, —und diejenigen Aufwand verur¬

sachenden Gegenstände des Genusses, oder des Schmu¬

ckes, welche von beyden erst herbeygeschaffc werden, gänz¬

lich unbekannt sind, reiche Leute von ihren Einkünften

kemen andern Gebrauch zu machen im Stande sind, als

diejenige Anzahl von Menschen, welche von denselben er¬

nährt werden können, wirklich damit zu unterhalten.

Man kann Zwar mit Recht sagen, daß zu allen Zeiten

das Einkommen eines Menschen der Omantirät von Le¬

bensmitteln gleich sey, über die er dadurch gebiethen kann.

Aber in jenem rohen Zustande werden die Einkünfte der

Reichen ihnen wirklich in nichts anderm, als in großen

O.uantikäten dieser Nothwendigkeiten des Lebens, in ro¬

hen und einfachen Materialien zur Ernährung oder zur

Kleidung, in Getreide und Vieh, in Wolle und rohen

Häuten, bezahlt. Wenn nun der Handel und die Ma-

nufacturen dem Reichen, für das, was er an diesen Ma¬

terialien überflüßig hat, und selbst nicht braucht, nichts

anbiethen, was er dagegen eintauschen könnte: so kann

er mit diesem Überschüsse nichts anders anfangen, als

daß er so viele Menschen davon ernähre und kleide, als

sich davon ernähren und kleiden lassen. In dieser Lageder
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der Dinge also, ist Gastsreyheik, aber ohne Luxus,—

und Freygebigkeit, aber ohne Pracht, der vornehmste

Auswand des Reichen und Großen. — Doch dieser

Aufwand ist, wie ich in dem nehmlichen Buche zu zeigen

gesucht habe, selten im Stande, die Personen, welche ihn

machen, zu Grunde zu richten. Von den Vergnügungen,

welche ein Mensch allein für sich genießt, ist vielleicht

keine so unbedeutend und geringfügig, welche nicht zuwei¬

len auch vernünftige Leute zu Grunde gerichtet hätte. Ei¬

ne Leidenschaft für Hahnengefechte, zum Beyspiele, hat

schon manchen zum armen Manne gemacht. Aber sich

Lurch Gasifreyheit, oder Freygebigkeit der oben gedach¬

ten Art um sein Vermögen zu bringen, ist, glaube ich,

ein seltner Fall: so häufig auch der Fall ist, daß die

mit dem Luxus verbundene Gasifreyheit, und die Frey¬

gebigkeit , welche aus der Prachtliebe entsteht, diese

Wlttung hervorbringt. Wie wenig, in jenen Zeiten

der Feudalregieruug, die Reichen über ihre Einkünfte

zu verthun gewohnt waren, beweiset der Umstand, daß

die Güter lind Herrschaften so lange bey einer Familie

blieben. Die Gasifreyheit jener alten Landedelleute

mag uns jetzt bäuerisch, und ihre gesellschaftlichen Ver¬

gnügungen mögen uns wild und ausschweifend vor¬

kommen; wir mögen glauben, daß bey einer solchen

Lebensart diejenige Ordnung nicht statt fand, welche

wir jetzt als unzertrennlich von einer guten Haushaltung

ansehen. Aber immer bleibt es wahr, daß sie nüch¬

terner, sparsamer und wirthschaftlicher, als wir, wa¬

ren, weil sie selten so viel verthaten, als sie einnahmen.

Von ihrer Wolle und ihren rohen Hauten konnten sie

gemeiniglich einen Theil für baares Geld verkaufen.

Und dieses Geld wandten sie zum Theil auf den Ankauf

der
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der wenigen Pracht und Luxuswaaren, welche das Zeit¬

alter darboth; zum Theil legten sie es bey Seite, um zu

sammeln. Und was wollten sie auch anders mit dem

ersparten Gelle anfangen, als es aufzuhäufen? Han¬

del oder Gewerbe zu treiben, war für einen Edelmann

unanständig; und sein Geld auf Zinsen auszulohen,

war es noch weit mehr, da die Gesetze es selbst verbo¬

then, und die öffentliche Meinung den Begriff von Wu¬

cher damit verknüpfte. Ueberdieß war es in jenen Zei¬

ten der Unordnung und der Gewaltthätigkeit sehr schick¬

lich, einen Schatz von baarem Gelde liegen zu haben,

um in dem Falls, da man aus seinem Hause vertrieben

würde, damit nach einem Orte der Sicherheit auswan¬

dern zu können. Eben diese Furcht vor Gewaltthätig¬

keiten, welche es schicklich machte, einen Schatz zu sam¬

meln , machte es auch schicklich, ihn zu verbergen. Die

Menge der gefundenen Schatze, von welchen die Ge¬

schichten der damahligen Zeiten reden, beweiset, wie ge¬

wöhnlich es seyn mußte, sowohl ansehnliche Geldsummen

aufzuhäufen, und ungebraucht liegen zulassen, als sie

zu verheimlichen. Man sahe damahls das Recht der

Landesherren, alle in ihrem Gebiethe gefundenen Scha¬
tze, deren Eigenthümer unbekannt waren, sich zuzueig¬
nen, als eine O.uelle beträchtlicher Einkünfte für sich an.

Heut zu Tage würden alle in der Zeit eines Jahres durch

ganz Großbritannien gefundenen Schatze, selbst für einen

wohlhabenden Edelmann nicht mehr einen wichtigen Zweig

seines Einkommens ausmachen.

Dieselbe Neigung zu sparen und aufzuhäufen

herrschte bey den Fürsten, wie bey den Unterthanen.

Ich habe schon im vierten Buche bemerkt, daß bey
Völ-
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Völkern, denen Handel und Manufakturen wenig be¬

kannt sind, der Landesherr in einer Lage ist, die ihn

natürlicher Weise zur Sparsamkeit geneigt macht; und

Sparsamkeit ist die Mutter des GeidsammelnS. In

diesem Zustande der Dinge kann selbst die Hofhaltung

eines Fürsten nicht diejenige Pracht und Eleganz haben,

welche viel Aufwand erfordert. Die Uuwissnhett der

Zeilen und die Unvollkommenheit der Künste macht,

daß viele der Gegenstände, weiche jene Pracht und Ele¬

ganz ausmachen selten, noch gar nicht b konnt und vor¬

handen sind. S ehe de Armeen sind zu einer solchen

Zeit auch noch nicht nothwendig. Der Landesherr kann

also alsdann seine Einkünfte durch keinen andern Auf¬

wand verthun, als wodurch der Landedelmann die semi-

gen verthut, durch Gasts eyheit gegen die Menschen,

welche um seine Person sind, und durch Freygebigkeit ge¬

gen die, welche auf seinem Grund und Boden wohnen.

Nun verleiten aber Gasifreyheit und Freygebigkeit den

Menschen selten zur Verschwendung: Eitelkeit hingegen

verleitet ihn sehr oft dazu. Die Folge hiervon war,

daß, wie ich schon bemerkt habe, in alten Zeiten fast

jeder europäische Fürst einen Schatz besaß. Noch itzt,

sagt man, hat jedes tartarische Oberhaupt den seinigen.

In einem handelnden Staate, der mit jeder Art

theurer Luxuöwaaren angefüllt ist, wird der Landesherr

eben sowohl, als die großen Gutsbesitzer seines Landes,

gereizt, einen beträchtlichen Theil seiner Einkünfte auf

den Ankauf dieser Lupuswaaren anzuwenden. Sein ei¬

genes Land und die benachbarten Lander versorgen ihn

reichlich mit allem dem theuern Spielzeuge, durch wel¬

ches sein Hof den so unbedeutenden Vorzug erhält, glän-

zend



zend zu seyn.' Um sich einen) der Art nach ähnlichen,

obgleich dem Grade nach geringern Glanz zn versä-aften,

verabschieden die Adelichm ihr Gefolge, machen ihre Va¬

sallen unabhängig, und werden nach und nach eben so

unbedeutende Staatsglieder, als die reichen Bürger in

den Städten. Dieselben kleinlichen Leidenschaften, wel¬

che den Adel hierbei) regieren, haben auch auf den Lan¬

desherrn Einfluß. Wie läßt es sich auch denken, daß

er der einzige reiche Mann in seinem Staate seyn sollte,

der gegen Vergnügungen der Art unempfindlich wäre?

Weim er auch nicht, — welches doch sehr zu vermuthen
ist, -— auf diese Vergnügungen einen so großen Theil
seiner Einkünfte verwendet, daß dadurch die Verrheidi-

gungskrafte des Staats geschwächt werden: so wird er

wenigstens alles, was nach Abzug der Vertheidigungs¬

kosten von seinen Einkünften übrig bleibt, darauf anwen¬

den. Nun wird also seine gewöhnliche Ausgabe anfan¬

gen, seiner gewöhnlichen Einnahme gleich zu werden:

Glück genug, wenn jene diese von nun an nicht überstei¬

get. Daß der Landesherr Schäße sammle, kann in die¬

ser Lage nicht mehr erwartet werden; und wenn also au¬

ßerordentliche Vorfälle außerordentliche Ausgaben von

ihm fordern: so wird er genöthigt seyn, seine Untertha-

nee um außerordentliche Hülfe anzusprechen. Der Kö¬

nig von Preußen (Friedrich der zweyte) und sein Va¬

ter sind die einzigen großen Fürsten in Europa, die seit

Heinrichs des vierten Tode, das heißt, seit 1612 einen,

beträchtlichen Schaß gesammelt haben.

Die republikanischen Staaten haben in dieser Ab¬

sicht vor den monarchischen wenig voraus. Die Spar¬

samkeit, welche zum Sammeln führt, ist bey jenen
so
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so selten, als bey diesen geworden. Die italienischen
Freystaaten, die vereinigten Niederlande, stecken alle in.
Schulden. Der Canton Bern ist die einzige Republik
in Europa, die einen beträchtlichen Schatz gesammelt
hat. Die andern Schweißer-Cantone haben keinen»
Der Geschmack an irgend einer Art von Glanz — we¬
nigstens der an prachtvollen öffentlichen Gebäuden und
Verzierungen — herrscht oft eben so stark unter dem
scheinbar eingezogenen und einfach lebenden Senatoren
einer kleinen Republik, als an dem geräuschvollen und
üppigen Hofe des größten Königs.

Wenn es in Zeiten des Friedens einer Regierung
an Sparsamkeit mangelt: so ist sie in Kriegszeiten ge¬
wiß genöthiget. Schulden zu machen. Der Schaß
hat dann bey Eröffnung des Krieges nicht mehr Geld,
als zu den gewöhnlichen Ausgaben der friedlichen Staats«
Verwaltung nothwendig ist. Und doch wird nunmehv
zur Vertheidigung des Staats ein drey-bis viermahl
größerer Auswand erfodert; und es wäre also auch ei¬
ne drey-- bis viermahl größere Einnahme nöthig. Wenn
man auch den Fall setzt, welcher doch sehr selten ist, daß
der Landesherr die Mittel in Händen hätte, seine Ein¬
künfte unmittelbar nach dem Verhältnisse seiner ver¬
mehrten Ausgabe zu vermehren: so würde doch der Er¬
trag der neuen Aussagen, von welchen diese neuen Ein¬
künfte gezogen werden müßten, erst zehn, bis zwölf
Monate, nachdem sie aufgelegt worden sind, in die
Staatskasse stießen. Nun gehen aber die durch einen
Krieg vermehrten Ausgaben, von dem Augenblicke an,
da derselbe seinen Ansang nimmt, oder vielmehr von
hem, wo er befürchtet wird. Von diesem Augenblicke

Smith. Unters, z. Th. C c M
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an muß das Kriegsherr vermehrt, die Flotte ausge¬
rüstet, die Festungen müssen in Vercheidigungsstand
gesetzt, — und Armeen, Flotten und Festungen müs-
sen mit Waffen, Ammunition und Lebensmitteln verse¬
hen werden. Alle diese großen Ausgaben müssen in
dem Augenblicke gemacht werden, da die Gefahr ein¬
tritt; und um sie zu bestreiten, kann man nicht auf das
Geld warten, welches langsam und nach und nach von
den neuen 'Auflagen einkommen wird. Was bleibt un- ^
ter solchen Umständen der Regierung für ein anderes
Hülfsmittel übxig, als zu borgen?

Eben derselbe Zustand der Gesellschaft aber, —
eben diese in ihr blühenden Manusacruren und Handel,
welche vermöge der Verknüpfung moralischer Ursachen
und Wirkungen, die Regierung in die Nothwendigkeit
setzten, zu dorgdit, setzen auch die Unterthanen in den
Stand, und machen sie geneigt, der Regierung zu lei¬

hen. Eben die Ursache, welche die Verlegenheit her¬
vorbrachte , trägt auch bey, ihr leichter abzuhelfen.

Ein Land, worin es viele Kaufleute und Manu-

sacturisten giebt, hat auch eine zahlreiche Klasse von
Leuten, durch deren Hände sowohl ihre eigenen Kapi¬
talien, als die Kapitalien vieler andern, — die

ihnen entweder Geld leihen, oder Waaren anvertrauen,
— weit öfter hindurch gehen, als die Euikünfte eines,
ohne Gewerbe oder Handelsgeschäfts, bloß von seinen
Renten lebenden Mannes, durch seine Hände gehen.
Dieses letztere geschieht gewöhnlicher Weise des Jahres
nicht meht> als einmahl. Bey einem Kaufmanns
hingegen, dessen Gewerbe etwas lebhaft ist, und dessen
Zahlungen schnell einkommen, geht sein eigenes sowohl,

als



als das von ihm aufgenommene Kapital zwey, drey
bis viermahl des Jahres durch seine Hände. Ein mit
Kaufleuten und Manufacturisten angefülltes Land hat
also nothwendig eine zahlreiche Klasse von Leuten, die
zu jeder Zeit baareö Geld in den Händen haben, und
daher der Regierung, wenn sie wollen, ansehnliche
Summen vorschießen können»

Handel und Manufakturen können in einem Lande

selten lange blühen, wenn darin nicht die Rechtspflege
ordentlich eingerichtet, das Eigemyum der Einwohner
gesichert ist, die redliche Erfüllung der Vertrage durch
Gesetze aufrecht erhalten wird, und die Macht des
StaatS jeden Schuldner, der im Stande ist zu bezah¬
len, auch wirklich zum Bezahlen anhält — mit einem
Worte, wenn nicht der Bürger einen gewissen Grad
von Vertrauen zu der Gerechtigkeit seiner Regierung hat»
Eben diese gute Meinung von der Regierung nun, wel¬
che, in dem gewöhnlichen Laufe des Handels, Kaus-

' leute und Manussicturisren geneigt macht, »tzr Eigen¬
thum dem Schutze dieser Regierung anzuvertrauen,
macht sie, in außerordentlichen Fällen, auch geneigt,
ihr den Gebrauch ihres Eigenthums zuzugestehen. Auch
vermindern sie, durch diese Darlehne an die Regierung,
ihre Fähigkeit ihren eigenen Handel, oder ihre Manu¬
faktur fortzutreiben, so wenig: daß sie sie vielmehr oft
dadurch vermehren. Durch die Verlegenheiten, in
welchen die Regierungen Geld zu borgen pflegen, wer¬
den sie gemeiniglich genöthigt, den Verleihern sehr vor«
kheilhafte Bedingungen zuzugestehen. — Die Schuld¬
verschreibungen, welche dee Staat stimm ursprünglichen
Gläubiger giebt, werden des Uebertragenö an jeden an-

Cc s dem



der!» Inhaber fähig gemacht: und geltet!/ wenn sich
die Gerechtigkeit der Regierung allgemeines Zutrauen
erwerben hat/ auf dein Markte mehr, als wofür sie
ursprünglich waren ausgegeben worden. Der Kauf¬
mann und der geidreiche Mann machen Geld, indem

sie der Regierung Geld borgen; und sie vermehren ihr
Kapital, anstatt es zu vermindern. Sie sehen es da¬
her gemeiniglich als eine Begünstigung an, wenn sie
bey einem neuen Darlehen, unter den ersten Suchers
benten einen Platz erhalten. — Und hierin liegt al¬

so der Grund von der Bereitwilligkeit, mit welcher-
in einem Hündelsstaare, die Unterthanen der Regie¬
rung Geld vorschießen.

Bou der andern Seite ist die Regierung eines sol¬

chen Staats sehr geneigt, sich auf das Vermögen und
die Bereitwilligkeit ihrer Unterthanen, ihr, bey außer¬
ordentlichen Gelegenheiten, Geld zu leihen, zu verlas¬
sen. Und weil sie voraussieht, daß es ihr leicht fallen
wird, zu borgen: so halt sie sich um desto weniger
verpflichtet, zu süMMdltt«

Bey einer noch unrultivirken Gesellschaft, giebt
es weder große Kapitalien, die im Handel, noch sol¬
che, die in Mamlfacturen angelegt wären. Wenn ein¬
zelne Personen Geld sammeln: so verbergen sie es-
weil ße der Gerechtigkeit, oder der Rechtspflege des
Staats nicht trauen, und fürchten, daß ihnen ihre
Schätze gar bald würden geraubt werden, wenn inan
wüßte, daß sie deren hätten- und wo sie sie hätten.
Unter solchen Umstanden wird gewiß niemand - oder ei¬
ne sehr geringe Anzahl vermögend seyn, der Regierung
in Nothfällen Geld vorzustrecken. Der Landesherr
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sieht also ein, daß er durch Sparen und Sammeln für
solche Nothfälle zum voraus sorgen müsse, da er nicht
hoffen darf, wenn sie eintreten, sich durch Borgen hel¬
fen zu können. Diese Voraussetzung verstärkt noch bey
ihm die in seiner Lage schon sonst so natürliche Spar-
samkcit.

Der Weg, auf welchem die großen Nationen iir.
Europa zu den ungeheuern Schulden gekommen sind-
durch die sie schon jetzt gedrückt, und von welchen sie
in der Folge werden zu Grunde gerichtet werden, ist
bey allen ziemlich einer und derselbe gewesen. Völker
haben so, wie einzelne Personen damit angefangen, auf
ihren Privatcrcdic zu borgen, ohne irgend einen beson¬
dern Fond zur Bezahlung der Schuld anzuweisen, oder'
zu verpfänden; und erst, nachdem ihnen diese Hülfö-
quelle versagt wurde, bequemten sie sich, für die em¬
pfangene Darlehne durch Hypotheken, — oder Aw-
Weisung bestimmter Fonds, woraus sie wieder bezahlt
werden können — Sicherheit zu stellen.

Das waö in Großbritannien die nicht fmidirte
Staatsschuld genannt wird, ist aus jene erste Weise
ausgenommen worden. Sie bestehet theils aus einer
Schuld, die keine Zinsen trägt, oder doch dafür ange¬
sehen wird, als trüge ste keine, —- und die also den
Buchschttiüen eines Kaufmanns ähnlich ist; theils
aus einer Schuld, welche Zinsen trägt, und also mit
den Schuldeil, die ein Privatmann, durch Wechsel¬
briefe, oder bloße Verschreibungen,macht, verglichen
werden kann. Von der ersten Art sind i) die Sum¬
men, welche der Staac für außerordentliche Dienste,
zu deren Leistung er entweder nicht zum voraus Anstal-

Cc ^ tt«



ten gemacht, oder die er doch, zur Zeit, da sie ihn ge¬
leistet wurden, wirklich nicht bezahlt hat, schuldig ist,
—> 2 ) ein Theil der außerordentlichen Ausgaben für
die Armee, Flotte und Artillerie; z) die Rückstände
von den an fremde Mächte zu zahlenden Substvien,
von dem Solds der Truppen u. s. w. — Zu der
zweytM gehören die Scheine des See - Proviant¬
amts und die Schatzkammer-Scheine (sRvif- anä
IUcsteizuerkjlls), die zuweilen zu Bezahlung jener
erstem Schulden, zuweilen zu anderem Behufe aus¬
gefertiget werden; unter welchen die Schatzkammer¬
scheine von dem Tage ihrer Ausfertigung an, die Schei¬
ne des See-ProviantamtS ein halbes Jahr später Zin¬
sen tragen. Die Bank von England hält, indem sie
entweder diese Scheine frcywillig discontirt, oder nach
einem Ucbercinkommen mit her Regierung, sie in Um¬
lauf bringt, das heißt, sie a! pari annimmt, und beym
Empfange zugleich die bis zu diesem Dato aufgelaufe¬
nen Zinsen bezahlt, den Werth dieser Papiere aufrecht;
und seht dadurch die Regierung in den Stand, die
Schulden dieser Art sehr zu vervielfältigen. In Frank¬
reich, wo keine Bank ist, sind die Staatspapiere
(billets ä'0rr.c) oft mit sechzig oder siebenzig Pro¬
cent Verlust verkauft worden. Wahrend der großen
Münzumprägung, unter dem Könige Wilhelm, als
die Bank von England für gut befand, ihre gewöhnli¬
chen Geschäfte zu unterbrechen, sollen die so genannten
Tallies und die Schatzkammerfcherne, von fünf und
zwanzig bis zu sechzig Procent Verlust erlitten haben.
Die Ursache davon lag ohne Zweifel zum Theile darin,

daß
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daß man der neuen durch die Revolution eingesetzten
Regierung nicht recht trauere, aber gewiß zum Theile
auch darin, daß die englische Bank ihre Unterstützung
zurückzog.

Wenn diese Hülfsquelle erschöpft ist, und cS, um
Geld aufzubringen nothwendig wird, irgend einen be¬
stimmten Zweig der öffentlichen Einkünfte zu Bezahlung
der Schuld anzuweisen, oder zu verpfänden: so har
die Regierung bey verschiedenen Gelegenheiten dieß auf
eine doppelte Weise gethan. Zuweilen hat sie diese
Anweisung oder Verpfändung nur auf eine kurze Zeit«
Periode, auf ein Jahr oder wenige Jahre; — zuwei¬
len auf immer gegeben. Im ersten Falle wurde der
angewiesene Fond für hinlänglich gehalten, innerhalb
des gesetzten Termins, Kapital und Zinsen des erborg¬
ten Geldes zu bezahlen. Im zweyten Falle wurde er
nur zur Bezahlung der Zinsen, oder einer den Zinse«
gleich kommenden beständigen Annuität für hinlänglich
gehalten, wobey es der Regierung immer frey gelassen
blieb; diese Annuität zu tilgen, so bald sie das Kapi¬
tal zurückzahlte. Wenn Geld auf die erste Art aufge¬
bracht wird: so sagt mun, daß es durch Anticipatio-
NM, — wenn auf bis zweyte, daß es durch Fundst
mng einerbestandigmRente, oder schlechtweg durch
Fundrrung aufgebracht worden sey.

In Großbritannien werden die jährliche Land - und
Malztape regelmäßig jedes Jahr anticipirt: und dieß
kraft einer Clausel, die immer in die Parlamentsac¬
ten, wodurch sie aufgelegt werden, eingerückt wird,
und dr.r Darlehn autorisirc. Die Bank von England
nehmlich schießt gemeiniglich, für Geldzinsen die seit

Cc 4 dec
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der Revolution von acht, auf drey vom Hundert gefal¬
len sind, die Summen vor, für welche diese Auflagen
der Regierung bewilliget werden, und erhält ihre Be¬
zahlung nach und nach, so wie ihr Ertrag einkömmt.
Findet sich ein Minus -— wie es siu) dann allemahl
.findet: so wird dasselbe in den Geldbewilligungen des
folgenden Jahres erseht. — So also wird der einzi¬
ge beträchtliche Zweig der öffentlichen^ Einkünfte, der
inoch unverpfändet ist, regelmäßig alle Jahre zuvor
schon ausgegeben, ehe er einkömmt. Gleich einem un¬
vorsichtigen Verschwender, dessen dringende Bedürfnis-
fe ihm nie erlauben, die Termins, da seine Einkünfte
ihm ausgezahlt werden, Zu erwarten, pflegt der Staat
immer von seinen eigenen Agenten und Factorsn zu bor¬
gen, und für den Gebrauch seines eigenen Geldes Zin¬
sen zu bezahlen.

Während der Regierung des Königs Wilhelm,
und eines großen Theils der Regierung der Königin An¬
na, ehe wir mit der Methode des Fmldirenö so be¬
kannt wurden, wie wir es jetzt sind, legte man den
größten Theil der neuen Taxen für einen kurzen Zeit¬
raum , nur für vier, fünf bis sieben Jahre auf; lind
Die der Regierung vom Parlamente jedes Jahr bewil¬
ligten Summen bestanden größtentheilö in den, auf
Die Anticipationen dieser neuen Tasen, aufgenomme¬
nen Darlehen. Da der Ertrag derselben oft nicht zu¬
reichend war, in dem festgesetzten Zeitraume, die er¬
borgten Summen mit Zinsen zu bezahlen: so entstanden
Defecte, die nicht anders getilgt werden konnten, als
indem man den Termin verlängerte.

Im
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Im Jahr 1697, in der zwanzigsten Acte aus dem
achten Rcgierungsjahrc Wilhelms des dritten, wurden
die Deftcte verschiedener Austagen zusammen gerechnet,
und die erste allgemeine Hypothek oder der erste Fond
ausgemacht, um sie zu decken. Dieser Fond bestand
in der Verlängerung mehrerer Austagen, die noch vor
dem Jahre 1706 hatten aufhören sollen, bis zum er¬
sten August dieses Jahres, und in der Vereinigung des
Ertrages aller dieser Austagen in eine gemeinschaftliche
Easse. Die Deftcte, welche durch diese verlängerten
Termine gedeckt werden sollten, betrugen 5,160,459
Pfund St. 14 Schilt. 9-l Pfennig.

Im Jahre 1701 wurden, in gleicher Absicht,
«bcn diese, und noch einige andere Abgaben bis zum er¬
sten August 1710 verlängert, und dieß wurde die
zweyte allgemeine Hypothek. Die damit zu deckenden
Deftcte betrugen 2,055,999 Ps. St. 7 Schill. nb
Pftnn.

Im Jahr 1707 wurden diese Abgaben, als ein
Fond für neue Darlehen, bis zum ersten August 1712
verlängert, und wurden die dritte allgemeine Hypothek
oder der dritte Fond genannt. Die darauf erborgte
Summe betrüg 985,254 Pfund St. i r Schill. 9^
Pfennig.

Im Jahr 1708 wurden alle diese Austagen, (aus¬
genommen die alte Subsidie der sogenannten Tonnage
und Poundage, wovon nur eine Hälfte zu diesem Fond
geschlagen wurde, und eine Auflage auf die Einfuhr der
schottischen Leinwand, welche durch die bey der Verei¬
nigung beyder Königreiche gemachten Artikel aufgeho¬
ben worden war) noch länger, nehmlich bis zum erste,,

c § Au-
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August 1714, als ein Fond zu neuen Darlehen fort¬
gesetzt und die vierte allgemeine Hypothek genannt.
Die geborgte Summe betrug 925,176 Pf. St. 9
Schill. ^Pf.

Im Jahre 1709 wurden alle diese Auflagen, je¬
doch wiederum mit Ausnahme der alten Subsidie, (wel¬
che nun nicht weiter zu diesem Fond geschlagen wurde)
in gleicher Absicht bis zum ersten August 1716 verlän¬
gert. Sie hießen die fünfte allgemeine Hypothek oder
Fond, und die darauf geborgte Summe betrug 922,029
Pf. St. 5 Schillinge.

Im Jahre 1710 wurden diese Abgaben von neuem
bis zum ersten August 1720 verlängert, und machten
den sechsten allgemeinen Fond aus. Die darauf ge¬
borgte Summe war 1,996,552 Pf. St. 9 Schill.
11 Pfennige.

Im Jahr 1711 wurden dieselben Abgaben, (die
zu dieser Zerr schon vier verschiedenen Anticipationen
unterworfen waren) mit einigen andern, auf immer-
fortgesetzt, und als Fond zur Bezahlung der Zinsen ei¬
nes von der Südsee-Gesellschaftder Regierung vorge¬
streckten Kapitals, angewiesen. Dieses Kapital, wel¬
ches 9,177,96? Pf. St. 15 Schill. und 4 Pscnn.
betrug, war das größte Darlehn, welches bis zu die¬
ser Zeit die Regierung gemacht hatte; und seine Be¬
stimmung war, theils laufende Schulden damit zu be¬
zahlen , theils Defecte der Einnahme voriger Jahre zu
decken.

Vor dieser Periode waren die vornehmsten, und,
so viel ich hiember habe ausfindig machen können, die

ein-
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einzigen immerwährenden Ansingen, welche man zu

Abwägung der Zinsen von Staatsschulden gemacht hat¬

te, diejenigen, womit man das, der Regierung von

der englischen Bank, und von der ostindischen Handels¬

gesellschaft vorgeschossene Geld verzinsen wollte. Eine

gewisse projertirke sändcreyenbank sollte auch Vorschüsse

machen, hat aber dergleichen nie gemacht. Das von

der Bank hergeliehene Kapital belief sich um diese Zeit

auf Z,z?z,y27 Pf. St. 17 Schill. io-l Pfenn., wo¬

für an Annuitäten oder Zinsen 206,50; Pf. St. rz

Schill. 5 Pfenn. bezahlt wurden. — Das vorgeschos¬

sene Kapital der osiindischcn Gesellschaft betrug

1,200,000 Pf.St., die Annuitäten oder Zinsen aber

nur ; 60,000 Pf. St., weil die Bank sechs, die ost-

indische Gesellschaft hingegen nur fünf vorn Hundert an

Zinsen bekam.

Im Jahre 1715 wurden, durch die zwölfte Acte

wom ersten Negierungsjahre Georgs des ersten, alle die

Auflagen, die zu Bezahlung der Bank-Annuität ver¬

pfändet waren, mir verschiedenen andern, welche durch

diese Acte ebenfalls immerwährend gemacht wurden, zu

linem gemeinschaftlichen Fond vereinigt, der der ag-

grcgft'te Füibd hieß, und nicht bloß mit der Bezah¬

lung der Bank-Annuität, sondern auch mit der Be¬

zahlung mehrerer anderer Annuitäten und Schulden be¬

lastet wurde. Dieser Fond wurde im dritten und fünf¬

ten Regierungsjahre Georgs des ersten, durch neue,

dazu geschlagene und gleichfalls immerwährend gemach¬

te Auslagen vermehrt.

Im Jahre 1717 wurden in der siebenten Acte

vom dritten Jahre Georgs des ersten, noch einige Auf¬

lagen
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lagen immerwährend gemacht, und in einen andern ge¬
meinschaftlichen Fond vereiniget, welcher den Namen
des allgemeinen Fonds bekam, und zur Bezahlung
gewisser Annuitäten, auf den Belauf von 724,849
Pf. St. 6 Schill. r ok Pfenn. bestimmt war«

Alle diese jetzt angeführten ParlamentSartcn also
machten Auflagen immerwährend, die zuvor nur auf
eine bestimmte'Anzahl von Jahren waren aufgelegt wor¬
den, wiesen den aus ihrem Ertrage erwachsenden Fond,
nicht wie zuvor zur Bezahlung des Kapitals, sondern
nur zur Bezahlung der Zinsen an, und machten aus
bloßen Anticipationen eigentliche Staatsschulden.

Hatte die Regierung nie Geld auf eine andere Wei¬
fe, als durch Amiripationcn aufgebracht: so hätten in
einigen Jahren sich ihre Schulden von selbst bezahlt,
und ihre Einkünfte frey gemacht; — vorausgesetzt,
daß sie die angewiesenen Fonds nicht mit mehr Lasten
beschwert hätte, als davon in dein gesetzten Zeitraume
bezahlt werden konnten, und daß sie nicht neue Antici-
pationen gemacht hätte, ehe die Termine zur Bezah¬
lung der alten abgelaufen waren. Aber der größte Theil
her europäischen Regierungen war nicht im Stande, die¬
se Vorsicht zu beobachten. Sie haben sehr häufig selbst,
bey der ersten Anticipation aus den Fond, welchen sie
bestimmten, mehr Zahlungen angewiesen, als daraus
bestellten werden konnten. Und wenn dieß auch nicht
geschahe: so waren sie doch gemeiniglich zu einer zwey¬
ten und dritten Antieipation genöthigt, ehe der Termin
der ersten abgelaufen war. Da also die Fonds, wel¬
che sie auömitteln konnten, durchaus unzulänglich wur¬

den,
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den, Kapital und Zinsen des geborgten Geldes wieder
zu bezahlen: so mußten sie sich nun begnügen, nur für
die Bezahlung der Zinsen oder solcher Annuitäten, wel¬
che den Zinsen gleich gelten, die Fonds ausfindig zu ma¬
chen. So brachten unvorsichtige Attticipationm
nothwendig auf die noch verderblichere Methode immer¬
währende Schulden zu fundiren. Ob nun gleich bey
dieser letztem Art Geld zu borgen, aus einem bestimm- ^
ten Termine, wo die öffentlichen Einkünfte bsfreyt seyn
sollen, ein so unbestimmter wird, daß er gar nicht mehr
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht: so sind doch
die Summen, welche auf diese neue Art erborgt werden
können, um so viel größer, als die, welche sich aus
die alte der Anticipationen aufbringen lasten - daß, nach¬
dem man einmahl mit der neuen Methode bekannt war,,
man sie bey großen Bedürfnissen des StaatS fast durch¬
gängig vorzog. Der gegenwärtigen Noth abzuhelfen,
jst immer der Gegenstand, welcher die mit der Ver¬
waltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar be¬
schäftigten Personen vornehmlich interessier. — Dis
öffentlichen Einkünfte von den darauf hafteten Lasten
frey zu machen — diese Sorge überlassen sie den Nach¬
kommen.

Wahrend der Regierung der Königin Anna war
der übliche Zinsfuß von sechs auf fünf von Hundert
herab gesunken. Im zwölften Jahre dieser Regie¬
rung wurden fünf vorn Hundert, bey Darlehen auf
Prioatsicherheit, zrnn gesetzmäßigen Zinsfüße bestimmt»
Nicht lange darauf waren die meisten der nur für eine
Zeit lang aufgelegten Steuern immerwährend gemacht,,
und in den KMegirten, den Südsee-, und den allgcL

mei-
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meinen Fond vereinigt, ---- und die Gläubiger des
Staats waren eben so wie die Gläubiger der Privatleu¬
te bewogen worden, fünf vom Hundert, als Zinsen für
ihr geliehenes Geld anzunehmen. Dleß veranlaßte ei¬
ne Ersparniß von einem Prozente aus das ganze Kapi¬
tal der auf immer fundirksn Schulden, und von einem
Sechötheil von den zu zahlenden Annuitäten. Aus
diesem Ersparniß entstand der TÜgUNgs- oder Amop-
tisarions-FonV, indem das, was nun die zusammen
vereinigten Ansingen mehr einbrachten, als die darauf
hastenden Annuitäten betrügen, zu der Wiederbezah-
lung der Kapitalien bestimmt wurde. Dieser Tilgungs¬
fond betrug im Jahr 1717, Z 23,4z 4 Ps. St. 7
Schill. 7i Pst Im Jahr 1727 wurden die Zinsen
der meisten Staatsschulden auf vier vom Hundert, und
in den Jahren 1 7 5 Z und 1757 auf drey und vierte«
halb vom Hundert heruntergesetzt; welche Verminde¬
rungen den Tilgungsfond noch mehr vergrößerten.

Ein solcher Tilgungsfond, ob er gleich eigentlich
bestimmt ist alte Schulden zu bezahlen, ist doch zu
gleicher Zeit ein Mittel, neue Schulden mit mehr Leich¬
tigkeit machen zu können. Es ist ein Hülfsfond, der
immer bey der Hand ist, um jeden andern unsicher»
Fond Zu ergänzen, auf welchen man in irgend einem
Nothfälle Geld aufzunehmen gesonnen ist. Man wird
bald sehen, ob dek Tilgungsfond Großbritanniens öfter
zu der ersten, oder zu der zweyten dieser beyden Absich¬
ten ist gebraucht worden.

Außer diesen beyden Methoden. Geld zu borgen,
durch Antieipativnen, und durch Festsetzung und Fun«

dirung
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dirung immerwährender Renken, giebt es noch zwey
andere, die zwischen jenen beyden gleichsam in der Mit¬
te stehen. Diese Methoden sind, das Borgen auf An«
mmacen für eine gewisse bestimmte Anzahl von Jahren,
und das Borgen auf Leibrenten.

Wahrend der Regierung des Königs Wilhelm
und der Königin Anna, wurden oft große Summen
auf Annuitäten bestimmter Jahre, eines bald langem,
bald kürzern Zeitraums erborget. Im Jahre 169z
ging eine Acte durch beyde Parlamentshäuser, kraft
deren eine Million aus jährliche Renten von vierzehn
vom Hundert oder 140,000 Pfunden St., sechzehn
Jahre lang zu bezahlen, geborgt wurde. Im Jahr
1691 war ebenfalls durch eine ParlamenlSacte, eine
Million auf Leibrenten, unter Bedingungen geborgt
worden, die heut zu Tage sehr vcrchcilhaft scheinen wür¬
den. Aber die Unterzeichnung wurde doch nicht voll¬
zählig. Im folgenden Jahre wurde der Defecc durch
ein neues auf Leibrenten von vierzehn Prvcenk aufge¬
nommenes Darlehn gedeckt: so daß die Renten von
siebe:» Jahren den» Kapitale beynahe gleich waren. Im
Jahr 16 95 wurde den Personen, die diese Annuitäten
gekauft hatten, erlaubt, sie gegen andere^ die sechs und
neunzig Jahre lang bezahlt werden sollten, zu vertau¬
schen, wofern sie zu jedein Hundert Ps. Sc. noch drey
und sechzig Pfund hinzuzahlen würden. Es wurde also
der Unterschied des Werths zwischen vierzehn Procent
an Leibrenten, und vierzehn Procent an Renten auf
sechs und neunzig Jahre, auf drey und sechzig vom
Hundert des geliehenen Kapitals berechnet, das heißt,
die Renten von viertehalb Jahren waren dein ganzen

Kapi-



Kapitale gleich. Doch selbst diese großen Vortheile
lockten nur wenige Käufer an: so groß war die Furcht,
daß die durch die Revolution eingesetzte Regierung selbst
nicht dauerhaft seyn mochte. Unter der Königin Anna
wurde Gels bey verschiedenen Veranlassungen, sowohl
auf Leibrenten, alö auf Renten auf zwey und dreyßig,
neun und achtzig, acht und neunzig und neun und neun¬
zig Jahre erborgt. Im Jahre 1619 wurden die Ei¬
genthümer der zwey und dreyßigjährigen Annuitäten be¬
wogen , anstatt derselben, Actien der Südstegesellschaft
auf den Fuß anzunehmen, daß sie Hundert Pfund St.
Actien für jede Annuität von ungefähr 8-L Pf. St. em¬
pfingen; wozu noch eine neue Quantität Actien kam,
die sie zu Bezahlung der ihnen auf jene Annuitäten
schuldigen Rückstände annehmen mußten. — Im
Jahre 1720 wurden die meisten andern, für einen be¬
stimmten, länger» oder kürzern Zeitraum bewilligten
Annuitäten durch Subscrrvtion in einen gemeinschaftli¬
chen Fond vereiniget. Die langen Annuitäten beliefen
sich zu dieser Zeit auf 666,821 Pf. St. 8 Schill. Zx
Pftnn. des Jahres. Den fünften Januar 1775 be¬
trug der Usberrest davon, oder das, was damahls nicht
stlbscribrrt worden war, nicht mehr als 136,455 Pft
St. 12 Schill. 8 Pftnn.

In den beyden Kriegen von !?zy und 1755
wurde gegen Annuitäten auf gewisse Zeit, so wie auf
Leibrenten wenig Geld geborgt. Und doch ist eine Ren¬
te auf acht oder neun und neunzig Jahre beynahe so viel,
als eine immerwährende Rente werth; und man sollte
also, wie es scheint, darauf auch eben so viel Geld ge-,

borgt erhallen können. Aber Personen, die deswegen



4i7

die Staatspapiere kaufen, um ihr Vermögen für ihre
Familien sicher unterzubringen, und die zum voraus
für eine entfernte Zukunft sorgen, verschmähen Papie¬
re, deren Werth mit jedem Jahre abnimmt; und aus
solchen Personen besteht doch der größte Theil dey
Stockökäuftr und Stocksinhaber"). Alle Unterzeich¬
ner bey einem neuen Darlehn, welche ihre Unterzeich¬
nung so bald als möglich zu verkaufen die Absicht haben,
ziehen eine immerwährende -Rente, die nur durch
Wiederbezahlung des Kapitals vom Parlamente abge¬
löset werden kann, einer gleichen, noch so lange dau¬
ernden, und dem Einziehen gar nicht unterworfenen
Zeitrente, weit vor. Jene behält immer einen glei¬
chen oder doch beynahe gleichen Werth. Sie ist also
ein Fond, der sich leichter von einem Eigenthümerauf
den andern übertragen läßt.

Während der beyden vorhin erwähnten Kriegs
wurden Zeit- und Leibrenten fast immer nur als Prä¬
mien für die Unterzeichnerbey einem neu eröffneten
Darlehn, oder als Zugabe zu der immerwährenden
Rente, oder Zinse, auf welche eigentlich das Darlehn
aufgenommen wurde, bewilligt. Sie sollten nur die
gcldreichen Leute anlocken, ihre Kapitalien zu demDac-
llehn desto bereitwilliger herzugeben, nicht aber die ei¬
gentliche Bezahlung der Gläubiger ausmachen.

Die

*) Wir haben kein deutsches Work, welches dem englischen

Worte 8rocl<s entspräche, das alle vom Staate ausgestellte

Schuldverschreibungen, es sey auf immerwährende, auf Zeit-

oder auf Leibrenten, es sey auf Wiederbezahlung eines geliehe¬

nen Kapitals nebst Zinsen, in sich faßte- A. d. U.

Smith. Unters, z. Th. F) tz
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Die Leibrenten sind wieder in zwey Arten unter,
schieden worden, in solche, wo die Rente so lange be¬
zahlt wird, als bestimmte, einzelne Personen leben; —
und in solche, wo von einer ganzen Gesellschaft, die
Ueberlebenden immer die Renten der Verstorbenen er¬
ben; welche letztre Gattung die Franzosen, von dem
Namen ihres Erfinders, TonLilMl genannt haben.
Bey Leibrenten wird die Staatscasse sogleich von der
Verpflichtung sie zu zahlen, befreyet, als die Perso¬
nen gestorben sind, auf deren Leben sie gestellet waren.
Bey Tontinen wird die dazu bestimmte Staatseinnah¬
me nicht eher wieder frey, als wenn die ganze, oft aus
zwanzig oder dreyßig Personen bestehende Gesellschaft,
bis auf den lezten Mann ausgestorben ist. Der zulezt
überlebende genießt bis zu seinem Tode die Renten von
allen. Auf die Anweisung einer gleichen Summe aus
den Staatseinkünften, kann durch Tontinen ein weit
größeres Darlehn, als durch Leibrenten aufgenommen
werden. Eine Leibrente, mit welcher zugleich das
Recht verbunden ist, die Rente eines andern, im Fal¬
le daß man ihn überlebt, zu erben, ist in der That
mehr werth, als diese Rente für sich betrachtet. Und
da jeder Mensch ein großes Zutrauen zu seinem Glücke
hat, ein Zutrauen, worauf allein das Gelingen aller
Lotterie-Unternehmungenberuht: so wird eine solche
Anwartschaft immer noch etwas höher verkauft, als
nach ihrem wahren Werthe. In Ländern, wo es ge¬
wöhnlich ist, Gelder für den Staat durch Bewilligung
von Annuitäten oder Jahrrenten aufzubringen, wird die
Methode durch Tontinen zu borgen, dein Leibrenten-
Cvntract fast durchgängig vorgezogen. Man fragt we¬
niger darnach, ob die Staatsrasse in längerer, oder in

kür-
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kürzerer Zeit schuldenfrei) wird, wenn nur die Summe,
die man in dem jetzigen Augenblicke erhält, so groß als
möglich ist.

In Frankreich besteht ein weit größerer Theil der
öffentlichen Schulden in Leibrenten, alö in England.
In einer Schrift, welche das Parlament von Bour-
deaux dem Könige im Jahr 1764 überreicht hat, wird
die ganze französische Nationalschuldauf 2400 Millio¬
nen Livres, und der Theil derselben, für welchen Leib¬
renten bezahlt werden, auf drey hundert Millionen,
also auf den achten Theil des Ganzen berechnet. Die
Leibrenten selbst, welche der Staat jährlich auszuzahsen
hat, betragen dreyßig Millionen,— den vierten Theil
von hundert und zwanzig Millionen, welche als die
jährlichen Zinsen der gestimmten Schuld angenommen
werden. Ich weiß recht gut, daß Schätzungen der Art
selten genau sind. Aber da diese Schätzung von einem
so ansehnlichen Collegium, als der Wahrheit sich we¬
nigstens nähernd, dem Könige vorgelegt worden ist:
so hat man Ursache, ihr Glauben beyzumeffen. Die¬
ser Unterschied in der Art, wie die französische, und
der, wie die englische Regierung Geld borgt, kömmt
nicht davon her, daß die eine ängstlicher besorgt wäre,
als die andere, die Staatseinkünfte von den darauf
haftenden Schulden zu befreyen: er entsteht bloß aus
dem verschiedenen Interesse und den verschiedenen Ab¬
sichten der Geldverleiher in beyden Ländern.

In England ist der Sitz der Regierung in der
größten Handelsstadt der Welt. Kaufleute sind es.al¬
so gemeiniglich, welche der Regierung Geld vorschie-

Dd 2 ßen.
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ßen. Durch diesen Vorschuß wollen sie aber ihr Han¬
delskapital nicht vermindern, sondern im Gegentheile
vermehren. Sie würden nie zu einem neuen Darlehn,
das der Staat eröffnet, sich unterzeichnen, wenn sie
nicht hofften, ihren Antheil an der Subscription auf
der Stelle mit einigem Vortheile verkaufen zu können.
— Dieß würde aber weit weniger möglich seyn, wenn
sie vom Staate für ihr vorgeschossenes Geld, anstatt
beständiger Renten, -Leibrenten bekämen, sie möchten
nun auf ihr eigenes, oder auf das Leben irgend einer
andern Person gestellet seyn. Leibrenten auf ihre eige-
ne Lebenszeit gestellt, würden sie immer mit Verlust
verkaufen. Denn niemand, der mit einem andern in
gleichem Alter und Gesundheitöumständen ist, wird ei¬
ne Leibrente, die auf das Leben dieses andern lauft, für
eben den Preis kaufen, den er geben würde, wenn ste
auf sein eigenes Leben liefe. Ist die Leibrente auf das
Leben einer dritten Person gestellt: so ist sie freylich für
Käufer und Verkäufer von gleichem Werthe; aber die«
ser Werth fängt von dem Augenblicke, da sie zuge¬
standen wird, zu fallen an, und sinkt immer mehr und
mehr herab, je längere Zeit verstreicht. Sie kann al¬
so, als Fond, nicht so leicht von einem Eigenthümer
auf den andern übergetragen werden, als eine immer¬
währende Annuität, deren Werth immer, oder fast
immer derselbe bleibt.

In Frankreich ist der Fall anders. Der Siß der
Regierung ist nicht in einer Handelsstadt; — Kauf¬
leute machen also keinen so großen Theil der Staats-
gläubigcr aus. Die Leute, welche hier der Regierung
Geld borgen, sind größtentheils Finanzbeamten, Ge¬

neral«
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iieralpachter oder Generaleinnehmer, und Hofbankiers;
alles gemeiniglich Leute von gemeiner Herkunft, aber
vielem Reichthums, und oft großem Stolze. Da sie
zu stolz sind, Frauenzimmer ihres Standes zu heyra-
then, und von den vornehmem Damen verschmäht wer¬
den: so entschließen sie sich oft, ehelos zu bleiben. Und
da sie weder selbst eine Familie zu versorgen haben, noch
sich der Familien ihrer Verwandten, die sie nicht ein«
mal anzuerkennen geneigt sind, sehr annehmen: so gehe
ihr Wunsch bloß dahin, so lange sie leben, einen glän¬
zenden Aufwand machen zu können; und es ist ihnen
gar nicht zuwider, wenn ihre Reichthümer mit ihrem
Tode verschwinden. Ueberhaupt ist die Anzahl reicher
Leute, die entweder vomHeyrathen abgeneigt sind, oder
für die ihr Stand es entweder unschicklich, oder unbe¬
quem macht, sich zu vcrheyrathen, in Frankreich weit
größer, als in England. Für Leute dieser Art, die
sich wenig um ihre Nachkommenschaft bekümmern,
kann nichts willkommener seyn, als eine Gelegenheit,
ihr Kapital in ein Einkommen zu verwandeln, das ge¬
rade nur so lange dauert, als sie es nöthig haben.

Da in den meisten europäischen Staaten, die ge¬
wöhnlichen Ausgaben in Friedenszeiten, die gewöhnli¬
chen Einkünfte völlig erschöpfen: so sind, wenn ein
Krieg einfällt, die Regierungen weder im Stande, noch
geneigt, ihre Einkünfte um so viel mehr zu vermehren,
als sich ihre Ausgaben vergrößern. Sie sind dazu nicht
geneigt, weil sie durch einen so schnellen und so großen
Zuwachs der dem Volke ausgelegten Steuern, Unwil¬
len bey ihm zu erregen, und ihm den Krieg allzu ver¬
haßt zu machen befürchten. Sie sind nicht dazu im

Dd Z Stans



42 2

Stande, weil sie keine Auflagen ausfindig zu machen
wissen, deren Ertrag für die neuen Bedürfnisse groß
genug wäre. Aus aller der Verlegenheit, welche die
Folge dieser Furcht und dieses Unvermögens ist, zieht
sie die Methode des Borgens, wenn der Zustand der
Dinge im Staate den Gebrauch derselben erlaubt.
Durchs Borgen sind sie im Stande, mit einer kleinen
Vermehrung der Auflagen, von Jahr zu Jahre, das
zur Fortführung des Krieges nöthige Geld auszubrin¬
gen. Und wenn sie diese Darlehen durch die Methode
des FundlMls oder durch Anweisung immerwährender
Renten aufnehmen: so erhalten sie die größte mögliche
Summe für die kleinsten möglichen Zinsen. Sie ver¬
mehren also ihre Einkünfte um Vieles, indeß sie die
Auflagen nur um ein Senttges vermehren. In die¬
sem Falle empfinden, in großen Reichen, die Einwoh¬
ner der Hauptstadt, oder der vorn Kriegsschauplätze
entfernten Provinzen wenig oder nichts von den Unbe¬
quemlichkeiten des Krieges, und genießen ungestört das
Vergnügen, sich in den Zeitungen von den Heldentha¬
ten ihrer Armeen und Flotten unterrichten zu lassen.
Dieses Vergnügen hält sie für den kleinen Zuwachs der
Ausgaben, den ihnen der Krieg durch die vermehrten
Auflager, verursacht, reichlich schadlos. Sie sind da¬
her gemeiniglich mit der Rückkehr des Friedens unzu¬
frieden, der diesem Zeitvertreibe, und mit ihm einer
Menge schwärmerischer Hoffnungen, von Eroberungen
und Nakionalruhm ein Ende macht.

Die Rückkehr des Friedens befreyet sie in der That
selten von den Abgaben, die während des Krieges ihnen
aufgelegt worden waren. Diese Abgaben sind auf

immer
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immer verpfändet, um die Zinsen der Darlehen zu be-
zahlen, die zu Führung desselben aufgenommen wur¬
den. Wenn diese neuen Austagen mit den alten Ein¬
künften zusammengenommen, nach Bezahlung jener
Zinsen, und nach Bestreitung der gewöhnlichen Ver¬
waltungskosten der Regierung, noch einen kleinen Ue«
berschuß übrig lassen: so wird dieser wohl vielleicht zu
einem TllgUNgsfond angewandt. Aber theils ist die¬
ser Fond nicht groß genug, um während einer so kur¬
zen Zeit, als man vernünftiger Weise auf die Fortdauer
des Friedens rechnen kann, die durch den Krieg veran¬
laßten Schulden zu tilgen; theils werden seine Gelder
von Zeit zu Zeit auf andre Endzwecke angewandt.

Da die neuen Steuern bloß zu Bezahlung der
Zinsen für die geborgten Gelder aufgelegt worden sind r
so erwartet und verlangt man von ihnen keinen größer»
Ertrag, als der zu dieser Bezahlung zureicht. Sie
geben daher auch selten einen beträchtlichen Ueberschuß.
Und die Tilgungsfonds entstehen also nicht so wohl dar¬
aus , daß von den sämmtlichen Einnahmen des Staats,
nach Bezahlung der sämmtlichen Ausgaben, — die
Zinsen für die erborgten Kapitalien mitgerechnet,—
viel übrig bleibt, als vielmehr aus der mit der Zeit er¬
folgenden Herabsetzung des Zinsfußes. So wurde im
Jahr 16 zz der Tilgungsfond Hollands, — im Jahr
z 6 8; der des Kirchenstaats gebildet. Aber eben hier¬
aus erhellet, daß diese Fonds zur Tilgung der Schulden
schwerlich zureichen können.

Im tiefsten Frieden ereignen sich zuweilen Fälle,,
wo die Regierung zu außerordentlichen Ausgaben genö-
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chigt wird. Und diese befreitet sie immer lieber, in¬

dem sie den Tilgungsfond, wider seine Bestimmung,

dazu anwendet, als dadurch, daß sie neue Auflagen

macht. Eine neue Auflage wird unmittelbar vom Vol¬

ke , mehr oder weniger gefühlt. Sie verursacht alle¬

mahl einiges Murren, und findet immer einigen Wi¬

derstand. Jemehr die Auflagen schon bisher verviel¬

fältigt, — je höher sie bey jedem der Besteuerung nur

fähigen Gegenstände getrieben worden sind, desto lau¬

ter schreyet das Volk über jede neue Auflage; desto

schwerer wird es, sowohl neue Gegenstände der Besteue¬

rung ausfindig zu machen, als die Auflagen bey den

schon längst besteuerten zu erhöhen. — Hingegen

wird eine kurze Unterbrechung der angefangenen Zurück¬

zahlungen der Schulden vom Volke unmittelbar gar

nicht gefühlt, und erregt also weder Murren noch Kla¬

gen. Für augenblickliche Verlegenheiten hat der Fi¬

nanzmann also kein leichteres und ihm mehr zur Hand

liegendes Hülfsmittel, als— aus dem Tilgungsfond

zu borgen. Gerade dann, wenn die öffentlichen Schul¬

zen sich am meisten angehäuft haben; wenn Maßre¬

geln, sie zu vermindern, dem Staate am nothwendig¬

sten sind, und jede Anwendung des Tilgungsfonds auf

fremde Gegenstände ihm am meisten Schaden lind Ge¬

fahr bringt: — gerade zu dieser Zeit ist es gleichwohl

am wenigsten zu hoffen, daß von den Staatsschulden

ein beträchtlicher Theil werde abbezahlt werden; -

gerade dann ist am gewissesten vorauszusehen, daß der

Tilgungsfond zu Bestreitung aller in Friedenszeiten vor¬

fallenden außerordentlichen Ausgaben werde angewandk

werden. Wenn eine Nation schon mit Auflagen über¬

laden ist: so ist nichts, als ein neuer Krieg; — nichts,

als



als entweder der Unwille wegen einer empfangenen Be¬
leidigung oder die Furcht wegen eines bevorstehenden
Angriffs, — die Begierde nach Rache, oder die Sor¬
ge für Sicherheit, — was ein Volk bewegen kann,
sich einer neuen Austage mit ziemlicher Geduld zu un¬
terwerfen. Hier liegt also die Ursache, warum von
den Tilgungsfonds so oft ein Gebrauch gemacht wird,
der ihrer Bestimmung entgegen ist.

In Großbritannien hat von der Zeit an, da wir
zum ersten mahl zu dem unseligen Hülfsmittel desFun-
direns unsre Zustucht nahmen, die Verminderung de>5
Nationalschuld in Zeiten des Fciedenö nie das mindeste
Verhältniß zur Vermehrung derselben in Kriegszeiteir
gehabt. Zwischen 1688 und 1697, — in dem
Kriege, der sich mit dem Ryswicker Frieden endigte,-
wurde zu den jetzigen ungeheuren Schulden Großbri¬
tanniens der erste Grund gelegt.

Den ein und dreyßigsten December 1697 beließen'
sich alle, fundirte und unfundirte Schulden Großbritan¬
niens, auf 21,51 5,742, Pf. Sterl. 1 5 Schill. 8^Pftn, ,
Ein großer Theil dieser Schulden war auf kurze Antici-
pationen, und ein kleiner auf Leibrenten aufgenommen
worden: so daß vor dem ein und dreyßigsten December?
1701, in weniger als vier Jahren, die Summe von
5,121,041 Pf. Srerl. 12 Schill. 0^ Pftn. theiksab-
bezahlt worden, theils dem Staate wieder anheim ge¬
fallen war. Nie ist seit dieser Zeit, in einem so kur¬
zen Zeiträume, eine so große Verminderung der öffent¬
lichen Schuld zu Stande gebracht worden. Die noch
übrig bleibende Schuld betrug also 16,594,701 Pft
Sterl. 1 Schill. 7^ Pfen.
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In dem Kriege, welcher 1702 anfing, und sich
mit dem Utrechtcr Frieden endigte, häuften sich die öf¬
fentlichen Schulden noch weit mehr an. Am ein und drey¬
ßigsten December 1714 beliefen sie sich auf; 5,681,076
Pf. Sterl. 5 Schill. 6^2 Pfen. Die Unterzeichnung,
welche die langen und kurzen Annuitäten in denSüdfee-
fondö vereinigte, vermehrte das Kapital Veröffentlichen
Schulden, so daß den ein und dreißigsten December
1722 sie sich auf; 5,282,978 Pf. Sterl. i Schill.
z^Pfen. beliefen. Die Verminderung der Schuld
fing mit 1725 an, und ging so langsam vorwärts,
daß den ein und dreyßigsten December 17 Z 9, die gan¬
ze, während neunzehn Jahren tiefen Friedens, abbe¬
zahlte Summe nicht größer war, als 8,528,5 54 Pf.
Sterl. 17 Schill. i1/2 Pfen.; und sich also am Ende
diefesZeitraumes dieStaatsfchuld noch auf 46, 95 4, 62z
Pf. Sterl. z Sch. 4/- Pfen. belief.

Der spanische Krieg, der im Jahr 1759 anfing,
und der französische, der kurz darauf folgte, veranlaß¬
ten eine neue Vermehrung der Schuld, weiche den ein

' und dreyßigsten December 1748, nachdem der Krieg
durch den Aachener Frieden war geendigt worden, sich
auf 78,295,515 Pf. Sterl. 1 Schill. 10^ Pfen. be¬
lief. Ein ungestörter Friede von siebenzehn Jahren,
hatte nicht mehr, als 8,528,554 Pfund Sterl. 17
Schill. i Pfen. davon abgenommen; und ein Krieg,
der nicht volle neun Jahre dauerte, harte 5i,ZZ8,689
Pf. Sterl. 18 Schill. 6^ Pfen. wieder hinzugesetzt '*).

Während der Zeit, daß Pelham am Ruder der
Staatsverwaltungstand, wurden die Zinsen der Staats-

schul-

E. Zrunes polilecluvrne's bittor/ yf rlic Public revenue.
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schulden von vier auf drey vom Hundert gesetzt; -
wenigstens wurden Anstalten gemacht, diese Herabse¬
tzung zu bewirken. Der Tilgungsfond wurde also ver¬
mehrt, und einige Schulden wurden auch wirklich ab¬
bezahlt. Im Jahre 1755, vor dem Ausbruche des
letzten Krieges betrugen die fuildirtm Schulden Groß¬
britanniens 72,289,67g Ps. Sterl. Und den fünf¬
ten Januar 176z, bey Endigung des Krieges, be¬
ließ sich die fundirte Schuld auf i22,6oz,zz6 Ps.
Sterl. 8 Schill. 2^ Pfen.; die unfundirce Schuld wur¬
de aus 15,927,589 Ps. Sterl. 2 Sch. 2 Pfen. be¬
rechnet. Aber die durch den Krieg veranlaßten Aus¬
gaben endigten sich nicht mit dem Abschlüsse des Frie¬
dens. Obgleich am fünften Januar 1764 die fundir-
te Schuld, theils durch ein neues aufgenommenes Dar-
lehn, theils durch Fundirung einiger bis dahin unfun-
dirten Schulden, bis auf 129,586,789 Ps. Scerl.
i O Schill iDPfen. angewachsen war: so blieb doch
noch, (nach dem sehr wohl unterrichteten Verfasser der
Betrachtungen über den Handel und die Finanzen Groß¬
britanniens) eine unfundirte Schuld von 9,975,017
Ps. Sterl. 12 Schill. 2 Pfen. - die in diesem und dem
folgenden Jahre in Rechnung gebracht wurde. Im
Jahre 1764 stiegen also, nach den Berichten dieses
Autors, die fundirten und unfundirten Schulden Groß¬
britanniens auf i z 9,516,807 Pf. Sterl. 2 Schill.
4 Pfen« Die Leibrenten, welche den, zu den neuen
Darlehen von 17;? unterschreibenden Kapitalisten be-
williget wurden, hatten, wenn man diese Renten für
den fünfzehnten Theil desjenigen Kapitals annimmt,
welches sie vorstellen, einen Werth von 472,500 Pf.
Sterl. Und die langwierigen Annuitäten,, die eben¬

falls
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falls in den Jahren 1762 und 1765 als Prämien be¬
willigt wurden, waren, wenn man das durch sie vor¬
gestellte Kapital für das 27^fache der Annuitäten an¬
nimmt, 6,826,875 Pf. St. Während eines Frie¬
dens also, der sieben Jahre dauerte, war die kluge und
wahrhaft patriotische Verwaltung Pelhams, nicht im
Stande, eine alte Schuld von sechs Millionen abzu¬
tragen. Ein Krieg hingegen, der eben so lange dauers
te, brachte fünf und siebzig Millionen neuer Schulden

hervor.
Am fünften Januar 1775 belief sich die flMdir-

te Schuld Großbritanniens auf 124,996,036 Pf.
Sterl. 1 Schill. 6^ Pfen. und die unfundirte, —>
noch außer einer großen, der Civilliste zur Last fallen¬
den Schuld, — auf 4,15 0,2 3 6 Pf. Sterl. 3 Schill.
1Pfcn. Beyde zusammen auf 129,146,322 Pf.
Sterl. 5 Schill. 6 Pfen. Nach dieser Berechnung
also war während eilf Jahren eines völligen Friedens
von der Staatsschuld nicht mehr als 10,415,474
Pfund Sterling 16 Schillinge 9^ Pfennige abbezahlt
worden. Und selbst diese kleine Verminderung der
Schuld ist nicht ganz aus den Ersparnissen an den ge¬
wöhnlichen Staatseinkünften gemacht worden. Es
sind auch einige ganz neue Einkünfte hinzugekommen,
welche dazu beygetragen haben. Unter diese können wir
erstlich den neuen Schilling auf jedes Pfund rechnen,
welcher der Landtaxe drey Jahre hindurch zugesetzt wur¬
de; zweytenö die Zwey Millionen, welche die Schatz¬
kammer von der ostindischen Gesellschaft als eine Ent¬
schädigung für die ihr überlassenen Territorialbesitzungen
erhalten hat; und 110,000 Pfund Sterling, welche
die Bank, für die Erneuerung ihrer Privilegien, der

Re-



Regierung zahlte. Hierzu müssen noch verschiedene an¬
dere Einnahmen gerechnet werden, die, da sie aus Be¬
gebenheiten des letztem Krieges ihren Ursprung nehmen,
gewissermaßen als Abzüge von den Unkosten desselben
angesehen werden müssen. Die vornehmsten unter die¬
sen Einnahmen sind:

r. Das, was der Verkauf
der französischen Pri¬
sen gebracht hat - 690,449 Pf. St. l8Sch.9Pf.

s. Das Auslösn ngögeld
für die französischen
Kriegsgefangenen - 670,20^ »

8 . Was aus dem Verkau¬
fe der abgetretenen In¬
seln gelöset worden ist 95,500 . — . — -

zusammen i, 455 , 949 Pf.St. 18 Sch. 9 Pss

Wenn wir zu dieser Summe die Bilanz in den Rech¬
nungen des Grafen Chatam und des Herrn Calcraft,
verschiedene andere bey der Armee gemachte Ersparnisse,
jene, von der Bank und von der ostindischen Gesellschaft'
bezahlten Summen, und die Erhöhung der Landtaxe
mir einem Schillinge auf jedes Pfund Sterl. hinzurech¬
nen: so wird ein gutes Theil mehr, als fünf Millio¬
nen herauskommen. Diejenige Schuld also, welche,
seit dem Frieden, aus den Ersparnissen der gewöhnli¬
chen Staatseinkünfte, jährlich abbezahlt worden ist,
beträgt, ein Jahr ins andre gerechnet, nicht über eine
halbe Million. Der Tilgungöfond ist auch, ohne Zwei¬
fel, seit dem Frieden ansehnlich vermehrt worden, theils
durch die abbezahlte Schuld selbst, deren Zinsen also

,§xspart werden; theils durch die Herabsetzung der Zin¬
sen
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sen von vier auf drey Procent; theils endlich durch die
abgestorbenen Leibrenten. And vielleicht würde, wenn
der Friede fortgedauert hätte, jetzt eine Million jähr¬
lich aus jenem Fond auf die Bezahlung der Schulden
haben gewandt werden können. Es wurde daher auch,
im letzten Jahre, noch eine zweyte Million wirklich be¬
zahlt. Aber zu gleicher Zeit blieb eine große Schuld
der Civilliste unbezahlt. Und jetzt") sind wir in ei¬
nen neuen Krieg verwickelt, der, in seinem Fortgange
eben so kostspielig, als irgend einer der vorhergegange¬
nen werden kann ^). Vielleicht sind vor dem Ende
des nächsten Feldzugs schon so viele neue Darlehn auf¬
genommen worden, als alte während des ganzen Frie¬
dens bezahlt worden sind. Das würde also eine völlig
schimärische Hoffnung seyn, wenn man glauben wollte,
daß von den gewöhnlichen Einkünften des Staats, nach.
dem Ertrage, den sie jetzo geben, sich jemahls so viel
werde ersparen lassen, als zur Tilgung der National¬
schuld nöthig ist.

Ein

*) Der Autor hat Unrecht gethan, nicht immer deutlich ange¬
zeigt zu hüben, ob das Jahr, welches er das gegenwärtige
nennt, das Jahr 1774 ist/ da er zuerst diese Aufsätze schrieb,
oder das Jahr 1781, da er sie verbesserte, und Zusätze dazu
machte. Hier ist es gewiß das erste; und das „lctzte Jahr,"
in welchem, wie er sagt, die Million Schulden »och abgezahlt
wurde, war ohne Zweifel das Jahr 177;. A. d. U.

**) Der Erfolg hat gewiesen, daß er in der That so kostbar, als
irgend einer der vorhergegangenen Kriege gewesen ist. Er hat
die Nation mit einer neuen Schuld von hundert Milliorienbe¬
laden. — Und so verhielt sich also das Schul dcnbczah -
l e n gegen das Schuldcnmachen bey der Grvßbritaunischen
Staatsverwaltung, daß in einem Frieden von eilf Jahren zehn
Millionen bezahlt, und in einem Kriege von sieben Jahren hun¬
dert Millionen geborgt wurden. A. d. Vers.



Ein gewisser Schriftsteller hat die öffentlichen Fonds

aller verschuldeten europäischen Nationen, besonders

der englischen, als ein neues großes Kapital vorgestellt,

das zu dem bisherigen Landeskapital hinzugekommen

wäre, durch dessen Hülfe der Handel dieser Länder wei¬

ter ausgebreitet, ihre Manufakturen mehr vervielfäl¬

tiget, ihre Ländereyen mehr und besser angebauet wor¬

den wären, als es durch jenes alte Kapital hätte gesche¬

hen können. Er bedenkt nicht, daß jedes Kapital,

welches ein Staatsgläubiger der Regierung leihet, vdn

dem Augenblicke an aufhört ein Kapital zu seyn, und

zu einem Einkommen wird; daß es aufhört, produk¬

tive oder hervorbringende Arbeiter zu unterhalten,

und zur Unterhaltung unproduktiver oder nichts her¬
vorbringender Arbeiter angewandt wird; daß es, an¬

statt zu einer Quelle jährlicher Erzeugnisse zu dienen,

oft in einem Jahre, ohne auch nur einen künftigen Er¬

sah dafür hoffen zu lassen, ausgegeben und verschwendet

wird. Es ist wahr, die Gläubiger erhielten für ihr

Kapital eine jährliche Rente, welche man, in den mei¬

sten Fällen, höher anschlagen kann, als das Kapital

beträgt. Diese Jahrrente verschaffte ihnen ihr Kapi¬

tal wieder, so, daß sie nicht nur ihr bisheriges Gewer¬

be ungehindert forttreiben, sondern es auch vielleicht noch

etwas erweitern konnten. Sie konnten nehmlich ent¬

weder auf ihre Annuitäten ein Kapital borgen, oder aus

dem Verkaufe derselben ein Kapital lösen, welches dem

von ihnen dem Staate geliehenen gleich oder gar über¬

legen war. Indessen mußte doch dieses neue Kapital,

welches sie durch Borgen oder Kaufen von andern Leu¬

ten erhielten, schon vor dieser Zeit in der Nation vor¬

handen gewesen, und, wie alle Kapitalien, auf die

Un-
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Unterhaltung productiver Arbeiter gewandt worden
seyn. Als es in die Hände der Staatögläubiger kam,
war es ein neues Kapital für sie: aber ein altes für
die Nation. Es wurde nur gewissen Beschäftigungen

entzogen, um andern zugewandt zu werden. Es gab
den Staatsglaubigern das wieder, was sie der Regie¬
rung vorgeschossen hatten: aber es gab dem lande nicht
wieder, was von der Regierung war ohne Ersatz aus¬

gegeben worden. Hätten sie diese Borschüsse nicht ge¬
macht: so würden zwey Kapitalien, zwey Antheile des
jährlichen Erzeugnisses, auf Unterhaltung hervorbrin¬
gender Arbeiter angewandt worden seyn: anstatt daß
jetzt nur Eilt Kapital, nur Ein Antheil dieser Bestim¬
mung gewidmet blieb.

Wenn die vermehrten Ausgaben der Regierung
durch den Ertrag neuer oder vermehrter Auflagen un¬
mittelbar bestellten werden: so giebt in diesem Falle je¬
der Privatmann einen Theil seiner Einkünfte her, um
die öffentlichen Ausgaben zu decken. Es wird also nur
ein Fond, der schon zur Unterhaltung unfruchtbarer
oder nichts hervorbringender Arbeiten bestimmet war,
dazu gebraucht, und wird nur von der einen Gattung
dieser Arbeiten auf eine andere übergetragen. Viel¬
leicht wäre wohl ein Theil von dem, was die Untertha¬
nen in diesen neuen Auflagen der Regierung bezahlen,
von ihnen bey Seite gelegt , zu Kapitalien gesammelt,
und auf das, was man hervorbringende Arbeiten
nennt, gewandt worden. Aber der größte Theil wäre
doch gewiß ausgegeben, das heißt, der Unterhaltung

nichts hervorbringender Arbeiten gewidmet worden.
Bey dieser Methode die öffentlichen Ausgaben zu be«

streiten^
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streben, verhindern diese also zwar ohne Zweifel, mehr

oder weniger, das Sammeln neue Kapitalien,'—aber

sie vernichten doch keines der schon vorhandenen.

Werden hingegen die öffentlichen Ausgaben durch'

aufgenommene Darlehen besinnen, für welche man be¬

ständige Renten fundut: so wird jedes I hr em Kapi¬

tal, welches zuvor im Lande vorhanden war, vernich¬

tet. Es wird nehmlich ein Antheil des jährlichen Lau-

beserz-ugnisses, der zuvor auf die Unterhaltung hervor¬

bringender Arbeiten angewandt werden war, auf uichtS

hervorbringende übergetragen. Weil indeß, in diesim

Falle, die Auflagen leichter sind, als sie gewesen wä¬

ren , wenn sie den ganzen jährlichen Aufwand der Re¬

gierung harten Herbeyschaffen sollen: sv vermindern sie

auch die Einkünfte der Privatpersonen nicht um eine so

große Summe, und sie hindern also auch nicht so sehl>

daß diese Leute von ihren Einkünften etwas ersparen^

und zu neuen Kapitalien sammeln können. Die Me¬

thode durch funditte Schulden die Fonds zu Bestrei¬

tung der StaatSausgaben aufzubringen, vernichtet

mehr alte Kapitalien, verhindert aber weniger die

Entstehung neuer. Die Methode, sie unmittelbar

durch Austagen aufzubringen, läßt die alten Kapita¬

lien ungestört, legt aber der Sammlung neuer große

Hindernisse in den Weg. Bey jenem Systeme karm

der Fleiß und die Sparsamkeit der Privatleute leichter

die Lücken wieder ausfüllen, welche die Thorheit und

Velschwendunq der Regierungen in dem allgemeinem

Landeskapirale gemacht haben mag.

Indeß ist es nur wahrend eines Krieges, daß di^

Methode des Fundirens vor der andern Methode diesen

Smith Unters, z. Tb. Eß Vor«
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Vorzug hat. Ware es möglich, die Unkosten jedes
Kriegsjahreö aus den Einkünften dieses Jahres zu zie-
hen: so würden die durch den Krieg veranlaßten Aufla¬
gen nicht länger dauern, als der Krieg selbst. Die
Privatleute würden zwar, wahrend des Krieges, am
Eeldsammeln mehr seyn verhindert worden: aber auch
wahrend des Friedens mehr dazu fähig seyn, als jetzt
unter dem Systeme der ftindirten Schulden. Dir Krieg
würde nicht immer eine Vernichtung alter Kapita¬
lien , und der Friede würde immer ein Aufhausen vier
ler neuen hervorgebracht haben. Die Kriege würden
überhaupt schneller geendiget, und weniger leichtsinnig
unternommen worden seyn. Die Völker, welche die

ganze Last des Krieges, so lange als er dauert, gefühlt
härten, würden gar bald die Lust dazu verloren haben;
und die Regierungen würden, um das Volk zufrieden
zu stellen, genöthigt seyn, nicht lang.r Krieg zu ftii-
reu, als eine wirkliche Nothwendigkeit ihn unvermeid¬
lich machte. Die Voraussetzung der schweren und un¬
abänderlichen Lasten, die der Krieg mit sich fahrt, würde
die Völker abhalten, ihn leichtsinnig zu verlangen, wenn
sie nicht ein wirkliches und großes Interesse zu verfechten
hatten. So würden die Zeiten, wo das Vermögen der
Pivatpersonen Kapitalien zu sammeln, geschwächt wird,
seltner kommen und nicht so lange dauern; — diejenigen
Perioden hingegen, wo ihre Kraft in dieser Absicht am
stärksten ist, würden weit länger seyn.

Ueberdieß, wenn der fundirten Schulden viele
werden: so kann die Menge von Auflag n, weiche
durch dieses System auf immer eingesüyrk w> r ^ , das
Vermögen der Privatleute zu sammeln, lA,ss; ju
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dmszeiten stören, da, bey dem andern Systeme, es

nur während des Krieges geschwächt wird. Die jähr.

liehen Einkünfte Großbritanniens betragen jetzt, in Zei-

ten des Friedens, mehr, als zchn Millionen Pfund

Stcriing. Wären sie frey, und wäre kein Theil davon

verpfändet: so könnten die jährlichen Ausgaben des kost-

barsten Krieges mit denselben bcstrjtken werden. Das

Einkommen der Privatleute in Großbritannien ist jetzt,

selbst in Friedenszeicen eben so belastet, ihre Fähigkeit

Geld z» sammeln, ist eben so vermodert, als beydes

nnr in dem kostspieligsten Kriege seyn würde, wenn

das verderbliche System des Fundirens nie wäre er«

dacht werden.

„In der Bezahlung der Zinsen von den össentli«

„chen Schulden, ist es die rechte Hand, "sagt man,

„welche die linke bezahlt. Das Geld geht nicht außer¬

halb Landes. Nur von der einen Klasse der Einwoh¬

ner wird ein Theil ihrer Einkünfte auf den andern

„übergetragen. " Diese Rechtfertigung ist durchaus auf

die Sophistereien des kaufmännischen Systems gegrün¬

det. Und da ich aus die Untersuchung dieses Systems

schon so viel Zeit gewandt habe: so wäre es vielleicht

nicht nöthig, zu Widerlegung derselben etwas hinzuzn-

setzen. Diese Rechtfertigung setzt überdies; voraus, was

noevüsch falsch ist, daß die Statöglaubiger lauter Groß.

britannische Umerkhauen sind; da doch sowohl die Hol-

länder, als andere fremde Nationen beträchtliche Sum¬

men in unsern öffentlichen Fonds haben. Aber gesetzt

auch, die Gläubiger unserer ganzen Staatsschuld wären

Einwohner unsers Landes: so würde die Schuld deßwegen

nicht weniger nachtheilige Folgen haben.

Ee 2 Län«
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Ländereyen und Geldkapikalien sind die beyden ur¬

sprünglichen Quellen aller öffentlichen und Privalein-

künfce. Mit den Geldkapicalien wird der Lohn jeder

hervorbringenden Arbeit, sie mag auf den Ackerbau,

den Handel, oder die Manufakturen gewandt werten,

bezahlt. Jede dieser beyden ursprünglichen Quellen des

Einkommens sieht unter der Verwaltung einer eigenen

Klasse von Einwohnern: die Ländereyen unter der Ver¬

waltung der Gutsbesitzer, — die Geldfonds unter der

Verwaltung der Kapitalisten.

Der Gutsbesitzer isi, seines eigenen Einkommens

wegen, dabey interesstrt, sein Gut in so vollkommenem

Stande, als möglich, zu erhalten; also die Häuser sei¬

ner Lehnleute zu bauen oder auszubessern, Abzüge für das

Wasser und Einzäunungen auf seinen Feldern zu machen,

oder zu unterhalten, kurz alle diejenigen Verbesserun¬

gen zu veranstalten, die, weil sie zu kostspielig sind,

und ihren Nutzen auf immer haben, — vom Pachter

nicht gemacht werden können, sondern dem Eigenthümer

zustehen. Nun kann aber, durch Landsteuern das Ein¬

kommen des Gutsbesitzers dergestalt geschmälert, unk»

durch Consumtionöabgaben der Werth dieses Einkom¬

mens, — oder die Quantität der damit zu erkaufenden

Waaren,— dergestalt vermindert werden, daß ihm

nicht genug zu jenen kostbaren Verbesserungen übrig

bleibt. Thut nun der Gutsbesitzer, bey dem Anbau

der Landerenen, nicht das seinige: so kann auch der

Pachrer nicht lange fortfahren das seinige zu thun. So

wie die Umstände des Gutsbesitzers bedrängter werden r

so muß auch der Ackerbau leiden
Wenn durch vielerley Consumtionöabgaben die Ka¬

pitalisten die Einkünfte von ihren Kapitalien am Werths

herab-
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herabgesetzt finden, — insofern sie nehmlich für eben

das Geld weniger von den Bedürfnissen und den Be¬

quemlichkeiten des Lebens in ihrem Lande erkaufen kön¬

nen, als in fast allen andern Landern dafür zu haben

ist: so werden sie sich in diesen andern Landern nieder¬

zulassen geneigt werden. Und wenn eben diese Abga¬

ben, vermöge der Methode sie zu erheben, den größter«

Theil der Kausteuke und Mauufacturisten, —- welcher

immer zugleich den größten Theil der Kapitalisten aus¬

macht, den lästigen, oft Schaden verursachenden, und

immer krankenden Besuchen und Nachforschungen der

Officianten aussitzt: so wird jene Neigung auszuwan¬

dern gewiß in einen wirklichen Entschluß übergehen.

Mit den Kapitalien, die außer Landes gehen, verliert

der Gewerbsteiß zugleich diejenige Unterstützung, die er

bisher in denselben gefunden hatte. Der Ackerbau ge-

rath in Verfall, und mit ihm müssen Handel und Ge¬

werbe nothwendiger Weise bald sinken.

Wenn nun der größte Theil der Einkünfte, die

von Ländereyen und Geldkapitalien herkommen, — auS

den Händen derer, die unmittelbar bey dem guten An¬

bau der ersten, und der nützlichsten Anlegung der zwey¬

ten interessirt sind, — das heißt, aus den Handen der

Gutsbesitzer und Kapitalisten,— genommen, und in

die Hände von Menschen, die gar kein solches Interesse

haben,— dergleichen die StaatSgläubiger sind, -

gegeben wird: so muß, mit der Länge der Zeit, die Ver-

nachlaßigung des Ackerbaues, die Vernichtung, oder

die Auswanderung der Geldkapitalien die Folge davon

seyn. Zwar nimmt ein Staatsgläubiger im Allgemei¬

nen Antheil an dem blühenden Zustande des Ackerbaues,

Ee z der
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der Manufakturen und des Handels des Landes; und es

muß ihm insofern auch daran gelegen seyn, daß dessen

Ländereyen gut bewirthschaftet, — und dessen Kapita-

lien wohl angelegt werden. Sollte eines oder das

andere dieser Stücke in Verfall gerathen: so würde auch

der Ertrag der Abgaben abnehmen; und vielleicht

würde er dann nicht mehr hinlänglich seyn, dem

Stacitsgläubiger seine Zinsen, oder seine Annuitäten

zu bezahlen. Aber kein Staatsgläubiger, als solcher

betrachtet, hat ein besonderes Interesse an dem guten

Anbaue irgend eines bestimmten Stücks der Ländereyen,

oder an der zweckmäßigen Anlegung irgend eines be.

stimmten Kapitals. Als Scaacsgläubiger bekümmert

er sich weder um irgend ein wlches Stück, um irgend

ein solches Kapital, noch führt er die Aufsicht dar¬

über: noch ist er wegn dessen Erhauung in Sorge.

Es kann zu Grunde gehen, ohne daß er Wissenschaft

davon erhält, und ohne daß er da-ou den Nachtheil em¬

pfindet^

Diese Methode Schulden zu fuudr'ren, das

heißt, beständige Renken, statt ihrer Wiederbezahlung

zu versprechen, ha jeden Staat, der sich ihrer bedient

hat, ins Verderben gezogen. Die italienischen Frey-

staaten scheinen den Anfang gemacht zu haben. Genua

und Venedig, die beyden einzigen von ihnen, die bis

jetzt sich unabhängig erhalten haben, sind doch dadurch

sehr geschwächt worden. Von den italienischen Staaten

bat Spanien diese Methode gelernt. Und da es die Auf¬

lagen wahrscheinlich mit weniger Beurtheilung als jene

gewählt hat: so ist es auch, im Verhältnisse seiner na¬

türlichen Macht, mehr dadurch geschwächt worden.

Spa-



Spaniens Schulden sind von einem sehr allen Datum.

Schon vor dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts

steckte es tief in Schulden, fast hundert Jahre vorher,

ehe England einen Schilling schuldig war. Frankreich

schmachtet, aller seiner natürlichen Hülssquellen unge¬

achtet, unter dem Drucke einer ähnlichen Last. Die

vereinigten Niederlande sind durch ihre Schulden nicht

weniger, als Genua und Venedig, geschwächt. Ist

es wohl wahrscheinlich, daß eine Verfahrungsart, die

in alle andere Länder Noth und Schwache gebracht hat,

in Großbritannien allein unschädlich seyn sollte?

Man wird sagen: das ganze Steuersystem dieser

Länder si y weit fehlerhafter, als das englische. Ich will

dieß zugeben. Aber ist es wohl möglich, daß die wei¬

seste Regierung, wenn sie alle schicklichen Gegenstände

der Besteuerung erschöpfet hat, sich enthalten könne, m

Fällen neuer dringender Bedürfnisse, auch unschickliche

zu wählen? Die weise Republik Holland ist bey einigen

Gelegenheiten genöthigt gewesen, zu so unbequemen

Auflagen ihre Zuflucht zu nehmen, als nur immer die

spanischen seyn mögen. Fängt Großbritannien einen

neuen Krieg an, ehe es einen beträchtlichen Theil seiner

verpfändeten Einkünfte frey gemacht hat; und wird die¬

ser Krieg, bey seinem Fortgange, eben so kostspielig,

als der letzte gewesen ist: so kann er, durch unvermeid¬

liche Nothwendigkeit, unsere Steuerverfajsung ebenso

drückend machen, als die holländische, — oder als selbst

die spanische ist.

Zur Ehre unsers gegenwärtigen Steuersystems sey

es gesagt: es hat bisher dem Nationalfleiße so wenig

Hindernisse in den Weg gelegt, daß mitten unter den

Ee 4 kost-
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kostspieligsten Kriegen, die Soars'mkeit und gute Wirth,

schast einzelner Personen durch Sporen und Sammeln,

die Lücken Hot ausfüllen können, welche eine verjchwen«

dorische und unkluge Regierung im Landestapital her«

vorgebracht harte. Am Ende des lehren Krieges *),

der Greßbrnanni n mehr, als irgend einer der vorher»

gehenden Kriege gekostet hat, war dost- der Ackerbau die-

seS Landes so blühend, seine Manufakturen waren so

zahlreich, und so lebhaft beschäftiget, und sein Handel

war >o ausgedehnt, als sie je zuvor gewesen waren.

Also muß auch das Kapital, welches diese verschiedenm

Zweige des Fleißes nährt und unterstützt, eben so groß,

als je zuvor, gewesen seyn. Seit dem Frieden (von

276z) ist der Ackeibau noch m hr vervollkommnet wer«

den ; die HauSrenren sind, fast in allen Ständen und

Dörfern, gestiegen;— ein sicherer Beweis, daß

m hr Menschen vorhanden, und diese wohlhabender ge¬

worden sind; und der Ertrag der Zoll. und Acciseabga-

bcn hak alle Jahre zugenommen; — ein eben so siche-

ires Zeichen von der vermehrten Consumrion, und also

von den vermehrten Erzeugnissen, ohne welche die Con-

sumtion nicht stakt findet. Unserm Lande wird jetzt eine

Last von Auflagen leicht, die, ein halbes Jahrhundert

früher, jedermann für unerträglich gehalten hätte. Wir

müssen uns aber nichts desto weniger hüten, hieraus

den übereilten Schluß zu ziehen, daß für Großbritan«

nlen keine Last zu schwer siy; ja selbst dafür, mit zu

großer Zuversicht anzunehmen, daß eine kleine Ver«

Mehrung der gegenwärtigen Bürde ihm keine groß«

Beschwerde verursachen könne.

Wenn

*) Aes »«n 175; die 176-.
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Wenn Notionalfchulden einmahl bis aus einen ge«

wissen Grad gehäuft werken sind: so ist fast kein Bey¬

spiel vorhanden, daß sie völlig und ehrlich bezahlt «vor,

ixn wären. Sind irgendwo verpfändete öffentliche Ein«

fünfte frey gemacht worden: so ist dieß immer durch einen

Bankerott geschehen, es mag nun ein offenbarer, oder

ein versteckter gewesen siyn; die Bezahlung der Schul¬

den mag gerade zu seyn verweigert, oder nur dem Scheine

nach geleistet worden.

Die gewöhnlichste Methode einen solchen Bankerott

zu verstecken, oder eine Scheinbezahlung an die Stelle

einer wirklichen zu sehen, ist die Erhöhung des Neun-

Werths der Münzen. Wenn, zum Beyspiele, durch

eine königliche Proklamation, oder eine Parlamentöacre

ein halber Schilling die Benennung eines ganzen, —

und zwanzig solcher Stücke, den Nahmen eines Pstm-

des Sterling bekämen: so würde der Schuldner, wel¬

cher zwanzig alte Schillingsstücke, oder beynahe vier

Unzen Silbers geborgt hätte, mit zehn dergleichen

Stücken oder mit weniger als zwey Unzen Silbers sii-

wn Gläubiger bezahlen können. Eine Narionalschuld

von beynahe e 2 8 Millionen — welches ungefähr die

großbritannische ist, — fundirte und unsmdirte

Schulden zusammengerechnet, würde mit ungefähr vier

und sechzig Millionen bezahlt werden. Aber w'"-de

dieß mehr, als der bloße Schein einer Beza! ung seyn-

und würden die StaatSglaubiger nickt um du batike

ihrer Darlehen betrogen werden? Das Unglück würde

sich noch weiter als bloß auf Staatsgläubiger erstrc-

eken. Auch die Gläubiger von Privatperson wur¬

den darunter eben so viel leiten;— und zwar ohne
Ee 5 daß
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daß dadurch für die StaatSglaubiger ein Ersaß ent¬

stände, ja meistens zu neuer Vermehrung ihres Verlu-

stes. Wären die Staatsglaubiger zugleich andern Leu-

ten viel schuldig: so könnten sie ihrem Schaden beykom-

men, wenn sie diese ihre Gläubiger mit eben der Mün¬

ze bezahlten, mit welcher sie von dem Staate bezahlt

werden. Aber in den meisten Ländern sind die StaatS-

glaubiger reiche Leute, die andern weit weniger schuldig

sind, als sie von ihnen Zu fordern haben. Sie verlie¬

ren also, durch eine solche Scheinbezahlung, von meh-

rern Seiten, und gewinnen von keiner;— und mit

ihnen verliert eine Menge ander er Per sonen, die mit

den Staatsschulden gar nichts zu thun haben, Ueber-

Haupt veranlaßt eine solche auksrisirte Scheinbezahlung

der Schulden, eine dem Wohl des Ganzen sehr nach-

theilige Umwälzung in den Glücksumstanden der Pri¬

vatpersonen, — bereichert gemeiniglich den verschwelt-

derischen und müßigen Schuldner, aus Unkosten des

sparsamen und fleißigen Gläubigers; und bringt einen

großen Theil des Nationalkapitals aus Handen, von

welchen man die Benußung und Vermehrung desselben

nm ersten erwarten konnte, in solche, von welchen

sich dessen Versplitterung und Vernichtung am ersten

befürchten läßt. — Wenn es einem Staate unver¬

meidlich ist, sich für bankerott zu erklären: so ist für

ihn, sowie für jeden Privatmann, ein offener, unver

hohlner, und regelmäßiger Bankerott der ehrenvoll,

ste; — er ist zugleich für seine Gläubiger der unschäd¬

lichste. Für die Ehre eines Staats wird gewiß dadurch

sehr wenig gesorgt, wenn er, um der Schande eines

wirklichen Bankerotts zu entgehen, zu solchen Taschen-

fpielerkünsten seine Zuflucht nimmt, die man doch so

leicht
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leicht durchsieht lind die zugleich so verderbliche Folgen

haben.

Indessen haben beynahe alle Staaten, alte und

neue, wenn sie in eine solche Verlegenheit gekommen

sind, sich durch eben diesen Kunstgriff zu helfen gesucht.

Die Römer verringerten, nach dem Ende des ersten

panischen Krieges, das As,— diejenige Münze, nach

welcher alle andere benannt wurden, — von zwölf Un¬

zen Kupfer, die sie zuvor enthalten hatte, auf zwey

Unzen. Das heißt, sie gaben nun zwey Unzen Kupfer

denselben Namen, welchen sie zuvor zwölf Unzen gege¬

ben hatten. Die Republik wurde dadurch in den Stand

gesetzt, die großen Schulden, welche sie wahrend jenes

Krieges gemacht hatte, mit dem sechsten Theile dessen

zu bezahlen, was sie von ihren Gläubigern empfangen

hatte. Nach unsern jetzigen Begriffen zu urtheilen,

hatte ein so großer Bankerott, der mit einem Mahle ge¬

schahe, ein allgemeines Geschrey unter dem Volke ver¬

anlassen sollen. Und doch scheint er kaum irgend eine

Unzusriedenhelt erweckt zu haben. Das Gesetz, wel¬

ches ihn aucorisirte, wrwde so gut, wie jedes andere

Gesetz, in die Volksversammlung gebracht, wurde so¬

gar von einem Volkötribun dahin gebracht, und wurde

durch die Stimmen dieser Versammlung bestätigt' Es

scheint sogar eine dem großen Haufen angenehme Maß¬

regel gewesen zu seyn.

Vielleicht haben wir die Ursachen hiervon in fol¬

gendem Umstände zu suchen. In Rom, so wie in den

meisten alt n Republiken waren die armen Bürger be¬

ständige Schuldner der Reichen und Großen. Diese

liehen jenen Geld, um sich ihrer Stimmen dadurch zu
ver-



444

versichern. Aber sie liehen es ihnen für ungeheure Zin¬
sen, die, da sie niemahls bezahlt wurden, in kurzem sich
so anhäuften, daß alle Möglichkeit einer Bezahlung von
Seiten des Schuldners, alle Möglichkeit einer Bürg¬
schaft von Seilen eines Dritten verschwand. Nun
mußte also der insolvente Schuldner, ohne von neuem
dafür bezahlt zu werden, bey der Wahl zu jedem Amte
demjenigen Candidalen seine Stimme geben, den ihm
sein Gläubiger empfahl. Troß aller gegen Bestechung
gegebenen Gesetze, bestanden doch, in der letzten Zeit der
Republik, die Nahrungsquellen für die ärmere Klasse
der Bürger hauptsächlichin der Freygebigkeit der Can-
didaten, welche sich um öffentliche Aemter bewarben,
und in den Getreideauötheilungen, welche der Senat
veranstaltete.

Dieser arme, große Haufe suchte indeß, so viel er
konnte, sich der Herrschaft seiner Gläubiger zu entzie¬
hen, — rind verlangte also von Zeit zu Zeit, bald eine
völlige Aufhebung aller Schuldcontracte, bald eine solche
Aenderung derselben, daß nur ein Theil der empfan¬
genen Darlehen und der aufgelaufenenZinsen bezahlt
werden dürfte; — eine Aenderung, die man durch den
Ausdruck r-rbulLL norme anzeigte. Nun war das
Gesetz, welches die Münzen aller Art, unter denselben
Benennungen, auf den sechsten Theil ihres vorigen
Werths herab setzte, den allervorkheilhaftesten mbulis
novl8 gleich, und wurde also von dem armen, verschul¬
deten Volke mit Freuden ergriffen. Die Reichen und
Großen hingegen, die schon mehrmahlen, zu einer völ¬
ligen Aushebung der Schulden, und zu rubulis nouis
ihre Einwilligung hatten geben müssen, gaben sie auch

zu
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zu diesem Gesetze: -— theils eben in dieser Absicht, dem

gemeinen Volke zu willfahren, theils in der, die Macht

des Staats, dessen Steuerruder sie größteatheils führ»

len, durch die Befreyung seiner Einkünfte von der dar¬

auf hastenden Schuldenlast wiederherzustellen. — Eine

Operation dieser Art würde 128 Millionen Pst St,

Schulden in 2 i,zzz,zzz, Pst St. 6 Schilt, und 8 ,

Pstnn. verwandeln.

Während des zweyten punischen Krieges wurde das

Gewicht des As noch mehr vermindert: — Zuerst von

zwey Unzen zu einer Unze, — und in der Folge vor;

einer, zu einer halben Unze, so daß nun das As nur

den vier und zwanzigsten Theil derjenigen Quantität

Kupfers enthielt, welche ursprünglich durch diesen Na¬

men bezeichnet worden war. Alle diese drey römischen

Münzverauderungen zusammen genommen, würden die

eng!i>che Nakionalschuld auf 5 ,zzz,zzz Pst St. 6

Schill. 8 Pfennige zurückbringen. Auf diese Weile wäre

es nicht unmöglich, auch die ungeheuersten Schulden ab¬

zubezahlen.

In Operationen der Art, und in den Nothfällen^

welche zu denselben die Veranlassung gaben, liegt der

Grund, warum wir fast in allen Staaten, eine stufen¬

weise Abnahme in dem Gewichte ihrer Münzen, und

mit einem und demselben Namen, immer weniger und

weniger Silber ausgedrückt sehen.

Die Nationen haben zuweilen, anstatt die Quart«
titüt des edlen Metalls in ihren Münzen z>, vermin¬
dern, die Qualität desselben verschlechtert, oder eine

größere Quantität von Zusatz beygemischt. Gesetzt, daßin
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in einem Pfunde Silbermünzs anstatt Unzen Zu.

s-tzcs, wie e6 nach dem jetzigen gesetzmäßigen Gehalte
seyn muß, acht Unzen beygemifcht waren: so würde
ein Pfund Sterling, von zwanzig Schillingen nicht
viel mehr, als 64 Schillinge deö gegenwärtigen Geldes
werth seyn. Es würde also alsdann das in 6? Schil¬
linge» enthaltne Silber zu der Benennung eines Psun-
Les Sterling erhoben worden seyn. Eine Verringe-
rung in der Feine der ausgeprägten Metalle thut also
eben die Wirkung, als eine Erhöhung der Benenmng
der Münzen. Es ist einerley, ob man 6^ Schillinge

so viel als ein Pfund Sterling gelten läßt: oder ob man
zu einem Pfunde Sterling so viel Kupfer und so wenig
Silber mischt, daß es nur 6§ Schillinge werih ist.

Die Erhöhung der Benennungen der Münzen ist
eine jedermann in die Augen fallende Operation; die
Verschlechterung ihres Korns ist eine geheime. Durch

jene wird Stücken von geringerm Umfange und Ge¬
wichte derselbe Name gegeben, den zuvor größere und
schwerere Stücke hatten: durch diese werden Stücke von
geringerm Werthe, den alten von größerem Werthe,
Leren Namen sie bekommen, an Größe und Schwere
möglichst gleich gemacht. Als der König Johann von
Frankreich*), um seine Schulden zu bezahlen, das
Korn seiner Münze verschlechterte: wurden alle seine

Münzbeamten eidlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Beyde Operationen sind ungerecht. Aber hie Erhö-

hung der Münzbenennungen ist eine offene und gemalt-
thätige

* Man sebe Du csnxs Qlnsssrium, Vie Ausgabe der Benedikti¬
ner , unter dem Worte »>oo«».
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thätige Ungerechtigkeit,— die Verfälschung des Korns
ist ein treuloser Betrug. Diese eiregt daher, wenn
sie entdeckt wird, — und 7? kann nie lange verborgen
bleiben, — weit mehr Unwillen beym Publikum, als
jene. Daher sind auch die Münzen, wenn eine Ver¬
änderung in ihrem Gewichte vorgenommen worden
war, selten zu ihrer alten Vollwichtigkeit zurück ge¬

kehrt; aber, nach den größten Verschlechterungen
des GehaltS, ist man fast immer geuökhiget gewe¬
sen, die alte Feine der Metalls in den Münzen wier
der herzustellen. Der Unwille und der Mißmuth
des Volks hat auf keine andre Weise gestillt werden
können.

Am Ende der Regierung Heinrichs des achten und
im Anfange der Regierung Eduards des sechsten wurde
die englische Münze zu gleicher Zeit am Gewichte vermin¬
dert, und am Gehalte verschlechtert. Zu ähnlichen
Kunstgriffen hak man in Schottland unter der Minder¬

jährigkeit Jakobs des sechsten — und fast in ollen kän-
« dern, bey der einen oder der andern Gelegenheit, seine

Zuflucht genommen.

Es wäre thöricht, bey dem jetzigen Verhältnisse der
Einkünfte Englands mit seinen in Friedenszeiten ge¬
wöhnlichen Ausgaben, da der Ueberschuß der ersten über
die lctzeern so äußerst geringeist, die Bezahlung seiner
Nationalschuld, oder auch nur eine Annäherung dazu,

zu erwarten. Sollte diese jemahls erfolgen: so könnte
dieß nicht anders geschehen, als indem entweder seine
Einkünfte sehr ansitznUeh vermehret, oder seine Ausgab
den sehr merklich vermindert würden.

Dar
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Das erste, die Vermehrung der Einkünfte, wäre

allerdings aus mhr, als eine Weise möglich. Zuerst

würbe schon durch eine gleichere Vertheilung der Land-

und Hausrenten - Steuer, und du'ch solche Deraud-run-

g'n in dem Zell- und Accise-System, als ich im vor«

hergehenren Kapitel angegeben habe, die Einnahme

ansehnlich vermehrt werden können, ohne daß dem Volke

eine neue Last ausgelegt würde. So viel Nutzen indeß

der Erfinder solcher Reformen sich von denselben ver«

sprechen mag: so wird er sich, wenn er ein vernünf¬

tiger Mann, doch nicht schmeicheln, baß die dadurch zu

erhaltenden Vermehrungen der öffentlichen Einkünfte,

zureichen würden, die Nakionalschuld zu tilgen, oder

auch nur sie um so viel zu vermindern, daß ein neuer

Krieg rricht eine noch größere Anhäufung derselben be-r

fürchten ließe.

Eine andere noch größere Vermehrung der Ein¬

künfte wäre zu erwarten, wenn dieselben Abgaben, die in

Großbritannien eingeführt sind, von allen Einwohnern

seiner auswärtigen Besitzungen, sie mögen brittücher

oder fremder Herkunft seyn, bezahlt würden. Dieß ^

würde indeß nicht aus eine mit dem Geiste der brüt schen

Verfassung gemäße Weise geschehen können, wenn nicht

aus jeder Provinz eine ihrer Bevölkerung angemessene

Anzahl von Repräsentanten ins briktische Parlament,

oder wenn man lieber will, zu den allgemeinen Staa¬

ten des großbritannischen Reichs geschickt würde: eine

Anzahl, die sich zu der Anzahl der Repräsentanten Groß¬

britanniens eben so verhallen müßte, wie sich der Steu-

en ekrcig der Provinz zu der Summe verhält, welche

die Aussagen Großbritanniens einbringen. Einer s>

gco«
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großen Veränderung oder widersetzt sich das Interesse so
vieler mächtigen Personen, die en gewuselten Vurur-
theile so großer Vo.tshaufen, daß für sitzt die da urch
verursachten Hindernisse noch unüberwindlich iche neu.
Ohne indeß entscheiden zu wollen, ob eine loche Ver¬
einigung der Kolonien unter ein mit dem Muiteil nde
gemeinschnsil cheö Steuer ystem, ausführbar sey, oder
nicht, glaube ich dessen ungeachtet, in einem jpecaloki-
ven Werte dieser Art, die Untersuchung schicklicher
Weise anst Uen zu dürfen: in wie fern das brmi'che
Steuersystem auf alle Provinzen des Reichs anwend¬
bar sey; welche Einkünne von dessen allgemeiner Ein¬
führung such erwarten ließen: und welchen Einfluß sie
auf die Gnicriechiert und den Reich-Hum dieser Provin¬
zen >v huschen,iicher Weise haben würden. Die Spe-
cn wion tan > im schümmsteii Falle nur als ein neues
Utopien angesehen wer en, dessen Beschreibung vielleicht

weniger ume; haltend, aber nicht unnützer und unwah¬
rer seyn wird, als die Beschreibung des alten.

Die ^andsteuer, die Stempelabgaben, die Zölle
und die Accisen — das sind die vier Hauptzweige der
britkischen Auslagen.

Irland ist sicher eben so gut im Stande, eine Land-
steuer zu bezahlen, als England; und unsere amer-ka-
uischen und westindischen Pflanzungen sind es weit mehr.
Da, wo der Landmann we er die geistlichen Zehnten,

noch die Armciuaxeil bezahlt, muß er weit b-jstr
im Stande seyn, seinem LaneeSherw Steuern zu ge¬
ben, als da, wo er jene beyden Lasten tragt. Dr
Zehnte, wo er in Narura eingefordei r wird , und nicht
durch einen Vergleich in ein Abstndungöquankum ver-

Smith Unters, z. Tl). F f wan-
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wandelt worden ist, vermindert die Landrenten weit mehr,

alö eine Steuer, die auf fünf und zwanzig von jedem

Hundert des Ertrages steigt» In den meisten Fallen

betragt ein solcher Zehnte mehr, als den vierten Theil

der wirklichen Rente, dos hecht dessen, was von dem

Ertrage des Gutes übrig bleibt, nachdem der Pachter

sein Kapital, nebst den billigen Gewinnsten darauf,

empfangen hak Würde der Kirchenzchnre durch ganz

Großbritannien in Narura bezahlt: so könnte er auf

nicht weniger, als auf sechs bis sieben Millionen Pf»

St. gerechnet werden. So viel also könnten die Guts¬

besitzer Großbritanniens und Irlands an Laudsteuer

mehr zahlen, wenn kern Zehnten wäre. Amerika be¬

findet sich in diesem Falle; und es könnte also sehr wohl

eine Laudsteuer bezahlen. — Zwar werden in Amerika

und Westindien die Güter gemeiniglich nicht verpachtet;

und es sind also auch keine Urkunden über die Pachkren-

kcn vorhanden, nach welchen man den Steuerfuß be-

stimmen könnte. Indessen ward im vierten Jahre Wil¬

helms und Mariens, auch in Großbritannien die Steu¬

eranlage, nicht nach solchen Anschlägen, sondern nach

ungefähren und ziemlich unsichern Schätzungen gemacht.

Dieß müßte man nun entweder ebenfalls in Amerika

thun, oder man müßte selche Vermessungen und Ab¬

theilungen der Ländereyen veranstalten, wie sie vor

kurzem im Herzogthume Mailand, und in den österrei¬

chischen und preußischen Ländern gemacht worden sind.

Stempelgebühren können, wie jedermann steht-

in allen Landern auf gleiche Weise eingeführt werden,

wo der Prozeßgang der nehmlicheist, und Real-und

Personaleigenkhum auf dieselbe Weise von einer Person

auf die andere übergetragen wird» Die
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Dlt Zyllgesetzö Großbritanniens auf Irland und

die Kennten auszudehnen, würte, wenn ihnen zugleich

voukommene Haneelsireyhett bewillige würee, (eine

Maßreg l, die mit jener ersten , nach der strengsten

Gerechtign'ir, verbunden seyn müßte,) für beyde, —

das Mutterland und für die Provinzen, — gleich vor»

theilhast seyn. Dann wäre es mit allen den verh ß-

ken Einschränkungen, die jetzt den Handel I-Iands drü¬

cken, — mit dem Unterschieds zwischen den geummtm

und ungenannten Waaren Amerikas, zu Ende. Alle

Länder, die vom Vorgebirge Fims terrä nordwärts liegen,

wären für alle amerikanische Erzeugnisse offen, wie eS

jetzt, für einige dieser Erzeugnisse, alle südwärts von je¬

nem Vorgebirge liegenden Länder sind. Diese Einför¬

migkeit in dem Zollsysteme des canz-m Reichs, würde

den Handelsverkehr zwischen allen Theilen dessklb n so

vollkommen frey machen, als jetzt der Küstenhandel

Englands ist» Ein unermeßlicher Markt würde sich für

alle Waaren dss Reichs innerhalb seiner Gränzen sel st

eröffnen. Und dieser Umstand allein würde Irland und

den Kolonien die Summen reichlich ersetzen, die jw an

Zöllen metzr, als jetzt, bezahlen würden.

Die Accrse ist die einzige Abgabe, die m den ver¬

schiedenen Provinzen, in welchen sie eingerührt werden

sollte, einige Aenderung würde leiden müßen. In Ir¬

land, dessen Erzeugnisse und Cvnsumtion den engli chm

so vollkommen ähnlich sind, könnte sie »hn« a e Aei»

derung eingeführt werden. Aber da Amerika und West«

in ien ganz andere Erzeugnisse haben, ganz andere;a

ihrem Verbrauche bedürfen: so würden die Aecsteein«

richtungen darnach eben so abgeändert werdest müssen,Ff s wie
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wie dies? in Großbritannien selbst, in den Grafschaf¬

ten geschehen ist, wo Cider, oder wo Bier das Haupt-

getränk ausmacht.

Ein gegohrnes Getränk, znm Beyspiel, welches

Bier heißr, aber von Syrop gemacht wird, und also

mir unserm Biere wenig Ähnlichkeit hat, macht das

gewöhnliche Getränk der Einwohner Amerikas aus.

Dieses Getränk, da es sich nur wenige Tage halt, kann

nicht, wie unser Bier, in Brauereyen in großen Quan¬

titäten gebrauet und zum Verkaufe aufbewahrt, — son¬

dern es muß in jeder Familie bloß zu ihrem eigenen Ge¬

brauche verfertiget weiden, so wie jede Familie ihre

Speisen kocht. Nun würde eö aber, ohne die Freyheit

der Bürger zu verletzen, unmöglich seyn, jede Privat-

familie so genauen und strengen Nachforschungen zu un¬

terwerfen, als stch in Großbritannien die Brauer und

Gastwirthe, welche Bier zum öffentlichen Verkaufe

brauen oder halten, gefallen lassen müssen. Wenn

es der Gleichheit wegen nöthig wäre, auf dieses Ge¬

tränke eine Abgabe zu legen: so könnte man das Ma¬

terial, woraus es gemacht wird, entweder an dem Orte

seiner Erzeugung, oder bey seiner Einfuhr in eine an¬

dere Kolonie, besteuern. Ober, wenn keine von bey¬

den Methoden statt fände: so könnte man jeder Fa¬

milie ein Absindungsqucmtum für ihren Verbrauch jenes

Getränkes bezahlen lasten — entweder nach der An¬

zahl der Personen, woraus sie besteht, wie dieß jetzt

in England bey den Familien geschieht, welche die Malz¬

taxe mit einer fixen Summe abkaufen; oder nach den:

Alter und dem Geschlecht dieser Personen, wie in Hol¬

land bey verschiedenen Austagen der Gebrauch ist; oder
end-
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endlich auf die Art, wie Mathias Decker alle Consum-
tionsabgaben erhoben wissen will. Diese Methode ist
zwar, wie ich schon angemerkt habe, bey Gegenständen,
die schnell verbraucht werden, nicht sehr bequem. In¬
dessen könnce man sie annehmen, bis sich eine bessere
ausfindig machen ließe.

Zucker, Rum und Tobak, sind Waaren die nir¬
gends zu den Nothwendigkeiten des Lebens gehören, die
aber Artikel einer fast allgemeinen Consumtiongewor¬
den sind, und daher sehr schicklich zu Gegenständen der
Besteurung gewählt werden können. Wenn eine
Gleichheit der Kolonien mit dem Mutterstaate in Absicht
der "Auflagen zu Stande kommen sollte: so könnten jene
Waaren, entweder noch ehe sie aus den Handen des
Producenten gehen, oder erst dann, wenn sie von dem
Kaufmanne in die Hände des Consumentenoder des
Einzelnhändlerö geliefert werden, die Auflage bezah¬
len : in welchem letztem Falle die Waaren, sowohl am
Orte ihrer Erzeugung, als in den Häfen, wohin sie
verführt werden, in öffentlichen Magazinen, unter ge»
meinschaftlichem Beschlusse des EigenthümerS und des
Zollbeamten, bis zu jener Ablieferung aufbewahret wer¬
den müßten. Würden sie außer Landes geführt: so müß¬
ten sie von allen Abgaben frey seyn, vorausgesetzt, daß
hinlängliche Sicherheit über die Wirklichkeit der Ausfuhr
gegeben würde. Dieß sind vielleicht die vornehmsten
Waaren, die, wenn gleiche Finanzgesetze die Kolonien
mildem Mutkerstaate vereinigen sollten, eine Ausnah¬
me , und besondere Bestimmungen in Absicht der bishe¬
rigen Besteuerungsarr verlangten.

Ff z Was



Was die Einkünfte Großbritanniens betragen wür-

den, wenn die jetzt mi Mutterstaare eingeführten Aufla¬

gen auf alle auswärtige Provinzen des Reichs ausge¬

dehnet würden, läßc sich nicht mit der mindesten Zuver«

läjsigieir bestimmen. In Großbritannien selbst werden

durch dieses Steuersystem von noch nicht acht Millionen

Menschen, zehn Millionen Einkünfte ?, hoben. Irland

enthält mehr als zwey, und die zwölf vereinigten Pros

vmzen von Amerika enthalten, nach Rechnungen, die

dem Congresse vorgelegt morden sind, mehr als drey

Millionen Menschen. Wir wollen indeß, weil man

glauben kann, daß diese Rechnungen rwk Fleiß übertrie¬

ben worden sind, um dem amerikanischen Volle Muth

zudem jetzigen Kriege einzustoßen, und das unsrige in

Furcht zu setzen, für unsere nordamrrikanischsn und

westindischen Kolonien nur drey Millionen annehmen»

Wenn acht Millionen Menschen zehn Millionen Ein,

kürme bringen: so müssen oreyzehn Millionen Menscher,

(we ches die Anzahl der sämmtlichen Einwohner des

großbri;annischen Reichs seyn würde) 16,250,000 Pf,

St. einbringen. Hiervon müssen die Regierungskosten

rmd die zu bezahlenden Zinsen der Schulden von Irland

und von den Kolonien abgezogen werden. Dieser Um¬

stand macht in Irland etwas weniger, als 750,00sPf. St,, und machte in den Kolonien, (Maryland und
Rordcarolina, und unsere neulichen Erwerbungen irn

letzten 1765 geendigten Kriege nicht mitgerechner) vor

dem Ausbruche der jetzigen Unruhen n 4 ;,8oo Pf.St.

aus. Wir wollen aber die Kosten der innern Verwal¬

tung für Irland und die Kolonien, in einer runden Sum¬

me aus eine Million rechnen. Es blieben also überhaupt

rm Einkünften zu den allgemeinen Ausgaben, die sich
aus
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auf den ganzen Staat beziehen, und zu der Abbezahlunz

der Schulden r 5,2 5 o,o o O Pf. St. Wenn nun, von

den bisherigen Einkünften, in Friedcnözeiken jahiiich

eine Million zur Tilgung der Schulden hat bey Seite

gelegt werden können: fo würden, von diesen so sehr VL»

mehrtet, Einkünften, wohl 6,2 50,00s Pf. St. ausdie-

fen Gegenstand gewandt werden können. Dieser s§

große Tilgungsfond würde noch überdicß jedes Jahr,

durch die Zinsen der das Jahr zuvor abbezahlten Schul¬

den, ansehnlich vermehrt werden, und auf diese Weiss

rnit einer solchen Schnelligkeit wachsen, daß er in weni¬

gen Jahren zur gänzlichen Abbezahlung der Rationas¬

schuld hinreichen würde: womit dann zugleich die völ¬

lige Wiederherstellung der jetzt geschwächten Kraft des

großbritannischen Reichs verbunden wäre. Während

der Zeit könnte das Volk schon von einigen der drü¬

ckendsten Auflagen befreyet werden, von denen, die

auf die Nothwendigkeiten des bebens, oder die auf die

rohen Stoffe der Mamifacturen gelegt sind. Das ar¬

beitende Volk würde besser leben, unh doch wohlfeiler

arbeiten können. Die Wohlftilheit der Waaren würde

den Absatz, diese-die Nachfrage nach Arbeit , und diese

Nachfrage die Anzahl fo wohl, als die Wohlhabenheit der

arbeitenden icute vermehren, wodurch hinwiederum die

Consumtion sowohl erweitert; als die öffentlichen Ein¬

künfte erhöhet werden würden.

Indeß darf man nicht hoffen, baß die aus diesem

Besteurungssysieme entstehende Vermehrung der öffent¬

lichen Einkünfte, gleich anfangs der Volksmenge in den

neuen Provinzen, auf die es ausgedehnet worden wäre,

angemessen seyn würde. Einmahl würde man gegenFf 4 diese



45 §

diese Provinzen, da sie Lasten zu tragm bekamen, deren

sie bisher ungewohnt gewesen sind, äußerst nachsich¬

tig bey der Eintreibung der neuen Austage» seyn müs¬

sen. Zwey enS würde selbst bey der strengsten Eintrei¬

bung dost, r^r Zuwachs, den die großbritannische Schah-

ka nm-r zu ihre» Einkünften, aus dftsen Provinzen be-

kommen würde, nicllt der Volksmenge dcrselb.il ange¬

messen senn. In einem armen Lande ist der Verbrauch

der voeneh-i sten zost. und accic-baren Waaren sehr klein;

und in einem dünn bnvohmen Lande ist die Leichtigkeit

Unrerlchleif zu machen sehr groß. So bringt die Acci-

se, die auf Malz, Vier und Air eck gc ist. in Schott-

land mcht so viel ein, als sie, i» Vera! »chlwg nur Eng¬

land, nach Verhältniß der Mensche»; h!, und nacb Ver¬

hältniß der Abgabe selbst, (die in Schottland wegen der

vorgeblich schlechtem Beschaffenheit des M> lzeS erweis

ge-inner ist,) einbringen sollte;— und die U:fache ist,

we>l die ganz arme Klaffe in diesem Lande sehr wenig a»S

M >sz gebrauete Kecränke trinkt. Der Unrerschleif in

Absicht dieses Ait kels mag wohl in beyden Ländern

gleich seyn. Aber wenn die Abgaben vc» Branntwein-

brenn-n, und die meisten Zi llgefäste in Schottland eben¬

falls weniger bringen, als sie, in Nergleichrmg mit'

England, nach Maßgabe der schottischen Volksmenge

bringen sollten: so liegt dieß nicht ftwohl an dem ge¬

ringern Verbrauche der besteuerten Waaren, als an der

großem Leichtigkeit des Schleichhandels. In Irland,

wo die unterste Klaffe der Einwohner ncch ärmer, und

dos Land an vielen Orten eben so schwach bevölkert ist,

wie in Schottland, würde aus beyden der gedachten Ur¬

sachen, der Ertrag der Consumtlons-Austagen noch wc-

«i^er der Volksmenge entsprechen. In Amerika und

West in-
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W-stindisn hingegen sind alle Weißen, auch die van der
geringsten Klasse, in weit dass rn Umständen, als ihres
Gleichen in England. Sie verzehren also auch wahr¬
scheinlich weit mehr von den LurulSwaareu chrcs Standes.
Dagegen sind zwar die Negern, die den größer» Theil
der Einwohner, sowohl in den südlichen Provinzen des
festen Landes, als in den westindischen Insel ' ausma-
chen,Sklaven, und also in einem weit armseligern
Zustande, als die ärmsten Einwohner Schottlands und
Irlands. Wir bürstn unö indessen nicht einbilden, daß
sie darum mit schlechterer Kost genährt wären, als die
unterste Klasse selbst in England; oder daß ihre Con-
sumtion von solchen Waaren, die einer mäßigen Abgabe
unterworfen werden können, viel geringer sey, als sie
«s bey jener Klaffe ist. Ihr Herr hat eben das In¬
teresse, sie gut zu nähren und sie bey gutem Muche zu
erhalte», damit sie im Stande bleiben tüchtig zu arbei.
ten, welches der Eigenthümer eines Landguts hat, sei-
nem Zugviehs die gehörige Fütterung und Pflege zu ge¬
ben. Deßw'gen genießen die Schwarzen fast allenthal¬
ben eben so, wie die weißen Bedienten, ihren Rum,
und ihr Syrop- oder Ficht-nhier *): und die ihnen zu¬
getheilten Portionen würden wahrscheinlich ihnen nicht
entzogen oder verkümmert werden, wenn diese Artikel
gl ich mit mäßigen Auflagen belegt würden. In Amc-
rika und Westindien also würde wahrscheinlich di? Con-

Ff 5 sum-

*) Spruoe-dc-r, Fichkenbi'cr, wird aus der Frucht der kanadi¬
schen Fichte oder Tanne aebrauer, welche Frucht, zu dieser Ab¬
sicht, aus den nördlichen Gegenden von Amerika, häufig nach
den südlichen Meaendei, und nach Westindjen, auch sogar nach
England gebracht wird. A. d. U.
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sumkion der besteuerten Waaren^ nach Verhältniß der

Volksmenge, fast eben so groß seyn, als in irgend ei¬

nem Theile des brittischen Reiches. Aber die Gelegen¬

heit Unterschleif zu machen, würde dort viel größer seyn,

La das Land von einem solchen Umfange, und doch weit

sparsamer bewohnt ist, als Schottland, oder Irland.

Wenn man indeß die Einnahme, die jetzt von verschie¬

denen, theils aus daö Malz, theils aus die aus Malz

verfertigten Getränke, gelegten Abgaben gezogen wird,

durch eine einzige Abgabe voin Malze selbst erhöbe: so

würde bey dem wichtigsten Zweige der Accisegefalle der

Unterschleif beynahe unmöglich gemacht werden.

Und wenn, nach meinem oben angegebenen Pla¬

ne, die Zölle, anstatt auf fast allr-Einfuhrartikel gelegt

zu werden, auf wenige Hauptwaaroa eingeschränkt,—

wenn sie zugleich iu der Erhebungsart den Acciftgesetzm

unterworfen würden r so möchte wohl der Unterschleif,

wo nicht gänzlich verhütet, doch sehr erschwert werden.

Mit diesen beyden einfachen und seicht zu veranstalten¬

den Aenderungen könnten die Zoll- und Acciscabgaben

eben sowohl in der am dünnsten bewehnkon, als in der

volkreichsten Provinz einen der Consi'Mion angemessenen

Ertrag bringen.

Man wendet hierwider ein: daß die Amerikaner

kein Gold - und Silbergcld hatten, daß ihr innerer Han¬

del ganz mit Hülse eines umlaufenden Papiergeldes ge^

führt würde, und daß sie alles Gold und Silber, wel¬

ches gelegentlich in ihre Hände käme, nach Großbritan¬

nien sendeten, um die von hier gezogenen Waaren zu

bezahlen. Ohne Gold und Silber, setzt man hin¬zu,
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zu, ist es unmöglich, Abgaben zu bezahlen. Astes Gold

-und Silber, welches die Amerikaner haben, bekommen

wir jetzr schon von ihnen durch den Handel, Wie ist es

möglich, es ihnen ein zweytes mahl, durch Auflagen,

abzunehmen?

Darauf antworte ich; die gegenwärtige Seltenheit

der Gold, und Silbemiünze in Amerika ist nicht eins

Folge der Armuth seiner Bewohner, oder ihres Unver¬

mögens jene Metalle zu erkaufen» In einem lande,

wo der Arbeitslohn so viel höher, und der Preis her Le*

henömittel so viel niedriger ist, als in Europa, muß

nothwendig der größere Theil des Volks mehr als hier

übrig behalten, wovon er Gold und Silber einkaufen

könnte, w-nn er es nothwendig oder nützlich fände»

Die Seltenheit der ediern Metalle muß also nicht eine

Folge der Nothwendigkeit, sondern der Wahl seyn»

Der Nutzen, oder hie Unentbehrlichkeit der Gold*

und Silbermünze zeigt sich entweder bey ren Geschäften

des innern, oder des auswärtigen Verkehrs. Der in¬

nere Handel eines Landes kann, wie ich im zweyten

Buche gezeigt habe, wenigstens in Friedenszeiken, mit

Papiergelde fast eben so gut, als mit Golde und Silber

zerrieben werden. Für die Amerikaner, die in dem

ermei erken und verbesserten Anbaue ihrer unermeßlichen

Lä'N eeeyen weit mehr Kapitalien nützlich anzulegen im

Stande sind, als sie deren habhaft werden können, ist

es sehr bequem, den Aufwand eines so kostbaren Hau--

delswerlzeugKg, als Gold und Silber ist, zu ersparen,

zind denjenigen Theil des überschüßigen LandesproductS,

den sie auf den Ankauf dieser Metalle wenden müßten,
lieber
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lieber auf die Werkzeuge der verschiedenen Gewerbe, auf
die Materialien der Kleidung, auf verschiedene Arten
des Wirrhschastsgeräthes') und auf die zu in Baue und
zur Erweiterung ihrer Niederlassungen nöthigen Eisen-
waaren zu wenden; kurz, sich dafür nicht einen todten
Schah, sondern einen zur Erzeugung neuer Reichthü¬
mer wirksamen zu verschaffen. Die Kolonie - Regierun¬

gen haben zugleich ihren Vortheil dabey gefunoen, das
Volk mit so vie em Papiergelde, als zu Betreibung ih-
rer inländischen Handelsgeschäfte nöthig ist, vollauf zu
versehen. Einige dieser Regierungen, Z. B. die Pen«
sylvanische, ziehen Von dem Papiergelde, das sie ausge¬
ben, als von einem an ihre Unterthanen gemachten
Darlehen, Zinsen. Andere, wie z. B. die Regie¬
rung von Massachusetsbay, bringen, bey onßcrordentli-
chen Ereignissen ein Papiergeld bloß deßwegen in Um¬
lauf, um damit die StaatsauSgabcn zu bescherten, und
sie ziehen es, wenn die Umstände es erlauben, um den
verminderten Werth wieder ein, zu welchem es nach und
nach mag herabgesunken seyn. So bezahlte im Jahre
1747 *) diese Kolonie den größten Theil ihrer Schulden
mit dem zehnten Theile des Geldes, für welches ihre Pa¬

piere anfangs waren ausgegeben worden.

So also finden die Pstanzer in den Kolonien ihren
Vortheil dabey, wenn sie des Goldes und Silbers in
ihrem innern Verkehr entbehren können; und die Re¬
gierungen der Kolonien haben einen Vortheil davon,
dse Pflanzer mit einem andern Werkzeuge des HandelZ-

ver>

*) Mail sehe Hutchinsvns Geschichte von Massachusctsbay. 2. D-

S. 4)6. U. f.



Verkehrs zu versehen,— einem Werkzeuge, das zwar

feine Unbequemlichkeiten hat, aber doch die Stelle jener

Metalle vertreten kann, und die Kosten zur Anschaffung

derselben erspart. In den Kolonien, so wie in Schott-

land, hat der Ueberfiuß an Papiergelds, Gold und Sil¬

ber an- dem innern Handel verjagt: und in beyden Län¬

dern ist es nicht Armuth, sondern der UnkernehmungS»

geist ihrer Einwohner, und ihre Begierde, ihr ganzes

Kapital auf hei vorbringende Arbeiten anzuwenden, was

jenen Ueberstuß an Papiergelde verursacht hat.

In dein auswärtigen Handel, den die Kolonien

mit Großbritannien treiben, wird Gold und Silber in

dem Maße gebraucht, als es nothwendig ist. Es er¬

scheint selten da, wo eö embehrc werden kann; und eS

fehlt selten, wo eS unumgänglich erfordert wird.

In dem Handel zwischen Großbritannien und den

Tobakskolonien werden die brittischm Waaren den Kolo¬

nisten größkentheils auf einen ziemlich langen Credit ge¬

geben, und am Ende mit Tobak, nach einem fesgesch-

ten Preise, bezahlt. Es ist den Kolonisten weit beque¬

mer, mit Tobak zu bezahlen, als mit Golde und Sil¬

ber. So würde es für jeden Kaufmann bequemer seyn,

mit der Waare, womit er handelt, anstatt mit baarem

Gelde, zu bezahlen. In diesem Falle dürfte er keinen

Theil seines Kapitals imgenußt liegen lasten, um für ein¬

laufende Forderungen bereite Echse zu haben. Er könn¬

te also zu allen Zeiten mehr Waaren in seinem Laden oder

in seinen Magazinen haben, und seinem Handel eine

größere Ausdehnung geben. Aber der Fall ist selten,

daß es alle Correspondenten eines Kaufmanns ihrem
Vor-



Vortheile gemäß fänden- die Bezahlung für alle die

Waaren, die sie an ihn verlaufen, in der Sorte von

Waaren, womit er handelt, anzunehmen.

Dieser so seltene Fall tritt bey den lettischen Kauf-

ksuten ein, die nach V-rgiuien uno Mayland Hanteln.

Sie siudcn eö vortheilhasiec, sich ihre dahin gesundem

Waaren mir Tobak, als mit Gelde bezahlen zu lassen.

Auf den Tobak Haffen sie noch einen neuen Gewinn zu

machen i mir dem baaren Gelde können sie keinen ma¬

chen. Gold und Silber kommen also in dem Handel

zwischen Großbritannien und den Tobakskolonien jelrert

zum Vorschein» Maryland und Virginien brauchen

Gold und Silber so wenig zu ihrem ausländischen, als

zu ihrem innern V rkchr. Auch sagt man, daß sie in

keiner der amerikanischen Kolouien seltener sind. Indes¬

sen werden jene Kolonien doch als eben so blühend und

folglich eben so reich, als ihre Nachbars» sind, be¬

schrieben»

In den nördlichen Kolonien, Pensylvanren, Neu»

york, Neujersey, und den vier Staaten, welche Neu-

rngland ausmachen, ist der Werth der Erzeugnisse, die

sie nach Großbritannien ausführen, dem Werthe der

Manufaoturwaarea nicht gleich, die sie von dort, theils

zum eigenen Gebrauche, theils zum G-.brauche einiger

andern Kolonien, mit denen sie Zwischenhandel treiben,

einführen. Was sie nun, nach der Bilanz, dem

Mutterlande schuldig bleiben, muß mit Golde und Sil¬

ber bezahlt werden: und dieses wissen sie gemeiniglich

aufzulreiben.

In den Zuckerkolomen iss der Werth der nach

Großbritannien jährlich ausgeführten Erzeugnisse weit

größer,
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groß«-, als der Werth der von da eingeführten Waaren,

Müßte also der jährlich inö Mutterland gesandte Zucker

und Rum in den Kolonien bezahlt werden: so würde

Großbritannien genöthigt seyn, jedes Jahr einen an¬

sehnlichen Ueberschuß in baarem Gelde nach Amerika zu

senden; und dieser Handel würde, von einer gewissen

Klasse von Staatsleuken für äußerst Nachtheile: für

Großbritannien gehalten werden. Aber glückm! er

Weise wohnen viele der vornehmsten Eigenthümer d:t

Zuckerpflanzungen in Großbritannien- Ihre Landrente

wird ihnen in den Erzeugnissen ihrer Güter, in Zucker

und Rum bezahlt. Derjenige Zucker und Rum hinge¬

gen, den die nach Wesiindren handelnden bnttischm

Kaufleute auf ihre eigene Rechnung kommen lassen, ist

am Werthe den Waaren nicht gleich, welche sie jährlich

dahin versenden- Es Muß ihnen also der Ueberschuß in

baarem Gelde bezahlt werden, und auch dazu wissen bis

Kolonisten Rath zu finden»

Die Schwierigkeit und Unregelmäßigkeit der Zah¬

lungen, welche die großbritannischen Kaufleute, von

Amerika zu fordern haben, hat sich nie nach der Große

oder Kleinheit des UcberschusseS gerichtet, den jede den

Kolonien in baarem Gelde hak Zu zahlen gehabt. Groß-

kentheilö sind diese Zahlungen weit pünktlicher, von der

nördlichen, als von den Tobakskolouien geleistet wor¬

den-, ob jene gleich ansehnliche Summen, — diese

wenig, oder nichts in baarem Gelde zu bezahlen haben»

Von unsern verschiedenen Zuckeikolonlen, sind nicht die¬

jenigen in ihren Zahlungen die saumseligsten und unre¬

gelmäßigsten, die den größten Ueberschuß in baarem
Gelde zu bezahlen haben, sondern diejenigen, welche

noch



noch die größten Strecken »«angebaueten Landes enthal¬

ten. In diesen nehmlich werden dw Pflanzer verführt,

sich in Ausrodungen und Anpflanznngm von größeren

U-nfange eurjulaffell, als ihre Kräfte und ih e Kapita¬

lien erl auben. So sind, zrmi Beyspiele, von er gro¬

ßen Insel Jamaika, wo noch viel wüstes La >c vorhan¬

den ist, die Zahlungen an unsre Kaufleute immer ,purer

und unregelmäßiger eingegangen, als von den k einem

Inseln Barbados, Antigua und St. Christoph, die,

da sie fast durchaus angebauet sind, den Specmationen

der Pflanzer ein weniger freyes Feld eröffnen. Diese

Speeulationcn haben sich bey den, im letzten Frieden

neu erwvi denen Besitzungen, den Inseln Grenada, To¬

bago, St. Vincent, und Dominica erneuert; und eS

sind daher auch die Einwohner dieser Inseln so schlechte

und ilmegelmäßize Bezahlet geworden, als es die von

Jamaua von jeher gewesen sind.

Es ist also nicht die Armuth der Kolonien, welche

den bey ihnen herrschenden Manuel an Golde und Sil.

ber verursacht. Ihr «rcßes Veilangen, ihr ganzes

Kapital in Thätigkeit zu setzen, und zu Hervvrbrmgung

nützlicher Erzeugnisse onzmveaden, macht, daß sie von

einer Sache, wie Gold und Silber, die als ein todter

Schatz anzusehen ist, so wenig als möglich ist, zuhaben

begehren. Sie behelfen sich also, um ihrer entbehren

zu können, lieber mit einem etwas unbequemein Han-

delswerkzeuge, — mit Papiergelde. Dacurch we-den

sie in den Stand gesetzt, das, was ihnen der Ankauf

des Goldes und Silbers kosten würde, entweder auf

die Werkzeuge des Ackerbaues und der Gewerbe, oder

auf den Stoff der Kleidung, auf Hausgeräthe, auf Ei-
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senwaaren, die sie zum Bauen und zu Erweiterung ihrer

Psianzungen gebrauchen, anzuwenden.

Für dijenigen Zweige ihrer Geschaffte, die ohne

Gold und Silber nicht abgemacht werden können, fin¬

den sie immer so viel von diesen Metallen, als sie nö¬

thig haben. Und wenn es ihnen je daran fehlt: so

liegt nicht die Schuld an einer Armuth, der sie sich nicht

zu entziehen wüßten, sondern au einem Unternehmungs-

geiste, der seine Gränzen überschritten hak. Nicht

weil die Kolonisten arm sind, sondern weil sie zu schnell

reich werden wollen, sind sie unordentliche Zahler. Ge¬

setzt nun auch, daß die Kolonien den Uebcrschuß des Er¬

trags der bey ihnen erhobenen Auflagen, über die Ko¬

sten ihrer bürgerlichen und militärischen Verwaltung, in

Golde und Silber baar nach Großbritannien schicken müß¬

ten: so würden sie die dazu nöthige Quantität dieser cdeln

Metalle sehr leicht erkaufen können. Es ist wahr, sie

würden alsdann genöthigt seyn, einen Theil ihrer über-

siüßlgen Erzeugnisse, mit welchem sie sich jetzt einen Ver¬

rath von nützlichen, etwas hervorbringenden Dingen er¬

kaufen, aufAnschaffung eines todten Schatzes zu wenden.

Sie würden genöthigt seyn, auch zu ihrem innern Han¬

delsverkehr, ein kostbareres Werkzeug des Umlaufs an

die Stelle eines wohlfeiler» zu setzen; und dieß kö nte

vielleicht die ausschweifende Hitze ihres Unternehmungs¬

geistes in Erweiterung des Anbaues ihres Landes etwas

mäßigen. Indeß würden sie auch selbst nicht einmahl

nöroig haben, jenen Ueberschuß der Auflagen in baarem

Golde und Silber von Amerika nach England zu schi¬

cken. Sehr viel davon könnte durch Wechsel, die in

Smith Umers. Z. Theil. G g Ame-
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Amerika auf einzelne Kaufleute in Großbritannien ge¬
zogen würden, Übermacht werden. Diesen Kaufleuten
müßte zuvor ein Theil der überflüssigen Erzeugnisse Ame¬
rikas überliefert worden seyn; und/ nachdem sie dann
also den Werth der Summen, welche die englische Schatz¬
kammer aus Amerika erhalten soll, in Waaren erhalten
hatten, würden sie selbst diese Summen in baarem Gel¬
de an die Schatzkammer auszahlen. Sehr oft würde
auf solche Weise dieses Geschaffte abgemacht werden kön¬
nen , ohne daß eine Unze Goldes oder Silbers aus Ame¬
rika gienge.

Es wäre nicht unbillig, daß Irland und Amerika

zur Bezahlung der brittischen Staatsschulden beytrügen.
Diese Schulden sind zu Aufrechterhaltung derjenigen Re¬
gierung gemacht worden, welche eine Folge der Revolu¬
tion gewesen ist, — einer Regierung, welcher die irlän¬
dischen Protestanten, nicht nur das ganze Ansehen, des¬
sen sie jetzt in diesem Stande genießen, sondern auch jede
Sicherheit ihrer Freyheit, ihrer Güter und ihrer Religion
zu danken haben; -— einer Regierung, welcher mehre¬
re Kolonien ihre gegenwärtigen Freyheitöbriese (cdar-
rer8) und also ihre gegenwärtige Verfassung, und alle
Kolonien ihre Sicherheit, Freyheit und Eigenthum schul¬
dig sind. Die brittischs Staatsschuld ist nicht bloß zu
der Vertheidigung der brittischen Inseln, sondern zu der
Vertheidigung aller Provinzen des brittischen Reichs
gemacht worden. Und ganz besonders wurden die beyden
letzten Kriege, — die, in welchen die Nationalschuld am
meisten angewachsen ist, unmittelbar zur Vertheidigung
Amerikas geführt.

Durch
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Durch einen völligen Staatsverekn Irlands mir

Großbritannien, würde jenes Land nicht bloß die Frey¬

heit des Handels, sondern es würde noch andere Vor¬

theile gewinnen, die von weit größerem Werthe sind, —

und die ihm die etwanige Vermehrung der ihm aufge¬

legten Steuern sehr reichlich ersetzen würden. Durch

die Union mit England erhielten in Schottland die mitt¬

ler» und untern Stände eine völlige Befreyuug von der

Macht einer Aristokratie, von der sie zuvor fast immer

waren unterdrücket worden. In Irland würden alle

Klaffen der Einwohner die Befreyuug von einer viel drü¬

ckender» aristokratischen Oberherrschaft gewinnen: einer

Oberherrschaft, die nicht aus den natürlichen und ach-

tungswürdigen Unterschieden der Geburt und des Reich¬

thums , sondern aus den verhaßten Absonderungen reli¬

giöser und politischer Vorurtheile entsteht. Ich nenne

sie verhaßt, weil in der That kein anderer Unterschied

unter den Menschen so leicht bey dem begünstigten und

herrschenden Theile Uebermuth, bey dem zurückgesetzten

und leidenden Haß und Unwillen hervorbringt; — weil

jene Vorurtheile so oft die Einwohner eines und desselben

Landes in ein feindseligeres Verhältniß gegen einander

gesetzt haben, als das Verhältniß zweyer im Kriege be¬

griffener Völkerschaften ist. Wird Irland nicht mit

Großbritannien, auf eben die Weise, wie Schottland,

vereiniget: so werden noch viele Menschenalter hingehen,

ehe sich Jrländer und Engländer als ElNS Nation anse¬

hen werden.

In den Kolonien hat zwar nie eine unterdrückende

Aristokratie geherrscht. Aber doch auch sie würden durch

Gg 2 eine
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ein? Vereinigung mit Großbritannien an Ruhe und Glück¬
seligkeit beträchtlich gewinnen. Diese Vereinigung wür¬
de sie wenigstens von den Streitigkeiten gegen einander
erbitterter Parteyen befreyen, *einem Uebel, das von
k einen Demokratien unzertrennlich ist, und das die
Gemüther des amerikanischen Volks so oft getrennt, so
oft die Ruhe ihrer, beynahe ganz demokratisch verfaß¬
ten Staaten gestöret hak. Sollten sie sich je von Groß¬
britannien gänzlich losreißen — welches, wenn sie sich
nicht auf diese Weise innig mit ihm vereinigen, höchst

wahrscheinlich zu erwarten steht: so wird jener innere
Krieg der Parteyen weit heftiger als je losbrechen. Vor
dem Anfange der gegenwärtigen Unruhen konnte das
obrigkeitliche Ansehen des Mutterlandes diese Parteyen
doch so weit in Schranken halten, daß ihr Haß in nichts
Aergeres, als in grobe Schimpsreden und in wörtli¬
che Beleidigungen ousbrach. Wenn aber jene Oberauf¬
sicht gänzlich wegfiele: dann würde er wahrscheinlich zu
offenbaren Gewaltthätigkeiten und blutigen Auftritten
Anlaß geben.

In allen großen Ländern, die unter einer gemein¬
schaftlichen Regierung vereiniget sind, herrscht der Par¬
teygeist in den entfernten Provinzen immer weniger, als
in dein Mittelpunkte des Reichs. Die Hauptstädte sind
allenthalben die vornehmsten Kampfplätze des Ehrgeizes
und der Parteysucht; und je entfernter die Provinzen
von denselben sind, desto weniger nehmen sie an den Ge¬
sinnungen und Absichten der mit einander streitenden Par¬
teyen Antheil; desto gleichgültigere und unbefangenere
Zuschauer sind sie von den Handlungen einer jeden. So

herrscht,
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herrscht, z»m Beyspiele, der Parkeygeist weit weniger

in Schottland, als in England. Ware Irland mit

England vereiniget, wie Schottland: so würde das er¬

stere wahrscheinlich den Parkeygeist noch weniger kennen,

als das letztere; und unter gleichen Umstanden würden

die Kolonien einen Grad von Einigkeit und Ruhe genie¬

ßen, der für jetzt in keinem Theile des brittischen Reichs

zu finden ist. Zwar würden beyde, Irland und die

Kolonien, schwerere Auflagen bezahlen müssen, als denen

sie jetzt unterworfen find. Wenn indeß nur die öffentli¬

chen Einkünfte treu und gewissenhaft zur Abtragung der

Nationalschulden angewandt würden: so würde der größ¬

te Theil jener Auflagen nicht von allzulanger Dauer seyn;

und Großbritannien würde in kurzem nur dasjenige Ein¬

kommen von seinen Unterthanen erheben dürfen, welches

zu Bestreitung der mäßigen Kosten der innern und friedli¬

chen Verwaltung des Reichs nothwendig ist.

Die Länder, welche die ostindische Handelsgesell¬

schaft in Besitz genommen hat, und die nach unstreiti¬

gen Rechten der Krone, daS heißt, dem Staate und

dem Volke von Großbritannien Angehören, würden zu

einer andern und vielleicht noch ergiebigern Quelle von

Einkünften gemacht werden können, als alle, deren wir

bisher gedacht haben. Diese Lander sollen, wenn die

gemeine Vorstellung von denselben richtig ist, mehr

Fruchtbarkeit, einen größer» Umfang, und in einem

gleichen Raume mehr Reichthümer und eine größere

Volksmenge enthalten, als Großbritannien. Es wür¬

de vielleicht, um ein großes Einkommen von ihnen zu

ziehen, nicht nöthig seyn, ein neues Besteuerungssystem

Gg z bey



bey ihnen einzuführen, da sie schon jetzt hinlänglich, und

mehr als hinlänglich, mit Ansagen belade» sind. Im

Gegentheil möchie es vielleicht schicklicher seyn, die Bür-

den dieser unglücklichen Lander zu erleichtern, als sie zu

erschweren; schicklicher, das von ihnen zu ziehende Ein¬

kommen dadurch zu vermehren, daß man die-Unter¬

schlagung und die Verschwendung der von ihnen bisher

bezahlten Steuern verhütete, als daß man ihnen neue

au siegte.

Sollte es sich finden, daß Großbritannien aus kei¬

ner der bisher gedachten Quellen eine beträchtliche Ver-

Mehrung seiner Einkünfte ziehen konnte: so würde ihm

kein Mittel zur Dzahlung seiner Schulden übrig blei¬

ben, als eine Verminderung seiner Ausgaben. Und

auch di.se, wie wcn'g ist sie wahrscheinlich! Zwar las¬

sen sich vielleicht noch bessere lind wohlfeilere Methoden

ausdeuten, sowohl dienst milchen Einkünfte zu erhe¬

ben , als die Ausgaben des Staat- zu bestreuen. In¬

deß scheint wenigstens Großbritannien hierin eben so

haushälterisch zu Werke zu gehen, als irgend einer sei¬

ner Nachbaren. Der Kiiegösiaat, w lohen es zu sei¬

ner Vertheidigung in Friedcnszeiten unterhalt, ist mä¬

ßiger, als der von irgend einem derjenigen europäische»

Staaten, die es mic Großbritannien an Macht oder cm

Reichthum aufnehmen können. In keinem von diesen

Artikeln würde sich also wahrscheinlich eine beträchtliche Er-

sparniß machen lassen. Die Ausgaben, welche die bür¬

gerliche Verwaltung der Kolonien verursacht, waren vor

dem Anfange der gegenwärtigen Unruhen sehr beträcht¬

lich; und diese Ausgaben würden allerdings, wenn keine
neuen
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neuen Einkünfte sich von den Kolonien ziehen lassen, durch,

aus erspart werden können und müss.n. Doch ist diese auch

in Friedenszeiten fortwährende Ausgbs nur etwas sehr

unbedeutendes gegen den Aufwand, welchen uns dieVcr-,,

theidigung der Kolonien in Kriegszeiten gekostet hat. Der

letzte Krieg, der ganz um der Kolonien willen unternom¬

men worden war, kostete Großbritannien, wie ich schon

bemerkt habe, mehr als neunzig Millionen Pfund Ster¬

ling. Der spanische Krieg von 1759 hatte fast diesel¬

ben Ursachen; und in diesem,, und in dem daraus ent¬

standenen französischen Kriege wendete Großbritannien

über vierzig Millionen auf, wovon ein großer Theil billi¬

ger Weise den Kolonien, als um ihrentwillen ausge¬

geben, angerechnet werden muß. In diesen beyden

Kriegen kosteten also die Kolonien Großbritannien weit

mehr, als doppelt die Summe, auf welche sich die Na¬

tionalschuld vor dem Anfange des ersten unter ihnen He¬

lles. Wären diese beyden Kriege »icht gewesen: so

würde gegenwärtig die N^tionalschuld wahrscheinlich voll¬

kommen bezahlt seyn; und hatten wir keine Kolonien ge¬

habt: so würde der erste von jenen beyden Kriegen wahr¬
scheinlich, und der letzte gewiß, nie unternommen

worden seyn. Man sahe die Kolonien als Provinzen

des brittischen Reichs an; und deßwegen wendete man

so große Kosten auf ihre Beschühung. Aber wie kön¬

nen Länder, die weder zu den Einkünften eines Reichs

beytragen, noch zu seinen Armeen Truppen liefern, als

Provinzen dieses Reichs angesehen werden? Höchstens

kann man sie in dem Lichte, wie gewisse Besitzungen reicher

Leute betrachten, die, ohne ihnen Nutzen zu bringen,

ihnen nur zur Pracht und zum Vergnügen dienen. Aber

wenn
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wenn nun ein Staat nicht langer im Stande ist die Ko¬
sten zu ertragen, welche solche bloß zum Scheine der
Macht und des Reichthums unterhaltene Besitzungen
verursachen: muß er sich nicht alsdann von ihnen los¬
machen? Muß er nicht, wenn er nicht seine Einkünfte
bis zu dem Umfange seiner Ausgaben ausdehnen kann,
seine Ausgaben zu den Schranken seiner Einkünfte zu¬
rückzubringen suchen?

Sollen die amerikanischen Kolonien, trotz ihrer
Weigerung, sich den brittischen Austagen zu unterwer¬
fen , noch ferner als Provinzen von Großbritannien an¬
gesehen werden: wer verbürgt uns, daß nicht ein neuer
Krieg in kurzem entsteht, in welchem sie mit eben so
großem Aufwande, als jemahls um ihrentwillen ist im
Kriege gemacht worden, vertheidiget werden müssen?
Die Staatsleute, welche die Geschäfte Großbritan¬
niens regierten, haben seit einem Jahrhunderte dem
Volke dieses Landes vorgespiegelt, daß es jenseits des at¬
lantischen Meers ein großes, weit ausgedehntes Reich
besitze. Aber in der That ist es eine leere Einbildung
gewesen. Nicht ein wirkliches Reich war es, sondern
nur ein Projeet, künftig eines daselbst zu gründen.
Amerika war keine Goldgrube für England, sondern
nur ein Ort, wo man hoffte, künftig eine zu finden.
Aber diese Projecte und Hoffnungen haben England un¬
geheure Summen gekostet, kosten sie ihm noch, und
werden in Zukunft ähnlichen Aufwand verursachen,
ohne daß auch nur ein wahrscheinlicher Vortheil da¬
von zu erwarten wäre. Denn daß der Alleinhandel
mit den Kolonien kein solcher Vortheil ist; — daß er

den
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den Einwohnern des Mutterlandes, im Ganzen, mehr

Schaden als Vortheil bringt, habe ich vorhin schon

gezeigt.

Es ist sicherlich Zeit, daß die Führer und Regis¬

ter unsers StaatS, entweder jene goldenen Träume,

mit welchen sie bisher sich selbst vielleicht eben so sehr,

als das Volk, getauscht haben, in Erfüllung bringen,

oder daß sie von denselben erwachen, und die Nation

gleichfalls zu erwecken suchen. Sind jene Projekte nicht

ausführbar: so müssen sie aufgegeben werden. Sind

Provinzen des brittischen Reichs vorhanden, die nicht

dahin gebracht werden können, zu den Regierungskosten

des Ganzen mit beyzusteuern: so ist es sicherlich Zeit,

daß sich Großbritannien von dem Aufwande, den die

Vertheidigung dieser Provinzen im Kriege und ihre Ver¬

waltung im Frieden verursacht, frey mache. Es ist

Zeit, daß dieser Staat seine künftigen Plane und Un¬

ternehmungen nach der wirklichen Mittelmäßigkeit seiner

Umstände abmesse ").

*) Diese ganze Untersuchung, über die Mittel, wie durch Zuzie-

hung der Kolonien unter den allgemeinen Bcsteucrungsplan

Großbritanniens, des letzter« Staatsschulden getilgt werden

könnten, ist ftevlich jetzt, da das Verhältniß zwischen den Ko-

lvnien und Großbritannien auf eine unwiderrufliche Weise

bestimmt worden ist, unnütz. Da indeß so manche Thatsache»

darinnen vorkommen, welche das ehemalige Verhältniß Englands

gegen Irland und die Kolonien aufklären; — ein Verhält¬

niß, das in Absicht Irlands noch fortdauert: so habe ich es

nicht gewagt, diesen Theil der Untersuchung des Autors weg¬

zulassen ; ob ich mir gleich erlaubt habe, etliche dann

vorkommende Wiederholungen abzukürzen. Der Erfolg hat

zwar
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zwar die praktischen Vorschlage Smiths nicht erfülltaber
doch die theoretischen Grundsätze desselben bestätiget. Er hat
gezeigt, daß solche auswärtige Besitzungen, wie die nordanie-
rikanischcn Kolonien für Großbritannien waren, einem Staate
keine wahre Starke geben, da es einem Staate möglich ist,
dieselben zu verlieren, ohne eine merklicheSchwache zu em¬
pfinden. Er hat gezeigt, daß der Vortheil, den Großbritan¬
nien von dem Handel mit seinen Kolonien genoß, auch ohne
das Zwangsmonopolüber die Erzeugnisse der letzter», zu er¬
halten stehe, und daß in der That, wie Smith sagt, Groß¬
britannien an den Kolonien nichts als Prunkbesitzungen hatte,
von denen der Eigenthümer sich losmachen muß, wenn er seine
zerrüttete Haushaltung verbessern will. A. d. U.

Verbesserungen.

IM ersten Bande S. z;7. Z- -o. ist »ach dem Worte muß
folgendeseiuzuschalttn: die Waare zu erlangen, sodann die.
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